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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0245 
Gemeinsame Vorschriften für die Zivilluftfahrt und Agentur der 
Europäischen Union für Flugsicherheit***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Juni 2018 zum 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und Rats zur Festlegung 
gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der 
Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(COM(2015)0613 – C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0613), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0389/2015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom italienischen Senat und vom maltesischen Parlament im 
Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend 
gemacht wird, dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 14. Dezember 2016 1, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 12. Oktober 
20162, 

                                                 
1  ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 111. 
2  ABL. C 88 vom 21.3.2017, S. 69. 
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– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 22. Dezember 2017 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
(A8-0364/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0277 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. Juni 2018 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 
Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                 
3 ABl. C 75 vom 10.3.2017, S. 11. 
4 ABl. C 88 vom 21.3.2017, S. 69. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. Juni 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Zivilluftfahrt sollte ein hohes und einheitliches Maß an Flugsicherheit ▌ 

gewährleistet werden, indem gemeinsame Vorschriften für die Flugsicherheit festgelegt 

und Maßnahmen erlassen werden, mit denen die Einhaltung dieser Vorschriften ▌ 

durch in der Zivilluftfahrt tätige Personen und Organisationen und in Bezug auf Güter 

gewährleistet wird. 

(2) In der Zivilluftfahrt sollte ferner ein hohes und einheitliches Maß an Umweltschutz 

gewährleistet werden, indem Maßnahmen erlassen werden, mit denen die Einhaltung 

des einschlägigen Unionsrechts sowie der internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen durch in der Zivilluftfahrt tätige Personen und Organisationen und 

in Bezug auf Güter gewährleistet wird. 

(3) Darüber hinaus sollten Drittlandluftfahrzeuge, die für Flüge in das und aus dem 

Hoheitsgebiet oder innerhalb des Hoheitsgebiets eingesetzt werden, in dem der Vertrag 

über die Europäische Union (EUV) und der Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) (im Folgenden "die Verträge") gelten, im Rahmen des 

am 7. Dezember 1944 in Chicago unterzeichneten Abkommens über die internationale 

Zivilluftfahrt (im Folgenden "Abkommen von Chicago"), dem alle Mitgliedstaaten 

beigetreten sind, einer angemessenen Aufsicht auf Unionsebene unterstellt werden. 
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(4) Es wäre nicht sinnvoll, gemeinsame Vorschriften für sämtliche Luftfahrzeuge 

festzulegen. Vor allem Luftfahrzeuge einfacher Bauart oder hauptsächlich lokal 

betriebene oder selbst gebaute oder besonders seltene oder nur in geringer Anzahl 

vorhandene Luftfahrzeuge, die ja nur ein geringes Risiko für die Zivilluftfahrt 

darstellen, sollten auch weiterhin der rechtlichen Kontrolle der Mitgliedstaaten 

unterliegen, wobei diese Verordnung die übrigen Mitgliedstaaten in keiner Weise 

verpflichtet, solche nationalen Regelungen anzuerkennen. Um jedoch die Ausarbeitung 

nationaler Vorschriften für Luftfahrzeuge, die nicht in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallen, zu erleichtern, kann die Agentur der Europäischen Union 

für Flugsicherheit (im Folgenden "Agentur") Anleitungsmaterial für diesen Zweck 

verabschieden. 

(5) Allerdings sollten einige der in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen auf 

solche Luftfahrzeugmuster angewandt werden können, die sonst vom 

Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgeschlossen sind, insbesondere solche, die 

industriell hergestellt werden und vom freien Warenverkehr in der Union profitieren 

könnten. Daher sollten Organisationen, die auf dem Gebiet der Konstruktion solcher 

Luftfahrzeuge tätig sind, ▌ eine Musterzulassung durch die Agentur beantragen oder 

gegebenenfalls gegenüber der Agentur eine Erklärung in Bezug auf ein 

Luftfahrzeugmuster abgegeben können, das diese Organisationen in Verkehr zu 

bringen beabsichtigen. 
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(6) Diese Verordnung sollte eine Reihe neuer Instrumente vorsehen, die die Umsetzung 

einfacher und verhältnismäßiger Vorschriften für die Sport- und Freizeitfliegerei 

unterstützen sollten. Die aufgrund dieser Verordnung ergriffenen Maßnahmen zur 

Regulierung dieses Segments des Zivilluftfahrtsektors sollten verhältnismäßig, 

kosteneffizient und flexibel sein und auf den bestehenden bewährten 

Verfahrensweisen in den Mitgliedstaaten aufbauen. Diese Maßnahmen sollten 

rechtzeitig in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ausgearbeitet werden, 

wobei die Schaffung unnötiger administrativer und finanzieller Belastungen für die 

Hersteller und die Betreiber zu vermeiden ist. 

(7) Es wäre nicht zweckmäßig, alle Flugplätze gemeinsamen Vorschriften zu unterwerfen. 

Flugplätze, die nicht zur öffentlichen Nutzung bestimmt sind, oder solche, die nicht für 

den gewerblichen Luftverkehr genutzt werden, oder solche, die nicht über befestigte 

Instrumentenlandebahnen von mehr als 800 Meter verfügen und nicht ausschließlich 

für Hubschrauber unter Verwendung von Instrumentenanflug- oder 

-abflugverfahren bestimmt sind, sollten auch weiterhin der rechtlichen Kontrolle der 

Mitgliedstaaten unterliegen, wobei diese Verordnung die übrigen Mitgliedstaaten in 

keiner Weise verpflichtet, solche nationalen Regelungen anzuerkennen. 
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(8) Die Mitgliedstaaten sollten ▌ Flugplätze mit geringem Luftverkehrsaufkommen von 

dieser Verordnung ausnehmen können, sofern diese Flugplätze die gemeinsamen 

Mindestziele für die Flugsicherheit einhalten, die in den in dieser Verordnung 

enthaltenen einschlägigen grundlegenden Anforderungen festgelegt sind. Gewährt ein 

Mitgliedstaat eine solche Ausnahmeregelung, sollte diese auch für die auf dem 

betreffenden Flugplatz zum Einsatz kommende Ausrüstung gelten sowie für die 

Anbieter, die für die Bodenabfertigungsdienste und das Vorfeldmanagement (AMS) auf 

dem betreffenden Flugplatz zuständig sind. Ausnahmeregelungen, die Mitgliedstaaten 

Flugplätzen bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt hatten, sollten gültig 

bleiben, und die Öffentlichkeit sollte Zugang zu den Informationen über diese 

Ausnahmeregelungen haben. 

(9) Flugplätze, die vom Militär kontrolliert und betrieben werden, sowie 

Flugverkehrsmanagement und Flugsicherungsdienste (ATM/ANS), die vom Militär 

erbracht oder bereitgestellt werden, sollten vom Anwendungsbereich dieser 

Verordnung ausgenommen werden. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch im Einklang 

mit ihrem nationalen Recht sicherstellen, dass solche Flugplätze, wenn sie für die 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, und solche ATM/ANS, wenn sie dem der 

Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

unterliegenden Luftverkehr dienen, ein Niveau der Sicherheit und der 

Interoperabilität mit zivilen Systemen aufweisen, das ebenso wirksam ist wie das 

durch die Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden 

Anforderungen an Flugplätze und an ATM/ANS erreichte Niveau. 

                                                 
6  Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. 

März 2004 zur Festlegung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Luftraums (Rahmenverordnung) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 1). 
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(10) Wenn Mitgliedstaaten es aus Gründen der Flugsicherheit, der Interoperabilität oder zur 

Erzielung von Effizienzgewinnen vorziehen, statt ihrem nationalen Recht diese 

Verordnung auf ▌ Luftfahrzeuge ▌ anzuwenden, die für Tätigkeiten und Dienste für 

das Militär, den Zoll, die Polizei, Such- und Rettungsdienste, die Brandbekämpfung, 

die Grenz- und Küstenwache oder ähnliche Tätigkeiten und Dienste im öffentlichen 

Interesse eingesetzt werden, sollten sie diese Möglichkeit haben. ▌ Mitgliedstaaten, die 

auf diese Möglichkeit zurückgreifen, sollten mit der Agentur zusammenarbeiten und 

insbesondere sämtliche Informationen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass die 

Luftfahrzeuge und die betreffenden Tätigkeiten den einschlägigen Bestimmungen 

dieser Verordnung genügen. 
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(11) Um die Interessen und Standpunkte ihrer Luftfahrtindustrie und ihrer Luftfahrzeug-

betreiber zu berücksichtigen, sollte die Mitgliedstaaten die Konstruktions-, 

Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebstätigkeiten in Bezug auf bestimmte 

kleine Luftfahrzeuge außer unbemannten Luftfahrzeugen von dieser Verordnung 

ausnehmen können, es sei denn, für diese Luftfahrzeuge wurde eine Zulassung/ein 

Zeugnis gemäß dieser Verordnung oder der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 erteilt oder eine solche Zulassung/ein 

solches Zeugnis gilt als erteilt oder es wurde eine Erklärung gemäß dieser 

Verordnung abgegeben. Solche Ausnahmeregelungen sollten die übrigen 

Mitgliedstaaten in keiner Weise verpflichten, diese nationalen Regelungen anzu-

erkennen. Solche Ausnahmeregelungen sollten jedoch eine Organisation, die ihren 

Hauptgeschäftssitz im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats hat, der diese 

Ausnahmeregelung gewährt hat, nicht daran hindern zu beschließen, ihre 

Konstruktions- und Herstellungstätigkeiten in Bezug auf Luftfahrzeuge, die unter 

diesen Beschluss fallen, im Einklang mit dieser Verordnung und den auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 

auszuüben. 

                                                 
7 Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

Februar 2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der 
Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der 
Richtlinie 2004/36/EG (ABl. L 79 vom 19.3.2008, S. 1). 
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(12) Die entsprechend dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte ergriffenen Maßnahmen zur Regulierung der 

Zivilluftfahrt in der Union sollten den verschiedenen Luftfahrzeugmustern, 

Betriebsarten und Arten von Tätigkeiten, auf die sie sich beziehen, sowie den damit 

verbundenen Risiken Rechnung tragen und in einem angemessenen Verhältnis dazu 

stehen. Ferner sollten diese Maßnahmen möglichst so formuliert werden, dass sie auf 

die zu erreichenden Ziele ausgerichtet sind und es gleichzeitig ermöglichen, diese Ziele 

auf unterschiedliche Weise zu erreichen, und sollten außerdem ein systematisches 

Konzept für die Zivilluftfahrt unter Berücksichtigung der Zusammenhänge zwischen 

Sicherheit und anderen technischen Bereichen der Luftfahrtregulierung, 

einschließlich der Cybersicherheit, fördern. Dies dürfte dazu beitragen, dass die 

geforderten Sicherheitsniveaus kosteneffizienter erreicht und Impulse für die technische 

und betriebliche Innovation gegeben werden. Sofern sie nachweislich die Einhaltung 

der in dieser Verordnung festgelegten grundlegenden Anforderungen gewährleisten, 

sollte auf anerkannte Industriestandards und -verfahren zurückgegriffen werden. 
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(13) Voraussetzung für eine kontinuierliche Verbesserung der Flugsicherheit in der 

Zivilluftfahrt der Union ist die Anwendung solider Grundsätze für das 

Sicherheitsmanagement, bei dem sich herausbildende Sicherheitsrisiken antizipiert und 

nur begrenzt vorhandene technische Ressourcen optimal eingesetzt werden. Daher gilt 

es, einen gemeinsamen Rahmen für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Flugsicherheit festzulegen. Hierzu sollten auf Unionsebene ein 

europäischer Plan für Flugsicherheit und ein europäisches Flugsicherheitsprogramm 

ausgearbeitet werden. Darüber hinaus sollte jeder Mitgliedstaat ein staatliches 

Sicherheitsprogramm gemäß den in Anhang 19 des Abkommens von Chicago 

genannten Anforderungen festlegen. Parallel zu diesem Programm sollte ein Plan aus-

gearbeitet werden, in dem die Maßnahmen erläutert werden, die der betreffende 

Mitgliedstaat ergreifen wird, um den festgestellten Sicherheitsrisiken zu begegnen. 

(14) Gemäß Anhang 19 des Abkommens von Chicago müssen die Mitgliedstaaten im 

Hinblick auf die ihrer Zuständigkeit unterliegenden Luftfahrttätigkeiten ein 

annehmbares Niveau der Sicherheitsleistung festlegen. Um die Mitgliedstaaten darin zu 

unterstützen, diese Anforderung in koordinierter Weise zu erfüllen, sollte in dem 

europäischen Plan für Flugsicherheit ein ▌ Niveau der Sicherheitsleistung für die 

Union in Bezug auf verschiedene Kategorien von Luftfahrttätigkeiten festgelegt 

werden. Dieses ▌ Niveau der Sicherheitsleistung sollte zwar unverbindlich sein, jedoch 

den Anspruch der Union und ihrer Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Flugsicherheit 

in der Zivilluftfahrt zum Ausdruck bringen. 
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(15) Das Abkommen von Chicago sieht bereits Mindeststandards vor, um die Flugsicherheit 

und den Umweltschutz in der Zivilluftfahrt zu gewährleisten. Mit den in dieser 

Verordnung festgelegten grundlegenden Anforderungen der Union und den weiteren 

Vorschriften für deren Umsetzung sollte sichergestellt werden, dass die Mitgliedstaaten 

ihren Verpflichtungen aus dem Abkommen von Chicago, auch gegenüber Drittstaaten, 

in einheitlicher Weise nachkommen. Weichen Unionsvorschriften von den im 

Abkommen von Chicago festgelegten Mindeststandards ab, so berührt dies nicht die 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation 

entsprechend zu unterrichten. 

(16) Entsprechend den internationalen Richtlinien und Empfehlungen des Abkommens von 

Chicago sollten für luftfahrttechnische Erzeugnisse, Teile, nicht eingebaute Ausrüstung, 

Flugplätze und die Erbringung von ATM/ANS grundlegende Anforderungen festgelegt 

werden. Darüber hinaus sollten grundlegende Anforderungen für Personen und 

Organisationen festgelegt werden, die mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen, dem 

Betrieb von Flugplätzen und der Erbringung von ATM/ANS befasst sind, sowie für 

Personen, die bei der Ausbildung und medizinischen Untersuchung von fliegendem 

Personal und Fluglotsen mitwirken, und für die hierfür eingesetzten Erzeugnisse. 
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(17) Es ist wichtig, dass das von ATM/ANS-Anbietern eingesetzte Personal, wie etwa das 

flugsicherungstechnische Personal (im Folgenden "ATSEP" - Air Traffic Safety 

Electronics Personnel), hinreichend qualifiziert und ausgebildet ist, um seine 

Aufgaben zu erfüllen. Die ATM/ANS-Anbieter sollten unter Berücksichtigung der 

verschiedenen Arten der von ihrem Personal wahrgenommenen 

sicherheitsbezogenen Aufgaben auch Schulungs- und Überprüfungsprogramme 

durchführen. In den gemäß dieser Verordnung erlassenen 

Durchführungsrechtsakten in Bezug auf die Verantwortlichkeiten von ATM/ANS-

Anbietern sollten weitere detaillierte harmonisierte Vorschriften für dieses Personal 

einschließlich des ATSEP festgelegt werden, um das erforderliche Sicherheitsniveau 

sicherzustellen. 

(18) Die grundlegenden Anforderungen an die Umweltverträglichkeit der Konstruktion von 

luftfahrttechnischen Erzeugnissen sollten sich, soweit erforderlich, sowohl auf den 

Lärm von Luftfahrzeugen als auch auf Emissionen beziehen, um die Umwelt und die 

Gesundheit des Menschen vor den schädlichen Auswirkungen derartiger Erzeugnisse 

zu schützen. Sie sollten den Anforderungen entsprechen, wie sie in diesem 

Zusammenhang auf internationaler Ebene im Abkommen von Chicago festgelegt 

wurden. Um vollständige Kohärenz zu gewährleisten, ist es angezeigt, in der 

vorliegenden Verordnung auf die einschlägigen Bestimmungen dieses Abkommens 

zu verweisen. Erzeugnisse, Teile und nicht eingebaute Ausrüstung sollten jedoch den 

grundlegenden Anforderungen in Bezug auf die Umweltverträglichkeit gemäß 

Anhang III dieser Verordnung unterliegen, soweit die Bestimmungen des 

Abkommens von Chicago keine Umweltschutzanforderungen enthalten. In Bezug 

auf diese Erzeugnisse, Teile und nicht eingebaute Ausrüstung sollte auch die 

Möglichkeit vorgesehen werden, detaillierte Anforderungen in Bezug auf den 

Umweltschutz festzulegen. 
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(19) Ferner sollten grundlegende Anforderungen an die sichere Bereitstellung von Boden-

abfertigungsdiensten und AMS festgelegt werden. 

(20) Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit der Zivilluftfahrt von modernen 

Informations- und Kommunikationstechnologien sollten grundlegende Anforderungen 

für die Sicherheit der Informationen festgelegt werden, die vom Sektor der 

Zivilluftfahrt genutzt werden. 

(21) Die Verpflichtungen eines Flugplatzbetreibers können direkt von dem 

Flugplatzbetreiber oder, in einigen Fällen, von einem Dritten erfüllt werden. In 

diesen Fällen sollte der Flugplatzbetreiber im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Einhaltung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte Vereinbarungen mit diesem Dritten 

geschlossen haben. 

(22) Es sollten grundlegende Anforderungen in Bezug auf die Meldung und Analyse von 

Sicherheitsereignissen festgelegt werden. Die detaillierten Vorschriften, die erlassen 

werden, um eine einheitliche Anwendung und Einhaltung dieser grundlegenden 

Anforderungen zu gewährleisten, sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates8 stehen. 

                                                 
8 Verordnung (EU) Nr. 376/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. 

April 2014 über die Meldung, Analyse und Weiterverfolgung von Ereignissen in der 
Zivilluftfahrt, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/42/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnungen (EG) Nr. 1321/2007 
und (EG) Nr. 1330/2007 der Kommission (ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 18). 
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(23) Luftfahrttechnische Erzeugnisse, Teile und nicht eingebaute Ausrüstung, Flugplätze 
und deren sicherheitsrelevante Ausrüstung, Luftverkehrs- und Flugplatzbetreiber, 
ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten und ATM/ANS-Anbieter sowie 
Piloten, Fluglotsen und an deren Ausbildung und medizinischer Untersuchung 
beteiligte Personen, Erzeugnisse und Organisationen sollten zugelassen bzw. lizenziert 
werden, sobald feststeht, dass sie den einschlägigen grundlegenden Anforderungen oder 
gegebenenfalls anderen Anforderungen genügen, die in oder auf der Grundlage dieser 
Verordnung festgelegt wurden. Um das Verfahren der Zertifizierung zu vereinfachen, 
sollten die notwendigen detaillierten Vorschriften für die Erteilung dieser 
Zulassungen/Zeugnisse sowie gegebenenfalls für die Abgabe der entsprechenden 
Erklärungen erlassen werden, unter Berücksichtigung der Ziele dieser Verordnung 
sowie der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos. 

(24) Flugbegleiter, die im gewerblichen Luftverkehr tätig sind, sollten der Zertifizierung 

unterliegen und infolge dieser Zertifizierung sollte ihnen eine Bescheinigung erteilt 

werden. Zur Gewährleistung einheitlicher Vorschriften für die Erteilung dieser 

Bescheinigung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung 

von Vorschriften und Verfahren für die Qualifikation von Flugbegleitern übertragen 

werden. Unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr 

verbundenen Risikos sollte es der Kommission auch möglich sein in diesen 

Durchführungsrechtsakten zu verlangen, dass Flugbegleiter, die bei anderen 

Betriebsarten tätig sind, der Zertifizierung unterliegen und eine Bescheinigung 

benötigen. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates9 ausgeübt werden.

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(25) Die an der Konstruktion und der Herstellung luftfahrttechnischer Erzeugnisse, 

Teile und nicht eingebauter Ausrüstung beteiligten Organisationen sollten die 

Einhaltung der einschlägigen Industriestandards bei der Konstruktion der Erzeugnisse, 

Teile und nicht eingebauter Ausrüstung in einer Erklärung bestätigen können, wenn 

davon ausgegangen wird, dass dadurch ein ausreichendes Sicherheitsniveau 

gewährleistet ist. Diese Möglichkeit sollte auf Erzeugnisse beschränkt sein, die in der 

Sport- und Freizeitfliegerei unter geeigneten Sicherheitsbeschränkungen und 

-bedingungen verwendet werden. 

(26) Da unbemannte Luftfahrzeuge im selben Luftraum wie bemannte Luftfahrzeuge 

eingesetzt werden, sollte sich diese Verordnung auch auf unbemannte Luftfahrzeuge, 

unabhängig von deren Betriebsgewicht, beziehen. Die Technik für unbemannte 

Luftfahrzeuge ermöglicht mittlerweile ein großes Spektrum an Betriebsmöglichkeiten, 

für die Vorschriften gelten sollten, die in einem angemessenen Verhältnis zum Risiko 

des konkreten Betriebs oder der Betriebsart stehen. 
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(27) Im Hinblick auf die Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes und des Grundsatzes 

der Verhältnismäßigkeit sollte – unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 

lokalen Gegebenheiten innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten, wie beispielsweise 

der Bevölkerungsdichte, und unter Einhaltung eines angemessenen 

Sicherheitsniveaus – den Mitgliedstaaten ein gewisses Maß an Flexibilität im 

Hinblick auf den Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge eingeräumt werden. 

(28) Die Vorschriften für unbemannte Luftfahrzeuge sollten ▌ dazu beitragen, dass die ein-

schlägigen im Unionsrecht verankerten Rechte eingehalten werden, insbesondere das 

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens und das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten, die in Artikel 7 bzw. Artikel 8 der Charta der Grundrechte 

der Europäischen Union und in Artikel 16 AEUV festgelegt und in der Verordnung 

(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates10 geregelt sind. 

                                                 
10 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(29) Die grundlegenden Anforderungen für unbemannte Luftfahrzeuge und ihre 

Motoren, Propeller, Teile und ihre nicht eingebaute Ausrüstung sollten auch Aspekte 

in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit und die Funkfrequenzen 

umfassen, um sicherzustellen, dass sie keine funktechnischen Störungen bewirken, 

die Funkfrequenzen effizient nutzen und deren effiziente Nutzung unterstützen. Viele 

Arten von Luftfahrtausrüstung sind jedoch nicht ausdrücklich für den Einsatz 

entweder in unbemannten Luftfahrzeugen oder in bemannten Luftfahrzeugen 

bestimmt, sondern könnten vielmehr in allen Luftfahrzeugen eingesetzt werden. 

Daher sollten diese Anforderungen in Bezug auf die elektromagnetische 

Verträglichkeit und die Funkfrequenzen nur gelten, sobald und soweit die 

Konstruktion des unbemannten Luftfahrzeugs und seiner Motoren, Propeller, Teile 

und seiner nicht eingebauten Ausrüstung der Zertifizierung gemäß dieser 

Verordnung unterliegt. Der Grund hierfür ist, sicherzustellen, dass die für diese 

Luftfahrtausrüstung geltende Regelung an die für andere Luftfahrzeuge und ihre 

Motoren, Propeller, Teile und ihre nicht eingebaute Ausrüstung – die nach dieser 

Verordnung auch der Zertifizierung unterliegen – geltende Regelung angeglichen 

wird. Zur Gewährleistung der Kohärenz sollten diese Anforderungen inhaltlich den 

Anforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates11 und der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates12 

entsprechen. 

                                                 
11 Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
elektromagnetische Verträglichkeit (Neufassung) (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 79). 

12 Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 1999/5/EG (ABl. L 153 vom 22.5.2014, S. 62). 
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(30) Die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf Registrierung, 

Zertifizierung, Identifizierung, Aufsicht und Durchsetzung sowie auf die Agentur ist 

für einige Muster unbemannter Luftfahrzeuge zur Erreichung eines angemessenen 

Sicherheitsniveaus nicht notwendig. Diese Erzeugnisse sollten unter die 

Harmonisierungsvorschriften für die Marktüberwachung in der Union fallen. 

(31) Angesichts der Risiken, die unbemannte Luftfahrzeuge für die Sicherheit, die 

Privatsphäre, den Schutz personenbezogener Daten, die Gefahrenabwehr oder die 

Umwelt darstellen können, sollten Anforderungen in Bezug auf die Registrierung 

von unbemannten Luftfahrzeugen und von Betreibern unbemannter Luftfahrzeuge 

festgelegt werden. Es ist außerdem erforderlich, digitale, harmonisierte und 

interoperable nationale Registrierungssysteme einzurichten, in denen Informationen 

einschließlich der selben grundlegenden Daten über die unbemannten Luftfahrzeuge 

und die Betreiber unbemannter Luftfahrzeuge gespeichert werden, die gemäß dieser 

Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen Durchführungsrechtsakte 

registriert werden. Diese nationalen Registrierungssysteme sollten dem geltenden 

Unionsrecht und dem geltenden nationalen Recht über den Schutz der Privatsphäre 

und die Verarbeitung personenbezogener Daten entsprechen, und die in diesen 

Registrierungssystemen gespeicherten Informationen sollten leicht zugänglich sein. 
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(32) Die Bedingungen, Vorschriften und Verfahren für Situationen, in denen die 

Konstruktion, die Herstellung, die Instandhaltung und der Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen sowie das an diesen Tätigkeiten beteiligte Personal und die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Organisationen der Zertifizierung unterliegen, sollten der 

betreffenden Betriebsart und dem mit ihr verbundenen Risiko Rechnung tragen. Bei 

diesen Bedingungen, Vorschriften und Verfahren sollte insbesondere Folgendes 

berücksichtigt werden: Art, Umfang und Komplexität des Betriebs, darunter 

gegebenenfalls Umfang und Art des von der zuständigen Organisation oder Person 

abgefertigten Verkehrs; die Frage, ob der Betrieb öffentlich zugänglich ist; der 

Umfang, in dem andere Luftfahrzeuge oder Personen oder Sachen am Boden durch 

den Betrieb gefährdet werden könnten; der Zweck des Fluges und die Art des 

genutzten Luftraums; und die Komplexität und Leistungsfähigkeit des betreffenden 

unbemannten Luftfahrzeugs. 

(33) Es sollte möglich sein, die Tätigkeiten nach Kapitel III dieser Verordnung zu 

verbieten, zu beschränken oder an bestimmte Bedingungen zu knüpfen, sofern dies 

im Interesse der Sicherheit der Zivilluftfahrt notwendig ist. Diese Möglichkeit sollte 

im Einklang mit den von der Kommission zu diesem Zweck erlassenen delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten wahrgenommen werden. Die 

Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, im Einklang mit dem Unionsrecht aus 

Gründen der öffentlichen Sicherheit sowie des Schutzes der Privatsphäre und 

personenbezogener Daten Maßnahmen zu treffen, die nicht in den 

Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. 
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(34) Modellflugzeuge gelten als unbemannte Luftfahrzeuge im Sinne dieser Verordnung 

und werden in erster Linie für Freizeitaktivitäten verwendet. In den delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten in Bezug auf unbemannte 

Luftfahrzeuge, die auf der Grundlage dieser Verordnung erlassen werden, sollte 

berücksichtigt werden, dass solche Modellflugzeuge bislang eine gute 

Sicherheitsbilanz aufzuweisen haben, insbesondere wenn sie von Mitgliedern von 

Modellflugverbänden oder -vereinen betrieben werden, die spezifische 

Verhaltensvorgaben für diese Aktivitäten erarbeitet haben. Darüber hinaus sollte die 

Kommission beim Erlass dieser delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte der Notwendigkeit eines reibungslosen Übergangs von den 

verschiedenen nationalen Systemen zu einem neuen Regelungsrahmen der Union 

Rechnung tragen, sodass Modellflugzeuge weiterhin so betrieben werden können wie 

heute, und die bestehenden bewährten Verfahrensweisen in den Mitgliedstaaten 

berücksichtigen. 
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(35) Die Kommission, die Agentur und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 

sollten ein einheitliches europäisches System für die Flugsicherheit bilden, auf dessen 

Grundlage sie die Ressourcen gemeinsam nutzen und zusammenarbeiten, um so die 

Ziele dieser Verordnung zu erreichen. Die Agentur sollte aktiv eine gemeinsame 

Zertifizierungs- und Aufsichtskultur und den Austausch bewährter 

Verwaltungspraxis fördern, etwa durch die Erleichterung des Personalaustauschs 

zwischen den zuständigen Behörden, um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 

dieser Verordnung zu leisten, wobei die Stellungnahmen der Interessenträger zu 

berücksichtigen sind. Die Überwachungstätigkeiten der Agentur in Bezug auf die 

Anwendung dieser Verordnung durch die Mitgliedstaaten sollte auch darauf 

abzielen, die Fähigkeiten der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Bezug auf die Zertifizierung und Aufsicht zu 

stärken und Wissen zwischen diesen Behörden weiterzugeben. 

(36) Es ist notwendig, die Mitgliedstaaten bei der Durchführung ihrer Aufgaben im 

Zusammenhang mit Zertifizierung, Aufsicht – insbesondere der gemeinsamen und 

grenzüberschreitenden Aufsicht – und Durchsetzung zu unterstützen, indem 

effiziente Rahmenbedingungen für einen gemeinsam nutzbaren Pool von 

Luftfahrtinspektoren und sonstigen Sachverständigen auf diesem Gebiet geschaffen 

werden. In diesem Zusammenhang sowie um einen solchen Personalaustausch 

zwischen den zuständigen nationalen Behörden zu ermöglichen, sollte der Agentur 

eine koordinierende Rolle übertragen werden. 
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(37) Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden sollten partnerschaftlich 

zusammenarbeiten, um Unsicherheitsfaktoren besser zu erkennen und gegebenenfalls 

Abhilfemaßnahmen zu ergreifen. Insbesondere sollten die Mitgliedstaaten die ihnen 

aufgrund der Verordnung obliegenden Zuständigkeiten für die Zertifizierung, Aufsicht 

und Durchsetzung anderen Mitgliedstaaten oder der Agentur zuweisen können und 

zwar insbesondere dann, wenn es zur Erhöhung der Sicherheit oder für eine effizientere 

Ressourcennutzung notwendig ist. Diese Neuzuweisung sollte auf freiwilliger Basis 

und nur dann erfolgen, wenn es hinreichende Gewähr dafür gibt, dass diese 

Aufgaben effektiv wahrgenommen werden können; sie sollte in Anbetracht der 

engen Beziehung zwischen Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung zwangsläufig 

alle diese Zuständigkeiten in Bezug auf juristische oder natürliche Personen, 

Luftfahrzeuge, Ausrüstung, Flugplätze, ATM/ANS-Systeme oder  ATM/ANS-

Komponenten, die Gegenstand der Neuzuweisung sind, betreffen. Die Neuzuweisung 

der Zuständigkeit sollte im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen und die 

Möglichkeit vorsehen, die Neuzuweisung zu widerrufen, und sie sollte auf Grundlage 

des Abschlusses von Vereinbarungen über die zur Gewährleistung eines 

reibungslosen Übergangs und der weiteren wirksamen Wahrnehmung der 

betreffenden Aufgaben erforderlichen Einzelheiten geschehen. Beim Abschluss 

dieser detaillierten Vereinbarungen sollten die Standpunkte und berechtigten 

Interessen der betroffenen juristischen und natürlichen Personen und 

gegebenenfalls der Standpunkt der Agentur gebührend berücksichtigt werden. 
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(38) Infolge einer solchen Neuzuweisung der Zuständigkeit an einen anderen 

Mitgliedstaat sollte die zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, der dem 

Ersuchen um Neuzuweisung stattgegeben hat, zur zuständigen Behörde werden und 

somit über alle Befugnisse und Zuständigkeiten in Bezug auf die betreffenden 

juristischen oder natürlichen Personen verfügen, die in dieser Verordnung, den auf 

ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 

und dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, der dem Ersuchen stattgegeben hat, 

vorgesehen sind. Die Neuzuweisung in Bezug auf die Durchsetzung sollte nur 

Entscheidungen und Maßnahmen im Zusammenhang mit Aufgaben im Bereich der 

Zertifizierung und Aufsicht betreffen, die der zuständigen nationalen Behörde des 

Mitgliedstaats, der dem Ersuchen stattgegeben hat, zugewiesen wurden. Diese 

Entscheidungen und Maßnahmen sollten der Prüfung durch die nationalen Gerichte 

des Mitgliedstaats, der dem Ersuchen stattgegeben hat, nach Maßgabe des 

nationalen Rechts dieses Mitgliedstaats unterliegen. Es ist möglich, dass der 

Mitgliedstaat, der dem Ersuchen stattgegeben hat, für die Wahrnehmung dieser 

Aufgaben haftbar gemacht wird. Alle anderen Zuständigkeiten des ersuchenden 

Mitgliedstaats für die Durchsetzung sollten von der Neuzuweisung unberührt 

bleiben. 
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(39) Die Möglichkeit, die Zuständigkeit für die in dieser Verordnung vorgesehenen Zerti-

fizierungs-, Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben der Agentur oder einem anderen 

Mitgliedstaat zuzuweisen, sollte die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten im 

Rahmen des Abkommens von Chicago unberührt lassen. Obwohl eine solche 

Neuzuweisung eine Übertragung der Zuständigkeit auf die Agentur oder einen 

anderen Mitgliedstaat für die Zwecke des Unionsrechts voraussetzt, lässt sie die 

Zuständigkeit des ersuchenden Mitgliedstaats im Rahmen des Abkommens von 

Chicago unberührt. 

(40) Da die Zusammenarbeit zwischen der Agentur und den zuständigen nationalen 

Behörden von wesentlicher Bedeutung ist, um ein hohes und einheitliches 

Sicherheitsniveau in der Union sicherzustellen, wenn Zertifizierungs-, Aufsichts- 

und Durchsetzungsaufgaben in Bezug auf Organisationen, die in erheblichem 

Umfang über Einrichtungen und Personal verfügen, die sich in mehr als einem 

Mitgliedstaat befinden, von den zuständigen nationalen Behörden der Agentur 

zugewiesen werden, sollte eine solche Neuzuweisung nicht die Nachhaltigkeit der 

zuständigen nationalen Behörden in Bezug auf ihre Kenntnisse, Fähigkeiten, 

Ressourcen und Wirtschaftlichkeit gefährden, nicht in irgendeiner Weise zu einem 

Wettbewerb zwischen der Agentur und den zuständigen nationalen Behörden führen 

und die Unabhängigkeit der Agentur bei Inspektionen zur Kontrolle der Normung 

zum Zweck der Überprüfung der einheitlichen Durchführung dieser Verordnung 

nicht beeinträchtigen. 
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(41) Es sollte ein Aufsichtsunterstützungsmechanismus geschaffen werden ▌ für die Fälle, 

in denen geprüfte sicherheitsbezogene Erkenntnisse aus von der Agentur 

durchgeführten Inspektionen und anderen Überwachungstätigkeiten darauf 

hindeuten, dass ein Mitgliedstaat in schwerwiegender Weise und dauerhaft nicht in der 

Lage ist, einige oder alle seiner ihm aufgrund dieser Verordnung obliegenden 

Zertifizierungs-, Aufsichts- oder Durchsetzungsaufgaben effektiv wahrzunehmen, und 

in denen diese Situation die Flugsicherheit gefährdet. In diesen Fällen sollten die 

Agentur und der betreffende Mitgliedstaat auf Ersuchen der Kommission ein zeitlich 

befristetes Programm für technische Hilfe aufstellen, um den betreffenden 

Mitgliedstaat bei der Behebung der festgestellten Mängel zu unterstützen. Dieses 

Programm für technische Hilfe könnte insbesondere die Schulung von Inspektoren 

und sonstigem einschlägigen Personal, die Unterstützung bei der Entwicklung von 

Aufsichtsdokumentation und -verfahren sowie andere praktische und konkrete 

Unterstützung umfassen, die für die Wiederherstellung der Sicherheit erforderlich 

ist. Bei der Konzipierung und Durchführung des Programms für technische Hilfe 

sollten die Erfordernisse und Standpunkte der Agentur und des betreffenden 

Mitgliedstaats berücksichtigt werden. Erkennt der betreffende Mitgliedstaat jedoch, 

dass das Programm nicht wie geplant umgesetzt werden kann, so sollte er die 

Kommission darüber unterrichten und entweder seine Zuständigkeit für die 

Zertifizierungs-, Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben, bei denen die Mängel 

bestehen, der Agentur oder einem anderen Mitgliedstaat zuweisen oder andere 

Maßnahmen zur Behebung der Mängel treffen. 
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(42) Damit die wichtigsten Ziele dieser Verordnung sowie die Ziele des freien 

Warenverkehrs, der Freizügigkeit sowie des freien Dienstleistungs- und 

Kapitalverkehrs erreicht werden, sollten die Zulassungen/Zeugnisse und Erklärungen, 

die gemäß dieser Verordnung sowie gemäß den auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten erteilt wurden, ohne weitere 

Anforderungen oder Bewertung in allen Mitgliedstaaten gültig sein und anerkannt 

werden. 

(43) Bei der Erteilung von Zulassungen/Zeugnissen auf der Grundlage dieser Verordnung 

könnte es erforderlich sein, den Zulassungen/Zeugnissen oder sonstigen einschlägigen 

Bestätigungen der Konformität Rechnung zu tragen, die entsprechend den 

Rechtsvorschriften von Drittstaaten ausgestellt wurden. Dies sollte für den Fall gelten, 

dass die zwischen der Union und Drittstaaten geschlossenen einschlägigen 

internationalen Abkommen oder die von der Kommission auf der Grundlage dieser 

Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakte entsprechende Bestimmungen enthalten 

und diese Bestimmungen eingehalten werden. 

(44) Vor dem Hintergrund der in dieser Verordnung enthaltenen Vorschriften für die 

Anerkennung von Zulassungen/Zeugnissen und anderer einschlägiger Bestätigungen 

der Konformität, die gemäß den Rechtsvorschriften von Drittstaaten ausgestellt wurden, 

sollte jedes internationale Abkommen, das zwischen einem Mitgliedstaat und 

Drittländern geschlossen wurde, beendet oder aktualisiert werden, wenn es nicht mit 

diesen Vorschriften in Einklang steht. 
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(45) Bei der Anwendung der in dieser Verordnung festgelegten oder der auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte sollte – vorbehaltlich 

geeigneter Voraussetzungen, mit denen vor allem Verhältnismäßigkeit, objektive 

Kontrolle und Transparenz gewährleistet werden – ein gewisses Maß an Flexibilität 

vorgesehen werden, damit die Mitgliedstaaten die notwendigen Maßnahmen ergreifen 

können, um unmittelbar auf Probleme im Zusammenhang mit der Flugsicherheit in der 

Zivilluftfahrt reagieren oder Ausnahmen im Falle dringender und unvorhersehbarer 

Umstände oder betrieblicher Notwendigkeiten gewähren zu können. Unbeschadet der 

Befugnisse der Kommission gemäß Artikel 258 AEUV sollten aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit die Agentur und die Kommission die fraglichen ▌ 

Ausnahmeregelungen nur dann im Hinblick auf die Abgabe einer Empfehlung oder den 

Erlass eines Beschlusses bewerten, wenn deren Dauer eine Flugplanperiode, also acht 

Monate, überschreitet. In den Fällen, in denen die Agentur gemäß dieser Verordnung 

die zuständige Behörde für die Erteilung bestimmter Zulassungen/Zeugnisse ist, sollte 

sie ebenfalls befugt sein, solche Ausnahmeregelungen zu gewähren und zwar in 

denselben Situationen und unter denselben Bedingungen, wie sie für die 

Mitgliedstaaten gelten. In diesem Zusammenhang sollten gegebenenfalls 

Bestimmungen für etwaige Änderungen der einschlägigen Vorschriften festgelegt 

werden, die in den auf der Grundlage dieser Verordnung erlassenen delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten geregelt sind, um insbesondere andere 

Nachweisverfahren unter Einhaltung eines annehmbaren Flugsicherheitsniveaus in der 

Zivilluftfahrt der Union zuzulassen. 
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(46) Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung und angesichts 

der Notwendigkeit, die Risiken für die Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt festzustellen, 

zu bewerten und zu mindern, sollten die Kommission, die Agentur und die zuständigen 

nationalen Behörden sämtliche ihnen im Zusammenhang mit der Anwendung dieser 

Verordnung vorliegenden Informationen austauschen. Hierzu sollte die Agentur die 

Möglichkeit haben, – nach Möglichkeit unter Nutzung bestehender 

Informationssysteme – eine strukturierte Zusammenarbeit für die Sammlung, den 

Austausch und die Auswertung sicherheitsrelevanter Informationen zu organisieren. 

Dazu sollte sie die Möglichkeit haben, die notwendigen Vereinbarungen mit 

natürlichen und juristischen Personen, die dieser Verordnung unterliegen, oder mit 

Vereinigungen solcher Personen zu treffen. Es ist zu präzisieren, dass die Agentur 

bei der Wahrnehmung ihrer Koordinierungsaufgaben in Bezug auf die Sammlung, 

den Austausch und die Auswertung von Informationen weiterhin den Beschrän-

kungen hinsichtlich ihres Zugangs zu Informationen aus Aufzeichnungen von 

Cockpit-Stimmen- oder Bild-Aufzeichnungsgeräten und Flugdatenschreibern gemäß 

der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates13 – 

insbesondere Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe d, Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe g und 

Artikel 14 Absatz 2 – unterliegt. 

                                                 
13 Verordnung (EU) Nr. 996/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2010 über die Untersuchung und Verhütung von Unfällen und 
Störungen in der Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Richtlinie 94/56/EG 
(ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 35). 
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(47) Es sind Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzes der gemäß 

dieser Verordnung von der Kommission, der Agentur und den zuständigen 

nationalen Behörden gesammelten, ausgetauschten und ausgewerteten 

Informationen sowie zur Gewährleistung des Schutzes der Quellen dieser 

Informationen festzulegen. Diese Maßnahmen sollten nicht ungebührlich in die 

Justizsysteme der Mitgliedstaaten eingreifen. Daher sollten sie das geltende nationale 

materielle und formelle Strafrecht einschließlich der Verwendung von Informationen 

als Beweismaterial unberührt lassen. Zudem sollte das Recht Dritter auf Einleitung 

zivilrechtlicher Verfahren von diesen Maßnahmen unberührt bleiben und 

ausschließlich nationalem Recht unterliegen. 

(48) Um den Austausch der für die Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung relevanten 

Informationen, einschließlich Daten, zwischen den Mitgliedstaaten, der Kommission 

und der Agentur zu erleichtern, sollte die Agentur in Zusammenarbeit mit der 

Kommission und den Mitgliedstaaten einen elektronischen Speicher für diese 

Informationen einrichten und verwalten. 
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(49) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Anwendung der vorliegenden 

Verordnung gilt die Verordnung (EU) 2016/679. Gemäß jener Verordnung können die 

Mitgliedstaaten Ausnahmen und Einschränkungen in Bezug auf einige der darin 

festgelegten Rechte und Pflichten, wie etwa für die Verarbeitung medizinischer und 

gesundheitsbezogener Daten, vorsehen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten, 

insbesondere medizinischer und gesundheitsbezogener Daten, die in dem mit der 

vorliegenden Verordnung eingerichteten Speicher erfasst sind, ist für eine wirksame 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der Zertifizierung der 

flugmedizinischen Tauglichkeit von Piloten und der Aufsicht hierüber notwendig. Der 

Austausch personenbezogener Daten sollte strengen Bedingungen unterliegen und auf 

das für die Erreichung der Ziele der vorliegenden Verordnung absolut Notwendige 

beschränkt bleiben. Daher sollten die in der Verordnung (EU) 2016/679 verankerten 

Grundsätze in der vorliegenden Verordnung erforderlichenfalls ergänzt oder präzisiert 

werden. 
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(50) Für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die Agentur bei der 

Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten in Anwendung dieser Verordnung und vor allem 

bei der Verwaltung des mit der vorliegenden Verordnung eingerichteten Speichers 

gelten die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates14 
▌ und insbesondere deren Bestimmungen zur Vertraulichkeit und Sicherheit der 

Datenverarbeitung. Daher sollten die in der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 verankerten 

Grundsätze in dieser Verordnung erforderlichenfalls ergänzt oder präzisiert werden. 

(51) Die Agentur wurde auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 ▌ innerhalb der bestehenden institutionellen 

Struktur der Union und im Rahmen der bestehenden Aufteilung der Befugnisse 

gegründet, ist in technischen Fragen unabhängig und rechtlich, verwaltungstechnisch 

und finanziell autonom. Mit der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 wurde der 

Aufgabenbereich der Agentur erweitert. Angesichts der ihr mit dieser Verordnung neu 

übertragenen Aufgaben sollten gewisse Anpassungen ihres Aufbaus und ihrer 

Funktionsweise vorgenommen werden. 

                                                 
14 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

15 Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 240 vom 7.9.2002, 
S. 1). 
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(52) Im Rahmen des institutionellen Systems der Union ist die Durchführung des 

Unionsrechts in erster Linie Sache der Mitgliedstaaten. Die in dieser Verordnung und in 

den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten festgelegten Zertifizierungs-, Aufsichts- und 

Durchsetzungsaufgaben sollten daher grundsätzlich auf nationaler Ebene durch eine 

oder mehrere zuständige Behörden der Mitgliedstaaten wahrgenommen werden. In 

bestimmten, klar umrissenen Fällen jedoch sollte die Agentur ebenfalls befugt sein, 

diese Aufgaben wahrzunehmen. In diesen Fällen sollte es der Agentur auch gestattet 

sein, die notwendigen Maßnahmen in Bezug auf den Flugbetrieb, die Befähigung des 

fliegenden Personals oder den Einsatz von Luftfahrzeugen aus Drittländern zu treffen, 

wenn dies die beste Möglichkeit ist, um für Einheitlichkeit zu sorgen und das 

Funktionieren des Binnenmarkts zu erleichtern. 

(53) Die Agentur sollte mit ihrem technischen Sachverstand die Kommission bei der 

Erarbeitung der erforderlichen Rechtsvorschriften sowie die Mitgliedstaaten und die 

Luftfahrtbranche bei deren Umsetzung unterstützen. Sie sollte in der Lage sein, 

Zertifizierungsspezifikationen und -anleitungen sowie andere Einzelspezifikationen 

und -anleitungen herauszugeben und gegebenenfalls technische Feststellungen zu 

treffen und Zulassungen/Zeugnisse zu erteilen oder Erklärungen zu registrieren. 
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(54) Die globalen Satellitennavigationssysteme (GNSS) und insbesondere das durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates16 

errichtete Galileo-Programm der Union werden eine zentrale Rolle bei der 

Durchführung des europäischen Flugverkehrsmanagementsystems spielen. In diesem 

Zusammenhang sollte präzisiert werden, dass Dienste, die die von den Satelliten der 

Grundkonstellation des GNSS gesendeten Signale für Flugsicherungszwecke 

verbessern, wie etwa diejenigen, die vom Betreiber der Europäischen Erweiterung 

des geostationären Navigationssystems (EGNOS) und anderen Anbietern angeboten 

werden, als ATM/ANS gelten sollten. Zudem sollte die Agentur befugt sein, die 

notwendigen technischen Spezifikationen auszuarbeiten und Organisationen zu 

zertifizieren, die europaweite ATM/ANS anbieten, wie der EGNOS-Diensteanbieter, 

damit die Flugsicherheit, Interoperabilität und Betriebseffizienz auf einheitlich hohem 

Niveau gewährleistet werden. 

                                                 
16 Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Dezember 2013 betreffend den Aufbau und den Betrieb der europäischen 
Satellitennavigationssysteme und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 876/2002 
des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 1). 
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(55) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des 

Rates17 ▌ ist die Agentur verpflichtet, alle Informationen zu übermitteln, die für die 

Aktualisierung der Liste von Luftfahrtunternehmen, gegen die aus Sicherheitsgründen 

eine Betriebsuntersagung in der Union erlassen wurde, von Bedeutung sein können. 

Darüber hinaus sollte die Agentur die Kommission bei der Durchführung jener 

Verordnung unterstützen, indem sie die erforderlichen Bewertungen der 

Drittlandbetreiber und der für die Aufsicht zuständigen Behörden vornimmt und der 

Kommission entsprechende Empfehlungen vorlegt. 

(56) Um die Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, sollten sowohl den 

Inhabern von Zulassungen/Zeugnissen, die die Agentur erteilt hat, als auch den 

Unternehmen, die gegenüber der Agentur Erklärungen abgegeben haben, Geldbußen 

oder Zwangsgelder auferlegt werden können, wenn diese die gemäß der Verordnung 

für sie geltenden Vorschriften verletzt haben. Die Kommission sollte diese Geldbußen 

oder Zwangsgelder auf Empfehlung der Agentur auferlegen. Auf solche Verstöße sollte 

die Kommission nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls verhältnismäßig und 

angemessen reagieren und dabei auch andere potenzielle Maßnahmen, wie etwa den 

Entzug einer Zulassung/eines Zeugnisses, in Betracht ziehen. 

                                                 
17 Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

Dezember 2005 über die Erstellung einer gemeinschaftlichen Liste der 
Luftfahrtunternehmen, gegen die in der Gemeinschaft eine Betriebsuntersagung 
ergangen ist, sowie über die Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens und zur Aufhebung des Artikels 9 der Richtlinie 
2004/36/EG (ABl. L 344 vom 27.12.2005, S. 15). 
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(57) Im Hinblick auf eine einheitliche Anwendung dieser Verordnung sollte die Agentur 

ermächtigt werden, diese Anwendung durch die Mitgliedstaaten zu überwachen und 

hierzu auch Inspektionen durchzuführen. 

(58) Die Agentur sollte die Kommission bei der Festlegung der Forschungspolitik und bei 

der Durchführung der Forschungsprogramme der Union mit ihrem technischen 

Sachverstand unterstützen. Sie sollte unmittelbar notwendige Forschungsarbeiten 

durchführen und sich an Ad-hoc-Forschungsprojekten des Rahmenprogramms der 

Union für Forschung und Innovation oder an anderen Förderprogrammen beteiligen 

können, die von der Union oder anderen privaten oder öffentlichen Stellen in oder 

außerhalb der Union durchgeführt werden. 

(59) Angesichts der bestehenden Zusammenhänge zwischen der Flugsicherheit und der 

Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt sollte sich die Agentur an der Zusammenarbeit im 

Bereich der Luftsicherheit, darunter auch der Cybersicherheit, beteiligen. Sie sollte die 

Kommission und die Mitgliedstaaten mit ihrem Sachverstand bei der Durchführung der 

Unionsvorschriften auf diesem Gebiet unterstützen. 
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(60) Auf Ersuchen sollte die Agentur die Mitgliedstaaten und die Kommission auf dem 

Gebiet der internationalen Beziehungen in den Fragen beraten, die sich auf diese 

Verordnung, insbesondere auf die Harmonisierung von Vorschriften und die 

gegenseitige Anerkennung von Zulassungen/Zeugnissen, beziehen. Sie sollte befugt 

sein, nach Konsultation der Kommission mit den Behörden von Drittstaaten und 

internationalen Organisationen, die für unter diese Verordnung fallende Fragen 

zuständig sind, im Rahmen von Arbeitsvereinbarungen geeignete Beziehungen 

aufzubauen. Zur Förderung der weltweiten Flugsicherheit und angesichts der in der 

Union geltenden hohen Standards sollte die Agentur im Rahmen ihrer Zuständigkeit 

das Recht haben, sich ad hoc an einer technischen Zusammenarbeit sowie an 

Forschungs- und Unterstützungsprojekten mit Drittländern und internationalen 

Organisationen zu beteiligen. Darüber hinaus sollte die Agentur die Kommission bei 

der Durchführung des Unionsrechts in anderen technischen Bereichen der 

Zivilluftfahrt, etwa in Fragen der Luftsicherheit oder des einheitlichen europäischen 

Luftraums, im Rahmen ihrer Kompetenzen unterstützen. 

(61) Zur Förderung bewährter Verfahren und einer einheitlichen Durchführung des 

Unionsrechts im Bereich der Flugsicherheit sollte die Agentur Anbietern von 

Luftfahrtschulungen eine Zulassung erteilen und derartige Schulungsmaßnahmen 

anbieten können. 
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(62) Für die Leitung und Geschäftstätigkeit der Agentur sollten die Grundsätze der 

Gemeinsamen Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

vom 19. Juli 2012 zu den dezentralen Agenturen gelten. 

(63) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten im Verwaltungsrat der Agentur 

vertreten sein, um dessen Funktionsweise wirksam kontrollieren zu können. Der 

Verwaltungsrat sollte mit den nötigen Befugnissen ausgestattet werden, um 

insbesondere den Exekutivdirektor zu ernennen und um den konsolidierten 

Jahresbericht, das Programmplanungsdokument, den jährlichen Haushalt und die für 

die Agentur geltende Finanzregelung zu verabschieden. 

(64) Im Interesse der Transparenz sollten Interessenträger im Verwaltungsrat der Agentur 

Beobachterstatus erhalten. 

▌ 
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(65) Es liegt im öffentlichen Interesse, dass die Agentur ihre sicherheitsbezogenen 

Maßnahmen ausschließlich auf unabhängigen Sachverstand stützt und dabei diese 

Verordnung sowie die auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte strikt anwendet. Um dies zu erreichen, sollten 

sicherheitsbezogene Entscheidungen der Agentur von ihrem Exekutivdirektor getroffen 

werden, dem bei der Einholung von fachlichem Rat und bei der internen Organisation 

der Agentur ein hohes Maß an Flexibilität eingeräumt werden sollte. 

(66) Es muss gewährleistet sein, dass den von Entscheidungen der Agentur Betroffenen die 

erforderlichen und angesichts der Besonderheiten der Luftfahrt geeigneten 

Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Deshalb sollte ein geeignetes 

Beschwerdeverfahren eingerichtet werden, damit Entscheidungen der Agentur vor einer 

▌ Beschwerdekammer angefochten werden können, gegen deren Entscheidungen 

gemäß dem AEUV Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union erhoben 

werden kann. 
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(67) Alle auf der Grundlage dieser Verordnung getroffenen Beschlüsse der Kommission 

unterliegen gemäß dem AEUV der Prüfung durch den Gerichtshof. Gemäß Artikel 261 

AEUV sollte der Gerichtshof die Befugnis zur unbeschränkten Ermessensnachprüfung 

im Hinblick auf die Beschlüsse erhalten, mit denen die Kommission Bußgelder oder 

Zwangsgelder auferlegt. 

(68) Erarbeitet die Agentur Entwürfe von Vorschriften allgemeiner Art, die von nationalen 

Behörden umzusetzen sind, so sollten die Mitgliedstaaten konsultiert werden. Die 

interessierten Kreise, insbesondere auch die Sozialpartner in der Union, sollten zudem 

von der Agentur angemessen konsultiert werden, wenn diese Entwürfe von 

Vorschriften erhebliche soziale Auswirkungen haben. 

(69) Im Hinblick auf eine wirksame Wahrnehmung der ihr mit dieser Verordnung 

übertragenen Aufgaben sollte die Agentur je nach Bedarf mit Organen, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen  der Union in den Bereichen zusammenarbeiten, die technische 

Aspekte der Zivilluftfahrt betreffen. Insbesondere sollte die Agentur mit der durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates18 

errichteten Europäischen Chemikalienagentur Informationen über die Sicherheit von 

Chemikalien und deren Auswirkungen auf die Flugsicherheit sowie über diesbezügliche 

wissenschaftliche und technische Fragen austauschen. Ist eine Konsultation in Bezug 

auf militärische Aspekte erforderlich, sollte die Agentur neben den Mitgliedstaaten 

auch die durch den Beschluss (GASP) 2015/1835 des Rates19 errichtete Europäische 

Verteidigungsagentur und von den Mitgliedstaaten benannte Militärexperten 

konsultieren. 

                                                 
18 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für chemische 
Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung 
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

19 Beschluss (GASP) 2015/1835 des Rates vom 12. Oktober 2015 über die 
Rechtsstellung, den Sitz und die Funktionsweise der Europäischen 
Verteidigungsagentur (ABl. L 266 vom 13.10.2015, S. 55). 
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(70) Unter Berücksichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates20 und der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften sollten 

der Öffentlichkeit angemessene Informationen über das Niveau der Flugsicherheit in 

der Zivilluftfahrt und des Umweltschutzes auf diesem Gebiet zur Verfügung gestellt 

werden. 

(71) Um die völlige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Agentur zu gewährleisten, 

sollte der Agentur ein eigenständiger Haushalt zuerkannt werden, dessen Einnahmen 

grundsätzlich aus dem Unionsbeitrag und den Gebühren und Entgelten bestehen, die 

von den Nutzern des europäischen Luftfahrtsystems entrichtet werden. Bei der Agentur 

eingehende Finanzbeiträge von Mitgliedstaaten, Drittländern oder anderen 

Einrichtungen oder Personen sollten die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 

Agentur nicht beeinträchtigen. Das Haushaltsverfahren der Union sollte Anwendung 

finden, soweit der Beitrag der Union und etwaige andere Zuschüsse aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Union betroffen sind, und die Rechnungsprüfung sollte durch 

den Europäischen Rechnungshof erfolgen. Damit sich die Agentur in Zukunft an allen 

relevanten Projekten beteiligen kann, sollte sie die Möglichkeit haben, Finanzhilfen zu 

erhalten. ▌ 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 
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(72) Damit die Agentur auf die Nachfrage nach den von ihr ausgeübten Tätigkeiten, 

insbesondere auf dem Gebiet der Zertifizierung, sowie auf die Nachfrage nach den 

Tätigkeiten, für die sie die Zuständigkeit möglicherweise aufgrund einer Zuweisung 

durch einen Mitgliedstaat übernommen hat, effizient und fristgerecht und nach den 

Grundsätzen der soliden Haushaltsführung reagieren kann, sollte der Stellenplan die 

Ressourcen ausweisen, die erforderlich sind, um der Nachfrage nach Zertifizierungs- 

und sonstigen Tätigkeiten der Agentur, auch nach solchen, die sich aus der 

Neuzuweisung von Zuständigkeiten ergeben, in effizienter und fristgerechter Weise 

gerecht zu werden. Hierzu sollten Indikatoren festgelegt werden, mit denen sich die 

Arbeitsbelastung und Effizienz der Agentur messen und mit den durch Gebühren und 

Entgelte finanzierten Tätigkeiten in Beziehung setzen lassen. Mit Hilfe dieser 

Indikatoren sollte die Agentur ihre gebühren- und entgeltabhängige Personalplanung 

und Ressourcenverwaltung festlegen, um so auf diese Nachfrage und auf 

Einnahmeschwankungen bei den Gebühren und Entgelten reagieren zu können. 

(73) Für den notwendigen Schutz sensibler sicherheitsrelevanter Informationen sollten 

geeignete Maßnahmen festgelegt werden. 
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(74) Die von der Agentur erhobenen Gebühren und Entgelte sollten in transparenter, fairer, 

nichtdiskriminierender und einheitlicher Weise festgelegt werden. Sie sollten die 

Wettbewerbsfähigkeit der betroffenen Branche in der Union nicht gefährden. Zudem 

sollten sie so festgelegt werden, dass der Zahlungsfähigkeit der betroffenen juristischen 

und natürlichen Personen, vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen, 

gebührend Rechnung getragen wird. 

(75) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Die 

meisten dieser Durchführungsbefugnisse, und insbesondere diejenigen zur Festlegung 

detaillierter Vorschriften für Vorschriften und Verfahren, sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

(76) Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies in 

hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang mit ▌ Abhilfemaßnahmen und 

Schutzmaßnahmen aus Gründen äußerster Dringlichkeit ▌ erforderlich ist. 
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(77) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte hinsichtlich der Änderung oder gegebenenfalls der Ergänzung der 

Bestimmungen in Bezug auf die Lufttüchtigkeit im Zusammenhang mit der 

Konstruktion und Herstellung, Flugzeitbeschränkungen, Flugplatzbetreiber, 

ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten und in Bezug auf die 

Konstruktion, Herstellung und Instandhaltung von unbemannten Luftfahrzeugen 

und ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer nicht eingebauten Ausrüstung und der 

Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung sowie der Bestimmungen über das an diesen 

Tätigkeiten beteiligte Personal einschließlich Fernpiloten und die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Organisationen und Drittlandbetreiber, über bestimmte Aspekte 

der Aufsicht und Durchsetzung, über die Anerkennung von Drittlandszertifizierungen, 

über Geldbußen und Zwangsgelder, über die Beschwerdekammer und über die 

Anforderungen nach den Anhängen II bis IX dieser Verordnung zu erlassen ▌, 

sofern dies im Hinblick auf die Einhaltung der technischen, wissenschaftlichen, 

betrieblichen oder sicherheitsrelevanten Erfordernisse notwendig ist. 

Darüber hinaus sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Verweise in dieser Verordnung auf 

Umweltschutzanforderungen gemäß Änderung 12 von Band I und Änderung 9 von 

Band II und der Erstauflage von Band III – jeweils anwendbar ab dem 1. Januar 

2018 – von Anhang 16 des Abkommens von Chicago zu erlassen, um sie im Lichte 

anschließender Änderungen des Anhangs 16 dieses Abkommens zu aktualisieren.  
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(78) Beim Erlass der delegierten Rechtsakte zur Änderung der Anhänge II bis IX dieser 

Verordnung sollte die Kommission die internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen und insbesondere die internationalen Richtlinien in allen Anhängen 

des Abkommens von Chicago gebührend berücksichtigen. 

(79) Beim Erlass delegierter Rechtsakte nach dieser Verordnung ist es von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung21 niedergelegt wurden. Um insbesondere 

für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu 

sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind.  

                                                 
21 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(80) Die Anbieter von ANS sollten eine Notfallplanung für den Fall einer Betriebs-

unterbrechung der ATM-Dienste erstellen und umsetzen. 

(81) Um die Verbesserung der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt in ganz Europa zu 

gewährleisten, sollten europäische Drittländer weiterhin einbezogen werden. 

Europäische Drittländer, die mit der Union internationale Übereinkünfte geschlossen 

haben, wonach sie den Besitzstand der Union in dem von dieser Verordnung erfassten 

Bereich übernehmen und anwenden, sollten an den Arbeiten der Agentur gemäß den im 

Rahmen dieser Übereinkünfte vereinbarten Vorschriften und Verfahren beteiligt 

werden. 

(82) Mit dieser Verordnung werden gemeinsame Vorschriften für die Zivilluftfahrt 

festgelegt und die Agentur wird aufrechterhalten. Die Verordnung (EU) Nr. 216/2008 

sollte daher aufgehoben werden. 
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(83) Da die erforderlichen Vorschriften für die Interoperabilität des europäischen 

Flugverkehrsmanagementnetzes (EATMN) entweder in der vorliegenden 

Verordnung enthalten sind oder in auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung 

erlassenen delegierten Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten enthalten sein 

werden, sollte die Verordnung (EG) Nr. 552/2004 des Europäischen Parlaments und 

des Rates22 aufgehoben werden. Es ist jedoch eine gewisse Zeit notwendig, bevor die 

erforderlichen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte vorbereitet, 

angenommen und angewendet werden können. Die auf der Grundlage der 

Verordnung (EG) Nr. 552/2004 erlassenen Durchführungsbestimmungen, nämlich 

die Verordnungen (EG) Nr. 1033/200623, (EG) Nr. 1032/200624, (EG) Nr. 633/200725, 

(EG) Nr. 262/200926, (EG) Nr. 29/200927, (EU) Nr. 73/201028 der Kommission, und 

die Durchführungsverordnungen (EU) Nr. 1206/201129, (EU) Nr. 1207/201130 und 

                                                 
22 Verordnung (EG) Nr. 552/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. 

März 2004 über die Interoperabilität des europäischen Flugverkehrsmanagementnetzes 
(„Interoperabilitäts-Verordnung“) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 26). 

23 Verordnung (EG) Nr. 1033/2006 der Kommission vom 4. Juli 2006 zur Festlegung der 
Anforderungen zu den Verfahren für Flugpläne bei der Flugvorbereitung im Rahmen 
des einheitlichen europäischen Luftraums(ABl. L 186 vom 7.7.2006, S. 46). 

24 Verordnung (EG) Nr. 1032/2006 der Kommission vom 6. Juli 2006 zur Festlegung der 
Anforderungen an automatische Systeme zum Austausch von Flugdaten für die 
Benachrichtigung, Koordinierung und Übergabe von Flügen zwischen 
Flugverkehrskontrollstellen (ABl. L 186 vom 7.7.2006, S. 27). 

25 Verordnung (EG) Nr. 633/2007 der Kommission vom 7. Juni 2007 zur Festlegung der 
Anforderungen an die Anwendung eines Flugnachrichten Übertragungsprotokolls für 
die Benachrichtigung, Koordinierung und Übergabe von Flügen zwischen 
Flugverkehrskontrollstellen (ABl. L 146 vom 8.6.2007, S. 7). 

26 Verordnung (EG) Nr. 262/2009 der Kommission vom 30. März 2009 zur Festlegung 
der Anforderungen für die koordinierte Zuweisung und Nutzung von Modus-S-
Abfragecodes im einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 84 vom 31.3.2009, S. 
20). 

27 Verordnung (EG) Nr. 29/2009 der Kommission vom 16. Januar 2009 zur Festlegung 
der Anforderungen an Datalink-Dienste im einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. 
L 13 vom 17.1.2009, S. 3). 

28 Verordnung (EU) Nr. 73/2010 der Kommission vom 26. Januar 2010 zur Festlegung 
der qualitativen Anforderungen an Luftfahrtdaten und Luftfahrtinformationen für den 
einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 23 vom 27.1.2010, S. 6). 

29 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1206/2011 der Kommission vom 22. November 
2011 zur Festlegung der Anforderungen an die Luftfahrzeugidentifizierung für die 
Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 305 vom 23.11.2011, S. 
23). 

30 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1207/2011 der Kommission vom 22. November 
2011 zur Festlegung der Anforderungen an die Leistung und die Interoperabilität der 
Überwachung im einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 305 vom 23.11.2011, S. 
35). 
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(EU) Nr. 1079/201231 der Kommission, sollten daher vorerst fortgelten. Bestimmte 

Artikel der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 und der dazugehörigen Anhänge sollten 

daher in Bezug auf den erfassten Gegenstand bis zum Beginn der Anwendung der 

betreffenden Durchführungsrechtsakte und delegierten Rechtsakte ebenfalls 

fortgelten. 

                                                 
31 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1079/2012 der Kommission vom 16. November 

2012 zur Festlegung der Anforderungen bezüglich des Sprachkanalabstands für den 
einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 320 vom 17.11.2012, S. 14). 
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(84) Mit der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 wird die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des 

Rates32 durch die Aufhebung des Anhangs III mit Wirkung ab dem Inkrafttreten der 

entsprechenden Maßnahmen gemäß Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EG) 

Nr. 216/2008 geändert. Diese noch zu erlassenden Maßnahmen betreffen 

Flugzeitbeschränkungen und Ruhezeitregelungen für Taxiflüge, Flugrettungsdienste 

und den gewerblichen Luftverkehrsbetrieb mit Flugzeugen mit einem Piloten. Die 

anderen Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 sind gegenstandslos 

geworden. Daher sollte die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 mit Wirkung ab dem Tag 

des Beginns der Anwendung dieser Maßnahmen, die noch nicht angenommen 

wurden, aufgehoben werden. Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 wird jedoch 

auch der Flugsicherheitsausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

eingesetzt, der die Kommission auch im Rahmen der Verordnung (EG) 

Nr. 2111/2005 unterstützt. Die Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 sollte daher 

dahingehend geändert werden, dass dieser Ausschuss für die Zwecke jener 

Verordnung die Kommission auch nach der Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 3922/91 weiterhin unterstützt. 

                                                 
32 Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 zur 

Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der 
Zivilluftfahrt (ABl. L 373 vom 31.12.1991, S. 4). 
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(85) Die durch diese Verordnung herbeigeführten Änderungen wirken sich auch auf die 

Durchführung anderer Rechtsvorschriften der Union aus. Daher sollten die Verordnung 

(EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates33 ▌und die 

Verordnungen (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 ▌ und (EG) Nr. 2111/2005 

entsprechend geändert werden. Insbesondere sollten die zuständigen 

Sicherheitsuntersuchungsstellen unter Berücksichtigung der erwarteten Lehren für 

die Verbesserung der Flugsicherheit entscheiden können, keine 

Sicherheitsuntersuchung einzuleiten, wenn ein Unfall oder eine schwere Störung ein 

unbemanntes Luftfahrzeug betrifft, für das keine Zulassung/kein Zeugnis oder keine 

Erklärung gemäß dieser Verordnung erforderlich ist, und keine Person tödlich oder 

schwer verletzt wurde. Es sollte präzisiert werden, dass sich in diesem Fall diese 

Zulassungen/Zeugnisse und Erklärungen auf die Konformität der Konstruktion des 

unbemannten Luftfahrzeugs mit den geltenden Anforderungen beziehen und der 

Aufsicht der Agentur unterstehen. Diese Flexibilität der 

Sicherheitsuntersuchungsstellen sollte ab dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Verordnung gelten. 

                                                 
33 Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

September 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von 
Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft (Neufassung) (ABl. L 293 vom 31.10.2008, 
S. 3). 
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(86) Die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 sollte geändert werden, um die mit der 

vorliegenden Verordnung eingeführte Möglichkeit gebührend zu berücksichtigen, dass 

die Agentur zur zuständigen Behörde für die Erteilung von 

Luftverkehrsbetreiberzeugnissen und die Aufsicht hierüber werden könnte. Darüber 

hinaus muss die Überwachung der Luftfahrtunternehmen in effizienter Weise gestärkt 

werden, da immer mehr Luftfahrtunternehmen Betriebsstützpunkte in mehreren 

Mitgliedstaaten haben, was dazu führt, dass die für die Betriebsgenehmigung 

zuständige Behörde nicht mehr zwangsläufig mit der für das 

Luftverkehrsbetreiberzeugnis zuständigen Behörde identisch ist. Die Verordnung (EG) 

Nr. 1008/2008 sollte deshalb dahingehend geändert werden, dass eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den für die Aufsicht über das Luftverkehrsbetreiberzeugnis 

bzw. den für die Betriebsgenehmigung zuständigen Behörden gewährleistet wird. 
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(87) In Anbetracht der durch diese Verordnung bewirkten Änderungen am Rechtsrahmen 

der Union insbesondere für unbemannte Luftfahrzeuge sollten die Richtlinien 

2014/30/EU und 2014/53/EU geändert werden. Insbesondere in Bezug auf andere 

Luftfahrzeuge als unbemannte Luftfahrzeuge sowie in Bezug auf die Motoren, 

Propeller, Teile und nicht eingebaute Ausrüstung anderer Luftfahrzeuge als 

unbemannter Luftfahrzeuge sollte sichergestellt werden, dass alle derartigen 

Luftfahrtausrüstungen vom Anwendungsbereich dieser Richtlinien weiterhin 

ausgeschlossen sind. Unbemannte Luftfahrzeuge und ihre Motoren, Propeller, Teile 

und ihre nicht eingebaute Ausrüstung sollten ebenfalls vom Anwendungsbereich 

dieser Richtlinien ausgeschlossen sein, allerdings erst sobald und sofern die 

Konstruktion der unbemannten Luftfahrzeuge und ihrer Motoren, Propeller, Teile 

und ihrer nicht eingebauten Ausrüstung von der Agentur nach Maßgabe dieser 

Verordnung zertifiziert wurden, da sie im Rahmen dieser Verordnung in diesem Fall 

grundlegenden Anforderungen in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit 

und die Funkfrequenzen unterliegen und die Konformität mit diesen Anforderungen 

aufgrund der in dieser Verordnung vorgesehenen Vorschriften für die Zertifizierung, 

Aufsicht und Durchsetzung bewertet und gewährleistet werden muss. Die Ausnahme 

derartiger Luftfahrtausrüstung vom Anwendungsbereich der Richtlinien 2014/30/EU 

und 2014/53/EU sollte jedoch nur Luftfahrtausrüstung betreffen, die in den 

Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung fällt und ausschließlich für die 

Nutzung in der Luft auf geschützten Frequenzen für den Flugbetrieb bestimmt ist. 

Infolgedessen ist Ausrüstung zur Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen 

sowie Ausrüstung, die für die Verwendung in der Luft, aber auch für bestimmte 

andere Verwendungszwecke bestimmt ist, nicht von dem Anwendungsbereich der 

Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU ausgenommen und kann daher den 

Vorschriften sowohl der vorliegenden Verordnung als auch dieser Richtlinien 

unterworfen werden. 
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(88) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Festlegung und Wahrung eines einheitlich 

hohen Niveaus bei der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt und beim Umweltschutz, 

aufgrund des weitgehend grenzüberschreitenden Charakters der Luftfahrt und ihrer 

Komplexität von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr wegen ihres unionsweiten Anwendungsbereichs auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für 

die  Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

GRUNDSÄTZE 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziele 

▌(1) Das Hauptziel dieser Verordnung besteht darin, in der Union ein hohes einheitliches 

Niveau der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt zu erreichen und aufrechtzuerhalten 

▌. 

▌(2) Zudem zielt diese Verordnung darauf ab, 

a) zur Luftfahrtpolitik der Union insgesamt sowie zu einer Verbesserung der 

Gesamtleistung des Zivilluftfahrtsektors beizutragen, 

b) in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen den freien Waren-, 

Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zu erleichtern, gleiche 

Wettbewerbsbedingungen für alle Akteure des Luftfahrtbinnenmarkts zu 

schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit der Luftfahrtbranche in der Union zu 

erhöhen, 

c) zu einem hohen, einheitlichen Umweltschutzniveau beizutragen, 
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d) in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen den Verkehr von Waren, 

Dienstleistungen und Personal weltweit zu erleichtern, indem eine geeignete 

Zusammenarbeit mit Drittländern und deren Luftfahrtbehörden eingerichtet 

wird und indem die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen/Zeugnissen 

und anderen einschlägigen Dokumenten gefördert wird, 

e) die Kosteneffizienz unter anderem durch die Vermeidung von 

Überschneidungen und die Förderung der Wirksamkeit der Regulierungs-, 

Zertifizierungs- und Aufsichtsverfahren sowie eine effiziente Nutzung der 

entsprechenden Ressourcen auf Unionsebene und nationaler Ebene zu 

fördern, 

f) in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen zur Erreichung und 

Aufrechterhaltung eines hohen einheitlichen Niveaus der Flugsicherheit in der 

Zivilluftfahrt beizutragen, 

g) die Mitgliedstaaten in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen bei 

der Ausübung ihrer Rechte und der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im 

Rahmen des Abkommens von Chicago zu unterstützen, indem, soweit 

angezeigt, eine gemeinsame Auslegung sowie eine einheitliche und 

fristgerechte Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens gewähr-

leistet wird, 
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h) die Auffassungen der Union hinsichtlich Zivilluftfahrtnormen und 

-vorschriften weltweit zu verbreiten und dazu eine angemessene 

Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen zu 

schaffen, 

i) Forschung und Innovation unter anderem im Rahmen von Regulierungs-, 

Zertifizierungs- und Aufsichtsverfahren zu fördern, 

j) in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen die technische und 

betriebliche Interoperabilität und den Austausch bewährter 

Verwaltungsverfahren zu unterstützen, 

k) das Vertrauen der Fluggäste in eine sichere Zivilluftfahrt zu stärken. 

▌(3) Zur Erreichung der in den Absätzen 1 und 2 genannten Ziele ist unter anderem 

Folgendes vorgesehen: 

a) die Ausarbeitung, Annahme und einheitliche Anwendung aller notwendigen 

Rechtsakte; 
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b) die Ergreifung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheitsstandards; 

c) die Sicherstellung, dass die gemäß dieser Verordnung und den auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 

abgegebenen Erklärungen und erteilten Zulassungen/Zeugnisse in der 

gesamten Union ohne weitere Anforderungen gültig sind und anerkannt 

werden; 

d) die Entwicklung detaillierter technischer Normen unter Einbeziehung von 

Normungsorganisationen und anderer Industriegremien, die zur Einhaltung 

dieser Verordnung und gegebenenfalls der auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte verwendet werden; 

e) die Errichtung einer unabhängigen Agentur der Europäischen Union für 

Flugsicherheit (im Folgenden "Agentur"); 

f) die einheitliche Anwendung aller erforderlichen Rechtsakte durch die 

zuständigen nationalen Behörden und die Agentur im Rahmen ihrer jeweiligen 

Aufgabenbereiche; 
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g) die Erfassung, die Auswertung und der Austausch von Informationen zur 

Unterstützung einer nachweisgestützten Entscheidungsfindung; 

h) die Durchführung von Sensibilisierungs- und Fördermaßnahmen, 

einschließlich Schulungen, Kommunikation und Verbreitung einschlägiger ▌ 

Informationen. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für 

a) die durch natürliche oder juristische Personen unter der Aufsicht der Agentur 

oder eines Mitgliedstaates erfolgende Konstruktion und Herstellung von 

Erzeugnissen und Teilen sowie von Ausrüstung zur Fernsteuerung von 

Luftfahrzeugen, soweit nicht von Buchstabe b erfasst; 
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b) die Konstruktion, die Herstellung, die Instandhaltung und den Betrieb von 

Luftfahrzeugen sowie von ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer nicht 

eingebauten Ausrüstung und der Ausrüstung zur Fernsteuerung von 

Luftfahrzeugen, wenn 

i) das Luftfahrzeug in einem Mitgliedstaat eingetragen ist oder werden 

wird, soweit nicht dieser Mitgliedstaat seine Zuständigkeiten gemäß dem 

Abkommen von Chicago auf ein Drittland übertragen hat und das 

Luftfahrzeug von einem Luftfahrzeugbetreiber eines Drittlands 

betrieben wird; 

ii) das Luftfahrzeug in einem Drittland eingetragen ist oder werden wird, 

aber von einem Luftfahrzeugbetreiber betrieben wird, der in dem 

Gebiet, auf das die Verträge Anwendung finden, niedergelassen oder 

ansässig ist oder dort seinen Hauptgeschäftssitz hat; 

iii) es sich bei dem Luftfahrzeug um ein unbemanntes Luftfahrzeug 

handelt oder handeln wird, das weder in einem Mitgliedstaat noch in 

einem Drittland eingetragen ist und das in dem Gebiet, auf das die 

Verträge Anwendung finden, von einem Luftfahrzeugbetreiber 

betrieben wird, der in diesem Gebiet niedergelassen oder ansässig ist 

oder dort seinen Hauptgeschäftssitz hat; 
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c) von einem Luftfahrzeugbetreiber eines Drittlands durchgeführte Flüge von 

Luftfahrzeugen in dem, in das oder aus dem Gebiet, auf das die Verträge 

Anwendung finden; 

d) die Konstruktion, die Herstellung, die Instandhaltung und den Betrieb von 

sicherheitsrelevanter Flugplatzausrüstung, soweit diese auf den unter 

Buchstabe e genannten Flugplätzen und für die Erbringung von 

Bodenabfertigungsdiensten und AMS auf diesen Flugplätzen genutzt wird 

oder werden soll; 

e) die Gestaltung, die Instandhaltung und den Betrieb von Flugplätzen, 

einschließlich der auf diesen Flugplätzen verwendeten sicherheitsrelevanten 

Ausrüstung, die sich in dem Gebiet befinden, auf das die Verträge 

Anwendung finden, und die 

i) der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen; 

ii) für den gewerblichen Luftverkehr genutzt werden ▌und 
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iii) über eine befestigte Instrumentenlandebahn von mindestens 800 m 

verfügen oder ausschließlich für Hubschrauber unter Verwendung von 

Instrumentenanflug- oder -abflugverfahren bestimmt sind; 

f) den Schutz der Umgebung der unter Buchstabe e genannten Flugplätze, 

unbeschadet des Unionsrechts und des Rechts der Mitgliedstaaten zum 

Umweltschutz und zur Flächennutzungsplanung; 

g) die Erbringung von ATM/ANS im einheitlichen europäischen Luftraum und 

die Konstruktion, Herstellung, Instandhaltung und den Betrieb von Systemen 

und Komponenten für die Erbringung dieser ATM/ANS; 

▌ 

h) die Gestaltung von Luftraumstrukturen im einheitlichen europäischen 

Luftraum, unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 551/2004 des 

Europäischen Parlaments und des Rates34 und der Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten in Bezug auf den ihrer Hoheit unterliegenden Luftraum. 

                                                 
34 Verordnung (EG) Nr. 551/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. 

März 2004 über die Ordnung und Nutzung des Luftraums im einheitlichen 
europäischen Luftraum („Luftraum-Verordnung“) (ABl. L 96 vom 31.3.2004, S. 
20). 
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(2) Zudem gilt diese Verordnung für das an den in Absatz 1 genannten Tätigkeiten 

beteiligte Personal und die an diesen Tätigkeiten beteiligten Organisationen. 

(3) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) ▌Luftfahrzeuge und ihre Motoren, Propeller, Teile, ihre nicht eingebaute 

Ausrüstung und die Ausrüstung zur Fernsteuerung von Luftfahrzeugen, 

wenn sie für Tätigkeiten oder Dienste für das Militär, den Zoll, die Polizei, 

Such- und Rettungsdienste, die Brandbekämpfung, die Grenzkontrolle und 

Küstenwache oder ähnliche Tätigkeiten oder Dienste eingesetzt werden, die 

unter der Kontrolle und Verantwortung eines Mitgliedstaats im öffentlichen 

Interesse von einer mit hoheitlichen Befugnissen ausgestatteten Stelle oder 

in deren Auftrag durchgeführt werden, sowie das an den Tätigkeiten und 

Diensten dieser Luftfahrzeuge beteiligte Personal und die an diesen 

Tätigkeiten und Diensten beteiligten Organisationen; 
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b) Flugplätze oder Teile davon, die vom Militär kontrolliert und betrieben 

werden, sowie Ausrüstung, Personal und Organisationen hierfür; 

c) ATM/ANS, einschließlich Systemen und Komponenten, Personal und 

Organisationen, die vom Militär gestellt oder bereitgestellt werden; 

d) die Konstruktion, die Herstellung, die Instandhaltung und den Betrieb der in 

Anhang I genannten Luftfahrzeuge, deren Betrieb mit einem geringen Risiko 

für die Flugsicherheit verbunden ist, sowie das an diesen Tätigkeiten beteiligte 

Personal und die an diesen Tätigkeiten beteiligten Organisationen, es sei denn, 

für das Luftfahrzeug wurde eine Zulassung/ein Zeugnis gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 216/2008 erteilt oder eine solche Zulassung/ein 

solches Zeugnis gilt als erteilt. 

Hinsichtlich Buchstabe a müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die 

Sicherheitsziele der vorliegenden Verordnung bei der Durchführung von Tätigkeiten 

und Diensten mit den unter jenem Buchstaben genannten ▌ Luftfahrzeugen 

angemessen berücksichtigt werden. Zudem müssen die Mitgliedstaaten 

gegebenenfalls für eine sichere Staffelung zwischen diesen und anderen 

Luftfahrzeugen sorgen. 
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 ▌ 

Unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten im Rahmen des Abkommens von 

Chicago dürfen Luftfahrzeuge, die unter Anhang I dieser Verordnung fallen und 

in einem Mitgliedstaat eingetragen sind, in anderen Mitgliedstaaten betrieben 

werden, sofern der Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet der Betrieb stattfindet, 

dem zustimmt. Auch die Instandhaltung und konstruktionsbezogene Änderung 

eines solchen Luftfahrzeugs kann in einem anderen Mitgliedstaat erfolgen, sofern 

die betreffenden konstruktionsbezogenen Änderungen und 

Instandhaltungstätigkeiten unter der Aufsicht des Mitgliedstaats, in dem das 

Luftfahrzeug eingetragen ist, und nach den im nationalen Recht dieses 

Mitgliedstaats festgelegten Verfahren erfolgen. 
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(4) Abweichend von Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe d gilt diese Verordnung und 

die auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte für die Konstruktion, Herstellung und Instandhaltung 

eines Luftfahrzeugmusters, das unter Anhang I Nummer 1 Buchstaben e, f, g, h 

oder i fällt, sowie für das an diesen Tätigkeiten beteiligte Personal und die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Organisationen, wenn 

a) die für die Konstruktion dieses Luftfahrzeugmusters zuständige 

Organisation eine Musterzulassung  gemäß Artikel 11 bei der Agentur 

beantragt oder gegebenenfalls gegenüber der Agentur eine Erklärung 

gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a in Bezug auf dieses 

Luftfahrzeugmuster abgegeben hat; 

b) das Luftfahrzeugmuster in Serie hergestellt werden soll und 

c) die Konstruktion dieses Luftfahrzeugmusters nicht zuvor nach dem nationalen 

Recht eines Mitgliedstaats genehmigt wurde. 

▌ 
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Diese Verordnung und die auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte gelten für das betreffende Luftfahrzeugmuster ab 

dem Tag, an dem die Musterzulassung erteilt wird, oder gegebenenfalls ab dem 

Tag, an dem die Erklärung abgegeben wird. Die Bestimmungen betreffend die 

Bewertung des Antrags auf Musterzulassung und die Erteilung der 

Musterzulassung durch die Agentur gelten jedoch ab dem Tag, an dem der Antrag 

eingeht. 

(5) Unbeschadet der Anforderungen der nationalen Sicherheit und Verteidigung 

sowie des Artikels 7 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 550/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates35 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

i) die in Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b des vorliegenden Artikels 

genannten ▌ Einrichtungen der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, und 

                                                 
35 Verordnung (EG) Nr. 550/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. 

März 2004 über die Erbringung von Flugsicherungsdiensten im einheitlichen 
europäischen Luftraum („Flugsicherungsdienste-Verordnung“) (ABl. L 96 vom 
31.3.2004, S. 10). 
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ii) die in Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels 

genannten ATM/ANS, die für den Luftverkehr erbracht werden, für den die 

Verordnung (EG) Nr. 549/2004 gilt, 

ein Niveau der Sicherheit und Interoperabilität mit zivilen Systemen aufweisen, das 

ebenso wirksam ist wie das durch die Anwendung der grundlegenden 

Anforderungen der Anhänge VII und VIII dieser Verordnung erreichte Niveau. 

(6) Ein Mitgliedstaat kann entscheiden, jeden bzw. jede Kombination der Abschnitte I, 

II, III ▌ oder VII des Kapitels III auf einige oder alle der in Absatz 3 Unterabsatz 1 

Buchstabe a ▌ genannten Tätigkeiten und das an diesen Tätigkeiten beteiligte 

Personal und die an diesen Tätigkeiten beteiligten Organisationen anzuwenden, 

wenn er der Auffassung ist, dass diese Bestimmungen angesichts der Merkmale 

der betreffenden Tätigkeiten, des betreffenden Personals und der betreffenden 

Organisationen und des Zwecks und Inhalts der betreffenden Bestimmungen 

tatsächlich angewandt werden können. 

Ab dem in diesem Beschluss festgelegten Datum unterliegen die betreffenden 

Tätigkeiten, das betreffende Personal und die betreffenden Organisationen 

ausschließlich den Bestimmungen des betreffenden Abschnitts bzw. der 

betreffenden Abschnitte und den Bestimmungen dieser Verordnung bezüglich der 

Anwendung dieser Abschnitte. 
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Der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission und der Agentur seinen 

Beschluss unverzüglich mit und stellt ihnen alle einschlägigen Informationen zur 

Verfügung; ▌ dies sind insbesondere 

a) der betreffende Abschnitt bzw. die betreffenden Abschnitte; 

b) die betreffenden Tätigkeiten, das betreffende Personal und die betreffenden 

Organisationen; 

c) die Gründe für seine Entscheidung; und 

d) das Datum, ab dem dieser ▌ Beschluss gilt. 

Gelangt die Kommission ▌ nach Konsultation der Agentur zu der Auffassung, dass 

die in Unterabsatz 1 genannte Bedingung nicht erfüllt ist, so erlässt die 

Kommission  Durchführungsrechtsakte zur Darlegung ihres diesbezüglichen 

Beschlusses. Nach Mitteilung dieses Durchführungsrechtsakts an den 

betreffenden Mitgliedstaat erlässt dieser unverzüglich einen Beschluss zur 

Änderung oder Aufhebung des in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten 

Beschluss und unterrichtet die Kommission und die Agentur darüber. 

www.parlament.gv.at



 

 71 

Unbeschadet des Unterabsatzes 4 kann ein Mitgliedstaat auch jederzeit 

beschließen, seinen gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes erlassenen früheren 

Beschluss zu ändern oder aufzuheben. In solchen Fällen unterrichtet der 

Mitgliedstaat die Kommission und die Agentur unverzüglich entsprechend. 

Die Agentur nimmt alle Beschlüsse der Kommission und der Mitgliedstaaten, die 

gemäß diesem Absatz mitgeteilt werden, in den in Artikel 74 genannten Speicher 

auf. 

▌ 

Die Kommission, die Agentur und die zuständigen Behörden des betreffenden 

Mitgliedstaats arbeiten bei der Anwendung dieses Absatzes zusammen. 

▌ 

(7) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die Gestaltung, die Instandhaltung und den 

Betrieb von Flugplätzen und der dort genutzten sicherheitsrelevanten Ausrüstung 

von dieser Verordnung auszunehmen, wenn an diesem Flugplatz jährlich höchstens 

10 000 Fluggäste im gewerblichen Luftverkehr und jährlich höchstens 

850 Bewegungen im Zusammenhang mit dem Frachtbetrieb abgefertigt werden, 

soweit die betreffenden Mitgliedstaaten sicherstellen, dass eine solche 

Ausnahmeregelung die Erfüllung der in Artikel 33 genannten grundlegenden 

Anforderungen nicht gefährdet. 
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 ▌ 

Ab dem in dem genannten Ausnahmebeschluss des Mitgliedstaats angegebenen 

Datum unterliegen die Gestaltung, die Instandhaltung und der Betrieb des 

betreffenden Flugplatzes, ▌ die sicherheitsrelevante Ausrüstung und die 

Bodenabfertigungsdienste und AMS auf diesem Flugplatz nicht mehr dieser 

Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte. 

Der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission und der Agentur seinen 

Ausnahmebeschluss und die Gründe für die Annahme des Beschlusses unver-

züglich mit. 

Gelangt die Kommission nach Konsultation der Agentur zu der Auffassung, dass 

eine solche Ausnahmeregelung eines Mitgliedstaats die Bedingungen des 

Unterabsatzes 1 nicht erfüllt, so erlässt sie Durchführungsrechtsakte zur 

Darlegung ihres diesbezüglichen Beschlusses.  Nach Mitteilung dieses 

Durchführungsrechtsakts an den betreffenden Mitgliedstaat erlässt dieser 

unverzüglich einen Beschluss über die Änderung oder Aufhebung seines 

Ausnahmebeschlusses und unterrichtet die Kommission und die Agentur darüber. 
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der Agentur außerdem die 

Ausnahmeregelungen mit, die sie gemäß Artikel 4 Absatz 3b der Verordnung (EG) 

Nr. 216/2008 gewährt haben. 

Die Mitgliedstaaten prüfen jährlich das Verkehrsaufkommen der Flugplätze, denen 

sie gemäß diesem Absatz oder Artikel 4 Absatz 3b der Verordnung (EG) 

Nr. 216/2008 Ausnahmeregelungen gewährt haben. Ergibt diese Prüfung, dass an 

einem dieser Flugplätze während drei aufeinander folgenden Jahren jährlich mehr 

als 10 000 Fluggäste im gewerblichen Luftverkehr oder jährlich mehr als 

850 Bewegungen im Zusammenhang mit dem Frachtbetrieb abgefertigt werden, so 

hebt der betreffende Mitgliedstaat die Ausnahmeregelung für diesen Flugplatz auf. 

In diesem Fall unterrichtet der Mitgliedstaat die Kommission und die Agentur 

entsprechend. 

Die ▌ Agentur nimmt alle Beschlüsse der Kommission und der Mitgliedstaaten, 

die gemäß diesem Absatz mitgeteilt wurden, in den in Artikel 74 genannten 

Speicher auf. 
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(8) Ein Mitgliedstaat kann beschließen, die Konstruktions-, Herstellungs-, 

Instandhaltungs- und Betriebstätigkeiten in Bezug auf eine oder mehrere der 

folgenden Kategorien von Luftfahrzeugen von dieser Verordnung auszunehmen: 

i) andere Flugzeuge als unbemannte Flugzeuge mit höchstens zwei Sitzen, 

einer messbaren Abreißgeschwindigkeit oder Mindestgeschwindigkeit im 

stationären Flug in Landekonfiguration von höchstens 45 Knoten 

berichtigter Fluggeschwindigkeit (CAS) und einer vom Mitgliedstaat 

erfassten höchstzulässigen Startmasse (MTOM) von nicht mehr als 600 kg 

im Falle von Flugzeugen, die nicht für den Betrieb auf Wasser bestimmt 

sind, bzw. 650 kg im Falle von Flugzeugen, die auf Wasser betrieben werden 

sollen; 

ii) andere Hubschrauber als unbemannte Hubschrauber mit höchstens zwei 

Sitzen und einer vom Mitgliedstaat erfassten MTOM von nicht mehr als 

600 kg im Fall von Hubschraubern, die nicht für den Betrieb auf Wasser 

bestimmt sind, bzw. 650 kg im Fall von Hubschraubern, die auf Wasser 

betrieben werden sollen; 

iii) andere Segelflugzeuge als unbemannte Segelflugzeuge und andere 

Motorsegler als unbemannte Motorsegler mit höchstens zwei Sitzen und 

einer vom Mitgliedstaat erfassten MTOM von nicht mehr als 600 kg. 
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In Bezug auf die in Unterabsatz 1 genannten Kategorien von Luftfahrzeugen 

können die Mitgliedstaaten einen solchen Beschluss jedoch nicht fassen, wenn es 

um ein Luftfahrzeug geht, für das nach der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 oder 

nach der vorliegenden Verordnung eine Zulassung/ein Zeugnis erteilt wurde oder 

als erteilt gilt oder zu dem gemäß der vorliegenden Verordnung eine Erklärung 

abgegeben wurde. 

(9) Ein von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 8 erlassener Ausnahmebeschluss 

hindert eine Organisation, die ihren Hauptgeschäftssitz im Hoheitsgebiet dieses 

Mitgliedstaats hat, nicht daran, zu beschließen, ihre Konstruktions- und 

Herstellungstätigkeiten in Bezug auf Luftfahrzeuge, die unter diesen Beschluss 

fallen, im Einklang mit dieser Verordnung und den auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte auszuüben. 

Wenn eine Organisation einen solchen Beschluss fasst, unterrichtet sie den 

betreffenden Mitgliedstaat davon. In solchen Fällen gilt der vom Mitgliedstaat 

gemäß Absatz 8 erlassene Ausnahmebeschluss des Mitgliedstaats nicht für die 

betreffenden Konstruktions- und Herstellungstätigkeiten oder die im Rahmen 

dieser Tätigkeiten konstruierten und hergestellten Luftfahrzeuge. 
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(10) Unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten im Rahmen des Abkommens von 

Chicago dürfen Luftfahrzeuge, für die der Ausnahmebeschluss gemäß Absatz 8 

gilt, und die in dem Mitgliedstaat, der den Beschluss erlassen hat, eingetragen 

sind, in anderen Mitgliedstaaten betrieben werden, sofern der Mitgliedstaat, in 

dessen Hoheitsgebiet der Betrieb stattfindet, dem zustimmt. Auch die 

Instandhaltung oder konstruktionsbezogene Änderung eines solchen 

Luftfahrzeugs kann in einem anderen Mitgliedstaat erfolgen, sofern die 

betreffenden Instandhaltungstätigkeiten und konstruktionsbezogenen 

Änderungen unter der Aufsicht des Mitgliedstaats, in dem das Luftfahrzeug 

eingetragen ist, und nach den im nationalen Recht dieses Mitgliedstaats 

festgelegten Verfahren erfolgen. 

In allen Zulassungen/Zeugnissen, die für ein Luftfahrzeug erteilt werden, für das 

ein gemäß Absatz 8 erlassener Ausnahmebeschluss gilt, wird unmissverständlich 

angegeben, dass die Zulassung/das Zeugnis nicht auf der Grundlage dieser 

Verordnung erteilt wurde, sondern nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, 

der die Zulassung/das Zeugnis erteilt. Andere Mitgliedstaaten dürfen solche 

nationalen Zulassungen/Zeugnisse nur dann anerkennen, wenn sie selbst einen 

entsprechenden Beschluss gemäß Absatz 8 erlassen haben. 
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(11) Alle Bestimmungen des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, der einen 

Ausnahmebeschluss gemäß Absatz 8 erlassen hat, welche die Konstruktions-, 

Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebstätigkeiten betreffend das 

Luftfahrzeug, für das der Beschluss gilt, regeln, müssen in einem angemessenen 

Verhältnis zur Art der betreffenden Tätigkeit und dem mit ihr verbundenen Risiko 

stehen und den in Artikel 1 bzw. Artikel 4 festgelegten Zielen und Grundsätzen 

Rechnung tragen. 

Der Mitgliedstaat, der einen Ausnahmebeschluss gemäß Absatz 8 erlassen hat, 

teilt der Kommission und der Agentur diesen Beschluss unverzüglich mit und 

übermittelt ihnen alle einschlägigen Informationen, insbesondere das Datum, ab 

dem der Beschluss gilt, und die Kategorie von Luftfahrzeugen, auf die er sich 

bezieht. 

Ein Mitgliedstaat kann beschließen, seinen nach Absatz 8 erlassenen 

Ausnahmebeschluss zu ändern oder aufzuheben. In diesem Fall unterrichtet der 

Mitgliedstaat die Kommission und die Agentur unverzüglich darüber. 
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Die Agentur nimmt alle Beschlüsse der Mitgliedstaaten, die gemäß diesem Absatz 

mitgeteilt werden, in den in Artikel 74 genannten Speicher auf. 

Ein von einem Mitgliedstaat gemäß Absatz 8 erlassener Ausnahmebeschluss gilt 

auch für die Organisationen und das Personal, die bzw. das an den 

Konstruktions-, Herstellungs-, Instandhaltungs- und Betriebstätigkeiten, für die 

dieser Beschluss gilt, beteiligt sind bzw. ist. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

1. "Aufsicht" bezeichnet die von der zuständigen Behörde oder in deren Namen vorge-

nommene kontinuierliche Prüfung, ob die Anforderungen dieser Verordnung und 

der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte, auf deren Grundlage eine Zulassung/ein Zeugnis erteilt 

oder zu denen eine Erklärung abgegeben wurde, weiterhin erfüllt sind; 
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2. "Abkommen von Chicago" bezeichnet das am 7. Dezember 1944 in Chicago unter-

zeichnete Abkommen über die Internationale Zivilluftfahrt und die dazugehörigen 

Anhänge; 

3. "Erzeugnis" bezeichnet ein Luftfahrzeug, einen Motor oder einen Propeller; 

4. "Teil" bezeichnet eine Komponente eines Erzeugnisses gemäß der Musterbauart 

des Erzeugnisses; 

5. "ATM/ANS" bezeichnet Flugverkehrsmanagement und Flugsicherungsdienste 

und deckt Folgendes ab: die Flugverkehrsmanagementfunktionen und -dienste im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004; die 

Flugsicherungsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der genannten 

Verordnung, einschließlich Netzmanagementfunktionen und -diensten im Sinne des 

Artikels 6 der Verordnung (EG) Nr. 551/2004, sowie Dienste, die die von den 

Satelliten der Grundkonstellation des GNSS gesendeten Signale für 

Flugnavigationszwecke verbessern; die Gestaltung der Flugverfahren; ferner 

Dienste, die in der Erzeugung, Verarbeitung und Formatierung von Daten sowie 

deren Übermittlung an den allgemeinen Luftverkehr zum Zweck der Flugsicherung 

▌bestehen; 
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6. "ATM/ANS-Komponente" bezeichnet sowohl materielle Objekte wie Geräte als 

auch immaterielle Objekte wie Software, von denen die Interoperabilität des 

EATMN abhängt; 

7. "ATM/ANS-System" bezeichnet die Zusammenfassung bord- und bodengestützter 

Komponenten sowie weltraumgestützte Ausrüstung; es bietet Unterstützung für 

Flugsicherungsdienste in allen Flugphasen; 

8. "ATM-Generalplan" bezeichnet den durch den Beschluss 2009/320/EG des Rates36 

gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 219/2007 des Rates37 

gebilligten Plan; 

9. "Zertifizierung" bezeichnet jede auf einer angemessenen Prüfung beruhende Form 

der Anerkennung im Rahmen dieser Verordnung - durch Erteilung einer 

entsprechenden Zulassung/eines entsprechenden Zeugnisses -, dass eine juristische 

oder natürliche Person, ein Erzeugnis, ein Teil, eine nicht eingebaute Ausrüstung, 

eine Ausrüstung zur Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen, ein 

Flugplatz, eine sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung, ein ATM/ANS-System, 

eine ATM/ANS-Komponente oder ein Flugsimulationsübungsgerät die anwendbaren 

Anforderungen dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte erfüllt; 

                                                 
36 Beschluss 2009/320/EG des Rates vom 30. März 2009 zur Billigung des 

europäischen Generalplans für das Flugverkehrsmanagement des Projekts 
„Single European Sky ATM Research“ (SESAR) (ABl. L 95 vom 9.4.2009, S. 41).  

37 Verordnung (EG) Nr. 219/2007 des Rates vom 27. Februar 2007 zur Gründung 
eines gemeinsamen Unternehmens zur Entwicklung des europäischen 
Flugverkehrsmanagementsystems der neuen Generation (SESAR) (ABl. L 64 vom 
2.3.2007, S. 1). 
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10. "Erklärung" bezeichnet jede unter der alleinigen Verantwortung einer dieser 

Verordnung unterliegenden juristischen oder natürlichen Person gemäß dieser 

Verordnung getroffene schriftliche Aussage, die bestätigt, dass die anwendbaren 

Anforderungen dieser Verordnung sowie der auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, die sich auf eine juristische 

oder natürliche Person, ein Erzeugnis, ein Teil, eine nicht eingebaute Ausrüstung, 

eine Ausrüstung zur Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen, eine 

sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung, ein ATM/ANS-System, eine ATM/ANS-

Komponente oder ein Flugsimulationsübungsgerät beziehen, erfüllt sind; 

11. "qualifizierte Stelle" bezeichnet eine akkreditierte juristische oder natürliche Person, 

der unter der Kontrolle und Verantwortung der Agentur oder einer zuständigen 

nationalen Behörde von der Agentur bzw. der zuständigen nationalen Behörde 

bestimmte Zertifizierungs- oder Aufsichtsaufgaben gemäß dieser Verordnung 

übertragen werden dürfen; 

12. "Zulassung/Zeugnis" bezeichnet jede Zulassung sowie jedes Zeugnis, jede 

Genehmigung, Lizenz, Ermächtigung, Bescheinigung und jedes sonstige Dokument, 

die/das aufgrund einer Zertifizierung erteilt wird, um die Erfüllung der anwendbaren 

Anforderungen zu bestätigen; 

13. "Luftfahrzeugbetreiber" bezeichnet jede juristische oder natürliche Person, die ein 

oder mehrere Luftfahrzeuge betreibt oder zu betreiben beabsichtigt; 
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14. "Flugplatzbetreiber" bezeichnet jede juristische oder natürliche Person, die einen 

oder mehrere Flugplätze betreibt oder zu betreiben beabsichtigt; 

15. "Flugsimulationsübungsgerät" bezeichnet jede Art von Gerät, mit dem 

Flugbedingungen am Boden simuliert werden, einschließlich Flugsimulatoren, 

Flugübungsgeräten, Flug- und Navigationsverfahrens-Übungsgeräten sowie 

Übungsgeräten für die Grundlagen des Instrumentenflugs; 

16. "Flugplatz" bezeichnet eine abgegrenzte Fläche an Land oder auf dem Wasser, die 

sich auf einer festen Struktur, einer festen Struktur auf See oder einer 

schwimmenden Struktur befindet, einschließlich der darauf befindlichen Gebäude, 

Anlagen und Ausrüstung, die dazu bestimmt ist, ganz oder teilweise für Landungen, 

Starts und Bodenbewegungen von Luftfahrzeugen genutzt zu werden; 

17. "sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung" bezeichnet alle Instrumente, 

Ausrüstungen, Mechanismen, Geräte, Zubehörteile, Software oder Zusatzteile, die 

dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, zum sicheren Betrieb von 

Luftfahrzeugen auf einem Flugplatz beizutragen; 
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18. "Vorfeld" bezeichnet eine abgegrenzte Fläche eines Flugplatzes, die für die 

Aufnahme von Luftfahrzeugen zum Ein- oder Aussteigen von Fluggästen, Ein- oder 

Ausladen von Gepäck, Post oder Fracht, Betanken, Abstellen oder zur 

Instandhaltung bestimmt ist; 

19. "Vorfeldmanagementdienst (AMS)" bezeichnet einen zur Leitung der Tätigkeiten 

und Bewegungen von Luftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen auf dem Vorfeld 

erbrachten Dienst; 
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20. "Fluginformationsdienst" bezeichnet einen Dienst zur Erteilung von Hinweisen und 

Informationen, die für die sichere und effiziente Durchführung von Flügen 

zweckdienlich sind; 

21. "allgemeiner Luftverkehr" bezeichnet alle im Einklang mit den Verfahren der Inter-

nationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) durchgeführten Bewegungen von 

zivilen und Staatsluftfahrzeugen; 
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22. "internationale Richtlinien und Empfehlungen" bezeichnet die internationalen 

Richtlinien und Empfehlungen, die gemäß Artikel 37 des Abkommens von Chicago 

über die internationale Zivilluftfahrt von der ICAO angenommen wurden; 

23. "Bodenabfertigungsdienst" bezeichnet jeden an Flugplätzen erbrachten Dienst, der 

sicherheitsrelevante Tätigkeiten in den Bereichen ▌ Überwachung am Boden, 

Flugdienstberatung und Beladungskontrolle, Fluggastabfertigung, 

Gepäckabfertigung, Fracht- und Postabfertigung, Vorfelddienste für Luftfahrzeuge, 

Luftfahrzeugservice, Dienstleistungen in Bezug auf Treibstoff und Öl sowie Ladung 

der Bordverpflegung (Catering) umfasst; dies gilt auch für den Fall, dass der 

Luftfahrzeugbetreiber diese Bodenabfertigungsdienste für sich selbst erbringt 

(Selbstabfertigung); 

24. "gewerblicher Luftverkehr" bezeichnet den Betrieb von Luftfahrzeugen zur 

Beförderung von Fluggästen, Fracht oder Post ▌ gegen Entgelt oder sonstige 

geldwerte Leistungen; 

25. "Sicherheitsleistung" bezeichnet die Sicherheitsbilanz der Union, eines 

Mitgliedstaats oder einer Organisation gemäß ihren/seinen Sicherheitsleistungszielen 

und -indikatoren; 
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26. "Sicherheitsleistungsindikator" bezeichnet einen Parameter zur Überwachung und 

Bewertung der Sicherheitsleistung; 

27. "Sicherheitsleistungsziel" bezeichnet ein geplantes oder angestrebtes Ziel für die 

Einhaltung der Sicherheitsleistungsindikatoren während eines bestimmten 

Zeitraums; 

28. "Luftfahrzeug" bezeichnet jede Maschine, die sich aufgrund von Reaktionen der 

Luft, mit Ausnahme von Reaktionen der Luft gegenüber der Erdoberfläche, in der 

Atmosphäre halten kann; 

29. "nicht eingebaute Ausrüstung" bezeichnet alle vom Luftfahrzeugbetreiber an Bord 

eines Luftfahrzeugs mitgeführten Instrumente, Ausrüstungen, Mechanismen, 

Geräte, Zubehörteile, Software oder Zusatzteile, die nicht ein Teil sind und für 

den Betrieb oder die Steuerung eines Luftfahrzeugs verwendet werden oder 

verwendet werden sollen, die Überlebenswahrscheinlichkeit der Insassen 

verbessern oder Auswirkungen auf den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs haben 

könnten; 
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30. "unbemanntes Luftfahrzeug" bezeichnet ein Luftfahrzeug, das ohne einen an Bord 

befindlichen Piloten autonom oder ferngesteuert betrieben wird oder dafür 

konstruiert ist; 

31. "Fernpilot" bezeichnet eine natürliche Person, die für die sichere Durchführung 

des Fluges eines unbemannten Luftfahrzeugs verantwortlich ist, wobei der 

Fernpilot entweder die Flugsteuerung manuell vornimmt oder, wenn das 

unbemannte Luftfahrzeug automatisch fliegt, dessen Kurs überwacht und in der 

Lage bleibt, jederzeit einzugreifen und den Kurs zu ändern; 

32. "Ausrüstung zur Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen" bezeichnet alle 

Instrumente, Ausrüstungen, Mechanismen, Geräte, Zubehörteile, Software oder 

Zusatzteile, die für den sicheren Betrieb eines unbemannten Luftfahrzeugs 

erforderlich sind und die keine Teile sind und nicht an Bord des unbemannten 

Luftfahrzeugs mitgeführt werden; 

▌ 
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33. "einheitlicher europäischer Luftraum" bezeichnet den Luftraum über dem Gebiet, 

auf das die Verträge Anwendung finden, sowie jeden anderen Luftraum, in dem 

Mitgliedstaaten die Verordnung (EG) Nr. 551/2004 gemäß Artikel 1 Absatz 3 der 

genannten Verordnung anwenden; 

34. "zuständige nationale Behörde" bezeichnet eine oder mehrere von einem 

Mitgliedstaat benannte Stelle(n), die über die erforderlichen Befugnisse und 

übertragenen Zuständigkeiten verfügt/verfügen, um gemäß dieser Verordnung und 

den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten sowie gemäß der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung zu 

erfüllen. 

Artikel 4 

Grundsätze für Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung 

(1) Die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten müssen, wenn sie 

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung treffen, 
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a) den Stand der Technik und bewährte Verfahren in der Luftfahrt 

berücksichtigen und den weltweiten Erfahrungen in der Luftfahrt sowie dem 

wissenschaftlichen und technischen Fortschritt auf den jeweiligen Gebieten 

Rechnung tragen; 

b) sich auf die besten verfügbaren Nachweise und Analysen stützen; 

c) eine unmittelbare Reaktion auf ermittelte Ursachen von Unfällen, schweren 

Störungen und absichtlichen Verstößen gegen Sicherheitsbestimmungen 

ermöglichen; 

d) Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen der Flugsicherheit 

sowie zwischen der Flugsicherheit, der Cybersicherheit und anderen 

technischen Gebieten der Luftfahrtregulierung berücksichtigen; 

e) soweit möglich, Anforderungen und Verfahren auf eine leistungsbezogene 

Weise festlegen, die auf die zu erreichenden Ziele ausgerichtet ist und es 

ermöglicht, diese leistungsbezogenen Ziele auf unterschiedlichen Wegen zu 

erreichen; 
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f) die Zusammenarbeit und eine effiziente Ressourcennutzung durch die 

Behörden auf Unionsebene und der Ebene der Mitgliedstaaten fördern; 

g) soweit möglich, rechtlich nicht bindende Maßnahmen treffen, einschließlich 

Aktionen zur Förderung der Sicherheit; 

h) die internationalen Rechte und Pflichten der Union und der Mitgliedstaaten im 

Bereich der Zivilluftfahrt einschließlich der Rechte und Pflichten im Rahmen 

des Abkommens von Chicago berücksichtigen. 

(2) Die gemäß dieser Verordnung getroffenen Maßnahmen müssen die Art der 

betreffenden Tätigkeit, auf die sie sich beziehen,  und das mit ihr verbundene Risiko 

widerspiegeln und in einem angemessen Verhältnis dazu stehen. Soweit für die 

betreffende Tätigkeit erforderlich, berücksichtigen die Kommission, die Agentur und 

die Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und Verabschiedung dieser Maßnahmen 

a) die Frage, ob neben der Flugbesatzung weitere Personen an Bord befördert 

werden, insbesondere ob der Betrieb öffentlich zugänglich ist; 

b) die Frage, inwieweit Dritte oder Gegenstände am Boden durch die Tätigkeit 

gefährdet werden könnten; 
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c) die Komplexität, Leistungsfähigkeit und betrieblichen Merkmale des 

betreffenden Luftfahrzeugs; 

d) den Zweck des Fluges, das Luftfahrzeugmuster und die Art des genutzten 

Luftraums; 

e) Art, Umfang und Komplexität des Betriebs oder der Tätigkeit, darunter 

gegebenenfalls Umfang und Art des von der zuständigen Organisation oder 

Person abgefertigten Verkehrs; 

f) die Frage, inwieweit Personen, die von den mit dem Betrieb verbundenen 

Risiken betroffen sein könnten, diese Risiken bewerten und begrenzen können; 

g) die Ergebnisse früherer Zertifizierungs- und Aufsichtstätigkeiten. 
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KAPITEL II 

FLUGSICHERHEITSMANAGEMENT 

Artikel 5 

Europäisches Flugsicherheitsprogramm 

(1) Nach Konsultation der Agentur und der Mitgliedstaaten verabschiedet und 

veröffentlicht die Kommission ein Dokument, in dem sie die Funktionsweise des 

europäischen Flugsicherheitssystems beschreibt und die Vorschriften, Tätigkeiten 

und Verfahren aufführt, die zum Management der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt 

der Union gemäß dieser Verordnung angewandt werden (im Folgenden 

"europäisches Flugsicherheitsprogramm"), und aktualisiert dieses 

erforderlichenfalls. 

(2) Das europäische Flugsicherheitsprogramm umfasst mindestens die in den 

internationalen Richtlinien und Empfehlungen beschriebenen Elemente im 

Zusammenhang mit den Verantwortlichkeiten der Staaten für das 

Sicherheitsmanagement. 

▌ 
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Zudem muss das europäische Flugsicherheitsprogramm das Verfahren zur 

Entwicklung, Verabschiedung, Aktualisierung und Umsetzung des in Artikel 6 

genannten europäischen Plans für Flugsicherheit enthalten, bei dem eine enge 

Beteiligung der Mitgliedstaaten und der relevanten Interessenträger sicherzustellen 

ist. 

Artikel 6 

Europäischer Plan für Flugsicherheit 

(1) Die Agentur entwickelt, verabschiedet und veröffentlicht – in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und relevanten Interessenträgern gemäß 

Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 – einen europäischen Plan für Flugsicherheit und 

aktualisiert diesen anschließend mindestens einmal jährlich. Auf der Grundlage einer 

Prüfung der einschlägigen Sicherheitsinformationen sind in dem europäischen Plan 

für Flugsicherheit die hauptsächlichen Sicherheitsrisiken für das europäische 

Flugsicherheitssystem zu identifizieren und die erforderlichen Maßnahmen zur 

Minderung dieser Risiken darzulegen. 
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(2) Die Agentur dokumentiert – in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und 

relevanten Interessenträgern gemäß Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 – in einem 

speziellen Portfolio zum Sicherheitsrisiko die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Sicherheitsrisiken und überwacht die Umsetzung der jeweiligen Abhilfemaßnahmen 

durch die betreffenden Parteien, wobei sie bei Bedarf auch 

Sicherheitsleistungsindikatoren festlegt. 

(3) In dem europäischen Plan für Flugsicherheit wird unter Berücksichtigung der in 

Artikel 1 genannten Ziele das Niveau der Sicherheitsleistung in der Union bestimmt. 

Die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten streben gemeinsam die 

Erreichung dieses Niveaus der Sicherheitsleistung an. 

Artikel 7 

Staatliches Sicherheitsprogramm 

(1) Jeder Mitgliedstaat erstellt im Benehmen mit relevanten Interessenträgern in 

Bezug auf die seiner Verantwortung unterliegenden Luftfahrttätigkeiten ein 

staatliches Sicherheitsprogramm für das Flugsicherheitsmanagement in der 

Zivilluftfahrt (im Folgenden "staatliches Sicherheitsprogramm") und schreibt es 

fort. Dieses Programm muss in einem angemessenen Verhältnis zu Umfang und 

Komplexität dieser Tätigkeiten stehen und mit dem europäischen 

Flugsicherheitsprogramm vereinbar sein. 
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(2) Das staatliche Sicherheitsprogramm umfasst ▌ mindestens die in den 

internationalen Richtlinien und Empfehlungen genannten Elemente im 

Zusammenhang mit der Verantwortung der Staaten für das 

Sicherheitsmanagement. 

▌ 

(3) In dem staatlichen Sicherheitsprogramm wird unter Berücksichtigung der in 

Artikel 1 genannten Ziele und des in Artikel 6 Absatz 3 genannten ▌ Niveaus der 

Sicherheitsleistung das Niveau der Sicherheitsleistung bestimmt, das bei den 

Luftfahrttätigkeiten unter der Verantwortung des betreffenden Mitgliedstaats auf 

nationaler Ebene zu erreichen ist. 

Artikel 8 

Staatlicher Plan für Flugsicherheit 

(1) Das staatliche Sicherheitsprogramm beinhaltet einen staatlichen Plan für 

Flugsicherheit oder es wird ein solcher beigefügt. Auf der Grundlage einer Prüfung 

der einschlägigen Sicherheitsinformationen nennt jeder Mitgliedstaat im Benehmen 

mit relevanten Interessenträgern in dem Plan die hauptsächlichen 

Sicherheitsrisiken für sein nationales Flugsicherheitssystem in der Zivilluftfahrt und 

legt die erforderlichen Maßnahmen zur Minderung dieser Risiken dar. 
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(2) Der staatliche Plan für Flugsicherheit muss die im europäischen Plan für 

Flugsicherheit identifizierten Risiken und Maßnahmen umfassen, soweit sie für den 

betreffenden Mitgliedstaat relevant sind. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Agentur 

darüber, welche der im europäischen Plan für Flugsicherheit identifizierten Risiken 

und Maßnahmen seiner Ansicht nach für das nationale Flugsicherheitssystem nicht 

relevant sind, und begründet dies. 

KAPITEL III 

MATERIELLE ANFORDERUNGEN 

ABSCHNITT I 

Lufttüchtigkeit und Umweltschutz 

Artikel 9 

Grundlegende Anforderungen 

(1) Die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Luftfahrzeuge, soweit es 

sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, sowie ihre Motoren, Propeller, 

Teile und ihre nicht eingebaute Ausrüstung müssen die in Anhang II dieser 

Verordnung genannten grundlegenden Anforderungen an die Lufttüchtigkeit 

erfüllen. 
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(2) Hinsichtlich Lärmentwicklung und Emissionen müssen diese Luftfahrzeuge sowie 

ihre Motoren, Propeller, Teile und ihre nicht eingebaute Ausrüstung die 

Umweltschutzanforderungen gemäß Änderung 12 von Band I und Änderung 9 

von Band II und der Erstauflage von Band III – jeweils anwendbar ab dem 

1. Januar 2018 – von Anhang 16 des Abkommens von Chicago erfüllen. 

Die in Anhang III dieser Verordnung genannten grundlegenden Anforderungen an 

die Umweltverträglichkeit gelten für Erzeugnisse, Teile und nicht eingebaute 

Ausrüstung, soweit die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Bestimmungen 

des Abkommens von Chicago keine Umweltschutzanforderungen enthalten. 

Organisationen, die an der Konstruktion, Herstellung und Instandhaltung der 

Erzeugnisse gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b beteiligt sind, müssen 

die Anforderungen des Anhangs III Nummer 8 dieser Verordnung erfüllen. 
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Artikel 10 

Konformität 

(1) Bei den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a genannten Luftfahrzeugen, soweit es sich 

nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, sowie ihren Motoren, Propellern und 

Teilen wird die Einhaltung des Artikels 9 gemäß den Artikeln 11 und 12 sowie 

Artikel 15 Absatz 1 sichergestellt. 

(2) Bei den in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannten Luftfahrzeugen, 

soweit es sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, sowie ihren Motoren, 

Propellern, Teilen und ihrer nicht eingebauten Ausrüstung wird die Einhaltung 

des Artikels 9 gemäß den Artikeln 11 bis 16 sichergestellt. 

Artikel 11 

Konstruktion von Erzeugnissen 

Für die Konstruktion von Erzeugnissen ist eine Zertifizierung erforderlich, aufgrund deren 

eine Musterzulassung erteilt wird. Änderungen an der Konstruktion bedürfen ebenfalls der 

Zertifizierung, wozu eine Änderungszulassung einschließlich ergänzender 

Musterzulassungen erteilt wird. Für Reparaturverfahren ist eine Zertifizierung erforderlich, 

und es wird eine Genehmigung erteilt. 
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Für die betrieblichen Eignungsdaten zu einer Musterbauart wird eine Genehmigung 

erteilt. Diese Genehmigung wird in die Musterzulassung bzw. die eingeschränkte 

Musterzulassung gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b aufgenommen. 

Eine solche Musterzulassung, Änderungszulassung, Genehmigung von Reparaturverfahren 

oder Genehmigung der betrieblichen Eignungsdaten wird auf Antrag erteilt, wenn der 

Antragsteller nachgewiesen hat, dass die Konstruktion des Erzeugnisses der 

Zertifizierungsgrundlage entspricht, die gemäß den in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe a 

Ziffer i und Ziffer ii genannten delegierten Rechtsakten festgelegt wurde, ▌und die 

Konstruktion des Erzeugnisses keine Merkmale oder Eigenschaften aufweist, aufgrund deren 

das Erzeugnis nicht auf umweltverträgliche oder sichere Weise betrieben werden kann. 

Eine solche Musterzulassung, Änderungszulassung, Genehmigung von Reparaturverfahren 

oder Genehmigung der betrieblichen Eignungsdaten kann von einer gemäß Artikel 15 

genehmigten Organisation, die gemäß dem in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe k genannten 

delegierten Rechtsakt zur Erteilung dieser Zulassungen oder Genehmigungen berechtigt ist, 

auch ohne einen solchen Antrag erteilt werden, sofern sie sich davon überzeugt hat, dass die 

Konstruktion des Erzeugnisses die in Unterabsatz 3 dieses Absatzes festgelegten 

Bedingungen erfüllt. 

www.parlament.gv.at



 

 100

Für die Konstruktion von Motoren und Propellern, die als Teil der Konstruktion eines 

Luftfahrzeugs gemäß diesem Artikel zertifiziert sind, ist keine eigene Musterzulassung 

erforderlich. 

Artikel 12 

Konstruktion von Teilen 

Soweit in den in Artikel 19 genannten delegierten Rechtsakten nichts anderes festgelegt ist, 

bedarf die Konstruktion von Teilen der Zertifizierung, aufgrund deren eine Zulassung/ein 

Zeugnis erteilt wird. 

Diese Zulassung/dieses Zeugnis wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen 

hat, dass die Konstruktion des Teils der Zertifizierungsgrundlage entspricht, die gemäß den in 

Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii genannten delegierten Rechtsakten festgelegt 

wurde. 

Diese Zulassung/dieses Zeugnis kann von einer gemäß Artikel 15 zugelassenen Organisation, 

die gemäß dem in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe k genannten delegierten Rechtsakt zur 

Erteilung dieser Zulassungen/Zeugnisse berechtigt ist, auch ohne einen solchen Antrag erteilt 

werden, sofern sie sich davon überzeugt hat, dass die Konstruktion des Teils der 

Zertifizierungsgrundlage entspricht, die gemäß den in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b 

Ziffer iii genannten delegierten Rechtsakten festgelegt wurde. 
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Für die Konstruktion von Teilen, die als Teil der Konstruktion eines Erzeugnisses gemäß 

Artikel 11 zertifiziert sind, ist keine eigene Zulassung/kein eigenes Zeugnis erforderlich. 

Artikel 13 

Konstruktion von nicht eingebauter Ausrüstung 

Soweit in den in Artikel 19 genannten delegierten Rechtsakten vorgesehen, bedarf die 

Konstruktion nicht eingebauter Ausrüstung einer Zertifizierung, aufgrund deren eine 

Zulassung/ein Zeugnis erteilt wird. 

Diese Zulassung/dieses Zeugnis wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen 

hat, dass die Konstruktion der nicht eingebauten Ausrüstung der Zertifizierungsgrundlage 

entspricht, die gemäß den in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii genannten delegierten 

Rechtsakten festgelegt wurde. 

Diese Zulassung/dieses Zeugnis kann von einer gemäß Artikel 15 zugelassenen Organisation, 

die gemäß dem in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe k genannten delegierten Rechtsakt zur 

Erteilung dieser Zulassungen/Zeugnisse berechtigt ist, auch ohne einen solchen Antrag erteilt 

werden, sofern sie sich davon überzeugt hat, dass die Konstruktion der nicht eingebauten 

Ausrüstung der Zertifizierungsgrundlage entspricht, die gemäß den in Artikel 19 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer iii genannten Durchführungsrechtsakten festgelegt wurde. 
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Artikel 14 

Einzelne Luftfahrzeuge 

(1) Einzelne Luftfahrzeuge bedürfen einer Zertifizierung, aufgrund deren ein 

Lufttüchtigkeitszeugnis und, soweit dies in den in Artikel 19 genannten delegierten 

Rechtsakten vorgesehen ist, ein Lärmzeugnis erteilt wird. 

Diese Zeugnisse werden auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen 

hat, dass das Luftfahrzeug der gemäß Artikel 11 zertifizierten Konstruktion 

entspricht und den für einen sicheren und umweltverträglichen Betrieb 

erforderlichen Zustand aufweist. 

(2) Die Zulassungen/Zeugnisse gemäß Absatz 1 dieses Artikels bleiben so lange 

gültig, wie das Luftfahrzeug, seine Motoren, Propeller, Teile und seine nicht 

eingebaute Ausrüstung den Anforderungen der in Artikel 17 genannten 

Durchführungsrechtsakte im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der 

Lufttüchtigkeit entsprechen und den für einen sicheren und umweltverträglichen 

Betrieb erforderlichen Zustand aufweisen. 
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Artikel 15 

Organisationen 

(1) Soweit die in Artikel 19 genannten delegierten Rechtsakte nichts anderes vorsehen, 

bedürfen Organisationen, die für die Konstruktion und Herstellung von 

Erzeugnissen, Teilen und nicht eingebauter Ausrüstung verantwortlich sind, der 

Zertifizierung, aufgrund deren eine Genehmigung erteilt wird. Diese Genehmigung 

wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er die 

Vorschriften erfüllt, die in den in Artikel 19 genannten delegierten Rechtsakten 

festgelegt wurden, um die Einhaltung der in Artikel 9 genannten grundlegenden 

Anforderungen sicherzustellen. In dieser Genehmigung werden die der Organisation 

gewährten Rechte und der Umfang der Genehmigung vermerkt. 

(2) Darüber hinaus ist eine Genehmigung erforderlich für: 

a) Organisationen, die für die Instandhaltung und die Führung der 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Erzeugnissen, Teilen und nicht 

eingebauter Ausrüstung verantwortlich sind, und 
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b) Organisationen, die an der Schulung des Personals, das für die Freigabe 

eines Erzeugnisses, eines Teils oder nicht eingebauter Ausrüstung nach der 

Instandhaltung verantwortlich ist, beteiligt sind; 

Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht in Situationen, in denen aufgrund des Erlasses von 

in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b genannten Durchführungsrechtsakten, unter 

Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und Grundsätze 

und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen 

Risikos solche Genehmigungen nicht erforderlich sind. 

Die in diesem Absatz genannten Genehmigungen werden auf Antrag erteilt, wenn 

der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 17 genannten 

Durchführungsrechtsakten, die erlassen ▌wurden, um die Einhaltung der in 

Artikel 9 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(3) In den in Absatz 2 dieses Artikels genannten Genehmigungen werden die der 

Organisation gewährten Rechte vermerkt. Diese Genehmigungen können im 

Einklang mit den in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Durchführungsrechtsakten geändert werden, um Rechte hinzuzufügen oder zu 

widerrufen. 
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(4) Die in Absatz 2 dieses Artikels genannten Genehmigungen können im Einklang 

mit den in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b genannten Durchführungsrechtsakten 

eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der Inhaber die 

Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und Aufrechterhaltung einer 

solchen Genehmigung nicht mehr erfüllt. 

(5) Wenn aufgrund des Erlasses von in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Durchführungsrechtsakten eine in Absatz 2 dieses Artikels genannte 

Genehmigung nicht erforderlich ist, können die in Artikel 17 genannten 

Durchführungsrechtsakte unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze 

gemäß den Artikeln 1 und 4 und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit 

und des mit ihr verbundenen Risikos dennoch vorsehen, dass die Organisation 

erklären muss, dass sie über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der 

Verantwortlichkeiten verfügt, die mit den unter Einhaltung dieser 

Durchführungsrechtsakte von ihr durchgeführten Tätigkeiten verbunden sind. 
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Artikel 16 

Personal 

(1) Das Personal, das für die Freigabe eines Erzeugnisses, eines Teils oder nicht 

eingebauter Ausrüstung nach der Instandhaltung verantwortlich ist, benötigt eine 

Lizenz, ausgenommen in Situationen, in denen aufgrund des Erlasses von in 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b genannten Durchführungsrechtsakten eine 

solche Lizenz unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze gemäß den 

Artikeln 1 und 4 und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit 

ihr verbundenen Risikos nicht erforderlich ist. 

Diese Lizenz wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass 

er den in Artikel 17 genannten Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, 

um die Einhaltung der in Artikel 9 genannten grundlegenden Anforderungen 

sicherzustellen, nachkommt. 

(2) In der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Lizenz werden die dem Personal 

gewährten Rechte vermerkt. Die Lizenz kann im Einklang mit den in Artikel 17 

Absatz 1 Buchstabe d genannten Durchführungsrechtsakten geändert werden, um 

Rechte hinzuzufügen oder zu widerrufen. 
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(3) Diese in Absatz 1 dieses Artikels genannte Lizenz kann eingeschränkt, ausgesetzt 

oder widerrufen werden, wenn der Inhaber die Vorschriften und Verfahren für 

die Erteilung und Aufrechterhaltung dieser Lizenz im Einklang mit den gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d erlassenen Durchführungsakten nicht mehr 

erfüllt. 

Artikel 17 

Durchführungsrechtsakte betreffend die Lufttüchtigkeit 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Durchführung und der Einhaltung der in 

Artikel 9 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Luftfahrzeuge, soweit es 

sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, sowie ihre Motoren, Propeller, 

Teile und ihre nicht eingebaute Ausrüstung auf der Grundlage der in Artikel 4 

festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele 

Durchführungsrechtsakte mit detaillierten Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die Vorschriften und Verfahren für die Aufrechterhaltung der in Artikel 14 

und Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

Zulassungen/Zeugnisse; 
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b) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 15 

Absatz 2 genannten Genehmigungen und für die Situationen, in denen 

solche Genehmigungen nicht erforderlich sind; 

c) die Vorschriften und Verfahren für Erklärungen gemäß Artikel 15 Absatz 5 

und für die Situationen, in denen solche Erklärungen erforderlich sind; 

d) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 16 

genannten Lizenzen und für die Situationen, in denen solche Lizenzen nicht 

erforderlich sind; 

e) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 15 Absatz 2 

und Artikel 16 genannten Genehmigungen und Lizenzen sowie der 

Organisationen, die Erklärungen gemäß Artikel 15 Absatz 5 abgeben; 

f) die Vorschriften und Verfahren für die Instandhaltung von Erzeugnissen, 

Teilen und nicht eingebauter Ausrüstung; 

g) die Vorschriften und Verfahren für die Führung der Aufrechterhaltung der 

Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen; 
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h) zusätzliche Anforderungen hinsichtlich der Lufttüchtigkeit von 

Erzeugnissen, Teilen und nicht eingebauter Ausrüstung, deren Konstruktion 

bereits zertifiziert ist, soweit diese erforderlich sind, um die 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit und Verbesserungen der Sicherheit 

zu unterstützen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 9 genannten grundlegenden Anforderungen sicher und 

berücksichtigt die internationalen Richtlinien und Empfehlungen, insbesondere 

diejenigen in den Anhängen 1, 6 und 8 des Abkommens von Chicago, in 

gebührender Weise. 

Artikel 18 

Ausnahmeregelungen 

(1) Abweichend von den Artikeln 9 bis 13 gilt Folgendes: 
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a) Die Konformität der Konstruktion von Erzeugnissen, von Teilen und von 

nicht eingebauter Ausrüstung mit den in Artikel 9 genannten anwendbaren 

grundlegenden Anforderungen kann ohne Erteilung einer Zulassung/eines 

Zeugnisses geprüft werden, wenn die in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe d 

Ziffer i genannten delegierten Rechtsakte dies vorsehen. In diesem Fall sind in 

den in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe j genannten delegierten Rechtsakten die 

Bedingungen und Verfahren für eine solche Prüfung festzulegen. Die in 

Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i genannten delegierten Rechtsakte 

könnten vorsehen, dass die für die Konstruktion und Herstellung dieser 

Erzeugnisse, Teile und nicht eingebauten Ausrüstung verantwortliche 

Organisation eine Erklärung darüber abgeben kann, dass deren Konstruktion 

▌ die grundlegenden Anforderungen sowie die Einzelspezifikationen erfüllt, 

die gemäß den in Artikel 19 Absatz 1Buchstabe  i genannten delegierten 

Rechtsakten festgelegt wurden, die angenommen wurden, um die Konformität 

der Konstruktion mit den grundlegenden Anforderungen sicherzustellen. 

b) Wenn die Konstruktion eines Luftfahrzeugs den in Artikel 9 genannten grund-

legenden Anforderungen nicht entspricht, kann eine eingeschränkte 

Musterzulassung erteilt werden. In diesem Fall wird die Musterzulassung auf 

Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass die Konstruktion 

des Luftfahrzeugs der Zertifizierungsgrundlage entspricht, die im Einklang 

mit den in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i und Ziffer ii genannten 

delegierten Rechtsakten festgelegt wurde, und angesichts der beabsichtigten 

Nutzung des Luftfahrzeugs hinsichtlich der Lufttüchtigkeit und 

Umweltverträglichkeit angemessen ist. 
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(2) Abweichend von den Artikeln 9, 10 bzw. 14 gilt Folgendes: 

a) Im Einklang mit den in Artikel 19 genannten delegierten Rechtsakten wird ein 

eingeschränktes Lufttüchtigkeitszeugnis oder ein eingeschränktes Lärmzeugnis 

für Luftfahrzeuge erteilt, deren Konstruktion Gegenstand einer Erklärung 

gemäß Absatz 1 Buchstabe a ist oder die im Einklang mit Absatz 1 

Buchstabe b eine eingeschränkte Musterzulassung erhalten haben. In diesem 

Fall werden die Zeugnisse auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller 

nachgewiesen hat, dass das Luftfahrzeug dieser Konstruktion entspricht und 

den für einen sicheren und umweltverträglichen Betrieb erforderlichen 

Zustand aufweist. 

b) Im Einklang mit den in Artikel 19 genannten delegierten Rechtsakten kann 

eine Fluggenehmigung erteilt werden, um den Betrieb von Luftfahrzeugen zu 

gestatten, die weder über ein gültiges Lufttüchtigkeitszeugnis noch über ein 

gültiges eingeschränktes Lufttüchtigkeitszeugnis verfügen. In diesem Fall wird 

die Fluggenehmigung auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen 

hat, dass mit dem Luftfahrzeug Flüge unter Normalbedingungen sicher 

durchgeführt werden können. 
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Die Fluggenehmigung kann von einer gemäß Artikel 15 zugelassenen Organisation, 

die gemäß dem in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe k genannten delegierten Rechtsakt 

oder dem in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe e genannten Durchführungsrechtsakt zur 

Erteilung dieser Fluggenehmigungen berechtigt ist, auch ohne einen solchen Antrag 

erteilt werden, sofern sie sich davon überzeugt hat, dass mit dem Luftfahrzeug Flüge 

unter Normalbedingungen sicher durchgeführt werden können. 

Die Fluggenehmigung ist im Einklang mit den in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe f 

genannten delegierten Rechtsakten angemessen zu beschränken, insbesondere um 

die Sicherheit Dritter zu gewährleisten. 

Artikel 19 

Befugnisübertragung 

(1) Hinsichtlich der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Luftfahrzeuge, 

soweit es sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, sowie ihre Motoren, 

Propellern, Teilen und ihre nicht eingebaute Ausrüstung wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

folgende Aspekte detailliert zu regeln: 
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a) detaillierte Umweltschutzanforderungen für die Erzeugnisse, Teile und nicht 

eingebaute Ausrüstung in den in Artikel 9 Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten 

Fällen; 

b) die Bedingungen, unter denen die Agentur gemäß Artikel 77 Folgendes 

festlegt und dem Antragsteller mitteilt: 

i) die Musterzertifizierungsgrundlage, die auf ein Erzeugnis hinsichtlich 

der Erteilung der Musterzertifizierung gemäß Artikel 11 und Artikel 18 

Absatz 1 Buchstabe b anzuwenden ist; 

ii) die Zertifizierungsgrundlage, die auf ein Erzeugnis hinsichtlich der 

Genehmigung der betrieblichen Eignungsdaten gemäß Artikel 11 

anzuwenden ist, einschließlich 

– des Mindestlehrplans für die Ausbildung des 

freigabeberechtigten Personals zur Erlangung der 

Musterberechtigung; 

www.parlament.gv.at



 

 114

– des Mindestlehrplans für die Pilotenausbildung zur Erlangung 

der Musterberechtigung und die Referenzdaten für den 

Nachweis der objektiven Qualifizierung bezüglich der 

betreffenden Simulatoren; 

– gegebenenfalls der Basis-Mindestausrüstungsliste; 

– der für die Flugbegleiter relevanten Daten zum 

Luftfahrzeugmuster; 

– zusätzlicher Spezifikationen zur Gewährleistung der Einhaltung 

des Abschnitts III dieses Kapitels; 

iii) die Zertifizierungsgrundlage, die auf ein Teil oder eine nicht eingebaute 

Ausrüstung, einschließlich sicherheitsrelevanter Ausrüstung und in 

Artikel 30 Absatz 7 genannter Instrumente, hinsichtlich der 

Zertifizierung gemäß den Artikeln 12 und 13 anzuwenden ist; 
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c) die besonderen Bedingungen für die Konformität der in Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer ii genannten Luftfahrzeuge mit den in Artikel 9 genannten 

grundlegenden Anforderungen; 

d) die Bedingungen für die Erteilung, Aufrechterhaltung, Änderung, 

Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in den Artikeln 11, 12 und 

13 ▌ sowie in Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b genannten Zu-

lassungen/Zeugnisse; dies umfasst 

i) die Bedingungen für Situationen, in denen im Hinblick auf die 

Erreichung der in Artikel 1 genannten Ziele und unter Berücksichtigung 

der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos 

solche Zulassungen/Zeugnisse erforderlich bzw. nicht erforderlich sind 

bzw. Erklärungen zulässig sind; 

ii) die Bedingungen für die Geltungsdauer dieser Zulassungen/Zeugnisse 

sowie für die Verlängerung dieser Zulassungen/Zeugnisse im Falle einer 

Befristung; 
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e) die Bedingungen für die Erteilung, Änderung, Einschränkung, Aussetzung 

oder den Widerruf von Lufttüchtigkeitszeugnissen und Lärmzeugnissen 

gemäß Artikel 14 Absatz 1 sowie von eingeschränkten 

Lufttüchtigkeitszeugnissen und eingeschränkten Lärmzeugnissen gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a; 

f) die Bedingungen für die Erteilung, Beibehaltung, Änderung, Einschränkung, 

Aussetzung, den Widerruf und die Verwendung von Fluggenehmigungen 

gemäß Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b; 

▌ 

g) die Bedingungen für die Erteilung, Beibehaltung, Änderung, Einschränkung, 

Aussetzung oder den Widerruf der Genehmigungen nach Artikel 15 Absatz 1, 

und für die Situationen, in denen im Hinblick auf die Erreichung der in 

Artikel 1 genannten Ziele und unter Berücksichtigung der Art der betreffenden 

Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos solche Genehmigungen 

erforderlich bzw. nicht erforderlich sind bzw. Erklärungen zulässig sind; 

▌ 
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h) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber von 

Zulassungen/Zeugnissen, die gemäß den Artikeln 11, 12 und 13 sowie 

Artikel 14 Absatz 1, Artikel 15 Absatz 1, Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b und 

Artikel 18 Absatz 2 erteilt wurden, sowie der Organisationen, die Erklärungen 

gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a und Buchstabe g des vorliegenden 

Absatzes abgegeben haben; 

i) die Bedingungen für die Festlegung der Einzelspezifikationen für die 

Konstruktion von Erzeugnissen, Teilen und nicht eingebauter Ausrüstung, 

die Gegenstand einer Erklärung gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a sind; 

j) die Bedingungen und Verfahren für die Prüfung der Lufttüchtigkeit und 

Umweltverträglichkeit der Konstruktion von Erzeugnissen, Teilen und nicht 

eingebauter Ausrüstung gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, ohne dass 

dabei eine Zulassung/ein Zeugnis erteilt wird, einschließlich der Bedingungen 

und Beschränkungen für den Betrieb; 

k) die Bedingungen, unter denen Organisationen, die eine Genehmigung gemäß 

Artikel 15 Absatz 1 erhalten haben, ermächtigt werden können, 

Zulassungen/Zeugnisse gemäß den Artikeln 11, 12 und 13 sowie Artikel 18 

Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b zu erteilen; 

▌ 
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(2) Hinsichtlich der Lufttüchtigkeit und Umweltverträglichkeit von Luftfahrzeugen 

gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b, soweit es sich nicht um unbemannte 

Luftfahrzeuge handelt, sowie ihrer Motoren, Propeller, Teile und ihrer nicht 

eingebauten Ausrüstung wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Anhänge II und III zu ändern, 

▌wenn dies aufgrund technischer, betrieblicher oder wissenschaftlicher 

Entwicklungen oder Nachweise im Bereich der Lufttüchtigkeit oder 

Umweltverträglichkeit erforderlich ist, um die in Artikel 1 festgelegten Ziele zu 

erreichen. 

(3) Im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit von Luftfahrzeugen im Sinne des 

Artikels 2 Absatz 1 Buchstaben a und b, soweit es sich nicht um unbemannte 

Luftfahrzeuge handelt, sowie ihrer Motoren, Propeller, Teile und ihrer nicht 

eingebauten Ausrüstung wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die Verweise auf die 

Bestimmungen des Abkommens von Chicago gemäß Artikel 9 Absatz 2 

Unterabsatz 1 zu ändern, um sie im Lichte nachfolgender Änderungen dieser 

Bestimmungen zu aktualisieren, die nach dem … [Datum der Annahme dieser 

Verordnung] in Kraft treten und in allen Mitgliedstaaten anwendbar sind, soweit 

diese Anpassungen den Geltungsbereich dieser Verordnung nicht erweitern. 
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ABSCHNITT II 

Fliegendes Personal 

Artikel 20 

Grundlegende Anforderungen 

Piloten und Flugbegleiter, die mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen im Sinne des Artikels 2 

Absatz 1 Buchstabe b, soweit es sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, befasst 

sind, sowie Flugsimulationsübungsgeräte, Personen und Organisationen, die bei der 

Ausbildung, Prüfung, Überprüfung und flugmedizinischen Untersuchung dieser Piloten und 

Flugbegleiter eingesetzt werden bzw. mitwirken, müssen die in Anhang IV festgelegten 

grundlegenden Anforderungen erfüllen. 

Artikel 21 

Piloten 

(1) Piloten benötigen eine Pilotenlizenz und ein ärztliches Zeugnis, die dem durchzu-

führenden Flugbetrieb entsprechen, ausgenommen in Situationen, in denen 

aufgrund des Erlasses von Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 23 Absatz 1 

Buchstabe c Ziffer i diese Lizenzen oder ärztlichen Zeugnisse unter 

Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und Grundsätze 

und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen 

Risikos nicht erforderlich sind. 
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(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Pilotenlizenz wird auf Antrag erteilt, wenn 

der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 23 genannten 

Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, um die Einhaltung der in 

Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen ▌ sicherzustellen, nachkommt. 

(3) Das in Absatz 1 dieses Artikels genannte ärztliche Zeugnis für Piloten wird auf 

Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 23 

genannten Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, um die Einhaltung der 

in Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen ▌ sicherzustellen, 

nachkommt. 

(4) In der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Pilotenlizenz und dem dort genannten 

ärztlichen Zeugnis für Piloten werden die dem Piloten gewährten Rechte vermerkt. 

Die Pilotenlizenz und das ärztliche Zeugnis für Piloten können im Einklang mit 

den in Artikel 23 Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakten geändert 

werden, um Rechte hinzuzufügen oder zu widerrufen. 
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(5) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Pilotenlizenz und das dort genannte 

ärztliche Zeugnis für Piloten können eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen 

werden, wenn der Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung einer Lizenz oder eines ärztlichen Zeugnisses gemäß den in 

Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c genannten  Durchführungsrechtsakten  nicht 

mehr erfüllt. 

(6) Die Ausbildung und Erfahrung mit Luftfahrzeugen, die nicht dieser Verordnung 

unterliegen, können im Einklang mit den gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c 

Ziffer iv erlassenen Durchführungsrechtsakten für die Zwecke des Erwerbs der in 

Absatz 1 dieses Artikels genannten Pilotenlizenz anerkannt werden. 

Artikel 22 

Flugbegleiter 

(1) Im gewerblichen Luftverkehr eingesetzte Flugbegleiter benötigen eine 

Bescheinigung. 
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(2) Im Einklang mit den in Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten und unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 

und 4 dargelegten Ziele und Grundsätze und insbesondere der Art der 

betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos kann auch für 

Flugbegleiter, die nicht im gewerblichen Luftverkehr eingesetzt werden, eine 

Bescheinigung erforderlich sein. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Bescheinigungen werden auf 

Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 23 

genannten Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, um die Einhaltung der 

in Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(4) In den in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Bescheinigung werden 

die den Flugbegleitern gewährten Rechte vermerkt. Die Bescheinigungen können 

im Einklang mit den in Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten geändert werden, um Rechte hinzuzufügen oder zu 

widerrufen. 

(5) Im Einklang mit den in Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten können die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels 

genannte Bescheinigungen eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, 

wenn der Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung dieser Bescheinigung nicht mehr erfüllt. 

www.parlament.gv.at



 

 123

(6) Im Einklang mit den in Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Durchführungsrechtsakten werden Flugbegleiter vor Ausübung ihrer Rechte und 

danach in regelmäßigen Abständen auf ihre medizinische Tauglichkeit hin 

untersucht, um die Einhaltung der in Artikel 20 genannten grundlegenden 

Anforderungen an die medizinische Tauglichkeit zu sicherzustellen. 

Artikel 23 

Durchführungsrechtsakte für Piloten und Flugbegleiter 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Einhaltung der in 

Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

Piloten, die mit dem Betrieb der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b genannten 

Luftfahrzeuge, soweit es sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, 

befasst sind, auf der Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur 

Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung detaillierter Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die verschiedenen Arten von Pilotenlizenzen und ärztlichen Zeugnissen 

gemäß Artikel 21 sowie die verschiedenen für die unterschiedlichen Arten 

von Tätigkeiten geeigneten Berechtigungen für diese Pilotenlizenzen; 
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b) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber von Pilotenlizenzen, 

Berechtigungen und ärztlichen Zeugnissen für Piloten; 

c) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der 

Pilotenlizenzen, Berechtigungen und ärztlichen Zeugnisse für Piloten 

einschließlich 

i) der Vorschriften und Verfahren für Situationen, in denen solche 

Lizenzen, Berechtigungen und ärztlichen Zeugnisse für Piloten nicht 

erforderlich sind; 

ii) der Vorschriften und Verfahren für die Umwandlung nationaler 

Pilotenlizenzen und nationaler ärztlicher Zeugnisse für Piloten in 

Pilotenlizenzen und ärztliche Zeugnisse für Piloten gemäß Artikel 21 

Absatz 1; 
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iii) der Vorschriften und Verfahren für die Umwandlung nationaler Flug-

ingenieurlizenzen in Pilotenlizenzen gemäß Artikel 21 Absatz 1; 

iv) der Vorschriften und Verfahren für die Anerkennung der Ausbildung 

und Erfahrung mit Luftfahrzeugen, die nicht dieser Verordnung 

unterliegen, für die Zwecke des Erwerbs der Pilotenlizenzen gemäß 

Artikel 21 Absatz 1. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 20 dieser Verordnung genannten grundlegenden 

Anforderungen sicher und berücksichtigt die internationalen Richtlinien 

und Empfehlungen, insbesondere diejenigen in Anhang 1 des Abkommens 

von Chicago, in gebührender Weise. 

Diese Durchführungsrechtsakte müssen erforderlichenfalls auch 

Bestimmungen für die Erteilung aller Arten von Pilotenlizenzen und 

Berechtigungen umfassen, die nach Anhang 1 des Abkommens von Chicago 

erforderlich sind. Diese Durchführungsrechtsakte können auch 

Bestimmungen für die Erteilung anderer Arten von Pilotenlizenzen und 

Berechtigungen umfassen. 
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(2) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und der Einhaltung der in 

Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

Flugbegleiter, die mit dem Betrieb der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Luftfahrzeuge befasst sind, soweit es sich nicht um unbemannte 

Luftfahrzeuge handelt, auf der Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze 

und zur Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Vorschriften in Bezug auf 

Folgendes: 

a) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der 

Flugbegleiterbescheinigungen sowie für die Situationen, in denen solche 

Bescheinigungen auch für Flugbegleiter, die nicht im gewerblichen 

Luftverkehr eingesetzt werden, erforderlich sind; 

b) die Vorschriften und Verfahren für die medizinische 

Tauglichkeitsuntersuchung für Flugbegleiter gemäß Artikel 22; 

c) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der gemäß Artikel 22 

erteilten Flugbegleiterbescheinigungen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 24 

Ausbildungsorganisationen und flugmedizinische Zentren 

(1) Für flugmedizinische Zentren ist eine Genehmigung erforderlich. 

(2) Für Ausbildungsorganisationen für Piloten und Ausbildungsorganisationen für 

Flugbegleiter ist eine Genehmigung erforderlich, ausgenommen in Situationen, in 

denen aufgrund des Erlasses von in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten, unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 

dargelegten Ziele und Grundsätze und insbesondere der Art der betreffenden 

Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos eine solche Genehmigung nicht 

erforderlich ist. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Genehmigungen werden auf 

Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 27 

genannten Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, um die Einhaltung der 

in Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 
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(4) In den in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Genehmigungen werden 

die der Organisation gewährten Rechte vermerkt. Diese Genehmigungen können im 

Einklang mit den in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten geändert werden, um Rechte hinzuzufügen oder zu 

widerrufen. 

(5) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Genehmigungen können 

im Einklang mit den in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, 

wenn der Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung einer solchen Genehmigung nicht mehr erfüllt. 

(6) Wenn aufgrund des Erlasses von in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze 

gemäß den Artikeln 1 und 4 und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit 

und des mit ihr verbundenen Risikos eine in Absatz 2 dieses Artikels genannte 

Genehmigung für eine Ausbildungsorganisation für Piloten oder eine 

Ausbildungsorganisation für Flugbegleiter nicht erforderlich ist, können die in 

Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b genannten Durchführungsrechtsakte  dennoch 

vorsehen, dass die Organisation erklären muss, dass sie über die Befähigung und 

die Mittel zur Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten verfügt, die mit den unter 

Einhaltung dieser Durchführungsrechtsakte von ihr durchgeführten Tätigkeiten 

verbunden sind.  
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Artikel 25 

Flugsimulationsübungsgeräte 

(1) Für jedes für die Ausbildung von Piloten verwendete Flugsimulationsübungsgerät 

ist eine Zulassung erforderlich, ausgenommen in Situationen, in denen aufgrund 

des Erlasses von in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 

dargelegten Ziele und Grundsätze und insbesondere der Art der betreffenden 

Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos diese Zulassung nicht erforderlich 

ist. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung wird auf Antrag erteilt, wenn 

der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 27 genannten 

Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, um die Einhaltung der in 

Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(3) In der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zulassung werden die Funktionen 

des Geräts vermerkt. Im Einklang mit den gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a 

erlassenen Durchführungsrechtsakten kann die Zulassung geändert werden, um 

Änderungen dieser Funktionen Rechnung zu tragen. 
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(4) Im Einklang mit den gemäß Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a erlassenen 

Durchführungsrechtsakten kann die in Absatz 1 dieses Artikels genannte 

Zulassung eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der Inhaber 

oder das Gerät die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung einer solchen Zulassung nicht mehr erfüllt. 

(5) Wenn dies in den in Artikel 27 genannten Durchführungsrechtsakten vorgesehen 

ist, wird der für den Betrieb des Flugsimulationsübungsgeräts verantwortlichen 

Organisation vorgeschrieben, eine Erklärung der Konformität des Geräts mit den 

in Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen und mit den 

Einzelspezifikationen, die im Einklang mit den in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Durchführungsrechtsakten festgelegt wurden, abzugeben. 

Artikel 26 

Lehrberechtigte und Prüfer 

(1) Personen, die für die Flugausbildung oder die Flugsimulatorausbildung ▌ oder die 

Bewertung der Befähigung von Piloten ▌ verantwortlich sind, sowie 

flugmedizinische Sachverständige benötigen ein Zeugnis, ausgenommen in 

Situationen, in denen aufgrund des Erlasses eines in Artikel 27 Absatz 1 

Buchstabe b genannten Durchführungsrechtsakts unter Berücksichtigung der in 

den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und Grundsätze und insbesondere der Art 

der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos dieses Zeugnis 

nicht erforderlich ist. 
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(2) Unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und 

Grundsätze und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr 

verbundenen Risikos kann auch von Personen, die für die Ausbildung von 

Flugbegleitern oder die Bewertung der Befähigung eines Flugbegleiters 

verantwortlich sind, verlangt werden, dass sie im Einklang mit den in Artikel 27 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Durchführungsrechtsakten ein Zeugnis besitzen. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Zeugnisse werden auf 

Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 27 

genannten Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, um die Einhaltung der 

in Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(4) In dem in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Zeugnis werden die 

gewährten Rechte vermerkt. 

Diese Zeugnisse können im Einklang mit den in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Durchführungsrechtsakten geändert werden, um Rechte hinzuzufügen 

oder zu widerrufen. 

(5) Im Einklang mit den in Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten können die in den Absätzen 1 und 2  dieses Artikels 

genannten Zeugnisse eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der 

Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und Aufrechterhaltung 

dieser Zeugnisse nicht mehr erfüllt. 
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Artikel 27 

Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die Ausbildung, die Prüfung, die Überprüfung und 

die flugmedizinische Untersuchung 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und der Einhaltung der in 

Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen für 

Flugsimulationsübungsgeräte und für Personen und Organisationen, die an der 

Ausbildung, Prüfung, Überprüfung oder flugmedizinischen Untersuchung von ▌ 

Piloten und Flugbegleitern beteiligt sind, erlässt die Kommission auf der Grundlage 

der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in Artikel 1 

festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in den 

Artikeln 24, 25 und 26 genannten Genehmigungen und 

Zulassungen/Zeugnisse und für die Situationen, in denen solche 

Genehmigungen und Zulassungen/Zeugnisse erforderlich bzw. nicht 

erforderlich sind; 
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b) die Vorschriften und Verfahren für Erklärungen von 

Ausbildungsorganisationen für Piloten und Ausbildungsorganisationen für 

Flugbegleiter gemäß Artikel 24 Absatz 6 und von Betreibern von 

Flugsimulationsübungsgeräten gemäß Artikel 25 Absatz 5, und für die 

Situationen, in denen solche Erklärungen erforderlich sind; 

c) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in den Artikeln 24, 25 

und 26 genannten Genehmigungen und Zulassungen/Zeugnisse und der 

Organisationen, die Erklärungen gemäß Artikel 24 Absatz 6 und Artikel 25 

Absatz 5 abgeben. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 20 genannten grundlegenden Anforderungen sicher 

und berücksichtigt die internationalen Richtlinien und Empfehlungen, 

insbesondere diejenigen in den Anhängen 1 und 6 des Abkommens von Chicago, 

in gebührender Weise. 
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Artikel 28 

Befugnisübertragung 

▌ 

(1) In Bezug auf Piloten und Flugbegleiter, die mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen im 

Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b, soweit es sich nicht um unbemannte 

Luftfahrzeuge handelt, befasst sind, sowie für Flugsimulationsübungsgeräte, 

Personen und Organisationen, die bei der Ausbildung, Prüfung, Überprüfung und 

flugmedizinischen Untersuchung dieser Piloten und Flugbegleiter eingesetzt werden 

bzw. mitwirken, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Anhang IV zu ändern ▌, wenn dies aufgrund 

technischer, betrieblicher oder wissenschaftlicher Entwicklungen oder der 

Sicherheitsnachweise in Bezug auf das fliegende Personal erforderlich ist, um die in 

Artikel 1 festgelegten Ziele zu erreichen. 

(2) Die in Absatz 1 ▌ genannten Vorschriften umfassen erforderlichenfalls auch 

Bestimmungen für die Erteilung aller Arten von Pilotenlizenzen und 

Berechtigungen, die nach dem Abkommen von Chicago erforderlich sind. Diese 

Vorschriften können auch Bestimmungen für die Erteilung anderer Arten von 

Lizenzen und Berechtigungen umfassen. 
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ABSCHNITT III 

Flugbetrieb 

Artikel 29 

Grundlegende Anforderungen 

Der Betrieb von Luftfahrzeugen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b, soweit es sich 

nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, muss den grundlegenden Anforderungen nach 

Anhang V und, falls anwendbar, nach den Anhängen VII und VIII entsprechen. 

Artikel 30 

Luftfahrzeugbetreiber 

(1) Zur Gewährleistung der Einhaltung der in Artikel 29 genannten grundlegenden 

Anforderungen und unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 

dargelegten Ziele und Grundsätze und insbesondere der Art der betreffenden 

Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos kann von Luftfahrzeugbetreibern, 

die in dem Gebiet, auf das die Verträge Anwendung finden, niedergelassen oder 

ansässig sind oder einen Hauptgeschäftssitz haben, im Einklang mit den in 

Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b und c genannten 

Durchführungsrechtsakten verlangt werden, dass sie 
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a) erklären, dass sie über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der 

Verantwortlichkeiten verfügen, die mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen 

unter Einhaltung dieser Durchführungsrechtsakte verbunden sind, oder 

b) im Besitz einer Zulassung/eines Zeugnisses sind. 

(2) Die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung/ Zeugnis wird auf Antrag 

erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 31 

genannten Durchführungsrechtsakten, die erlassen wurden, um die Einhaltung der 

in Artikel 29 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(3) In der/dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zulassung/ Zeugnis werden die 

dem Luftfahrzeugbetreiber gewährten Rechte vermerkt. Die Zulassung/das Zeugnis 

kann im Einklang mit den in Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b 

genannten Durchführungsrechtsakten geändert werden, um Rechte hinzuzufügen 

oder zu widerrufen. 

▌ 
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(4) Im Einklang mit den in Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 

Durchführungsrechtsakten kann die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte 

Zulassung/ Zeugnis eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der 

Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und Aufrechterhaltung 

dieser Zulassung/dieses Zeugnisses nicht mehr erfüllt. 

(5) Im Einklang mit den in Artikel 31 genannten Durchführungsrechtsakten kann 

von den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Luftfahrzeugbetreibern unter 

Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und Grundsätze 

und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen 

Risikos Folgendes verlangt werden: 

i) die Erfüllung besonderer Anforderungen beim Abschluss von Code-

Sharing- oder Lease-Vereinbarungen; 

ii) die Erfüllung besonderer Anforderungen beim Betrieb eines in einem 

Drittland registrierten Luftfahrzeugs; 

iii) die Erstellung einer Mindestausrüstungsliste oder eines entsprechenden 

Dokuments, das Anweisungen für den Betrieb des Luftfahrzeugs unter 

genau vorgegebenen Bedingungen enthält, unter denen bestimmte 

Instrumente, Ausrüstungsteile oder Funktionen zu Beginn des Fluges 

abgeschaltet sind. 
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(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Betrieb von Luftfahrzeugen in das, in 

dem oder aus dem Gebiet, auf das die Verträge Anwendung finden, durch einen 

Luftfahrzeugbetreiber, der außerhalb dieses Gebiets ▌ niedergelassen oder ansässig 

ist oder einen Hauptgeschäftssitz hat, für den jedoch Mitgliedstaaten die Funktionen 

und Pflichten des Betreiberstaats im Sinne des Abkommens von Chicago 

wahrnehmen, sowie das an diesem Betrieb beteiligte Personal und die an diesem 

Betrieb beteiligten Organisationen ein Sicherheitsniveau erreichen, das dem durch 

diese Verordnung festgelegten gleichwertig ist. 

(7) Wenn dies in den in Artikel 31 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g genannten 

Durchführungsrechtsakten vorgesehen ist, werden Luftfahrzeuge mit der 

erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausrüstung und den erforderlichen 

sicherheitsrelevanten Instrumenten ausgestattet, die erforderlichenfalls im 

Einklang mit dem in Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii genannten 

delegierten Rechtsakt zertifiziert werden; dies gilt unter anderem für einige oder 

alle der folgenden Komponenten: 

a) Flugschreiber; 

b) Vorrichtungen für die Luftfahrzeug-Positionsverfolgung; 
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c) Mittel für das zügige Auslesen von Flugschreiberdaten im Fall von 

Luftfahrzeugen in einer Notlage, durch den Einsatz elektronischer Echtzeit-

Kommunikation oder einer anderen geeigneten technischen Lösung. 

Artikel 31 

Durchführungsrechtsakte für den Flugbetrieb 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Einhaltung der in 

Artikel 29 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

den Betrieb der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b genannten Luftfahrzeuge, 

soweit es sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, auf der Grundlage 

der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in Artikel 1 

festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die spezifischen Vorschriften und Verfahren für den Betrieb von 

Luftfahrzeugen gemäß den in Artikel 29 genannten grundlegenden 

Anforderungen; 

www.parlament.gv.at



 

 140

b) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 30 

Absatz 1 Buchstabe b genannten Zulassungen/Zeugnisse und für die 

Situationen, in denen solche Zulassungen/Zeugnisse erforderlich sind; 

c) die Vorschriften und Verfahren für die Erklärung von 

Luftfahrzeugbetreibern gemäß Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a und für die 

Situationen, in denen solche Erklärungen erforderlich sind; 

d) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 30 Absatz 1 

Buchstabe b genannten Zulassungen/Zeugnisse und der 

Luftfahrzeugbetreiber, die die in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a genannten 

Erklärungen abgeben; 

e) die zusätzlichen Anforderungen zur Sicherstellung der Einhaltung der in 

Artikel 29 genannten grundlegenden Anforderungen, die für 

Luftfahrzeugbetreiber gelten, die in dem Gebiet, auf das die Verträge 

Anwendung finden, niedergelassen oder ansässig sind oder einen 

Hauptgeschäftssitz haben, wenn diese Betreiber Code-Sharing- oder Lease-

Vereinbarungen schließen oder wenn sie ein in einem Drittland registriertes 

Luftfahrzeug betreiben; 
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f) die Vorschriften und Verfahren für die in Artikel 30 Absatz 1 genannten 

Luftfahrzeugbetreiber betreffend die Erstellung einer 

Mindestausrüstungsliste oder eines gleichwertigen Dokuments und für die 

Situationen, in denen dies erforderlich ist; 

g) die Vorschriften und Verfahren, nach denen ein Luftfahrzeug mit der 

erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausrüstung und den erforderlichen 

sicherheitsrelevanten Instrumenten ausgestattet werden muss, einschließlich 

der Flugschreiber und/oder der in Artikel 30 Absatz 7 genannten Mittel, und 

die Vorschriften und Verfahren für die Erhaltung, den Schutz, die 

Verwendung und gegebenenfalls die sichere Übermittlung der betreffenden 

Daten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(2) Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 29 dieser Verordnung genannten grundlegenden 

Anforderungen sicher und berücksichtigt die internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen, insbesondere diejenigen in Anhang 6 des Abkommens von 

Chicago, in gebührender Weise. 

Artikel 32 

Befugnisübertragung 

(1) Für den Betrieb von Luftfahrzeugen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b, 

soweit es sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, wird der Kommission 

die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

detaillierte Vorschriften für Folgendes festzulegen: 

▌ 

a) die von den in Artikel 30 Absatz 1 genannten Betreibern und ihren 

Flugbesatzungsmitgliedern zu erfüllenden Bedingungen im Hinblick auf 

Beschränkungen der Flug- und Dienstzeiten sowie im Hinblick auf Ruhezeiten 

für Flugbesatzungsmitglieder; 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 143

b) die zur Sicherstellung der Einhaltung der in Artikel 29 genannten 

grundlegenden Anforderungen erforderlichen Bedingungen und Verfahren im 

Hinblick auf die Genehmigung einzelner Flugzeitspezifikationspläne durch die 

zuständigen nationalen Behörden und die Abgabe von Stellungnahmen der 

Agentur zu diesen Plänen gemäß Artikel 76 Absatz 7 ▌. 

(2) Hinsichtlich des Betriebs von Luftfahrzeugen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Buchstabe b, soweit es sich nicht um unbemannte Luftfahrzeuge handelt, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um Anhang V und gegebenenfalls die Anhänge VII und VIII zu ändern, 

wenn und soweit dies aufgrund technischer, betrieblicher und wissenschaftlicher 

Entwicklungen oder der Sicherheitsnachweise in Bezug auf den Flugbetrieb 

erforderlich ist, um die in Artikel 1 festgelegten Ziele zu erreichen. 
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ABSCHNITT IV 

Flugplätze 

Artikel 33 

Grundlegende Anforderungen 

Flugplätze, sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung sowie der Flugplatzbetrieb und die 

Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten und AMS auf den in Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe e genannten Flugplätzen müssen den in Anhang VII und, falls anwendbar, den in 

Anhang VIII festgelegten grundlegenden Anforderungen entsprechen. 

Artikel 34 

Zertifizierung von Flugplätzen 

(1) Flugplätze unterliegen der Zertifizierung. Die entsprechenden 

Zulassungen/Zeugnisse müssen sich auf den Flugplatz und seine 

Sicherheitsausrüstung erstrecken, es sei denn, diese Sicherheitsausrüstung ist 

Gegenstand einer in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a genannten Erklärung bzw. 

einer/eines in Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe a genannten Zulassung/ Zeugnisses. 
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(2) Die/das in Absatz 1 dieses Artikel genannte Zulassung/ Zeugnis wird auf Antrag 

erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass der Flugplatz 

a) den gemäß Artikel 36 erlassenen Durchführungsrechtsakten und der 

Zertifizierungsgrundlage nach Absatz 5 dieses Artikels entspricht und 

b) keine Merkmale oder Eigenschaften aufweist, die die Betriebssicherheit 

beeinträchtigen. 

(3) Im Einklang mit den in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c genannten 

Durchführungsrechtsakten kann die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte 

Zulassung/ Zeugnis geändert werden, um Änderungen am Flugplatz oder seiner 

Sicherheitsausrüstung Rechnung zu tragen. 

(4) Im Einklang mit den in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c genannten 

Durchführungsrechtsakten kann die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte 

Zulassung/Zeugnis eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der 

Flugplatz oder seine Sicherheitsausrüstung die Vorschriften und Verfahren für 

die Erteilung und Aufrechterhaltung einer solchen Zulassung/eines solchen 

Zeugnisses nicht mehr erfüllt. 
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(5) Die Zertifizierungsgrundlage für einen Flugplatz muss Folgendes umfassen: 

a) die für die Flugplatzart geltenden Zertifizierungsspezifikationen, 

b) die Bestimmungen der geltenden Zertifizierungsspezifikationen, für die ein 

gleichwertiges Sicherheitsniveau anerkannt wurde, 

c) die besonderen technischen Einzelspezifikationen, die erforderlich sind, wenn 

aufgrund der Gestaltungsmerkmale eines bestimmten Flugplatzes oder 

aufgrund der Betriebspraxis die in Buchstabe a dieses Absatzes genannten 

Zertifizierungsspezifikationen nicht mehr angemessen oder nicht mehr 

geeignet sind, um die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen nach 

Artikel 33 zu gewährleisten. 

Artikel 35 

Sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung 

(1) Unter Berücksichtigung der Ziele und Grundsätze gemäß den Artikeln 1 und 4 

und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen 

Risikos kann im Einklang mit den in Artikel 36 genannten 

Durchführungsrechtsakten von den Organisationen, die an der Konstruktion, 

Herstellung und Instandhaltung von sicherheitsrelevanter Flugplatzausrüstung, 

die auf dieser Verordnung unterliegenden Flugplätzen genutzt wird oder werden 

soll, beteiligt sind, verlangt werden, dass sie 

www.parlament.gv.at



 

 147

a) erklären, dass diese Ausrüstung die Einzelspezifikationen gemäß den in 

Artikel 36 genannten Durchführungsrechtsakten erfüllt, oder 

b) im Besitz einer Zulassung/eines Zeugnisses für diese sicherheitsrelevante 

Flugplatzausrüstung sind. 

(2) Die/das in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis wird 

auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass die Ausrüstung die 

Einzelspezifikationen erfüllt, die durch die in Artikel 36 genannten 

Durchführungsrechtsakte festgelegt wurden, die erlassen wurden, um die 

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 33 sicherzustellen. 

(3) In der/dem in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels genannten Zulassung/Zeugnis 

werden die Funktionen der Ausrüstung vermerkt. Diese Zulassung/dieses Zeugnis 

kann im Einklang mit den in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d genannten 

Durchführungsrechtsakten geändert werden, um Änderungen dieser Funktionen 

Rechnung zu tragen. 

(4) Im Einklang mit den in Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe d genannten 

Durchführungsrechtsakten kann die/das in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels 

genannte Zulassung/Zeugnis eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, 

wenn die Ausrüstung die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung einer solchen Zulassung/eines solchen Zeugnisses nicht mehr 

erfüllt. 

▌ 
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Artikel 36 

Durchführungsrechtsakte für Flugplätze und sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Durchführung und der Einhaltung der in 

Artikel 33 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

Flugplätze und sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung auf der Grundlage der 

in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in Artikel 1 

festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die Vorschriften und Verfahren für die Festlegung der für einen Flugplatz 

geltenden Zertifizierungsgrundlage gemäß Artikel 34 Absatz 5 für die 

Zwecke der Zertifizierung gemäß Artikel 34 Absatz 1 und deren Mitteilung 

an einen Antragsteller; 

b) die Vorschriften und Verfahren für die Festlegung der für 

sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung geltenden Einzelspezifikationen 

für die Zwecke der Zertifizierung gemäß Artikel 35 Absatz 1 und deren 

Mitteilung an einen Antragsteller; 
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c) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 34 

genannten Zulassungen/Zeugnisse für Flugplätze, einschließlich 

Betriebsgrenzen aufgrund der spezifischen Flugplatzgestaltung; 

d) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 35 

Absatz 1 genannten Zulassungen/Zeugnisse und für die Situationen, in 

denen solche Zulassungen/Zeugnisse erforderlich sind; 

e) die Vorschriften und Verfahren für die Festlegung der Einzelspezifikationen 

für sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung, die Gegenstand einer 

Erklärung gemäß Artikel 35 Absatz 1 ist; 

f) die Vorschriften und Verfahren für Erklärungen gemäß Artikel 35 Absatz 1 

in Bezug auf sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung und für die 

Situationen, in denen solche Erklärungen erforderlich sind; 
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g) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 34 und 

Artikel 35 Absatz 1 genannten Zulassungen/Zeugnisse und der 

Organisationen, die Erklärungen gemäß Artikel 35 Absatz 1 abgeben; 

h) die Vorschriften und Verfahren für die Anerkennung und für die 

Umwandlung nationaler Zulassungen/Zeugnisse für Flugplätze, die auf der 

Grundlage des nationalen Rechts der Mitgliedstaaten erteilt wurden, in die 

in Artikel 34 der vorliegenden Verordnung genannten 

Zulassungen/Zeugnisse für Flugplätze, einschließlich Maßnahmen, die von 

dem betreffenden Mitgliedstaat bereits auf der Grundlage mitgeteilter 

Abweichungen von Anhang 14 des Abkommens von Chicago genehmigt 

wurden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 33 der vorliegenden Verordnung genannten 

grundlegenden Anforderungen sicher und berücksichtigt die internationalen 

Richtlinien und Empfehlungen, insbesondere diejenigen in Anhang 14 des 

Abkommens von Chicago, in gebührender Weise. 
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Artikel 37 

Organisationen 

(1) Für den Betrieb von Flugplätzen zuständige Organisationen unterliegen der 

Zertifizierung und erhalten eine Zulassung/ein Zeugnis. Diese Zulassung/dieses 

Zeugnis wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er 

den in gemäß Artikel 39 genannten delegierten Rechtsakten, die erlassen wurden, 

um die Einhaltung der in Artikel 33 genannten grundlegenden Anforderungen 

sicherzustellen, nachkommt. 

In dieser Zulassung/diesem Zeugnis werden die der zugelassenen Organisation 

gewährten Rechte sowie der Umfang der Zulassung/des Zeugnisses vermerkt. 

(2) Organisationen, die für die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten und AMS 

auf Flugplätzen zuständig sind, die dieser Verordnung unterliegen, haben zu 

erklären, dass sie über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der Verant-

wortlichkeiten verfügen, die mit den Diensten unter Einhaltung der in Artikel 33 

genannten grundlegenden Anforderungen verbunden sind. 

▌ 
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Artikel 38 

Schutz der Flugplatzumgebung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Flugplätze in ihrem Hoheitsgebiet vor Handlungen und Entwicklungen in deren 

Umgebung geschützt sind, die unannehmbare Gefahren für Luftfahrzeuge, die den 

Flugplatz nutzen, verursachen können. 

(2) Die in Artikel 37 Absatz 1 genannten Organisationen überwachen Handlungen und 

Entwicklungen, die unannehmbare Gefahren für die Sicherheit der Luftfahrt in der 

Umgebung des Flugplatzes, für dessen Betrieb sie verantwortlich sind, verursachen 

können. Sie treffen, soweit dies ihrem Einfluss unterliegt, die erforderlichen 

Maßnahmen zur Minderung dieser Gefahren, und weisen, wo dies nicht der Fall ist, 

die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der Flugplatz gelegen ist, auf 

diese Gefahren hin. 

(3) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung dieses Artikels erlässt die 

Kommission auf der Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur 

Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung detaillierter Vorschriften. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 39 

Befugnisübertragung 

(1) Für ▌ den Betrieb von Flugplätzen und die Erbringung von 

Bodenabfertigungsdiensten und AMS auf Flugplätzen wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um 

detaillierte Vorschriften für Folgendes festzulegen: 

a) besondere Bedingungen für den Betrieb von Flugplätzen unter Einhaltung der 

in Artikel 33 genannten grundlegenden Anforderungen; 

▌ 

b) die Bedingungen für die Erteilung, Aufrechterhaltung, Änderung, 

Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 37 Absatz 1 

genannten Zulassungen/Zeugnisse; 

c) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 37 Absatz 1 

genannten Zulassungen/Zeugnisse; 
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d) die Bedingungen und Verfahren für Erklärungen gemäß Artikel 37 Absatz 2 

von Organisationen, die Bodenabfertigungsdienste erbringen, und von 

Organisationen, die Vorfeldmanagementdienste erbringen, einschließlich der 

Anerkennung dieser Erklärungen durch die Betreiber ohne weitere 

Prüfung; 

▌ 

e) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Organisationen, die 

Bodenabfertigungsdienste erbringen, und der Organisationen, die AMS 

erbringen und die Erklärungen gemäß Artikel 37 Absatz 2 abgegeben haben. 

▌ 

(2) Für Flugplätze, sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung, den Flugplatzbetrieb 

sowie Bodenabfertigungsdienste und AMS wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um Anhang VII 

und gegebenenfalls Anhang VIII zu ändern ▌, wenn und soweit dies aufgrund 

technischer, betrieblicher und wissenschaftlicher Entwicklungen oder der 

Sicherheitsnachweise in Bezug auf die Flugplätze erforderlich ist, um die in 

Artikel 1 festgelegten Ziele zu erreichen. 
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ABSCHNITT V 

ATM/ANS 

Artikel 40 

Grundlegende Anforderungen 

(1) Die Erbringung der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g genannten ATM/ANS muss 

den grundlegenden Anforderungen nach Anhang VIII und, falls anwendbar, 

Anhang VII entsprechen. 

(2) Luftfahrzeuge, die im einheitlichen europäischen Luftraum betrieben werden, mit 

Ausnahme derjenigen, die für die in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a genannten 

Tätigkeiten eingesetzt werden, müssen den grundlegenden Anforderungen gemäß 

Anhang VIII Nummer 1 entsprechen. 

Artikel 41 

ATM/ANS-Anbieter 

(1) Anbieter von ATM/ANS benötigen eine Zulassung/ein Zeugnis. 
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(2) Die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis wird auf Antrag 

erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 43 genannten 

Durchführungsrechtsakten, die erlassen ▌wurden, um die Einhaltung der in 

Artikel 40 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(3) In der/dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zulassung/ Zeugnis werden die 

gewährten Rechte ▌vermerkt. Diese Zulassung/dieses Zeugnis kann geändert 

werden, um der Aufnahme oder dem Widerruf von Rechten im Einklang mit den 

gemäß Artikel 43 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b erlassenen Durch-

führungsrechtsakten Rechnung zu tragen. 

(4) Die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis kann im 

Einklang mit den in Artikel 43 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten 

Durchführungsrechtsakten eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, 

wenn der Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung dieser Zulassung/dieses Zeugnisses nicht mehr erfüllt. 
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(5) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels können die Mitgliedstaaten in 

Übereinstimmung mit den in Artikel 43 genannten Durchführungsrechtsakten 

beschließen, dass Anbieter von Fluginformationsdiensten erklären dürfen, dass sie 

über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten 

verfügen, die mit den unter Einhaltung der in Artikel 40 genannten grundlegenden 

Anforderungen erbrachten Diensten verbunden sind. In diesem Fall teilt der 

betreffende Mitgliedstaat der Kommission und der Agentur seinen Beschluss mit. 

(6) Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten Anbietern von ATM/ANS 

Ausnahmen von der Anforderung, im Besitz einer Zulassung/eines Zeugnisses zu 

sein, gewähren, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Anbieter hat seinen Hauptgeschäftssitz außerhalb des Gebietes, für das 

die Mitgliedstaaten nach dem Abkommen von Chicago zuständig sind; 

b) die Erbringung von ATM/ANS durch diesen Anbieter betrifft einen geringen 

Teil des Flugverkehrs in einem begrenzten Teil des Luftraums, für den der 

Mitgliedstaat, der die Ausnahme gewährt, zuständig ist, sofern dieser Teil 

des Luftraums an einen Luftraum angrenzt, der zu dem Hoheitsgebiet eines 

Drittlands gehört; 
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c) die Anforderung, dass der Anbieter die Einhaltung der in Absatz 1 

genannten Vorschriften nachweisen muss, würde aufgrund der Art der 

betreffenden Tätigkeit, die dieser Anbieter innerhalb dieses Luftraums 

durchführt, und des mit ihr verbundenen Risikos einen 

unverhältnismäßigen Aufwand für ihn bedeuten; 

d) der betreffende Mitgliedstaat hat Vorschriften und Verfahren für die 

Erbringung von ATM/ANS durch den Anbieter festgelegt, die im Einklang 

mit internationalen Richtlinien und Empfehlungen und unter 

Berücksichtigung der besonderen Umstände des betreffenden Einzelfalls ein 

annehmbares Sicherheitsniveau und die Einhaltung der in Artikel 40 

genannten grundlegenden Anforderungen gewährleisten; ferner hat der 

Mitgliedstaat geeignete und wirksame Mittel und Modalitäten für die 

Aufsicht und Durchsetzung festgelegt, um die Einhaltung dieser 

Vorschriften und Verfahren sicherzustellen; 

e) der Geltungsbereich der Ausnahme ist klar definiert und die Ausnahme ist 

auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt; wenn ihre Dauer fünf 

Jahre übersteigt, wird die Ausnahme regelmäßig in geeigneten Abständen 

überprüft; und die Ausnahme wird in nichtdiskriminierender Weise 

angewandt. 
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Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine solche Ausnahme zu gewähren, so teilt er der 

Kommission und der Agentur seine Absicht unter Angabe aller relevanten Infor-

mationen mit. 

Die Kommission erlässt nach Konsultation der Agentur 

Durchführungsrechtsakte, die ihren Beschluss enthalten, ob die in Unterabsatz 1 

dieses Absatzes genannten Bedingungen erfüllt sind. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und von der Agentur in den in 

Artikel 74 genannten Speicher aufgenommen. 

Der Mitgliedstaat gewährt die Ausnahme nur, wenn die in Unterabsatz 3 

genannten Durchführungsrechtsakte einen befürwortenden Beschluss enthalten. 

Er widerruft die Ausnahme, wenn er – insbesondere im Zuge der regelmäßigen 

Überprüfung nach Unterabsatz 1 Buchstabe e – feststellt, dass die in 

Unterabsatz 1 genannten Bedingungen nicht mehr erfüllt sind. Er teilt der 

Kommission und der Agentur die Gewährung einer Ausnahme und 

gegebenenfalls die Ergebnisse dieser Überprüfungen und jeglichen Widerruf 

einer Ausnahme unverzüglich mit. 
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Artikel 42 

Organisationen, die an der Konstruktion, der Herstellung und der Instandhaltung von 

ATM/ANS-Systemen und ATM/ANS-Komponenten beteiligt sind 

(1) Im Einklang mit in gemäß Artikel 43 genannten Durchführungsrechtsakten kann 

unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und 

Grundsätze und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit von 

Organisationen, die an der Konstruktion, der Herstellung und der Instandhaltung 

von ATM/ANS-Systemen und ATM/ANS-Komponenten beteiligt sind, und des mit 

ihr verbundenen Risikos verlangt werden, dass sie 

a) erklären, dass sie über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der 

Verantwortlichkeiten verfügen, die mit den unter Einhaltung dieser Durch-

führungsrechtsakten durchgeführten Tätigkeiten verbunden sind, oder 

b) im Besitz einer Zulassung/eines Zeugnisses sind. 
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(2) Die/das in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis wird 

auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er die 

Vorschriften erfüllt, die durch die in Artikel 43 genannten 

Durchführungsrechtsakte festgelegt wurden, die erlassen wurden, um die 

Einhaltung der in Artikel 40 genannten grundlegenden Anforderungen 

sicherzustellen. 

(3) In der/dem in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels genannten Zulassung/ Zeugnis 

werden die gewährten Rechte vermerkt. Die Zulassung/das Zeugnis kann geändert 

werden, um der Aufnahme oder dem Widerruf von Rechten im Einklang mit den 

in Artikel 43 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten 

Durchführungsrechtsakten Rechnung zu tragen. 

(4) Im Einklang mit den in Artikel 43 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d genannten 

Durchführungsrechtsakten kann die/das in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels 

genannte Zulassung/Zeugnis eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, 

wenn der Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung dieser Zulassung/dieses Zeugnisses nicht mehr erfüllt. 
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Artikel 43 

Durchführungsrechtsakte für ATM/ANS-Anbieter und für Organisationen, die an der 

Konstruktion, der Herstellung oder der Instandhaltung von ATM/ANS-Systemen und 

ATM/ANS-Komponenten beteiligt sind 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Einhaltung der in 

Artikel 40 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

die Erbringung von ATM/ANS gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g auf der 

Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in 

Artikel 1 festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die spezifischen Vorschriften und Verfahren für die Erbringung von 

ATM/ANS gemäß den in Artikel 40 genannten grundlegenden 

Anforderungen einschließlich der Erstellung und Umsetzung des 

Notfallplans gemäß Anhang VIII Nummer 5.1 Buchstabe f; 

b) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 41 

Absatz 1 genannten Zulassungen/Zeugnisse; 
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c) die Vorschriften und Verfahren für die Erklärung von Anbietern von Flug-

informationsdiensten gemäß Artikel 41 Absatz 5 und für die Situationen, in 

denen solche Erklärungen zulässig sind; 

d) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 42 

Absatz 1 Buchstabe b genannten Zulassungen/Zeugnisse und für die 

Situationen, in denen solche Zulassungen/Zeugnisse erforderlich sind; 

e) die Vorschriften und Verfahren für die Erklärung von Organisationen 

gemäß Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a und für die Situationen, in denen 

solche Erklärungen erforderlich sind; 

f) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 41 Absatz 1 

und Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe b genannten Zulassungen/Zeugnisse und 

der Organisationen, die Erklärungen gemäß Artikel 41 Absatz 5 und 

Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe a abgeben. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(2) In den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist der ATM-Generalplan gebührend 

zu berücksichtigen. 

(3) Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 40 dieser Verordnung genannten grundlegenden 

Anforderungen sicher und berücksichtigt die internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen, insbesondere diejenigen in den Anhängen 2 bis 4, 10, 11 und 15 

des Abkommens von Chicago, in gebührender Weise. 

Artikel 44 

Durchführungsrechtsakte für die Nutzung des Luftraums und die Gestaltung von 

Luftraumstrukturen 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Einhaltung der in 

Artikel 40 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

die Erbringung von ATM/ANS gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g sowie für 

die Gestaltung von Luftraumstrukturen auf der Grundlage der in Artikel 4 

festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Vorschriften in Bezug auf 

Folgendes: 
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a) die Betriebsvorschriften betreffend die Nutzung des Luftraums sowie die für 

die Nutzung des Luftraums erforderliche Ausrüstung für Luftfahrzeuge und 

ATM/ ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten; 

b) die Vorschriften und Verfahren für die Gestaltung von Luftraumstrukturen 

zur Sicherstellung der Einhaltung des Artikels 46. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) In den in Absatz 1 genannten Vorschriften ist der ATM-Generalplan gebührend 

zu berücksichtigen. 

(3) Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 40 dieser Verordnung genannten grundlegenden 

Anforderungen sicher und berücksichtigt die internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen, insbesondere diejenigen in den Anhängen 2, 3, 10, 11 und 15 des 

Abkommens von Chicago, in gebührender Weise. 
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Artikel 45 

ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten 

(1) Soweit in den in Artikel 47 genannten delegierten Rechtsakten vorgesehen, müssen 

die in Artikel 41 genannten Anbieter von ATM/ANS erklären, dass die ATM/ANS-

Systeme und ATM/ANS-Komponenten, ▌ die von diesen Anbietern in Betrieb 

genommen werden sollen, den Einzelspezifikationen entsprechen, die gemäß den in 

Artikel 47 genannten delegierten Rechtsakte festgelegt werden, die erlassen wurden, 

um die Einhaltung der in Artikel 40 genannten grundlegenden Anforderungen 

sicherzustellen. 

(2) Soweit in den in Artikel 47 genannten delegierten Rechtsakten vorgesehen, 

unterliegen die ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten ▌ der 

Zertifizierung und erhalten eine Zulassung/ein Zeugnis. 

Diese Zulassung/dieses Zeugnis wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller 

nachgewiesen hat, dass diese Systeme und Komponenten den Einzelspezifikationen 

entsprechen, die gemäß den in Artikel 47 genannten delegierten Rechtsakte 

festgelegt werden, die erlassen wurden, um die Einhaltung der in Artikel 40 

genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 dürfen, wenn in den in Artikel 47 genannten 

delegierten Rechtsakten Entsprechendes festgelegt ist, Organisationen, die an der 

Konstruktion, der Herstellung und der Instandhaltung von ATM/ANS-Systemen und 

ATM/ANS-Komponenten ▌ beteiligt sind, erklären, dass diese Systeme und 

Komponenten den Einzelspezifikationen entsprechen, die gemäß den die in 

Artikel 47 genannten delegierten Rechtsakte festgelegt werden, die erlassen wurden, 

um die Einhaltung der in Artikel 40 genannten grundlegenden Anforderungen 

sicherzustellen, und dass diese Systeme und Komponenten für den Einsatz geeignet 

sind. 

Artikel 46 

Gestaltung von Luftraumstrukturen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Luftraumstrukturen ordnungsgemäß gestaltet, 

vermessen und validiert werden, bevor sie im Einklang mit den von der Kommission gemäß 

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe b erlassenen detaillierten Vorschriften eingesetzt und von 

Luftfahrzeugen verwendet werden können. 
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Artikel 47 

Befugnisübertragung 

(1) ▌ In Bezug auf die ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, um detaillierte Vorschriften für Folgendes festzulegen: 

▌ 

a) die Bedingungen für die Festlegung der für ATM/ANS-Systeme und 

ATM/ANS-Komponenten geltenden Einzelspezifikationen für die Zwecke der 

Zertifizierung gemäß Artikel 45 Absatz 2 und deren Mitteilung an einen 

Antragsteller; 

▌ 

b) die Bedingungen für die Erteilung, Aufrechterhaltung, Änderung, 

Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der Zulassungen/Zeugnisse 

nach Artikel 45 Absatz 2 und für die Situationen, in denen im Hinblick auf die 

Erreichung der in Artikel 1 genannten Ziele und unter Berücksichtigung der 

Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos je nach 

Gegebenheit solche Zulassungen/Zeugnisse erforderlich oder Erklärungen 

zulässig sind; 
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c) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 45 Absatz 2 ▌ 

genannten Zulassungen/Zeugnisse; 

d) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Organisationen, die Erklärungen 

gemäß Artikel 45 Absätze 1 und 2 ▌ abgeben; 

e) die Bedingungen und Verfahren für Erklärungen von ATM/ANS-Anbietern 

gemäß Artikel 45 Absatz 1 und für die Situationen, in denen im Hinblick auf 

die Erreichung der in Artikel 1 genannten Ziele und unter Berücksichtigung 

der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos solche 

Erklärungen erforderlich sind; 

▌ f) die Bedingungen für die Festlegung der Einzelspezifikationen für 

ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten, die Gegenstand einer 

Erklärung gemäß Artikel 45 Absätze 1 und 2 sind. 
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(2) ▌ In Bezug auf die Erbringung von ATM/ANS wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zur Änderung ▌ des 

Anhangs VIII und gegebenenfalls des Anhangs VII zu erlassen, wenn und soweit 

dies aufgrund technischer, betrieblicher und wissenschaftlicher Entwicklungen oder 

der Sicherheitsnachweise in Bezug auf ATM/ANS erforderlich ist, um die in 

Artikel 1 festgelegten Ziele zu erreichen. 

▌ 

ABSCHNITT VI 

Fluglotsen 

Artikel 48 

Grundlegende Anforderungen 

Fluglotsen, die mit der Erbringung von ATM/ANS im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe g befasst sind, sowie Personen, Organisationen und synthetische Übungsgeräte, 

die zur Ausbildung, Prüfung, Überprüfung und medizinischen Untersuchung dieser 

Fluglotsen eingesetzt werden, ▌ müssen den grundlegenden Anforderungen nach 

Anhang VIII entsprechen. 
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Artikel 49 

Fluglotsen 

(1) Fluglotsen ▌ benötigen eine Fluglotsenlizenz sowie ein der ausgeführten Tätigkeit 

entsprechendes ärztliches Zeugnis für Fluglotsen. 

(2) ▌ Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Fluglotsenlizenz wird auf Antrag erteilt, 

wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 50 genannten 

Durchführungsrechtsakten, die ▌ erlassen ▌wurden, um die Einhaltung der in 

Artikel 48 genannten grundlegenden Anforderungen ▌ sicherzustellen, nachkommt. 

(3) ▌ Das in Absatz 1 dieses Artikels genannte ärztliche Zeugnis für Fluglotsen wird 

auf Antrag erteilt, wenn der Fluglotse nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 50 

genannten Durchführungsrechtsakten, die ▌ erlassen ▌wurden, um die Einhaltung 

der in Artikel 48 genannten grundlegenden Anforderungen ▌ sicherzustellen, 

nachkommt. 
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(4) In der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Fluglotsenlizenz sowie in dem 

ärztlichen Zeugnis für Fluglotsen werden die dem Fluglotsen gewährten Rechte ▌ 

vermerkt. Im Einklang mit den in Artikel 50 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c 

genannten Durchführungsrechtsakten können diese Fluglotsenlizenz und dieses 

ärztliche Zeugnis für Fluglotsen geändert werden, um der Aufnahme oder dem 

Widerruf von Rechten Rechnung zu tragen. 

(5) Im Einklang mit den in Artikel 50 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c genannten 

Durchführungsrechtsakten können die in Absatz 1 dieses Artikels genannte 

Fluglotsenlizenz und das in Absatz 1 dieses Artikels genannte ärztliche Zeugnis 

für Fluglotsen eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der 

Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und Aufrechterhaltung 

einer Lizenz oder eines ärztlichen Zeugnisses nicht mehr erfüllt. 
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Artikel 50 

Durchführungsrechtsakte für Fluglotsen 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Durchführung und der Einhaltung der in 

Artikel 48 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

Fluglotsen auf der Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur 

Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung detaillierter Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die verschiedenen Kategorien, Berechtigungen und Vermerke für die in 

Artikel 49 genannten Fluglotsenlizenzen; 

b) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 49 

genannten Fluglotsenlizenzen, Berechtigungen und Vermerke für diese 

Lizenzen und ärztlichen Zeugnisse; 
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c) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der Lizenzen, 

Berechtigungen und Vermerke für die in Artikel 49 genannten 

Fluglotsenlizenzen und ärztlichen Zeugnisse von Fluglotsen, einschließlich 

der Vorschriften und Verfahren für die Umwandlung von nationalen 

Fluglotsenlizenzen und nationalen ärztlichen Zeugnissen in die in Artikel 49 

genannten Fluglotsenlizenzen und ärztlichen Zeugnisse; 

d) die Vorschriften und Verfahren für Fluglotsen in Bezug auf Dienstzeit-

beschränkungen und Ruhevorschriften; diese Vorschriften und Verfahren 

müssen für ein hohes Sicherheitsniveau sorgen, indem sie vor den Folgen 

von Müdigkeit schützen, aber zugleich ein hinreichendes Maß an 

Planungsflexibilität ermöglichen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(2) Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 48 dieser Verordnung genannten grundlegenden 

Anforderungen sicher und berücksichtigt die internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen, insbesondere diejenigen in Anhang 1 des Abkommens von 

Chicago, in gebührender Weise. 

Artikel 51 

Ausbildungsorganisationen für Fluglotsen ▌ und flugmedizinische Zentren 

(1) Für Ausbildungsorganisationen für Fluglotsen ▌ und flugmedizinische Zentren ▌ ist 

eine Genehmigung erforderlich. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Genehmigung wird auf Antrag erteilt, 

wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 53 genannten 

Durchführungsrechtsakten, die ▌ erlassen ▌werden, um die Einhaltung der in 

Artikel 48 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(3) In der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Genehmigung werden die der 

Organisation gewährten Rechte vermerkt. Die Genehmigung kann geändert 

werden, um der Aufnahme oder dem Widerruf von Rechten im Einklang mit den 

in Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten Rechnung zu tragen. 
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(4) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Genehmigung kann im Einklang mit den 

in Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Durch-

führungsrechtsakten eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn der 

Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und Aufrechterhaltung 

dieser Genehmigung nicht mehr erfüllt. 

Artikel 52 

Lehrberechtigte, Prüfer und flugmedizinische Sachverständige 

(1) Für die praktische Ausbildung und für die Beurteilung der praktischen Fertigkeiten 

von Fluglotsen zuständige Personen sowie flugmedizinische Sachverständige 

benötigen eine Zulassung/ein Zeugnis. 

(2) Die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis wird auf Antrag 

erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den in Artikel 53 genannten 

Durchführungsrechtsakten, die ▌ erlassen ▌werden, um die Einhaltung der in 

Artikel 48 genannten grundlegenden Anforderungen sicherzustellen, nachkommt. 

(3) In der/dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zulassung/Zeugnis werden die 

gewährten Rechte vermerkt. Die Zulassung/das Zeugnis kann geändert werden, 

um der Aufnahme oder dem Widerruf von Rechten im Einklang mit den in 

Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten Rechnung zu tragen. 
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(4) Die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis kann im 

Einklang mit den in Artikel 53 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten 

Durchführungsrechtsakten eingeschränkt, ausgesetzt oder widerrufen werden, 

wenn der Inhaber die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung und 

Aufrechterhaltung dieser Zulassung/dieses Zeugnisses nicht mehr erfüllt. 

Artikel 53 

Durchführungsrechtsakte für die Ausbildung, die Prüfung, die Überprüfung und die 

flugmedizinische Untersuchung 

(1) Zur Gewährleistung der einheitlichen Umsetzung und Einhaltung der in 

Artikel 48 genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für 

Personen und Organisationen, die bei der Ausbildung, Prüfung, Überprüfung und 

flugmedizinischen Untersuchung von Fluglotsen eingesetzt werden, auf der 

Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in 

Artikel 1 festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

▌ 
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a) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in den 

Artikeln 51 und 52 genannten Genehmigungen und Zulassungen/Zeugnisse; 

b) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in den Artikeln 51 

und 52 genannten Genehmigungen und Zulassungen/Zeugnisse. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Beim Erlass dieser Durchführungsrechtsakte stellt die Kommission die 

Einhaltung der in Artikel 48 dieser Verordnung genannten grundlegenden 

Anforderungen sicher und berücksichtigt die internationalen Richtlinien und 

Empfehlungen, insbesondere diejenigen in Anhang 1 des Abkommens von 

Chicago, in gebührender Weise. 
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Artikel 54 

Befugnisübertragung 

▌ 

In Bezug auf Fluglotsen sowie ▌ Personen und Organisationen, die bei der Ausbildung, 

Prüfung, Überprüfung oder flugmedizinischen Untersuchung von Fluglotsen eingesetzt 

werden, sowie in Bezug auf synthetische Übungsgeräte wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zur Änderung des Anhangs VIII zu 

erlassen, wenn und soweit dies aufgrund technischer, betrieblicher und wissenschaftlicher 

Entwicklungen oder der Sicherheitsnachweise in Bezug auf die Ausbildungsorganisationen 

und die Fluglotsen erforderlich ist, um die in Artikel 1 festgelegten Ziele zu erreichen. 
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ABSCHNITT VII 

Unbemannte Luftfahrzeuge 

Artikel 55 

Grundlegende Anforderungen für unbemannte Luftfahrzeuge 

Die Konstruktion, die Herstellung, die Instandhaltung und der Betrieb von in Artikel 2 

Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Luftfahrzeugen – soweit dies unbemannte 

Luftfahrzeuge betrifft –, ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer nicht eingebauten 

Ausrüstung und der Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung sowie das an diesen Tätigkeiten 

beteiligte Personal einschließlich Fernpiloten und die an diesen Tätigkeiten beteiligten 

Organisationen müssen den grundlegenden Anforderungen nach Anhang IX und – wenn in 

den in Artikel 58 genannten delegierten Rechtsakten und den in Artikel 57 genannten 

Durchführungsrechtsakten Entsprechendes festgelegt ist – den grundlegenden 

Anforderungen nach den Anhängen II, IV und V entsprechen. 
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Artikel 56 

Konformität bei unbemannten Luftfahrzeugen 

(1) Unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und 

Grundsätze und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr 

verbundenen Risikos, der betrieblichen Merkmale des betreffenden unbemannten 

Luftfahrzeugs und der Merkmale des Betriebsgebiets kann für die Konstruktion, 

die Herstellung, die Instandhaltung und den Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen und ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer nicht eingebauten 

Ausrüstung und der Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung sowie für das an diesen 

Tätigkeiten beteiligte Personal einschließlich Fernpiloten und die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Organisationen im Einklang mit den in Artikel 58 

genannten delegierten Rechtsakten und den in Artikel 57 genannten 

Durchführungsrechtsakten eine Zulassung/ein Zeugnis verlangt werden. 

(2) Die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis wird auf Antrag 

erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen hat, dass er den ▌ in Artikel 58 

genannten  delegierten Rechtsakte und die in Artikel 57 genannten 

Durchführungsrechtsakte nachkommt. 
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(3) In der/dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zulassung/Zeugnis werden die 

sicherheitsbezogenen Beschränkungen, Betriebsbedingungen und Rechte vermerkt. 

Die Zulassung/das Zeugnis kann im Einklang mit den in Artikel 58 genannten 

delegierten Rechtsakten und den in Artikel 57 genannten 

Durchführungsrechtsakten geändert werden, um Einschränkungen, Bedingungen 

und Rechte hinzuzufügen oder zu widerrufen. 

(4) Die/das in Absatz 1 dieses Artikels genannte Zulassung/Zeugnis kann im 

Einklang mit den in Artikel 58 genannten delegierten Rechtsakten und den in 

Artikel 57 genannten Durchführungsrechtsakten eingeschränkt, ausgesetzt oder 

widerrufen werden, wenn der Inhaber die Bedingungen, Vorschriften und 

Verfahren für die Erteilung oder Aufrechterhaltung dieser Zulassung/dieses 

Zeugnisses nicht mehr erfüllt. 

(5) Unter Berücksichtigung der in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Ziele und 

Grundsätze und insbesondere der Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr 

verbundenen Risikos, der betrieblichen Merkmale des betreffenden unbemannten 

Luftfahrzeugs und der Merkmale des Betriebsgebiets kann für die Konstruktion, 

die Herstellung, die Instandhaltung und den Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen und ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer nicht eingebauten 

Ausrüstung und der Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung sowie für das an diesen 

Tätigkeiten beteiligte Personal einschließlich Fernpiloten und die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Organisationen im Einklang mit den in Artikel 58 

genannten delegierten Rechtsakten und den in Artikel 57 genannten 

Durchführungsrechtsakten eine Erklärung über die Einhaltung dieser delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte verlangt werden. 
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(6) Wenn die in den Artikeln 1 und 4 dargelegten Grundsätze ohne die Anwendung 

der Kapitel IV und V dieser Verordnung erreicht werden können, könnte in den in 

Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe c genannten delegierten Rechtsakten vorgesehen 

werden, dass diese Kapitel ▌ weder auf die in Artikel 55 genannten grundlegenden 

Anforderungen noch auf die entsprechenden ▌ gemäß Artikel 58 festgelegten 

detaillierten Vorschriften angewendet werden. In solchen Fällen sind diese 

grundlegenden Anforderungen und diese ▌ detaillierten Vorschriften 

"Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft" im Sinne der Verordnung 

(EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates38 und des 

Beschlusses Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates39. 

(7) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Informationen über die Registrierung von 

unbemannten Luftfahrzeugen und über die Betreiber von unbemannten Luftfahr-

zeugen, für die nach den in Artikel 57 genannten Durchführungsrechtsakten und 

nach Anhang IX Nummer 4 eine Registrierungspflicht gilt, in digitalen, 

harmonisierten und interoperablen nationalen Registrierungssystemen 

gespeichert werden. Die Mitgliedstaaten müssen in der Lage sein, diese 

Informationen über den in Artikel 74 genannten Speicher abzurufen und 

auszutauschen. 

                                                 
38 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im 
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 

39 Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten 
und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 82). 
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(8) Dieser Abschnitt gilt unbeschadet der für die Mitgliedstaaten bestehenden 

Möglichkeit, nationale Vorschriften zu erlassen, um den Betrieb unbemannter 

Luftfahrzeuge aus Gründen, die nicht in den Anwendungsbereich dieser 

Verordnung fallen, einschließlich der öffentlichen Sicherheit oder des Schutzes 

der Privatsphäre und personenbezogener Daten nach dem Unionsrecht, an 

bestimmte Bedingungen zu knüpfen. 

Artikel 57 

Durchführungsrechtsakte für unbemannte Luftfahrzeuge 

Zur Gewährleistung der einheitlichen Anwendung und Einhaltung der in Artikel 55 

genannten grundlegenden Anforderungen erlässt die Kommission für den Betrieb von in 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Luftfahrzeugen – soweit dies 

unbemannte Luftfahrzeuge betrifft – sowie für das an diesen Tätigkeiten beteiligte 

Personal einschließlich Fernpiloten und die an diesen Tätigkeiten beteiligten 

Organisationen und auf der Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur 

Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung detaillierter Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 
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a) die spezifischen Vorschriften und Verfahren für den Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen sowie für das an diesen Tätigkeiten beteiligte Personal 

einschließlich Fernpiloten und die an diesen Tätigkeiten beteiligten 

Organisationen; 

b) die Vorschriften und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, Änderung, 

Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der Zulassungen/Zeugnisse oder 

für die Abgabe von Erklärungen für den Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen sowie für das an diesen Tätigkeiten beteiligte Personal 

einschließlich Fernpiloten und die an diesen Tätigkeiten beteiligten 

Organisationen und für die Situationen, in denen solche Zulassungen/Zeugnisse 

oder Erklärungen erforderlich sind. Die Vorschriften und Verfahren für die 

Erteilung dieser Zulassungen/Zeugnisse und für die Abgabe dieser Erklärungen 

können sich auf die in den Abschnitten I, II und III dieses Kapitels genannten 

detaillierten Anforderungen stützen oder daraus bestehen; 

c) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber von Zulassungen/Zeugnissen 

und der natürlichen und juristischen Personen, die Erklärungen abgeben; 
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d) die Vorschriften und Verfahren für die Registrierung und Kennzeichnung von 

unbemannten Luftfahrzeugen und für die Registrierung der Betreiber von 

unbemannten Luftfahrzeugen gemäß Anhang IX Abschnitt 4; 

e) die Vorschriften und Verfahren für die Festlegung digitaler, interoperabler und 

harmonisierter nationaler Registrierungssysteme gemäß Artikel 56 Absatz 7; 

f) die Vorschriften und Verfahren für die Umwandlung nationaler 

Zulassungen/Zeugnisse in die gemäß Artikel 56 Absatz 1 erforderlichen 

Zulassungen/Zeugnisse. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 58 

Befugnisübertragung 

(1) ▌ In Bezug auf die Konstruktion, die Herstellung und die Instandhaltung ▌ von in 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Luftfahrzeugen – soweit dies 

unbemannte Luftfahrzeuge betrifft – sowie ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer 

nicht eingebauten Ausrüstung und der Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung sowie das 

an diesen Tätigkeiten beteiligte Personal einschließlich Fernpiloten und die an 

diesen Tätigkeiten beteiligten Organisationen wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um detaillierte 

Vorschriften für Folgendes festzulegen: 
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a) die spezifischen Bedingungen für die Konstruktion, die Herstellung und die 

Instandhaltung von unbemannten Luftfahrzeugen sowie von ihren Motoren, 

Propellern, Teilen, ihrer nicht eingebauten Ausrüstung und der Ausrüstung zu 

ihrer Fernsteuerung und für das an diesen Tätigkeiten beteiligte Personal 

einschließlich Fernpiloten und die an diesen Tätigkeiten beteiligten 

Organisationen, die notwendig sind, um die Einhaltung der grundlegenden 

Anforderungen nach Artikel 55 zu gewährleisten; dies kann auch die 

Bedingungen umfassen, unter denen unbemannte Luftfahrzeuge mit den 

erforderlichen Merkmalen und Funktionen insbesondere im Zusammenhang mit 

Höchstentfernungs- und Flughöhenbeschränkungen, Positionsmeldung, 

Beschränkung hinsichtlich des Überfliegens bestimmter geografischer Gebiete, 

Kollisionsvermeidung, Flugstabilisierung und Landeautomatik ausgestattet sein 

müssen; 

b) die Bedingungen und Verfahren für die Erteilung, Aufrechterhaltung, Änderung, 

Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 56 Absätze 1 und 5 

genannten Zulassungen/Zeugnissen oder für die Abgabe von Erklärungen für die 

Konstruktion, die Herstellung und die Instandhaltung ▌ von unbemannten 

Luftfahrzeugen, ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer nicht eingebauter 

Ausrüstung und der Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung sowie für das an diesen 

Tätigkeiten beteiligte Personal einschließlich Fernpiloten und die an diesen 

Tätigkeiten beteiligten Organisationen, und für die Situationen, in denen ▌ solche 

Zulassungen/Zeugnisse oder Erklärungen erforderlich ▌ sind; die Bedingungen 

und Verfahren für die Erteilung dieser Zulassungen/Zeugnisse und für die 

Abgabe dieser Erklärungen können sich auf die in den Abschnitten I, II und III 

genannten detaillierten Anforderungen stützen oder daraus bestehen; 

▌ 
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c) die Bedingungen, unter denen die Anforderungen für die Konstruktion, die 

Herstellung und die Instandhaltung von unbemannten Luftfahrzeugen und 

ihren Motoren, Propellern, Teilen, ihrer nicht eingebauten Ausrüstung und der 

Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung für die Zwecke des Artikels 56 Absatz 6 

nicht den Kapiteln IV und V unterliegen; 

d) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber von Zulassungen/Zeugnissen 

und der natürlichen und juristischen Personen, die Erklärungen abgeben; 

▌ 

e) die Bedingungen für die Umwandlung nationaler Zulassungen/Zeugnisse in 

die gemäß Artikel 56 Absatz 1 erforderlichen Zulassungen/Zeugnisse. 
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(2) In Bezug auf die Konstruktion, die Herstellung, die Instandhaltung und den Betrieb 

von in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Luftfahrzeugen – soweit 

dies unbemannte Luftfahrzeuge betrifft – sowie ihren Motoren, Propellern, Teilen, 

ihrer nicht eingebauten Ausrüstung und der Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung sowie 

das an diesen Tätigkeiten beteiligte Personal einschließlich Fernpiloten und die 

an diesen Tätigkeiten beteiligten Organisationen wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zur Änderung ▌ des 

Anhangs IX und gegebenenfalls des Anhangs III zu erlassen, wenn und soweit dies 

aufgrund technischer, betrieblicher und wissenschaftlicher Entwicklungen oder der 

Sicherheitsnachweise in Bezug auf den Flugbetrieb erforderlich ist, um die in 

Artikel 1 festgelegten Ziele zu erreichen. 
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ABSCHNITT VIII 

Von einem Drittlandsbetreiber auf Flügen in die, innerhalb der  

oder aus der Union eingesetzte Luftfahrzeuge 

Artikel 59 

Anwendbare Vorschriften 

Unbeschadet des Anhangs VIII Nummer 1 und der Bestimmungen, die auf der Grundlage 

des Artikels 44 Absatz 1 Buchstabe a erlassen werden, müssen die in Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe c genannten Luftfahrzeuge sowie ihre Besatzung und ihr Betrieb die geltenden 

ICAO-Richtlinien erfüllen. 

Sind diesbezügliche Richtlinien nicht vorhanden, müssen diese Luftfahrzeuge, ihre 

Besatzung und ihr Betrieb folgende Anforderungen erfüllen: 

a) in Bezug auf andere Luftfahrzeuge als unbemannte Luftfahrzeuge die in den 

Anhängen II, IV und V ▌ festgelegten grundlegenden Anforderungen ▌; 

b) in Bezug auf unbemannte Luftfahrzeuge die in Anhang IX festgelegten 

grundlegenden Anforderungen und, wenn in den in Artikel 61 genannten 

delegierten Rechtsakten Entsprechendes festgelegt ist, die in den Anhängen I, IV 

und V festgelegten grundlegenden Anforderungen. 
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Unterabsatz 2 gilt jedoch nicht, wenn diese grundlegenden Anforderungen den Rechten von 

Drittländern aufgrund internationaler Übereinkünfte ▌ zuwiderlaufen. 
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Artikel 60 

Konformität 

(1) Der Betrieb der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten Luftfahrzeuge im 

gewerblichen Luftverkehr unterliegt der Zertifizierung und es wird eine 

Genehmigung dafür erteilt. 

Diese Genehmigung wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen 

hat, dass er über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der 

Verantwortlichkeiten verfügt, die mit dem Betrieb dieser Luftfahrzeuge unter 

Einhaltung der in Artikel 59 genannten Anforderungen verbunden sind. In dieser 

Genehmigung werden die dem Betreiber gewährten Rechte sowie der Umfang des 

Betriebs vermerkt. 

(2) Wenn in den in Artikel 61 genannten delegierten Rechtsakten Entsprechendes 

festgelegt ist, unterliegt der Betrieb der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten 

Luftfahrzeuge, die nicht im gewerblichen Luftverkehr eingesetzt werden, der Zerti-

fizierung und es wird eine Genehmigung dafür erteilt. 
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Diese Genehmigung wird auf Antrag erteilt, wenn der Antragsteller nachgewiesen 

hat, dass er über die Befähigung und die Mittel zur Wahrnehmung der 

Verantwortlichkeiten verfügt, die mit dem Betrieb dieser Luftfahrzeuge unter 

Einhaltung der in Artikel 59 genannten Anforderungen verbunden sind. 

In dieser Genehmigung werden die dem Betreiber gewährten Rechte sowie der 

Umfang des Betriebs vermerkt. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes dürfen, wenn in den in Artikel 61 

genannten delegierten Rechtsakten Entsprechendes festgelegt ist, die Betreiber der in 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten Luftfahrzeuge, die nicht im gewerblichen 

Luftverkehr eingesetzt werden, erklären, dass sie über die Befähigung und die Mittel 

zur Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten verfügen, die mit dem Betrieb dieser 

Luftfahrzeuge unter Einhaltung der in Artikel 59 genannten Anforderungen 

verbunden sind. 

(3) Mit Ausnahme des Betriebs von unbemannten Luftfahrzeugen sind die in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Genehmigungen und Erklärungen nicht erforderlich für 

den Betrieb von Luftfahrzeugen, die das Gebiet, in dem die Verträge Anwendung 

finden, ▌ lediglich überfliegen. 
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Artikel 61 

Befugnisübertragung 

(1) In Bezug auf die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c genannten Luftfahrzeuge sowie 

deren Besatzung und Betrieb wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um detaillierte Vorschriften für 

Folgendes festzulegen: 

a) die Genehmigung von Luftfahrzeugen, für die kein den ICAO-Richtlinien ent-

sprechendes Lufttüchtigkeitszeugnis besteht, oder die Genehmigung von 

Piloten, die nicht über eine den ICAO-Richtlinien entsprechende Lizenz 

verfügen, für Flüge in das und aus dem Gebiet oder innerhalb des Gebiets, in 

dem die Verträge Anwendung finden; 

b) die spezifischen Bedingungen für den Betrieb eines Luftfahrzeugs gemäß 

Artikel 59; 

c) Alternativbedingungen für Fälle, in denen die Einhaltung der in Artikel 59 

genannten Richtlinien und Anforderungen nicht möglich ist oder für den 

Betreiber einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet, wobei sichergestellt 

wird, dass die Ziele der betreffenden Richtlinien und Anforderungen 

eingehalten werden; 
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d) die Bedingungen für die Erteilung, Aufrechterhaltung, Änderung, 

Einschränkung, Aussetzung oder den Widerruf der in Artikel 60 genannten 

Genehmigungen und für die Situationen, in denen im Hinblick auf die 

Erreichung der in Artikel 1 genannten Ziele und unter Berücksichtigung der 

Art der betreffenden Tätigkeit und des mit ihr verbundenen Risikos je nach 

Gegebenheit solche Genehmigungen erforderlich oder Erklärungen zulässig 

sind. Diese Bedingungen berücksichtigen die vom Eintragungsstaat, vom 

Betreiberstaat oder im Fall von unbemannten Luftfahrzeugen von dem Staat, 

in dem sich die Ausrüstung zur Fernsteuerung von unbemannten 

Luftfahrzeugen befindet, ausgestellten Zulassungen/Zeugnisse und lassen die 

Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 und die auf ihrer Grundlage erlassenen 

Durchführungsrechtsakte unberührt; 

e) die Rechte und Verantwortlichkeiten der Inhaber der in Artikel 60 Absätze 1 

und 2 genannten Genehmigungen und gegebenenfalls der 

Luftfahrzeugbetreiber, die Erklärungen gemäß Artikel 60 Absatz 2 abgegeben 

haben. 

▌ 
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(2) Bei der Annahme der in Absatz 1 genannten Vorschriften gewährleistet die 

Kommission insbesondere, dass 

a) gegebenenfalls Empfehlungen und Anleitungen der ICAO angewandt werden; 

b) die Anforderungen nicht über die Anforderungen hinausgehen, die aufgrund 

dieser Verordnung an die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i genannten 

Luftfahrzeuge und die Besatzung und Betreiber derartiger Luftfahrzeuge 

gestellt werden; 

c) das Verfahren zur Erlangung der in Artikel 60 Absätze 1 und 2 genannten 

Genehmigungen einfach, angemessen, effektiv und kosteneffizient ist und 

Nachweise der Einhaltung vorsieht, die der Komplexität des Betriebs und dem 

damit verbundenen Risiko angemessen sind. Die Kommission gewährleistet 

insbesondere, dass folgende Elemente berücksichtigt werden: 
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i) die Ergebnisse des ICAO-Programms zur universellen Bewertung der 

Sicherheitsaufsicht; 

ii) Informationen aus den Vorfeldinspektionsprogrammen, die aufgrund der 

in Artikel 62 Absatz 13 genannten delegierten Rechtsakte und der in 

Artikel 62 Absatz 14 genannten Durchführungsrechtsakte eingerichtet 

wurden; 

iii) sonstige anerkannte Informationen über Sicherheitsaspekte in Bezug auf 

den betreffenden Betreiber; 

iv) Zulassungen/Zeugnisse, die gemäß dem Recht eines Drittlandes erteilt 

wurden; 

d) Sicherheitsaspekten im Zusammenhang mit ATM/ANS Rechnung getragen 

wird. 
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KAPITEL IV 

GEMEINSAMES SYSTEM FÜR ZERTIFIZIERUNG, AUFSICHT UND 

DURCHSETZUNG 

Artikel 62 

Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung 

(1) Die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen eines 

einheitlichen europäischen Flugsicherheitssystems zusammen, um die Einhaltung 

dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte zu gewährleisten. 

(2) Um die Einhaltung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte zu gewährleisten, nehmen die 

Agentur und die zuständigen nationalen Behörden folgende Aufgaben wahr: 

a) Sie nehmen die an sie gerichteten Anträge entgegen und ▌ erteilen je nach 

Sachlage neue Zulassungen/Zeugnisse oder verlängern diese und nehmen an 

sie gerichtete Erklärungen gemäß Kapitel III entgegen; 
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b) sie führen die Aufsicht über die Inhaber von Zulassungen/Zeugnissen, über 

natürliche und juristische Personen, die Erklärungen abgegeben haben, sowie 

über Erzeugnisse, Teile, Ausrüstung, ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-

Komponenten, Flugsimulationsübungsgeräte und Flugplätze gemäß den 

Bestimmungen dieser Verordnung; 

c) sie führen die erforderlichen Untersuchungen, Inspektionen einschließlich 

Vorfeldinspektionen, Überprüfungen (Audits) und andere 

Überwachungstätigkeiten durch, um etwaige Verstöße seitens der dieser 

Verordnung unterliegenden juristischen oder natürlichen Personen gegen 

die Anforderungen dieser Verordnung sowie der auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte ▌ 

festzustellen; 

d) sie treffen alle erforderlichen Durchsetzungsmaßnahmen, einschließlich 

Änderung, Einschränkung, Aussetzung oder Widerruf der von ihnen erteilten 

Zulassungen/Zeugnisse, Startverbote für Luftfahrzeuge und Verhängung von 

Sanktionen mit dem Ziel, die festgestellten Verstöße zu beenden; 
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e) sie verbieten im Interesse der Sicherheit die in Kapitel III aufgeführten 

Tätigkeiten, beschränken sie oder knüpfen sie an bestimmte Bedingungen; 

f) sie stellen ein angemessenen Qualifikationsniveau ihres mit Zertifizierungs-, 

Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben befassten Personals sicher, auch 

durch die Bereitstellung angemessener Schulungen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zuständigen nationalen Behörden bei 

ihren technischen Entscheidungen über die Zertifizierung, Aufsicht und 

Durchsetzung unabhängig sind, dass sie ihre Aufgaben unparteiisch und 

transparent wahrnehmen und dass sie entsprechend organisiert und mit Personal 

ausgestattet sind und entsprechend verwaltet werden. Ferner gewährleisten die 

Mitgliedstaaten, dass ihre zuständigen nationalen Behörden über die notwendigen 

Ressourcen und Kapazitäten verfügen, um die ihnen im Rahmen dieser 

Verordnung zugewiesenen Aufgaben wirksam und fristgerecht wahrzunehmen. 

(4) Die Verantwortlichkeiten für die in Absatz 2 genannten Aufgaben bezüglich Zerti-

fizierung, Aufsicht und Durchsetzung werden in Einklang mit diesem Absatz 

festgelegt. 
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Die Agentur ist zuständig für die Aufgaben, die ihr gemäß den Artikeln 77 bis 82 

zugewiesen und gemäß den Artikeln 64 und 65 übertragen wurden. 

In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat eine Ausnahme gemäß Artikel 41 

Absatz 6 gewährt, findet Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe a jedoch keine Anwendung 

mehr und der betreffende Mitgliedstaat ist gemäß dieser Ausnahme zuständig für 

die Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf den betreffenden Anbieter von 

ATM/ANS. 

Die zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Flugplatz gelegen 

ist, ist zuständig für die Aufgaben betreffend die/das in Artikel 34 Absatz 1 genannte 

Zulassung/Zeugnis für den Flugplatz und betreffend die/das in Artikel 37 Absatz 1 

genannte Zulassung/Zeugnis für Flugplatzbetreiber. ▌ 

Diese zuständige nationale Behörde ist auch verantwortlich für die Aufsichts- und 

Durchsetzungsaufgaben in Bezug auf Organisationen, die für die Erbringung von 

Bodenabfertigungsdiensten und AMS auf diesem Flugplatz zuständig sind. 
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In allen anderen Fällen ist die zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, in 

dem die die Zulassung/das Zeugnis beantragende oder die Erklärung abgebende 

natürliche oder juristische Person ihren Hauptgeschäftssitz hat oder  – sofern diese 

Person keinen Hauptgeschäftssitz hat – ansässig oder niedergelassen ist ▌, 

zuständig für diese Aufgaben, soweit die effektive Wahrnehmung der Aufgaben 

bezüglich Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung nicht erfordert, dass sie nach 

den in Absatz 14 Buchstabe d erlassenen genannten detaillierten Vorschriften 

einer zuständigen nationalen Behörde eines anderen Mitgliedstaats zugewiesen 

werden. 

Wenn jedoch in den in Absatz 15 genannten Durchführungsrechtsakten 

Entsprechendes festgelegt ist, 

a) sind flugmedizinische Sachverständige, flugmedizinische Zentren und Ärzte 

für Allgemeinmedizin für die Erteilung der in Artikel 21 Absatz 1 genannten 

ärztlichen Zeugnisse für Piloten und der in Artikel 49 Absatz 1 genannten 

ärztlichen Zeugnisse für Fluglotsen zuständig; 

b) sind Ausbildungsorganisationen für ▌ Flugbegleiter, die gemäß Artikel 24 ihre 

Genehmigung erhalten haben, und Luftfahrzeugbetreiber, denen gemäß 

Artikel 30 eine Zulassung/ein Zeugnis erteilt wurde, für die Erteilung der in 

Artikel 22 genannten Flugbegleiterbescheinigungen zuständig. 
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(5) Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass abweichend von Absatz 4 ihre 

zuständigen nationalen Behörden in Bezug auf Luftfahrzeugbetreiber, die im 

gewerblichen Luftverkehr tätig sind, gemeinsam für die Aufgaben bezüglich 

Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung zuständig sind, sofern die beiden 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) die betreffende gemeinsame Verantwortung wurde in einer vor dem 

1. Januar 1992 zwischen diesen Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarung 

vorgesehen; 

b) die betreffenden Mitgliedstaaten haben sichergestellt, dass ihre zuständigen 

nationalen Behörden diese Aufgaben im Einklang mit dieser Verordnung 

und den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten wahrnehmen. 

Die betroffenen Mitgliedstaaten teilen der Kommission und der Agentur 

spätestens bis zum … [6 Monate nach dem Tag des Beginns der Anwendung 

dieser Verordnung] ihren im Rahmen der gemeinsamen Zuständigkeit getroffenen 

Beschluss mit und übermitteln ihnen alle sachdienlichen Informationen, 

insbesondere die in Buchstabe a genannte Vereinbarung und die Maßnahmen, die 

sie getroffen haben, um sicherzustellen, dass diese Aufgaben gemäß Buchstabe b 

effektiv wahrgenommen werden. 
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Gelangt die Kommission nach Konsultation der Agentur zu der Auffassung, dass 

die in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen nicht erfüllt sind, so erlässt die 

Kommission Durchführungsrechtsakte, die ihren diesbezüglichen Beschluss 

darlegen. Sobald die Kommission diese Durchführungsrechtsakte den 

Mitgliedstaaten mitgeteilt hat, ändern diese Mitgliedstaaten unverzüglich ihren im 

Rahmen der gemeinsamen Zuständigkeit getroffenen Beschluss oder heben diesen 

unverzüglich auf, und unterrichten die Kommission und die Agentur 

entsprechend. 

Die Agentur nimmt alle Beschlüsse der Kommission und der Mitgliedstaaten, die 

gemäß diesem Absatz mitgeteilt werden, in den in Artikel 74 genannten Speicher 

auf. 

(6) Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden nehmen die Aufsicht 

kontinuierlich auf der Grundlage von auf die Risiken für die Zivilluftfahrt 

abgestimmten Prioritäten wahr. 

(7) Bei der Durchführung der in Absatz 2 Buchstabe c genannten 

Vorfeldinspektionen arbeitet die Agentur mit der zuständigen nationalen Behörde 

des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Vorfeldinspektion stattfindet, 

zusammen. 
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(8) Die Agentur ist zuständig für Management und Anwendung der erforderlichen 

Instrumente und Verfahren für die Sammlung, den Austausch und die Auswertung 

von sicherheitsbezogenen Informationen aus den in Absatz 2 Buchstabe c 

genannten Vorfeldinspektionen. 

(9) Zur Erleichterung der effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben bezüglich 

Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung tauschen die Kommission, die Agentur 

und die zuständigen nationalen Behörden relevante Informationen aus, auch über 

etwaige oder festgestellte Verstöße. 

(10) Die Agentur fördert eine gemeinsame Auslegung und Anwendung der in dieser 

Verordnung sowie in den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten 

und Durchführungsrechtsakten enthaltenen Anforderungen, unter anderem durch 

Ausarbeitung der in Artikel 76 Absatz 3 genannten Anleitungen in Abstimmung mit 

den zuständigen nationalen Behörden. 
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(11) Jede juristische oder natürliche Person, die dieser Verordnung unterliegt, kann die 

Agentur über mutmaßliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei der 

Anwendung der Vorschriften unterrichten. Beeinträchtigen solche Unterschiede die 

Tätigkeiten dieser Personen ernsthaft oder führen anderweitig zu erheblichen 

Schwierigkeiten, so arbeiten die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden 

der betroffenen Mitgliedstaaten zusammen, um die Unterschiede ▌ anzugehen und 

erforderlichenfalls unverzüglich zu beseitigen. Lassen sich die Unterschiede nicht 

ausräumen, legt die Agentur die Angelegenheit der Kommission vor. 

(12) Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden treffen die erforderlichen und 

wirksamen Maßnahmen zur Steigerung und Förderung des Bewusstseins für die 

Sicherheit in der Zivilluftfahrt und verbreiten die zur Verhütung von Unfällen und 

Störungen relevanten sicherheitsbezogenen Informationen. 
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(13) In Bezug auf die Aufgaben der Agentur ▌ bezüglich Zertifizierung, Aufsicht und 

Durchsetzung im Rahmen dieser Verordnung wird der Kommission die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um detaillierte 

Vorschriften für Folgendes festzulegen: 

▌ 

a) die Bedingungen für die Durchführung der Zertifizierung und der 

Untersuchungen, Inspektionen, Überprüfungen (Audits) und anderen 

Überwachungstätigkeiten, die zur Gewährleistung einer effektiven Aufsicht 

durch die Agentur über die dieser Verordnung unterliegende(n) natürlichen 

und juristischen Personen, Erzeugnisse, Teile, Ausrüstung, ATM/ANS-

Systeme und ATM/ANS-Komponenten, Flugsimulationsübungsgeräte und 

Flugplätze erforderlich sind; 

b) die Bedingungen für die Durchführung der Vorfeldinspektionen durch die 

Agentur und für die Verhängung von Startverboten für Luftfahrzeuge für 

den Fall, dass das Luftfahrzeug, sein Betreiber oder seine Besatzung nicht 

den Anforderungen dieser Verordnung oder der auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

entsprechen; 
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c) die Bedingungen, unter denen die durch Kapitel III geregelten Tätigkeiten 

aus Sicherheitsgründen untersagt, beschränkt oder bestimmten Auflagen 

unterworfen werden können; 

d) die Bedingungen für die Heraus- und Weitergabe der verbindlichen 

Informationen gemäß Artikel 76 Absatz 6 durch die Agentur zur 

Gewährleistung der Sicherheit der in Kapitel III geregelten Tätigkeiten; 

e) die Bedingungen für die Heraus- und Weitergabe der verbindlichen 

Informationen gemäß Artikel 77 durch die Agentur zur Gewährleistung der 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit und Umweltverträglichkeit von 

Erzeugnissen, Teilen, nicht eingebauter Ausrüstung und der Ausrüstung zur 

Fernsteuerung von Luftfahrzeugen sowie die Bedingungen für die 

Genehmigung von alternativen Nachweisverfahren zu diesen verbindlichen 

Informationen; 

f) die Bedingungen und Verfahren für die Akkreditierung einer qualifizierten 

Stelle durch die Agentur für die Zwecke des Artikels 69. 
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(14) Zur Gewährleistung der einheitlichen Umsetzung und Einhaltung der Absätze 2 

bis 9 dieses Artikels in Bezug auf die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Aufgaben der zuständigen nationalen Behörden bezüglich Zertifizierung, Aufsicht 

und Durchsetzung erlässt die Kommission auf der Grundlage der in Artikel 4 

festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in Artikel 1 festgelegten Ziele 

Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Vorschriften in Bezug auf 

Folgendes: 

a) die Vorschriften und Verfahren für die Durchführung der Zertifizierung 

und der Untersuchungen, Inspektionen, Überprüfungen (Audits) und 

anderen Überwachungstätigkeiten, die zur Gewährleistung einer effektiven 

Aufsicht durch die zuständige nationale Behörde über die dieser 

Verordnung unterliegende(n) natürlichen und juristischen Personen, 

Erzeugnisse, Teile, Ausrüstung, ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-

Komponenten, Flugsimulationsübungsgeräte und Flugplätze erforderlich 

sind; 

▌ 
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b) die Vorschriften und Verfahren für die Durchführung der 

Vorfeldinspektionen durch die zuständige nationale Behörde und für die 

Verhängung von Startverboten für Luftfahrzeuge für den Fall, dass das 

Luftfahrzeug, sein Betreiber oder seine Besatzung nicht den Anforderungen 

dieser Verordnung oder der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte entsprechen; 

c) die Vorschriften und Verfahren, nach denen die in Kapitel III geregelten 

Tätigkeiten aus Sicherheitsgründen untersagt, beschränkt oder bestimmten 

Auflagen unterworfen werden können; 

d) in Bezug auf Absatz 4 die Vorschriften und Verfahren für die Verteilung der 

Zuständigkeiten unter den zuständigen nationalen Behörden zur 

Gewährleistung einer effektiven Wahrnehmung der Aufgaben bezüglich 

Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung; 

e) die Vorschriften und Verfahren für die Akkreditierung einer qualifizierten 

Stelle durch die zuständige nationale Behörde für die Zwecke des 

Artikels 69. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(15) Zur Gewährleistung der einheitlichen Umsetzung und Einhaltung der Absätze 2 

bis 9 dieses Artikels in Bezug auf die in dieser Verordnung vorgesehenen 

Aufgaben der Agentur und der zuständigen nationalen Behörden bezüglich 

Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung erlässt die Kommission auf der 

Grundlage der in Artikel 4 festgelegten Grundsätze und zur Verwirklichung der in 

Artikel 1 festgelegten Ziele Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Vorschriften in Bezug auf Folgendes: 

a) die Vorschriften und Verfahren für die Sammlung, den Austausch und die 

Verbreitung von relevanten Informationen zwischen der Kommission, der 

Agentur und den zuständigen nationalen Behörden im Hinblick auf die 

effektive Wahrnehmung ihrer Aufgaben bezüglich Zertifizierung, Aufsicht 

und Durchsetzung einschließlich Informationen über etwaige oder 

festgestellte Verstöße; 

b) die Vorschriften und Verfahren für die Qualifikationen des Personals der 

Agentur und der zuständigen nationalen Behörden, das mit Zertifizierungs-, 

Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben befasst ist, und der an seiner 

Ausbildung beteiligten Organisationen; 
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c) die Vorschriften und Verfahren für die Verwaltungs- und 

Managementsysteme der Agentur und der zuständigen nationalen Behörden 

betreffend die Wahrnehmung ihrer Zertifizierungs-, Aufsichts- und 

Durchsetzungsaufgaben; 

d) in Bezug auf Absatz 4 dieses Artikels die Vorschriften und Verfahren für die 

Verteilung der Zuständigkeiten auf die flugmedizinischen Sachverständigen 

und flugmedizinischen Zentren zwecks Erteilung der ärztlichen Zeugnisse für 

Piloten und für Fluglotsen sowie die Bedingungen, unter denen Ärzte für 

Allgemeinmedizin diese Zuständigkeiten erhalten, um eine effektive 

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Erteilung ärztlicher 

Zeugnisse für Piloten und Fluglotsen zu gewährleisten; 

e) in Bezug auf Absatz 4 dieses Artikels die Vorschriften und Verfahren für die 

Verteilung der Zuständigkeiten auf Ausbildungsorganisationen für ▌ 

Flugbegleiter und Luftfahrzeugbetreiber zwecks Erteilung der 

Flugbegleiterbescheinigungen, um eine effektive Wahrnehmung der Aufgaben 

im Zusammenhang mit der Zertifizierung von Flugbegleitern zu gewährleisten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 63 

Pool europäischer Luftfahrtinspektoren 

(1) Die Agentur entwickelt in Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen 

Behörden einen Mechanismus für die Schaffung eines auf freiwilliger Basis 

gemeinsam zu nutzenden Pools von Inspektoren und anderem Personal mit 

relevanten Fachkenntnissen für die Wahrnehmung von Zertifizierungs- und 

Aufsichtsaufgaben im Rahmen dieser Verordnung. 

Zu diesem Zweck legt die Agentur in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

nationalen Behörden die erforderlichen Qualifikations- und Erfahrungsprofile fest, 

anhand deren diese Behörden und die Agentur je nach Verfügbarkeit Kandidaten für 

eine Teilnahme am Mechanismus zur Schaffung eines gemeinsam zu nutzenden 

Pools europäischer Luftfahrtinspektoren benennen. 

(2) Die Agentur und jede zuständige nationale Behörde kann Unterstützung durch den 

Pool europäischer Luftfahrtinspektoren bei der Wahrnehmung von Aufsichts- und 

Zertifizierungstätigkeiten beantragen. Die Agentur koordiniert die Antworten auf 

diese Anträge und entwickelt zu diesem Zweck geeignete Verfahren in Abstimmung 

mit den zuständigen nationalen Behörden. 
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(3) Die europäischen Luftfahrtinspektoren verrichten ihre Tätigkeiten im Bereich der 

Aufsicht und Zertifizierung unter der Kontrolle, Anleitung und Zuständigkeit der 

Agentur oder der zuständigen nationalen Behörde, die Unterstützung beantragt hat. 

(4) Die Kosten der Unterstützung durch die ▌ europäischen Luftfahrtinspektoren 

werden von der Behörde getragen, die die Unterstützung angefordert hat. 

Diese Behörde kann entscheiden, die Unterstützung durch Entgelte zu 

finanzieren, die auf der Grundlage der Vorschriften gemäß Absatz 6 Buchstabe c 

der juristischen oder natürlichen Person in Rechnung gestellt und bei dieser 

Person erhoben werden, bei der die von den europäischen Luftfahrtinspektoren 

durchgeführten Zertifizierungs- und Aufsichtstätigkeiten stattgefunden haben. 

In diesem Fall überweist die Agentur den erhobenen Betrag an die Behörde, die 

die Unterstützung geleistet hat. 
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(5) Erklärungen, Unterlagen und Berichte, die die europäischen Luftfahrtinspektoren 

bei der Durchführung ihrer Tätigkeiten gemäß diesem Artikel abgeben bzw. 

erstellen, sind in jeder Hinsicht als denjenigen nationaler Inspektoren 

gleichwertig anzusehen und müssen zulässige Beweismittel in Verwaltungs- oder 

Strafverfahren sein. 

(6) Für den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Mechanismus zur Schaffung eines 

gemeinsam zu nutzenden Pools kann die Kommission Durchführungsrechtsakte 

zur Festlegung detaillierter Vorschriften in Bezug auf Folgendes erlassen: 

a) die Vorschriften und Verfahren, nach denen die Agentur und die zuständigen 

nationalen Behörden ▌ die Unterstützung über diesen Mechanismus 

beantragen, empfangen oder bereitstellen; 

b) die Vorschriften und Verfahren für die Genehmigungen der europäischen 

Luftfahrtinspektoren und die für sie bei der Leistung dieser Unterstützung 

geltenden detaillierten Vorschriften; 

c) die Vorschriften und Verfahren für die Festlegung und Erhebung der in 

Absatz 4 dieses Artikels genannten Entgelte. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 64 

Neuzuweisung der Zuständigkeit auf Ersuchen der Mitgliedstaaten 

(1) Ein Mitgliedstaat kann die Agentur ersuchen, die in Artikel 62 Absatz 2 genannten 

Aufgaben bezüglich Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung ▌ in Bezug auf 

bestimmte oder alle natürliche(n) und juristische(n) Personen, Luftfahrzeuge, 

sicherheitsrelevante(n) Flugplatzausrüstungen, ATM/ANS-Systeme und 

ATM/ANS-Komponenten, Flugsimulationsübungsgeräte und Flugplätze, für die der 

betreffende Mitgliedstaat aufgrund dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte zuständig ist, 

wahrzunehmen. 

Sobald die Agentur ein solches Ersuchen annimmt, wird sie die zuständige 

Behörde für die in diesem Ersuchen genannten Aufgaben, und der ersuchende 

Mitgliedstaat wird von der Zuständigkeit für diese Aufgaben befreit. 

Für die Ausübung dieser Zuständigkeit für die betreffenden Aufgaben durch die 

Agentur gelten die Kapitel IV und V. 
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(2) Ein Mitgliedstaat kann einen anderen Mitgliedstaat ersuchen, die in Artikel 62 

Absatz 2 genannten Aufgaben bezüglich Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung 

▌ in Bezug auf bestimmte oder alle natürliche(n) und juristische(n) Personen, 

Luftfahrzeuge, sicherheitsrelevante(n) Flugplatzausrüstungen, ATM/ANS-Systeme 

und ATM/ANS-Komponenten, Flugsimulationsübungsgeräte und Flugplätze, für 

die der betreffende Mitgliedstaat aufgrund dieser Verordnung und der auf ihrer 

Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

zuständig ist, wahrzunehmen. 

Sobald der Mitgliedstaat ein solches Ersuchen annimmt, ist er für die in diesem 

Ersuchen genannten Aufgaben zuständig und der ersuchende Mitgliedstaat wird 

von der Zuständigkeit für diese Aufgaben befreit. 

Für die Ausübung der Zuständigkeit für die gemäß diesem Absatz neu 

zugewiesenen Aufgaben gelten die Kapitel II und IV und die Artikel 131 und 132 

sowie die anwendbaren Bestimmungen des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, der 

dem Ersuchen stattgegeben hat. 
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(3) Was die Durchsetzung anbelangt, so erstreckt sich die Zuständigkeit des 

Mitgliedstaats, der dem Ersuchen stattgegeben hat, bzw. der Agentur 

ausschließlich auf Fragen im Zusammenhang mit den Verfahren für die 

Annahme von Entscheidungen der zuständigen nationalen Behörde dieses 

Mitgliedstaats oder der Agentur, die die ihr gemäß diesem Artikel zugewiesenen 

Zertifizierungs- und Aufsichtsaufgaben betreffen, und auf die Anwendung dieser 

Entscheidungen. Für alle sonstigen Fragen im Zusammenhang mit der 

Durchsetzung bleibt die Aufteilung der Zuständigkeiten gemäß dieser Verordnung 

und den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten unberührt. 

(4) Die Agentur bzw. ein Mitgliedstaat stimmt dem in Absatz 1 bzw. 2 genannten 

Ersuchen nur zu, wenn die Agentur oder die zuständige nationale Behörde des 

betreffenden Mitgliedstaats der Auffassung ist, dass sie über die erforderlichen 

Ressourcen verfügt und die ▌ Zuständigkeit für die betreffenden Aufgaben 

effektiv ▌ wahrnehmen kann. 
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(5) Wenn ein Mitgliedstaat die Absicht hat, die Bestimmungen der Absätze 1 oder 2 

anzuwenden, schließt er ▌ mit der Agentur bzw. dem anderen Mitgliedstaat 

detaillierte Vereinbarungen über die Neuzuweisung der Zuständigkeit für die 

betreffenden Aufgaben. Die von der Neuzuweisung betroffenen natürlichen und 

juristischen Personen und im Falle der in Absatz 2 genannten Neuzuweisung die 

Agentur werden zu diesen detaillierten Vereinbarungen angehört, bevor diese 

fertiggestellt werden. In diesen detaillierten Vereinbarungen werden zumindest die 

neu zugewiesenen Aufgaben klar aufgeführt; zudem enthalten sie die rechtlichen, 

praktischen und verwaltungstechnischen Vorkehrungen, die erforderlich sind, um 

eine geordnete Übertragung und die effektive und ununterbrochene Fortsetzung 

der Wahrnehmung der betreffenden Aufgaben im Einklang mit dieser 

Verordnung und den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten sowie die reibungslose Fortführung der Tätigkeiten 

der betreffenden natürlichen und juristischen Personen zu gewährleisten. Die 

detaillierten Vereinbarungen umfassen auch Bestimmungen für die Übermittlung 

der einschlägigen technischen Aufzeichnungen und Unterlagen. 

Die Agentur und der betroffene Mitgliedstaat bzw. die betroffenen Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass die Neuzuweisung der Zuständigkeit für die Aufgaben in 

Übereinstimmung mit diesen detaillierten Vereinbarungen erfolgt. 
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(6) Die Agentur macht über den gemäß Artikel 74 eingerichteten Speicher eine Liste der 

Mitgliedstaaten zugänglich, die die Absätze 1 und 2 dieses Artikels angewendet 

haben. In dieser Liste werden die neu zugewiesenen Aufgaben und die nach der 

Neuzuweisung für die Aufgaben zuständige Behörde klar angeführt. 

Die Agentur berücksichtigt die Neuzuweisung der Zuständigkeit für die Aufgaben 

bei der Durchführung von Inspektionen und anderen Überwachungstätigkeiten 

gemäß Artikel 85. 

(7) Die Neuzuweisungen der Zuständigkeit auf der Grundlage dieses Artikels gelten 

unbeschadet der Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten im Rahmen des 

Abkommens von Chicago. 

Wenn ein Mitgliedstaat aufgrund dieses Artikels die Zuständigkeit für die 

Aufgaben, die ihm aus dem Abkommen von Chicago erwachsen, neu zuweist, so 

teilt er der ICAO mit, dass die Agentur oder ein anderer Mitgliedstaat in seinem 

Namen die Funktionen und Pflichten ausübt, die ihm im Rahmen des Abkommens 

von Chicago zugeschrieben wurden. 
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(8) Ein Mitgliedstaat, der gemäß den Absätzen 1 oder 2 die Zuständigkeit für die 

Aufgaben der Agentur oder einem anderen Mitgliedstaat zugewiesen hat, kann 

jederzeit beschließen, die Neuzuweisung zu widerrufen. In diesem Fall gelten die 

Absätze 4, 5 und 6 sowie Absatz 7 Unterabsatz 2 entsprechend. 

Artikel 65 

Neuzuweisung der Zuständigkeit auf Ersuchen von Organisationen, die in mehr als einem 

Mitgliedstaat tätig sind 

(1) Eine Organisation kann abweichend von Artikel 62 Absatz 4 die Agentur ersuchen, 

ihr gegenüber als zuständige Behörde für die Aufgaben in Bezug auf Zertifizierung, 

Aufsicht und Durchsetzung zu handeln, wenn diese Organisation Inhaber einer 

Zulassung/eines Zeugnisses gemäß Kapitel III ist oder berechtigt ist, ein solches bei 

der zuständigen nationalen Behörde eines Mitgliedstaats zu beantragen, jedoch in 

erheblichem Umfang über Einrichtungen und Personal verfügt oder zu verfügen 

beabsichtigt, die unter diese Zulassung/dieses Zeugnis fallen, sich aber in einem 

oder mehreren anderen Mitgliedstaaten befinden. 

Ein solches Ersuchen können auch zwei oder mehr Organisationen stellen, die Teil 

einer einzigen Unternehmensgruppe sind und die jeweils einen Hauptgeschäftssitz 

in einem anderen Mitgliedstaat haben und für die gleiche Art von Luftfahrttätigkeit 

Inhaber einer Zulassung/eines Zeugnisses gemäß Kapitel III sind oder berechtigt 

sind, ein solches zu beantragen. 

▌ 
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(2) Die betreffenden Organisationen übermitteln das in Absatz 1 genannte Ersuchen 

an die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in 

denen sie ihre Hauptgeschäftssitze haben. 

Nach Eingang eines solchen Ersuchens konsultieren die Agentur und die 

betreffenden zuständigen nationalen Behörden einander unverzüglich und holen 

erforderlichenfalls zusätzliche Stellungnahmen von den Organisationen, die das 

Ersuchen gestellt haben, ein. Bei diesen Konsultationen ziehen die Agentur und 

die zuständigen nationalen Behörden in Erwägung, im Fall einer Einigung über 

die Neuzuweisung auf Inspektoren und anderes verfügbares Personal der 

betreffenden zuständigen nationalen Behörden zurückzugreifen. 
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Wenn im Anschluss an diese Konsultationen die Agentur oder eine betroffene 

zuständige nationale Behörde der Auffassung ist, dass das Ersuchen nachteilige 

Auswirkungen auf ihre eigene Fähigkeit zur effektiven Wahrnehmung der 

Zertifizierungs-, Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben im Rahmen dieser 

Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte hätte oder sich in anderer Weise nachteilig auf das 

wirksame Funktionieren der Behörde auswirken würde, so unterrichtet sie 

innerhalb einer Frist von höchstens 180 Tagen nach Eingang dieses Ersuchens 

die betreffenden Organisationen darüber, dass sie der Ansicht ist, dass das 

Ersuchen nachteilige Auswirkungen haben würde, und gibt eine Begründung an. 

Dieses Informationsschreiben wird auch der anderen Partei übermittelt. In diesem 

Fall gilt das Ersuchen als abgelehnt. 
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(3) Sofern das Ersuchen nicht gemäß Absatz 2 abgelehnt wurde, schließen die 

Agentur und die betroffenen zuständigen nationalen Behörden detaillierte 

Vereinbarungen über die Neuzuweisung der Zuständigkeit für die betreffenden 

Aufgaben. Die Organisationen, die die Agentur ersucht haben, als ihre zuständige 

Behörde zu handeln, werden zu diesen detaillierten Vereinbarungen angehört, 

bevor diese fertiggestellt werden. In diesen detaillierten Vereinbarungen werden 

zumindest die neu zugewiesenen Aufgaben klar aufgeführt; zudem müssen sie die 

rechtlichen, praktischen und verwaltungstechnischen Vorkehrungen enthalten, 

die erforderlich sind, um eine geordnete Übertragung, die effektive und 

ununterbrochene Fortsetzung der Wahrnehmung der betreffenden Aufgaben im 

Einklang mit dieser Verordnung und den auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten sowie die reibungslose 

Fortführung der Tätigkeiten der betreffenden Organisationen zu gewährleisten. 

Die detaillierten Vereinbarungen müssen auch Vorkehrungen für die 

Übermittlung der einschlägigen technischen Aufzeichnungen und Unterlagen 

umfassen. 
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Die Agentur und der betroffene Mitgliedstaat bzw. die betroffenen Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass die Neuzuweisung der Zuständigkeit für die Aufgaben in Über-

einstimmung mit diesen detaillierten Vereinbarungen erfolgt. Bei der Umsetzung 

dieser Vereinbarungen greift die Agentur nach Möglichkeit auf die Inspektoren 

und das andere verfügbare Personal in den Mitgliedstaaten zurück. 

(4) Mit dem Abschluss der detaillierten Vereinbarungen gemäß Absatz 3 wird die 

Agentur zur zuständigen Behörde für die in dem Ersuchen genannten Aufgaben 

und der betreffende Mitgliedstaat bzw. die betreffenden Mitgliedstaaten werden von 

der Zuständigkeit für diese Aufgaben befreit. Für die Ausübung der Zuständigkeit 

für die neu zugewiesenen Aufgaben durch die Agentur gelten die Kapitel IV und V. 

(5) Artikel 64 Absätze 3, 6 und 7 gilt entsprechend für jede Neuzuweisung der 

Zuständigkeit für die Aufgaben gemäß diesem Artikel. 
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(6) Organisationen, für die die Agentur als zuständige Behörde gemäß diesem Artikel 

handelt, können darum ersuchen, dass die Mitgliedstaaten, in denen diese Orga-

nisationen ihre Hauptgeschäftssitze haben, die Zuständigkeit für die Aufgaben 

bezüglich Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf diese 

Organisationen wieder übernehmen. In diesem Fall gilt Artikel 64 Absätze 4 bis 7 

entsprechend. 

Artikel 66 

Aufsichtsunterstützungsmechanismus 

(1) Sind alle folgenden Bedingungen – 

a) die Ergebnisse der von der Agentur durchgeführten Inspektionen und anderen 

Überwachungstätigkeiten gemäß Artikel 85 lassen erkennen, dass ein 

Mitgliedstaat in schwerwiegender Weise und dauerhaft nicht in der Lage ist, 

einige oder alle der ihm aufgrund dieser Verordnung obliegenden 

Zertifizierungs-, Aufsichts- oder Durchsetzungsaufgaben zu erfüllen; 
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b) die Kommission hat den betreffenden Mitgliedstaat aufgefordert, die gemäß 

Buchstabe a festgestellten Mängel zu beheben; 

c) der Mitgliedstaat hat die Mängel nicht zufriedenstellend behoben und die 

daraus entstehende Situation gefährdet die Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt 

erfüllt, so stellen der betreffende Mitgliedstaat und die Agentur auf Ersuchen der 

Kommission gemeinsam ein zeitlich befristetes Programm für technische Hilfe 

auf, um die festgestellten Mängel zu beheben und den betreffenden Mitgliedstaat 

dabei zu unterstützen, seine Fähigkeit zur Wahrnehmung der unter diese 

Verordnung fallenden Zertifizierungs-, Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben 

bis zum Ende des Hilfszeitraums wiederzuerlangen. Dieses Programm für 

technische Hilfe umfasst insbesondere den Zeitplan des Programms, die Planung 

und die Wahrnehmung von Zertifizierungs-, Aufsichts- und 

Durchsetzungsaufgaben in Fällen, in denen Mängel festgestellt wurden, die 

Ausbildung und Befähigungen der maßgeblichen Inspektoren und des sonstigen 

Personals sowie die Organisation der Arbeiten der zuständigen nationalen 

Behörde des betreffenden Mitgliedstaats, falls dies direkte Auswirkungen auf die 

festgestellten Mängel hat. 
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(2) Der betreffende Mitgliedstaat ist für die Durchführung des Programms für 

technische Hilfe im Hinblick auf die Behebung der festgestellten Mängel 

zuständig. Zu diesem Zweck arbeitet der betreffende Mitgliedstaat bei der 

Durchführung dieses Programms für technische Hilfe mit der Agentur 

zusammen, indem er unter anderem der zuständigen nationalen Behörde alle 

erforderlichen Anweisungen erteilt und die für die erfolgreiche Durchführung des 

Hilfsprogramms notwendigen materiellen Einrichtungen bereitstellt. 

Während der Durchführung des Programms für technische Hilfe bleibt der 

betreffende Mitgliedstaat weiterhin für die Zertifizierungs-, Aufsichts- und 

Durchsetzungsaufgaben im Einklang mit Artikel 62 Absatz 2 zuständig. Die 

Agentur trägt ihre eigenen Kosten für die Bereitstellung der Hilfe für den 

betreffenden Mitgliedstaat. 

Bei der Durchführung des Programms für technische Hilfe greift der betreffende 

Mitgliedstaat – falls dies aufgrund der Art der Mängel angemessen ist – auf den 

gemäß Artikel 63 eingerichteten Pool europäischer Luftfahrtinspektoren, die 

qualifizierten Stellen gemäß Artikel 69 und die gemäß Artikel 92 angebotenen 

Ausbildungsmöglichkeiten zurück. 
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(3) Die Agentur hält die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten über die 

Fortschritte bei der Umsetzung des Programms für technische Hilfe auf dem 

Laufenden. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat bemüht sich nach Kräften, seine Fähigkeit zur 

Wahrnehmung der Zertifizierungs-, Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben im 

Rahmen dieser Verordnung wiederzuerlangen. Erkennt der betreffende 

Mitgliedstaat, dass das Programm für technische Hilfe nicht wie geplant 

umgesetzt werden kann, so unterrichtet er die Kommission darüber und weist 

seine Zuständigkeiten für die Zertifizierungs-, Aufsichts- und 

Durchsetzungsaufgaben gemäß Artikel 64 entweder der Agentur oder einem 

anderen Mitgliedstaat zu oder er trifft andere Maßnahmen zur Behebung der 

Mängel. Der Umfang der Neuzuweisung ist auf das zur Behebung der 

festgestellten Mängel unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Die Agentur 

nimmt die Informationen über die neu zugewiesenen Aufgaben in den gemäß 

Artikel 74 eingerichteten Speicher auf und veröffentlicht sie. 

(5) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Anwendung anderer Maßnahmen, 

einschließlich des Artikels 67 dieser Verordnung und der Verordnung (EG) 

Nr. 2111/2005. 

▌ 
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Artikel 67 

Gültigkeit und Anerkennung der Zulassungen/Zeugnisse und Erklärungen 

(1) Die gemäß dieser Verordnung sowie gemäß den auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten von der Agentur oder den 

zuständigen nationalen Behörden erteilten Zulassungen/Zeugnisse und von 

natürlichen und juristischen Personen abgegebenen Erklärungen unterliegen 

ausschließlich den in dieser Verordnung festgelegten Vorschriften, Bedingungen 

und Verfahren und nationalen verwaltungstechnischen Erfordernissen und sind 

in allen Mitgliedstaaten ohne weitere Anforderungen oder Prüfungen gültig und 

werden dort ohne weitere Anforderungen oder Prüfungen anerkannt. 

(2) Ist die Kommission der Auffassung, dass eine juristische oder natürliche Person, der 

eine Zulassung/ein Zeugnis erteilt wurde oder die eine Erklärung abgegeben hat, die 

geltenden Anforderungen dieser Verordnung oder der auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte nicht mehr erfüllt, 

so fordert die Kommission auf der Grundlage einer Empfehlung der Agentur den für 

die Aufsicht über diese Person zuständigen Mitgliedstaat auf, geeignete 

Abhilfemaßnahmen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der 

Einschränkung oder Aussetzung der Zulassung/des Zeugnisses. Die Kommission 

erlässt Durchführungsrechtsakte, die diesen Beschluss enthalten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren erlassen. In hinreichend begründeten Fällen äußerster 

Dringlichkeit im Hinblick auf die Flugsicherheit erlässt die Kommission unmittelbar 

anwendbare Durchführungsrechtsakte nach dem in Artikel 127 Absatz 4 genannten 

Verfahren. 
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Ab dem Datum, an dem dieser Durchführungsrechtsakt in Kraft tritt, ist die 

betreffende Zulassung/das betreffende Zeugnis oder die betreffende Erklärung 

abweichend von Absatz 1 nicht mehr in allen Mitgliedstaaten gültig und wird dort 

nicht mehr anerkannt. 

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass der in Absatz 2 genannte Mitgliedstaat 

geeignete Abhilfemaßnahmen und Schutzmaßnahmen ergriffen hat, beschließt sie 

aufgrund einer Empfehlung der Agentur, dass die betreffende Zulassung/das 

betreffende Zeugnis oder die betreffende Erklärung gemäß Absatz 1 wieder in allen 

Mitgliedstaaten gültig und anerkannt ist. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die diesen Beschluss enthalten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 2 

genannten Beratungsverfahren erlassen. In hinreichend begründeten Fällen äußerster 

Dringlichkeit im Hinblick auf die Flugsicherheit erlässt die Kommission unmittelbar 

anwendbare Durchführungsrechtsakte nach dem in Artikel 127 Absatz 4 genannte 

Verfahren. 

(4) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005. 
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Artikel 68 

Anerkennung von Drittlandszertifizierungen 

(1) Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden können entweder Zu-

lassungen/Zeugnisse gemäß dieser Verordnung und den auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten auf der 

Grundlage von gemäß dem Recht eines Drittlands erteilten Zulassungen/Zeugnissen 

erteilen oder Zulassungen/Zeugnisse und andere einschlägige Unterlagen, die gemäß 

dem Recht eines Drittlandes erteilt wurden, als Nachweis für die Einhaltung der 

Zivilluftfahrtvorschriften anerkennen, sofern diese Möglichkeit vorgesehen ist in 

a) internationalen Abkommen zwischen der Union und einem Drittland über die 

Anerkennung von Zulassungen/Zeugnissen;  

b) delegierten Rechtsakten, die auf der Grundlage des Absatzes 3 erlassen 

werden; oder 
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c) – unbeschadet des Artikels 140 Absatz 6 dieser Verordnung, sofern weder 

ein internationales Abkommen noch ein einschlägiger delegierter Rechtsakt 

gemäß Buchstabe a bzw. b dieses Absatzes vorliegt – einem Abkommen über 

die Anerkennung von Zulassungen/Zeugnissen, das vor dem Inkrafttreten 

der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 zwischen einem Mitgliedstaat und 

einem Drittland geschlossen und der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) 

Nr. 1592/2002 oder Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) 

Nr. 216/2008 mitgeteilt wurde. 

(2) Um Vertrauen in die Regulierungssysteme von Drittländern zu entwickeln und 

aufrechtzuerhalten, ist die Agentur berechtigt, die nötigen technischen 

Bewertungen und Evaluierungen der Rechtsvorschriften von Drittländern und 

ausländischen Luftfahrtbehörden durchzuführen. Für die Zwecke der 

Durchführung dieser Bewertungen und Evaluierungen kann die Agentur 

Arbeitsvereinbarungen gemäß Artikel 90 Absatz 2 schließen. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um detaillierte Vorschriften für die Anerkennung von 

Zulassungen/Zeugnissen und anderen Unterlagen festzulegen, mit denen die 

Einhaltung der Zivilluftfahrtvorschriften bescheinigt wird und die gemäß dem 

Recht eines Drittlands erteilt wurden und ein Maß an Sicherheit gewährleisten, 

das dem mit dieser Verordnung geschaffenen gleichwertig ist, einschließlich der 

Bedingungen und Verfahren für die Entwicklung und Aufrechterhaltung des 

nötigen Vertrauens in die Regulierungssysteme von Drittländern. 

Artikel 69 

Qualifizierte Stellen 

(1) Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden können ihre Aufgaben in 

Bezug auf Zertifizierung und Aufsicht gemäß dieser Verordnung an qualifizierte 

Stellen übertragen, die gemäß den in Artikel 62 Absatz 13 Buchstabe f genannten 

delegierten Rechtsakten oder den in Artikel 62 Absatz 14 Unterabsatz 1 

Buchstabe e genannten Durchführungsrechtsakten als mit den Kriterien in 

Anhang VI im Einklang stehend akkreditiert wurden. 

Unbeschadet des Absatzes 4 schaffen die Agentur und die zuständigen nationalen 

Behörden, die qualifizierte Stellen nutzen, ▌ ein System für die Akkreditierung und 

Beurteilung der Erfüllung der Kriterien durch die qualifizierten Stellen sowohl zum 

Zeitpunkt der Akkreditierung als auch fortlaufend danach. 
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Eine qualifizierte Stelle wird entweder einzeln von der Agentur oder einer 

zuständigen nationalen Behörde oder gemeinsam von zwei oder mehreren 

zuständigen nationalen Behörden oder von der Agentur und einer oder mehreren 

zuständigen nationalen Behörden akkreditiert. 

(2) Die Agentur oder die zuständige nationale Behörde bzw. die zuständigen nationalen 

Behörden ändern die Akkreditierung, schränken sie ein, setzen sie aus oder 

widerrufen sie, wenn die qualifizierte Stelle, der sie erteilt wurde, nicht mehr die 

Kriterien des Anhangs VI erfüllt. 

(3) Die Agentur oder die zuständige nationale Behörde bzw. die zuständigen nationalen 

Behörden, die eine qualifizierte Stelle akkreditieren, können ihr das Recht erteilen, 

im Namen der Agentur oder der zuständigen nationalen Behörde 

Zulassungen/Zeugnisse zu erteilen, zu verlängern, zu ändern, einzuschränken, 

auszusetzen und zu widerrufen oder Erklärungen entgegenzunehmen. Dieses Recht 

wird in den Umfang der Akkreditierung aufgenommen. 

(4) Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden erkennen ohne weitere 

technische Anforderungen oder Bewertungen Akkreditierungen qualifizierter Stellen 

an, die von der Agentur und von anderen zuständigen nationalen Behörden gemäß 

Absatz 1 erteilt wurden. 
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Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden sind jedoch nicht verpflichtet, 

den vollen Umfang der von einer anderen zuständigen nationalen Behörde oder von 

der Agentur erteilten Akkreditierung zu nutzen oder den vollen Umfang der Rechte 

zu nutzen, die dieser qualifizierten Stelle von einer anderen zuständigen nationalen 

Behörde oder von der Agentur gemäß Absatz 3 gewährt wurden. 

(5) Die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden tauschen Informationen über 

die erteilten, eingeschränkten, ausgesetzten  und widerrufenen Akkreditierungen 

aus, einschließlich Informationen über den Umfang der Akkreditierung und der 

gewährten Rechte. Die Agentur stellt diese Informationen in dem in Artikel 74 

genannten Speicher zur Verfügung. 
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Artikel 70 

Schutzbestimmungen 

(1) Diese Verordnung und die auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte hindern einen Mitgliedstaat nicht daran, bei einem 

Problem, das die Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt betrifft, unverzüglich tätig zu 

werden, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Problem stellt ein ernstes Risiko für die Flugsicherheit dar und erfordert 

sofortiges Handeln des Mitgliedstaats, um Abhilfe zu schaffen; 

b) es ist dem Mitgliedstaat nicht möglich, das Problem auf angemessene Weise 

unter Einhaltung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte zu lösen; 

c) die getroffenen Maßnahmen stehen in einem angemessenen Verhältnis zur 

Schwere des Problems. 

In einem solchen Fall teilt der betreffende Mitgliedstaat der Kommission, der 

Agentur und den anderen Mitgliedstaaten über den gemäß Artikel 74 eingerichteten 

Speicher unverzüglich die getroffenen Maßnahmen, deren Dauer und die Gründe 

dafür mit. 
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(2) Sobald die Agentur die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Mitteilung erhalten 

hat, prüft sie unverzüglich, ob die Bedingungen des Absatzes 1 dieses Artikels 

erfüllt sind ▌. Die Agentur nimmt die Ergebnisse dieser Bewertung in den gemäß 

Artikel 74 eingerichteten Speicher auf. 

Ist die Agentur der Auffassung, dass diese Bedingungen erfüllt sind, so prüft sie 

unverzüglich, ob sie in der Lage ist, das von dem Mitgliedstaat festgestellte 

Problem im Rahmen von Beschlüssen nach Artikel 76 Absatz 4 Unterabsatz 1 zu 

lösen, sodass der Mitgliedstaat keine Maßnahmen mehr treffen muss. Ist nach 

Auffassung der Agentur eine Lösung des Problems auf diese Weise möglich, so 

fasst sie einen entsprechenden Beschluss und unterrichtet die Mitgliedstaaten 

über den gemäß Artikel 74 eingerichteten Speicher davon. Gelangt sie zu der 

Auffassung, dass eine Lösung auf diesem Weg nicht möglich ist, so empfiehlt sie 

der Kommission, die auf der Grundlage dieser Verordnung erlassenen delegierten 

Rechtsakte oder Durchführungsrechtsakte so zu ändern, wie sie dies im Hinblick 

auf die Anwendung des Absatzes 1 dieses Artikels für notwendig erachtet. 

www.parlament.gv.at



 

 240

Ist die Agentur der Auffassung, dass diese Bedingungen nicht erfüllt sind, so 

übermittelt sie der Kommission unverzüglich eine Empfehlung ▌ in Bezug auf das 

Ergebnis dieser Prüfung. Die Agentur nimmt diesen Beschluss in den gemäß 

Artikel 74 eingerichteten Speicher auf. 

(3) Die Kommission prüft ▌ unter Berücksichtigung der in Absatz 2 Unterabsatz 3 

genannten Empfehlung der Agentur, ob die ▌ Bedingungen des Absatzes 1 erfüllt 

sind. 

(4) Ist die Kommission der Auffassung, dass diese Bedingungen nicht erfüllt sind, oder 

stimmt sie dem Ergebnis der Bewertung durch die Agentur nicht zu, so erlässt sie 

unverzüglich Durchführungsrechtsakte, in denen ihr Beschluss enthalten ist und 

ihre Feststellung dargelegt wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und von der Agentur in den gemäß 

Artikel 74 eingerichteten Speicher aufgenommen.  
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Nach Mitteilung eines Durchführungsrechtsaktes, in dem bestätigt wird, dass 

diese Bedingungen nicht erfüllt sind, widerruft der betreffende Mitgliedstaat 

unverzüglich die nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen. 

Artikel 71 

Flexibilitätsbestimmungen 

(1) Die Mitgliedstaaten können jeder natürlichen oder juristischen Person, die dieser 

Verordnung unterliegt, im Falle dringender unvorhersehbarer Umstände, die diese 

Person betreffen, oder im Falle dringender betrieblicher Erfordernisse dieser Person 

Ausnahmen von den für sie geltenden Anforderungen gemäß Kapitel III, mit 

Ausnahme der dort festgelegten grundlegenden Anforderungen, oder gemäß den auf 

der Grundlage jenes Kapitels erlassenen delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten gewähren, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) diesen Umständen oder Erfordernissen kann nicht auf angemessene Weise 

unter Einhaltung der anwendbaren Anforderungen Rechnung getragen werden; 
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b) ▌Sicherheit, Umweltschutz und die Einhaltung der anwendbaren 

grundlegenden Anforderungen sind gewährleistet, erforderlichenfalls durch 

die Anwendung von Minderungsmaßnahmen; 

c) der Mitgliedstaat hat jegliche Gefahr einer Verzerrung der Marktbedingungen 

infolge der Gewährung der Ausnahme so weit wie möglich verringert und 

d) Anwendungsbereich und Dauer der Ausnahme sind auf das unbedingt 

erforderliche Maß beschränkt, und sie wird auf nicht diskriminierende Weise 

angewandt. 

In einem solchen Fall teilt der betreffende Mitgliedstaat der Kommission, der 

Agentur und den anderen Mitgliedstaaten über den gemäß Artikel 74 eingerichteten 

Speicher unverzüglich die gewährte Ausnahme, ihre Dauer und die Gründe dafür 

mit und gibt gegebenenfalls an, welche erforderlichen Minderungsmaßnahmen 

getroffen wurden. 
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(2) Wenn die ▌ in Absatz 1 dieses Artikels genannte Ausnahme für eine Dauer 

gewährt wurde, die acht aufeinanderfolgende Monate überschreitet, oder wenn ein 

Mitgliedstaat wiederholt dieselbe Ausnahme gewährt hat und deren gesamte 

Laufzeit acht Monate überschreitet, prüft die Agentur, ob die in Absatz 1 dieses 

Artikels genannten Bedingungen erfüllt sind, und übermittelt der Kommission 

innerhalb von drei Monaten nach Eingang der letzten in Absatz 1 dieses Artikels 

genannten Mitteilung eine Empfehlung in Bezug auf das Ergebnis der Prüfung. Die 

Agentur nimmt diesen Beschluss in den gemäß Artikel 74 eingerichteten Speicher 

auf. 

In diesem Fall prüft die Kommission unter Berücksichtigung der Empfehlung, ob die 

genannten Bedingungen erfüllt sind. Ist die Kommission der Auffassung, dass diese 

Bedingungen nicht erfüllt sind oder stimmt sie mit dem Ergebnis der Bewertung 

durch die Agentur nicht überein, so erlässt sie innerhalb von drei Monaten nach dem 

Zeitpunkt der Annahme dieser Empfehlung einen Durchführungsrechtsakt, der ihren 

Beschluss enthält. Diese Durchführungsrechtsakte werden im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht und durch die Agentur in den gemäß Artikel 74 

eingerichteten Speicher aufgenommen.  

Nach Mitteilung eines Durchführungsrechtsaktes, in dem bestätigt wird, dass diese 

Bedingungen nicht erfüllt sind, widerruft der betreffende Mitgliedstaat 

unverzüglich die nach Absatz 1 dieses Artikels gewährte Ausnahme. 
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(3) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass die Erfüllung der anwendbaren 

grundlegenden Anforderungen der Anhänge mit anderen Mitteln als denjenigen 

nachgewiesen werden kann, die in den auf der Grundlage dieser Verordnung 

erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten festgelegt sind, 

und diese Mittel maßgebliche Vorteile für die Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt und 

Effizienzgewinne für die Personen, die dieser Verordnung unterliegen, oder für die 

betreffenden Behörden bieten, so kann er der Kommission und der Agentur über den 

gemäß Artikel 74 eingerichteten Speicher einen begründeten Antrag auf Änderung 

des betreffenden delegierten Rechtsakts oder Durchführungsrechtsakts vorlegen, 

damit die Verwendung dieser anderen Mittel gestattet wird. 

In diesem Fall richtet die Agentur unverzüglich eine Empfehlung hinsichtlich der 

Frage, ob der Antrag des Mitgliedstaats die Bedingungen des Unterabsatzes 1 erfüllt, 

an die Kommission. Sofern dies aufgrund der Anwendung dieses Absatzes 

erforderlich ist, prüft die Kommission unverzüglich und unter Berücksichtigung 

dieser Empfehlung eine Änderung des betreffenden delegierten Rechtsakts oder 

Durchführungsrechtsakts. 
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Artikel 72 

Sammlung, Austausch und Analyse von Informationen 

(1) Die Kommission, die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden tauschen 

alle Informationen aus, die ihnen im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung 

und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte zur Verfügung stehen und für die anderen Parteien zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung relevant sind. Auch die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die mit der Untersuchung von Unfällen 

und Störungen oder mit der Analyse von Ereignissen in der Zivilluftfahrt betraut 

sind, haben das Recht auf Zugang zu diesen Informationen für die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben. Im Einklang mit den Durchführungsrechtsakten gemäß Absatz 5 

können diese Informationen auch an interessierte Kreise weitergeleitet werden. 
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(2) Unbeschadet der Verordnungen (EU) Nr. 996/2010 und (EU) Nr. 376/2014 

koordiniert die Agentur ▌ auf europäischer Ebene die Sammlung, den Austausch 

und die Analyse von Informationen über Fragen, die in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallen, einschließlich betrieblicher Flugdaten. Zu diesem Zweck 

kann die Agentur mit natürlichen und juristischen Personen, die dieser Verordnung 

unterliegen, oder mit Vereinigungen solcher Personen Vereinbarungen über die 

Sammlung, den Austausch und die Analyse von Informationen schließen. Bei der 

Sammlung, dem Austausch und der Analyse von Informationen und beim 

Abschluss und der Durchsetzung solcher Vereinbarungen beschränkt die Agentur 

den Verwaltungsaufwand für die betroffenen Personen so weit wie möglich und 

gewährleistet einen angemessenen Schutz der Informationen, einschließlich der 

darin enthaltenen personenbezogenen Daten, gemäß Absatz 6 dieses Artikels und 

Artikel 73 Absatz 1, Artikel 123 und Artikel 132 dieser Verordnung. 

(3) Auf Ersuchen unterstützt die Agentur die Kommission bei der Verwaltung des in 

Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 genannten Europäischen 

Zentralspeichers. 
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(4) Auf Ersuchen der Kommission prüft die Agentur dringende oder wichtige Fragen, 

die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen. Gegebenenfalls arbeiten 

die zuständigen nationalen Behörden im Hinblick auf die Durchführung solcher 

Analysen mit der Agentur zusammen. 

(5) Die Kommission erlässt  Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der detaillierten 

Vorschriften über den Informationsaustausch nach Absatz 1 dieses Artikels 

zwischen der Kommission, der Agentur und den zuständigen nationalen Behörden 

und über die Weiterleitung dieser Informationen an interessierte Kreise. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten detaillierten Vorschriften 

berücksichtigen die Notwendigkeit, 

a) den natürlichen und juristischen Personen, die dieser Verordnung unterliegen, 

die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um die 

Einhaltung und die Förderung der in Artikel 1 genannten Ziele zu 

gewährleisten; 
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b) die Informationsweitergabe und -nutzung strikt auf das zur Erreichung der in 

Artikel 1 dargelegten Ziele notwendige Maß zu beschränken; 

c) unbeschadet des geltenden nationalen Strafrechts die Bereitstellung oder 

Nutzung von Informationen zur Klärung von Schuld- oder Haftungsfragen zu 

verhindern. 

(6) Die Kommission, die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden sowie die 

natürlichen und juristischen Personen und deren Vereinigungen im Sinne des 

Absatzes 2 dieses Artikels ergreifen im Einklang mit dem Recht der Union und 

dem nationalen Recht die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung einer 

angemessenen Vertraulichkeit der von ihnen gemäß diesem Artikel erhaltenen 

Informationen. Dieser Absatz gilt unbeschadet strengerer 

Vertraulichkeitserfordernisse gemäß den Verordnungen (EU) Nr. 996/2010 und 

(EU) Nr. 376/2014 oder anderen Rechtsvorschriften der Union. 
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(7) Um die Öffentlichkeit über das Sicherheitsniveau in der Zivilluftfahrt zu 

informieren, veröffentlicht die Agentur jährlich sowie bei Vorliegen besonderer 

Umstände einen Sicherheitsbericht. Der Bericht umfasst eine Analyse der 

allgemeinen Sicherheitslage, die einfach und leicht verständlich abgefasst ist und aus 

der hervorgeht, ob ein erhöhtes Sicherheitsrisiko vorliegt. 

Artikel 73 

Schutz der Informationsquellen 

(1) Werden die in Artikel 72 Absätze 1 und 2 genannten Informationen an eine 

zuständige nationale Behörde weitergegeben, so genießt die Quelle dieser 

Informationen Schutz nach dem geltenden Unionsrecht und dem geltenden 

nationalen Recht über den Schutz der Quelle von Informationen, die für die 

Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt relevant sind. Werden solche Informationen von 

einer natürlichen Person an die Kommission oder die Agentur weitergegeben, so 

wird die Quelle dieser Informationen nicht offengelegt und ihre persönlichen Daten 

werden nicht zusammen mit den Informationen gespeichert. 

(2) Unbeschadet des geltenden nationalen Strafrechts verzichten die Mitgliedstaaten auf 

die Einleitung von Verfahren in Fällen nicht vorsätzlicher oder versehentlichen 

Verstöße gegen Rechtsvorschriften, von denen sie ausschließlich aufgrund der 

gemäß dieser Verordnung und den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten vorgelegten Informationen Kenntnis 

erlangt haben. 
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Unterabsatz 1 gilt nicht im Falle vorsätzlicher Verstöße oder in Situationen, in denen 

es zu einer offenkundigen und schwerwiegenden, ernsten Missachtung eines 

offensichtlichen Risikos gekommen ist und ein gravierender Mangel an beruflicher 

Verantwortung hinsichtlich der Wahrnehmung der unter den Umständen ersichtlich 

erforderlichen Sorgfalt vorliegt, wodurch eine Person oder Sache vorhersehbar 

geschädigt oder das Flugsicherheitsniveau ernsthaft gefährdet worden ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten können Maßnahmen zur Stärkung des Schutzes der in Absatz 1 

genannten Informationsquellen aufrechterhalten oder erlassen. 

(4) Arbeitnehmer und Vertragspersonal, die in Anwendung dieser Verordnung und der 

auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte 

Informationen weitergegeben haben, dürfen aufgrund der Übermittlung der 

Informationen keine Benachteiligungen seitens ihres Arbeitgebers oder der 

Organisation, für die sie Dienstleistungen erbringen, erfahren. 
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Unterabsatz 1 gilt nicht im Falle vorsätzlicher Verstöße oder in Fällen, in denen es 

zu einer offenkundigen und schwerwiegenden, ernsten Missachtung eines 

offensichtlichen Risikos gekommen ist und ein gravierender Mangel an beruflicher 

Verantwortung hinsichtlich der Wahrnehmung der unter den Umständen ersichtlich 

erforderlichen Sorgfalt vorliegt, wodurch eine Person oder Sache vorhersehbar 

geschädigt oder die Flugsicherheit ernsthaft gefährdet worden ist. 

(5) Dieser Artikel hindert die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten nicht 

daran, notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der 

Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt zu ergreifen. 

(6) Dieser Artikel gilt unbeschadet der Bestimmungen betreffend den Schutz der 

Informationsquelle, die in den Verordnungen (EU) Nr. 996/2010 und (EU) 

Nr. 376/2014 festgelegt sind. 
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Artikel 74 

Informationsspeicher 

(1) Die Agentur richtet in Zusammenarbeit mit der Kommission und den zuständigen 

nationalen Behörden einen Informationsspeicher ein, der eine wirksame 

Zusammenarbeit zwischen der Agentur und den zuständigen nationalen Behörden 

bei der Wahrnehmung ihrer Zertifizierungs-, Aufsichts- und Durchsetzungsaufgaben 

im Rahmen der vorliegenden Verordnung gewährleistet, und verwaltet diesen. 

Im Speicher erfasst werden Informationen über 

a) von der Agentur und den zuständigen nationalen Behörden gemäß Kapitel III 

und Artikel 64 und 65 sowie den Artikeln 77 bis 82 erteilte 

Zulassungen/Zeugnisse und entgegengenommene Erklärungen; 

b) von den qualifizierten Stellen im Namen der Agentur und der zuständigen 

nationalen Behörden gemäß Artikel 69 Absatz 3 erteilte 

Zulassungen/Zeugnisse und entgegengenommene Erklärungen; 

c) den qualifizierten Stellen von der Agentur und den zuständigen nationalen 

Behörden gemäß Artikel 69 erteilte Akkreditierungen, einschließlich 

Informationen über den Umfang der Akkreditierung und die gewährten 

Rechte; 
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d) die Maßnahmen, die von den Mitgliedstaaten nach Artikel 2 Absätze 6 und 7 

ergriffen wurden, sowie die entsprechenden Beschlüsse der Kommission; 

e) Beschlüsse der Mitgliedstaaten nach Artikel 2 Absatz 8; 

f) Beschlüsse der Mitgliedstaaten nach Artikel 41 Absatz 5; 

g) die Neuzuweisung der Zuständigkeit für Aufgaben durch die Mitgliedstaaten 

an die Agentur oder einen anderen Mitgliedstaat nach den Artikeln 64 und 65, 

einschließlich Einzelheiten zu den neu zugewiesenen Aufgaben; 

▌ 

h) Beschlüsse der Kommission nach Artikel 67; 
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i) Mitteilungen einzelner Flugzeitspezifikationspläne durch die zuständigen 

nationalen Behörden, die der Agentur auf der Grundlage der nach Artikel 32 

Absatz 1 Buchstabe b erlassenen delegierten Rechtsakte vorgelegt wurden, 

und die entsprechenden Stellungnahmen der Agentur nach Artikel 76 

Absatz 7; 

j) Mitteilungen der Maßnahmen zur unmittelbaren Reaktion auf ein Problem im 

Zusammenhang mit der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt und der gewährten 

Ausnahmen sowie der entsprechenden Empfehlungen der Agentur und 

Beschlüsse der Kommission nach Artikel 70 Absatz 1 und Artikel 71 Absatz 1 

durch die Mitgliedstaaten; 

k) Ersuchen der Mitgliedstaaten bezüglich anderer Verfahren zum Nachweis der 

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen und die entsprechenden 

Empfehlungen der Agentur nach Artikel 71 Absatz 3; 
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l) Mitteilungen der Agentur und die entsprechenden Beschlüsse der Kommission 

nach Artikel 76 Absatz 4; 

m) Informationen, die den zuständigen nationalen Behörden vorliegen und in 

Zusammenhang mit den Tätigkeiten von Luftfahrzeugen stehen, die nicht 

im gewerblichen Luftverkehr eingesetzt werden; 

n) Angaben zur Umsetzung der internationalen Richtlinien und Empfehlungen 

nach Artikel 90 Absatz 4; 

o) Beschlüsse der Mitgliedstaaten und der Kommission, die gemäß Artikel 62 

Absatz 5 mitgeteilt worden sind, einschließlich Informationen über die 

gemeinsam wahrgenommenen Aufgaben; 

p) von den Mitgliedstaaten nach Artikel 41 Absatz 6 gewährte Ausnahmen 

sowie die entsprechenden Beschlüsse der Kommission; 

q) Maßnahmen der Agentur in Bezug auf Flüge über Konfliktgebieten, die 

gemäß Artikel 88 Absatz 3 angewandt werden; 
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r) sonstige Angaben, die erforderlich sein können, um eine wirksame 

Zusammenarbeit zwischen der Agentur und den zuständigen nationalen 

Behörden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bezüglich Zertifizierung, 

Aufsicht und Durchsetzung im Rahmen dieser Verordnung zu gewährleisten. 

(2) Die zuständigen nationalen Behörden, die flugmedizinischen Sachverständigen und 

die flugmedizinischen Zentren tauschen über den Speicher Informationen über die 

medizinische Tauglichkeit von Piloten aus. Alle solche personenbezogenen Daten, 

einschließlich gesundheitsbezogener Daten, werden gemäß Artikel 21 strikt auf das 

zur Gewährleistung einer wirksamen Zertifizierung von Piloten und der Aufsicht 

hierüber erforderliche Maß beschränkt. 

(3) Alle im Speicher erfassten personenbezogenen Daten, einschließlich 

gesundheitsbezogener Daten, dürfen nur so lange gespeichert werden, wie es für den 

Zweck, für den sie erhoben wurden oder weiterverarbeitet werden, erforderlich ist. 

(4) Die Mitgliedstaaten und die Agentur sorgen dafür, dass die Personen, deren 

personenbezogene Daten im Speicher verarbeitet werden, davon im Voraus Kenntnis 

erhalten. 
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(5) Nach Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 20 der Verordnung 

(EG) Nr. 45/2001 können die Mitgliedstaaten und die Agentur die Rechte der 

betroffenen Person auf Zugang zu im Speicher erfassten personenbezogenen Daten 

und auf Berichtigung und Löschung dieser personenbezogenen Daten strikt auf das 

zur Gewährleistung der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt erforderliche Maß 

beschränken. 

(6) Unbeschadet des Absatzes 7 erhalten die Kommission, die Agentur, die zuständigen 

nationalen Behörden und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die mit der 

Untersuchung von Unfällen und Störungen in der Zivilluftfahrt betraut sind, für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben einen sicheren Online-Zugang zu allen im Speicher 

erfassten Informationen. 

Die Kommission und die Agentur können gegebenenfalls bestimmte im Speicher 

erfasste, nicht in Absatz 2 genannte Informationen interessierten Kreisen oder der 

Öffentlichkeit zugänglich machen. 
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Die Agentur macht der Öffentlichkeit in jedem Fall folgende Informationen 

zugänglich: 

a) über die Erteilung von Zulassungen/Zeugnissen und die Abgabe von 

Erklärungen, die sie gemäß Artikel 2 Absatz 4 erhalten hat; 

b) über Beschlüsse der Kommission oder eines Mitgliedstaats, die ihr gemäß 

Artikel 2 Absätze 6 und 7 mitgeteilt wurden; 

c) über Beschlüsse eines Mitgliedstaats, die ihr gemäß Artikel 2 Absatz 11 

Unterabsatz 2 mitgeteilt wurden. 
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(7) Die im Speicher erfassten Informationen werden durch geeignete Instrumente und 

Protokolle vor unbefugtem Zugriff geschützt. Der Zugang zu und die Weitergabe 

von Informationen nach Absatz 2 wird auf die für die Zertifizierung der 

medizinischen Tauglichkeit von Piloten und die Aufsicht hierüber zuständigen 

Personen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung beschränkt. 

Begrenzter Zugang zu diesen Informationen kann auch anderen Befugten gewährt 

werden, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Speichers zu gewährleisten, 

insbesondere für die Zwecke der technischen Wartung. Personen, denen der Zugang 

zu Informationen mit personenbezogenen Daten gestattet ist, erhalten zuvor eine 

Schulung zu den geltenden Rechtsvorschriften über den Schutz personenbezogener 

Daten und diesbezügliche Sicherungsmaßnahmen. 

(8) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der erforderlichen 

Vorschriften über die Funktionsweise und Verwaltung des Speichers und 

detaillierter Anforderungen in Bezug auf: 
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a) die technischen Aspekte der Einrichtung und Pflege des Speichers; 

b) die Klassifizierung der von der Kommission, der Agentur und den zuständigen 

nationalen Behörden für die Erfassung im Speicher zu übermittelnden 

Informationen, einschließlich der Art und Weise der Übermittlung solcher 

Informationen; 

c) die regelmäßige und standardisierte Aktualisierung der im Speicher erfassten 

Informationen; 

d) die Modalitäten der Weitergabe und der Veröffentlichung bestimmter im 

Speicher erfasster Informationen nach Absatz 6 dieses Artikels; 

e) die Klassifizierung der von den zuständigen nationalen Behörden, 

flugmedizinischen Sachverständigen und flugmedizinischen Zentren für die 

Erfassung im Speicher zu übermittelnden Informationen über die medizinische 

Tauglichkeit von Piloten, einschließlich der Art und Weise der Übermittlung 

dieser Informationen; 
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f) die Modalitäten für den Schutz der im Speicher erfassten Informationen vor 

unbefugtem Zugriff, die Beschränkung des Zugangs zu den Informationen und 

den Schutz aller im Speicher erfassten personenbezogenen Daten im Einklang 

mit dem geltenden Unionsrecht über den Schutz personenbezogener Daten, 

insbesondere vor Löschung, Verlust, Änderung oder Weitergabe, die zufällig 

oder widerrechtlich erfolgen; 

g) die zulässige Höchstspeicherdauer für die im Speicher erfassten 

personenbezogenen Daten, einschließlich der Informationen über die 

medizinische Tauglichkeit von Piloten, die personenbezogene Daten 

darstellen; 

h) die detaillierten Bedingungen, unter denen die Mitgliedstaaten und die 

Agentur die Rechte der betroffenen Person auf Zugang zu im Speicher 

erfassten personenbezogenen Daten und auf Berichtigung und Löschung dieser 

personenbezogenen Daten für die Zwecke des Absatzes 5 dieses Artikels 

einschränken können. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL V 

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR FLUGSICHERHEIT 

ABSCHNITT I 

AUFGABEN 

Artikel 75 

Errichtung und Funktionen der Agentur 

(1) Hiermit wird eine Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit errichtet. 

(2) Um die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der 

Zivilluftfahrt im Einklang mit den Zielen nach Artikel 1 zu gewährleisten, erfüllt die 

Agentur folgende Funktionen: 

a) Sie nimmt alle unter diese Verordnung fallenden Aufgaben wahr und gibt 

Stellungnahmen zu allen einschlägigen Angelegenheiten ab; 

b) sie unterstützt die Kommission durch die Ausarbeitung von Maßnahmen, die 

im Rahmen dieser Verordnung zu treffen sind. Handelt es sich hierbei um 

technische Vorschriften, darf die Kommission deren Inhalt nicht ohne 

vorherige Koordinierung mit der Agentur ändern; 
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c) sie leistet der Kommission die erforderliche technische, wissenschaftliche und 

verwaltungstechnische Unterstützung zur Erfüllung ihrer Aufgaben; 

d) sie ergreift die erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der Befugnisse, die ihr 

durch diese Verordnung oder andere Rechtsvorschriften der Union übertragen 

werden; 

e) sie führt die Inspektionen, anderen Überwachungstätigkeiten und 

Untersuchungen durch, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser 

Verordnung erforderlich sind oder um die sie die Kommission ersucht hat; 
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f) sie nimmt in ihrem Zuständigkeitsbereich im Namen der Mitgliedstaaten 

Funktionen und Aufgaben wahr, die diesen durch geltende internationale 

Übereinkünfte, insbesondere durch das Abkommen von Chicago, zugewiesen 

werden; 

g) sie unterstützt die zuständigen nationalen Behörden bei der Durchführung ihrer 

Aufgaben, insbesondere indem sie ein Forum für den Austausch von 

Informationen und Fachkenntnissen bietet; 

h) sind im Unionsrecht Leistungssysteme für die Zivilluftfahrt vorgesehen, wirkt 

sie bei den unter diese Verordnung fallenden Angelegenheiten auf Ersuchen 

der Kommission an der Festlegung, Messung, Meldung und Analyse von 

Leistungsindikatoren mit; 

i) sie verbreitet die Luftfahrtnormen und -vorschriften der Union auf 

internationaler Ebene und schafft dazu die Voraussetzungen für eine ange-

messene Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden von Drittländern 

und internationalen Organisationen; 

j) sie arbeitet mit anderen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union in den Bereichen zusammen, die technische Aspekte der Zivilluftfahrt 

betreffen. 
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Artikel 76 

Maßnahmen der Agentur 

(1) Die Agentur unterstützt im Einklang mit den in Artikel 4 festgelegten Grundsätzen 

die Kommission auf Ersuchen bei der Ausarbeitung von Vorschlägen für 

Änderungen der Verordnung und der auf der Grundlage dieser Verordnung zu 

erlassenden delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte. Zu diesem Zweck 

legt die Agentur der Kommission schriftliche Stellungnahmen vor. 

(2) Die Agentur gibt zur Anwendung der Artikel 70 und 71 Empfehlungen ab, die an die 

Kommission gerichtet sind. 

(3) Im Einklang mit Artikel 115 und den anwendbaren, auf der Grundlage dieser 

Verordnung erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten 

erarbeitet die Agentur Zertifizierungsspezifikationen und andere 

Einzelspezifikationen, annehmbare Nachweisverfahren sowie Anleitungen für die 

Anwendung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte. 
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(4) Die Agentur trifft die jeweiligen Entscheidungen zur Anwendung des Absatzes 6 

dieses Artikels, der Artikel ▌ 77 bis 83, 85 und 126 und in den Bereichen, in denen 

ihr Aufgaben gemäß den Artikeln 64 und 65 übertragen wurden. 

Die Agentur kann jeder natürlichen oder juristischen Person, der sie eine 

Zulassung/ein Zeugnis erteilt hat, unter den Umständen und Bedingungen nach 

Artikel 71 Absatz 1 Ausnahmen gewähren. 

In einem solchen Fall teilt die Agentur der Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten über den gemäß Artikel 74 eingerichteten Speicher unverzüglich die 

gewährte Ausnahme, die Gründe für ihre Erteilung und gegebenenfalls die 

erforderlichen Minderungsmaßnahmen, die getroffen wurden, mit. 

Wurde eine Ausnahme mit einer Geltungsdauer von mehr als acht 

aufeinanderfolgenden Monaten gewährt oder hat die Agentur wiederholt dieselben 

Ausnahmen gewährt und überschreitet deren gesamte Geltungsdauer acht Monate, 

so prüft die Kommission, ob die in Artikel 71 Absatz 1 genannten Bedingungen 

erfüllt sind. Wenn dies ihrer Ansicht nach nicht zutrifft, erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte, die ihren Beschluss enthalten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht und von der Agentur in dem gemäß Artikel 74 eingerichteten Speicher 

erfasst.  
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Nach der Mitteilung des Durchführungsrechtsakts widerruft die Agentur diese 

Ausnahme unverzüglich. 

(5) Die Agentur erstellt Berichte über die Inspektionen und sonstigen Überwachungs-

tätigkeiten gemäß Artikel 85. 

(6) Die Agentur reagiert unverzüglich auf ein die Sicherheit betreffendes Problem, das 

in den Anwendungsbereich diese Verordnung fällt, wie folgt: 

a) Sie legt fest, welche Abhilfemaßnahmen von ▌den natürlichen und 

juristischen Personen, für die sie als zuständige Behörde agiert, zu ergreifen 

sind, und übermittelt diesen Personen die entsprechenden Informationen 

einschließlich Anweisungen oder Empfehlungen, wenn dies zur Wahrung der 

Ziele nach Artikel 1 erforderlich ist; die Agentur kann zudem 

Sicherheitsmitteilungen mit unverbindlichen Informationen oder 

Empfehlungen veröffentlichen, die sich an andere in der Luftfahrt tätige 

natürliche und juristische Personen richten; 
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b) sie legt die Sicherheitsziele fest, die erreicht werden müssen, und empfiehlt 

Abhilfemaßnahmen, die von den zuständigen nationalen Behörden zu 

ergreifen sind, und übermittelt diesen Behörden die entsprechenden 

Informationen, wenn dies zur Wahrung der Ziele nach Artikel 1 erforderlich 

ist. 

Im Hinblick auf Buchstabe b unterrichten die zuständigen nationalen Behörden 

die Agentur unverzüglich über die Maßnahmen, die zur Erreichung dieser von der 

Agentur festgelegten Sicherheitsziele ergriffen wurden. Betrifft das Problem mehr 

als einen Mitgliedstaat, so arbeiten zudem die betreffenden zuständigen 

nationalen Behörden mit der Agentur zusammen, um sicherzustellen, dass die zur 

Erreichung dieser Sicherheitsziele erforderlichen Maßnahmen in koordinierter 

Weise ergriffen werden. 

(7) Die Agentur gibt Stellungnahmen zu den einzelnen Flugzeitspezifikationsplänen ab, 

die von den Mitgliedstaaten im Einklang mit den nach Artikel 32 Absatz 1 

Buchstabe b erlassenen delegierten Rechtsakten vorgeschlagen wurden und die von 

den von der Agentur festgelegten Zertifizierungsspezifikationen abweichen. 
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Artikel 77 

Lufttüchtigkeits- und Umweltzertifizierung 

(1) In Bezug auf die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a und Buchstabe b Ziffer i 

genannte(n) Erzeugnisse, Teile, nicht eingebaute Ausrüstung und Ausrüstung zur 

Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen nimmt die Agentur 

gegebenenfalls und nach den Vorgaben des Abkommens von Chicago oder seiner 

Anhänge im Namen der Mitgliedstaaten die Funktionen und Aufgaben des 

Entwurfs-, Herstellungs- oder Eintragungsstaats wahr, soweit diese Funktionen und 

Aufgaben die Konstruktionszertifizierung und verbindliche Informationen über die 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit betreffen. Zu diesem Zweck wird sie 

insbesondere wie folgt tätig: 

a) Sie legt für jede Konstruktion eines Erzeugnisses und einer Ausrüstung zur 

Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen, für die eine 

Musterzulassung, eine eingeschränkte Musterzulassung, die Änderung einer 

Musterzulassung oder einer eingeschränkten Musterzulassung, 

einschließlich einer ergänzenden Musterzulassung, eine Genehmigung von 

Reparaturverfahren oder eine Genehmigung der betrieblichen 

Eignungsdaten gemäß Artikel 11 oder Artikel 56 Absatz 1 beantragt wurde, 

die Zertifizierungsgrundlage fest und teilt diese dem Antragsteller mit; 

▌ 
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b) sie legt für jede Konstruktion von Teilen oder nicht eingebauter Ausrüstung, 

für die ein Zeugnis/eine Zulassung nach Artikel 12, Artikel 13 bzw. Artikel 56 

Absatz 1 beantragt wurde, die Zertifizierungsgrundlage fest und teilt diese dem 

Antragsteller mit; 

c) sie erteilt für Luftfahrzeuge, für die eine Fluggenehmigung nach Artikel 18 

Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b oder Artikel 56 Absatz 1 beantragt 

wurde, die Genehmigung für die zugehörigen Flugbedingungen entsprechend 

der Konstruktion; 

d) sie legt Spezifikationen für die Lufttüchtigkeit und Umweltverträglichkeit, die 

für die Konstruktion von Erzeugnissen, Teilen, nicht eingebauter Ausrüstung 

und Ausrüstung zur Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen 

gelten, die Gegenstand einer Erklärung gemäß Artikel 18 Absatz 1 

Buchstabe a oder Artikel 56 Absatz 5 sind, fest und macht diese zugänglich; 
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e) sie übernimmt gemäß Artikel 62 Absatz 2 die Zuständigkeit für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug 

auf Musterzulassungen, eingeschränkte Musterzulassungen, 

Änderungszulassungen, einschließlich ergänzender Musterzulassungen, und 

Genehmigungen von Reparaturverfahren und Genehmigungen der 

betrieblichen Eignungsdaten für die Konstruktion von Erzeugnissen gemäß 

Artikel 11, Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b oder Artikel 56 Absatz 1; 

f) sie übernimmt gemäß Artikel 62 Absatz 2 die Zuständigkeit für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug 

auf Zulassungen/Zeugnisse für Konstruktionen von Teilen, nicht eingebauter 

Ausrüstung und Ausrüstung zur Fernsteuerung von unbemannten 

Luftfahrzeugen gemäß Artikel 12, Artikel 13 und Artikel 56 Absatz 1; 

g) sie stellt Umweltdatenblätter zur Konstruktion von Erzeugnissen, die sie 

zertifiziert, gemäß Artikel 11 und Artikel 56 Absatz 1 aus; 
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h) sie gewährleistet die Funktionen zur Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit im 

Zusammenhang mit der von ihr zertifizierten Konstruktion von Erzeugnissen, 

Teilen, nicht eingebauter Ausrüstung und Ausrüstung zur Fernsteuerung von 

unbemannten Luftfahrzeugen bezüglich der Aufsicht, die sie ausübt, 

einschließlich der unverzüglichen Reaktion auf ein Sicherheitsproblem und der 

Heraus- und Weitergabe einschlägiger verbindlicher Informationen. 

(2) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur zuständig für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf 

a) die Genehmigung von Organisationen, die für die Konstruktion von 

Erzeugnissen, Teilen, nicht eingebauter Ausrüstung und Ausrüstung zur 

Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen verantwortlich sind, sowie 

deren Erklärungen gemäß Artikel 15 Absatz 1, Artikel 19 Absatz 1 

Buchstabe g und Artikel 56 Absätze 1 und 5; 
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b) die Genehmigung von Organisationen, die für die Herstellung, Instandhaltung 

und Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Erzeugnissen, Teilen, nicht 

eingebauter Ausrüstung und Ausrüstung zur Fernsteuerung von 

unbemannten Luftfahrzeugen verantwortlich sind, und von Organisationen, 

die an der Ausbildung von Personal, das für die Freigabe eines Erzeugnisses, 

eines Teils, nicht eingebauter Ausrüstung oder von Ausrüstung zur 

Fernsteuerung von unbemannten Luftfahrzeugen nach der Instandhaltung 

verantwortlich ist, beteiligt sind, sowie deren Erklärungen gemäß Artikel 15, 

Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe g und Artikel 56 Absätze 1 und 5, wenn diese 

Organisationen ihren Hauptgeschäftssitz außerhalb des Gebiets haben, für das 

die Mitgliedstaaten nach dem Abkommen von Chicago zuständig sind. 

(3) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur zuständig für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf Erklärungen, die 

Organisationen gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 56 Absatz 5 

hinsichtlich der Übereinstimmung der Konstruktion von Erzeugnissen, Teilen, 

nicht eingebauter Ausrüstung und Ausrüstung zur Fernsteuerung von 

unbemannten Luftfahrzeugen mit den technischen Einzelspezifikationen 

abgegeben haben. 
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Artikel 78 

Zertifizierung des fliegenden Personals 

(1) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur zuständig für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf die 

Genehmigungen von Ausbildungsorganisationen für Piloten, 

Ausbildungsorganisationen für Flugbegleiter sowie flugmedizinischen Zentren 

gemäß Artikel 24 und Artikel 56 Absätze 1 und 5 sowie deren Erklärungen, wenn 

diese Organisationen und Zentren ihren Hauptgeschäftssitz außerhalb des Gebiets 

haben, für das die Mitgliedstaaten nach dem Abkommen von Chicago zuständig 

sind. 

(2) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur in jedem der folgenden Fälle zuständig 

für Aufgaben im Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung 

in Bezug auf Zulassungen/Zeugnisse für und Erklärungen betreffend 

Flugsimulationsübungsgeräte gemäß Artikel 25 und Artikel 56 Absätze 1 und 5: 
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a) Das Gerät wird von einer Organisation betrieben, die ihren 

Hauptgeschäftssitz außerhalb des Gebietes hat, für das die Mitgliedstaaten 

nach dem Abkommen von Chicago zuständig sind; 

b) das Gerät befindet sich außerhalb des Gebiets, für das die Mitgliedstaaten 

nach dem Abkommen von Chicago zuständig sind. 

Artikel 79 

Zertifizierung sicherheitsrelevanter Flugplatzausrüstung 

In Bezug auf die in Artikel 35 genannte sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung wird die 

Agentur wie folgt tätig: 

a) sie legt die Einzelspezifikationen für die sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung, 

die Gegenstand einer Zertifizierung gemäß Artikel 35 ist, fest und teilt diese dem 

Antragsteller mit; 

b) sie legt die Einzelspezifikationen für sicherheitsrelevante Flugplatzausrüstung, die 

Gegenstand einer Erklärung gemäß Artikel 35 ist, fest und macht diese 

zugänglich; 

c) sie übernimmt gemäß Artikel 62 Absatz 2 die Zuständigkeit für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf 

Zulassungen/Zeugnisse für und Erklärungen betreffend sicherheitskritische 

Flugplatzausrüstung gemäß Artikel 35. 

www.parlament.gv.at



 

 276

Artikel 80 

ATM/ANS 

(1) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur zuständig für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf 

a) Zulassungen/Zeugnisse für ATM/ANS-Anbieter nach Artikel 41, wenn diese 

Anbieter ihren Hauptgeschäftssitz außerhalb des Gebiets haben, für das die 

Mitgliedstaaten nach dem Abkommen von Chicago zuständig sind, und sie 

für die Erbringung von ATM/ANS im Luftraum über dem Gebiet zuständig 

sind, auf das die Verträge Anwendung finden; 

b) Zulassungen/Zeugnisse für ATM/ANS-Anbieter nach Artikel 41, wenn diese 

Anbieter europaweit ATM/ANS anbieten; 

c) Zulassungen/Zeugnisse für und Erklärungen von Organisationen gemäß 

Artikel 42, wenn diese Organisationen an der Konstruktion, Herstellung oder 

Instandhaltung von ATM/ANS-Systemen und ATM/ANS-Komponenten 

beteiligt sind, die für die Erbringung der in Buchstabe b dieses Absatzes 

genannten Dienste verwendet werden, einschließlich der Fälle, in denen 

diese Systeme und Komponenten zur Umsetzung des Projekts „Single 

European Sky ATM Research“ (SESAR) beitragen; 
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d) Erklärungen von ATM/ANS-Anbietern, denen die Agentur im Einklang mit 

Artikel 45 Absatz 1 eine Zulassung/ein Zeugnis nach den Buchstaben a und b 

dieses Absatzes in Bezug auf die von ihnen betriebenen ATM/ANS-Systeme 

und ATM/ANS-Komponenten erteilt hat. 

(2) In Bezug auf die in Artikel 45 genannten ATM/ANS-Systeme und 

ATM/ANS-Komponenten, einschließlich der Fälle, in denen sie zur Umsetzung 

von SESAR beitragen, wird die Agentur – wenn in in Artikel 47 genannten 

delegierten Rechtsakten Entsprechendes festgelegt ist –, wie folgt tätig: 

a) sie legt die Einzelspezifikationen für die ATM/ANS-Systeme und 

ATM/ANS-Komponenten, ▌ die ▌ gemäß Artikel 45 Absatz 2 Gegenstand 

einer Zertifizierung ▌sind, fest und teilt diese dem Antragsteller mit; 

b) sie legt die Einzelspezifikationen für ATM/ANS-Systeme und 

ATM/ANS-Komponenten, die gemäß Artikel 45 Absatz 2 Gegenstand einer 

Erklärung sind, fest und macht diese zugänglich; 
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c) sie übernimmt gemäß Artikel 62 Absatz 2 die Zuständigkeit für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug 

auf Zulassungen/Zeugnisse für und Erklärungen betreffend ATM/ANS-

Systeme und ATM/ANS-Komponenten ▌gemäß Artikel 45 Absatz 2. 

Artikel 81 

Zertifizierung von Ausbildungsorganisationen für Fluglotsen 

Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur zuständig für Aufgaben im Zusammenhang mit 

der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf die Zulassungen/Zeugnisse von 

Ausbildungsorganisationen für Fluglotsen gemäß Artikel 51, wenn diese Organisationen 

ihren Hauptgeschäftssitz außerhalb des Gebiets haben, für das die Mitgliedstaaten nach dem 

Abkommen von Chicago zuständig sind, und gegebenenfalls deren Personal. 
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Artikel 82 

Luftfahrzeugbetreiber eines Drittlands und internationale Sicherheitsaufsicht 

(1) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur zuständig für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf 

Genehmigungen und Erklärungen für den Betrieb von Luftfahrzeugen und die 

Luftfahrzeugbetreiber gemäß Artikel 60 ▌, es sei denn, ein Mitgliedstaat nimmt die 

Funktionen und Pflichten des Betreiberstaats bezüglich dieser 

Luftfahrzeugbetreiber wahr. 

(2) Gemäß Artikel 62 Absatz 2 ist die Agentur zuständig für Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung in Bezug auf 

Genehmigungen für Luftfahrzeuge und Piloten nach Artikel 61 Absatz 1 

Buchstabe a. 

(3) Die Agentur unterstützt auf entsprechenden Antrag die Kommission bei der 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 durch die Durchführung aller 

notwendigen Sicherheitsbewertungen von Drittlandsbetreibern und den für ihre 

Beaufsichtigung zuständigen Behörden, einschließlich Kontrollen vor Ort. Sie 

übermittelt die Ergebnisse dieser Bewertungen mit entsprechenden Empfehlungen 

an die Kommission. 
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Artikel 83 

Untersuchungen der Agentur 

(1) Die Agentur führt selbst oder durch zuständige nationale Behörden oder qualifizierte 

Stellen Untersuchungen durch, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Zertifizierung, Aufsicht und Durchsetzung gemäß Artikel 62 

Absatz 2 erforderlich sind. 

(2) Für die Zwecke der Durchführung der in Absatz 1 genannten Untersuchungen wird 

die Agentur ermächtigt, 

a) von den natürlichen oder juristischen Personen, denen sie eine Zulassung/ein 

Zeugnis erteilt hat oder die ihr gegenüber eine Erklärung abgegeben haben, zu 

verlangen, der Agentur alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu 

stellen; 

b) von diesen Personen die Abgabe mündlicher Erklärungen zu Tatsachen, Doku-

menten, Gegenständen, Verfahren oder sonstigen Sachverhalten zu verlangen, 

die für die Feststellung relevant sind, ob die Person diese Verordnung und die 

auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte erfüllt; 
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c) alle relevanten Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel dieser 

Personen zu betreten; 

d) alle einschlägigen Unterlagen, Aufzeichnungen oder Daten, die sich im Besitz 

dieser Personen befinden oder ihnen zugänglich sind, zu prüfen, zu kopieren 

oder Auszüge daraus anzufertigen, unabhängig von dem Medium, auf dem die 

Informationen gespeichert sind. 

Soweit dies erforderlich ist, um festzustellen, ob eine Person, der sie eine 

Zulassung/ein Zeugnis erteilt hat oder die ihr gegenüber eine Erklärung abgegeben 

hat, diese Verordnung und die auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte erfüllt, wird die Agentur auch ermächtigt, die 

Befugnisse nach Unterabsatz 1 in Bezug auf jede andere juristische oder natürliche 

Person auszuüben, die nach vernünftigem Ermessen über für diese Zwecke relevante 

Informationen verfügt oder Zugang zu solchen Informationen hat. Die Befugnisse 

nach Unterabsatz 1 werden unter Wahrung der Rechte und berechtigten Interessen 

der betroffenen Personen und in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit im Einklang mit dem nationalen Recht des Mitgliedstaats oder 

des Drittlandes ausgeübt, in dem die Untersuchung durchgeführt wird. 
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Wenn nach dem geltenden nationalen Recht eine vorherige Genehmigung der 

zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats oder 

Drittlands erforderlich ist, um Zugang zu den relevanten Räumlichkeiten, 

Grundstücken und Transportmitteln nach Unterabsatz 1 Buchstabe c zu erhalten, 

werden diese Befugnisse erst nach vorheriger Einholung einer solchen 

Genehmigung ausgeübt. 

(3) Die Agentur stellt sicher, dass ihr Personal und gegebenenfalls jeder andere Sach-

verständige, der an der Untersuchung teilnimmt, hinreichend qualifiziert ist, 

angemessen eingewiesen wurde und ordnungsgemäß bevollmächtigt ist. Diese 

Personen üben ihre Befugnisse unter Vorlage einer schriftlichen Vollmacht aus. 

(4) Auf Antrag der Agentur unterstützen die Bediensteten der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Untersuchung erfolgen soll, sie bei der 

Durchführung der Untersuchung. Ist solche Unterstützung erforderlich, setzt die 

Agentur rechtzeitig vor Beginn der Untersuchung den Mitgliedstaat, in dem die 

Untersuchung durchgeführt wird, davon in Kenntnis und gibt an, welche 

Unterstützung benötigt wird. 
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Artikel 84 

Geldbußen und Zwangsgelder 

(1) Gemäß dieser Verordnung kann die Kommission auf Ersuchen der Agentur gegen 

eine juristische oder natürliche Person, der die Agentur eine Zulassung/ein Zeugnis 

erteilt hat oder die ihr gegenüber eine Erklärung abgegeben hat, eine oder beide der 

folgenden Maßnahmen verhängen: 

a) eine Geldbuße, wenn die Person vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine 

Bestimmung dieser Verordnung oder der auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte verstoßen hat; 

b) ein Zwangsgeld, wenn die Person anhaltend gegen eine dieser Bestimmungen 

verstößt, um sie zur Einhaltung der Bestimmungen zu zwingen. 

(2) Die Geldbußen und Zwangsgelder nach Absatz 1 müssen wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. Sie werden unter Berücksichtigung der Schwere des Falles 

und insbesondere des Ausmaßes des Sicherheits- oder Umweltrisikos, der Tätigkeit, 

bei der der Verstoß begangen wurde, sowie der wirtschaftlichen Kapazität der 

betreffenden natürlichen oder juristischen Person festgesetzt. 
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Die Höhe der Geldbußen beträgt höchstens 4 % der Jahreseinnahmen oder des 

Umsatzes der betreffenden natürlichen oder juristischen Person. Die Höhe der 

Zwangsgelder beträgt höchstens 2,5 % der Tagesdurchschnittseinnahmen oder des 

Umsatzes der betreffenden natürlichen oder juristischen Person. 

(3) Die Kommission verhängt nur dann Geldbußen und Zwangsgelder gemäß Absatz 1, 

wenn andere in dieser Verordnung und den auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten vorgesehene Maßnahmen 

unverhältnismäßig oder unangemessen sind, um gegen solche Verstöße vorzugehen. 

(4) Für die Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern gemäß diesem Artikel 

erlässt die Kommission gemäß Artikel 128 delegierte Rechtsakten zur Festlegung 

von Folgendem: 

a) detaillierten Kriterien und einer detaillierten Methodik für die Festsetzung der 

Höhe der Geldbußen und Zwangsgelder; 
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b) detaillierten Regeln für Untersuchungen, damit verbundene Maßnahmen und 

die Berichterstattung sowie die Beschlussfassung einschließlich 

Bestimmungen zum Recht auf Verteidigung, Akteneinsicht, Rechtsvertretung 

und Vertraulichkeit sowie befristete Regelungen; und 

c) Verfahren für die Einziehung von Geldbußen und Zwangsgeldern. 

(5) Der Gerichtshof hat die unbeschränkte Befugnis zur Überprüfung der nach Absatz 1 

erlassenen Beschlüsse der Kommission. Er kann die verhängten Geldbußen oder 

Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen. 

(6) Die von der Kommission nach Absatz 1 gefassten Beschlüsse sind nicht 

strafrechtlicher Art. 
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Artikel 85 

Überwachung der Mitgliedstaaten 

(1) Die Agentur unterstützt die Kommission bei der Überwachung der Anwendung 

dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte durch die Mitgliedstaaten und führt dazu Inspektionen 

und sonstige Überwachungstätigkeiten durch. Diese Inspektionen und sonstigen 

Überwachungstätigkeiten sollen die Mitgliedstaaten auch bei der Gewährleistung 

einer einheitlichen Anwendung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte und beim 

Austausch bewährter Verfahren unterstützen. 

Die Agentur legt der Kommission Berichte über die gemäß diesem Absatz 

durchgeführten Inspektionen und sonstigen Überwachungstätigkeiten vor. 

(2) Für die Zwecke der Durchführung der in Absatz 1 genannten Inspektionen und 

sonstigen Überwachungstätigkeiten wird die Agentur ermächtigt, 

a) von den zuständigen nationalen Behörden sowie den natürlichen und 

juristischen Personen, die dieser Verordnung unterliegen, zu verlangen, der 

Agentur alle erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen; 
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b) von diesen Behörden und Personen die Abgabe mündlicher Erklärungen zu 

Tatsachen, Dokumenten, Gegenständen, Verfahren oder sonstigen 

Sachverhalten zu verlangen, die für die Feststellung relevant sind, ob ein 

Mitgliedstaat diese Verordnung und die auf ihrer Grundlage erlassenen 

delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte erfüllt; 

c) alle relevanten Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel dieser 

Behörden und Personen zu betreten; 

d) alle einschlägigen Unterlagen, Aufzeichnungen oder Daten, die sich im Besitz 

dieser Behörden und Personen befinden oder ihnen zugänglich sind, zu prüfen, 

zu kopieren oder Auszüge daraus anzufertigen, unabhängig von dem Medium, 

auf dem die Informationen gespeichert sind. 

Soweit dies erforderlich ist, um festzustellen, ob ein Mitgliedstaat diese Verordnung 

und die auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte erfüllt, wird die Agentur auch ermächtigt, die Befugnisse 

nach Unterabsatz 1 in Bezug auf jede andere juristische oder natürliche Person 

auszuüben, die nach vernünftigem Ermessen über für diese Zwecke relevante 

Informationen verfügt oder Zugang zu solchen Informationen hat. 
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Die Befugnisse nach diesem Absatz werden unter Wahrung der Rechte und 

berechtigten Interessen der betroffenen Behörden und Personen und in 

Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang mit dem 

nationalen Recht des Mitgliedstaats ausgeübt, in dem die Inspektionen oder sonstige 

Überwachungstätigkeiten durchgeführt werden. Wenn nach dem geltenden 

nationalen Recht eine vorherige Genehmigung der zuständigen Justiz- oder 

Verwaltungsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats erforderlich ist, um Zugang zu 

den relevanten Räumlichkeiten, Grundstücken und Transportmitteln gemäß 

Unterabsatz 1 Buchstabe c zu erhalten, werden diese Befugnisse erst nach vorheriger 

Einholung einer solchen Genehmigung ausgeübt. 

(3) Die Agentur stellt sicher, dass ihr Personal und gegebenenfalls jeder andere Sach-

verständige, der an den Inspektionen oder sonstigen Überwachungstätigkeiten 

teilnimmt, hinreichend qualifiziert ist und angemessen eingewiesen wurde ▌. Im 

Fall von Inspektionen üben diese Personen ihre Befugnisse unter Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht aus. 
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Rechtzeitig vor einer Inspektion ▌unterrichtet die Agentur den betreffenden 

Mitgliedstaat über den Gegenstand und den Zweck der Maßnahme, den Zeitpunkt, 

zu dem sie beginnen soll, und die Identität der Mitglieder ihres Personals und 

anderer Sachverständiger, die diese Tätigkeit durchführen. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat erleichtert die Durchführung der Inspektion oder 

sonstigen Überwachungstätigkeit. Er trägt dafür Sorge, dass die Behörden und die 

betroffenen Personen mit der Agentur zusammenarbeiten. 

Wenn eine natürliche oder juristische Person nicht mit der Agentur 

zusammenarbeitet, stellen die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats 

die erforderliche Unterstützung für die Agentur bereit, damit diese die Inspektion 

oder sonstige Überwachungstätigkeit durchführen kann. 

(5) Wird wegen einer Inspektion oder sonstigen Überwachungstätigkeit gemäß diesem 

Artikel eine Inspektion oder sonstige Überwachungstätigkeit in Bezug auf eine 

natürliche oder eine juristische Person, die dieser Verordnung unterliegt, 

erforderlich, gilt Artikel 83 Absätze 2, 3 und 4. 

www.parlament.gv.at



 

 290

(6) Auf Ersuchen des Mitgliedstaats werden ihm die von der Agentur nach Absatz 1 

erstellten Berichte in der Amtssprache bzw. den Amtssprachen der Union des 

Mitgliedstaats, in dem die Inspektion stattgefunden hat, zur Verfügung gestellt. 

(7) Die Agentur veröffentlicht eine Zusammenfassung der Informationen über die 

Anwendung dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten 

Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte durch die einzelnen Mitgliedstaaten. Sie 

nimmt diese Informationen in den jährlichen Sicherheitsbericht nach Artikel 72 

Absatz 7 auf. 

(8) Die Agentur leistet einen Beitrag zur Bewertung der Auswirkungen der Anwendung 

dieser Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte, unbeschadet der Bewertung durch die Kommission 

nach Artikel 124, und trägt dabei den in Artikel 1 genannten Zielen Rechnung. 

(9) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter 

Regeln für die Arbeitsweise der Agentur bei der Wahrnehmung der Aufgaben 

gemäß diesem Artikel. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 127 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 86 

Forschung und Innovation 

(1) Die Agentur unterstützt die Kommission und die Mitgliedstaaten bei der Ermittlung 

der wichtigsten Forschungsthemen im Bereich der Zivilluftfahrt im Hinblick auf die 

Gewährleistung der Kohärenz und Koordinierung zwischen öffentlich finanzierter 

Forschung und Entwicklung und den Maßnahmen, die unter diese Verordnung 

fallen. 

(2) Die Agentur unterstützt die Kommission bei der Festlegung und Durchführung der 

einschlägigen Rahmenprogramme der Union für Forschung und Innovation und der 

jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogramme, einschließlich der Durchführung 

von Bewertungsverfahren, der Überprüfung der finanzierten Projekte und der 

Auswertung der Ergebnisse von Projekten im Bereich Forschung und Innovation. 

Die Agentur führt auf die Zivilluftfahrt bezogene Teile des Rahmenprogramms 

für Forschung und Innovation durch, sofern die Kommission ihr die 

entsprechenden Befugnisse übertragen hat. 
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(3) Die Agentur kann Forschungstätigkeiten entwickeln und finanzieren, soweit sie sich 

ausschließlich auf die Verbesserung hinsichtlich Tätigkeiten in ihrem 

Zuständigkeitsbereich beziehen. Der Forschungsbedarf und die Tätigkeiten der 

Agentur werden in ihrem jährlichen Arbeitsprogramm aufgeführt. 

(4) Die Ergebnisse der von der Agentur finanzierten Forschung werden veröffentlicht, 

sofern die anwendbaren Vorschriften des Rechts des geistigen Eigentums oder die 

Sicherheitsvorschriften der Agentur gemäß Artikel 123 eine solche Veröffentlichung 

nicht ausschließen. 

(5) Zusätzlich zu den Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 4 dieses Artikels und nach 

Artikel 75 kann die Agentur sich auch ad hoc an Forschungstätigkeiten beteiligen, 

sofern diese Tätigkeiten im Einklang mit den Aufgaben der Agentur und den Zielen 

dieser Verordnung stehen. 
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Artikel 87 

Umweltschutz 

(1) Die für den Zweck der Zertifizierung der Konstruktion von Erzeugnissen gemäß 

Artikel 11 von der Agentur getroffenen Emissions- und Lärmschutzmaßnahmen 

sollen maßgebliche schädliche Auswirkungen auf das Klima, die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit durch die betreffenden Erzeugnisse der Zivilluftfahrt 

verhindern, wobei die internationalen Richtlinien und Empfehlungen, die Vorteile 

für die Umwelt, die technische Machbarkeit und die wirtschaftlichen 

Auswirkungen gebührend zu berücksichtigen sind. 

(2)  Die Kommission, die Agentur, die anderen Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen  der Union sowie die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihres jeweiligen 

Zuständigkeitsbereichs in Umweltfragen einschließlich jener, die Gegenstand der 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates40 und der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 sind, zusammen, um zu gewährleisten, dass den 

Zusammenhängen zwischen Klima- und Umweltschutz, menschlicher Gesundheit 

und anderen technischen Bereichen der Zivilluftfahrt Rechnung getragen wird, 

wobei die internationalen Richtlinien und Empfehlungen, die Vorteile für die 

Umwelt, die technische Machbarkeit und die wirtschaftlichen Auswirkungen 

gebührend zu berücksichtigen sind. 

                                                 
40 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft und zur Änderung der 
Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 vom 25.10.2003, S. 32). 
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(3) Die Agentur unterstützt – sofern sie über die entsprechende Fachkenntnis 

verfügt – die Kommission bei der Festlegung und Koordinierung von 

Umweltschutzstrategien und -maßnahmen in der Zivilluftfahrt insbesondere durch 

die Durchführung von Studien und Simulationsentwürfen und durch technische 

Beratung, wobei sie den Zusammenhängen zwischen Klima- und Umweltschutz, 

menschlicher Gesundheit und anderen, technischen Bereichen der Zivilluftfahrt 

Rechnung trägt. 

(4) Zur Information der Fachkreise und der breiten Öffentlichkeit veröffentlicht die 

Agentur mindestens alle drei Jahre einen Umweltbericht mit einer objektiven 

Beurteilung des Umweltschutzes in der Zivilluftfahrt in der Union. 

Bei der Ausarbeitung dieses Berichts stützt sich die Agentur in erster Linie auf 

Informationen, die den Organen und Einrichtungen der Union bereits vorliegen, 

sowie auf öffentlich zugängliche Informationen. 
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Bei der Ausarbeitung dieses Berichts bezieht die Agentur die Mitgliedstaaten ein 

und konsultiert die relevanten Interessenträger und Organisationen. 

Dieser Bericht enthält zudem Empfehlungen, mit denen der Umweltschutz im 

Bereich der Zivilluftfahrt in der Union verbessert werden soll. 

Artikel 88 

Zusammenhänge zwischen Flugsicherheit und Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt 

(1) Die Kommission, die Agentur und die Mitgliedstaaten arbeiten bei Fragen, die die 

Gefahrenabwehr (Luftsicherheit) in der Zivilluftfahrt, einschließlich 

Cybersicherheit, betreffen, zusammen, sofern Zusammenhänge zwischen 

Flugsicherheit und Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt bestehen. 
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(2) Bestehen Zusammenhänge zwischen Flugsicherheit und Luftsicherheit in der 

Zivilluftfahrt, so leistet die Agentur – sofern sie über die entsprechende 

Fachkenntnis in Sicherheitsfragen verfügt – der Kommission auf Ersuchen 

technische Hilfe bei der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates41 und anderer einschlägiger 

Rechtsvorschriften der Union. 

(3) Um zum Schutz der Zivilluftfahrt vor unrechtmäßigen Eingriffen beizutragen, 

reagiert die Agentur - wenn Zusammenhänge zwischen Flugsicherheit und 

Luftsicherheit in der Zivilluftfahrt bestehen - erforderlichenfalls unmittelbar auf 

ein dringendes Problem, das die Mitgliedstaaten gemeinsam betrifft und das in 

den Geltungsbereich der vorliegenden Verordnung fällt, indem sie 

a) Maßnahmen nach Artikel 77 Absatz 1 Buchstabe h ergreift, um 

Schwachstellen in der Konstruktion von Luftfahrzeugen zu beseitigen; 

                                                 
41 Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2008 über gemeinsame Vorschriften für die Sicherheit in der 
Zivilluftfahrt und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2320/2002 (ABl. L 97 
vom 9.4.2008, S. 72). 
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b) Abhilfemaßnahmen empfiehlt, die von den zuständigen nationalen 

Luftfahrtbehörden oder den natürlichen und juristischen Personen, die 

unter diese Verordnung fallen, zu ergreifen sind, und/oder einschlägige 

Informationen an diese Behörden und Personen verbreitet, sofern das 

Problem den Betrieb von Luftfahrzeugen betrifft, einschließlich Risiken für 

die Zivilluftfahrt, die im Zusammenhang mit Konfliktgebieten entstehen. 

Bevor sie die in Unterabsatz 1 Buchstaben a und b genannten Maßnahmen 

ergreift, holt die Agentur die Zustimmung der Kommission ein und konsultiert die 

Mitgliedstaaten. Die Agentur stützt sich bei diesen Maßnahmen möglichst auf 

gemeinsame Risikobewertungen der Union und berücksichtigt, dass in Notfällen 

schnell reagiert werden muss. 
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Artikel 89 

Zusammenhänge zwischen Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt und sozioökonomischen 

Faktoren 

(1) Die Kommission, die Agentur, die anderen Organe, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union sowie die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihres jeweiligen 

Zuständigkeitsbereichs zusammen, um zu gewährleisten, dass den 

Zusammenhängen zwischen der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt und den 

damit verbundenen sozioökonomischen Faktoren Rechnung getragen wird, u. a. 

bei Regelungsverfahren, der Aufsicht und der Umsetzung der Redlichkeitskultur 

im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 376/2014, damit die 

sozioökonomischen Risiken für die Zivilluftfahrt angegangen werden. 

(2) Die Agentur konsultiert die relevanten Interessenträger, wenn sie sich mit diesen 

Zusammenhängen befasst. 

(3) Die Agentur veröffentlicht alle drei Jahre einen Bericht mit einer objektiven 

Beurteilung der durchgeführten Aktionen und Maßnahmen, insbesondere 

derjenigen, bei denen es um die Zusammenhänge zwischen Flugsicherheit und 

sozioökonomischen Faktoren geht. 
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Artikel 90 

Internationale Zusammenarbeit 

(1) Die Agentur unterstützt die Kommission auf Ersuchen bei ihren Beziehungen zu 

Drittländern und internationalen Organisationen im Zusammenhang mit 

Angelegenheiten, die unter diese Verordnung fallen. Diese Unterstützung soll 

insbesondere zur Harmonisierung von Vorschriften, zur gegenseitigen Anerkennung 

von Zulassungen/Zeugnissen im Interesse der europäischen Wirtschaft und zur 

Verbreitung der europäischen Flugsicherheitsnormen beitragen. 

(2) Die Agentur kann mit den zuständigen Behörden von Drittländern und 

internationalen Organisationen, die für die unter diese Verordnung fallenden Fragen 

zuständig sind, zusammenarbeiten. Zu diesem Zweck kann die Agentur nach 

vorheriger Absprache mit der Kommission Arbeitsvereinbarungen mit diesen 

Behörden und internationalen Organisationen schließen. Diese 

Arbeitsvereinbarungen begründen keine rechtlichen Verpflichtungen für die 

Union und ihre Mitgliedstaaten. 
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(3) Die Agentur unterstützt die Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Rechte und der 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus internationalen Vereinbarungen in Bezug auf 

Angelegenheiten, die unter diese Verordnung fallen, insbesondere bezüglich ihrer 

Rechte und Verpflichtungen aufgrund des Abkommens von Chicago. 

Die Agentur kann als regionale Sicherheitsaufsichtsorganisation im Rahmen der 

ICAO fungieren. 

(4) Die Agentur nimmt erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit der Kommission und 

den Mitgliedstaaten die folgenden Informationen in den in Artikel 74 genannten 

Speicher auf und aktualisiert diese: 

a) Informationen darüber, inwieweit die Verordnung und die auf ihrer Grundlage 

erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte sowie die von 

der Agentur im Rahmen der vorliegenden Verordnung ergriffenen 

Maßnahmen mit den internationalen Richtlinien und Empfehlungen im 

Einklang stehen; 
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b) sonstige Informationen im Zusammenhang mit der Durchführung dieser 

Verordnung, die für alle Mitgliedstaaten erfasst werden und die für die von der 

ICAO vorgenommene Überwachung der Einhaltung des Abkommens von 

Chicago und der internationalen Richtlinien und Empfehlungen durch die 

Mitgliedstaaten relevant sind. 

Die Mitgliedstaaten verwenden diese Informationen, um ihren Verpflichtungen nach 

Artikel 38 des Abkommens von Chicago nachzukommen und der ICAO 

Informationen im Rahmen des ICAO-Programms zur universellen Bewertung der 

Sicherheitsaufsicht  bereitzustellen. 

(5) Unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen der Verträge arbeiten die 

Kommission, die Agentur und die zuständigen nationalen Behörden, die mit ICAO-

Tätigkeiten befasst sind, bei technischen Fragen, die in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallen und für die Arbeit der ICAO relevant sind, über ein Netz 

von Sachverständigen zusammen. Die Agentur stellt diesem Netz die erforderliche 

verwaltungstechnische Unterstützung, einschließlich Hilfe bei der Vorbereitung und 

Organisation seiner Sitzungen, zur Verfügung. 
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(6) Zusätzlich zu den Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 5 und nach Artikel 75 kann 

sich die Agentur auch ad hoc an einer technischen Zusammenarbeit sowie an 

Forschungs- und Unterstützungsprojekten mit Drittländern und internationalen 

Organisationen beteiligen, sofern diese Tätigkeiten mit den Aufgaben der Agentur 

und den Zielen gemäß Artikel 1 im Einklang stehen. 

Artikel 91 

Luftfahrtkrisenmanagement 

(1) Die Agentur leistet im Rahmen ihrer Zuständigkeiten in Abstimmung mit anderen 

einschlägigen Interessenträgern einen Beitrag zur raschen Reaktion auf 

Krisensituationen im Luftverkehr und zu deren Begrenzung. 

(2) Die Agentur beteiligt sich an der europäischen Koordinierungszelle für 

Luftfahrtkrisensituationen (EACCC), die gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 

Nr. 677/2011 der Kommission42 eingesetzt wurde. 

                                                 
42 Verordnung (EU) Nr. 677/2011 der Kommission vom 7. Juli 2011 zur Festlegung 

von Durchführungsbestimmungen für die Funktionen des 
Flugverkehrsmanagementnetzes und zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 691/2010 (ABl. L 185 vom 15.7.2011, S. 1). 
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Artikel 92 

Luftfahrtschulungen 

(1) Zur Förderung bewährter Verfahren und einer einheitlichen Durchführung dieser 

Verordnung und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte kann die Agentur auf Ersuchen eines Anbieters von 

Luftfahrtschulungen die Konformität dieses Anbieters und seiner Schulungen mit 

den Anforderungen, die von der Agentur festgelegt und in ihrer amtlichen 

Veröffentlichung bekanntgemacht werden, bewerten. Nach Feststellung dieser 

Konformität ist der Anbieter befugt, von der Agentur zugelassene Schulungen 

anzubieten. 

(2) Die Agentur kann – entweder über ihre eigenen Schulungsressourcen oder 

erforderlichenfalls durch Rückgriff auf externe Schulungsanbieter – Schulungen 

anbieten, die sich in erster Linie an ihr Personal und an das Personal der 

zuständigen nationalen Behörden richten, aber auch an die zuständigen nationalen 

Behörden, die zuständigen Behörden von Drittländern, internationale 

Organisationen, die natürlichen und juristischen Personen, die unter diese 

Verordnung fallen, sowie an andere interessierte Kreise ▌. 
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Artikel 93 

Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums 

Die Agentur leistet der Kommission – sofern sie über die entsprechende Fachkenntnis 

verfügt – auf Ersuchen technische Hilfe bei der Verwirklichung des einheitlichen 

europäischen Luftraums und übernimmt insbesondere 

a) die Durchführung technischer Inspektionen, technischer Untersuchungen und 

Studien; 

b) die Mitwirkung an der Umsetzung eines Leistungssystems für Flugsicherungsdienste 

und Netzfunktionen bei unter die vorliegende Verordnung fallenden 

Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Leistungsüberprüfungsgremium 

gemäß Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004; 

c) die Mitwirkung an der Umsetzung des ATM-Generalplans, einschließlich der 

Entwicklung und Umsetzung des SESAR-Programms. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2004;Nr:549;Year:2004&comp=


 

 305

ABSCHNITT II 

INTERNE STRUKTUREN 

Artikel 94 

Rechtsstellung, Sitz und Außenstellen 

(1) Die Agentur ist eine Einrichtung der Union. Sie besitzt Rechtspersönlichkeit. 

(2) Die Agentur besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und 

Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Recht zuerkannt ist. Sie 

kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und 

veräußern und ist vor Gericht parteifähig. 

(3) Sitz der Agentur ist Köln, Bundesrepublik Deutschland. 

(4) Die Agentur kann in Übereinstimmung mit Artikel 104 Absatz 4 in den 

Mitgliedstaaten Außenstellen einrichten oder Personal bei den Delegationen der 

Union in Drittländern unterbringen. 

(5) Die Agentur wird von ihrem Exekutivdirektor rechtlich vertreten. 
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Artikel 95 

Personal 

(1) Für das von der Agentur beschäftigte Personal gelten das Statut der Beamten der 

Europäischen Union, die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 

der Europäischen Union43 und die im gegenseitigen Einvernehmen der Organe der 

Union erlassenen Regelungen zur Durchführung dieser Bestimmungen. 

(2) Die Agentur kann auf abgeordnete nationale Sachverständige oder sonstiges 

Personal zurückgreifen, das nicht von der Agentur selbst beschäftigt wird. Der 

Verwaltungsrat beschließt eine Regelung für die Abordnung nationaler 

Sachverständiger zur Agentur. 

                                                 
43 Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 1968 

zur Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften 
sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vorübergehend auf die Beamten 
der Kommission anwendbar sind (ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1). 
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Artikel 96 

Vorrechte und Befreiungen 

Das Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union, das dem 

EUV und dem AEUV beigefügt ist, findet auf die Agentur und ihr Personal Anwendung. 

Artikel 97 

Haftung 

(1) Die vertragliche Haftung der Agentur bestimmt sich nach dem für den betreffenden 

Vertrag geltenden Recht. 

(2) Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel in einem von der Agentur 

geschlossenen Vertrag ist der Gerichtshof zuständig. 
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(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Agentur einen durch sie oder 

durch ihre Bediensteten in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit verursachten 

Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der 

Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

(4) Für Streitsachen über den Schadensersatz nach Absatz 3 ist der Gerichtshof 

zuständig. 

(5) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Agentur bestimmt sich 

nach den Vorschriften des Statuts bzw. der für sie geltenden 

Beschäftigungsbedingungen. 

Artikel 98 

Aufgaben des Verwaltungsrats 

(1) Die Agentur verfügt über einen Verwaltungsrat. 
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(2) Der Verwaltungsrat 

a) ernennt den Exekutivdirektor und verlängert gegebenenfalls dessen Amtszeit 

oder enthebt ihn seines Amtes gemäß Artikel 103; 

b) nimmt einen konsolidierten Jahresbericht über die Tätigkeiten der Agentur an 

und übermittelt ihn spätestens am 1. Juli jedes Jahres dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof. Der 

konsolidierte Jahresbericht wird veröffentlicht; 

c) beschließt jedes Jahr mit Zweidrittelmehrheit seiner stimmberechtigten 

Mitglieder das Programmplanungsdokument der Agentur gemäß Artikel 117; 

d) beschließt jedes Jahr mt Zweidrittelmehrheit seiner stimmberechtigten 

Mitglieder den jährlichen Haushaltsplan der Agentur gemäß Artikel 120 

Absatz 11; 

e) legt Verfahren für die Entscheidungen des Exekutivdirektors gemäß den 

Artikeln 115 und 116 fest; 
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f) nimmt seine Aufgaben im Zusammenhang mit dem Haushalt der Agentur 

gemäß den Artikeln 120, 121 und 125 wahr; 

g) ernennt die Mitglieder der Beschwerdekammer ▌gemäß Artikel 106; 

h) übt die Disziplinargewalt über den Exekutivdirektor aus; 

i) nimmt zu den in Artikel 126 ▌genannten Vorschriften für Gebühren und 

Entgelte Stellung; 

j) gibt sich eine Geschäftsordnung ▌; 

k) beschließt über die für die Agentur geltende Sprachenregelung; 

l) fasst ▌Beschlüsse über die Schaffung sowie, falls notwendig, Änderung der 

internen Strukturen der Agentur auf Direktorenebene; 
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m) übt gemäß Absatz 6 in Bezug auf das Personal der Agentur die Befugnisse aus, 

die der Anstellungsbehörde im Beamtenstatut und der zum Abschluss von 

Dienstverträgen ermächtigten Behörde in den Beschäftigungsbedingungen für 

die sonstigen Bediensteten übertragen werden (im Folgenden "Befugnisse der 

Anstellungsbehörde"); 

n) beschließt geeignete Durchführungsbestimmungen zum Statut der Beamten 

und zu den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten gemäß 

Artikel 110 des Statuts; 

o) beschließt Regeln zur Verhinderung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten seiner Mitglieder sowie der Mitglieder der 

Beschwerdekammer; 

p) ergreift angemessene Folgemaßnahmen zu den Feststellungen und 

Empfehlungen der internen oder externen Auditberichte und Bewertungen 

sowie der Untersuchungsberichte des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung (OLAF)44; 

▌ 

                                                 
44 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
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q) beschließt die für die Agentur geltende Finanzregelung gemäß Artikel 125; 

r) ernennt einen Rechnungsführer, der dem Statut der Beamten und den 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten unterliegt und in 

der Wahrnehmung seiner Aufgaben völlig unabhängig ist; 

s) beschließt eine Betrugsbekämpfungsstrategie, die in einem angemessenen 

Verhältnis zu den Betrugsrisiken steht und das Kosten-Nutzen-Verhältnis der 

durchzuführenden Maßnahmen berücksichtigt; 

t) nimmt zu dem Entwurf des europäischen Flugsicherheitsprogramms gemäß 

Artikel 5 Stellung; 
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u) beschließt den europäischen Plan für Flugsicherheit gemäß Artikel 6; 

v) trifft mit Gründen versehene Entscheidungen über die Aufhebung der 

Immunität gemäß Artikel 17 des Protokolls Nr. 7 über die Vorrechte und 

Befreiungen der Europäischen Union, das dem EUV und dem AEUV 

beigefügt ist; 

w) legt unbeschadet der Verordnungen (EU) Nr. 996/2010 und (EU) 

Nr. 376/2014 Verfahren für die zweckdienliche Zusammenarbeit der 

Agentur mit nationalen Justizbehörden fest. 

(3) Der Verwaltungsrat kann den Exekutivdirektor in allen Fragen beraten, die von 

dieser Verordnung erfasste Bereiche betreffen. 
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(4) Der Verwaltungsrat setzt ein beratendes Gremium ein, das die Gesamtheit der 

interessierten Kreise repräsentiert, die von der Tätigkeit der Agentur betroffen sind, 

und das anzuhören ist, bevor er Entscheidungen in den in Absatz 2 Buchstaben c, e, f 

und i genannten Bereichen trifft. Er kann auch beschließen, das beratende Gremium 

zu anderen in den Absätzen 2 und 3 genannten Fragen anzuhören. Stellungnahmen 

des beratenden Gremiums sind für den Verwaltungsrat nicht bindend. 

(5) Der Verwaltungsrat kann Arbeitsgremien einsetzen, die ihn bei der Wahrnehmung 

seiner Aufgaben, einschließlich der Vorbereitung seiner Entscheidungen und der 

Überwachung ihrer Durchführung, unterstützen. 
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(6) Der Verwaltungsrat erlässt gemäß Artikel 110 des Statuts der Beamten einen 

Beschluss auf der Grundlage von Artikel 2 Absatz 1 des Statuts der Beamten und 

Artikel 6 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten, mit dem er 

dem Exekutivdirektor die entsprechenden Befugnisse der Anstellungsbehörde 

überträgt und die Bedingungen festlegt, unter denen die Befugnisübertragung 

ausgesetzt werden kann. Der Exekutivdirektor kann diese Befugnisse weiter 

übertragen. 

Bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände kann der Verwaltungsrat die 

Übertragung der Befugnisse der Anstellungsbehörde auf den Exekutivdirektor sowie 

die von diesem weiter übertragenen Befugnisse durch einen Beschluss 

vorübergehend aussetzen und die Befugnisse selbst ausüben oder sie einem seiner 

Mitglieder oder einem anderen Bediensteten als dem Exekutivdirektor übertragen. 
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Artikel 99 

Zusammensetzung des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten und der 

Kommission zusammen, die alle stimmberechtigt sind. Jeder Mitgliedstaat ernennt 

ein Mitglied des Verwaltungsrats und zwei Stellvertreter. Ein Stellvertreter vertritt 

das Mitglied nur in dessen Abwesenheit. Die Kommission benennt zwei Vertreter 

und deren Stellvertreter. Die Amtszeit der Mitglieder und ihrer Stellvertreter beträgt 

vier Jahre. Sie kann verlängert werden. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats und ihre Stellvertreter werden aufgrund ihre 

Sachkenntnis, ihre anerkannten Erfahrungen und ihr Engagement im Bereich der 

Zivilluftfahrt sowie unter Berücksichtigung ihrer einschlägigen Führungs-, 

Verwaltungs- und Haushaltskompetenzen, die für die weitere Förderung der in 

dieser Verordnung festgesetzten Ziele erforderlich sind, ernannt. Die Mitglieder 

müssen in ihren jeweiligen Mitgliedstaaten eine Gesamtverantwortung zumindest für 

die Grundsätze der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt tragen. 
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(3) Alle im Verwaltungsrat vertretenen Parteien bemühen sich um eine Begrenzung der 

Fluktuation ihrer Vertreter, um die Kontinuität der Arbeit des Verwaltungsrats zu 

gewährleisten. Alle Parteien streben eine ausgewogene Vertretung von Männern und 

Frauen im Verwaltungsrat an. 

(4) Die Teilnahme von Vertretern europäischer Drittländer an der Arbeit des 

Verwaltungsrats als Beobachter und die Bedingungen einer solchen Teilnahme 

werden gegebenenfalls in den in Artikel 129 genannten Vereinbarungen geregelt. 

(5) Das in Artikel 98 Absatz 4 genannte beratende Gremium entsendet vier seiner 

Mitglieder als Beobachter in den Verwaltungsrat. Sie stellen eine möglichst breite 

Vertretung der in diesem beratenden Gremium vertretenen unterschiedlichen 

Auffassungen sicher. Ihre erste Amtszeit beträgt 48 Monate und kann ▌verlängert 

werden. 
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Artikel 100 

Vorsitz des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder einen 

Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der stellvertretende 

Vorsitzende tritt im Fall der Verhinderung des Vorsitzenden von Amts wegen an 

dessen Stelle. 

(2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden beträgt vier 

Jahre und kann einmal um weitere vier Jahre verlängert werden. Mit dem Ende ihrer 

Mitgliedschaft im Verwaltungsrat endet auch ihre Amtszeit automatisch am selben 

Tag. 

Artikel 101 

Sitzungen des Verwaltungsrats 

(1) Der Verwaltungsrat wird von seinem Vorsitzenden einberufen. 
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(2) Der Verwaltungsrat hält jährlich mindestens zwei ordentliche Sitzungen ab. Darüber 

hinaus tritt er auf Veranlassung des Vorsitzenden, auf Antrag der Kommission oder 

auf Antrag mindestens eines Drittels seiner Mitglieder zusammen. 

(3) Der Exekutivdirektor der Agentur nimmt an den Beratungen teil, hat jedoch kein 

Stimmrecht. 

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats können sich im Einklang mit der 

Geschäftsordnung von ihren Beratern oder Experten unterstützen lassen. 

(5) Der Verwaltungsrat kann alle Personen, deren Stellungnahme von Interesse sein 

kann, als Beobachter zur Teilnahme an den Sitzungen einladen. 

(6) Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrats werden von der Agentur geführt. 
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Artikel 102 

Vorschriften für die Abstimmung im Verwaltungsrat 

(1) Unbeschadet des Artikels 98 Absatz 2 Buchstaben c und d und des Artikels 103 

Absatz 7 fasst der Verwaltungsrat seine Beschlüsse mit der Mehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder. Auf Antrag eines Mitglieds des Verwaltungsrats wird 

der in Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe k genannte Beschluss einstimmig gefasst. 

(2) Jedes gemäß Artikel 99 Absatz 1 ernannte Mitglied hat eine Stimme. Bei 

Abwesenheit eines Mitglieds ist sein Stellvertreter berechtigt, dessen Stimmrecht 

auszuüben. Weder die Beobachter noch der Exekutivdirektor der Agentur haben das 

Recht, an Abstimmungen teilzunehmen. 

(3) In der Geschäftsordnung des Verwaltungsrats werden die Abstimmungsmodalitäten 

genauer festgelegt, insbesondere die Bedingungen, unter denen ein Mitglied im 

Namen eines anderen handeln kann, sowie gegebenenfalls Bestimmungen über die 

Beschlussfähigkeit. 

(4) Beschlüsse in Haushalts- und Personalangelegenheiten, insbesondere in Bezug auf 

in Artikel 98 Absatz 2 Buchstaben d, f, h, m, n, o und q genannte 

Angelegenheiten, bedürfen zur Annahme eines zustimmenden Votums der 

Kommission. 

▌ 
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Artikel 103 

Exekutivdirektor 

(1) Der Exekutivdirektor wird als Zeitbediensteter der Agentur gemäß Artikel 2 

Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten 

eingestellt. 

(2) Der Exekutivdirektor wird aufgrund seiner Leistung und nachgewiesener, für die 

Zivilluftfahrt relevanter Befähigung und Erfahrung vom Verwaltungsrat aus einer 

Liste von Kandidaten, die die Kommission im Anschluss an ein offenes und 

transparentes Auswahlverfahren vorgeschlagen hat, ernannt. 

Für den Abschluss des Vertrags mit dem Exekutivdirektor wird die Agentur durch 

den Vorsitzenden des Verwaltungsrats vertreten. 

Vor der Ernennung wird der vom Verwaltungsrat ausgewählte Bewerber 

aufgefordert ▌, vor dem zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments eine 

Erklärung abzugeben und Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. 
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(3) Die Amtszeit des Exekutivdirektors beträgt fünf Jahre. Am Ende dieses Zeitraums 

bewertet die Kommission die Leistung des Exekutivdirektors mit Blick auf die 

künftigen Aufgaben und Herausforderungen der Agentur. Zur Halbzeit kann der 

Exekutivdirektor aufgefordert werden, vor dem zuständigen Ausschuss des 

Europäischen Parlaments eine Erklärung abzugeben und Fragen der 

Ausschussmitglieder zu seiner Leistung zu beantworten. 

(4) Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag der Kommission unter Berücksichtigung der 

Bewertung nach Absatz 3 die Amtszeit des Exekutivdirektors einmal um höchstens 

fünf Jahre verlängern. Vor einer Verlängerung der Amtszeit des Exekutivdirektors 

unterrichtet der Verwaltungsrat das Europäische Parlament von seiner Absicht, die 

Amtszeit des Exekutivdirektors zu verlängern. Innerhalb eines Monats vor der 

Verlängerung der Amtszeit kann der Exekutivdirektor aufgefordert werden, vor dem 

zuständigen Ausschuss des Europäischen Parlaments eine Erklärung abzugeben und 

Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten. 
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(5) Ein Exekutivdirektor, dessen Amtszeit verlängert wurde, darf am Ende seiner 

gesamten Amtszeit nicht an einem anderen Auswahlverfahren für dieselbe Stelle 

teilnehmen. 

(6) Der Exekutivdirektor kann nur mit Beschluss des Verwaltungsrats auf Vorschlag der 

Kommission seines Amtes enthoben werden. 

(7) Der Verwaltungsrat beschließt über die Ernennung, die Verlängerung der Amtszeit 

und die Amtsenthebung des Exekutivdirektors mit Zweidrittelmehrheit seiner 

stimmberechtigten Mitglieder. 

(8) Der Exekutivdirektor kann von einem oder mehreren Direktoren unterstützt werden. 

Bei Abwesenheit oder Verhinderung des Exekutivdirektors tritt einer der Direktoren 

an seine Stelle. 
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Artikel 104 

Zuständigkeiten des Exekutivdirektors 

(1) Der Exekutivdirektor leitet die Agentur. Der Exekutivdirektor ist gegenüber dem 

Verwaltungsrat rechenschaftspflichtig. Unbeschadet der Befugnisse der Kommission 

und des Verwaltungsrats ▌übt der Exekutivdirektor sein Amt unabhängig aus und 

darf Weisungen von Regierungen oder sonstigen Stellen weder anfordern noch 

entgegennehmen. 

(2) Der Exekutivdirektor erstattet dem Europäischen Parlament über seine Tätigkeit 

Bericht, wenn er dazu aufgefordert wird. Der Rat kann den Exekutivdirektor 

auffordern, über diese Tätigkeit Bericht zu erstatten. 
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(3) Der Exekutivdirektor ist für die Durchführung der Aufgaben verantwortlich, die der 

Agentur durch diese Verordnung oder andere Rechtsakte der Union zugewiesen 

sind. Der Exekutivdirektor ist insbesondere verantwortlich für 

a) die Billigung der Maßnahmen der Agentur nach Artikel 76 innerhalb der in 

dieser Verordnung sowie in den auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten festgelegten Grenzen; 

b) die Entscheidung über Untersuchungen, Inspektionen und sonstige 

Überwachungstätigkeiten gemäß den Artikeln 83 und 85; 

c) die Entscheidung über die Zuweisung von Aufgaben an qualifizierte Stellen 

gemäß Artikel 69 Absatz 1 und über die Durchführung von Untersuchungen 

im Namen der Agentur durch zuständige nationale Behörden oder qualifizierte 

Stellen gemäß Artikel 83 Absatz 1; 

d) die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen bezüglich der Tätigkeiten der 

Agentur in Bezug auf die internationale Zusammenarbeit gemäß Artikel 90; 

www.parlament.gv.at



 

 326

e) die Durchführung aller erforderlichen Schritte, einschließlich des Erlasses 

interner Verwaltungsanweisungen und der Veröffentlichung von Mitteilungen, 

um das Funktionieren der Agentur gemäß dieser Verordnung zu gewährleisten; 

f) die Durchführung der Beschlüsse des Verwaltungsrats; 

g) die Ausarbeitung des konsolidierten Jahresberichts über die Tätigkeiten der 

Agentur und dessen Vorlage beim Verwaltungsrat zur Annahme; 

h) die Ausarbeitung eines Entwurfs des Voranschlags der Einnahmen und 

Ausgaben gemäß Artikel 120 und die Ausführung des Haushaltsplans gemäß 

Artikel 121; 

i) die Übertragung der Befugnisse des Exekutivdirektors auf andere Bedienstete 

der Agentur. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 

der Regeln, die für solche Befugnisübertragungen gelten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 2 

genannten Beratungsverfahren erlassen; 
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j) die Ausarbeitung des in Artikel 117 Absatz 1 genannten Programmplanungs-

dokuments und – nach Einholung der Stellungnahme der Kommission – 

dessen Vorlage beim Verwaltungsrat zur Annahme; 

k) die Umsetzung des in Artikel 117 Absatz 1 genannten 

Programmplanungsdokuments und die Berichterstattung über diese 

Umsetzung an den Verwaltungsrat; 

l) die Ausarbeitung eines Aktionsplans auf der Grundlage der 

Schlussfolgerungen der internen und externen Auditberichte und Bewertungen 

und der Untersuchungen des OLAF sowie die zweimal jährlich erfolgende 

Berichterstattung an die Kommission und die regelmäßige Berichterstattung an 

den Verwaltungsrat ▌über die erzielten Fortschritte; 

m) den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch vorbeugende 

Maßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige rechtswidrige 

Handlungen, durch wirksame Kontrollen sowie, falls Unregelmäßigkeiten 

festgestellt werden, durch Einziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge und 

gegebenenfalls durch Verhängung wirksamer, verhältnismäßiger und 

abschreckender verwaltungsrechtlicher und finanzieller Sanktionen; 
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n) die Ausarbeitung einer Betrugsbekämpfungsstrategie der Agentur und deren 

Vorlage beim Verwaltungsrat zur Annahme; 

o) die Ausarbeitung des Entwurfs der für die Agentur geltenden Finanzregelung; 

p) die Ausarbeitung des europäischen Plans für Flugsicherheit und seiner 

anschließenden Überarbeitungen und dessen Vorlage beim Verwaltungsrat zur 

Annahme; 

q) die Berichterstattung über die Durchführung des europäischen Plans für Flug-

sicherheit an den Verwaltungsrat; 

r) die Beantwortung von Unterstützungsersuchen der Kommission gemäß dieser 

Verordnung; 
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s) die Annahme der Neuzuweisung von Zuständigkeiten an die Agentur gemäß 

den Artikeln 64 und 65; 

t) die laufende Verwaltung der Agentur; 

u) die Fassung sämtlicher Beschlüsse über die Schaffung sowie, falls 

notwendig, die Änderung der internen Strukturen der Agentur, mit 

Ausnahme der Strukturen auf Direktorenebene, die vom Verwaltungsrat 

gebilligt werden; 

v) die Festlegung von Regeln zur Vermeidung und Bewältigung von 

Interessenkonflikten der Teilnehmer von Arbeitsgruppen und 

Expertengruppen sowie sonstiger, nicht unter das Statut fallender 

Bediensteter, die Bestimmungen über Interessenerklärungen und 

gegebenenfalls über nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses 

aufgenommene berufliche Tätigkeiten einschließen; 
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(4) Der Exekutivdirektor entscheidet auch darüber, ob es erforderlich ist, eine oder 

mehrere Außenstellen in einem oder mehreren Mitgliedstaaten ▌ einzurichten oder – 

vorbehaltlich entsprechender Vereinbarungen mit dem Europäischen 

Auswärtigen Dienst – Personal bei den Delegationen der Union in Drittländern 

unterzubringen, damit die Agentur ihre Aufgaben in effizienter und wirksamer 

Weise wahrnehmen kann. Diese Entscheidung bedarf der vorherigen Zustimmung 

der Kommission, des Verwaltungsrats und gegebenenfalls des Mitgliedstaats, in 

dem die Außenstelle eingerichtet werden soll. In dieser Entscheidung wird der 

Umfang der in dieser Außenstelle oder von diesem derart untergebrachten 

Personal durchzuführenden Tätigkeiten so festgelegt, dass unnötige Kosten und eine 

Überschneidung der Verwaltungsfunktionen mit denen der Agentur vermieden 

werden. 
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Artikel 105 

Befugnisse der Beschwerdekammer 

(1) Innerhalb der Verwaltungsstruktur der Agentur wird eine ▌Beschwerdekammer▌ 

eingerichtet. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 

delegierte Rechtsakte zur Festlegung der Organisation und Zusammensetzung der 

Beschwerdekammer zu erlassen. 

(2) Die Beschwerdekammer▌ entscheidet über Beschwerden gegen die in Artikel 108 

genannten Entscheidungen. Die Beschwerdekammer▌ wird bei Bedarf einberufen. 

▌ 
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Artikel 106 

Mitglieder der Beschwerdekammer▌ 

(1) Die Mitglieder und deren Stellvertreter werden vom Verwaltungsrat auf der 

Grundlage einer von der Kommission aufgestellten Liste qualifizierter Bewerber 

ernannt. 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder der Beschwerdekammer▌ einschließlich der 

Vorsitzenden und der Stellvertreter beträgt fünf Jahre und kann um weitere fünf 

Jahre verlängert werden. 

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekammer▌ genießen Unabhängigkeit. Bei ihren 

Entscheidungen dürfen sie Weisungen von Regierungen oder sonstigen Stellen 

weder anfordern noch entgegennehmen. 

(4) Die Mitglieder der Beschwerdekammer▌ dürfen in der Agentur keine sonstigen 

Tätigkeiten ausüben. Die Tätigkeit als Mitglied der Beschwerdekammer kann 

nebenberuflich ausgeübt werden. 
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(5) Die Mitglieder der Beschwerdekammer▌ dürfen während ihrer jeweiligen Amtszeit 

nur aus schwerwiegenden Gründen von der Kommission nach Stellungnahme des 

Verwaltungsrats mit einem entsprechenden Beschluss ihres Amtes enthoben oder 

aus der Liste qualifizierter Bewerber gestrichen werden. 

(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 128 delegierte 

Rechtsakte zur Festlegung der erforderlichen Qualifikationen der Mitglieder der 

Beschwerdekammer, deren Stellung und Vertragsbeziehung zur Agentur, der 

Befugnisse der einzelnen Mitglieder in der Vorphase der Entscheidungen sowie 

der Vorschriften und Verfahren für die Abstimmung zu erlassen. 

Artikel 107 

Ausschluss und Ablehnung 

(1) Die Mitglieder der Beschwerdekammer▌ dürfen nicht an einem 

Beschwerdeverfahren mitwirken, das ihre persönlichen Interessen berührt oder wenn 

sie zuvor als Vertreter eines Verfahrensbeteiligten tätig gewesen sind oder an der 

fraglichen Entscheidung mitgewirkt haben. 
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(2) Ist ein Mitglied der Beschwerdekammer aus einem der in Absatz 1 aufgeführten 

Gründe oder aus einem sonstigen Grund der Ansicht, an einem 

Beschwerdeverfahren nicht mitwirken zu können, so teilt dieses Mitglied dies der 

Beschwerdekammer mit. 

(3) Jeder am Beschwerdeverfahren Beteiligte kann ein Mitglied der Beschwerdekammer 

aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder wegen des Verdachts der 

Befangenheit ablehnen. Die Ablehnung ist nicht zulässig, wenn der am 

Beschwerdeverfahren Beteiligte Verfahrenshandlungen vorgenommen hat, obwohl 

er den Ablehnungsgrund kannte. Die Ablehnung darf nicht mit der 

Staatsangehörigkeit der Mitglieder begründet werden. 

(4) Die Beschwerdekammer entscheidet über das Vorgehen in den Fällen der Absätze 2 

und 3 ohne Mitwirkung des betreffenden Mitglieds. Das betreffende Mitglied wird 

bei dieser Entscheidung durch seinen Stellvertreter in der Beschwerdekammer 

ersetzt. 
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Artikel 108 

Beschwerdefähige Entscheidungen 

(1) Entscheidungen der Agentur nach den Artikeln 64, 65, Artikel 76 Absatz 6 und den 

Artikeln 77 bis 83, 85 oder 126 sind mit einer Beschwerde anfechtbar. 

(2) Eine Beschwerde nach Absatz 1 hat keine aufschiebende Wirkung. Ist der 

Exekutivdirektor der Ansicht, dass die Umstände dies gestatten, kann er den 

Vollzug der angefochtenen Entscheidung aussetzen. 

(3) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, 

ist nur dann beschwerdefähig, wenn auch gegen die Endentscheidung Beschwerde 

eingelegt wird, sofern nicht in der Entscheidung eine gesonderte 

Beschwerdemöglichkeit vorgesehen ist. 
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Artikel 109 

Beschwerdeberechtigte 

Jede natürliche oder juristische Person kann gegen eine an sie ergangene Entscheidung sowie 

gegen eine Entscheidung Beschwerde einlegen, die zwar förmlich an eine andere Person 

gerichtet ist, sie aber unmittelbar und individuell betrifft. Die Verfahrensbeteiligten sind in 

dem Beschwerdeverfahren parteifähig. 

Artikel 110 

Frist und Form 

Die Beschwerde ist zusammen mit einer ordnungsgemäßen Begründung innerhalb von zwei 

Monaten nach Bekanntgabe der Maßnahme an die betreffende Person oder, falls keine 

Bekanntgabe erfolgt ist, innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem die 

betreffende Person von der Maßnahme Kenntnis erlangt hat, schriftlich beim Sekretariat der 

Beschwerdekammer einzulegen. 
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Artikel 111 

Abhilfe 

(1) Vor der Prüfung der Beschwerde gibt die Beschwerdekammer der Agentur 

Gelegenheit, ihre Entscheidung zu überprüfen. Hält der Exekutivdirektor die 

Beschwerde für begründet, so hat er die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten 

ab der Mitteilung durch die Beschwerdekammer zu korrigieren. Dies gilt nicht, 

wenn dem Beschwerdeführer ein anderer am Beschwerdeverfahren Beteiligter 

gegenübersteht. 

(2) Wird die Entscheidung nicht korrigiert, so entscheidet die Agentur umgehend, ob sie 

den Vollzug der angefochtenen Entscheidung gemäß Artikel 108 Absatz 2 aussetzt. 
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Artikel 112 

Prüfung der Beschwerde 

(1) Die Beschwerdekammer prüft, ob die Beschwerde zulässig und begründet ist. 

(2) Bei der Prüfung der Beschwerde nach Absatz 1 geht die Beschwerdekammer zügig 

vor. Sie fordert die am Beschwerdeverfahren Beteiligten so oft wie erforderlich auf, 

innerhalb bestimmter Fristen schriftliche Stellungnahmen zu ihren Mitteilungen oder 

zu den Schriftsätzen der anderen am Beschwerdeverfahren Beteiligten einzureichen. 

Die Beschwerdekammer kann von Amts wegen oder auf begründeten Antrag eines 

Beteiligten des Beschwerdeverfahrens beschließen, eine mündliche Anhörung 

abzuhalten. 

Artikel 113 

Beschwerdeentscheidungen 

Kommt die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass eine Beschwerde unzulässig oder 

unbegründet ist, so weist sie die Beschwerde ab. Kommt die Beschwerdekammer zu dem 

Schluss, dass eine Beschwerde zulässig und begründet ist, so verweist sie die Sache an die 

Agentur zurück. Die Agentur trifft eine neue begründete Entscheidung, bei der sie die 

Entscheidung der Beschwerdekammer berücksichtigt. 
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Artikel 114 

Klagen vor dem Gerichtshof  

(1) Beim Gerichtshof kann Klage erhoben werden, um die Nichtigerklärung von ▌ 

Handlungen der Agentur mit Rechtswirkung gegenüber Dritten zu erwirken, um 

eine Untätigkeit feststellen zu lassen sowie um für Schäden, die die Agentur in 

Ausübung ihrer Tätigkeiten verursacht hat, im Rahmen der außervertraglichen 

Haftung und, aufgrund einer Schiedsklausel, der vertraglichen Haftung gemäß 

Artikel 97 Schadenersatz zu erlangen. 

(2) Nichtigkeitsklagen beim Gerichtshof der Europäischen Union gegen Entscheidungen 

der Agentur gemäß den Artikeln 64 und 65, Artikel 76 Absatz 6 und den Artikeln 

77 bis 83, 85 oder 126 sind erst zulässig, nachdem alle internen 

Beschwerdeverfahren der Agentur ausgeschöpft wurden. 

(3) Die Organe der Union und die Mitgliedstaaten können gegen Entscheidungen der 

Agentur direkt beim Gerichtshof Klage erheben, ohne die internen 

Beschwerdeverfahren der Agentur ausschöpfen zu müssen. 
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(4) Die Agentur hat alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um dem Urteil des 

Gerichtshofs nachzukommen. 

ABSCHNITT III 

ARBEITSWEISE 

Artikel 115 

Verfahren für die Ausarbeitung von Stellungnahmen, Zertifizierungsspezifikationen und 

anderen Einzelspezifikationen, annehmbaren Nachweisverfahren und Anleitungen 

(1) Der Verwaltungsrat legt transparente Verfahren für die Ausarbeitung von 

Stellungnahmen, Zertifizierungsspezifikationen und anderen Einzelspezifikationen, 

annehmbaren Nachweisverfahren und Anleitungen nach Artikel 76 Absätze 1 und 3 

fest. Im Rahmen dieser Verfahren 

a) wird der Sachverstand der zivilen und gegebenenfalls militärischen 

Luftfahrtbehörden der Mitgliedstaaten herangezogen; 
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b) werden, soweit erforderlich, Sachverständige aus den interessierten Kreisen 

einbezogen und wird der Sachverstand der einschlägigen europäischen 

Normungsgremien oder sonstiger Fachgremien herangezogen; 

c) wird gewährleistet, dass die Agentur Unterlagen veröffentlicht und die 

interessierten Kreise auf breiter Grundlage nach einem Zeitplan und einem 

Verfahren anhört, das die Agentur auch dazu verpflichtet, schriftlich zum 

Anhörungsprozess Stellung zu nehmen. 

(2) Arbeitet die Agentur nach Artikel 76 Absätze 1 und 3 Stellungnahmen, 

Zertifizierungsspezifikationen und andere Einzelspezifikationen, annehmbare 

Nachweisverfahren und Anleitungen aus, so sieht sie dazu ein Verfahren für die 

vorherige Konsultation der Mitgliedstaaten vor. Zu diesem Zweck kann sie eine 

Arbeitsgruppe einrichten, in die jeder Mitgliedstaat einen Sachverständigen 

entsenden kann. Ist eine Konsultation in Bezug auf militärische Aspekte 

erforderlich, so konsultiert die Agentur neben den Mitgliedstaaten auch die 

Europäische Verteidigungsagentur und andere von den Mitgliedstaaten benannte 

Militärexperten. Ist eine Konsultation in Bezug auf die möglichen sozialen 

Auswirkungen der Maßnahmen der Agentur erforderlich, so bezieht die Agentur 

▌die Sozialpartner der Union und andere relevante Interessenträger mit ein. 
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(3) Die Agentur veröffentlicht die nach Artikel 76 Absätze 1 und 3 ausgearbeiteten 

Stellungnahmen, Zertifizierungsspezifikationen und anderen Einzelspezifikationen, 

annehmbaren Nachweisverfahren und Anleitungen sowie die nach Absatz 1 

festgelegten Verfahren in der amtlichen Veröffentlichung der Agentur. 

Artikel 116 

Verfahren für Einzelentscheidungen 

(1) Der Verwaltungsrat legt transparente Verfahren für Einzelentscheidungen nach 

Artikel 76 Absatz 4 fest. 

Insbesondere wird im Rahmen dieser Verfahren 

a) gewährleistet, dass natürliche oder juristische Personen, an die sich die 

Entscheidung richten soll, und sonstige Personen, die unmittelbar und 

individuell betroffen sind, angehört werden; 

b) geregelt, dass die Entscheidung natürlichen oder juristischen Personen 

mitgeteilt und vorbehaltlich des Artikels 123 und des Artikels 132 Absatz 2 

veröffentlicht wird; 
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c) geregelt, dass die natürliche oder juristische Person, an die die Entscheidung 

gerichtet ist, und andere an dem Verfahren Beteiligte über die der betreffenden 

Person nach dieser Verordnung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe 

unterrichtet werden; 

d) gewährleistet, dass die Entscheidung eine Begründung enthält. 

(2) Der Verwaltungsrat legt Verfahren fest, die die Einzelheiten der Mitteilung von 

Entscheidungen an die betreffenden Personen und die Hinweise auf die nach dieser 

Verordnung offenstehenden Beschwerdeverfahren regeln. 
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Artikel 117 

Jährliche und mehrjährige Programmplanung 

(1) Zum 31. Dezember jedes Jahres nimmt der Verwaltungsrat gemäß Artikel 98 

Absatz 2 Buchstabe c unter Berücksichtigung der Stellungnahme der Kommission 

und in Verbindung mit der mehrjährigen Programmplanung nach Konsultation des 

Europäischen Parlaments ein Programmplanungsdokument für das mehrjährige und 

das jährliche Arbeitsprogramm an, das auf einem vom Exekutivdirektor sechs 

Wochen vor seiner Annahme unterbreiteten Entwurf beruht. Der Verwaltungsrat 

übermittelt dieses Dokument dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 

Kommission. Nach der endgültigen Annahme des Gesamthaushaltsplans wird das 

Programmplanungsdokument endgültig und wird erforderlichenfalls entsprechend 

angepasst. 
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(2) Das jährliche Arbeitsprogramm enthält detailliert beschriebene Ziele und erwartete 

Ergebnisse sowie Leistungsindikatoren und trägt den Zielen des europäischen 

Plans für Flugsicherheit Rechnung. Es enthält ferner eine Beschreibung der zu 

finanzierenden Maßnahmen und Angaben zu den jeder Maßnahme entsprechend den 

Grundsätzen der tätigkeitsbezogenen Aufstellung des Haushaltsplans und des 

maßnahmenbezogenen Managements zugewiesenen Finanzmitteln und 

Humanressourcen, aus denen auch hervorgeht, welche Tätigkeiten aus dem 

Regulierungshaushalt und welche Tätigkeiten aus von der Agentur vereinnahmten 

Gebühren und Entgelten zu finanzieren sind. Das jährliche Arbeitsprogramm steht 

mit dem mehrjährigen Arbeitsprogramm nach Absatz 4 dieses Artikels im Einklang. 

Im jährlichen Arbeitsprogramm wird klar angegeben, welche Aufgaben im 

Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr hinzugefügt, verändert oder 

gestrichen wurden. Die jährliche Programmplanung enthält die Strategie der Agentur 

für ihre Tätigkeiten in Bezug auf die internationale Zusammenarbeit gemäß 

Artikel 90 und die Maßnahmen der Agentur im Zusammenhang mit dieser Strategie. 
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(3) Der Verwaltungsrat ändert das angenommene jährliche Arbeitsprogramm, wenn der 

Agentur eine neue Aufgabe übertragen wird. Substanzielle Änderungen des 

jährlichen Arbeitsprogramms werden nach demselben Verfahren wie das 

ursprüngliche jährliche Arbeitsprogramm angenommen. Der Verwaltungsrat kann 

die Befugnis für die Vornahme nicht substanzieller Änderungen dem 

Exekutivdirektor übertragen. 

(4) Im mehrjährigen Arbeitsprogramm wird die strategische Gesamtplanung 

einschließlich Zielen, erwarteten Ergebnissen und Leistungsindikatoren festgelegt. 

Es enthält ferner die Ressourcenplanung einschließlich der mehrjährigen Haushalts- 

und Personalplanung. 

Die Ressourcenplanung wird jährlich aktualisiert. Die strategische 

Programmplanung wird erforderlichenfalls aktualisiert, insbesondere hinsichtlich der 

Ergebnisse der in Artikel 124 genannten Bewertung. 
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Artikel 118 

Konsolidierter Jahresbericht 

(1) Im konsolidierten Jahresbericht wird dargelegt, wie die Agentur ihr jährliches 

Arbeitsprogramm umgesetzt, ihre Haushaltsmittel verwendet und ihr Personal 

eingesetzt hat. Es wird klar angegeben, welche Aufträge und Aufgaben der Agentur 

im Vergleich zum Vorjahr hinzugefügt, geändert oder zurückgenommen worden 

sind. 

(2) In dem Bericht werden die von der Agentur durchgeführten Tätigkeiten dargelegt 

und deren Ergebnisse im Hinblick auf die vorgegebenen Ziele, die 

Leistungsindikatoren und den festgelegten Zeitplan, die mit diesen Tätigkeiten 

verbundenen Risiken, den Ressourceneinsatz, die allgemeine Arbeitsweise der 

Agentur und die Effizienz und Wirksamkeit der Systeme der internen Kontrolle 

bewertet. Ferner wird angegeben, welche Tätigkeiten aus dem Regulierungshaushalt 

und welche Tätigkeiten aus von der Agentur vereinnahmten Gebühren und Entgelten 

finanziert wurden. 
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Artikel 119 

Transparenz und Kommunikation 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 findet auf die Dokumente der Agentur 

Anwendung. Dies gilt unbeschadet der Regelungen für den Zugang zu Daten und 

Informationen, die in der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 und in den gemäß 

Artikel 72 Absatz 5 und Artikel 74 Absatz 8 dieser Verordnung erlassenen 

Durchführungsrechtsakten festgelegt sind. 

(2) Die Agentur kann von sich aus Kommunikationstätigkeiten in ihren Zuständigkeits-

bereichen durchführen. Sie stellt insbesondere sicher, dass zusätzlich zu der 

Veröffentlichung nach Artikel 115 Absatz 3 die Öffentlichkeit und interessierte 

Kreise rasch objektive, zuverlässige und leicht verständliche Informationen über ihre 

Arbeit erhalten. Die Agentur stellt sicher, dass sich die Zuweisung ihrer Mittel für 

Kommunikationstätigkeiten nicht nachteilig auf die wirksame Erfüllung der in 

Artikel 75 aufgeführten Aufgaben auswirkt. 

(3) Soweit angemessen, übersetzt die Agentur das ▌ Material zur Förderung der 

Sicherheit in die Amtssprachen der Union. 
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(4) Die zuständigen nationalen Behörden leisten der Agentur wirksame Unterstützung 

bei der Bekanntmachung einschlägiger Sicherheitsinformationen in ihren jeweiligen 

Hoheitsgebieten ▌. 

(5) Jede natürliche oder juristische Person kann sich in einer Amtssprache der Union 

schriftlich an die Agentur wenden und hat Anspruch auf eine Antwort in derselben 

Sprache. 

(6) Die für die Arbeit der Agentur erforderlichen Übersetzungen werden vom 

Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union angefertigt. 
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ABSCHNITT IV 

FINANZVORSCHRIFTEN 

Artikel 120 

Haushalt 

(1) Unbeschadet sonstiger Einnahmen setzen sich die Einnahmen der Agentur 

zusammen aus 

a) einem Beitrag der Union; 

b) Beiträgen europäischer Drittländer, mit denen die Union internationale 

Übereinkünfte nach Artikel 129 geschlossen hat; 

c) den Gebühren, die von Antragstellern und Zulassungs-/Zeugnisinhabern für 

die Erteilung von Zulassungen/Zeugnissen sowie von Personen, die 

Erklärungen registrieren lassen, an die Agentur entrichtet werden; 
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d) Entgelten für Veröffentlichungen, Ausbildungsmaßnahmen und sonstige von 

der Agentur erbrachte Dienstleistungen sowie für die Bearbeitung von 

Beschwerden durch die Agentur; 

e) freiwilligen Finanzbeiträgen von Mitgliedstaaten, Drittländern oder sonstigen 

Stellen, sofern diese Beiträge die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 

Agentur nicht beeinträchtigen; 

▌ 

f) Finanzhilfen. 

(2) Die Ausgaben der Agentur umfassen Ausgaben für Personal, Verwaltung, 

Infrastruktur und Betrieb. In Bezug auf Betriebsausgaben können Mittelbindungen 

für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehrere Haushaltsjahre erstreckt, 

erforderlichenfalls über mehrere Jahre in Jahrestranchen erfolgen. 
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(3) Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein. 

(4) Der Regulierungshaushalt, die für Zertifizierungstätigkeiten erhobenen und 

eingezogenen Gebühren und die von der Agentur vereinnahmten Entgelte werden in 

der Rechnungsführung der Agentur getrennt ausgewiesen. 

(5) Die Agentur passt ihre Personalplanung und Verwaltung der Tätigkeiten, die durch 

an Gebühren und Entgelte gebundene Einnahmen finanziert werden, im Laufe des 

Haushaltsjahrs so an, dass sie rasch auf die Arbeitsbelastung und Schwankungen 

bei diesen Einnahmen ▌ reagieren kann. 

(6) Der Exekutivdirektor erstellt jedes Jahr einen Entwurf des Voranschlags der 

Einnahmen und Ausgaben der Agentur für das folgende Haushaltsjahr, 

einschließlich eines Entwurfs des Stellenplans, und übermittelt ihn zusammen mit 

Erläuterungen zur Haushaltslage dem Verwaltungsrat. Dieser Entwurf des 

Stellenplans beruht bezüglich der aus Gebühren und Entgelten finanzierten Stellen 

auf einer begrenzten Reihe von der Kommission genehmigter Indikatoren zur 

Messung der Arbeitsbelastung und Effizienz der Agentur und weist die Mittel aus, 

die erforderlich sind, um der Nachfrage nach Zertifizierungs- und sonstigen 

Tätigkeiten der Agentur, auch nach solchen, die sich aus der Neuzuweisung von 

Zuständigkeiten gemäß den Artikeln 64 und 65 ergeben, in effizienter und 

fristgerechter Weise gerecht zu werden. 
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Auf der Grundlage dieses Entwurfs nimmt der Verwaltungsrat einen vorläufigen 

Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der Agentur für das 

folgende Haushaltsjahr an. Der vorläufige Entwurf des Voranschlags der Einnahmen 

und Ausgaben der Agentur wird der Kommission jedes Jahr bis zum 31. Januar 

übermittelt. 

(7) Der endgültige Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben der 

Agentur, der auch den Entwurf des Stellenplans und das vorläufige 

Arbeitsprogramm enthält, wird der Kommission und den europäischen Drittländern, 

mit denen die Union internationale Übereinkünfte nach Artikel 129 geschlossen hat, 

spätestens am 31. März vom Verwaltungsrat übermittelt. 

(8) Die Kommission übermittelt den Voranschlag zusammen mit dem Entwurf des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union der Haushaltsbehörde an das 

Europäische Parlament und den Rat. 
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(9) Auf der Grundlage des Voranschlags setzt die Kommission die von ihr für den 

Stellenplan für erforderlich erachteten Mittelansätze und die Höhe des Beitrags aus 

dem Gesamthaushaltsplan in den Entwurf des Gesamthaushaltsplans der 

Europäischen Union ein, den sie gemäß den Artikeln 313 und 314 AEUV dem 

Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt. 

(10) Das Europäische Parlament und der Rat bewilligen die Mittel für den Beitrag zur 

Agentur und stellen den Stellenplan der Agentur fest und berücksichtigen dabei die 

Indikatoren in Bezug auf die Arbeitsbelastung und Effizienz der Agentur nach 

Absatz 6. 

(11) Der Haushaltsplan wird vom Verwaltungsrat festgestellt. Er wird endgültig, wenn 

der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig festgestellt ist. Gegebenenfalls wird er 

entsprechend angepasst. 
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(12) Der Verwaltungsrat teilt dem Europäische Parlament und dem Rat schnellstmöglich 

alle von ihm geplanten Vorhaben mit, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf 

die Haushaltsfinanzierung haben könnten, was insbesondere für 

Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb von Gebäuden gilt, und 

unterrichtet die Kommission darüber. Für Immobilienvorhaben, die voraussichtlich 

erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Agentur haben, gilt die Delegierte 

Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission45. 

Hat das Europäische Parlament oder der Rat mitgeteilt, dass es/er eine 

Stellungnahme abgeben will, so teilt es/er diese Stellungnahme dem Verwaltungsrat 

innerhalb von sechs Wochen nach der Unterrichtung über das Vorhaben mit. 

                                                 
45 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1271/2013 der Kommission vom 30. September 

2013 über die Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 208 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 328 vom 7.12.2013, S. 42). 
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Artikel 121 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1) Der Exekutivdirektor führt den Haushaltsplan der Agentur aus. 

(2) Bis zum 1. März nach dem Ende jedes Haushaltsjahres übermittelt der 

Rechnungsführer der Agentur dem Rechnungsführer der Kommission und dem 

Rechnungshof den vorläufigen Rechnungsabschluss. Außerdem übermittelt der 

Rechnungsführer der Agentur dem Rechnungsführer der Kommission bis zum 

1. März nach dem Ende jedes Haushaltsjahrs einen Bericht über die 

Haushaltsführung und das Finanzmanagement in dem Haushaltsjahr. Der 

Rechnungsführer der Kommission konsolidiert die vorläufigen 

Rechnungsabschlüsse der Organe und dezentralisierten Einrichtungen gemäß 

Artikel 147 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates46. 

                                                 
46 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 
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(3) Bis zum 31. März nach dem Ende jedes Haushaltsjahrs übermittelt der 

Exekutivdirektor den Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement 

in dem Haushaltsjahr dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und 

dem Rechnungshof. 

(4) Gemäß Artikel 148 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 stellt der 

Rechnungsführer nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofes zum 

vorläufigen Rechnungsabschluss der Agentur in eigener Verantwortung den 

endgültigen Jahresabschluss der Agentur auf, den der Exekutivdirektor sodann dem 

Verwaltungsrat zur Stellungnahme vorlegt. 

(5) Der Verwaltungsrat gibt eine Stellungnahme zum endgültigen Jahresabschluss der 

Agentur ab. 
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(6) Der Rechnungsführer der Agentur übermittelt den endgültigen Jahresabschluss 

zusammen mit der Stellungnahme des Verwaltungsrats bis zum 1. Juli nach dem 

Ende jedes Haushaltsjahrs dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission 

und dem Rechnungshof. 

(7) Der endgültige Jahresabschluss wird bis zum 15. November des jedes 

Haushaltsjahres im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(8) Der Exekutivdirektor übermittelt dem Rechnungshof bis zum 30. September nach 

Ablauf jedes Haushaltsjahres eine Antwort auf dessen Bemerkungen. Er übermittelt 

diese Antwort auch dem Verwaltungsrat und der Kommission. 

(9) Der Exekutivdirektor übermittelt dem Europäischen Parlament auf dessen Anfrage 

gemäß Artikel 165 Absatz 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 alle 

Informationen, die für die ordnungsgemäße Abwicklung des Entlastungsverfahrens 

für das betreffende Haushaltsjahr erforderlich sind. 
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(10) Auf Empfehlung des Rates, der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, entscheidet 

das Europäische Parlament vor dem 15. Mai des Jahres n + 2 über die Entlastung 

des Exekutivdirektors zur Ausführung des Haushaltsplans für das Jahr n. 

Artikel 122 

Betrugsbekämpfung 

(1) Für die Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen 

Handlungen gilt uneingeschränkt die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates47. 

(2) Die Agentur tritt der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen 

dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen 

des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)48 innerhalb von sechs 

Monaten nach … [Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] bei und 

erlässt nach dem Muster in der Anlage der Vereinbarung die entsprechenden 

Bestimmungen, die für ihr Personal gelten. 

                                                 
47 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

48 ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:136;Day:31;Month:5;Year:1999;Page:15&comp=


 

 360

(3) Der Rechnungshof ist befugt, bei allen Finanzhilfeempfängern, Auftragnehmern und 

Unterauftragnehmern, die Unionsmittel von der Agentur erhalten haben, 

Rechnungsprüfungen anhand von Unterlagen und Inspektionen vor Ort 

durchzuführen. 

(4) Das OLAF kann gemäß den Vorschriften und Verfahren der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 und der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates49 

Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchführen, 

um festzustellen, ob im Zusammenhang mit von der Agentur finanzierten 

Finanzhilfen oder Verträgen ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige 

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

(5) Unbeschadet der Absätze 1 bis 4 müssen Kooperationsvereinbarungen mit Dritt-

ländern und internationalen Organisationen, Verträge, Finanzhilfevereinbarungen 

und Finanzhilfeentscheidungen der Agentur Bestimmungen enthalten, die den 

Rechnungshof und das OLAF ausdrücklich ermächtigen, derartige 

Rechnungsprüfungen und Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten durchzuführen. 

                                                 
49 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 
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Artikel 123 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften vertraulichen Informationen 

Die Agentur wendet eigene Sicherheitsvorschriften an, die den Sicherheitsvorschriften der 

Kommission zum Schutz von EU-Verschlusssachen und nicht als Verschlusssache 

eingestuften sensiblen Informationen, die in den Beschlüssen (EU, Euratom) 2015/44350 und 

2015/44451 der Kommission festgelegt sind, gleichwertig sein müssen. Die 

Sicherheitsvorschriften beinhalten unter anderem Bestimmungen über den Austausch, die 

Verarbeitung und die Speicherung solcher Informationen. 

                                                 
50 Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über 

Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41). 
51 Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der Kommission vom 13. März 2015 über die 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von EU-Verschlusssachen (ABl. L 72 vom 
17.3.2015, S. 53). 
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Artikel 124 

Bewertung 

(1) Spätestens am … [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

und danach alle fünf Jahre führt die Kommission eine Bewertung entsprechend den 

Leitlinien der Kommission durch, um die Leistung der Agentur im Verhältnis zu 

ihren Zielen, ihrem Auftrag und ihren Aufgaben zu bewerten. Die Bewertung dient 

der Beurteilung, inwieweit diese Verordnung, die Agentur und ihre Arbeitsweise 

zu einem hohen Niveau der Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt beigetragen 

haben. In der Bewertung wird zudem darauf eingegangen, inwieweit eine Änderung 

des Auftrags der Agentur notwendig ist und welche finanziellen Auswirkungen eine 

solche Änderung hätte. Bei der Bewertung werden die Standpunkte des 

Verwaltungsrats und der Interessenträger auf Unionsebene wie auf nationaler 

Ebene berücksichtigt. 
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(2) Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass Ziele, Auftrag und Aufgaben der 

Agentur deren Fortbestehen nicht länger rechtfertigen, kann sie die Änderung oder 

Aufhebung dieser Verordnung vorschlagen. 

(3) Die Kommission übermittelt den Bewertungsbericht zusammen mit ihren 

Schlussfolgerungen dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem 

Verwaltungsrat. Gegebenenfalls wird ein Aktionsplan mit Zeitplan beigefügt. Die 

Ergebnisse der Bewertung und die Empfehlungen werden veröffentlicht. 

Artikel 125 

Finanzregelung 

Der Verwaltungsrat erlässt nach Konsultation der Kommission die für die Agentur geltende 

Finanzregelung. Diese darf von der Delegierten Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1271/2013 

nur abweichen, soweit dies speziell für die Funktionsweise der Agentur erforderlich ist und 

nachdem die Kommission dem zugestimmt hat. 
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Artikel 126 

Gebühren und Entgelte 

▌ 

(1) Gebühren und Entgelte werden erhoben für 

a) die Erteilung und Verlängerung von Zulassungen/Zeugnissen und die 

Registrierung von Erklärungen durch die Agentur gemäß dieser Verordnung 

sowie die Aufsicht über die Tätigkeiten, auf die sich diese 

Zulassungen/Zeugnisse und Erklärungen beziehen; 

b) Veröffentlichungen, Ausbildungsmaßnahmen und sonstige von der Agentur 

erbrachte Dienstleistungen entsprechend den tatsächlichen Kosten der 

einzelnen erbrachten Leistungen; 

c) die Bearbeitung von Beschwerden. 

Alle Gebühren und Entgelte werden in Euro angegeben und sind in Euro zahlbar. 
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(2) Die Höhe der Gebühren und Entgelte wird so bemessen, dass die Einnahmen hieraus 

die Kosten der Tätigkeiten im Zusammenhang mit den erbrachten Leistungen 

vollständig decken und eine erhebliche Anhäufung von Überschüssen vermieden 

wird. Alle Ausgaben der Agentur für Personal, das an den in Absatz 1 genannten 

Tätigkeiten beteiligt ist, insbesondere die anteiligen Beiträge des Arbeitgebers zur 

Altersvorsorge, werden bei diesen Kosten berücksichtigt. Die Gebühren und 

Entgelte sind zweckgebundene Einnahmen der Agentur für Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit den Leistungen, für die die Gebühren und Entgelte zu entrichten 

sind. 

(3) Haushaltsüberschüsse aus Gebühren und Entgelten werden verwendet, um künftige 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit Gebühren und Entgelten zu finanzieren oder um 

Verluste auszugleichen. Kommt es wiederholt zu einem erheblichen positiven oder 

negativen Haushaltsergebnis, so wird die Höhe der Gebühren und Entgelte 

überprüft. 

(4) Nach Konsultation der Agentur gemäß Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe i erlässt die 

Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Vorschriften 

zu den von der Agentur erhobenen Gebühren und Entgelten, in denen 

insbesondere die Tatbestände, für die nach Artikel 120 Absatz 1 Buchstaben c und 

d Gebühren und Entgelte zu entrichten sind und die Höhe der Gebühren und 

Entgelte und die Art der Entrichtung aufgeführt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 127 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 127 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 4. 
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Artikel 128 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19, Artikel 28, 

Artikel 32, Artikel 39, Artikel 47, Artikel 54, Artikel 58, Artikel 61, Artikel 62 

Absatz 13, Artikel 68 Absatz 3, Artikel 84 Absatz 4, Artikel 105 und Artikel 106 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Datum des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19, Artikel 28, Artikel 32, Artikel 39, 

Artikel 47, Artikel 54, Artikel 58, Artikel 61, Artikel 62 Absatz 13, Artikel 68 

Absatz 3, Artikel 84 Absatz 4, Artikel 105 und Artikel 106 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den 

in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein in Artikel 19, Artikel 28, Artikel 32, Artikel 39, Artikel 47, Artikel 54, 

Artikel 58, Artikel 61, Artikel 62 Absatz 13, Artikel 68 Absatz 3, Artikel 84 

Absatz 4, Artikel 105 und Artikel genannter delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 129 

Beteiligung europäischer Drittländer 

Die Agentur steht der Beteiligung europäischer Drittländer offen, die Vertragsparteien des 

Abkommens von Chicago sind und mit der Union internationale Übereinkünfte geschlossen 

haben, nach denen sie das Unionsrecht in den von dieser Verordnung erfassten Bereichen 

übernommen haben und anwenden. 

Diese internationalen Übereinkünfte können Bestimmungen enthalten, die insbesondere Art 

und Umfang der Beteiligung der betreffenden europäischen Drittländer an den Arbeiten der 

Agentur festlegen, sowie Bestimmungen über Finanzbeiträge und Personal. Die Agentur kann 

gemäß Artikel 90 Absatz 2 Arbeitsvereinbarungen mit den zuständigen Behörden der 

betreffenden europäischen Drittländer treffen, damit diese Bestimmungen wirksam werden. 
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Artikel 130 

Sitzabkommen und Arbeitsbedingungen 

(1) Die notwendigen Bestimmungen über die Unterbringung der Agentur in dem 

Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz hat, und über die Einrichtungen, die von diesem 

Mitgliedstaat zur Verfügung zu stellen sind, sowie die speziellen Vorschriften, die 

im Sitzmitgliedstaat der Agentur für den Exekutivdirektor, die Mitglieder des 

Verwaltungsrats, das Personal der Agentur und für Familienangehörige dieser 

Personen gelten, werden in einem Sitzabkommen festgelegt, das ▌zwischen der 

Agentur und dem Sitzmitgliedstaat geschlossen wird ▌. 

(2) Der Sitzmitgliedstaat der Agentur gewährleistet die notwendigen Voraussetzungen 

für das reibungslose Funktionieren der Agentur, einschließlich eines 

mehrsprachigen und angemessenen schulischen Angebots und geeigneter 

Verkehrsverbindungen. 
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Artikel 131 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung und die auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte zu verhängen sind, und treffen alle für die Anwendung der 

Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sein.  

Artikel 132 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser 

Verordnung nehmen die Mitgliedstaaten ihre Aufgaben aus dieser Verordnung im 

Einklang mit den nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679 war. 

(2) In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser 

Verordnung nehmen die Kommission und die Agentur ihre Aufgaben aus dieser 

Verordnung im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 war. 
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Artikel 133 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 

Artikel 15 Absätze 1 bis 3 der Verordnung (EG) Nr. 2111/2005 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss ("Flugsicherheitsausschuss der EU") 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011." 
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Artikel 134 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 

Die Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) es Inhaber eines gültigen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses ist, das in 

Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) 2018/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+ entweder von einer nationalen Behörde eines 

Mitgliedstaats oder von mehreren nationalen Behörden, die gemäß 

Artikel 62 Absatz 5 der genannten Verordnung gemeinsam handeln, oder 

von der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit ausgestellt wurde. 

__________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 

Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 

Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und Richtlinien 2014/30/EU und 

2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung 

der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 

3922/91 des Rates (ABl. L …)." 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer, das Datum und die Fundstelle in die Fußnote zu dieser 

Verordnung (PE-CONS 2/18, 2015/0277(COD)) einfügen. 
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2. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 6 

Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) 

(1) Voraussetzung für die Erteilung und die Gültigkeit einer Betriebsgenehmigung 

ist ▌der Besitz eines gültigen Luftverkehrsbetreiberzeugnisses, in dem die 

unter diese Betriebsgenehmigung fallenden Tätigkeiten festgelegt sind. 

(2) Jede Änderung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses eines 

Luftfahrtunternehmens der Gemeinschaft ist gegebenenfalls in der 

Betriebsgenehmigung zu berücksichtigen. 

Die für das Luftverkehrsbetreiberzeugnis zuständige Behörde unterrichtet die 

zuständige Genehmigungsbehörde so bald wie möglich über etwaige 

vorgeschlagene relevante Änderungen des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses. 

(3) Die für das Luftverkehrsbetreiberzeugnis zuständige Behörde und die 

zuständige Genehmigungsbehörde vereinbaren Maßnahmen für den 

vorausschauenden Austausch von Informationen ▌, die für die Bewertung 

und die Aufrechterhaltung des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses und der 

Betriebsgenehmigung von Belang sind. 
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Dieser Austausch kann – ohne darauf beschränkt zu sein – Informationen 

zu den finanziellen, eigentumsrechtlichen oder organisatorischen 

Regelungen des Luftfahrtunternehmens der Gemeinschaft umfassen, die 

dessen Betriebssicherheit oder Solvenz beeinträchtigen könnten oder die der 

für das Luftverkehrsbetreiberzeugnis zuständigen Behörde bei der 

Durchführung ihrer Aufsichtstätigkeiten in Bezug auf die Flugsicherheit von 

Nutzen sein können. Werden vertrauliche Informationen weitergegeben, so 

werden Maßnahmen getroffen, um zu gewährleisten, dass die Informationen 

angemessen geschützt werden. 

(3a) Wenn aller Voraussicht nach Durchsetzungsmaßnahmen erforderlich sein 

werden, so konsultieren die für das Luftverkehrsbetreiberzeugnis zuständige 

Behörde und die zuständige Genehmigungsbehörde einander so früh wie 

möglich, bevor sie eine solche Maßnahme ergreifen, und arbeiten bei der 

Suche nach einer Lösung zusammen, bevor die Maßnahme ergriffen wird. 

Wird eine Maßnahme ergriffen, so teilen die für das 

Luftverkehrsbetreiberzeugnis zuständige Behörde und die zuständige 

Genehmigungsbehörde einander so bald wie möglich mit, dass eine 

Maßnahme ergriffen wurde." 

www.parlament.gv.at



 

 376

3. Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ein Luftfahrzeug, das von einem Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft 

eingesetzt wird, wird je nach Wahl des Mitgliedstaats, dessen zuständige 

Behörde die Betriebsgenehmigung erteilt, entweder in dessen eigenes 

nationales Register oder in das nationale Register eines anderen 

Mitgliedstaats eingetragen. Wird allerdings ein solches Luftfahrzeug im 

Rahmen einer Dry-Lease- oder Wet-Lease-Vereinbarung gemäß Artikel 13 

genutzt, so kann es in das nationale Register entweder eines Mitgliedstaats 

oder eines Drittlandes eingetragen werden." 

▌ 
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Artikel 135 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 

Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 996/2010 wird wie folgt geändert: 

"Artikel 5 

Verpflichtung zur Durchführung einer Untersuchung 

(1) Jeder Unfall und jede schwere Störungen, an denen Luftfahrzeuge beteiligt sind, die 

von der Verordnung (EU) 2018/… des Europäischen Parlaments und des Rates*+ 

erfasst werden, ist in dem Mitgliedstaat, in dem sich der Unfall oder die schwere 

Störung ereignet hat, zum Gegenstand einer Sicherheitsuntersuchung zu machen. 

(2) Ist ein von der Verordnung (EU) 2018/…++ erfasstes Luftfahrzeug, das in das 

Luftfahrzeugregister eines Mitgliedstaats eingetragen ist, an einem Unfall oder einer 

schweren Störung beteiligt und lässt sich nicht abschließend feststellen, ob sich 

diese(r) im Hoheitsgebiet eines Staates ereignet hat, wird die 

Sicherheitsuntersuchung von der Sicherheitsuntersuchungsstelle des 

Eintragungsmitgliedstaats durchgeführt. 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer, das Datum und die Fundstelle in die Fußnote zu dieser 

Verordnung (PE-CONS 2/18, 2015/0277(COD)) einfügen. 
++ ABl. Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen (PE-CONS 2/18, 

2015/0277(COD)). 
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(3) Der Umfang der Sicherheitsuntersuchungen nach den Absätzen 1, 2 und 4 und das 

bei Durchführung dieser Sicherheitsuntersuchungen anzuwendende Verfahren 

werden von der Sicherheitsuntersuchungsstelle nach Maßgabe der Folgen des 

Unfalls oder der schweren Störung und der Erkenntnisse, die sie zur Verbesserung 

der Flugsicherheit aus den Untersuchungen gewinnen will, festgelegt. 

(4) Die Sicherheitsuntersuchungsstellen können im Einklang mit den nationalen Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten andere als die in den Absätzen 1 und 2 genannten 

Störungen sowie Unfälle und schwere Störungen unter Beteiligung anderer Arten 

von Luftfahrzeugen untersuchen, wenn sie daraus Lehren für die Sicherheit 

erwarten. 
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(5) Abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 dieses Artikels kann die zuständige 

Sicherheitsuntersuchungsstelle unter Berücksichtigung der Erkenntnisse, die zur 

Verbesserung der Flugsicherheit zu erwarten sind, auf die Einleitung einer 

Sicherheitsuntersuchung verzichten, wenn ein Unfall oder eine schwere Störung ein 

unbemanntes Luftfahrzeug, für das gemäß Artikel 56 Absätze 1 und 5 der 

Verordnung (EU) 2018/…+ keine Zulassung/kein Zeugnis bzw. keine Erklärung 

erforderlich ist, oder ein bemanntes Luftfahrzeug mit einer höchstzulässigen 

Startmasse von bis zu 2250 kg betrifft und keine Person tödlich oder schwer verletzt 

wurde. 

(6) Die Sicherheitsuntersuchungen nach den Absätzen 1, 2 und 4 dürfen auf keinen Fall 

darauf abzielen, die Schuld- oder Haftungsfrage zu klären. Sie sind unabhängig und 

getrennt von Justiz- oder Verwaltungsverfahren und ohne Präjudizierung solcher 

Verfahren zur Feststellung des Verschuldens oder der Haftung durchzuführen. 

__________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 

Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 

Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und Richtlinien 2014/30/EU und 

2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung 

der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 

3922/91 des Rates (ABl. L …)." 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer zu dieser Verordnung (PE-CONS 2/18, 2015/0277(COD)) 

einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2111/2005;Nr:2111;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2008;Nr:1008;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:996/2010;Nr:996;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:376/2014;Nr:376;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/30;Year2:2014;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/53;Nr:2014;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:552/2004;Nr:552;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3922/91;Nr:3922;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%202/18;Code:PE-CONS;Nr:2;Year:18&comp=2%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0277;Code:COD&comp=0277%7C2015%7C


 

 380

Artikel 136 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 

Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 wird wie folgt geändert: 

"(2) Diese Verordnung gilt für Ereignisse und andere sicherheitsbezogene Informationen, 

die von der Verordnung (EU) 2018/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates*+ erfasste zivile Luftfahrzeuge betreffen. 

Diese Verordnung gilt jedoch nicht für Ereignisse und andere sicherheitsbezogene 

Informationen, die unbemannte Luftfahrzeuge betreffen, für die gemäß Artikel 56 

Absätze 1 und 5 der Verordnung (EU) 2018/…++ keine Zulassung/kein Zeugnis bzw. 

keine Erklärung erforderlich ist, sofern das Ereignis oder die anderen 

sicherheitsbezogenen Informationen, die diese unbemannten Luftfahrzeuge 

betreffen, keine schwere oder tödliche Verletzung von Personen betreffen und keine 

anderen Luftfahrzeuge als unbemannte Luftfahrzeuge betroffen sind. 

Die Mitgliedstaaten können diese Verordnung auch auf Ereignisse und andere 

sicherheitsbezogene Informationen anwenden, die von der Verordnung  (EU) 

2018/…++ nicht erfasste Luftfahrzeuge betreffen. 

__________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 

Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 

Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 

Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und Richtlinien 2014/30/EU und 

2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung 

der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 

3922/91 des Rates (ABl. L …)." 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer, das Datum und die Fundstelle in die Fußnote zu dieser 

Verordnung (PE-CONS 2/18, 2015/0277(COD)) einfügen. 
++  ABl.: Bitte die Nummer zu dieser Verordnung (PE-CONS 2/18, 2015/0277(COD)) 

einfügen. 
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Artikel 137 

Änderung der Richtlinie 2014/30/EU 

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2014/30/EU erhält folgende Fassung: 

"b) die folgende Luftfahrtausrüstung, wenn diese Ausrüstung in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2018/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+ fällt und ausschließlich für die Nutzung in der 

Luft bestimmt ist: 

i) Luftfahrzeuge, die keine unbemannten Luftfahrzeuge sind, und die 

dazugehörigen Motoren, Propeller und Teile und die dazugehörige 

nicht eingebaute Ausrüstung; 

ii) unbemannte Luftfahrzeuge sowie die dazugehörigen Motoren, 

Propeller, Teile und die dazugehörige nicht eingebaute Ausrüstung, 

deren Konstruktion gemäß Artikel 56 Absatz 1 der genannten 

Verordnung zertifiziert ist und die zum Betrieb ausschließlich auf den 

durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst der Internationalen 

Fernmeldeunion zugeteilten Frequenzen für den geschützten 

Flugbetrieb bestimmt sind. 

__________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt 

und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für 

Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 

2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 

und Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 

…)." 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer, das Datum und die Fundstelle in die Fußnote zu dieser 

Verordnung (PE-CONS 2/18, 2015/0277(COD)) einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2111/2005;Nr:2111;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1008/2008;Nr:1008;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:996/2010;Nr:996;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:376/2014;Nr:376;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/30/EU;Year:2014;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/30;Year2:2014;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/53/EU;Year:2014;Nr:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/53;Nr:2014;Year:53&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:552/2004;Nr:552;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2008;Nr:216;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:3922/91;Nr:3922;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%202/18;Code:PE-CONS;Nr:2;Year:18&comp=2%7C2018%7CPE-CONS
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0277;Code:COD&comp=0277%7C2015%7C


 

 382

Artikel 138 

Änderung der Richtlinie 2014/53/EU 

Anhang I Nummer 3 der Richtlinie 2014/53/EU erhält folgende Fassung: 

"3. Die folgende Luftfahrtausrüstung, wenn diese Ausrüstung in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2018/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates*+ fällt und ausschließlich für die Nutzung in der 

Luft bestimmt ist: 

a) Luftfahrzeuge, die keine unbemannten Luftfahrzeuge sind, und die 

dazugehörigen Motoren, Propeller und Teile und die dazugehörige 

nicht eingebaute Ausrüstung; 

b) unbemannte Luftfahrzeuge sowie die dazugehörigen Motoren, 

Propeller, Teile und die dazugehörige nicht eingebaute Ausrüstung, 

deren Konstruktion gemäß Artikel 56 Absatz 1 der genannten 

Verordnung zertifiziert ist und die zum Betrieb ausschließlich auf den 

durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst der Internationalen 

Fernmeldeunion zugeteilten Frequenzen für den geschützten 

Flugbetrieb bestimmt sind. 

__________ 

* Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt 

und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für 

Flugsicherheit sowie zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 

2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 

und Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 

Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 

…)." 

                                                 
+ ABl.: Bitte die Nummer, das Datum und die Fundstelle in die Fußnote zu dieser 

Verordnung (PE-CONS 2/1, 2015/0277(COD)) einfügen. 
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Artikel 139 

Aufhebung 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 216/2008 wird mit Wirkung vom … [Datum des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] aufgehoben. 

 (2) Die Verordnung (EG) Nr. 552/2004 wird mit Wirkung vom … [Datum des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] aufgehoben. Allerdings finden die 

Artikel 4, 5, 6, 6a und 7 der genannten Verordnung sowie deren Anhänge III und 

IV bis zum Beginn der Anwendung der delegierten Rechtsakte gemäß Artikel 47 

der vorliegenden Verordnung weiterhin Anwendung, soweit diese Rechtsakte den 

Gegenstand der einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 552/2004 

abdecken, jedoch keinesfalls länger als bis zum … [Fünf Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung]. 
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(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 wird ab dem Tag des Beginns der 

Anwendung der gemäß Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe a erlassenen detaillierten 

Vorschriften über Beschränkungen der Flug- und Dienstzeiten sowie 

Ruhezeitregelungen für Taxiflüge, Flugrettungsdienste und den gewerblichen 

Luftverkehrsbetrieb mit Flugzeugen mit einem Piloten aufgehoben. 

(4) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 

3 gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind gegebenenfalls 

gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang X zu lesen. 

Artikel 140 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 und ihren 

Durchführungsvorschriften erteilten oder anerkannten Zulassungen/Zeugnisse und 

besonderen Lufttüchtigkeitsspezifikationen und abgegebenen oder anerkannten 

Erklärungen bleiben gültig und sind anzusehen, als seien sie nach den 

entsprechenden Bestimmungen der vorliegenden Verordnung erteilt, abgegeben und 

anerkannt worden; dies gilt auch für die Zwecke des Artikels 67. 

(2) Die auf der Grundlage der Verordnungen (EG) Nr. 216/2008 und (EG) 

Nr. 552/2004 erlassenen Durchführungsbestimmungen werden spätestens bis zum 

… [fünf Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] an die 

Bestimmungen der vorliegenden Verordnung angepasst. Bis dahin sind 

Bezugnahmen in den genannten Durchführungsbestimmungen auf 

a) "gewerbliche Tätigkeit" als Bezugnahme auf Artikel 3 Buchstabe i der 

Verordnung (EG) Nr. 216/2008 zu verstehen; 
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b) "technisch kompliziertes motorgetriebenes Luftfahrzeug" als Bezugnahme auf 

Artikel 3 Buchstabe j der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 zu verstehen; 

c) "Ausrüstung" als Bezugnahme auf Artikel 3 Nummer 29 der vorliegenden 

Verordnung zu verstehen; 

d) "Pilotenlizenz für Freizeitflugverkehr" als Bezugnahme auf die in Artikel 7 

Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 genannte Lizenz zu verstehen. 

▌ 

(3) Die Agentur legt spätestens zwei Jahre nach dem … [Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Verordnung] gemäß Artikel 76 Absätze 1 und 3 Stellungnahmen zu 

den Vorschlägen zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 748/201252, (EU) 

Nr. 1321/201453, (EU) Nr. 1178/201154 und (EU) Nr. 965/201255 der Kommission 

und der anwendbaren Zertifizierungsspezifikationen vor, um sie insbesondere 

hinsichtlich Luftfahrzeugen, die in erster Linie für Sport- und Freizeitzwecke 

verwendet werden, an die vorliegende Verordnung anzupassen. 

                                                 
52 Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vom 3. August 2012 zur 

Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die Erteilung von Lufttüchtigkeits- 
und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Produkte, Bau- und 
Ausrüstungsteile sowie für die Zulassung von Entwicklungs- und 
Herstellungsbetrieben (ABl. L 224 vom 21.8.2012, S. 1). 

53 Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission vom 26. November 2014 über die 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen 
Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für 
Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen (ABl. L 362 vom 
17.12.2014, S. 1). 

54 Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur 
Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf 
das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 vom 25.11.2011, 
S. 1). 

55 Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur 
Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf 
den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 296 vom 25.10.2012, S. 1). 
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(4) Bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] kann 

die Agentur Anleitungen zur freien Verwendung durch die Mitgliedstaaten 

erlassen, um die Ausarbeitung verhältnismäßiger nationaler Vorschriften für die 

Konstruktion, Herstellung, Instandhaltung und den Betrieb der in Anhang I 

aufgeführten Luftfahrzeuge zu unterstützen. 

(5) Abweichend von den Artikeln 55 und 56 dieser Verordnung gelten die einschlägigen 

Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 weiterhin, bis die in Artikel 58 

dieser Verordnung genannten delegierten Rechtsakte und die in Artikel 57 dieser 

Verordnung genannten Durchführungsrechtsakte in Kraft treten. 

(6) Die Mitgliedstaaten müssen bestehende bilaterale Vereinbarungen, die sie in den 

von dieser Verordnung erfassten Bereichen mit Drittländern geschlossen haben, so 

bald wie möglich nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung und jedenfalls vor 

dem … [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] 

kündigen oder anpassen. 
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Artikel 141 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 

____________________ 
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ANHANG I 

Luftfahrzeuge gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d 

1. Kategorien bemannter Luftfahrzeuge, auf die diese Verordnung keine Anwendung 

findet: 

a) historische Luftfahrzeuge, die folgende Kriterien erfüllen: 

i) ▌ Luftfahrzeuge, 

– deren ursprüngliche Konstruktion vor dem 1. Januar 1955 

festgelegt wurde und 

– deren Produktion vor dem 1. Januar 1975 eingestellt wurde, 

oder 

ii) Luftfahrzeuge von eindeutiger historischer Bedeutung 

– aufgrund der Teilnahme an einem bemerkenswerten historischen 

Ereignis, 

– als wichtiger Schritt in der Entwicklung der Luftfahrt oder 

– aufgrund einer wichtigen Rolle innerhalb der Streitkräfte eines 

Mitgliedstaats, 

oder 
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b) speziell für Forschungszwecke, Versuchszwecke oder wissenschaftliche 

Zwecke konstruierte oder veränderte Luftfahrzeuge, die wahrscheinlich in sehr 

begrenzten Stückzahlen produziert werden; 

c) ▌ Luftfahrzeuge einschließlich jener, die als Bausätze geliefert werden, wenn 

die Fertigungs- und Montageaufgaben zu mindestens 51 % von einem 

Amateur oder einer Amateurvereinigung ohne Gewinnzweck für den 

Eigengebrauch ohne jegliche gewerbliche Absicht wahrgenommen werden; 

d) militärisch genutzte Luftfahrzeuge, sofern es sich nicht um Muster handelt, für 

die eine Musterbauart von der Agentur festgelegt wurde; 

e) Flächenflugzeuge mit einer messbaren Abreißgeschwindigkeit oder Mindest-

geschwindigkeit im stationären Flug in Landekonfiguration von höchstens 

35 Knoten CAS (Calibrated Air Speed – berichtigte Fluggeschwindigkeit), 

Hubschrauber, Motorgleitschirme, Segelflugzeuge und Motorsegler mit 

höchstens zwei Sitzen und einer von den Mitgliedstaaten erfassten 

höchstzulässigen Startmasse (MTOM) von nicht mehr als 
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f) einsitzige und zweisitzige Tragschrauber mit einer höchstzulässigen 

Startmasse von nicht mehr als 600 kg; 

▌ 

g) Nachbildungen von Luftfahrzeugen gemäß Buchstabe a oder d, deren 

Konstruktion dem Original-Luftfahrzeug ähnlich ist; 

  Flächenflugzeug/

Hubschrauber/ 

Motorgleitschirm/

Motorsegler 

Segel-
flugzeuge 

Amphibien- 

oder 

Schwimmer-
flugzeug/-

hubschraube

r 

An der Zelle 

montiertes 

Fallschirm-Gesamt-
rettungssystem 

einsitziges 

Flugzeug 

 300 kg MTOM 250 kg 

MTOM 

30 kg MTOM 

zusätzlich 

15 kg MTOM 

zusätzlich 

zweisitziges 

Flugzeug 

 450 kg MTOM 400 kg 

MTOM 

45 kg MTOM 

zusätzlich 

25 kg MTOM 

zusätzlich 

Wird ein Amphibien- oder Schwimmerflugzeug/-hubschrauber sowohl als Schwimmerflugzeug/-

hubschrauber als auch als Landflugzeug/-hubschrauber eingesetzt, so darf der jeweilige MTOM-Grenzwert 

nicht überschritten werden. 
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h) ▌Ballone und Luftschiffe mit einem oder zwei Plätzen und einem 

bauartbedingten maximalen Volumen von höchstens 1200 m3 im Fall von 

Heißluft und 400 m3 im Fall anderer Traggase; 

i) sonstige bemannte Luftfahrzeuge mit einer höchstzulässigen Leermasse 

(einschließlich Kraftstoff) von nicht mehr als 70 kg. 

2. Zudem findet die Verordnung keine Anwendung auf 

a) gefesselte Luftfahrzeuge ohne Antriebssystem, wenn die Seillänge höchstens 

50 m beträgt und 

i) die MTOM des Luftfahrzeugs einschließlich seiner Nutzlast weniger 

als 25 kg beträgt, oder 

ii) im Fall von Luftfahrzeugen leichter als Luft, wenn das bauartbedingte 

maximale Volumen des Luftfahrzeugs weniger als 40 m3 beträgt; 

b) gefesselte Luftfahrzeuge mit einer MTOM von höchstens 1 kg. 
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ANHANG II 

Grundlegende Anforderungen an die Lufttüchtigkeit 

1. INTEGRITÄT DES ERZEUGNISSES 

Die Integrität des Erzeugnisses einschließlich des Schutzes vor Bedrohungen der 

Informationssicherheit muss für alle vorgesehenen Flugbedingungen während der 

Betriebslebensdauer des Luftfahrzeugs sichergestellt sein. Die Einhaltung aller 

Anforderungen muss durch Bewertung oder Analyse, erforderlichenfalls durch 

Prüfungen gestützt, nachgewiesen werden. 

1.1. Tragende Teile und Werkstoffe 

1.1.1. Die Integrität der Struktur muss über den gesamten Betriebsbereich des 

Luftfahrzeugs einschließlich seines Antriebssystems und in ausreichendem Maße 

darüber hinaus sichergestellt sein und während der Betriebslebensdauer des 

Luftfahrzeugs aufrechterhalten werden. 
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1.1.2. Alle Teile des Luftfahrzeugs, deren Ausfall die Integrität der Struktur 

beeinträchtigen könnte, müssen folgenden Bedingungen entsprechen, ohne dass es 

zu schädlicher Verformung oder zum Ausfall kommt. Dies gilt auch für alle 

Gegenstände mit erheblicher Masse und ihre Rückhaltemittel. 

a) Alle Kombinationen von Belastungen, die nach vernünftigem Ermessen 

innerhalb des Gewichtsbereichs, des Bereichs der Schwerpunktlage, des 

Betriebsbereichs und der Betriebslebensdauer des Luftfahrzeugs und in 

ausreichendem Maß darüber hinaus auftreten können, sind zu berücksichtigen. 

Hierzu zählen Belastungen durch Böen, Flugmanöver, Druckbeaufschlagung, 

bewegliche Oberflächen sowie Steuerungs- und Antriebssysteme sowohl 

während des Fluges als auch am Boden. 

b) Belastungen und mögliche Ausfälle aufgrund von Notlandungen oder Not-

wasserungen sind zu berücksichtigen. 

c) Je nach Betriebsart sind dynamische Effekte durch das Antwortverhalten der 

Struktur auf diese Belastungen unter Berücksichtigung der Größe und der 

Auslegung des Luftfahrzeugs abzudecken. 

1.1.3. Das Luftfahrzeug darf keine aeroelastische Instabilität und keine übermäßigen 

Vibrationen aufweisen. 
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1.1.4. Herstellungsverfahren und Werkstoffe, die beim Bau des Luftfahrzeugs zum Einsatz 

kommen, müssen bekannte und reproduzierbare konstruktive Eigenschaften 

aufweisen. Durch das Betriebsumfeld bedingte Änderungen der Leistungskennwerte 

der Werkstoffe müssen berücksichtigt werden. 

1.1.5. Im Rahmen des Möglichen ist sicherzustellen, dass die Auswirkungen zyklischer 

Belastung, Beeinträchtigungen durch Umwelteinflüsse, Unfallschäden und 

Einzelschäden nicht dazu führen, dass die Integrität der Struktur so weit abfällt, dass 

ein annehmbares Niveau der Restwiderstandsfähigkeit unterschritten wird. Alle 

erforderlichen Anweisungen, die die fortdauernde Lufttüchtigkeit in dieser Hinsicht 

gewährleisten, sind bekannt zu machen. 

1.2. Antrieb 

1.2.1. Die Integrität des Antriebssystems (d. h. des Triebwerks und gegebenenfalls des 

Propellers) muss über den gesamten Betriebsbereich des Antriebssystems und in 

ausreichendem Maße darüber hinaus während der Betriebslebensdauer des 

Antriebssystems nachweislich sichergestellt sein; dabei ist die Rolle des 

Antriebsystems im allgemeinen Sicherheitskonzept für das Luftfahrzeug zu 

berücksichtigen. 
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1.2.2. Das Antriebssystem muss innerhalb der angegebenen Grenzen und unter 

Berücksichtigung von Umweltauswirkungen und -bedingungen den geforderten 

Schub oder die geforderte Leistung unter allen erforderlichen Flugbedingungen 

erbringen. 

1.2.3. Herstellungsverfahren und Werkstoffe, die beim Bau des Antriebssystems zum 

Einsatz kommen, müssen ein bekanntes und reproduzierbares konstruktives 

Verhalten aufweisen. Durch das Betriebsumfeld bedingte Änderungen der 

Leistungskennwerte der Werkstoffe müssen berücksichtigt werden. 

1.2.4. Die Auswirkungen zyklischer Belastung, Beeinträchtigungen durch Umwelt- und 

Betriebseinflüsse und daraus resultierende mögliche Ausfälle von Teilen dürfen 

nicht dazu führen, dass die Integrität des Antriebssystems unter ein annehmbares 

Niveau abfällt. Alle erforderlichen Anweisungen, die die fortdauernde 

Lufttüchtigkeit in dieser Hinsicht gewährleisten, sind bekannt zu machen. 

1.2.5. Alle erforderlichen Anweisungen, Informationen und Anforderungen an die sichere 

und ordnungsgemäße Verbindung zwischen dem Antriebssystem und dem 

Luftfahrzeug sind bekannt zu machen. 
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1.3. Systeme und Ausrüstung (andere als nicht eingebaute Ausrüstung) 

1.3.1. Das Luftfahrzeug darf keine konstruktiven Eigenschaften oder Einzelheiten 

aufweisen, die erfahrungsgemäß gefährlich sind. 

1.3.2. Das Luftfahrzeug und alle Systeme und Ausrüstungen, die für die Bewertung der 

Musterbauart oder aufgrund von Betriebsvorschriften erforderlich sind, müssen 

unter allen vorhersehbaren Betriebsbedingungen über den gesamten Betriebsbereich 

des Luftfahrzeugs und in hinreichendem Maße darüber hinaus bestimmungsgemäß 

funktionieren, wobei dem Betriebsumfeld des Systems oder der Ausrüstung 

gebührend Rechnung zu tragen ist. Andere Systeme oder Ausrüstungen, die für die 

Musterzulassung oder aufgrund von Betriebsvorschriften nicht erforderlich sind, 

dürfen – auch im Falle einer Fehlfunktion – die Sicherheit nicht verringern und das 

ordnungsgemäße Funktionieren anderer Systeme oder Ausrüstungen nicht 

beeinträchtigen. Systeme und Ausrüstungen müssen ohne außergewöhnliche 

Fähigkeiten mit normalem Kraftaufwand bedienbar sein. 
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1.3.3. Systeme und Ausrüstungen von Luftfahrzeugen müssen sowohl einzeln als auch in 

Beziehung zueinander so konstruiert sein, dass ein einzelner Ausfall, bei dem nicht 

nachgewiesen wurde, dass er äußerst unwahrscheinlich ist, nicht zu einem 

verhängnisvollen Totalausfall führen kann, und die Wahrscheinlichkeit eines 

Ausfalls muss umgekehrt proportional zur Schwere seiner Auswirkungen auf das 

Luftfahrzeug und seine Insassen sein. In Bezug auf das genannte Einzelausfall-

Kriterium wird anerkannt, dass hinsichtlich der Größe und der allgemeinen 

Auslegung des Luftfahrzeugs eine angemessene Toleranz vorzusehen ist und dass 

dies möglicherweise dazu führt, dass einige Teile und Systeme von Hubschraubern 

und Kleinflugzeugen dieses Einzelausfall-Kriterium nicht erfüllen können. 

1.3.4. Für die sichere Durchführung des Fluges erforderliche Informationen und 

Informationen über unsichere Zustände müssen der Besatzung oder gegebenenfalls 

dem Instandhaltungspersonal deutlich, kohärent und unzweideutig mitgeteilt 

werden. Systeme, Ausrüstungen und Steuerungs- und Kontrolleinrichtungen, 

einschließlich optischer und akustischer Signaleinrichtungen, müssen so konstruiert 

und angeordnet sein, dass Fehler, die zum Entstehen von Gefahren beitragen 

könnten, minimiert werden. 

1.3.5. Es müssen konstruktionsbezogene Vorkehrungen getroffen werden, um Gefahren für 

das Luftfahrzeug und die Insassen aufgrund von hinreichend wahrscheinlichen 

Bedrohungen, einschließlich Bedrohungen der Informationssicherheit, sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des Luftfahrzeugs zu minimieren; hierzu zählt auch der 

Schutz vor der Möglichkeit, dass bei nicht eingebauten Ausrüstungen erhebliche 

Störungen auftreten oder dass sie auseinanderbrechen. 
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1.4. Nicht eingebaute Ausrüstung 

1.4.1. Nicht eingebaute Ausrüstung muss ihre Sicherheitsfunktion oder 

sicherheitsrelevante Funktion unter allen vorhersehbaren Betriebsbedingungen 

bestimmungsgemäß erfüllen, soweit diese Funktion nicht auch auf andere Weise 

erfüllt werden kann. 

1.4.2. Nicht eingebaute Ausrüstung muss ohne außergewöhnliche Fähigkeiten mit 

normalem Kraftaufwand bedienbar sein. 

▌ 

1.4.3. Nicht eingebaute Ausrüstung darf – auch im Falle einer Fehlfunktion – die 

Sicherheit nicht verringern und das ordnungsgemäße Funktionieren anderer 

Systeme, Ausrüstungen oder Geräte nicht beeinträchtigen. 
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1.5. Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit 

1.5.1. Alle benötigten Dokumente, einschließlich der Anweisungen für die 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit, sind zu erstellen und bereitzustellen, um zu 

gewährleisten, dass der Lufttüchtigkeitsstandard des Luftfahrzeugmusters und aller 

zugehörigen Teile über die gesamte Betriebslebensdauer des Luftfahrzeugs 

aufrechterhalten wird. 

1.5.2. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um die Inspektion, die Einstellung, das Schmieren, 

den Ausbau oder den Austausch von Teilen und nicht eingebauten Ausrüstungen zu 

ermöglichen, soweit dies für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit erforderlich 

ist. 

1.5.3. Die Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit sind – je nach Infor-

mationsumfang – in Form eines oder mehrerer Handbücher zu erteilen. Die 

Handbücher müssen Anweisungen für Instandhaltung und Instandsetzung, Angaben 

zu Wartungsarbeiten sowie Verfahrensanweisungen für die Fehlerbehebung und 

Inspektion enthalten und in einem praktisch handhabbaren Format ausgeführt 

werden. 

1.5.4. Die Anweisungen für die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit müssen Angaben 

zur Beschränkung der Lufttüchtigkeit enthalten, in denen jeweils verbindliche 

Austauschfristen, Inspektionsintervalle und entsprechende Verfahrensanweisungen 

für die Inspektion festgelegt werden. 
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2. AUF DIE LUFTTÜCHTIGKEIT BEZOGENE ASPEKTE DES BETRIEBS DER 

ERZEUGNISSE 

2.1. Die folgenden Voraussetzungen müssen nachweislich gegeben sein, damit während 

des Betriebs des Erzeugnisses die Sicherheit der Personen an Bord oder am Boden 

gewährleistet ist: 

a) Die Betriebsarten, für die das Luftfahrzeug zugelassen ist, müssen festgelegt 

sein; ebenso müssen für den sicheren Betrieb notwendige Beschränkungen und 

Angaben, einschließlich Umweltbeschränkungen und Leistungsangaben, 

festgelegt sein; 

b) Das Luftfahrzeug muss unter allen vorgesehenen Betriebsbedingungen, auch 

nach Ausfall eines oder gegebenenfalls mehrerer Antriebssysteme, unter 

Berücksichtigung der Größe und der Auslegung des Luftfahrzeugs sicher 

steuerbar und manövrierbar sein. Der Muskelkraft des Piloten, der 

Flugdeckumgebung, der Arbeitsbelastung des Piloten und anderen 

menschlichen Faktoren sowie der Flugphase und der Flugdauer ist gebührend 

Rechnung zu tragen; 
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c) Es muss möglich sein, reibungslos von einer Flugphase in eine andere 

überzugehen, ohne dass unter den wahrscheinlichen Betriebsbedingungen in 

außergewöhnlichem Maß Flugfähigkeiten, Wachsamkeit, Muskelkraft oder 

Arbeitsaufwand erforderlich sind; 

d) Die Stabilität des Luftfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass die an den 

Piloten gestellten Anforderungen unter Berücksichtigung der Flugphase und 

der Flugdauer nicht übermäßig sind; 

e) Es sind Verfahrensanweisungen für Normalbetrieb, Ausfallzustände und 

Notfallsituationen zu erstellen; 

f) Es müssen dem Luftfahrzeugsmuster angepasste Warnvorrichtungen oder 

andere Präventionsvorkehrungen, die ein Überschreiten des normalen 

Flugleistungsbereichs verhindern sollen, vorhanden sein; 

g) Die Eigenschaften des Luftfahrzeugs und seiner Systeme müssen ein sicheres 

Beenden von Grenzflugzuständen, die möglicherweise erreicht werden, 

gestatten. 
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2.2. Die Angaben zu Betriebsgrenzen und andere Informationen, die für den sicheren 

Betrieb erforderlich sind, müssen den Besatzungsmitgliedern zugänglich gemacht 

werden. 

2.3. Der Betrieb von Erzeugnissen muss vor Gefahren durch widrige äußere oder innere 

Einflüsse, einschließlich Umwelteinflüssen, geschützt werden. 

a) Insbesondere darf je nach Art des Betriebs die während des Betriebs des 

Erzeugnisses begründet zu erwartende Einwirkung von Phänomenen wie 

schlechtes Wetter, Blitzschlag, Vogelschlag, hochfrequente Strahlungsfelder, 

Ozon usw. unter Berücksichtigung der Größe und der Auslegung des 

Luftfahrzeugs zu keinem unsicheren Zustand führen; 
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b) Die Fluggasträume müssen für die Fluggäste entsprechend der Betriebsart und 

unter Berücksichtigung der Größe und der Auslegung des Luftfahrzeugs 

angemessene Beförderungsbedingungen und einen ausreichenden Schutz vor 

allen erwarteten Gefahren im Flugbetrieb oder bei Notfallsituationen, 

einschließlich Feuer, Rauch und giftige Gase sowie Gefahren aufgrund eines 

plötzlichen Druckabfalls, schaffen. Es sind Vorkehrungen zu treffen, um den 

Insassen im Falle einer Notlandung oder Notwasserung nach vernünftigem 

Ermessen die Möglichkeit zu eröffnen, schwere Verletzungen zu vermeiden 

und das Luftfahrzeug zügig zu verlassen, und um sie vor den Auswirkungen 

der Verzögerungskräfte zu schützen. Es müssen klare und unzweideutige 

Zeichen oder Durchsagen vorgesehen werden, um den Insassen 

erforderlichenfalls Anweisungen über angemessenes sicheres Verhalten und 

die Lage und ordnungsgemäße Verwendung von Sicherheitsausrüstung 

erteilen zu können. Die erforderliche Sicherheitsausrüstung muss schnell 

zugänglich sein; 

c) Die Flugbesatzungsräume müssen so ausgelegt sein, dass entsprechend der 

Betriebsart sowohl der Flugbetrieb, einschließlich Vorkehrungen für die Lage-

erkennung, als auch die Bewältigung aller erwarteten Situationen und Notfälle 

erleichtert werden. Das Umfeld der Flugbesatzungsräume darf die Fähigkeit 

der Flugbesatzung zur Ausübung ihrer Aufgaben nicht beeinträchtigen; es ist 

so auszulegen, dass eine Störung während des Betriebs und eine 

Fehlbedienung der Betätigungseinrichtungen vermieden werden. 
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3. ORGANISATIONEN (EINSCHLIESSLICH NATÜRLICHER PERSONEN, DIE 

IM RAHMEN DES ENTWURFS, DER HERSTELLUNG, DER 

LEITUNGSAUFGABEN ZUR AUFRECHTERHALTUNG DER 

LUFTTÜCHTIGKEIT ODER DER INSTANDHALTUNG TÄTIG WERDEN) 

3.1. Entsprechend der Art der Tätigkeit wird eine Organisationszulassung erteilt, wenn 

die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Organisation verfügt über alle für das Arbeitsspektrum erforderlichen 

Mittel. Hierzu zählen unter anderem Einrichtungen, Personal, Ausrüstung, 

Werkzeuge und Material, schriftlich festgelegte Aufgaben, 

Verantwortlichkeiten und Verfahren, Zugang zu einschlägigen Daten und 

Führung von Aufzeichnungen; 

b) Sie führt entsprechend der durchgeführten Tätigkeit und der Größe der 

Organisation ein Managementsystem ein und erhält es aufrecht, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen 

zu gewährleisten, bewältigt Sicherheitsrisiken und strebt die fortlaufende 

Verbesserung dieses Systems an; 
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c) Die Organisation trifft Vereinbarungen mit anderen einschlägigen 

Organisationen, soweit dies erforderlich ist, um die fortdauernde Einhaltung 

der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen für die 

Lufttüchtigkeit zu gewährleisten; 

d) Die Organisation richtet ein System zur Meldung von Ereignissen ein, das Teil 

des Managementsystems nach Buchstabe b und der Vereinbarungen nach 

Buchstabe c ist, um einen Beitrag zur ständigen Verbesserung der Sicherheit 

zu leisten. Das System zur Meldung von Ereignissen muss mit dem geltenden 

Unionsrecht in Einklang stehen. 

3.2. Im Falle von Organisationen für Instandhaltungsausbildung gelten die Bedingungen 

der Abschnitte 3.1 Buchstaben c und d nicht. 

3.3. Natürliche Personen, die im Rahmen der Instandhaltung tätig werden, müssen ein 

Maß an theoretischen Kenntnissen, praktischen Fertigkeiten und Erfahrung 

erwerben und aufrechterhalten, das in einem angemessenen Verhältnis zur Art 

der Tätigkeit steht. 
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ANHANG III 

Grundlegende Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Erzeugnissen 

1. Die Erzeugnisse müssen so ▌ konstruiert sein, dass Lärm soweit wie möglich 

minimiert wird, wobei Absatz 4 zu berücksichtigen ist. 

2. Die Erzeugnisse müssen so emissionsarm wie möglich konstruiert sein, wobei 

Absatz 4 zu berücksichtigen ist. 

3. Die Erzeugnisse müssen so konstruiert sein, dass die durch Verdampfung oder 

Austreten von Flüssigkeiten entstehenden Emissionen minimiert werden, wobei 

Absatz 4 zu berücksichtigen ist. 

4. Etwaige Kompromisse zwischen konstruktiven Maßnahmen zur Minimierung von 

Lärm, Emissionen verschiedener Art und des Austretens von Flüssigkeiten sind zu 

berücksichtigen. 

5. Bei der Minimierung von Lärm und Emissionen ist das gesamte Spektrum normaler 

Betriebsbedingungen und geografischer Gebiete zu berücksichtigen, in denen der 

Lärm und die Emissionen von Luftfahrzeugen problematisch sind. 
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6. Die aus Gründen des Umweltschutzes erforderlichen Luftfahrzeugsysteme und -aus-

rüstungen müssen so konstruiert, hergestellt und instand gehalten werden, dass sie 

unter allen vorhersehbaren Betriebsbedingungen bestimmungsgemäß funktionieren. 

Ihre Zuverlässigkeit muss ihrer beabsichtigten Auswirkung auf die 

Umweltverträglichkeit des Erzeugnisses angemessen sein. 

7. Etwaige Anweisungen, Verfahren, Mittel, Handbücher, Beschränkungen und 

Inspektionen, die erforderlich sind, um die fortdauernde Einhaltung der in diesem 

Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen durch ein Luftfahrterzeugnis zu 

gewährleisten, müssen in einer klar verständlichen Weise festgelegt und den 

vorgesehenen Nutzern mitgeteilt werden. 

8. Die mit der Konstruktion, Herstellung und Instandhaltung von Luftfahrterzeugnissen 

befassten Organisationen müssen 

a) über alle erforderlichen Mittel verfügen, um die Einhaltung der in diesem 

Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen durch ein 

Luftfahrterzeugnis zu gewährleisten; und 

b) erforderlichenfalls Vereinbarungen mit anderen einschlägigen Organisationen 

treffen, um die Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden 

Anforderungen durch ein Luftfahrterzeugnis zu gewährleisten. 
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ANHANG IV 

Grundlegende Anforderungen an das fliegende Personal 

1. PILOTENAUSBILDUNG 

1.1. Allgemeines 

Wer sich zum Führen eines Luftfahrzeuges ausbilden lässt, muss vom Bildungsstand 

sowie von der körperlichen und geistigen Verfassung her die notwendigen 

Voraussetzungen aufweisen, um die entsprechenden theoretischen Kenntnisse und 

praktischen Fertigkeiten zu erwerben, aufrechtzuerhalten und nachzuweisen. 
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1.2. Theoretische Kenntnisse 

Ein Pilot muss einen Kenntnisstand erlangen und aufrechterhalten, der den im 

Luftfahrzeug ausgeübten Aufgaben entspricht und den mit der Art der Tätigkeit 

verbundenen Risiken angemessen ist. Diese Kenntnisse müssen mindestens 

Folgendes umfassen: 

a) Luftrecht; 

b) allgemeine Luftfahrzeugkunde; 

c) technische Fragen im Zusammenhang mit der Luftfahrzeugkategorie; 

d) Flugleistung und Flugplanung; 

e) menschliches Leistungsvermögen und dessen Grenzen; 

f) Meteorologie; 
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g) Navigation; 

h) betriebliche Verfahren einschließlich Ressourcenmanagement; 

i) Grundlagen des Fliegens; 

j) Kommunikation; und 

k) nichttechnische Fertigkeiten einschließlich Erkennung und Bewältigung von 

Gefahrenlagen und Fehlern. 

1.3. Nachweis und Aufrechterhaltung theoretischer Kenntnisse 

1.3.1. Der Erwerb und das Vorhandensein theoretischer Kenntnisse müssen durch eine 

ständige Bewertung während der Ausbildung und gegebenenfalls durch Prüfungen 

nachgewiesen werden. 

1.3.2. Die theoretischen Kenntnisse müssen in angemessenem Umfang aufrechterhalten 

werden. Die Erfüllung dieser Anforderung ist durch regelmäßige Bewertungen, 

Prüfungen, Tests oder Kontrollen nachzuweisen. Die Häufigkeit von Prüfungen, 

Tests oder Kontrollen muss in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der 

Tätigkeit verbundenen Risiko stehen. 
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1.4. Praktische Fertigkeiten 

Ein Pilot muss die praktischen Fertigkeiten erwerben und aufrechterhalten, die der 

Ausübung seiner Aufgaben im Luftfahrzeug entsprechen. Diese Fertigkeiten müssen 

in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Art der Tätigkeit verbundenen 

Risiko stehen und – den Aufgaben im Luftfahrzeug entsprechend – gegebenenfalls 

Folgendes umfassen: 

a) Flugvorbereitung und -durchführung, einschließlich Luftfahrzeugleistung, 

Bestimmung von Masse und Schwerpunktlage, Kontrolle und Wartung des 

Luftfahrzeugs, Kraftstoff-/Energieplanung, Wetterbeurteilung, 

Streckenplanung, Luftraumbeschränkungen und Verfügbarkeit der Start- und 

Landebahn; 

b) Flugplatzbetrieb und Platzrundenverfahren; 

c) Vermeidung von Zusammenstößen und Vorsichtsmaßnahmen; 

d) Führen des Luftfahrzeugs nach Sichtmerkmalen; 
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e) Flugmanöver, einschließlich kritischer Situationen und damit 

zusammenhängender "Upset"-Manöver, soweit technisch durchführbar; 

f) Starts und Landungen mit und ohne Seitenwind; 

g) Führen des Luftfahrzeugs ausschließlich nach Instrumenten, entsprechend der 

Art der Tätigkeit; 

h) Betriebsverfahren, einschließlich Teamfähigkeit und Ressourcenmanagement, 

je nach Art des Betriebs (Alleinbetrieb oder Flugbesatzung mit mehreren 

Mitgliedern); 

i) Navigation und Anwendung der Luftverkehrsregeln und verwandter Verfahren 

nach Sichtmerkmalen oder unter Einsatz von Navigationshilfen; 
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j) außergewöhnliche und Notverfahren, einschließlich simulierter Ausfälle der 

Luftfahrzeugausrüstung; 

k) Einhaltung von Flugverkehrs- und Sprechfunkverkehrsverfahren; 

l) Besonderheiten der Luftfahrzeugmuster oder Luftfahrzeugklassen; 

m) zusätzliche Schulung praktischer Fertigkeiten, die gegebenenfalls zur 

Minderung der Risiken bei bestimmten Tätigkeiten erforderlich sind, und 

n) nichttechnische Fertigkeiten einschließlich Erkennung und Bewältigung von 

Gefahrenlagen und Fehlern; dabei sind geeignete Bewertungsmethoden in 

Verbindung mit der Bewertung der technischen Fertigkeiten anzuwenden. 
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1.5. Nachweis und Aufrechterhaltung praktischer Fertigkeiten 

1.5.1. Ein Pilot muss die Fähigkeit zur Durchführung der Verfahren und Flugmanöver mit 

einem Kompetenzgrad nachweisen, der den im Luftfahrzeug ausgeführten Aufgaben 

entspricht; hierzu ist Folgendes nachzuweisen: 

a) Führen des Luftfahrzeugs innerhalb seiner Betriebsgrenzen; 

b) gutes Urteilsvermögen und ordnungsgemäße Flugzeugführung; 

c) Anwendung der Luftfahrtkenntnisse; 

d) Beherrschung des Luftfahrzeugs zu jedem Zeitpunkt und in einer solchen 

Weise, dass der erfolgreiche Abschluss eines Verfahrens oder eines Manövers 

gewährleistet ist, und 

e) nichttechnische Fertigkeiten einschließlich Erkennung und Bewältigung von 

Gefahrenlagen und Fehlern; dabei sind geeignete Bewertungsmethoden in 

Verbindung mit der Bewertung der technischen Fertigkeiten anzuwenden. 
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1.5.2. Die praktischen Fertigkeiten müssen in angemessenem Umfang aufrechterhalten 

werden. Die Erfüllung dieser Anforderung ist durch regelmäßige Bewertungen, 

Prüfungen, Tests oder Kontrollen nachzuweisen. Die Häufigkeit von Prüfungen, 

Tests oder Kontrollen muss in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der 

Tätigkeit verbundenen Risiko stehen. 

1.6. Sprachkenntnisse 

Ein Pilot muss über Sprachkenntnisse auf einem Niveau verfügen, das den im Luft-

fahrzeug ausgeführten Aufgaben entspricht. Diese Kenntnisse umfassen Folgendes: 

a) Fähigkeit zum Verstehen von Wetterinformationsunterlagen; 

b) Benutzung von Strecken-, An- und Abflugkarten und zugehörigen luftfahrt-

technischen Informationsunterlagen und 

c) Fähigkeit zur Verständigung mit anderen Flugbesatzungsmitgliedern und Flug-

sicherungsdiensten in allen Flugphasen einschließlich Flugvorbereitung in der 

Sprache, die für den Funkverkehr im Zusammenhang mit dem Flug 

verwendet wird. 
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1.7. Flugsimulationsübungsgeräte 

Wird zur Ausbildung oder zum Nachweis erworbener bzw. aufrechterhaltener 

praktischer Fertigkeiten ein Flugsimulationsübungsgerät (FSTD) verwendet, so muss 

dieses einem bestimmten Leistungsniveau in den Bereichen entsprechen, die für die 

Erfüllung der entsprechenden Aufgaben relevant sind. Insbesondere die 

Nachbildung der Konfiguration, der Handhabungseigenschaften, der 

Luftfahrzeugleistung und des Systemverhaltens muss dem Luftfahrzeug in 

angemessener Weise entsprechen. 

1.8. Ausbildungslehrgang 

1.8.1. Die Ausbildung muss in Form eines Ausbildungslehrgangs erfolgen. 

1.8.2. Ein Ausbildungslehrgang muss folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Für jede Art von Ausbildungslehrgang ist ein Lehrplan zu erstellen, und 

b) der Ausbildungslehrgang muss eine übersichtliche Darstellung der vermittelten 

theoretischen Kenntnisse und gegebenenfalls der praktischen Flugausbildung 

(einschließlich Ausbildung an synthetischen Flugübungsgeräten) umfassen. 
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1.9. Lehrberechtigte 

1.9.1. Theoretische Ausbildung 

Die theoretische Ausbildung muss durch entsprechend qualifizierte Lehrberechtigte 

erfolgen. Sie müssen 

a) über geeignete Kenntnisse auf dem Ausbildungsgebiet verfügen und 

b) eine geeignete Lehrmethodik anwenden können. 

1.9.2. Flugpraktische Ausbildung und Ausbildung an Flugsimulatoren 

Die flugpraktische Ausbildung und die Ausbildung an Flugsimulatoren müssen 

durch entsprechend qualifizierte Lehrberechtigte erfolgen; diese müssen 

a) die für die zu vermittelnde Ausbildung geeigneten theoretischen Kenntnisse 

und praktischen Erfahrungen besitzen, 

b) eine geeignete Lehrmethodik anwenden können; 
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c) über Erfahrungen in der Vermittlung der Flugmanöver und -verfahren 

verfügen, für die die flugpraktische Ausbildung erfolgen soll; 

d) nachweislich über die Lehrfähigkeit in den entsprechenden flugpraktischen 

Bereichen verfügen, einschließlich Flugvor- und -nachbereitung sowie 

Unterricht in Schulungsräumen, und 

e) regelmäßig an Auffrischungsschulungen teilnehmen, um sicherzustellen, dass 

die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten immer auf dem neuesten 

Stand sind. 

Fluglehrer, die Schulungen in Luftfahrzeugen durchführen, müssen zudem 

berechtigt sein, ein Luftfahrzeug, für das die Ausbildung erfolgt, als Kommandant 

zu führen, sofern es sich nicht um die Ausbildung an neuen Luftfahrzeugmustern 

handelt. 
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1.10. Prüfer 

Für die Beurteilung der Fertigkeiten von Piloten verantwortliche Personen müssen 

a) die Anforderungen für Fluglehrer oder für Lehrer für Flugsimulatoren erfüllen 

und 

b) befähigt sein, die Leistung eines Piloten zu beurteilen und Flugprüfungen und 

Kontrollen durchzuführen. 

2. ERFORDERLICHE ERFAHRUNG - PILOTEN 

Eine Person, die als Flugbesatzungsmitglied, Lehrberechtigter oder Prüfer tätig ist, 

muss eine für die Ausübung der betreffenden Tätigkeiten ausreichende Erfahrung 

erwerben und aufrechterhalten, sofern nicht in den auf der Grundlage dieser 

Verordnung erlassenen Durchführungsrechtsakten vorgesehen ist, dass die 

entsprechenden Fertigkeiten nach Abschnitt 1.5 nachzuweisen sind. 
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3. FLUGMEDIZINISCHE TAUGLICHKEIT - PILOTEN 

3.1. Medizinische Kriterien 

3.1.1. Alle Piloten müssen in regelmäßigen Abständen ihre flugmedizinische Tauglichkeit 

für die zufriedenstellende Ausführung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung der 

Art der Tätigkeit nachweisen. Die Einhaltung der Anforderungen wird anhand einer 

geeigneten Beurteilung auf der Grundlage der besten flugmedizinischen Praxis 

nachgewiesen, wobei die Art der Tätigkeit und eine mögliche altersbedingte geistige 

und körperliche Leistungsminderung berücksichtigt werden. 

Flugmedizinische Tauglichkeit umfasst die körperliche und geistige Tauglichkeit 

und bedeutet, dass der Pilot nicht an einer Krankheit oder Behinderung leidet, 

aufgrund deren er nicht in der Lage ist, 

a) die zum Führen eines Luftfahrzeugs notwendigen Aufgaben auszuführen; 

b) die ihm zugewiesenen Aufgaben jederzeit zu erfüllen oder 

c) seine Umgebung richtig wahrzunehmen. 
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3.1.2. Wird die flugmedizinische Tauglichkeit nicht in vollem Umfang nachgewiesen ▌, so 

dürfen Minderungsmaßnahmen ergriffen werden, die eine gleichwertige 

Flugsicherheit gewährleisten. 

3.2. Flugmedizinische Sachverständige 

Ein flugmedizinischer Sachverständiger muss 

a) die Befähigung und Approbation als Arzt besitzen; 

b) eine flugärztliche Ausbildung haben und regelmäßig an Auffrischungskursen 

in Flugmedizin teilnehmen, um sicherzustellen, dass die Beurteilungsstandards 

stets auf dem neuesten Stand sind, und 

c) über praktische Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Bedingungen 

verfügen, unter denen Piloten ihre Aufgaben erfüllen. 
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3.3. Flugmedizinische Zentren 

Flugmedizinische Zentren müssen folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Sie müssen über alle Mittel verfügen, die für das mit ihren Rechten 

verbundene Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hierzu zählen unter anderem 

Einrichtungen, Personal, Ausrüstung, Werkzeuge und Material, schriftlich 

festgelegte Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Verfahren, Zugang zu 

einschlägigen Daten und Führung von Aufzeichnungen; 

b) sie führen entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und der Größe der 

Organisation ein Managementsystem ein und erhalten es aufrecht, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen 

zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken zu bewältigen und auf die fortlaufende 

Verbesserung dieses Systems hinzuarbeiten, und 

c) sie treffen gegebenenfalls Vereinbarungen mit anderen einschlägigen Organi-

sationen, um die kontinuierliche Einhaltung dieser Anforderungen zu 

gewährleisten. 
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4. FLUGBEGLEITER 

4.1. Allgemeines 

Flugbegleiter müssen 

a) regelmäßig geschult und geprüft werden, damit sie eine angemessene 

Befähigung zur Ausführung der ihnen zugewiesenen Sicherheitsaufgaben 

erlangen und aufrechterhalten, und 

b) in regelmäßigen Abständen auf ihre flugmedizinische Tauglichkeit zur 

sicheren Ausführung ihrer Sicherheitsaufgaben hin untersucht werden. Die 

Erfüllung der Anforderungen ist durch eine geeignete Beurteilung auf der 

Grundlage der besten flugmedizinischen Praxis nachzuweisen. 

4.2. Ausbildungslehrgang 

4.2.1. Wenn dies für die Art des Betriebs oder die Rechte angemessen ist, muss die 

Ausbildung in Form eines Ausbildungslehrgangs erfolgen. 
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4.2.2. Ein Ausbildungslehrgang muss folgende Bedingungen erfüllen: 

a) Für jede Art von Ausbildungslehrgang ist ein Lehrplan zu erstellen, und 

b) der Ausbildungslehrgang muss eine übersichtliche Darstellung der vermittelten 

theoretischen Kenntnisse und gegebenenfalls der praktischen Ausbildung 

(einschließlich Ausbildung an synthetischen Flugübungsgeräten) umfassen. 

4.3. Lehrberechtigte für Flugbegleiter 

Die Ausbildung muss durch entsprechend qualifizierte Lehrberechtigte erfolgen. 

Diese Lehrberechtigten müssen 

a) über geeignete Kenntnisse auf dem Ausbildungsgebiet verfügen; 

b) eine geeignete Lehrmethodik anwenden können und 

c) regelmäßig an Auffrischungsschulungen teilnehmen, um sicherzustellen, dass 

die zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten immer auf dem neuesten 

Stand sind. 
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4.4. Prüfer für Flugbegleiter 

Für die Prüfung von Flugbegleitern verantwortliche Personen müssen 

a) die Anforderungen für Lehrberechtigte für Flugbegleiter erfüllen und 

b) befähigt sein, die Leistung von Flugbegleitern zu beurteilen und Prüfungen 

durchzuführen. 

5. AUSBILDUNGSEINRICHTUNGEN 

Eine Einrichtung zur Ausbildung von Piloten oder Flugbegleitern muss folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a) Sie muss über alle Mittel verfügen, die für das mit ihrer Tätigkeit verbundene 

Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hierzu zählen unter anderem 

Einrichtungen, Personal, Ausrüstung, Werkzeuge und Material, schriftlich 

festgelegte Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Verfahren, Zugang zu 

einschlägigen Daten und Führung von Aufzeichnungen; 
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b) sie führt entsprechend der vermittelten Ausbildung und der Größe der 

Organisation ein Managementsystem ein und erhält es aufrecht, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen 

zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken einschließlich Risiken im 

Zusammenhang mit der Verschlechterung der Ausbildungsstandards zu 

bewältigen und auf die fortlaufende Verbesserung dieses Systems 

hinzuarbeiten, und 

c) sie trifft gegebenenfalls Vereinbarungen mit anderen einschlägigen 

Organisationen, um die kontinuierliche Einhaltung dieser Anforderungen zu 

gewährleisten. 
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ANHANG V 

Grundlegende Anforderungen an den Flugbetrieb 

1. ALLGEMEINES 

1.1. Ein Flug darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Besatzungsmitglieder und 

gegebenenfalls das gesamte sonstige an der Vorbereitung und Durchführung des 

Fluges beteiligte Betriebspersonal mit den anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und 

Verfahren vertraut sind, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben maßgebend sind 

und für die zu überfliegenden Gebiete, die für den Anflug vorgesehenen Flugplätze 

und die damit zusammenhängenden Flugsicherungseinrichtungen gelten. 

1.2. Ein Flug muss so durchgeführt werden, dass die im Flughandbuch oder 

erforderlichenfalls im Betriebshandbuch spezifizierten Betriebsverfahren für die 

Vorbereitung und Durchführung des Fluges befolgt werden. ▌ 

1.3. Vor jedem Flug sind die Aufgaben und Pflichten jedes Besatzungsmitglieds 

festzulegen. Der Kommandant ist für den Betrieb und die Sicherheit des 

Luftfahrzeugs sowie für die Sicherheit aller an Bord befindlichen 

Besatzungsmitglieder, Fluggäste und Frachtstücke verantwortlich. 
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1.4. Gegenstände oder Stoffe, die eine wesentliche Gefährdung für die Gesundheit, die 

Sicherheit, Sachwerte oder die Umwelt darstellen können, wie zum Beispiel 

gefährliche Güter, Waffen und Munition, dürfen in keinem Luftfahrzeug mitgeführt 

werden, sofern nicht besondere Sicherheitsvorkehrungen und -anweisungen zur 

Minderung der damit verbundenen Risiken zur Anwendung kommen. 

1.5. Alle Daten, Dokumente, Unterlagen und Informationen, die zur Aufzeichnung der 

Einhaltung der in Abschnitt 5.3 genannten Bedingungen benötigt werden, sind für 

jeden Flug aufzubewahren, gegen unbefugte Änderungen zu schützen und für einen 

der Art des Betriebs angemessenen Mindestzeitraum zur Verfügung zu halten. 
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2. FLUGVORBEREITUNG 

Ein Flug darf nur angetreten werden, wenn mit nach vernünftigem Ermessen 

verfügbaren Mitteln festgestellt worden ist, dass alle nachfolgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Für die Durchführung des Fluges sind unter Berücksichtigung der 

vorhandenen AIS-Unterlagen des Flugberatungsdienstes (Aeronautical 

Information Services) alle geeigneten Einrichtungen vorhanden, die 

unmittelbar für den Flug und für den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs 

erforderlich sind, einschließlich Sprechfunkeinrichtungen und 

Navigationshilfen; 

b) Die Besatzung muss mit der Unterbringung und dem Gebrauch der jeweiligen 

Notausrüstung vertraut sein, und die Fluggäste müssen darüber unterrichtet 

sein. Der Besatzung und den Fluggästen müssen ausreichende Informationen 

zu Notverfahren und zum Gebrauch der Sicherheitsausrüstung in der Kabine 

mit Bezug zu dem jeweiligen Flugbetrieb und zu den besonderen Merkmalen 

der eingebauten Ausrüstung bereitgestellt werden; 
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c) Der Kommandant muss sich davon überzeugt haben, dass 

i) das Luftfahrzeug gemäß Abschnitt 6 lufttüchtig ist; 

ii) das Luftfahrzeug, sofern erforderlich, ordnungsgemäß registriert ist und 

sich die entsprechenden Zeugnisse an Bord befinden; 

iii) die gemäß Abschnitt 5 für die Durchführung des Fluges erforderliche 

Instrumentierung und Ausrüstung im Luftfahrzeug installiert und 

betriebsbereit ist, sofern in der geltenden Mindestausrüstungsliste oder 

gleichwertigen Dokumenten keine Ausnahme vorgesehen ist; 

iv) die Masse des Luftfahrzeugs und die Schwerpunktlage so sind, dass der 

Flug innerhalb der in den Lufttüchtigkeitsunterlagen vorgeschriebenen 

Grenzen durchgeführt werden kann; 

v) das gesamte Handgepäck, das gesamte aufgegebene Gepäck und die 

gesamte Fracht ordnungsgemäß verteilt und gesichert sind; und 

vi) die in Abschnitt 4 genannten Betriebsgrenzen des Luftfahrzeuges 

während des Fluges zu keiner Zeit überschritten werden; 
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d) Die Flugbesatzung muss über Informationen zu den Wetterbedingungen am 

Startflugplatz, am Bestimmungsflugplatz und gegebenenfalls an 

Ausweichflugplätzen sowie entlang der Flugstrecke verfügen. Besondere 

Aufmerksamkeit ist potenziell gefährlichen atmosphärischen Bedingungen zu 

schenken; 

e) Es sind geeignete Minderungsmaßnahmen oder Notfallpläne festzulegen, 

um für potenziell gefährliche atmosphärische Bedingungen, die während 

des Fluges zu erwarten sind, gewappnet zu sein; 

f) Für einen Flug nach Sichtflugregeln müssen die Wetterbedingungen entlang 

der Flugstrecke eine Einhaltung dieser Flugregeln ermöglichen. Für einen Flug 

nach Instrumentenflugregeln müssen ein Bestimmungsflugplatz und 

gegebenenfalls ein oder mehrere Ausweichflugplätze ausgewählt werden, auf 

denen das Luftfahrzeug landen kann, und zwar unter besonderer 

Berücksichtigung der Wettervorhersagen, der Verfügbarkeit von 

Flugsicherungsdiensten, der Verfügbarkeit von Bodeneinrichtungen sowie der 

Instrumentenflugverfahren, die von dem Staat zugelassen sind, in dem sich der 

Bestimmungs- und/oder Ausweichflugplatz befindet; 
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g) Die an Bord mitgeführte Menge an Kraftstoff/Energie für den Antrieb und an 

Verbrauchsgütern muss ausreichen, um den beabsichtigten Flug sicher 

durchführen zu können, wobei die Wetterbedingungen, etwaige die Leistung 

des Luftfahrzeugs beeinflussende Elemente sowie erwartete Verzögerungen 

während des Fluges zu berücksichtigen sind. Darüber hinaus muss für 

unvorhergesehenen Mehrverbrauch eine Reserve an Kraftstoff/Energie 

mitgeführt werden. Gegebenenfalls sind Verfahren für das Kraftstoff-

/Energiemanagement während des Fluges festzulegen. 

3. FLUGBETRIEB 

In Bezug auf den Flugbetrieb müssen alle folgenden Bedingungen eingehalten 

werden: 

a) Je nach Luftfahrzeugmuster muss jedes Besatzungsmitglied bei Start und 

Landung, und wenn es der Kommandant aus Sicherheitsgründen für 

notwendig hält, auf seinem Platz sitzen und mit dem vorhandenen 

Rückhaltesystem angeschnallt sein; 
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b) Je nach Luftfahrzeugmuster müssen alle vorgeschriebenen 

Flugbesatzungsmitglieder mit angelegtem Sicherheitsgurt auf ihrem Platz 

verbleiben, es sei denn, eine Abwesenheit ist während des Fluges aus 

physiologischen oder betrieblichen Gründen erforderlich; 

c) Je nach Luftfahrzeugmuster und je nach Betriebsart muss der Kommandant bei 

Start und Landung, während des Rollens und wenn er es aus 

Sicherheitsgründen für notwendig hält, dafür sorgen, dass jeder Fluggast auf 

seinem Platz sitzt und ordnungsgemäß gesichert ist; 

d) Ein Flug ist so durchzuführen, dass in allen Flugphasen ein ausreichender 

Abstand zu anderen Luftfahrzeugen aufrechterhalten wird und eine 

angemessene Hindernisfreiheit sichergestellt ist. Dieser Abstand muss 

mindestens der in den geltenden Luftverkehrsregeln festgelegten Staffelung 

entsprechen und der Betriebsart angemessen sein; 

e) Ein Flug darf nur dann fortgesetzt werden, wenn die bekannten Bedingungen 

weiterhin mindestens den in Abschnitt 2 genannten Bedingungen entsprechen. 

Bei einem Flug nach Instrumentenflugregeln darf zudem ein Anflug auf einen 

Flugplatz unterhalb bestimmter Höhen oder über eine bestimmte Position 

hinaus nicht fortgesetzt werden, wenn die vorgeschriebenen Sichtkriterien 

nicht erfüllt sind; 
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f) Bei einem Notfall muss der Kommandant dafür sorgen, dass alle Fluggäste 

den Umständen entsprechende Notanweisungen erhalten; 

g) Der Kommandant muss alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die 

Folgen eines störenden Verhaltens von Fluggästen für den Flug auf ein 

Mindestmaß zu begrenzen; 

h) Ein Luftfahrzeug darf nur dann auf dem Roll- und Vorfeld eines Flugplatzes 

gerollt werden bzw. sein Rotor darf nur dann laufen, wenn die das 

Luftfahrzeug führende Person ausreichend befugt ist; 

i) Die vorgeschriebenen Verfahren für das Kraftstoff-/Energiemanagement 

während des Fluges sind gegebenenfalls anzuwenden; 
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4. LUFTFAHRZEUGLEISTUNG UND BETRIEBSGRENZEN 

4.1. Ein Luftfahrzeug muss in Übereinstimmung mit seinen Lufttüchtigkeitsunterlagen 

und allen damit zusammenhängenden Betriebsverfahren und Betriebsgrenzen, wie 

sie im genehmigten Flughandbuch oder gleichwertigen Unterlagen aufgeführt sind, 

betrieben werden. Das Flughandbuch oder gleichwertige Unterlagen müssen der 

Besatzung zur Verfügung stehen und für jedes Luftfahrzeug auf dem aktuellen Stand 

gehalten werden. 

4.2. Unbeschadet des Abschnitts 4.1 kann bei Hubschrauberflügen ein vorübergehender 

Flug außerhalb der Geschwindigkeits-/Höhen-Betriebsgrenzen gestattet werden, 

wenn die Sicherheit gewährleistet ist. 

4.3. Das Luftfahrzeug muss in Übereinstimmung mit den geltenden 

Umweltschutzvorschriften betrieben werden. 
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4.4. Ein Flug darf nur dann angetreten oder fortgesetzt werden, wenn bei der geplanten 

Betriebsmasse und unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren, die die Leistung des 

Luftfahrzeugs wesentlich beeinflussen, die für das Luftfahrzeug geplante Leistung 

die Durchführung aller Flugphasen innerhalb der entsprechenden 

Entfernungen/Gebiete und Hindernisfreiheiten zulässt. Zu den Leistungsfaktoren, 

die Start, Reiseflug und Landeanflug/Landung wesentlich beeinflussen, zählen 

insbesondere 

a) Betriebsverfahren; 

b) Druckhöhe am Flugplatz; 

c) Wetterbedingungen (Temperatur, ▌ Wind, Niederschlag und Sichtweite); 

▌ 

d) Größe, Neigung und Zustand des Start-/Landebereichs; und 

e) Zustand der Zelle, der Triebwerke oder der Bordanlagen unter 

Berücksichtigung möglicher Defekte. 
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4.5. Diese Faktoren sind direkt als Betriebsparameter oder indirekt durch Toleranzen 

oder Spannen zu berücksichtigen, die bei der Planung von Leistungsdaten je nach 

Betriebsart bereitgestellt werden. 

5. INSTRUMENTE, DATEN UND AUSRÜSTUNG 

5.1. Ein Luftfahrzeug muss unter Berücksichtigung der für die jeweilige Flugphase 

geltenden Luftverkehrsregeln und Luftverkehrsvorschriften mit allen für den 

beabsichtigten Flug notwendigen Navigations-, Kommunikations- und sonstiger 

Ausrüstung ausgestattet sein. 

5.2. Gegebenenfalls muss ein Luftfahrzeug unter Berücksichtigung der mit den 

Fluggebieten, den zu fliegenden Strecken, der Flughöhe und der Flugdauer 

verbundenen Risiken mit aller erforderlicher medizinischer Ausrüstung sowie 

Sicherheits-, Räumungs- und Überlebensausrüstung ausgestattet sein. 

5.3. Alle für die Durchführung des Fluges durch die Besatzung erforderlichen Daten 

müssen unter Berücksichtigung der geltenden Luftverkehrsvorschriften, 

Luftverkehrsregeln, Flughöhen und Fluggebiete auf dem neuesten Stand und an 

Bord des Luftfahrzeugs verfügbar sein. 
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6. AUFRECHTERHALTUNG DER LUFTTÜCHTIGKEIT UND DER UMWELT-

VERTRÄGLICHKEIT VON ERZEUGNISSEN 

6.1. Das Luftfahrzeug darf nur dann betrieben werden, wenn folgende Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Das Luftfahrzeug ist lufttüchtig und weist den für einen sicheren und 

umweltverträglichen Betrieb erforderlichen Zustand auf; 

b) die für den beabsichtigten Flug erforderliche Betriebs- und Notausrüstung ist 

betriebsbereit; 

c) das Lufttüchtigkeitszeugnis und gegebenenfalls das Lärmzeugnis des 

Luftfahrzeugs ist gültig, und 

d) die Instandhaltung des Luftfahrzeugs wurde in Übereinstimmung mit den 

geltenden Anforderungen durchgeführt. 
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6.2. Vor jedem Flug oder vor jeder zusammenhängenden Abfolge von Flügen ist durch 

eine Vorflugkontrolle festzustellen, ob das Luftfahrzeug für den beabsichtigten Flug 

tauglich ist. 

6.3. Das Luftfahrzeug darf nur betrieben werden, wenn es nach der Instandhaltung von 

entsprechend qualifizierten Personen oder Organisationen zum Betrieb freigegeben 

wurde. Die Freigabebescheinigung muss insbesondere die wesentlichen Angaben zu 

der durchgeführten Instandhaltung enthalten. 

6.4. Die Unterlagen zum Nachweis der Lufttüchtigkeit und der Umweltverträglichkeit 

des Luftfahrzeugs sind für einen Zeitraum aufzubewahren und gegen unbefugte 

Änderungen zu schützen, der den geltenden Anforderungen an die Lufttüchtigkeit 

entspricht, bis die darin enthaltenen Informationen durch neue Informationen ersetzt 

worden sind, die dem Umfang und den Einzelheiten nach gleichwertig sind, 

mindestens jedoch für eine Dauer von 24 Monaten. 
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6.5. Alle Änderungen und Reparaturen müssen die grundlegenden Anforderungen für die 

Lufttüchtigkeit und gegebenenfalls die Umweltverträglichkeit von Erzeugnissen 

erfüllen. Die Nachweisdaten für die Erfüllung der Lufttüchtigkeitsanforderungen 

und der Anforderungen an die Umweltverträglichkeit von Erzeugnissen sind 

aufzubewahren und gegen unbefugte Änderungen zu schützen. 

6.6. Es liegt in der Verantwortung des Luftfahrzeugbetreibers, die Einhaltung seiner 

Anforderungen an Sicherheit und Gefahrenabwehr durch Dritte, die die 

Instandhaltung durchführen, zu gewährleisten. 

7. BESATZUNGSMITGLIEDER 

7.1. Bei der Festlegung der Anzahl und Zusammensetzung der Besatzung ist Folgendes 

zu berücksichtigen: 

a) die Zertifizierungsbeschränkungen des Luftfahrzeugs, gegebenenfalls 

einschließlich der entsprechenden Vorführung der Noträumung; 

b) die Auslegung des Luftfahrzeugs und 

c) die Art und Dauer des Betriebs. 
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7.2. Der Kommandant muss befugt sein, alle erforderlichen Anweisungen für die 

Gewährleistung des Betriebs und der Sicherheit des Luftfahrzeugs sowie der an 

Bord befindlichen Personen und/oder Sachwerte zu geben und die dafür geeigneten 

Maßnahmen zu treffen. 

7.3. In einem Notfall, der den Betrieb oder die Sicherheit des Luftfahrzeugs und/oder der 

Personen an Bord gefährdet, muss der Kommandant alle Maßnahmen ergreifen, die 

er im Interesse der Sicherheit für notwendig erachtet. Werden dabei örtliche 

Vorschriften oder Verfahren verletzt, muss der Kommandant für eine entsprechende 

unverzügliche Mitteilung an die zuständigen örtlichen Behörden sorgen. 

7.4. Unbeschadet des Abschnitts 8.12 dürfen in dem Fall, dass weitere Personen an 

Bord befördert werden, außergewöhnliche oder Notsituationen nur dann simuliert 

werden, wenn diese Personen vor Antritt des Fluges ordnungsgemäß unterrichtet 

wurden und sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind. 
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7.5. Ein Besatzungsmitglied darf nicht zulassen, dass die Erfüllung seiner Aufgaben oder 

seine Entscheidungsfähigkeit aufgrund der Auswirkungen von Müdigkeit – unter 

Berücksichtigung unter anderem von kumulierter Ermüdung, Schlafmangel, Anzahl 

der Flugsektoren, Nachtarbeit und Überschreitung von Zeitzonen – so beeinträchtigt 

wird, dass die Flugsicherheit gefährdet ist. Die Ruhezeiten müssen den 

Besatzungsmitgliedern ausreichend Zeit zur Erholung von den Auswirkungen des 

vorangegangenen Dienstes geben, sodass sie zu Beginn des darauf folgenden 

Flugdienstzeitraums gut ausgeruht sind. 

7.6. Ein Besatzungsmitglied darf den zugeteilten Dienst an Bord eines Luftfahrzeugs 

nicht antreten, wenn es unter Einwirkung von psychoaktiven Substanzen oder 

Alkohol steht oder wenn es aufgrund einer Verletzung, Ermüdung, der Wirkung von 

Medikamenten, einer Erkrankung oder ähnlicher Ursachen dienstuntauglich ist. 
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8. ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN FÜR DEN GEWERBLICHEN 

LUFTVERKEHR UND ANDERE BETRIEBSARTEN, DIE ZERTIFIZIERUNGS- 

ODER ERKLÄRUNGSANFORDERUNGEN UNTERLIEGEN UND MIT 

FLUGZEUGEN, HUBSCHRAUBERN ODER KIPPROTOR-

LUFTFAHRZEUGEN DURCHGEFÜHRT WERDEN 

8.1. Der Betrieb darf nur erfolgen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Luftfahrzeugbetreiber verfügt entweder direkt oder durch 

Vereinbarungen mit Dritten über die für den Umfang und das Spektrum des 

Betriebs erforderlichen Mittel. Hierzu zählen unter anderem Luftfahrzeuge, 

Einrichtungen, Managementstruktur, Personal, Ausrüstung, Dokumentierung 

der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Verfahren, Zugang zu einschlägigen 

Daten und Führung von Aufzeichnungen. 

▌ 
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b) Der Luftfahrzeugbetreiber setzt nur ausreichend qualifiziertes und geschultes 

Personal ein und führt ständig Schulungs- und Überprüfungsprogramme für 

die Besatzungsmitglieder und anderes maßgebliches Personal durch, die 

erforderlich sind, um die Aktualität ihrer Zulassungen/Zeugnisse, 

Berechtigungen und Qualifikationen zu gewährleisten. 

▌ 

c) Der Luftfahrzeugbetreiber führt entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und 

der Größe der Organisation ein Managementsystem ein und erhält es aufrecht, 

um die Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden 

Anforderungen zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken zu bewältigen und die 

fortlaufende Verbesserung dieses Systems anzustreben. 

d) Der Luftfahrzeugbetreiber richtet ein System zur Meldung von Ereignissen 

ein, das Teil des in Buchstabe c genannten Managementsystems ist, um einen 

Beitrag zur ständigen Verbesserung der Sicherheit zu leisten. Das System zur 

Meldung von Ereignissen muss mit dem geltenden Unionsrecht in Einklang 

stehen. 
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8.2. Der Betrieb darf nur gemäß einem Betriebshandbuch des Luftfahrzeugbetreibers 

erfolgen. Dieses Handbuch muss für sämtliche betriebene Luftfahrzeuge alle 

erforderlichen Anweisungen, Informationen und Verfahren enthalten, die für das 

Betriebspersonal zur Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlich sind. 

Beschränkungen hinsichtlich Flugzeit, Flugdienstzeiträumen und Ruhezeiten für die 

Besatzungsmitglieder sind auszuweisen. Das Betriebshandbuch und seine 

überarbeiteten Fassungen müssen mit dem genehmigten Flughandbuch im Einklang 

stehen und gegebenenfalls geändert werden. 

8.3. Der Luftfahrzeugbetreiber muss gegebenenfalls Verfahren festlegen, um die Folgen 

eines störenden Verhaltens von Fluggästen für den sicheren Flugbetrieb auf ein 

Mindestmaß zu begrenzen. 

8.4. Der Luftfahrzeugbetreiber muss an das Luftfahrzeug und die Art des Betriebs 

angepasste Gefahrenabwehrprogramme erarbeiten und aufrechterhalten, die 

insbesondere Folgendes umfassen: 

a) Sicherheit des Cockpits; 

b) Prüfliste zur Durchsuchung des Luftfahrzeugs; 

c) Schulungsprogramme und 

www.parlament.gv.at



 

 446

d) Schutz von elektronischen Systemen und Computersystemen zur 

Verhinderung von vorsätzlichen und unbeabsichtigten Eingriffen ▌ und 

Verfälschungen. 

8.5. Wenn Gefahrenabwehrmaßnahmen die Betriebssicherheit beeinträchtigen können, 

sind die Risiken zu bewerten und geeignete Verfahren zur Minderung der 

Sicherheitsrisiken zu entwickeln; dazu ist unter Umständen der Einsatz einer 

Spezialausrüstung erforderlich. 

8.6. Der Luftfahrzeugbetreiber muss einen Piloten aus der Flugbesatzung als 

Kommandanten benennen. 

8.7. Um Ermüdungen zu verhindern, ist ein Ermüdungsmanagementsystem einzurichten. 

Für einen Flug oder eine Abfolge von Flügen sind im Rahmen dieses Systems die 

Flugzeit, Flugdienstzeiträume, Dienstzeiträume und angepasste Ruhezeiten 

vorzusehen. Bei innerhalb des Ermüdungsmanagementsystems festgelegten 

Beschränkungen sind alle wichtigen Faktoren zu berücksichtigen, die zu Ermüdung 

beitragen, wie insbesondere die Anzahl der Flugsektoren, eine Überschreitung von 

Zeitzonen, Schlafmangel, die Unterbrechung des Tagesrhythmus, Nachtarbeit, 

Positionierungsflüge, kumulative Dienstzeit für bestimmte Zeiträume, Aufteilung 

zugewiesener Aufgaben zwischen Besatzungsmitgliedern sowie auch die 

Bereitstellung aufgestockter Besatzungen. 
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8.8. Der Luftfahrzeugbetreiber muss gewährleisten, dass die in Abschnitt 6.1 sowie in 

den Abschnitten 6.4 und 6.5 aufgeführten Aufgaben von einer für die 

Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit zuständigen Organisation kontrolliert werden, 

die den Anforderungen von Anhang II Abschnitt 3.1 und von Anhang III 

Abschnitte 7 und 8 entsprechen muss. 

8.9. Der Luftfahrzeugbetreiber muss gewährleisten, dass die aufgrund von Abschnitt 6.3 

erforderliche Freigabebescheinigung von einer zur Instandhaltung von Erzeugnissen, 

Teilen und nicht eingebauter Ausrüstung qualifizierten Organisation erteilt wird. 

Diese Organisation muss den Anforderungen von Anhang II Abschnitt 3.1 

entsprechen. 

8.10. Die in Abschnitt 8.8 genannte Organisation muss ein Organisationshandbuch 

erstellen, in dem für den Gebrauch durch das betreffende Personal und dessen 

Anleitung eine Beschreibung aller Verfahren der Organisation zur Aufrechterhaltung 

der Lufttüchtigkeit enthalten ist. 

8.11. Es müssen Prüflisten vorliegen, die von den Besatzungsmitgliedern je nach 

Gegebenheit in allen Betriebsphasen des Luftfahrzeugs unter normalen und 

außergewöhnlichen Bedingungen sowie in Notfällen benutzt werden. Für alle 

nach vernünftigem Ermessen vorhersehbaren Notfälle müssen Verfahren 

festgelegt werden. 

8.12. Außergewöhnliche oder Notsituationen dürfen nicht simuliert werden, wenn sich 

Fluggäste oder Fracht an Bord befinden. 
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ANHANG VI 

Grundlegende Anforderungen an qualifizierte Stellen 

1. Die qualifizierte Stelle, ihr Leiter und das mit Zertifizierungs- und 

Aufsichtsaufgaben betraute Personal dürfen weder unmittelbar noch als 

Bevollmächtigte an Entwurf, Herstellung, Vertrieb oder Instandhaltung der 

Erzeugnisse, Teile, nicht eingebauten Ausrüstungen, Komponenten oder Systemen 

oder an deren Betrieb, Leistungserbringung oder Nutzung beteiligt sein. Ein 

Austausch technischer Informationen zwischen den beteiligten Organisationen und 

der qualifizierten Stelle wird dadurch nicht ausgeschlossen. 

Unterabsatz 1 schließt nicht aus, dass eine mit dem Ziel der Förderung des 

Flugsports oder der Freizeitluftfahrt errichtete Organisation für die Akkreditierung 

als qualifizierte Stelle in Betracht kommt, sofern sie der Akkreditierungsbehörde 

zufriedenstellend nachweisen kann, dass sie angemessene Vorkehrungen für die 

Verhinderung von Interessenkonflikten getroffen hat. 
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2. Die qualifizierte Stelle und das mit den Zertifizierungs- und Aufsichtsaufgaben 

betraute Personal müssen ihre Aufgaben mit der größtmöglichen beruflichen 

Integrität und fachlichen Kompetenz wahrnehmen und dürfen keinerlei Druck oder 

Anreiz, insbesondere finanzieller Art, ausgesetzt sein, der ihr Urteil und ihre 

Entscheidungen oder die Ergebnisse ihrer Zertifizierungs- oder Aufsichtsaufgaben 

beeinträchtigen könnte – insbesondere seitens Personen oder Personengruppen, die 

von diesen Ergebnissen betroffen sind. 

3. Die qualifizierte Stelle muss ausreichendes Personal beschäftigen und über die 

erforderlichen Mittel verfügen, um die technischen und verwaltungsmäßigen 

Aufgaben, die mit dem Zertifizierungs- und Aufsichtsverfahren verbunden sind, 

wahrzunehmen. Sie hat auch Zugang zu der Ausrüstung, die für außergewöhnliche 

Prüfungen benötigt wird. 
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4. Die mit den Untersuchungen betraute qualifizierte Stelle und ihr Personal müssen 

über folgende Voraussetzungen verfügen: 

a) gründliche fachliche und berufliche Ausbildung oder ausreichende 

Fachkenntnisse aufgrund von Erfahrungen aus relevanten Tätigkeiten; 

b) ausreichende Kenntnis der Vorschriften für die von ihnen durchgeführten 

Zertifizierungs- und Aufsichtsaufgaben und ausreichende praktische Erfahrung 

auf diesem Gebiet; 

c) nötige Befähigung zur Abfassung der Erklärungen, Unterlagen und Berichte, 

mit denen die Durchführung der Zertifizierungs- und Aufsichtsaufgaben 

nachgewiesen wird. 

5. Die Unparteilichkeit des mit Zertifizierungs- und Aufsichtsaufgaben betrauten 

Personals muss gewährleistet sein. Seine Vergütung darf weder von der Zahl der 

durchgeführten Untersuchungen noch von deren Ergebnis abhängen. 

6. Die qualifizierte Stelle muss haftpflichtversichert sein, sofern nicht ein Mitgliedstaat 

nach nationalem Recht für die Stelle haftet. 

7. Das Personal der qualifizierten Stelle ist hinsichtlich aller Informationen, von denen 

es in Durchführung seiner Aufgaben gemäß dieser Verordnung Kenntnis erlangt, zur 

Verschwiegenheit verpflichtet. 
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ANHANG VII 

Grundlegende Anforderungen an Flugplätze 

1. PHYSISCHE MERKMALE, INFRASTRUKTUR UND AUSRÜSTUNG 

1.1. Roll- und Vorfeld 

1.1.1. Ein Flugplatz verfügt über einen ausgewiesenen Bereich für den Start und die 

Landung von Luftfahrzeugen, der folgende Bedingungen erfüllt: 

a) Die Abmessungen und Merkmale des Start- und Landebereichs werden auf die 

zur Nutzung der Anlage vorgesehenen Luftfahrzeuge abgestimmt; 

b) der Start- und Landebereich weist – wo anwendbar – eine für den ständigen 

Betrieb der vorgesehenen Luftfahrzeuge ausreichende Tragfähigkeit auf. 

Bereiche, die nicht für eine ständige Nutzung vorgesehen sind, müssen 

lediglich das Luftfahrzeug tragen können; 

c) der Start- und Landebereich wird so gestaltet, dass Wasser abgeleitet werden 

kann und sich keine Wasseransammlungen bilden, die eine inakzeptable 

Gefahr für den Betrieb von Luftfahrzeugen darstellen können; 

www.parlament.gv.at



 

 452

d) vom Gefälle und von Gefälleänderungen im Start- und Landebereich dürfen 

keine inakzeptablen Gefahren für den Betrieb von Luftfahrzeugen ausgehen; 

e) die Oberflächeneigenschaften des Start- und Landebereichs sind für die 

Nutzung durch die vorgesehenen Luftfahrzeuge geeignet; und 

f) der Start- und Landebereich ist frei von Objekten, von denen eine inakzeptable 

Gefahr für den Betrieb von Luftfahrzeugen ausgehen kann. 

1.1.2. Soweit mehrere ausgewiesene Start- und Landebereiche vorhanden sind, werden sie 

so gestaltet, dass von ihnen keine inakzeptable Gefahren für den Betrieb von 

Luftfahrzeugen ausgehen. 
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1.1.3. Der ausgewiesene Lande- und Startbereich muss von genau festgelegten Bereichen 

umgeben sein. Diese Bereiche dienen dem Schutz von Luftfahrzeugen, die diese 

Bereiche bei Start oder Landung überfliegen, sowie der Abmilderung der Folgen, 

wenn Luftfahrzeuge zu kurz kommen ("undershooting"), seitlich abkommen oder 

über das Ende des Start- und Landebereichs hinausschießen, und erfüllen folgende 

Bedingungen: 

a) Diese Bereiche werden so gestaltet, dass sie für den vorgesehenen 

Luftfahrzeugbetrieb geeignet sind; 

b) vom Gefälle und von Gefälleänderungen in diesen Bereichen dürfen keine 

inakzeptablen Gefahren für den Betrieb von Luftfahrzeugen ausgehen; 

c) diese Bereiche sind frei von Objekten, von denen eine inakzeptable Gefahr für 

den Betrieb von Luftfahrzeugen ausgehen kann. Damit ist nicht 

ausgeschlossen, dass sich in diesen Bereichen Einrichtungen und 

Ausrüstungen ausreichender Brechbarkeit ("frangibility") befinden dürfen, 

sofern diese zur Unterstützung des Flugbetriebs benötigt werden; und 

d) all diese Bereiche verfügen über eine für ihren Bestimmungszweck 

ausreichende Tragfähigkeit. 
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1.1.4. Diejenigen Bereiche eines Flugplatzes einschließlich der zugehörigen unmittelbaren 

Umgebung, die für das Rollen oder Abstellen von Luftfahrzeugen bestimmt sind, 

werden so gestaltet, dass der sichere Betrieb der Luftfahrzeuge, die die jeweilige 

Anlage voraussichtlich nutzen werden, unter allen vorgesehenen Umständen 

gewährleistet ist, und sie erfüllen folgende Bedingungen: 

a) Diese Bereiche verfügen über eine für den ständigen Betrieb der vorgesehenen 

Luftfahrzeuge ausreichende Tragfähigkeit. Ausgenommen sind jene Bereiche, 

die nur für gelegentliche Nutzung vorgesehen sind und die lediglich das 

Luftfahrzeug tragen können müssen; 

b) diese Bereiche werden so gestaltet, dass Wasser abgeleitet werden kann und 

sich keine Wasseransammlungen bilden können, die eine inakzeptable Gefahr 

für den Betrieb von Luftfahrzeugen darstellen können; 

c) vom Gefälle und von Gefälleänderungen in diesen Bereichen dürfen keine 

inakzeptablen Gefahren für den Betrieb von Luftfahrzeugen ausgehen; 

d) die Oberflächeneigenschaften dieser Bereiche sind für die Nutzung durch die 

vorgesehenen Luftfahrzeuge geeignet, und 

e) diese Bereiche sind frei von Objekten, von denen eine inakzeptable Gefahr für 

den Betrieb von Luftfahrzeugen ausgehen kann. Damit ist nicht 

ausgeschlossen, dass die Ausrüstung, die für den betreffenden Bereich benötigt 

wird, in gesondert ausgewiesenen Positionen oder Bereichen abgestellt werden 

darf. 
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1.1.5. Sonstige Infrastruktureinrichtungen, die von Luftfahrzeugen genutzt werden sollen, 

werden so gestaltet, dass die Nutzung dieser Infrastrukturen keine inakzeptable 

Gefahr für die Luftfahrzeuge darstellt, die diese Infrastrukturen nutzen. 

1.1.6. Anlagen, Gebäude, Ausrüstungen sowie Lagerbereiche werden so angeordnet und 

gestaltet, dass von ihnen keine inakzeptable Gefahr für den Betrieb von 

Luftfahrzeugen ausgeht. 

1.1.7. Durch geeignete Maßnahmen wird verhindert, dass unbefugte Personen, unbefugte 

Fahrzeuge oder Tiere, die groß genug sind, um eine inakzeptable Gefahr für den 

Betrieb von Luftfahrzeugen darzustellen, auf das Roll- und Vorfeld gelangen; 

nationale und internationale Tierschutzbestimmungen bleiben von dieser 

Bestimmung unberührt. 

1.2. Hindernisfreiheit 

1.2.1. Zum Schutz von Luftfahrzeugen, die sich einem Flugplatz im Landeanflug nähern 

oder von diesem starten, werden An- und Abflugrouten oder -freiflächen 

eingerichtet. Diese Routen oder Freiflächen dienen dazu, für Luftfahrzeuge einen 

ausreichenden hindernisfreien Raum in einem Bereich um den Flugplatz zu 

schaffen, wobei den physischen Merkmalen vor Ort entsprechend Rechnung zu 

tragen ist. 
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1.2.2. Diese Hindernisfreiheit wird auf die Flugphase und die jeweilige Betriebsart 

abgestimmt. Sie berücksichtigt weiterhin die Ausrüstung, die für die Bestimmung 

der Position des Luftfahrzeugs verwendet wird. 

1.3. Sicherheitsrelevante Flugplatzeinrichtungen einschließlich optischer und nicht-

optischer Hilfen 

1.3.1. Die eingesetzten Hilfen müssen zweckdienlich und erkennbar sein und allen 

Benutzern unter sämtlichen vorgesehenen Betriebsbedingungen unmissverständliche 

Informationen vermitteln. 

1.3.2. Sicherheitsrelevante Flugplatzeinrichtungen funktionieren in der unter den 

vorgesehen Betriebsbedingungen beabsichtigten Form. Unter Betriebsbedingungen 

oder bei Ausfall gehen von diesen sicherheitsrelevanten Flugplatzeinrichtungen 

keine inakzeptablen Gefahren für die Luftverkehrssicherheit aus. 

1.3.3. Diese Hilfen und ihre Stromversorgung werden so konstruiert, dass es bei einem 

Ausfall nicht zur Übermittlung fehlerhafter, irreführender oder unvollständiger 

Informationen an die Benutzer oder zum Ausfall einer wesentlichen 

Betriebsfunktion kommt. 
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1.3.4. Durch geeignete Schutzvorrichtungen ist eine Beschädigung oder Störung dieser 

Hilfen zu vermeiden. 

1.3.5. Strahlenquellen oder die Existenz beweglicher oder ortsfester Gegenstände dürfen 

die Funktionsfähigkeit luftfahrttechnischer Kommunikations-, Navigations- und 

Überwachungssysteme weder stören noch beeinträchtigen. 

1.3.6. Die betroffenen Mitarbeiter werden über Betrieb und Nutzung der 

sicherheitsrelevanten Flugplatzeinrichtungen informiert; diese Informationen 

enthalten auch eine eindeutige Angabe der Bedingungen, unter denen inakzeptable 

Gefahren für die Luftverkehrssicherheit entstehen können. 

1.4. Flugplatzdaten 

1.4.1. Relevante Daten über den Flugplatz und die verfügbaren Dienste werden erfasst und 

auf dem aktuellen Stand gehalten. 

1.4.2. Die Daten müssen präzise, lesbar, vollständig und eindeutig sein. Die Authentizität 

und angemessene Integrität der Daten ist jederzeit aufrechtzuerhalten. 
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1.4.3. Die Daten werden den Benutzern und den betreffenden Anbietern von ANS 

rechtzeitig zur Verfügung gestellt, wobei ein ausreichend sicheres und schnelles 

Verfahren für die Kommunikation mit den Benutzern angewendet wird. 

2. BETRIEB UND VERWALTUNG 

2.1. Verantwortlichkeiten des Flugplatzbetreibers 

Der Flugplatzbetreiber ist für den Betrieb des Flugplatzes verantwortlich. Die 

Verantwortung des Flugplatzbetreibers erstreckt sich auf folgende Aspekte: 

a) Der Flugplatzbetreiber verfügt entweder direkt oder durch Vereinbarungen 

mit Dritten über die notwendigen Mittel für die Gewährleistung eines sicheren 

Luftfahrzeugbetriebs auf dem Flugplatz. Diese Mittel umfassen, ohne hierauf 

beschränkt zu sein: Betriebsstätten, Personal, Ausrüstung und Material, 

Dokumentation der Aufgaben, Zuständigkeiten und Verfahrensabläufe, Zugriff 

auf relevante Daten und Führung von Aufzeichnungen; 
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b) der Flugplatzbetreiber überprüft, dass die Anforderungen von Abschnitt 1 

jederzeit erfüllt bzw. entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um die 

Gefahren im Zusammenhang mit einer Nichterfüllung der Anforderungen zu 

mindern. Es werden entsprechende Verfahren festgelegt und angewendet, mit 

denen sämtliche Benutzer rechtzeitig über diese Maßnahmen unterrichtet 

werden; 

c) der Flugplatzbetreiber führt entweder direkt oder durch Vereinbarungen mit 

Dritten ein Risikomanagementprogramm für den Umgang mit Wildtieren an 

Flugplätzen ein und setzt dieses um; 

d) der Flugplatzbetreiber gewährleistet entweder direkt oder durch 

Vereinbarungen mit Dritten, dass die Bewegungen von Fahrzeugen und 

Personen auf dem Roll- und Vorfeld und in sonstigen Betriebsbereichen mit 

den Bewegungen von Luftfahrzeugen abgestimmt werden, sodass Kollisionen 

und eine Beschädigung von Luftfahrzeugen vermieden werden; 

e) der Flugplatzbetreiber gewährleistet, dass Verfahren zur Verringerung von 

Gefahren im Zusammenhang mit dem Flugplatzbetrieb im Winter, bei 

ungünstigen Wetterbedingungen, schlechten Sichtbedingungen oder 

gegebenenfalls bei Nacht erstellt und umgesetzt werden; 
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f) der Flugplatzbetreiber trifft Vereinbarungen mit anderen maßgeblichen Orga-

nisationen, durch die die kontinuierliche Einhaltung der in diesem Anhang 

enthaltenen grundlegenden Anforderungen für Flugplätze gewährleistet wird. 

Zu diesen Organisationen zählen unter anderem Luftfahrzeugbetreiber, ANS-

Anbieter, Anbieter von Bodenabfertigungsdiensten, AMS-Anbieter und andere 

Organisationen, deren Tätigkeit oder Produkte die Sicherheit der 

Luftfahrzeuge beeinflussen können; 

g) der Flugplatzbetreiber überprüft, dass Organisationen, die mit der Lagerung 

von Kraftstoff/Energie für den Antrieb und der Versorgung von 

Luftfahrzeugen mit Kraftstoff/Energie für den Antrieb befasst sind, über 

Verfahren verfügen, mit denen gewährleistet wird, dass Luftfahrzeuge mit 

sauberem Antriebskraftstoff/sauberer Antriebsenergie der richtigen 

technischen Qualität versorgt werden; 
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h) Handbücher für den Betrieb und die Wartung der Flugplatzeinrichtungen 

müssen vorhanden sein und in der Praxis Anwendung finden; diese 

Handbücher enthalten Anweisungen für Instandhaltung und Instandsetzung, 

Angaben zu Wartungsarbeiten sowie Verfahrensanweisungen für die 

Fehlerbehebung und Inspektion; 

i) der Flugplatzbetreiber erstellt entweder direkt oder durch Vereinbarungen 

mit Dritten einen Flugplatz-Notfallplan, der Notfall-Szenarien abdeckt, die auf 

dem Flugplatz oder in dessen unmittelbarer Nachbarschaft eintreten können, 

und setzt ihn um. Dieser Plan wird gegebenenfalls mit den Notfallplänen der 

umliegenden Gemeinden koordiniert; 

j) der Flugplatzbetreiber stellt entweder direkt oder durch Vereinbarungen mit 

Dritten sicher, dass auf dem Flugplatz geeignete Rettungs- und 

Feuerlöschdienste vorhanden sind. Diese Dienste müssen in der Lage sein, auf 

Zwischenfälle oder Unfälle entsprechend schnell zu reagieren, und verfügen 

zumindest über die erforderlichen Ausrüstungen, Löschmittel und ausreichend 

Personal; 
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k) der Flugplatzbetreiber setzt für Tätigkeiten im Betrieb oder der Instandhaltung 

von Flugplätzen nur ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter ein und führt 

direkt oder durch Vereinbarungen mit Dritten ▌ Schulungs- und 

Überprüfungsprogramme durch und erhält diese aufrecht, um zu 

gewährleisten, dass das Personal jederzeit über die erforderlichen 

Qualifikationen verfügt; 

l) der Flugplatzbetreiber stellt sicher, dass Personen, die unbegleiteten Zugang 

zur Roll- und Vorfeld und zu anderen Betriebsbereichen haben, für diesen 

Zugang angemessen ausgebildet wurden und über die notwendigen 

Qualifikationen verfügen; 

m) das Personal der Rettungs- und Feuerlöschdienste verfügt über eine 

entsprechende Ausbildung und die erforderlichen Qualifikationen für den 

Einsatz im Flugplatzbereich. Der Flugplatzbetreiber führt direkt oder durch 

Vereinbarungen mit Dritten Aus- und Weiterbildungs- und 

Überprüfungsprogramme ein und erhält diese aufrecht, um zu gewährleisten, 

dass dieses Personal jederzeit über die erforderlichen Qualifikationen verfügt, 

und 
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n) sämtliche im Rettungs- und Feuerlöschdienst tätigen Personen, die im 

Bedarfsfall zur Hilfeleistung bei luftfahrttechnischen Notfällen eingesetzt 

werden, weisen in regelmäßigen Abständen durch eine ärztliche Untersuchung 

nach, dass sie unter Berücksichtigung der Art ihrer Tätigkeit zur 

ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Lage sind. In diesem 

Zusammenhang ist unter der medizinischen Tauglichkeit – einschließlich der 

körperlichen und geistigen Tauglichkeit – zu verstehen, dass die betreffenden 

Personen an keinen Erkrankungen oder Behinderungen leiden, infolge deren 

sie möglicherweise außerstande sind, 

– die für den Einsatz in luftfahrttechnischen Notfällen notwendigen 

Tätigkeiten auszuüben; 

– die ihnen übertragenen Aufgaben jederzeit auszuführen oder 

– ihre Umgebung ▌ richtig wahrzunehmen. 

2.2. Managementsysteme 

2.2.1. Der Flugplatzbetreiber führt entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und der Größe 

der Organisation ein Managementsystem ein und erhält es aufrecht, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen zu 

gewährleisten, Sicherheitsrisiken zu bewältigen und auf die fortlaufende 

Verbesserung dieses Systems hinzuarbeiten. 
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2.2.2. Der Flugplatzbetreiber richtet ein System zur Meldung von Ereignissen ein, das Teil 

des in Abschnitt 2.2.1 genannten Managementsystems ist, um einen Beitrag zur 

ständigen Verbesserung der Sicherheit zu leisten. Die Analyse von Informationen 

aus diesem System zur Meldung von Ereignissen bezieht die unter Abschnitt 2.1 

Buchstabe f aufgeführten Parteien in geeigneter Form ein. Das System zur Meldung 

von Ereignissen muss mit dem geltenden Unionsrecht in Einklang stehen. 

2.2.3. Der Flugplatzbetreiber erstellt ein Flugplatzhandbuch und betreibt den Flugplatz 

gemäß diesem Handbuch. Dieses Handbuch enthält alle notwendigen Anweisungen, 

Informationen und Verfahren für den Flugplatz, das Managementsystem und für das 

Betriebs- und Instandhaltungspersonal, anhand deren diese ihre Aufgaben 

durchführen. 
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3. FLUGPLATZUMGEBUNG 

3.1.1. Der Luftraum rings um das Roll- und Vorfeld wird frei von Hindernissen gehalten, 

sodass die vorgesehenen Luftfahrzeugbewegungen auf dem Flugplatz ohne 

inakzeptable Gefahren, die durch die Schaffung von Hindernissen rings um den 

Flugplatz entstehen könnten, ablaufen können. Zu diesem Zweck werden 

Hindernisüberwachungsflächen ausgewiesen, realisiert und laufend kontrolliert, 

sodass etwaige Hindernisse festgestellt werden können. 

3.1.2. Bei einem Eindringen in diese Flächen ist zu überprüfen, ob das als Hindernis 

festgestellte Objekt ein inakzeptables Risiko darstellt. Sämtliche Objekte, die ein 

inakzeptables Risiko darstellen, werden beseitigt oder es werden Maßnahmen zur 

Minimierung der Gefahren ergriffen, um Luftfahrzeuge, die den Flughafen nutzen, 

zu schützen. 

3.1.3. Etwaige verbleibende Hindernisse werden bekannt gemacht und je nach Erfordernis 

markiert und erforderlichenfalls durch Befeuerung sichtbar gemacht. 
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3.2. Gefahren im Zusammenhang mit Aktivitäten von Menschen und mit der 

Flächennutzung, die unter anderem die auf der nachfolgenden Liste genannten 

Punkte umfassen, werden überwacht. Die hierdurch entstehenden Gefahren werden 

bewertet und gegebenenfalls abgemildert: 

a) Neubebauungen oder Änderungen der Flächennutzung im örtlichen Umfeld 

des Flugplatzes; 

b) etwaige durch Hindernisse verursachte Turbulenzen; 

c) Verwendung von gefährlichen, verwirrenden und irreführenden 

Beleuchtungseinrichtungen; 

d) die Blendwirkung großer und stark reflektierender Oberflächen; 

e) Schaffung von Flächen, die zu einer Zunahme des Wildaufkommens in der 

Umgebung des Roll- und Vorfelds führen könnten, oder 

f) Quellen unsichtbarer Strahlung oder die Existenz beweglicher oder ortsfester 

Gegenstände, welche die Funktionsfähigkeit luftfahrttechnischer 

Kommunikations-, Navigations- und Überwachungssysteme beeinträchtigen 

oder stören könnten. 
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3.3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Notfallplan ▌ für Luftfahrt-

Notfallsituationen, wie sie im lokalen Umfeld des Flugplatzes eintreten könnten, ▌ 

erstellt wird. 

4. BODENABFERTIGUNGSDIENSTE 

4.1. Verantwortlichkeiten des Anbieters von Bodenabfertigungsdiensten 

Der Anbieter von Bodenabfertigungsdiensten ist für die sichere Durchführung seiner 

Tätigkeiten auf dem Flugplatz verantwortlich. Die Verantwortung des Anbieters 

erstreckt sich auf folgende Aspekte: 

a) Der Anbieter verfügt ▌ über die notwendigen Mittel für die Gewährleistung 

einer sicheren Bereitstellung der Dienste auf dem Flugplatz. Diese Mittel 

umfassen, ohne hierauf beschränkt zu sein: Einrichtungen, Personal, 

Ausrüstung und Material ▌; 

b) der Anbieter hält die im Flugplatzhandbuch beschriebenen Verfahren ein, 

einschließlich derjenigen in Bezug auf Bewegungen seiner Fahrzeuge, seiner 

Ausrüstung und seines Personals und in Bezug auf ▌ Risiken im 

Zusammenhang mit dem Flugplatzbetrieb im Winter, bei Nacht und bei 

widrigen Wetterbedingungen ▌; 

www.parlament.gv.at



 

 468

c) der Anbieter erbringt die Bodenabfertigungsdienste im Einklang mit den 

Verfahren und Anweisungen des Luftfahrzeugbetreibers, für den er die 

Dienste bereitstellt; 

▌ 

d) der Anbieter gewährleistet, dass Handbücher für den Betrieb und die 

Instandhaltung der Bodenabfertigungsausrüstung vorhanden sind und in der 

Praxis Anwendung finden; diese Handbücher enthalten Anweisungen für 

Instandhaltung und Instandsetzung, Angaben zu Wartungsarbeiten sowie 

Verfahrensanweisungen für die Fehlerbehebung und Inspektion; 

e) der Anbieter setzt nur angemessen ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter 

ein und stellt sicher, dass Schulungs- und Überprüfungsprogramme 

durchgeführt und aufrechterhalten werden, um zu gewährleisten, dass das 

Personal jederzeit über die erforderlichen Qualifikationen verfügt; 

f) der Anbieter stellt sicher, dass sein Personal unter Berücksichtigung der Art 

der Tätigkeit und insbesondere deren potenzieller Folgen für die Sicherheit 

und den sicherheitsbezogenen Schutz psychisch und physisch zur 

ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben in der Lage ist. 
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4.2. Managementsysteme 

4.2.1. Der Anbieter führt entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und der Größe der 

Organisation ein Managementsystem ein und erhält es aufrecht, um die Einhaltung 

der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen zu gewährleisten, 

Sicherheitsrisiken zu bewältigen und auf die fortlaufende Verbesserung dieses 

Systems hinzuarbeiten. Es wird mit dem Managementsystem des 

Flugplatzbetreibers koordiniert. 

4.2.2. Der Anbieter richtet ein System zur Meldung von Ereignissen ein, das Teil des in 

Abschnitt 4.2.1 genannten Managementsystems ist, um einen Beitrag zur ständigen 

Verbesserung der Sicherheit zu leisten. Unbeschadet sonstiger Meldepflichten 

übermittelt der Anbieter alle Ereignisse an das Berichtssystem des 

Flugplatzbetreibers, des Luftfahrzeugbetreibers und gegebenenfalls an dasjenige 

des Anbieters von Flugverkehrsdiensten. Das System zur Meldung von Ereignissen 

muss mit dem geltenden Unionsrecht in Einklang stehen. 
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4.2.3. Der Anbieter erstellt ein Handbuch für die Bodenabfertigungsdienste und führt 

seinen Betrieb gemäß diesem Handbuch durch. Dieses Handbuch enthält alle 

notwendigen Anweisungen, Informationen und Verfahren für den Dienst, das 

Managementsystem und für das Personal, anhand deren dieses seine Aufgaben 

durchführt. 

5. VORFELDMANAGEMENTDIENSTE (AMS) 

5.1. Der AMS-Anbieter erbringt seine Dienste in Übereinstimmung mit den im 

Flugplatzhandbuch beschriebenen Betriebsverfahren. 

5.2. Der AMS-Anbieter führt entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und der Größe 

der Organisation ein Managementsystem, einschließlich Sicherheitsmanagement, 

ein und erhält es aufrecht, um die Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen 

grundlegenden Anforderungen zu gewährleisten. 

5.3. Der AMS-Anbieter trifft förmliche Vereinbarungen mit dem Flugplatzbetreiber 

und dem Anbieter von Flugverkehrsdiensten, in denen der Umfang der zu 

erbringenden Leistungen beschrieben wird. 
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5.4. Der AMS-Anbieter richtet ein System zur Meldung von Ereignissen ein, das Teil 

des in Abschnitt 5.2 genannten Managementsystems ist, um einen Beitrag zur 

ständigen Verbesserung der Sicherheit zu leisten. Unbeschadet sonstiger 

Meldepflichten übermittelt der Anbieter alle Ereignisse an das Berichtssystem des 

Flugplatzbetreibers und gegebenenfalls an das des Anbieters von 

Flugverkehrsdiensten. 

5.5. Der AMS-Anbieter beteiligt sich an den vom Flugplatzbetreiber erstellten 

Sicherheitsprogrammen. 

6. SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Unbeschadet der Zuständigkeiten des Luftfahrzeugbetreibers stellt der 

Flugplatzbetreiber ▌ sicher, dass mit Ausnahme von Luftfahrzeugen, die sich in 

einer Notfallsituation befinden, oder bei der Umleitung auf einen anderen Flugplatz 

oder unter sonstigen Bedingungen, die im jeweiligen Einzelfall festzulegen sind, ein 

Flugplatz bzw. Teile dieses Flugplatzes von jenen Luftfahrzeugen nicht benutzt 

werden, für die der Flugplatz nach seiner Gestaltung und gemäß den 

Betriebsverfahren normalerweise nicht bestimmt ist. 
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ANHANG VIII 

Grundlegende Anforderungen an ATM/ANS und Fluglotsen 

1. LUFTRAUMNUTZUNG 

1.1. Alle Luftfahrzeuge mit Ausnahme derjenigen, die eine Tätigkeit gemäß Artikel 2 

Absatz 3 Buchstabe a ausüben, werden in allen Phasen des Fluges oder auf dem 

Roll- und Vorfeld eines Flugplatzes in Übereinstimmung mit gemeinsamen 

allgemeinen Betriebsvorschriften sowie für die Nutzung des Luftraums geltenden 

Verfahren betrieben. 

1.2. Alle Luftfahrzeuge mit Ausnahme derjenigen, die zur Ausübung einer Tätigkeit 

gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe a eingesetzt werden, werden mit den 

vorgeschriebenen Komponenten versehen und entsprechend betrieben. Die in 

ATM/ANS-Systemen verwendeten Komponenten müssen auch mit den Vorschriften 

in Abschnitt 3 übereinstimmen. 

2. DIENSTE 

2.1. Luftfahrtinformationen und Daten für Luftraumnutzer für Flugsicherungszwecke 
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2.1.1. Die als Quelle für Luftfahrtinformationen genutzten Daten müssen von 

hinreichender Qualität, vollständig und aktuell sein und werden zeitnah 

bereitgestellt. 

2.1.2.  Die Luftfahrtinformationen müssen präzise, vollständig, aktuell, unmissverständlich 

und von angemessener Integrität sein, aus rechtmäßigen Quellen stammen sowie ▌ 

in einem für die Nutzer geeigneten Format vorliegen. 

2.1.3. Die Übermittlung dieser Luftfahrtinformationen an die Luftraumnutzer erfolgt 

zeitnah sowie unter Verwendung einer hinreichend zuverlässigen und schnellen 

Kommunikationsmethode, die gegen vorsätzliche und unbeabsichtigte Eingriffe und 

Verfälschungen geschützt ist. 

2.2. Meteorologische Informationen 

2.2.1. Die als Quelle für meteorologische Luftfahrtinformationen genutzten Daten müssen 

von hinreichender Qualität, vollständig und aktuell sein. 

2.2.2. Soweit wie möglich müssen die meteorologischen Luftfahrtinformationen präzise, 

vollständig, aktuell, von angemessener Integrität und eindeutig sein, um den 

Erfordernissen der Luftraumnutzer gerecht zu werden. Meteorologische 

Luftfahrtinformationen müssen aus rechtmäßigen Quellen stammen. 
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2.2.3.  Die Übermittlung dieser meteorologischen Luftfahrtinformationen an die 

 Luftraumnutzer erfolgt zeitnah sowie unter Verwendung einer hinreichend 

 zuverlässigen und schnellen, eingriffs- und verfälschungssicheren 

 Kommunikationsmethode. 

2.3. Flugverkehrsdienste 

2.3.1. Die Daten, die für die Bereitstellung von Flugverkehrsdiensten als Quelle genutzt 

werden, müssen korrekt, vollständig und aktuell sein. 

2.3.2. Die Erbringung von Flugverkehrsdiensten muss hinreichend präzise, vollständig, 

aktuell und eindeutig erfolgen, um den Sicherheitserfordernissen der Nutzer gerecht 

zu werden. 

2.3.3. Automatisierte Instrumente für die Bereitstellung von Informationen oder Beratung 

von Nutzern werden sachgerecht konstruiert, hergestellt und instand gehalten, um 

ihre Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. 
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2.3.4. Flugverkehrskontrolldienste und die zugehörigen Verfahren sorgen für eine 

angemessene Staffelung von Luftfahrzeugen und verhindern Zusammenstöße von 

Luftfahrzeugen und Hindernissen auf dem Rollfeld und tragen gegebenenfalls zum 

Schutz vor anderen Gefährdungen in der Luft bei und gewährleisten eine prompte 

und zeitnahe Koordinierung mit allen relevanten Nutzern und angrenzenden 

Luftraumabschnitten. 

2.3.5. Die Kommunikation zwischen Flugverkehrsdiensten und Luftfahrzeug sowie 

zwischen relevanten Flugverkehrsdienststellen muss zeitnah, klar, korrekt und 

unmissverständlich, gegen Eingriffe geschützt sowie allgemeinverständlich sein und 

wird gegebenenfalls von allen beteiligten Akteuren bestätigt. 

2.3.6. Es müssen die nötigen Mittel vorhanden sein, um potenzielle Notfälle zu erkennen 

und gegebenenfalls eine wirksame Such- und Rettungsaktion einzuleiten. Derartige 

Mittel umfassen mindestens angemessene Alarmierungsmechanismen, 

Koordinierungsmaßnahmen und -verfahren sowie Mittel und Personal für die 

effiziente Abdeckung des Zuständigkeitsbereichs. 
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2.4. Kommunikationsdienste 

Die Kommunikationsdienste erreichen in Bezug auf ihre Verfügbarkeit, Integrität, 

Kontinuität und Zeitnähe ein hinreichend hohes Leistungsniveau und erhalten es 

aufrecht. Sie müssen zügig und gegen Verfälschungen und Eingriffe geschützt sein. 

2.5. Navigationsdienste 

Die Navigationsdienste erreichen in Bezug auf Orientierungs-, Positions- und 

gegebenenfalls Zeitablaufinformationen ein hinreichend hohes Leistungsniveau und 

erhalten es aufrecht. Leistungskriterien sind unter anderem Genauigkeit, Integrität, 

Rechtmäßigkeit der Quelle, Verfügbarkeit und Kontinuität des Dienstes. 

2.6. Überwachungsdienste 

Im Rahmen von Überwachungsdiensten wird die jeweilige Position von 

Luftfahrzeugen in der Luft sowie anderer Luft- und Bodenfahrzeuge auf dem 

Flugplatz mit einer in Bezug auf die Genauigkeit, Integrität, Rechtmäßigkeit der 

Quelle, Kontinuität und Erfassungswahrscheinlichkeit hinreichenden 

Leistungsfähigkeit festgestellt. 
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2.7. Verkehrsflussregelung 

Das taktische Management von Flugverkehrsströmen auf Unionsebene verwendet 

hinreichend präzise und aktuelle Informationen zum Aufkommen und zur Art des 

geplanten Flugverkehrs mit Auswirkungen auf Diensteanbieter und stellt derartige 

Informationen bereit und koordiniert die Umleitung oder Verzögerung von 

Verkehrsströmen und handelt sie aus, um die Gefahr von Überlastungssituationen in 

der Luft oder an den Flugplätzen zu verringern. Die Verkehrsflussregelung erfolgt 

mit dem Ziel, die verfügbare Kapazität bei der Nutzung des Luftraums zu optimieren 

und die Verfahren der Verkehrsflussregelung zu verbessern. Sie beruht auf 

Sicherheit, Transparenz und Effizienz, damit eine flexible und zeitgerechte 

Kapazitätsbereitstellung im Einklang mit dem Luftfahrtplan für Europa sichergestellt 

ist. 

Die in Artikel 43 genannten Maßnahmen zur Verkehrsflussregelung fördern 

betriebliche Entscheidungen von Anbietern von Flugsicherungsdiensten, 

Flugplatzbetreibern und Luftraumnutzern und erstrecken sich auf die folgenden 

Bereiche: 

a) Flugplanung; 

b) Nutzung der verfügbaren Luftraumkapazität in allen Flugphasen, 

einschließlich der Zuweisung von Slots für den Streckenflug; 
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c) Nutzung der Strecken durch den allgemeinen Flugverkehr, einschließlich 

– der Erstellung einer einheitlichen Veröffentlichung zur Strecken- und 

Verkehrsausrichtung; 

– der Möglichkeiten zur Umleitung von allgemeinem Flugverkehr aus 

überlasteten Gebieten und 

– der Prioritätsregeln für die Luftraumnutzung durch den allgemeinen 

Flugverkehr, insbesondere zu Zeiten hoher Auslastung und in Krisen, 

und 

d) gegebenenfalls Stimmigkeit von Flugplänen und Flughafenzeitnischen sowie 

notwendige Koordinierung mit benachbarten Regionen. 
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2.8. Luftraummanagement 

Die Ausweisung spezifischer Luftraumabschnitte für bestimmte 

Verwendungszwecke wird zeitnah überwacht, koordiniert und verbreitet, um die 

Gefahr von Staffelungsverlusten zwischen Luftfahrzeugen unter allen Umständen zu 

verringern. Unter Berücksichtigung der Organisation militärischer Aktivitäten und 

damit verbundener Aspekte im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten unterstützt 

das Luftraummanagement zudem die einheitliche Anwendung des Konzepts der 

flexiblen Luftraumnutzung, wie es von der ICAO beschrieben und im Rahmen der 

Verordnung (EG) Nr. 551/2004 umgesetzt wurde, um das Luftraummanagement und 

das Flugverkehrsmanagement im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik zu 

erleichtern. 

2.9. Gestaltung der Flugverfahren 

 ▌ Flugverfahren werden entsprechend gestaltet, vermessen und validiert, bevor sie 

ihrer Bestimmung übergeben und von Luftfahrzeugen verwendet werden können. 
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3. SYSTEME UND KOMPONENTEN 

3.1. Allgemeines 

ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten, die zugehörige Informationen 

für Luftfahrzeuge und von Luftfahrzeugen sowie am Boden bereitstellen, werden 

sachgerecht geplant, hergestellt, installiert, instand gehalten, gegen unbefugte 

Eingriffe geschützt und betrieben, um ihre Gebrauchstauglichkeit zu gewährleisten. 

Die Systeme und Verfahren umfassen insbesondere diejenigen, die für die 

Unterstützung folgender Funktionen und Dienste erforderlich sind: 

a) Luftraummanagement; 

b) Verkehrsflussregelung; 

c) Flugverkehrsdienste, insbesondere Systeme für die Flugdatenverarbeitung und 

Überwachungsdatenverarbeitung sowie Mensch-Maschine-

Schnittstellensysteme; 
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d) Kommunikation, einschließlich Boden-Boden/Weltraum, Luft-Boden und 

Luft-Luft/Weltraum; 

e) Navigation; 

f) Überwachung; 

g) Flugberatungsdienste; und 

h) Wetterdienste. 

 ▌ 

3.2. Integrität, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit von Systemen und Komponenten 

Systeme und Komponenten müssen hinsichtlich ihrer integritäts- und 

sicherheitsbezogenen Leistung, sei es im Luftfahrzeug, am Boden oder im Luftraum, 

gebrauchstauglich sein. Sie erreichen unter allen vorhersehbaren 

Betriebsbedingungen und während ihrer gesamten Betriebsdauer das für den Betrieb 

erforderliche Leistungsniveau. 
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ATM/ANS-Systeme und ATM/ANS-Komponenten sind unter Einsatz geeigneter 

und validierter Verfahren so auszulegen, herzustellen, instand zu halten und zu 

betreiben, dass der nahtlose Betrieb des europäischen 

Flugverkehrsmanagementnetzes (EATMN) jederzeit und für alle Flugphasen 

gewährleistet ist. Ein nahtloser Betrieb kann insbesondere in folgender Form zum 

Ausdruck kommen: gemeinsame Nutzung von Informationen, einschließlich der 

relevanten Betriebsstatus-Informationen, einheitliche Interpretation von 

Informationen, vergleichbare Verarbeitungsleistungen und zugehörige Verfahren als 

Voraussetzung für einheitliche, für das EATMN insgesamt oder Teile davon 

vereinbarte betriebliche Leistungen. 

Das EATMN, seine Systeme und deren Komponenten haben auf koordinierter 

Grundlage neue vereinbarte und validierte Betriebskonzepte zu unterstützen, die der 

Verbesserung von Qualität, Nachhaltigkeit und Effektivität der 

Flugsicherungsdienste, insbesondere hinsichtlich Sicherheit und Kapazität, dienen. 
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Das EATMN, seine Systeme und deren Komponenten unterstützen durch 

Anwendung des Konzepts der flexiblen Luftraumnutzung die schrittweise 

Verwirklichung der Koordinierung zwischen zivilen und militärischen Stellen in 

dem Umfang, der für ein effizientes Luftraummanagement und eine effiziente 

Verkehrsflussregelung erforderlich ist, sowie eine sichere und effiziente 

Luftraumnutzung durch alle Nutzer. 

Zur Erreichung dieser Ziele unterstützen das EATMN, seine Systeme und deren 

Komponenten die zeitnahe gemeinsame Nutzung korrekter und konsistenter 

Informationen für alle Flugphasen durch zivile und militärische Stellen, unbeschadet 

der sicherheits- oder verteidigungspolitischen Interessen, einschließlich der 

Vertraulichkeitsanforderungen. 

3.3. Planung von Systemen und Komponenten 

3.3.1. Systeme und Komponenten werden so geplant, dass sie die anwendbaren 

Anforderungen im Bereich der Sicherheit und der Gefahrenabwehr erfüllen. 
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3.3.2. Systeme und Komponenten – zusammen, getrennt und im Verhältnis zueinander 

betrachtet – werden derart geplant, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der ein 

beliebiger Ausfall zu einem Totalausfall des Systems führt, umgekehrt proportional 

zur Schwere seiner Auswirkungen auf die Sicherheit der Dienste ist. 

3.3.3. Bei der Planung von Systemen und Komponenten – einzeln und in Kombination 

miteinander betrachtet – werden Beschränkungen im Zusammenhang mit 

menschlichen Fähigkeiten und menschlicher Leistungsfähigkeit berücksichtigt. 

3.3.4. Systeme und Komponenten werden derart geplant, dass sie und die von ihnen über-

mittelten Daten gegen ▌ nachteilige Interaktionen mit internen und externen 

Elementen geschützt sind. 

3.3.5. Die für Herstellung, Installation, Betrieb und Instandhaltung der Systeme und 

Komponenten benötigten Informationen sowie Informationen in Bezug auf 

unsichere Bedingungen werden dem Personal deutlich, schlüssig und 

unmissverständlich vermittelt. 

3.4. Anhaltende Dienstegüte 

Das Sicherheitsniveau von Systemen und Komponenten wird während der 

Erbringung des Dienstes sowie im Zuge von Änderungen an der Erbringung des 

Dienstes beibehalten. 
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4. QUALIFIKATION VON FLUGLOTSEN 

4.1. Allgemeines 

Eine Person, die sich zum Fluglotsen ausbilden lässt oder sich in der Ausbildung 

zum Fluglotsen befindet, weist im Hinblick auf Bildungsstand sowie körperliche und 

geistige Verfassung die notwendigen Voraussetzungen auf, um die entsprechenden 

theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten zu erwerben, 

aufrechtzuerhalten und nachzuweisen. 

4.2. Theoretische Kenntnisse 

4.2.1. Fluglotsen erwerben ein Maß an Kenntnissen, das den ausgeübten Funktionen 

angemessen ist und in angemessenem Verhältnis zu den mit der Art des Dienstes 

verbundenen Risiken steht, und erhalten es aufrecht. 

4.2.2. Der Erwerb und die Aufrechterhaltung theoretischer Kenntnisse werden durch 

kontinuierliche Beurteilungen während der Ausbildung oder durch entsprechende 

Prüfungen nachgewiesen. 

4.2.3. Ein angemessenes Niveau theoretischer Kenntnisse wird aufrechterhalten. Die 

Erfüllung dieser Anforderungen wird durch regelmäßige Bewertungen oder 

Prüfungen nachgewiesen. Die Häufigkeit der Prüfungen muss in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem Grad der mit der Art des Dienstes verbundenen 

Risiken stehen. 
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4.3. Praktische Fertigkeiten 

4.3.1. Fluglotsen erwerben die praktischen Fertigkeiten, die der Ausübung ihrer Aufgaben 

entsprechen, und erhalten sie aufrecht. Diese Fertigkeiten müssen in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem mit der Art der Dienstleistung verbundenen Risiko 

stehen und umfassen – den Aufgaben entsprechend – gegebenenfalls zumindest 

Folgendes: 

a) Betriebsverfahren; 

b) aufgabenspezifische Aspekte; 

c) ungewöhnliche Situationen und Notlagen und 

d) menschliche Faktoren. 

4.3.2. Fluglotsen weisen die Fähigkeit nach, die zugehörigen Verfahren und Aufgaben mit 

einem den ausgeübten Funktionen adäquaten Maß an Kompetenz ausführen zu 

können. 

4.3.3. Die praktischen Fertigkeiten werden in befriedigendem Umfang aufrechterhalten. 

Die Erfüllung dieser Anforderung wird durch regelmäßige Bewertungen überprüft. 

Die Häufigkeit dieser Bewertungen muss in einem angemessenen Verhältnis zu der 

Komplexität und dem mit der Art der Dienstleistung und den wahrgenommenen 

Aufgaben verbundenen Risiko stehen. 

www.parlament.gv.at



 

 487

4.4. Sprachkenntnisse 

4.4.1. Fluglotsen weisen nach, dass ihre aktiven und passiven Englischkenntnisse ihnen 

sowohl bei rein akustischem Kontakt (Telefon/Funkverkehr) als auch bei 

Anwesenheit des Gesprächspartners selbst im Notfall eine effiziente 

Kommunikation über konkrete und arbeitsbezogene Themen ermöglichen. 

4.4.2. Soweit in einem bestimmten Luftraumabschnitt für die Zwecke der 

Flugverkehrsdienste (ATS) notwendig, verfügen Fluglotsen zudem über aktive und 

passive Kenntnisse der betreffenden Landessprache(n) im oben beschriebenen 

Umfang. 

4.5. Synthetische Übungsgeräte (Synthetic training devices, STD) 

Wird zur praktischen Ausbildung auf dem Gebiet der Lageerkennung und der 

menschlichen Faktoren oder zum Nachweis des Erwerbs bzw. der Aufrechterhaltung 

von Fertigkeiten ein STD verwendet, so ermöglicht dessen Leistungsniveau eine 

angemessene und für die erteilte Ausbildung zweckmäßige Simulation des 

Arbeitsumfelds sowie der Betriebsbedingungen. 
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4.6. Ausbildungslehrgang 

4.6.1. Die Ausbildung erfolgt durch einen Ausbildungslehrgang, der theoretische und 

praktische Unterweisung, einschließlich gegebenenfalls Ausbildung an STD, 

umfassen kann. 

4.6.2. Für jede Art von Ausbildung wird ein Ausbildungslehrgang festgelegt und 

genehmigt. 

4.7. Lehrberechtigte 

4.7.1. Die theoretische Ausbildung wird von sachgerecht qualifizierten Lehrberechtigten 

erteilt. Diese verfügen 

a) über geeignete Kenntnisse auf dem Ausbildungsgebiet und 

b) nachweislich über die Fähigkeit zur Anwendung einer geeigneten 

Lehrmethodik. 
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4.7.2. Die Ausbildung im Bereich der praktischen Fertigkeiten wird von sachgerecht quali-

fizierten Lehrberechtigten erteilt. Diese 

a) besitzen die für die zu vermittelnde Ausbildung geeigneten theoretischen 

Kenntnisse und praktischen Erfahrungen; 

b) verfügen nachweislich über die Fähigkeit zur Anwendung einer geeigneten 

Lehrmethodik; 

c) verfügen über Erfahrungen in der Vermittlung der Verfahren, für die die 

praktische Ausbildung erfolgen soll, und 

d) nehmen regelmäßig an Auffrischungsschulungen teil, um sicherzustellen, dass 

die Lehrfertigkeiten stets auf dem neuesten Stand sind. 

4.7.3. Lehrberechtigte, die praktische Fertigkeiten vermitteln, müssen selbst zur Ausübung 

der Fluglotsentätigkeit berechtigt oder berechtigt gewesen sein. 
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4.8. Prüfer 

4.8.1. Für die Beurteilung der Fertigkeiten von Fluglotsen verantwortliche Personen 

a) verfügen nachweislich über die Fähigkeit zur Beurteilung der Leistung von 

Fluglotsen sowie zur Durchführung von Prüfungen und Kontrollen von 

Fluglotsen und 

b) nehmen regelmäßig an Auffrischungsschulungen teil, um sicherzustellen, dass 

die Beurteilungsstandards stets auf dem neuesten Stand sind. 

4.8.2. Prüfer, die praktische Fertigkeiten vermitteln, müssen in jenen Bereichen, in denen 

die Beurteilung vorgenommen wird, selbst zur Ausübung der Fluglotsentätigkeit 

berechtigt oder berechtigt gewesen sein. 

4.9. Medizinische Tauglichkeit von Fluglotsen 

4.9.1. Alle Fluglotsen weisen in regelmäßigen Abständen ihre medizinische Tauglichkeit 

für die zufriedenstellende Ausführung ihrer Aufgaben nach. Die Einhaltung der 

Anforderungen wird anhand einer geeigneten Beurteilung nachgewiesen, wobei 

einer möglichen altersbedingten geistigen und körperlichen Leistungsminderung 

Rechnung getragen wird. 
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4.9.2. Der Nachweis der medizinischen Tauglichkeit, welche die körperliche und geistige 

Tauglichkeit umfasst, beinhaltet den Nachweis, dass keine Erkrankungen oder 

Behinderungen vorliegen, die die einen Flugverkehrskontrolldienst erbringende 

Person unfähig machen, 

a) die zum Erbringen des Flugverkehrskontrolldienstes notwendigen Aufgaben 

sachgerecht auszuführen; 

b) die übertragenen Aufgaben jederzeit auszuführen oder 

c) ihre Umgebung richtig wahrzunehmen. 

4.9.3. Kann die medizinische Tauglichkeit nicht in vollem Umfang nachgewiesen werden, 

dürfen Minderungsmaßnahmen ergriffen werden, die eine gleichwertige Sicherheit 

gewährleisten. 
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5. DIENSTEANBIETER UND AUSBILDUNGSEINRICHTUNGEN 

5.1. Die Erbringung von Diensten darf nur erfolgen, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der Diensteanbieter verfügt entweder direkt oder durch Vereinbarungen mit 

Dritten über die für den Umfang und das Spektrum der Dienste erforderlichen 

Mittel. Hierzu zählen unter anderem: Systeme, Einrichtungen einschließlich 

Stromversorgung, Verwaltungsstruktur, Personal, Ausrüstung und deren 

Instandhaltung, Dokumentation von Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 

Verfahren, Zugang zu relevanten Daten und Führung von Aufzeichnungen; 

b) der Diensteanbieter erstellt zu den erbrachten Diensten Management- und 

Betriebshandbücher und hält diese auf dem neuesten Stand; der 

Dienstleistungsbetrieb erfolgt gemäß diesen Handbüchern. Diese Handbücher 

müssen alle erforderlichen Anweisungen, Informationen und Verfahren 

enthalten, die für den Dienstleistungsbetrieb, das Managementsystem und das 

Betriebspersonal zur Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben erforderlich 

sind; 
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c) der Diensteanbieter führt entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und der Größe 

der Organisation ein Managementsystem ein und erhält es aufrecht, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen 

zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken zu bewältigen und auf die fortlaufende 

Verbesserung dieses Systems hinzuarbeiten; 

d) der Diensteanbieter setzt nur ausreichend qualifiziertes und geschultes 

Personal ein und führt ständig Schulungs- und Überprüfungsprogramme für 

das Personal durch; 

e) der Diensteanbieter richtet offizielle Schnittstellen mit allen Beteiligten ein, 

die unmittelbar Einfluss auf die Sicherheit ihrer Dienste haben können, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen 

zu gewährleisten; 

f) der Diensteanbieter erstellt einen Notfallplan, der Notlagen und 

ungewöhnliche Situationen abdeckt, die im Zusammenhang mit den erbrachten 

Diensten eintreten können, einschließlich Ereignissen, die zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung oder Unterbrechung seines Betriebs führen, 

und setzt diesen um; 
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g) der Diensteanbieter richtet ein System zur Meldung von Ereignissen ein, das 

Teil des in Buchstabe c genannten Managementsystems ist, um einen Beitrag 

zur ständigen Verbesserung der Sicherheit zu leisten. Das System zur Meldung 

von Ereignissen muss mit dem geltenden Unionsrecht in Einklang stehen, und 

h) der Diensteanbieter trifft Vorkehrungen, um sich zu vergewissern, dass die 

Anforderung an die Sicherheitsleistung aller betriebenen Systeme und 

Komponenten jederzeit eingehalten werden. 

5.2. Flugverkehrskontrolldienste dürfen nur erbracht werden, wenn die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Um Übermüdung der an Flugverkehrskontrolldiensten beteiligten Mitarbeiter 

zu vermeiden, wird ein Dienstplansystem aufgestellt. Im Rahmen dieses 

Dienstplansystems sind Dienstzeiten, Dienstdauer und angemessene 

Ruhezeiten vorzusehen. Bei innerhalb des Dienstplansystems festgelegten 

Beschränkungen werden alle wichtigen Faktoren berücksichtigt, die zu 

Ermüdung beitragen, wie insbesondere Schlafmangel, die Unterbrechung des 

Tagesrhythmus, Nachtarbeit, kumulative Dienstzeit während bestimmter 

Zeiträume sowie die Aufteilung zugewiesener Aufgaben zwischen 

Mitarbeitern; 
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b) zur Stressprävention bei den an Flugverkehrskontrolldiensten beteiligten Mit-

arbeitern werden Schulungs- und Vorbeugungsprogramme erstellt; 

c) Anbieter von Flugverkehrskontrolldiensten wenden geeignete Verfahren an, 

um sich des uneingeschränkten kognitiven Urteilsvermögens und der 

ausreichenden medizinischen Tauglichkeit der an 

Flugverkehrskontrolldiensten beteiligten Mitarbeiter zu vergewissern, und 

d) Anbieter von Flugverkehrskontrolldiensten tragen bei ihrer Betriebsplanung 

technischen und betrieblichen Zwängen sowie grundsätzlichen Aspekten von 

menschlichen Faktoren Rechnung. 

5.3. Kommunikations-, Navigations- und Überwachungsdienste dürfen nur erbracht 

werden, wenn die folgende Bedingung erfüllt ist: 

Der Diensteanbieter unterrichtet die betreffenden Luftraumnutzer und 

Flugverkehrsdienststellen ständig zeitnah über den betrieblichen Status der 

erbrachten Flugverkehrsdienste sowie über Änderungen desselben. 
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5.4. Ausbildungseinrichtungen 

Eine Einrichtung zur Ausbildung von Personen, die Flugverkehrskontrolldienste 

erbringen, genügt folgenden Anforderungen: 

a) Sie verfügt über alle Mittel, die für das mit ihrer Tätigkeit verbundene 

Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hierzu zählen unter anderem: 

Einrichtungen, Personal, Ausrüstung, Methodik, Dokumentation von 

Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Verfahren, Zugang zu relevanten Daten 

und Führung von Aufzeichnungen; 

b) sie führt entsprechend der vermittelten Ausbildung und der Größe der 

Organisation ein Managementsystem ein und erhält es aufrecht, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen 

zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken einschließlich Risiken im 

Zusammenhang mit der Verschlechterung der Ausbildungsstandards zu 

bewältigen und auf die fortlaufende Verbesserung dieses Systems 

hinzuarbeiten, und 

c) sie trifft erforderlichenfalls Vereinbarungen mit anderen einschlägigen Orga-

nisationen, um die kontinuierliche Einhaltung der in diesem Anhang 

enthaltenen grundlegenden Anforderungen zu gewährleisten. 
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6. FLUGMEDIZINISCHE SACHVERSTÄNDIGE UND FLUGMEDIZINISCHE 

ZENTREN 

6.1. Flugmedizinische Sachverständige 

Ein flugmedizinischer Sachverständiger muss 

a) die Befähigung und Approbation als Arzt besitzen; 

b) eine flugärztliche Ausbildung haben und regelmäßig an Auffrischungskursen 

in Flugmedizin teilnehmen, um sicherzustellen, dass die Beurteilungsstandards 

stets auf dem neuesten Stand sind, und 

c) über praktische Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf die Bedingungen 

verfügen, unter denen Fluglotsen ihre Aufgaben erfüllen. 

6.2. Flugmedizinische Zentren 

Flugmedizinische Zentren müssen folgende Bedingungen erfüllen: 
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a) Sie müssen über alle Mittel verfügen, die für das mit ihren Rechten 

verbundene Aufgabenspektrum erforderlich sind. Hierzu zählen unter anderem 

Einrichtungen, Personal, Ausrüstung, Werkzeuge und Material, schriftlich 

festgelegte Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Verfahren, Zugang zu 

einschlägigen Daten und Führung von Aufzeichnungen; 

b) sie führen entsprechend der ausgeübten Tätigkeit und der Größe der 

Organisation ein Managementsystem ein und erhalten es aufrecht, um die 

Einhaltung der in diesem Anhang enthaltenen grundlegenden Anforderungen 

zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken zu bewältigen und auf die fortlaufende 

Verbesserung dieses Systems hinzuarbeiten, und 

c) sie treffen gegebenenfalls Vereinbarungen mit anderen einschlägigen 

Organisationen, um die kontinuierliche Einhaltung der in diesem Anhang 

enthaltenen Anforderungen zu gewährleisten. 
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ANHANG IX 

Grundlegende Anforderungen für unbemannte Luftfahrzeuge 

1. GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN FÜR DIE KONSTRUKTION, DIE 

HERSTELLUNG, DIE INSTANDHALTUNG UND DEN BETRIEB VON 

UNBEMANNTEN LUFTFAHRZEUGEN 

1.1. Der Betreiber und der Fernpilot muss die für den beabsichtigten Betrieb geltenden 

Vorschriften der Union und der Mitgliedstaaten kennen, insbesondere in Bezug auf 

Sicherheit, Schutz der Privatsphäre, Datenschutz, Haftung, Versicherung, 

Gefahrenabwehr und Umweltschutz. Der Betreiber und der Fernpilot muss in der 

Lage sein, die Sicherheit des Betriebs und einen sicheren Abstand zwischen dem 

unbemannten Luftfahrzeug und Personen am Boden sowie anderen Luftraumnutzern 

zu gewährleisten. Dazu ist es auch erforderlich, über gute Kenntnisse in Bezug auf 

die Betriebsanleitung des Herstellers, den sicheren und umweltfreundlichen 

Betrieb des unbemannten Luftfahrzeugs im Luftraum, alle relevanten Funktionen 

des unbemannten Luftfahrzeugs sowie die anwendbaren Flugverkehrsvorschriften 

und die ATM/ANS-Verfahren zu verfügen. 
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1.2. Ein unbemanntes Luftfahrzeug muss so konstruiert und gebaut sein, dass es seiner 

beabsichtigten Funktion angepasst ist und dass es betrieben, eingestellt und instand 

gehalten werden kann, ohne Personen ▌ zu gefährden. 

1.3. Ist es erforderlich, durch den Betrieb entstehende Risiken in Bezug auf Sicherheit, 

Schutz der Privatsphäre, Schutz personenbezogener Daten, Gefahrenabwehr oder 

Umweltschutz zu verringern, muss das unbemannte Luftfahrzeug die 

entsprechenden und spezifischen Merkmale und Funktionen aufweisen, die den 

Grundsätzen des Schutzes der Privatsphäre und personenbezogener Daten durch 

Technik und Voreinstellungen Rechnung tragen. Entsprechend den Erfordernissen 

müssen diese Merkmale und Funktionen eine einfache Identifizierung des 

Luftfahrzeugs sowie der Art und Zweck des Betriebs gewährleisten; sie müssen 

ferner sicherstellen, dass geltende Beschränkungen, Verbote oder Auflagen, 

insbesondere hinsichtlich des Betriebs in bestimmten geografischen Bereichen, 

jenseits bestimmter Entfernungen vom Betreiber oder in bestimmten Höhen beachtet 

werden. 
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1.4. Die für die Herstellung und die Vermarktung des unbemannten Luftfahrzeugs 

zuständige Organisation muss dem Betreiber sowie gegebenenfalls der Instand-

haltungsorganisation folgende Informationen zur Verfügung stellen: Art des 

Betriebs, für den das unbemannte Luftfahrzeug konstruiert wurde, sowie 

Beschränkungen und für seinen sicheren Betrieb erforderliche Informationen, 

einschließlich Betriebs- und Umweltleistung, Angaben zur Beschränkung der 

Lufttüchtigkeit und Notverfahren. Diese Informationen müssen deutlich, 

schlüssig und unmissverständlich vermittelt werden. Es muss möglich sein, in 

Bezug auf die Einsatzfähigkeiten eines unbemannten Luftfahrzeugs, das für 

Betriebseinsätze genutzt werden kann, die weder einer Zulassung/eines 

Zeugnisses noch einer Erklärung bedürfen, Einschränkungen vorzusehen, sodass 

die für solche Betriebseinsätze geltenden Luftraumvorschriften eingehalten 

werden. 

2. ZUSÄTZLICHE GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN FÜR DIE 

KONSTRUKTION, DIE HERSTELLUNG, DIE INSTANDHALTUNG UND DEN 

BETRIEB VON UNBEMANNTEN LUFTFAHRZEUGEN, DIE IN ARTIKEL 56 

ABSÄTZE 1 UND 5 GENANNT WERDEN 

Unter Berücksichtigung der in Artikel 1 festgelegten Ziele sind folgende 

Anforderungen ▌ einzuhalten, um während des Betriebs des unbemannten 

Luftfahrzeugs die Sicherheit für Personen am Boden und andere Luftraumnutzer zu 

gewährleisten, wobei dem Risikograd des Betriebs erforderlichenfalls Rechnung zu 

tragen ist: 
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2.1. Lufttüchtigkeit 

2.1.1. Unbemannte Luftfahrzeuge müssen über entsprechende Merkmale oder Details 

verfügen oder so konstruiert sein, dass die Sicherheit der das unbemannte 

Luftfahrzeug betreibenden Person oder von Dritten in der Luft oder am Boden 

einschließlich Sachwerten zufriedenstellend nachgewiesen werden kann. 

2.1.2. Unbemannte Luftfahrzeuge müssen eine Produktintegrität bieten, die in einem ange-

messenen Verhältnis zum Risiko unter allen vorgesehenen Flugbedingungen steht. 

2.1.3. Unbemannte Luftfahrzeuge müssen unter allen vorgesehenen Betriebsbedingungen, 

erforderlichenfalls auch nach Ausfall eines oder gegebenenfalls mehrerer Systeme, 

sicher steuerbar und manövrierbar sein. Menschlichen Faktoren ist gebührend 

Rechnung zu tragen, insbesondere Faktoren, die einen sicheren Betrieb der Technik 

durch Menschen begünstigen. 

2.1.4. Unbemannte Luftfahrzeuge und ihre Motoren, Propeller, Teile, ihre nicht 

eingebaute Ausrüstung sowie die Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung müssen unter 

allen vorhersehbaren Betriebsbedingungen und in hinreichendem Maße über den 

betrieblichen Rahmen hinaus, für den das Luftfahrzeug konstruiert wurde, 

bestimmungsgemäß funktionieren. 
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2.1.5. Unbemannte Luftfahrzeuge und ihre Motoren, Propeller, Teile, ihre nicht 

eingebaute Ausrüstung sowie die Ausrüstung zu ihrer Fernsteuerung müssen sowohl 

einzeln als auch in Beziehung zueinander so konstruiert sein, dass die 

Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls und die Schwere seiner Auswirkungen auf 

Personen am Boden und andere Luftraumnutzer anhand der in Artikel 4 Absatz 2 

festgelegten Grundsätze verringert werden. 

2.1.6. Jede am Betrieb beteiligte Ausrüstung zur Fernsteuerung der unbemannten 

Luftfahrzeuge muss so konstruiert sein, dass sie den Flugbetrieb erleichtert, 

einschließlich Mitteln zur Lageerkennung und zur Bewältigung aller erwarteten 

Situationen und Notfälle. 

▌ 

2.1.7. Die mit der Konstruktion unbemannter Luftfahrzeuge, Motoren und Propeller 

befassten Organisationen müssen Vorkehrungen zur Minimierung von Gefahren 

treffen, die durch Umstände außerhalb oder innerhalb des unbemannten 

Luftfahrzeugs und seiner Systeme entstehen, und die der Erfahrung nach 

Auswirkungen auf die Flugsicherheit haben. Dies umfasst auch den Schutz vor 

Eingriffen mit elektronischen Mitteln. 

2.1.8. Die Herstellungsverfahren, Werkstoffe und Bauteile, die für die Herstellung des 

unbemannten Luftfahrzeugs verwendet werden, müssen zu angemessenen und 

reproduzierbaren Eigenschaften und Leistungen in Einklang mit den 

Konstruktionsmerkmalen führen. 
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2.2. Organisationen 

Die mit Konstruktion, Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen sowie damit zusammenhängenden Diensten und damit 

zusammenhängender Ausbildung befassten Organisationen müssen folgende 

Bedingungen erfüllen: 

a) Die Organisation muss über alle für ihr Arbeitsspektrum erforderlichen Mittel 

verfügen und die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen sowie der in 

Artikel  58 genannten delegierten Rechtsakte und der in Artikel 57 

genannten Durchführungsrechtsakte, die für ihre Tätigkeit relevant sind, 

gewährleisten. 

b) Die Organisation muss ein Managementsystem einführen und 

aufrechterhalten, um die Einhaltung der einschlägigen grundlegenden 

Anforderungen zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken zu bewältigen und auf die 

fortlaufende Verbesserung dieses Systems hinzuarbeiten. Das 

Managementsystem muss in einem angemessenen Verhältnis zu der von der 

Organisation ausgeübten Tätigkeit und ihrer Größe stehen. 
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c) Die Organisation richtet ein System zur Meldung von Ereignissen ein, das Teil 

des Sicherheitsmanagementsystems ist, um einen Beitrag zur ständigen 

Verbesserung der Sicherheit zu leisten. ▌ Das Meldesystem muss in einem 

angemessenen Verhältnis zu der von der Organisation ausgeübten Tätigkeit 

und ihrer Größe stehen. 

d) Die Organisation muss gegebenenfalls Vereinbarungen mit anderen 

Organisationen treffen, um die kontinuierliche Einhaltung der einschlägigen 

grundlegenden Anforderungen zu gewährleisten. 

2.3. Personen, die mit dem Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge befasst sind 

Jede Person, die mit dem Betrieb eines unbemannten Luftfahrzeugs befasst ist, 

einschließlich des Fernpiloten, muss über die erforderlichen Kenntnisse und 

Fertigkeiten verfügen, die erforderlich sind, um die Sicherheit des Betriebs zu 

gewährleisten, und die in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der Art des 

Betriebs verbundenen Risiko stehen. Die betreffende Person muss auch ihre 

medizinische Tauglichkeit nachweisen, wenn dies zur Minimierung der mit dem 

vorgesehenen Betrieb verbundenen Risiken erforderlich ist. 
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2.4. Betrieb 

2.4.1. Der Betreiber eines unbemannten Luftfahrzeugs ist verantwortlich für den Betrieb 

und muss alle angemessenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des 

Betriebs treffen. 

2.4.2. Die Durchführung des Fluges muss in Einklang stehen mit den anwendbaren 

Gesetzen, Vorschriften und Verfahren, die für die Wahrnehmung der jeweiligen 

Aufgaben maßgebend sind und für den Bereich, den Luftraum, die Flugplätze oder 

die Orte, die benutzt werden sollen, sowie gegebenenfalls für die zugehörigen 

ATM/ANS-Systeme gelten. 

2.4.3. Beim Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen müssen die Sicherheit Dritter am 

Boden oder anderer Luftraumnutzer sowie die Minimierung der Risiken aufgrund 

ungünstiger äußerer und innerer Umstände, einschließlich Umweltbedingungen, 

gewährleistet werden, indem in allen Flugphasen ein angemessener Abstand 

eingehalten wird. 
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2.4.4. Ein unbemanntes Luftfahrzeug darf nur betrieben werden, wenn es lufttüchtig ist 

und wenn die für den vorgesehenen Betrieb erforderlichen Ausrüstungen und 

sonstigen Komponenten und Dienste verfügbar und betriebsbereit sind. 

2.4.5. In Bezug auf unbemannte Luftfahrzeuge und den Betrieb von unbemannten 

Luftfahrzeugen müssen die einschlägigen vom Unionsrecht garantierten Rechte 

eingehalten werden. 

2.4.6. Der Betreiber eines unbemannten Luftfahrzeugs muss gewährleisten, dass das 

Luftfahrzeug über die erforderlichen Navigations-, Kommunikations-, 

Überwachungs-, Erkennungs- und Ausweichausrüstungen verfügt, sowie über 

jedwede andere Ausrüstung, die für die Sicherheit des vorgesehenen Fluges für 

notwendig erachtet wird, wobei die Art des Betriebs und die für die jeweilige 

Flugphase geltenden Luftverkehrsregeln und Luftverkehrsvorschriften zu 

berücksichtigen sind. 
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2.5. Grundlegende Anforderungen in Bezug auf die elektromagnetische 

Verträglichkeit und die Funkfrequenzen für unbemannte Luftfahrzeuge sowie die 

dazugehörigen Motoren, Propeller, Teile und die dazugehörige nicht eingebaute 

Ausrüstung, deren Konstruktion gemäß Artikel 56 Absatz 1 zertifiziert ist und die 

zum Betrieb ausschließlich auf den durch die Vollzugsordnung für den 

Funkdienst der Internationalen Fernmeldeunion zugeteilten Frequenzen für den 

geschützten Flugbetrieb bestimmt sind 

2.5.1. Diese unbemannten Luftfahrzeuge, Motoren, Propoller, Teile und nicht 

eingebauten Ausrüstung sind unter Berücksichtigung des Stands der Technik so 

zu konstruieren und herzustellen, dass sichergestellt ist, dass 

a) die von ihnen verursachten elektromagnetischen Störungen keinen Pegel 

erreichen, bei dem ein bestimmungsgemäßer Betrieb von Funk- und Tele-

kommunikationsgeräten oder anderen Betriebsmitteln nicht möglich ist, und 

b) sie gegen die elektromagnetischen Störungen hinreichend unempfindlich 

sind, um ohne unzumutbare Beeinträchtigung bestimmungsgemäß arbeiten 

zu können. 
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2.5.2. Diese unbemannten Luftfahrzeuge, Motoren, Propoller, Teile und nicht 

eingebaute Ausrüstung sind unter Berücksichtigung des Stands der Technik so zu 

konstruieren und herzustellen, dass sichergestellt ist, dass sie die Funkfrequenzen 

effizient nutzen bzw. ihre effiziente Nutzung unterstützen, sodass funktechnische 

Störungen vermieden werden. 

3. GRUNDLEGENDE UMWELTANFORDERUNGEN FÜR UNBEMANNTE 

LUFTFAHRZEUGE 

Unbemannte Luftfahrzeuge müssen den Umweltverträglichkeitsanforderungen des 

Anhangs III entsprechen. 

4. GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN FÜR DIE REGISTRIERUNG 

UNBEMANNTER LUFTFAHRZEUGE UND IHRER BETREIBER SOWIE 

FÜR DIE KENNZEICHNUNG UNBEMANNTER LUFTFAHRZEUGE 

4.1. Unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach dem Abkommen von 

Chicago werden unbemannte Luftfahrzeuge, für deren Konstruktion eine 

Zertifizierung gemäß Artikel 56 Absatz 1 erforderlich ist, im Einklang mit den in 

Artikel 57 genannten Durchführungsrechtsakten registriert. 
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4.2. Die Betreiber von unbemannten Luftfahrzeugen werden im Einklang mit den in 

Artikel 57 genannten Durchführungsrechtsakten registriert, sofern sie eines der 

folgenden unbemannten Luftfahrzeuge betreiben: 

i) unbemannte Luftfahrzeuge, die bei einem Zusammenstoß kinetische 

Energie von mehr als 80 Joule auf einen Menschen übertragen können; 

ii) unbemannte Luftfahrzeuge, deren Betrieb mit Risiken für die Privatsphäre, 

den Schutz von personenbezogenen Daten, die Sicherheit oder die Umwelt 

verbunden ist; 

iii) unbemannte Luftfahrzeuge, für deren Konstruktion eine Zertifizierung 

gemäß Artikel 56 Absatz 1 erforderlich ist. 

4.3. Unbemannte Luftfahrzeuge, die gemäß Abschnitt 4.1 oder 4.2 registriert werden 

müssen, sind im Einklang mit den in Artikel 57 genannten 

Durchführungsrechtsakten einzeln zu markieren und zu kennzeichnen. 
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ANHANG X 

Entsprechungstabelle 

Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 2 Absätze 1 und 2 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 3 

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 5 

Artikel 2 Artikel 1 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii 

--- Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c 

Artikel 4 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 2 

Artikel 4 Absatz 3 Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c 

Artikel 4 Absatz 3a Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben d und e und 
Absatz 2 

--- Artikel 2 Absatz 4 

--- Artikel 2 Absatz 6 

Artikel 4 Absatz 3b Artikel 2 Absatz 7 

Artikel 4 Absatz 3c Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g und Absatz 2 

Artikel 4 Absätze 4 und 5 Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d 

Artikel 4 Absatz 6 --- 

--- Artikel 2 Absätze 8 bis 11 

--- Artikel 4 

--- Artikel 5 

--- Artikel 6 

--- Artikel 7 

--- Artikel 8 
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Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 5 Absätze 1, 2 und 3 Artikel 9 bis 16 

Artikel 5 Absatz 4 Buchstaben a und b Artikel 18 Absatz 2 

Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b 

--- Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a 

Artikel 5 Absatz 5 Artikel 17 und 19 

Artikel 5 Absatz 6 Artikel 4 

Artikel 6 Artikel 9 Absatz 2 und 19 

Artikel 7 Absätze 1 und 2 Artikel 20 und 21 

Artikel 8 Absatz 4 Artikel 22 

Artikel 7 Absätze 3 bis 7 Artikel 23 bis 28 

Artikel 8 Absätze 1 bis 3 Artikel 29 sowie Artikel 30 Absätze 1 bis 3 

--- Artikel 30 Absätze 4 bis 7 

Artikel 8 Absatz 5 Artikel 31 und 32 

Artikel 8 Absatz 6 Artikel 4 

Artikel 8a Absätze 1 bis 5 Artikel 33 bis 39 

Artikel 8a Absatz 6 Artikel 4 

Artikel 8b Absätze 1 bis 6 Artikel 40 bis 47 

Artikel 8b Absatz 7  Artikel 4 

Artikel 8c Absätze 1 bis 10 Artikel 48 bis 54 

Artikel 8c Absatz 11 Artikel 4 
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Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Vorliegende Verordnung 

--- Artikel 55 bis 58 

Artikel 9 Artikel 59 bis 61 

Artikel 10 Absätze 1 bis 3 Artikel 62 Absätze 1 und 2 

--- Artikel 62 Absätze 3 bis 8 

Artikel 10 Absatz 4 Artikel 62 Absatz 9 

--- Artikel 62 Absätze 10 bis 12 

Artikel 10 Absatz 5 Artikel 62 Absätze 13 bis 15 

--- Artikel 63 

--- Artikel 64 

--- Artikel 65 

--- Artikel 66 

Artikel 11 Absätze 1 bis 3 Artikel 67 Absätze 1 bis 3 

Artikel 11 Absätze 4 bis 5b --- 

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 67 Absatz 4 

Artikel 12  Artikel 68 

  

Artikel 13 Artikel 69 

Artikel 14 Absätze 1 bis 3 Artikel 70 

Artikel 14 Absätze 4 bis 7 Artikel 71 

Artikel 15 Artikel 72 

Artikel 16 Artikel 73 

--- Artikel 74 
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Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 17 Artikel 75 

Artikel 18 Artikel 76 Absätze 1 bis 5 

Artikel 19 Artikel 76 Absätze 1 bis 5 

Artikel 20 Artikel 77 

Artikel 21 Artikel 78 

Artikel 22 Absatz 1 Artikel 76 Absatz 6 

Artikel 22 Absatz 2 Artikel 76 Absatz 7 

--- Artikel 79 

Artikel 22a Artikel 80 

Artikel 22b Artikel 81 

Artikel 23 Artikel 82 Absätze 1 und 2 

--- Artikel 82 Absatz 3 

Artikel 24 und 54 Artikel 85 

Artikel 25 Artikel 84 

Artikel 26 Artikel 86 Absätze 1 bis 4 

--- Artikel 86 Absatz 5 

--- Artikel 87 

--- Artikel 88 

--- Artikel 89 

Artikel 27  Artikel 90 Absätze 1 bis 3 

--- Artikel 90 Absätze 4 bis 6 

--- Artikel 91 

--- Artikel 92 

--- Artikel 93 

Artikel 28 Absätze 1 und 2 Artikel 94 Absätze 1 und 2 

--- Artikel 94 Absatz 3 
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Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 28 Absätze 3 und 4 Artikel 94 Absätze 4 und 5 

Artikel 29 Absatz 1 Artikel 95 Absatz 1 

Artikel 29 Absatz 2 Artikel 98 Absatz 2 Buchstabe m und Absatz 
6 

Artikel 29 Absatz 3 --- 

--- Artikel 95 Absatz 2 

Artikel 30 Artikel 96 

Artikel 31 Artikel 97 

Artikel 32 Absatz 1 Artikel 119 Absatz 3 

Artikel 32 Absatz 2 Artikel 119 Absatz 6 

Artikel 33 Artikel 98 Absätze 1 bis 5 

  

Artikel 34 Absatz 1 Artikel 99 Absätze 1 und 2 

--- Artikel 99 Absatz 3 

Artikel 34 Absätze 2 und 3 Artikel 99 Absätze 4 und 5 

Artikel 35 Artikel 100 

Artikel 36 Artikel 101 

Artikel 37 Absätze 1 bis 3 Artikel 102 Absätze 1 bis 3 

--- Artikel 102 Absatz 4 

  

Artikel 38 Absätze 1 bis 3 Artikel 104 Absätze 1 bis 3 

--- Artikel 104 Absatz 4 

Artikel 39 --- 

--- Artikel 103 
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Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 40 Artikel 105 

Artikel 41 Absatz 1 --- 

Artikel 41 Absätze 2 und 3 Artikel 106 Absatz 1 

Artikel 41 Absatz 4 --- 

Artikel 41 Absatz 5 Artikel 106 Absatz 6 

Artikel 42 Artikel 106 Absätze 2 bis 5 

Artikel 43 Artikel 107 

Artikel 44 Artikel 108 

Artikel 45 Artikel 109 

Artikel 46 Artikel 110 

Artikel 47 Artikel 111 

Artikel 48 Artikel 112 

Artikel 49 Artikel 113 

Artikel 50  Artikel 114 Absätze 1, 2 und 4 

Artikel 51 Artikel 114 Absatz 3 

Artikel 52 Absätze 1 bis 3 Artikel 115 

Artikel 52 Absatz 4 Artikel 76 Absatz 6 

Artikel 53 Absätze 1 und 2 Artikel 116  

Artikel 53 Absatz 3 Artikel 76 Absatz 6 

Artikel 54 Artikel 85 

Artikel 55 Artikel 83 

Artikel 56 Artikel 117 

Artikel 57 Artikel 118 

Artikel 58 Absätze 1 und 2 Artikel 119 Absätze 1 und 2 

--- Artikel 119 Absatz 4 

Artikel 58 Absatz 3 Artikel 119 Absatz 5 

Artikel 58 Absatz 4 Artikel 132 Absatz 2 

Artikel 59 Absätze 1 bis 4 Artikel 120 Absätze 1 bis 4 

--- Artikel 120 Absatz 5 

Artikel 59 Absätze 5 bis 11 Artikel 120 Absätze 6 bis 12 

Artikel 60 Artikel 121 

Artikel 61 Artikel 122 

--- Artikel 123 
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Verordnung (EG) Nr. 216/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 62 Artikel 124 

Artikel 63 Artikel 125 

Artikel 64 Absätze 1 und 3 Artikel 126 Absatz 4 

Artikel 64 Absatz 2 --- 

Artikel 64 Absatz 4 Artikel 126 Absatz 1 

Artikel 64 Absatz 5 Artikel 126 Absatz 2 

--- Artikel 126 Absatz 3 

Artikel 65 Artikel 127 

Artikel 65a --- 

--- Artikel 128 

Artikel 66 Artikel 129 

--- Artikel 130 

Artikel 67 --- 

Artikel 68 Artikel 131 

--- Artikel 132 Absatz 1 

Artikel 58 Absatz 4 Artikel 132 Absatz 2 

Artikel 69 ---- 

--- Artikel 133 

--- Artikel 134 

--- Artikel 135 

--- Artikel 136 

 Artikel 137 

 Artikel 138 

--- Artikel 139 

 Artikel 140 

Artikel 70 Artikel 141 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0246 
CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch neuer schwerer 
Nutzfahrzeuge***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Juni 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs neuer 
schwerer Nutzfahrzeuge (COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0279), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0168/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 20171, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. April 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umwelt, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Verkehr und 

                                                 
1  ABl. C 81 vom 2.3.2018, S. 95. 
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Fremdenverkehr (A8-0010/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur 
Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0111 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 12. Juni 2018 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen und des 
Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahrzeuge 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2  ABl. C 81 vom 2.3.2018, S. 95. 
3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 12. Juni 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das verbindliche gesamtwirtschaftliche Ziel, die EU-internen 

Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 40 % im Vergleich zu 1990 zu 

reduzieren, wurde in den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23. und 

24. Oktober 2014 zum Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 gebilligt; 

dieses Ziel wurde auf der Tagung des Europäischen Rates vom 16.-17. März 2016 

erneut bestätigt. 

(2) Die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 23.-24. Oktober 2014 sahen 

vor, dass das Ziel von der Union gemeinsam und in möglichst kostenwirksamer 

Weise erfüllt werden muss, mit Reduzierungen in dem System für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union (EU-EHS) und den nicht unter das 

EHS fallenden Sektoren bis 2030 um 43 % bzw. 30 % gegenüber 2005 . Das 

Übereinkommen von Paris4 gibt unter anderem ein langfristiges Ziel vor, das mit 

den Bestrebungen im Einklang steht, den Anstieg der globalen 

Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau zu 

halten und Anstrengungen zu unternehmen, ihn auf 1,5 °C über dem 

vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Es ist notwendig, dass sich alle 

Mitgliedstaaten an diesen Anstrengungen beteiligen und dass alle 

Wirtschaftssektoren, auch der Verkehrssektor, zur Verwirklichung der vom Euro-

päischen Rat vereinbarten Emissionsminderungen und zur Erfüllung der 

langfristigen Ziele des Übereinkommens von Paris beitragen. 

(3) Mit der europäischen Strategie für emissionsarme Mobilität der Kommission aus 

dem Jahr 2016 wird das Ziel gesetzt, dass die verkehrsbedingten Treibhaus-

gasemissionen bis Mitte des Jahrhunderts um mindestens 60 % niedriger als im 

Jahr 1990 sind und eine klare Tendenz Richtung null aufweisen. 

                                                 
4 Übereinkommen von Paris (ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4). 
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(4) Um dieses Ziel zu erreichen, ist es angemessen, verschiedene Maßnahmen zu 

erwägen. Zusätzlich zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für schwere 

Nutzfahrzeuge, insbesondere Lastkraftwagen und Omnibusse, könnten diese 

Maßnahmen auch andere Aktionen umfassen, die zur Verbesserung der Effizienz 

und zur Verringerung der CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge beitragen, 

wie z. B. Ladungsoptimierung, Platooning (automatisierte Konvois), Schulung von 

Fahrern, Einsatz alternativer Kraftstoffe, Flottenerneuerungsregelungen, roll-

widerstandsarme Reifen, Staureduzierung und Investitionen in die 

Instandhaltung der Infrastruktur. 

(5) Auf schwere Nutzfahrzeuge entfällt derzeit rund ein Viertel der 

straßenverkehrsbedingten Treibhausgasemissionen in der Union, und wenn keine 

zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden, wird ein weiterer Anstieg zwischen 

2010 und 2030 um 10 % und zwischen 2010 und 2050 um 17 % erwartet. Um 

einen Beitrag zu den erforderlichen Emissionsminderungen im Verkehrssektor zu 

leisten, müssen wirksame Maßnahmen zur Drosselung der Emissionen schwerer 

Nutzfahrzeuge eingeführt werden. 

(6) In ihrer Mitteilung über eine Strategie zur Minderung des Kraftstoffverbrauchs und 

der CO2-Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge aus dem Jahr 2014 erkannte die 

Kommission an, dass die Einführung solcher Maßnahmen ein geregeltes Verfahren 

zur Ermittlung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs voraussetzt. 
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(7) Mit der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates5 

wird der Rahmen für die Einrichtung eines solchen geregelten Verfahrens 

geschaffen. Die Messungen, welche gemäß diesem Verfahren durchgeführt werden, 

werden aussagekräftige und vergleichbare CO2-Emissions- und Kraftstoff-

verbrauchswerte für jedes schwere Nutzfahrzeug eines erheblichen Teils der Flotte 

schwerer Nutzfahrzeuge in der Union liefern. Der Käufer eines bestimmten 

schweren Nutzfahrzeugs und der jeweilige Zulassungsmitgliedstaat werden Zugang 

zu diesen Informationen haben, sodass die Wissenslücke teilweise geschlossen wird. 

(8) Bei Verkehrsunternehmen handelt es sich weitgehend um kleine und mittlere 

Unternehmen. Darüber hinaus haben sie bisher noch keinen Zugang zu 

standardisierten Informationen, die sie heranziehen könnten, um Technologien 

zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz zu beurteilen oder schweren 

Nutzfahrzeuge zu vergleichen und somit möglichst sachkundige 

Kaufentscheidungen zu treffen und dabei ihre Kraftstoffkosten, die mehr als ein 

Viertel ihrer Betriebsausgaben ausmachen, zu senken. 

(9) Informationen über die Leistungsmerkmale schwerer Nutzfahrzeuge bei 

CO2-Emissionen und Kraftstoffverbrauch sollten öffentlich zugänglich gemacht 

werden, um Fahrzeugbetreiber in die Lage zu versetzen, fundierte 

Kaufentscheidungen zu treffen, und um ein hohes Maß an Transparenz zu 

gewährleisten. Alle Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge werden die 

Leistungsmerkmale ihrer Fahrzeuge mit denen anderer Marken vergleichen können. 

Dadurch werden stärkere Anreize für Innovationen geschaffen und die Entwicklung 

energieeffizienterer schwerer Nutzahrzeuge gefördert, womit die 

Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird. Diese Informationen werden auch den 

politischen Entscheidungsträgern auf Ebene der Union und der Mitgliedstaaten eine 

solide Grundlage bieten, um Strategien zur Förderung der Verbreitung 

energieeffizienterer schwerer Nutzfahrzeuge zu entwickeln. 

                                                 
5 Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Juni 2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren 
hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über den 
Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinien 80/1269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG (ABl. 
L 188 vom 18.7.2009, S. 1). 
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(10) Um die Zusammensetzung der Flotte schwerer Nutzfahrzeuge in der Union, deren 

Entwicklung im Laufe der Zeit und potenzielle Auswirkungen auf die 

CO2-Emissionen genau in Erfahrung zu bringen, ist es angebracht, dass die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Zulassungsdaten aller neuen 

schweren Nutzfahrzeuge und neuen Anhänger, einschließlich der Daten über den 

Antriebsstrang sowie die einschlägigen Aufbaumerkmale, überwachen und der 

Kommission melden. 

(11) Daher ist es angezeigt, dass die Hersteller von schweren Nutzfahrzeugen die 

CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte, die für jedes neue schwere 

Nutzfahrzeug gemäß der Verordnung (EU) 2017/2400 der Kommission6 ermittelt 

werden, überwachen und der Kommission melden ▌. 

                                                 
6 Verordnung (EU) 2017/2400 der Kommission vom 12. Dezember 2017 zur 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Bestimmung der CO2-Emissionen und des 
Kraftstoffverbrauch von schweren Nutzfahrzeugen sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission (ABl. L 349 vom 29.12.2017, 
S. 1). 
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(12) Die Verfügbarkeit von Daten über die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch 

für die verschiedenen Klassen von schweren Nutzfahrzeugen hängt davon ab, 

wann die jeweiligen Klassen von der Verordnung (EU) 2017/2400 erfasst werden. 

Um Klarheit und Rechtssicherheit bei den Überwachungs- und Meldepflichten der 

Hersteller zu schaffen, sollten in der vorliegenden Verordnung die Anfangsjahre 

für die Überwachung und Meldung für jede Klasse von schweren Nutzfahrzeugen, 

die in ihren Anwendungsbereich fällt, festgelegt werden. Gemäß der Verordnung 

(EU) 2017/2400 werden die Daten für bestimmte neue schwere Nutzfahrzeuge, die 

im Jahr 2019 zugelassen werden, verfügbar sein. Ab diesem Jahr sollten die 

Hersteller verpflichtet sein, die technischen Daten zu diesen Fahrzeugen zu 

überwachen und zu melden. Für andere Klassen und Gruppen von schweren 

Nutzfahrzeugen werden die Daten erst ab einem späteren Zeitpunkt verfügbar 

sein. Es sollte eine angemessene Frist für die Bestimmung der Anfangsjahre für 

die Überwachung und Meldung der Daten für diese Fahrzeugklassen und 

Fahrzeuggruppen festgelegt werden. Da die Entwicklung der Verfahren für die 

Bestimmung der CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs der restlichen 

Klassen und Gruppen von schweren Nutzfahrzeugen technisch sehr komplex ist, 

sollte die Frist sieben Jahre ab dem Tag des Inkrafttretens der vorliegenden 

Verordnung betragen. 
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(13) Es ist von öffentlichem Interesse, dass die technischen Daten, die für die Ermittlung 

der Leistungsmerkmale bei den CO2-Emissionen und dem Kraftstoffverbrauch eines 

schweren Nutzfahrzeugs wesentlich sind, aktiv in der Öffentlichkeit verbreitet 

werden, damit die Transparenz der Spezifikationen von schweren Nutzfahrzeugen 

und der damit verbundenen Leistungsmerkmale verbessert und der Wettbewerb 

zwischen den Herstellern gefördert wird. Daten, die aus Gründen des Schutzes 

personenbezogener Daten oder des fairen Wettbewerbs sensibel sind, sollten nicht 

veröffentlicht werden. Bestimmte Daten im Zusammenhang mit den aero-

dynamischen Leistungsmerkmalen der schweren Nutzfahrzeuge sollten der 

Öffentlichkeit in Form einer Spanne zugänglich gemacht werden, um 

Erwägungen des fairen Wettbewerbs Rechnung zu tragen. Die gemeldeten Daten 

sollten der Öffentlichkeit in leicht zugänglicher Weise und kostenfrei zur 

Verfügung gestellt werden. Die vorliegende Verordnung berührt nicht die 

weiteren Rechte des Zugangs der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen, unter 

anderem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7. 

(14) Es ist wichtig, dass das Überwachungs- und Meldesystem für alle 

Verkehrsunternehmen unabhängig von ihrer Größe und den ihnen zur Verfügung 

stehenden Mitteln leicht anwendbar ist. Genauso wichtig ist es, dass die 

Kommission dieses System aktiv fördert, damit für den Sektor auch ein wirklicher 

Nutzen entsteht, und dass sie bekannt macht, dass die gemeldeten Daten 

zugänglich sind. 

(15) Die Analyse der von den Mitgliedstaaten und den Herstellern übermittelten Daten 

für das vorangegangene Kalenderjahr durch die Kommission sollte der 

Öffentlichkeit so präsentiert werden, dass die Leistungsmerkmale der Flotte 

schwerer Nutzfahrzeuge der Union und der einzelnen Mitgliedstaaten sowie jedes 

einzelnen Herstellers klar ersichtlich sind. Sie sollte die Vergleichbarkeit des 

durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs und der durchschnittlichen 

                                                 
7 Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 

September 2006 über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens von 
Århus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABl. L 264, vom 25.9.2006, S. 
13). 
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CO2-Emissionen innerhalb und zwischen Flotten für jede Gruppe schwerer 

Nutzfahrzeuge je nach Einsatzprofil ermöglichen. 
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(16) Es ist von größter Bedeutung, dass die gemäß der Verordnung (EU) 2017/2400 

bestimmten CO2-Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerte die 

Leistungsmerkmale der schweren Nutzfahrzeuge korrekt widerspiegeln. Die 

genannte Verordnung enthält daher Vorschriften zur Überprüfung und 

Gewährleistung der Konformität des Betriebs des Simulationsinstruments sowie 

der Eigenschaften im Zusammenhang mit den CO2-Emissionen und dem 

Kraftstoffverbrauch der betreffenden Bauteile, selbstständigen technischen Ein-

heiten und Systeme. Dieses Überprüfungsverfahren sollte auch Prüfungen im 

Fahrbetrieb auf der Straße umfassen. Der neue Typgenehmigungsrahmen gemäß 

der Verordnung (EU) 2018/… des Europäischen Parlaments und des Rates*8 

bietet die Mittel, um dafür zu sorgen, dass die Hersteller bei Abweichungen 

Maßnahmen zur Mängelbeseitigung ergreifen und dass die Kommission bei 

Nichteinhaltung Geldbußen verhängen kann. Darin wird auch gewürdigt, dass es 

wichtig ist, dass Dritte unabhängige Prüfungen von Fahrzeugen durchführen 

können und Zugang zu den erforderlichen Daten haben. Die Kommission sollte 

die Ergebnisse dieser Kontrollprüfungen überwachen, und sie sollte eine Analyse 

dieser Ergebnisse in ihren jährlichen Bericht aufnehmen. 

(17) Es ist wichtig sicherzustellen, dass die überwachten und gemeldeten Daten 

aussagekräftig und zuverlässig sind. Die Kommission sollte aus diesem Grund die 

Möglichkeit haben, die endgültigen Daten zu überprüfen und erforderlichenfalls zu 

berichtigen. Deshalb sollten mit den Überwachungsanforderungen auch Parameter 

für die angemessene Rückverfolgung und Überprüfung der Daten vorgegeben 

werden. 

                                                 
8 Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom …über 

die Genehmigung und die Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG. 

* ABl.: Bitte Verweis zu Dokument PE-CONS 73/17 einfügen. 
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(18) Die Kommission sollte die Möglichkeit haben, eine Geldbuße zu verhängen, wenn 

sie feststellt, dass die vom Hersteller gemeldeten Daten von den im Rahmen der 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 , insbesondere gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 582/2011 der Kommission9 und der Verordnung (EU) 2017/2400 ermittelten 

Daten abweichen, oder wenn der Hersteller die geforderten Daten nicht innerhalb 

der geltenden Frist bereitstellt. Diese Geldbußen sollten wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. 

(19) Aufgrund der Erfahrungen mit der Überwachung und Meldung von 

CO2-Emissionsdaten für neue Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates10 und für neue leichte 

Nutzfahrzeuge gemäß der Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates11 empfiehlt es sich, letztendlich der Europäischen 

Umweltagentur (EUA) die Verantwortung für den Datenaustausch mit den 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und den Herstellern sowie für die 

Führung der Datenbank im Namen der Kommission zu übertragen. Des Weiteren ist 

es angezeigt, die Überwachungs- und Meldeverfahren für schwere Nutzfahrzeuge so 

weit wie möglich an die bereits bestehenden Verfahren für leichte Nutzfahrzeuge 

anzupassen. 

(20) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Umsetzung der Vorschriften 

dieser Verordnung für die Überprüfung und Berichtigung der überwachten Daten 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 

                                                 
9 Verordnung (EU) Nr. 582/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur 

Durchführung und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen 
(Euro VI) und zur Änderung der Anhänge I und III der Richtlinie 2007/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates. 

10 Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen 
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der 
CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 
vom 5.6.2009, S. 1). 

11 Verordnung (EU) Nr. 510/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Mai 2011 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte Nutzfahrzeuge 
im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der CO2-Emissionen 
von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 145 vom 31.5.2011, 
S. 1). 
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Befugnisse sollten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates12 ausgeübt werden. 

                                                 
12 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(21) Um sicherzustellen, dass die Datenanforderungen sowie die Überwachungs- und 

Meldeverfahren für die Beurteilung des Beitrags der Flotte schwerer Nutzfahrzeuge 

zu den CO2-Emissionen im Zeitverlauf relevant bleiben, ▌um sicherzustellen, dass 

Daten über neue und fortschrittliche Technologien zur Minderung der 

CO2-Emissionen und über die Ergebnisse der Kontrollprüfungen im Fahrbetrieb 

auf der Straße zur Verfügung stehen, und um sicherzustellen, dass die Spannen 

der Luftwiderstandswerte für Informations- und Vergleichszwecke weiterhin 

relevant bleiben, sowie um die Bestimmungen über Geldbußen zu ergänzen, sollte 

der Kommission die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union übertragen werden für  die 

Ergänzung der Anfangsjahre für die Überwachung und Meldung der erfassten 

Klassen von schweren Nutzfahrzeugen, die Änderung der in den Anhängen dieser 

Verordnung festgelegten Datenanforderungen und Überwachungs- und 

Meldeverfahren, die Festlegung der von den Mitgliedstaaten für die Überwachung 

der Ergebnisse der Kontrollprüfungen im Fahrbetrieb auf der Straße zu 

meldenden Daten, die Änderung der Spannen des Luftwiderstandswerts und die 

Festlegung der Kriterien, der Berechnung und der Methode der Erhebung der 

gegen Hersteller verhängten Geldbußen. Besonders wichtig ist es, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch 

auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit 

den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung 

vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung13 ▌niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 

Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sach-

verständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                 
13 ABl. L 123, vom 12.5.2016, S. 1. 
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(22) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Überwachung und Meldung der 

CO2-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahrzeuge in der 

Union, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 

sondern wegen des Umfangs und der Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus – 

 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung regelt die Überwachung und Meldung der CO2-Emissionen und des 

Kraftstoffverbrauchs neuer schwerer Nutzfahrzeuge, die in der Union zugelassen sind. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

Diese Verordnung betrifft die Überwachung und Meldung von Daten zu neuen schweren 

Nutzfahrzeugen durch die Mitgliedstaaten und die Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge. 

Sie gilt für die nachstehenden Fahrzeugklassen: 

a) Fahrzeuge der Klassen M1, M2, N1 und N2 mit einer Bezugsmasse von mehr als 

2610 kg, die nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 

des Europäischen Parlaments und des Rates14 fallen, sowie alle Fahrzeuge der 

Klassen M3 und N3; 

b) Fahrzeuge der Klassen O3 und O4. 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten diese Fahrzeuge als schwere Nutzfahrzeuge. 

                                                 
14 Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der 
Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 
Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 
Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.6.2007, S. 1). 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 

2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates15 sowie der Verordnung (EG) 

Nr. 595/2009. 

Artikel 4 

Überwachung und Meldung durch die Mitgliedstaaten 

(1) Ab dem 1. Januar 2019 und danach für jedes Kalenderjahr überwachen die 

Mitgliedstaaten die Daten gemäß Anhang I Teil A über neue, in der Union 

erstmals zugelassene schwere Nutzfahrzeuge. 

Ab 2020 melden die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten jedes Jahr bis zum 

28. Februar diese Daten nach dem in Anhang II dargelegten Meldeverfahren an 

die Kommission. 

Daten über neue schwere Nutzfahrzeuge, die zuvor außerhalb der Union zugelassen 

waren, werden nicht überwacht und gemeldet, es sei denn, diese Zulassung erfolgte 

weniger als drei Monate vor der Zulassung in der Union. ▌ 

                                                 
15 Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und 
selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. 
L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 
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(2) Für die Überwachung und Meldung der Daten gemäß der vorliegenden Verordnung 

sind die Behörden zuständig, die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 7 

der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 bestimmt wurden. 

Artikel 5 

Überwachung und Meldung durch die Hersteller 

(1) Ab den in Anhang I Teil B Nummer 1 genannten Jahren überwachen die 

Hersteller schwerer Nutzfahrzeuge für jedes Kalenderjahr die in Anhang I Teil B 

Nummer 2 aufgeführten Daten für jedes neue schwere Nutzfahrzeug. 

Ab den in Anhang I Teil B Nummer 1 genannten Jahren melden die Hersteller 

schwerer Nutzfahrzeuge jedes Jahr bis zum 28. Februar diese Daten für jedes neue 

schwere Nutzfahrzeug, dessen Simulationsdatum im vorangegangenen 

Kalenderjahr liegt, nach dem in Anhang II dargelegten Meldeverfahren an die 

Kommission. 

Das Simulationsdatum ist das Datum, das gemäß Eintrag 71 in Anhang I Teil B 

Nummer 2 gemeldet wurde. 

(2) Jeder Hersteller benennt eine Kontaktstelle für die Meldung von Daten gemäß dieser 

Verordnung. 
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Artikel 6 

Zentrales Datenregister für schwere Nutzfahrzeuge 

(1) Die Kommission führt ein zentrales Datenregister für schwere Nutzfahrzeuge (im 

Folgenden "Register") mit den gemäß den Artikeln 4 und 5 gemeldeten Daten. 

Das Register ist der Öffentlichkeit zugänglich, mit Ausnahme des in Anhang I 

Teil A festgelegten Dateneintrags a und der in Anhang I Teil B Nummer 2 

festgelegten Dateneinträge 1, 24, 25, 32, 33, 39 und 40. Der Wert des in Anhang I 

Teil B Nummer 2 festgelegten Dateneintrags 23 wird der Öffentlichkeit als 

Spanne gemäß Anhang I Teil C zugänglich gemacht. 

(2) Das Register wird von der Europäischen Umweltagentur ▌im Namen der 

Kommission verwaltet. 

Artikel 7 

Überwachung der Ergebnisse von Kontrollprüfungen im Fahrbetrieb auf der Straße 

(1) Die Kommission überwacht – soweit verfügbar – die Ergebnisse von Prüfungen 

im Fahrbetrieb auf der Straße, die im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 

durchgeführt werden, um die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch neuer 

schwerer Nutzfahrzeuge zu überprüfen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis zum Erlass von delegierten Rechtsakten 

gemäß Artikel 13 übertragen, um der vorliegenden Verordnung durch die Angabe 

der Daten zu ergänzen, die von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten für 

die Zwecke des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels zu melden sind. 
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Artikel 8 

Datenqualität 

(1) Die zuständigen Behörden und die Hersteller sind für die Richtigkeit und die 

Qualität der von ihnen gemäß den Artikeln 4 und 5 gemeldeten Daten 

verantwortlich. Sie unterrichten die Kommission unverzüglich über alle in den 

gemeldeten Daten entdeckten Fehler. 

(2) Die Kommission führt eine eigene Überprüfung der Qualität der gemäß den 

Artikeln 4 und 5 gemeldeten Daten durch. 

(3) Wird die Kommission über Datenfehler unterrichtet oder stellt sie bei ihrer 

Überprüfung Abweichungen im Datensatz fest, so ergreift sie gegebenenfalls die 

erforderlichen Maßnahmen zur Berichtigung der Daten, die in dem in Artikel 6 

genannten Register veröffentlicht werden. 

(4) Die Kommission kann die in Absatz 2 und 3 des vorliegenden Artikels genannten 

Überprüfungs- und Berichtigungsmaßnahmen im Wege von 

Durchführungsrechtsakten festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 12 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 9 

Geldbußen 

(1) Die Kommission kann in den folgenden Fällen Geldbußen verhängen: 

a) wenn sie feststellt, dass die vom Hersteller gemäß Artikel 5 der 

vorliegenden Verordnung gemeldeten Daten von den Daten abweichen, 

die aus dem Datenprotokoll des Herstellers oder dem im Rahmen der 

Verordnung (EG) Nr. 595/2009 ausgestellten Typgenehmigungsbogen für 

den Motor hervorgehen, und die Abweichung absichtlich oder aufgrund 

schwerwiegender Nachlässigkeit entstanden ist; 
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b) wenn die Daten nicht innerhalb der geltenden Frist gemäß Artikel 5 

Absatz 1 übermittelt werden und die Verspätung nicht hinreichend 

begründet werden kann. 

Die Kommission konsultiert zur Überprüfung der unter Buchstabe a genannten 

Daten die zuständigen Genehmigungsbehörden. 

Die Geldbußen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein; sie 

dürfen nicht mehr als 30 000 EUR pro schwerem Nutzfahrzeug, dessen Daten 

gemäß den Buchstaben a und b abweichen oder verspätet übermittelt werden, 

betragen. 

(2) Die Kommission erlässt gemäß Artikel 13 nach den Grundsätzen des Absatzes 3 

des vorliegenden Artikels delegierte Rechtsakte zur Ergänzung dieser 

Verordnung, indem sie das Verfahren und die Methoden für die Berechnung und 

Erhebung der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Geldbußen. 

(3) Für die in Absatz 2 genannten delegierten Rechtsakte gelten folgende Grundsätze: 

a) Bei dem von der Kommission eingeführten Verfahren ist das Recht auf 

gute Verwaltung, insbesondere das Recht auf Gehör und das Recht auf 

Aktenzugang, unter Wahrung des berechtigten Interesses der 

Vertraulichkeit sowie der Geschäftsgeheimnisse zu achten; 
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b) bei der Berechnung der angemessenen Geldbuße lässt sich die 

Kommission von den Grundsätzen der Wirksamkeit, Verhältnismäßigkeit 

und Abschreckung leiten und berücksichtigt gegebenenfalls die Schwere 

und die Auswirkungen der Abweichung oder Verspätung, die Anzahl der 

von der Abweichung oder Verspätung betroffenen schweren 

Nutzfahrzeuge, das gutgläubige Handeln des Herstellers, den Grad an 

Sorgfalt und Kooperation des Herstellers, die Wiederholung, Häufigkeit 

oder Dauer der Abweichung oder Verspätung sowie frühere, gegen 

denselben Hersteller verhängte Sanktionen; 

c) Geldbußen werden unverzüglich durch Festlegung einer Zahlungsfrist 

eingezogen, wobei gegebenenfalls auch die Möglichkeit geboten wird, die 

Zahlungen auf mehrere Raten und Schritte aufzuteilen. 

(4) Die Beträge der Geldbußen werden im Gesamthaushaltsplan der Union als 

Einnahmen verbucht. 

Artikel 10 

Bericht 

(1) Die Kommission veröffentlicht jedes Jahr bis zum 31. Oktober einen Bericht mit 

den Ergebnissen ihrer Analyse der von den Mitgliedstaaten und den Herstellern für 

das vorangegangene Kalenderjahr übermittelten Daten. 
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(2) Die Analyse betrifft mindestens die Angaben über die Leistungsmerkmale der Flotte 

schwerer Nutzfahrzeuge in der Union und in jedem Mitgliedstaat sowie jedes 

einzelnen Herstellers, bezogen auf den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und 

die durchschnittlichen CO2-Emissionen für jede Gruppe schwerer Nutzfahrzeuge 

nach Einsatzprofil, Last und Kraftstoffgemisch . Dabei werden – soweit 

verfügbar – Daten über die Verbreitung neuer und fortschrittlicher Technologien zur 

Reduzierung der CO2-Emissionen sowie alternativer Antriebe berücksichtigt. 

Ferner ist darin – soweit verfügbar – eine Analyse der Kontrollprüfungen gemäß 

Artikel 7 im Fahrbetrieb auf der Straße enthalten. 

(3) Die Kommission wird bei der Vorbereitung der Analyse von der Europäischen 

Umweltagentur unterstützt. 
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Artikel 11 

Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu erlassen, um 

a) die in Teil A und in Teil B des Anhangs I festgelegten 

Datenanforderungen zu  aktualisieren oder anzupassen, sofern das für eine 

gründliche Analyse gemäß Artikel 10 für erforderlich gehalten wird, 

b) die Anfangsjahre in Nummer 1 Teil B des Anhangs I zu ergänzen, 

c) die in Anhang I Teil C festgelegten Spannen zu aktualisieren oder 

anzupassen, um Änderungen der Fahrzeugkonstruktion von schweren 

Nutzfahrzeugen Rechnung zu tragen und sicherzustellen, dass die 

Spannen für Informations- und Vergleichszwecke relevant bleiben, 

d) das in Anhang II festgelegte Überwachungs- und Meldeverfahren 

anzupassen, um den bei der Anwendung dieser Verordnung gewonnenen 

Erfahrungen Rechnung zu tragen. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten delegierten Rechtsakte werden bis zum … 

[sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttreten dieser Verordnung] erlassen. 
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Artikel 12 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Klimaänderung, der durch die 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates16 

eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 13 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 2, Artikel 9 

Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 1 wird der Kommission für einen Zeitraum von 

sieben Jahren ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 

Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

sieben Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 

solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

                                                 
16 Verordnung (EU) Nr. 525/201dem3 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 21. Mai 2013 über ein System für die Überwachung von 
Treibhausgasemissionen sowie für die Berichterstattung über diese Emissionen 
und über andere klimaschutzrelevante Informationen auf Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der Entscheidung 
Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 13). 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 7 Absatz 2, 9 Absatz 2 und 11 Absatz 

1 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der darin angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird 

von dem Beschluss nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

jedem Mitgliedstaat benannten Sachverständigen gemäß den Grundsätzen der Inter-

institutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung ▌. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 2, Artikel 9 Absatz 2 oder 

Artikel 11 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 
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Artikel 14 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ▌… am ...  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

▌ 

Zu überwachende und zu meldende Daten 

TEIL A: VON DEN MITGLIEDSTAATEN ZU ÜBERWACHENDE UND ZU MELDENDE DATEN 

a) Fahrzeug-Identifizierungsnummern aller neuen schweren Nutzfahrzeuge im Sinne 

von Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b, die im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats 

zugelassen sind; 

b) Name des Herstellers; 

c) Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers); 

d) Code des Aufbaus gemäß Eintrag 38 der Übereinstimmungsbescheinigung (soweit 

verfügbar); 

e) im Falle der in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a genannten schweren Nutzfahrzeuge: 

Angaben zum Antrieb gemäß den Einträgen 23, 23.1 und 26 der 

Übereinstimmungsbescheinigung. 
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TEIL B: VON DEN HERSTELLERN SCHWERER NUTZFAHRZEUGE ZU ÜBERWACHENDE UND 

ZU MELDENDE DATEN 

1. Anfangsjahre für die Überwachung und Meldung von Daten für die in Artikel 2 

Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Klassen von schweren Nutzfahrzeugen: 

Klasse der schweren 
Nutzfahrzeuge 

Fahrzeuggruppe in 
der Fahrzeugklasse 
(gemäß Anhang I der 
Verordnung (EU) 
2017/2400 der 
Kommission) 

Anfangsjahr 
Überwachung 

Anfangsjahr 
Meldung 

N1 – – – 

N2  1 und 2 2020 2021 

N3 3 2020 2021 

4, 5, 9 und 10 2019 2020 

11, 12 und 16 2020 2021 

M1 – – – 

M2 – – – 

M3 – – – 

O3 – – – 

O4 – – – 
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2. Zu überwachende und zu meldende Daten: 

Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

1 Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
(FIN)  1.1.3 

Kennzeichnung des Fahr-
zeugs und der Bauteile 

2 Motor-Zertifizierungsnummer  1.2.2 

3 CdxA17-Zertifizierungsnummer (falls 
zutreffend)  1.8.3 

4 Getriebe-Zertifizierungsnummer 1.3.2 

5 Achsen-Zertifizierungsnummer  1.6.2 

6 Reifen-Zertifizierungsnummer, 
Achse 1 1.9.2 

7 Reifen-Zertifizierungsnummer, 
Achse 2 1.9.6 

8 Reifen-Zertifizierungsnummer, 
Achse 3 1.9.10 

9 Reifen-Zertifizierungsnummer, 
Achse 4 1.9.14 

10 Fahrzeugklasse (N1, N2, N3, M1, 
M2, M3) 1.1.4 

Fahrzeugklassifizierung 
11 Achsenkonfiguration 1.1.5 

12 Maximal zulässiges Gesamtgewicht 
des Fahrzeugs (t) 1.1.6 

13 Fahrzeuggruppe 1.1.7 

14 Name und Anschrift des Herstellers 1.1.1 Fahrzeug- und Fahrgestell-
spezifikation 

15 Fabrikmarke (Firmenname des Her-
stellers) 

1.1.7 
Anhang IV 
Teil II der Ver-
ordnung (EU) 
2017/2400 der 

▌ 

                                                 
17  Luftwiderstand. 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

Kommission 

16 tatsächliche Leermasse, korrigiert 
(kg) 1.1.8 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

17 Nennleistung des Motors (kW) 1.2.3 

Hauptmotorspezifikationen 

18 Leerlaufdrehzahl des Motors (1/min) 1.2.4 

19 Nenndrehzahl des Motors (1/min) 1.2.5 

20 Hubraum (ltr) 1.2.6 

21 Typ des Bezugskraftstoffs (Diesel/ 
LPG/CNG...)  1.2.7 

22 
Zur Ermittlung von CdxA 
verwendete Zertifizierungsoption 
(Standardwerte/Messung) 

1.8.2 
Aerodynamik 

23 CdxA-Wert (Luftwiderstandswert) 1.8.4 

24 Name und Anschrift des Getriebe-
herstellers – 

Hauptgetriebespezifikationen 

25 Fabrikmarke (Firmenname des 
Getriebeherstellers) – 

26 

Zur Ermittlung der 
Verlustkennfelder mithilfe des 
Simulationsinstruments verwendete 
Zertifizierungsoption 
(Option1/Option2/Option3/Standard-
werte ▌) 
 

1.3.3 

27 Getriebeart (SMT18, AMT19, APT20-
S21, APT-P22) 1.3.4 

28 Zahl der Gänge 1.3.5 

                                                 
18  synchronised manual transmission, Synchronisiertes manuelles Getriebe. 
19  Automated Manual Transmission or Automatic Mechanically-engaged 

Transmission, Automatisiertes Schaltgetriebe.  
20  Automatic Powershifting Transmission, Automatisiertes Lastschaltgetriebe. 
21  „Fall S“ bedeutet die serielle Anordnung eines Drehmomentwandlers und der damit 

verbundenen mechanischen Teile des Getriebes. 
22  „Fall P“ bedeutet die parallele Anordnung eines Drehmomentwandlers und der 

damit verbundenen mechanischen Teile des Getriebes (z. B. in Anlagen mit 
Leistungsaufteilung). 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

29 Übersetzungsverhältnis Hinterachse 1.3.6 

30 Typ des Retarders 1.3.7 

31 Nebenantrieb (ja/nein) 1.3.8 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

32 Name und Anschrift des Achs-
herstellers – 

 
Hauptachsspezifikationen 

33 Fabrikmarke (Firmenname des Achs-
herstellers) – 

34 

Zur Ermittlung des Verlustkennfelds 
mithilfe eines 
Simulationsinstruments verwendete 
Zertifizierungsoption 
(Standardwerte/Messung) 

1.7.3 

35 Achstyp (z. B. Standard-Einzel-
antriebsachse) 1.7.4 

36 Achsübersetzung 1.7.5 

37 

Zur Ermittlung des Verlustkennfelds 
mithilfe eines 
Simulationsinstruments verwendete 
Zertifizierungsoption 
(Standardwerte/Messung) 

1.6.3 Spezifikationen Winkel-
getriebe 

38 Winkelgetriebeübersetzung 1.6.4 

39 Name und Anschrift des Reifen-
herstellers – 

Hauptreifenspezifikationen 

40 Fabrikmarke (Firmenname des 
Reifenherstellers) – 

41 Reifenabmessung, Achse 1 1.9.1 

42 

Spezifischer Rollwiderstands-
koeffizient (rolling resistance 
coefficient, RRC) aller Reifen auf 
Achse 1 ▌ 

1.9.3 

43 Reifenabmessung ▌ Achse 2 1.9.4 

44 Achse mit Doppelbereifung (ja/nein) 
▌ Achse 2  1.9.5 

45 Spezifischer RRC aller Reifen auf 
Achse 2 ▌ 1.9.7 

46 Reifenabmessung ▌ Achse 3 1.9.8 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

47 Achse mit Doppelbereifung (ja/nein) 
▌ Achse 3  1.9.9 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

48 Spezifischer RRC aller Reifen auf 
Achse 3 ▌ 1.9.11 

49 Reifenabmessung ▌ Achse 4 1.9.12 

50 Achse mit Doppelbereifung (ja/nein) 
▌ Achse 4  1.9.13 

51 Spezifischer RRC aller Reifen auf 
Achse 4 ▌ 1.9.15 

52 Motorkühlventilator ▌– Technologie 1.10.1 

Hauptzusatzspezifikationen 
53 Steuerpumpe ▌– Technologie 1.10.2 

54 Elektrisches System ▌– Technologie 1.10.3 

55 Pneumatisches System ▌– Techno-
logie 1.10.4 

56 

Einsatzprofil (Langstrecke, Lang-
strecke (EMS23), regional, regional 
(EMS), innerstädtisch, kommunal, 
Baugewerbe) 

2.1.1 
Simulationsparameter (für 
jedes Einsatzprofil/jede 
Last/jedes Kraftstoffgemisch) 

57 Last (gemäß dem Simulations-
instrument) (kg) 2.1.2 ▌ 

58 Kraftstoffart 
(Diesel/Benzin/LPG/CNG/...) 2.1.3  

59 Fahrzeuggesamtmasse in Simulation 
(kg) 2.1.4 ▌ 

60 Mittlere Geschwindigkeit (km/h) 2.2.1 
Antriebsleistung des Fahr-
zeugs (für jedes Einsatz-
profil/jede Last/jedes Kraft-
stoffgemisch) 

61 Mindestmomentangeschwindigkeit 
(km/h) 2.2.2 

62 Höchstmomentangeschwindigkeit 
(km/h) 2.2.3 

                                                 
23  European Modular System (EMS) gemäß Richtlinie 96/53 /EG des Rates vom 25. 

Juli 1996 zur Festlegung der höchstzulässigen Abmessungen für bestimmte 
Straßenfahrzeuge im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in der 
Gemeinschaft sowie zur Festlegung der höchstzulässigen Gewichte im 
grenzüberschreitenden Verkehr (ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 59). 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

63 Maximale Verzögerung (m/s2) 2.2.4 

64 Maximale Beschleunigung (m/s2) 2.2.5 

65 Volllastanteil an Lenkzeiten 2.2.6 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

66 Gesamtzahl der Schaltvorgänge 2.2.7 

67 Gefahrene Entfernung insgesamt 
(km) 2.2.8 

68 

CO2-Emissionen 
(ausgedrückt in g/km, g/t-km, g/p-
km, g/m3-km) 
 

2.3.13-2.3.16 
CO2-Emissionen und Kraft-
stoffverbrauch (für jedes 
Einsatzprofil/jede Last/jedes 
Kraftstoffgemisch) 

69 

Kraftstoffverbrauch 
(ausgedrückt in g/km, g/t-km, g/p-
km, g/m3-km, l/100 km, l/t-km, l/p-
km, l/m3-km, MJ/km, MJ/t-km, MJ/p-
km, MJ/m3-km) 

2.3.1-2.3.12 

70  Version des Simulationsinstruments 
(X.X.X.) 3.1.1 

Software und Angaben zum 
Nutzer 

71 Datum und Uhrzeit der ▌Simulation  3.1.2 

72  Nummer der Lizenz zum Einsatz des 
Simulationsinstruments  ▌- 

73 
Kryptographischer Hash der 
Ergebnisse des 
Simulationsinstruments 

3.1.4 

74 Fortschrittliche Technologien zur 
Senkung der CO2-Emissionen – 

Fahrzeugtechnologien zur 
Senkung der 
CO2-Emissionen 

75 CO2-Emissionsmasse des Motors im 
WHTC-Zyklus24 (g/kWh) 

Anhang I der 
Verordnung 
(EU) 
Nr. 582/2011 
der 
Kommission, 
Nummer 1.4.2 
des Beiblatts zu 
Anlage 5 oder 

CO2-Emissionen und spezi-
fischer Kraftstoffverbrauch 
des Motors 

                                                 
24  Weltweit harmonisierter instationärer Fahrzyklus. 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

Nummer 1.4.2 
des Beiblatts zu 
Anlage 7, je 
nachdem was 
zutreffend ist 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

76 Kraftstoffverbrauch des Motors im 
WHTC-Zyklus (g/kWh) 

Anhang I der 
Verordnung 
(EU) 
Nr. 582/2011 
der 
Kommission, 
Nummer 1.4.2 
des Beiblatts zu 
Anlage 5 oder 
Nummer 1.4.2 
des Beiblatts zu 
Anlage 7, je 
nachdem was 
zutreffend ist 

77 CO2-Emissionsmasse des Motors im 
WHSC-Zyklus25 (g/kWh) 

Anhang I der 
Verordnung 
(EU) 
Nr. 582/2011 
der 
Kommission, 
Nummer 1.4.1 
des Beiblatts zu 
Anlage 5 oder 
Nummer 1.4.1 
des Beiblatts zu 
Anlage 7, je 
nachdem was 
zutreffend ist 

78 Kraftstoffverbrauch des Motors im 
WHSC-Zyklus (g/kWh) 

Anhang I der 
Verordnung 
(EU) 
Nr. 582/2011 
der 
Kommission, 
Nummer 1.4.1 
des Beiblatts zu 

 

                                                 
25  Weltweit harmonisierter stationärer Fahrzyklus. 
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Nr. Überwachungsparameter 

Quelle 
Anhang IV 
Teil I der 
Verordnung 
(EU) 
2017/2400 der 
Kommission, 
sofern nicht 
anders ange-
geben 

Beschreibung 

Anlage 5 oder 
Nummer 1.4.1 
des Beiblatts zu 
Anlage 7, je 
nachdem was 
zutreffend ist 
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TEIL C  SPANNEN DES LUFWIEDERSTANDSWERTS (CdxA) FÜR DIE 

ZWECKE DER VERÖFFENTLICHUNG GEMÄSS ARTIKEL 6 

Für die Zwecke der Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit des in Eintrag 23 

angegebenen CdxA-Werts gemäß Artikel 6 verwendet die Kommission die Spannen, die in 

der folgenden Tabelle mit der entsprechenden Spanne für jeden CdxA-Wert enthalten 

sind: 

Spanne 

CdxA-Wert [m2] 

Min CdxA (CdxA >= min CdxA) Max CdxA (CdxA <MaxCdxA) 

A1 0,00 3,00 

A2 3,00 3,15 

A3 3,15 3,31 

A4 3,31 3,48 

A5 3,48 3,65 

A6 3,65 3,83 

A7 3,83 4,02 

A8 4,02 4,22 

A9 4,22 4,43 

A10 4,43 4,65 

A11 4,65 4,88 

A12 4,88 5,12 

A13 5,12 5,38 

A14 5,38 5,65 

A15 5,65 5,93 
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Spanne 

CdxA-Wert [m2] 

Min CdxA (CdxA >= min CdxA) Max CdxA (CdxA <MaxCdxA) 

A16 5,93 6,23 

A17 6,23 6,54 

A18 6,54 6,87 

A19 6,87 7,21 

A20 7,21 7,57 

A21 7,57 7,95 

A22 7,95 8,35 

A23 8,35 8,77 

A24 8,77 9,21 
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ANHANG II 

Datenmeldung und -verwaltung 

1. MELDUNG DURCH DIE MITGLIEDSTAATEN 

▌  

1.1 Die in Anhang I Teil A angegebenen Daten werden von der Kontaktstelle der 

zuständigen Behörde gemäß Artikel 4 elektronisch an das von der Europäischen 

Umweltagentur (im Folgenden "Agentur") verwaltete zentrale Datenarchiv 

übermittelt. 

Die Kontaktstelle unterrichtet die Kommission und die Agentur von der erfolgten 

Datenübertragung per E-Mail an folgende Adressen: 

EC-CO2-HDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu  

und 

HDV-monitoring@eea.europa.eu 

2. Meldung durch die Hersteller 

2.1 Die Hersteller teilen der Kommission unverzüglich und spätestens bis zum 

31. Dezember 2018 die folgenden Informationen mit: 

a) Name des Herstellers in der Übereinstimmungsbescheinigung oder im 

Einzelgenehmigungsbogen; 
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b) Welt-Herstellernummer (WMI) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 19/2011 

der Kommission26 zur Verwendung in den Fahrzeug-

Identifizierungsnummern neuer schwerer Nutzfahrzeuge, die in Verkehr 

gebracht werden sollen; 

c) für das Hochladen der Daten in den Geschäftsdatenspeicher (Business Data 

Repository, BDR) der Agentur zuständige Kontaktstelle. 

Sie teilen der Kommission unverzüglich jede Änderung dieser Angaben mit. 

Die Mitteilungen sind an die unter Nummer 1.1 genannten Empfänger zu 

übermitteln. 

2.2 Neu auf dem Markt auftretende Hersteller teilen der Kommission die unter 

Nummer 2.1 genannten Angaben unverzüglich mit. 

▌ 

2.3 Die in Anhang I Teil B Nummer 2 genannten Daten werden gemäß Artikel 5 

Absatz 1 von der Kontaktstelle des Herstellers ▌mittels elektronischer 

Datenübermittlung an den von der Agentur verwalteten Geschäftsdatenspeicher 

übermittelt. 

Die Kontaktstelle unterrichtet die Kommission und die Agentur von der 

Datenübertragung per E-Mail an die in Nummer 1.1 genannten Adressen. 

 

                                                 
26 Verordnung (EU) Nr. 19/2011 der Kommission vom 11. Januar 2011 über die Typ-

genehmigung des gesetzlich vorgeschriebenen Fabrikschilds und der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern 
und von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese 
Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit (ABl. L 8 vom 12.1.2011, S. 1). 
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3. DATENVERARBEITUNG 

3.1 Die Agentur verarbeitet die gemäß den Nummern 1.1 und 2.3 übermittelten Daten 

und erfasst die verarbeiteten Daten im Register. 

3.2 Die im Register erfassten Daten über die im vorangegangenen Kalenderjahr 

zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge mit Ausnahme der in Artikel 6 Absatz 1 

genannten Angaben werden ab 2020 bis zum 31. Oktober jedes Jahres veröffentlicht. 

3.3 Stellt eine zuständige Behörde oder ein Hersteller Fehler in den übermittelten Daten 

fest, unterrichtet sie/er unverzüglich die Kommission und die Agentur per 

Fehlerbenachrichtigung an das zentrale Datenarchiv bzw. den 

Geschäftsdatenspeicher sowie per E-Mail an die in Nummer 1.1 genannten 

Adressen. 

3.4 Die Kommission überprüft die mitgeteilten Fehler im Register mit Unterstützung der 

Agentur und berichtigt sie gegebenenfalls. 

3.5 Die Kommission stellt mit Unterstützung der Agentur rechtzeitig vor Ablauf der 

Fristen für die Datenübermittlung elektronische Formate für die Übermittlung der in 

den Nummern 1.1 und 2.3 genannten Daten bereit.  
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNGEN DER KOMMISSION 
 

Vorschlag für CO2-Normen für schwere Nutzfahrzeuge 

Wie am 8. November 2017 in der Mitteilung „Verwirklichung emissionsarmer Mobilität: 
Eine Europäische Union, die den Planeten schützt, seine Bürger stärkt und seine Industrie 
und Arbeitnehmer verteidigt“ (COM(2017) 675 final) angekündigt‚ beabsichtigt die 
Kommission, das dritte Mobilitätspaket in der ersten Hälfte des Monats Mai 2018 
vorzulegen, einschließlich eines Vorschlags zur Festsetzung von Normen für CO2-
Emissionen von LKW. 

 

Zeitplan für die Entwicklung von VECTO/für die Verordnung über die Zertifizierung 

Die Kommission verfolgt die technische Entwicklung des Instruments zur Berechnung des 
Energieverbrauchs von Fahrzeugen (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool, 
VECTO) mit dem Ziel, neue bekannte Technologien ab 2020 und andere Fahrzeugtypen 
(d. h. verbleibende Lastkraftwagen und Omnibusse) ab 2020 sowie Anhänger ab 2021 darin 
aufzunehmen.  

Weitere Informationen über die Entwicklung von VECTO sowie über die Änderung der 
Verordnung (EU) 2017/2400 werden auf den entsprechenden Websites der Kommission 
veröffentlicht, um sicherzustellen, dass die Interessenträger und die Wirtschaftsbeteiligten 
regelmäßig informiert werden. 

 

Entwicklung einer Prüfung im Fahrbetrieb auf der Straße im Rahmen der Verordnung über 
die Zertifizierung 

Die Kommission erkennt die Bedeutung robuster repräsentativer Daten über die CO2-
Emissionen und den Kraftstoffverbrauch schwerer Nutzfahrzeuge an.  
 
Die Verordnung (EU) 2017/2400 soll daher durch ein Verfahren ergänzt werden, mit dem die 
Konformität des VECTO-Betriebs sowie der Merkmale der einschlägigen Bauteile, 
selbstständigen technischen Einheiten und Systeme im Zusammenhang mit CO2-Emissionen 
und Kraftstoffverbrauch geprüft und sichergestellt wird. Der Technische Ausschuss 
„Kraftfahrzeuge“ soll noch vor Ende 2018 über das Prüfverfahren, das eine Prüfung der in 
der Herstellung befindlichen schweren Nutzfahrzeuge im Fahrbetrieb auf der Straße 
umfassen sollte, abstimmen.  
 
Das Prüfverfahren soll auch die Grundlage für eine künftige Prüfung der Betriebsleistung von 
Fahrzeugen durch Hersteller und Typgenehmigungsbehörden oder durch unabhängige Dritte 
bilden. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0250 
Insolvenzverfahren: aktualisierte Anhänge zu der Verordnung***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Ersetzung des Anhangs A der Verordnung (EU) 2015/848 über Insolvenzverfahren 
(COM(2017)0422 – C8-0238/2017 – 2017/0189(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0422), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0238/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 23. Mai 2018 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0174/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0422&comp=0422%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2017;Nr:0189;Code:COD&comp=0189%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0422&comp=0422%7C2017%7CCOM


 

 54 

P8_TC1-COD(2017)0189 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. Juni 2018 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Ersetzung der Anhänge A und B der Verordnung (EU) 2015/848 über 
Insolvenzverfahren 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 81, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren27, 

                                                 
27 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In den Anhängen A und B der Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen 

Parlaments und des Rates28 sind die im nationalen Recht der Mitgliedstaaten 

festgelegten Bezeichnungen der Insolvenzverfahren und der Verwalter aufgeführt, 

für die die genannte Verordnung gilt. In Anhang A sind die Insolvenzverfahren im 

Sinne von Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2015/848 aufgeführt, und 

Anhang B enthält die Liste der Verwalter im Sinne von Nummer 5 jenes Artikels. 

(2) Die Republik Kroatien hat der Kommission am 3. Januar 2017 die jüngsten 

Änderungen in ihrem nationalen Insolvenzrecht mitgeteilt, durch die neue Arten von 

Insolvenzverfahren eingeführt wurden. Diese neuen Arten von Insolvenzverfahren 

stehen mit der Definition des Begriffs Insolvenzverfahren nach der Verordnung 

(EU) 2015/848 im Einklang. 

                                                 
28 Verordnung (EU) 2015/848 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 über Insolvenzverfahren (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 19). 
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(3) Nachdem die Kommission ihren Vorschlag vorgelegt hatte, erhielt sie weitere 

Mitteilungen der Republik Bulgarien, der Republik Kroatien, der Republik 

Lettland und der Portugiesischen Republik über jüngst erfolgte Änderungen in 

ihrem nationalen Recht, durch die neue Arten von Insolvenzverfahren oder 

Verwaltern eingeführt wurden. Außerdem teilte das Königreich Belgien der 

Kommission die Annahme eines neuen Gesetzes mit, welches sein nationales 

Insolvenzrecht abändert. Das neue Gesetz trat am 1. Mai 2018 in Kraft. Diese 

neuen Arten von Insolvenzverfahren und Verwaltern entsprechen den 

Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/848 und erfordern eine Änderung 

sowohl des Anhangs A als auch des Anhangs B jener Verordnung. 

(4) Nach Artikel 3 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die Europäische Union 

und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten 

Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 

hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat das 

Vereinigte Königreich mit Schreiben vom 15. November 2017 mitgeteilt, dass es 

sich an der Annahme und Anwendung dieser Verordnung beteiligen möchte ▌. 
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(5) Nach den Artikeln 1 und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des dem Vertrag über die 

Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über die Position des Vereinigten 

Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls beteiligt sich Irland 

nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung 

gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(6) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 

(7) Die Anhänge A und B der Verordnung (EU) 2015/848 sollten daher entsprechend 

geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Anhänge A und B der Verordnung (EU) 2015/848 erhalten die Fassung des Anhangs der 

vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident  Der Präsident 
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ANHANG 

„ANHANG A 

Insolvenzverfahren im Sinne von Artikel 2 Nummer 4 

BELGIQUE/BELGIË 

— Het faillissement/La faillite, 

— De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par 

accord collectif, 

— De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par 

accord amiable, 

— De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation 

judiciaire par transfert sous autorité de justice, 

— De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes, 

— De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire, 

— De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire, 

— De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek 

van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l'article XX.32 

du Code de droit économique, 
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БЪЛГАРИЯ 

— Производство по несъстоятелност, 

— Производство по стабилизация на търговеца, 

ČESKÁ REPUBLIKA 

— Konkurs, 

— Reorganizace, 

— Oddlužení, 

DEUTSCHLAND 

— Das Konkursverfahren, 

— Das gerichtliche Vergleichsverfahren, 

— Das Gesamtvollstreckungsverfahren, 

— Das Insolvenzverfahren, 

EESTI 

— Pankrotimenetlus, 

— Võlgade ümberkujundamise menetlus, 
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ÉIRE/IRELAND 

— Compulsory winding-up by the court, 

— Bankruptcy, 

— The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent, 

— Winding-up in bankruptcy of partnerships, 

— Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court), 

— Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the 

property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution, 

— Examinership, 

— Debt Relief Notice, 

— Debt Settlement Arrangement, 

— Personal Insolvency Arrangement, 

ΕΛΛΑΔΑ 

— Η πτώχευση, 

— Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία, 

— Σχέδιο αναδιοργάνωσης, 

— Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου, 

— Διαδικασία εξυγίανσης, 
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ESPAÑA 

— Concurso, 

— Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación, 

— Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago, 

— Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación 

colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio, 

FRANCE 

— Sauvegarde, 

— Sauvegarde accélérée, 

— Sauvegarde financière accélérée, 

— Redressement judiciaire, 

— Liquidation judiciaire, 

HRVATSKA 

— Stečajni postupak, 

— Predstečajni postupak, 

— Postupak stečaja potrošača, 

— Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za 

Republiku Hrvatsku, 
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ITALIA 

— Fallimento, 

— Concordato preventivo, 

— Liquidazione coatta amministrativa, 

— Amministrazione straordinaria, 

— Accordi di ristrutturazione, 

— Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o 

piano), 

— Liquidazione dei beni, 

ΚΥΠΡΟΣ 

— Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο, 

— Εκούσια εκκαθάριση από μέλη, 

— Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές 

— Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου, 

— Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος, 

— Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα, 

LATVIJA 

— Tiesiskās aizsardzības process, 

— Juridiskās personas maksātnespējas process, 

— Fiziskās personas maksātnespējas process, 
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LIETUVA 

— Įmonės restruktūrizavimo byla, 

— Įmonės bankroto byla, 

— Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka, 

— Fizinio asmens bankroto procesas, 

LUXEMBOURG 

— Faillite, 

— Gestion contrôlée, 

— Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif), 

— Régime spécial de liquidation du notariat, 

— Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement, 

MAGYARORSZÁG 

— Csődeljárás, 

— Felszámolási eljárás, 
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MALTA 

— Xoljiment, 

— Amministrazzjoni, 

— Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri, 

— Stralċ mill-Qorti, 

— Falliment f’każ ta’ kummerċjant, 

— Proċedura biex kumpanija tirkupra, 

NEDERLAND 

— Het faillissement, 

— De surséance van betaling, 

— De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 
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ÖSTERREICH 

— Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren), 

— Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren), 

— Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren), 

— Das Schuldenregulierungsverfahren, 

— Das Abschöpfungsverfahren, 

— Das Ausgleichsverfahren, 

POLSKA 

— Upadłość, 

— Postępowanie o zatwierdzenie układu, 

— Przyspieszone postępowanie układowe, 

— Postępowanie układowe, 

— Postępowanie sanacyjne, 
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PORTUGAL 

— Processo de insolvência, 

— Processo especial de revitalização, 

— Processo especial para acordo de pagamento, 

ROMÂNIA 

— Procedura insolvenței, 

— Reorganizarea judiciară, 

— Procedura falimentului, 

— Concordatul preventiv, 

SLOVENIJA 

— Postopek preventivnega prestrukturiranja, 

— Postopek prisilne poravnave, 

— Postopek poenostavljene prisilne poravnave, 

— Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in 

postopek stečaja zapuščine, 
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SLOVENSKO 

— Konkurzné konanie, 

— Reštrukturalizačné konanie, 

— Oddlženie, 

SUOMI/FINLAND 

— Konkurssi/konkurs, 

— Yrityssaneeraus/företagssanering, 

— Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner, 

SVERIGE 

— Konkurs, 

— Företagsrekonstruktion, 

— Skuldsanering, 
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UNITED KINGDOM 

— Winding-up by or subject to the supervision of the court, 

— Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court), 

— Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the 

court, 

— Voluntary arrangements under insolvency legislation, 

— Bankruptcy or sequestration. 
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ANHANG B 

Verwalter im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 

BELGIQUE/BELGIË 

— De curator/Le curateur, 

— De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice, 

— De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes, 

— De vereffenaar/Le liquidateur, 

— De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire, 

БЪЛГАРИЯ 

— Назначен предварително временен синдик, 

— Временен синдик, 

— (Постоянен) синдик, 

— Служебен синдик, 

— Доверено лице, 
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ČESKÁ REPUBLIKA 

— Insolvenční správce, 

— Předběžný insolvenční správce, 

— Oddělený insolvenční správce, 

— Zvláštní insolvenční správce, 

— Zástupce insolvenčního správce, 

DEUTSCHLAND 

— Konkursverwalter, 

— Vergleichsverwalter, 

— Sachwalter (nach der Vergleichsordnung), 

— Verwalter, 

— Insolvenzverwalter, 

— Sachwalter (nach der Insolvenzordnung), 

— Treuhänder, 

— Vorläufiger Insolvenzverwalter, 

— Vorläufiger Sachwalter, 
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EESTI 

— Pankrotihaldur, 

— Ajutine pankrotihaldur, 

— Usaldusisik, 

ÉIRE/IRELAND 

— Liquidator, 

— Official Assignee, 

— Trustee in bankruptcy, 

— Provisional Liquidator, 

— Examiner, 

— Personal Insolvency Practitioner, 

— Insolvency Service, 
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ΕΛΛΑΔΑ 

— Ο σύνδικος, 

— Ο εισηγητής, 

— Η επιτροπή των πιστωτών, 

— Ο ειδικός εκκαθαριστής, 

ESPAÑA 

— Administrador concursal, 

— Mediador concursal, 

FRANCE 

— Mandataire judiciaire, 

— Liquidateur, 

— Administrateur judiciaire, 

— Commissaire à l'exécution du plan, 
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HRVATSKA 

— Stečajni upravitelj, 

— Privremeni stečajni upravitelj, 

— Stečajni povjerenik, 

— Povjerenik, 

— Izvanredni povjerenik, 

ITALIA 

— Curatore, 

— Commissario giudiziale, 

— Commissario straordinario, 

— Commissario liquidatore, 

— Liquidatore giudiziale, 

— Professionista nominato dal Tribunale, 

— Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da 

sovraindebitamento del consumatore, 

— Liquidatore, 
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ΚΥΠΡΟΣ 

— Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής, 

— Επίσημος Παραλήπτης, 

— Διαχειριστής της Πτώχευσης, 

LATVIJA 

— Maksātnespējas procesa administrators, 

— Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona, 

LIETUVA 

— Bankroto administratorius, 

— Restruktūrizavimo administratorius, 

LUXEMBOURG 

— Le curateur, 

— Le commissaire, 

— Le liquidateur, 

— Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat, 

— Le liquidateur dans le cadre du surendettement, 
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MAGYARORSZÁG 

— Vagyonfelügyelő, 

— Felszámoló, 

MALTA 

— Amministratur Proviżorju, 

— Riċevitur Uffiċjali, 

— Stralċjarju, 

— Manager Speċjali, 

— Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment, 

— Kontrolur Speċjali, 

NEDERLAND 

— De curator in het faillissement, 

— De bewindvoerder in de surséance van betaling, 

— De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, 
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ÖSTERREICH 

— Masseverwalter, 

— Sanierungsverwalter, 

— Ausgleichsverwalter, 

— Besonderer Verwalter, 

— Einstweiliger Verwalter, 

— Sachwalter, 

— Treuhänder, 

— Insolvenzgericht, 

— Konkursgericht, 
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POLSKA 

— Syndyk, 

— Nadzorca sądowy, 

— Zarządca, 

— Nadzorca układu, 

— Tymczasowy nadzorca sądowy, 

— Tymczasowy zarządca, 

— Zarządca przymusowy, 

PORTUGAL 

— Administrador da insolvência, 

— Administrador judicial provisório, 

ROMÂNIA 

— Practician în insolvență, 

— Administrator concordatar, 

— Administrator judiciar, 

— Lichidator judiciar, 
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SLOVENIJA 

— Upravitelj, 

SLOVENSKO 

— Predbežný správca, 

— Správca, 

SUOMI/FINLAND 

— Pesänhoitaja/boförvaltare, 

— Selvittäjä/utredare, 

SVERIGE 

— Förvaltare, 

— Rekonstruktör, 
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UNITED KINGDOM 

— Liquidator, 

— Supervisor of a voluntary arrangement, 

— Administrator, 

— Official Receiver, 

— Trustee, 

— Provisional Liquidator, 

— Interim Receiver, 

— Judicial factor." 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0255 
Weitere Makrofinanzhilfe für die Ukraine ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 
weitere Makrofinanzhilfe für die Ukraine (COM(2018)0127 – C8-0108/2018 – 
2018/0058(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2018)0127), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 212 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0108/2018), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des 
Rates, die zusammen mit dem Beschluss Nr. 778/2013/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 über eine weitere Makrofinanzhilfe für 
Georgien angenommen wurde1, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 29. Mai 2018 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-0183/2018), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
                                                 
1  ABl. L 218 vom 14.8.2013, S. 15.  
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Parlaments, des Rates und der Kommission; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2018)0058 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 13. Juni 2018 
im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über eine weitere Makrofinanzhilfe für die Ukraine 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 212 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,  

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (die „Union“) und der Ukraine 

entwickeln sich weiterhin innerhalb der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) 

und der Östlichen Partnerschaft. Ein Assoziierungsabkommen zwischen der Union 

und der Ukraine1 (das „Assoziierungsabkommen“), welches eine vertiefte und 

umfassende Freihandelszone umfasst, ist am 1. September 2017 in Kraft getreten. 

(2) Im Frühjahr 2014 leitete die Ukraine ein ehrgeiziges Reformprogramm ein, das 

darauf abzielt, die Wirtschaft zu stabilisieren und den Lebensstandard der Bürger zu 

verbessern. Die Ukraine und die EU definierten gemeinsam eine Reformagenda (die 

"Assoziierungsagenda", die letztmals im März 2015 aktualisiert wurde). Die 

Korruptionsbekämpfung sowie Verfassungs-, Wahl- und Justizreformen zählen zu 

den wichtigsten Prioritäten dieser Agenda. 

(3) Zusätzlich zur politischen Unterstützung sagte die Union im März 2014 ein 

Finanzierungspaket von über 11 Mrd EUR zur Unterstützung der wirtschaftlichen 

Stabilisierung und der Umsetzung der Reformen in der Ukraine zu, wozu auch die 

Makrofinanzhilfe in Höhe von 1,6  Mrd EUR gemäß Beschluss 2002/639/EG des 

Rates2, Beschluss Nr. 646/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates3 und 

Beschluss 2014/215/EU des Rates4 zählte. Angesichts des erheblichen 

Außenfinanzierungsbedarfs der Ukraine wurde für die Ukraine im April 2015 eine 

weitere Makrofinanzhilfe in Höhe von 1,8 Mrd. EUR im Rahmen des Beschlusses 

(EU) 2015/601 des Europäischen Parlaments und des Rates5 bereitgestellt.  

                                                 
1  Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 
(ABl. L 161 vom 29.5.2014, S. 3).  

2 Beschluss 2002/639/EG des Rates vom 12. Juli 2002 über eine weitere Makro-
Finanzhilfe für die Ukraine, ABl. L 209 vom 6.8.2002, S. 22. 

3 Beschluss Nr. 646/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 
2010 über eine Makrofinanzhilfe für die Ukraine, ABl. L 179 vom 14.7.2010, S. 1. 

4 Beschluss 2014/215/EU des Rates vom 14. April 2014 über eine Makrofinanzhilfe 
für die Ukraine, ABl. L 111 vom 15.4.2014, S. 85. 

5 Beschluss (EU) 2015/601 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. April 
2015 über eine ergänzende Finanzhilfe für die Ukraine (ABl. L 100 vom 17.4.2015, 
S. 1). 
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(4) Seit Mai 2014 hat die Ukraine 2,81 Mrd. EUR als Makrofinanzhilfe von der Union 

erhalten, wozu auch 1,2 Mrd. EUR zählen, die im Rahmen des Beschlusses (EU) 

2015/601 über die Bereitstellung von 1,8 Mrd. EUR gewährt wurden. Die dritte und 

letzte Rate der Makrofinanzhilfe in Höhe von 600 Mio. EUR gemäß Beschluss (EU) 

2015/601 wurde am 18. Januar 2018 aufgrund der unvollständigen Einhaltung des 

Programms der Strukturreformen, an die diese Tranche geknüpft worden war, 

storniert.  

(5) Am 11. März 2015 billigte der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Erweiterte 

Fondsfazilität (EFF) über vier Jahre für die Ukraine in Höhe von rund 

17,5 Mrd. USD zur Unterstützung des wirtschaftlichen Anpassungs- und 

Reformprogramms der Ukraine, wovon 8,5 Mrd. USD im Zeitraum zwischen 2015 

und 2017 ausbezahlt wurden. Diese Finanzhilfe des IWF wurde ergänzt durch die 

nachhaltige Unterstützung durch einige bilaterale Partner, wie die EU, ihre 

Mitgliedstaaten, die USA, Japan und Kanada. Auch andere Finanzinstitutionen, wie 

die Weltbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die 

Europäische Investitionsbank, haben ihre Maßnahmen zur Unterstützung des 

wirtschaftlichen Übergangs in der Ukraine stark ausgebaut. 
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(6) Nach dem Besuch einer Expertendelegation im November 2017 revidierte der IWF 

seine Schätzungen des Außenfinanzierungsbedarfs der Ukraine und identifizierte 

eine zusätzliche Lücke in Höhe von 4,5 Mrd. USD für 2018 und 2019. Dieser 

Finanzierungsbedarf übersteigt die bislang von der internationalen Gemeinschaft 

bereitgestellten Finanzmittel, wozu auch die Makrofinanzhilfe der Union gemäß den 

Beschlüssen 2002/639/EG , 646/2010/EU, 2014/215/EU und (EU) 2015/601 zählt.  

(7) Im November 2017 ersuchten die Behörden der Ukraine angesichts der weiterhin 

schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Situation des Landes  um zusätzliche 

Makrofinanzhilfe seitens der Union. 

(8) Bei dem Treffen des Assoziationsrates EU-Ukraine am 8. Dezember 2017 bestätigte 

die Union ihre Unterstützung für die wesentlichen Reformanstrengungen der 

Ukraine, einschließlich der an konkrete Reformfortschritte geknüpften finanziellen 

Unterstützung. 

(9) Da die ENP sich auf die Ukraine erstreckt, sollte es als Land gelten, das für eine 

Makrofinanzhilfe der Union in Betracht kommt. 
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(10) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte ein außerordentliches Finanzinstrument in 

Form einer ungebundenen und nicht zweckgewidmeten Zahlungsbilanzhilfe sein, das 

zur Deckung des unmittelbaren Außenfinanzierungsbedarfs des Empfängers 

beitragen soll und die Umsetzung eines politischen Programms unterstützen sollte, 

welches tief greifende unmittelbare Anpassungs- und Strukturreformmaßnahmen zur 

kurzfristigen Verbesserung der Zahlungsbilanzsituation des Empfängers umfasst. 

(11) Da in der Zahlungsbilanz der Ukraine eine Außenfinanzierungslücke verbleibt, die 

die vom IWF und anderen multilateralen Einrichtungen zur Verfügung gestellten 

Mittel deutlich übersteigt, ist die Makrofinanzhilfe der Union für die Ukraine in 

Verbindung mit dem IWF-Programm unter den derzeitigen außergewöhnlichen 

Umständen als angemessene Antwort auf das Ersuchen der Ukraine an die Union um 

Unterstützung seiner wirtschaftlichen Stabilisierung zu betrachten. Die 

Makrofinanzhilfe der Union würde die wirtschaftliche Stabilisierung und die 

Strukturreformagenda der Ukraine in Ergänzung der im Rahmen der 

Finanzierungsvereinbarung des IWF bereitgestellten Mittel unterstützen. 

(12) Mit der Makrofinanzhilfe der Union sollte die Wiederherstellung einer tragfähigen 

Außenfinanzierungssituation der Ukraine und somit ihre wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung unterstützt werden. 
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(13) Die Höhe der Makrofinanzhilfe der Union wird auf der Grundlage einer umfassenden 

quantitativen Bewertung des verbleibenden Außenfinanzierungsbedarfs der Ukraine 

festgesetzt, wobei ihre Möglichkeiten, sich mit eigenen Mitteln zu finanzieren, 

insbesondere die ihr zur Verfügung stehenden Währungsreserven, berücksichtigt 

werden. Die Makrofinanzhilfe der Union sollte die vom IWF und der Weltbank 

bereitgestellten Programme und Mittel ergänzen. Bei der Festlegung der Höhe der 

Finanzhilfe werden erwartete finanzielle Beiträge bilateraler und multilateraler Geber 

und die Notwendigkeit einer angemessenen Lastenverteilung zwischen der Union 

und anderen Gebern sowie ein bereits bestehender Einsatz anderer 

Außenfinanzierungsinstrumente der Union in der Ukraine und die Wertschöpfung 

durch das gesamte Engagement der Union berücksichtigt.  

(14) Die Kommission sollte sicherstellen, dass die Makrofinanzhilfe der Union rechtlich 

und inhaltlich mit den wichtigsten Grundsätzen, Zielsetzungen und Maßnahmen in 

den verschiedenen Bereichen der Außenpolitik und mit anderen relevanten 

Politikbereichen der Union im Einklang steht. 

(15) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte die Außenpolitik der Union gegenüber der 

Ukraine stützen. Die Dienststellen der Kommission und der Europäische Auswärtige 

Dienst sollten im Verlauf der Makrofinanzhilfe eng zusammenarbeiten, um die 

Außenpolitik der Union zu koordinieren und um sicherzustellen, dass diese in sich 

kohärent ist. 

www.parlament.gv.at



 

 89 

(16) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte die Ukraine bei ihrem Eintreten für die Werte, 

die sie mit der Union teilt, unter anderem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, gute 

Regierungsführung, Achtung der Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und 

Bekämpfung der Armut, sowie ihr Eintreten für die Grundsätze eines offenen, auf 

Regeln beruhenden und fairen Handels unterstützen. 

(17) Eine Vorbedingung für die Gewährung der Makrofinanzhilfe der Union sollte darin 

bestehen, dass die Ukraine sich wirksame demokratische Mechanismen — 

einschließlich eines parlamentarischen Mehrparteiensystems — und das 

Rechtsstaatsprinzip zu eigen macht und die Achtung der Menschenrechte garantiert. 

Die spezifischen Ziele der Makrofinanzhilfe der Union sollten zudem die Effizienz, 

Transparenz und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Finanzverwaltungssysteme in 

der Ukraine stärken und Strukturreformen mit dem Ziel der Unterstützung eines 

nachhaltigen, breitenwirksamen Wachstums, der Schaffung von Arbeitsplätzen und 

der Haushaltskonsolidierung fördern. Sowohl die Erfüllung der Vorbedingungen als 

auch die Erreichung dieser Ziele sollten von der Kommission und vom Europäischen 

Auswärtigen Dienst regelmäßig überprüft werden. 

www.parlament.gv.at



 

 90 

(18) Um sicherzustellen, dass die finanziellen Interessen der Union im Zusammenhang 

mit ihrer Makrofinanzhilfe wirksam geschützt werden, sollte die Ukraine geeignete 

Maßnahmen treffen, um Betrug, Korruption und andere Unregelmäßigkeiten im 

Zusammenhang mit der Makrofinanzhilfe der Union zu verhindern bzw. dagegen 

vorzugehen. Darüber hinaus sollte vorgesehen werden, dass die Kommission 

Kontrollen und der Rechnungshof Prüfungen durchführen. 

(19) Die Freigabe der Makrofinanzhilfe der Union lässt die Befugnisse des Europäischen 

Parlaments und des Rates als Haushaltsbehörde unberührt.  

(20) Die Beträge der für die Makrofinanzhilfe der Union benötigten Rückstellungen 

sollten mit den im mehrjährigen Finanzrahmen vorgesehenen Haushaltsmitteln 

vereinbar sein. 

(21) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte von der Kommission verwaltet werden. Um 

sicherzustellen, dass das Europäische Parlament und der Rat in der Lage sind, die 

Durchführung dieses Beschlusses zu verfolgen, sollte die Kommission sie 

regelmäßig über die Entwicklungen bei der Hilfe informieren und ihnen die 

einschlägigen Dokumente zur Verfügung stellen. 

(22) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung des 

vorliegenden Beschlusses sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates ausgeübt werden1. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(23) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte an wirtschaftspolitische Auflagen geknüpft 

sein, die in einer Vereinbarung festzulegen sind. Im Interesse einheitlicher 

Durchführungsbedingungen und aus Gründen der Effizienz sollte die Kommission 

die Befugnis erhalten, diese Bedingungen unter Aufsicht des Ausschusses aus 

Vertretern der Mitgliedstaaten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 mit den 

ukrainischen Behörden auszuhandeln..Das Beratungsverfahren nach jener 

Verordnung sollte grundsätzlich in allen Fällen, die in jener Verordnung nicht 

genannt werden, angewandt werden . Da Hilfen von mehr als 90 Mio. EUR 

möglicherweise bedeutende Auswirkungen haben, sollte bei Transaktionen oberhalb 

dieser Grenze das Prüfverfahren angewandt werden. In Anbetracht des Umfangs der 

Makrofinanzhilfe der Union für die Ukraine sollte bei der Verabschiedung der 

Vereinbarung und bei jeder Verringerung, Aussetzung oder Einstellung der Hilfe das 

Prüfverfahren angewandt werden — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


 

 92 

Artikel 1 

1. Die Union stellt der Ukraine eine Makrofinanzhilfe in Höhe von höchstens 

1 Mrd. EUR (im Folgenden „Makrofinanzhilfe der Union“) zur Verfügung, um die 

Ukraine bei der wirtschaftlichen Stabilisierung des Landes und eines weitreichenden 

Reformprogramms zu unterstützen. Mit der Finanzhilfe wird ein Beitrag zur 

Deckung des im IWF-Programm festgestellten Zahlungsbilanzbedarfs der Ukraine 

geleistet.  

2. Der volle Betrag der Makrofinanzhilfe der Union wird der Ukraine in Form von 

Darlehen zur Verfügung gestellt. Die Kommission wird ermächtigt, im Namen der 

Union die erforderlichen Mittel auf den Kapitalmärkten oder bei Finanzinstitutionen 

aufzunehmen und an die Ukraine weiterzuverleihen. Die Laufzeit der Darlehen 

beträgt im Durchschnitt höchstens 15 Jahre. 

3. Die Freigabe der Makrofinanzhilfe der Union erfolgt durch die Kommission im 

Einklang mit den zwischen dem IWF und der Ukraine getroffenen Übereinkünften 

und Absprachen und den wichtigsten Grundsätzen und Zielen der 

Wirtschaftsreformen, die in dem im Rahmen der ENP vereinbarten 

Assoziierungsabkommen, einschließlich der vertieften und umfassenden 

Freihandelszone, festgelegt sind. 

Die Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über 

Entwicklungen bei der Makrofinanzhilfe der Union, einschließlich über deren 

Auszahlungen, und stellt diesen Organen die einschlägigen Dokumente rechtzeitig 

zur Verfügung. 
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4. Die Makrofinanzhilfe der Union wird für die Dauer von zweieinhalb Jahren ab dem 

ersten Tag nach Inkrafttreten der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Vereinbarung 

bereitgestellt. 

5. Sollte der Finanzierungsbedarf der Ukraine im Zeitraum der Auszahlung der 

Makrofinanzhilfe der Union gegenüber den ursprünglichen Prognosen erheblich 

sinken, kürzt die Kommission die Hilfe nach dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren oder setzt ihre Auszahlung aus oder stellt sie ein. 

Artikel 2 

1. Eine Vorbedingung für die Gewährung der Makrofinanzhilfe der Union besteht 

darin, dass die Ukraine sich wirksame demokratische Mechanismen – einschließlich 

eines parlamentarischen Mehrparteiensystems – und das Rechtsstaatsprinzip zu eigen 

macht und die Achtung der Menschenrechte garantiert. 

2. Die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst überprüfen die Erfüllung 

der Vorbedingung gemäß Absatz 1 während der gesamten Laufzeit der 

Makrofinanzhilfe der Union.  

3. Die Absätze 1 und 2 werden nach Maßgabe des Beschlusses 2010/427/EU des Rates1 

angewandt. 

                                                 
1 Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die 

Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes (ABl. L 201 vom 3.8.2010, 
S. 30). 
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Artikel 3 

1. Die Kommission vereinbart gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren mit den ukrainischen Behörden klar definierte, auf Strukturreformen 

und solide öffentliche Finanzen abstellende wirtschaftspolitische und finanzielle 

Auflagen, an die die Makrofinanzhilfe der Union geknüpft wird und die in einer 

Vereinbarung (im Folgenden „Vereinbarung“) festzulegen sind, die auch einen 

Zeitrahmen für die Erfüllung dieser Auflagen enthält. Die in der Vereinbarung 

festgelegten wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen entsprechen den in 

Artikel 1 Absatz 3 genannten Übereinkünften und Absprachen; einschließlich der 

von der Ukraine mit Unterstützung des IWF durchgeführten makroökonomischen 

Anpassungs- und Strukturreformprogramme.  

2. Mit den Auflagen nach Absatz 1 wird insbesondere bezweckt, die Effizienz, 

Transparenz und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Finanzverwaltungssysteme in 

der Ukraine, auch bei der Verwendung der Makrofinanzhilfe der Union, zu stärken. 

Bei der Gestaltung der politischen Maßnahmen werden auch die Fortschritte bei der 

gegenseitigen Marktöffnung, die Entwicklung eines auf Regeln beruhenden und 

fairen Handels sowie die sonstigen außenpolitischen Prioritäten der Union gebührend 

berücksichtigt. Die Fortschritte bei der Verwirklichung dieser Ziele werden von der 

Kommission regelmäßig überprüft. 

www.parlament.gv.at



 

 95 

3. Die finanziellen Bedingungen der Makrofinanzhilfe der Union werden in einer 

zwischen der Kommission und den ukrainischen Behörden zu schließenden 

Darlehensvereinbarung im Einzelnen festgelegt.  

4. Die Kommission überprüft in regelmäßigen Abständen, ob die in Artikel 4 Absatz 3 

genannten Auflagen weiter erfüllt sind, darunter auch, ob die Wirtschaftspolitik der 

Ukraine mit den Zielen der Makrofinanzhilfe der Union übereinstimmt. Dabei 

stimmt sich die Kommission eng mit dem IWF und der Weltbank und, soweit 

erforderlich, mit dem Europäischen Parlament und dem Rat ab. 

Artikel 4 

1. Vorbehaltlich der in Absatz 3 festgelegten Auflagen wird die Makrofinanzhilfe der 

Union von der Kommission in zwei Tranchen zur Verfügung gestellt. Die Höhe der 

Tranchen wird in der Vereinbarung festgelegt.  

2. Für die Beträge der Makrofinanzhilfe der Union werden erforderlichenfalls gemäß 

der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates1 Rückstellungen gebildet.  

                                                 
1 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur 

Einrichtung eines Garantiefonds für Maßnahmen im Zusammenhang mit den 
Außenbeziehungen (ABl. L 145 vom 10.6.2009, S. 10). 
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3. Die Kommission beschließt die Freigabe der Tranchen unter dem Vorbehalt, dass 

sämtliche der folgenden Auflagen erfüllt sind: 

a) die in Artikel 2 Absatz 1 genannte Vorbedingung; 

b) kontinuierliche zufriedenstellende Erfolge bei der Durchführung eines 

politischen Programms, das entschlossene Anpassungs- und 

Strukturreformmaßnahmen vorsieht und durch einen nicht der Vorsorge 

dienenden Kreditmechanismus des IWF unterstützt wird;  

c) zufriedenstellende Erfüllung der in der Vereinbarung festgelegten 

wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen. 

Die Freigabe der zweiten Tranche erfolgt grundsätzlich frühestens drei Monate nach 

Freigabe der ersten Tranche.  

4.  ▌Werden die in Absatz 3 Unterabsatz 1 festgelegten Auflagen nicht erfüllt, so setzt 

die Kommission die Auszahlung der Makrofinanzhilfe der Union von der 

Kommission zeitweise aus oder stellt sie ein. In solchen Fällen teilt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat die Gründe für die Aussetzung oder 

Einstellung mit.  
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5. Die Makrofinanzhilfe der Union wird an die Nationalbank der Ukraine ausgezahlt. 

Vorbehaltlich der in der Vereinbarung festzulegenden Bedingungen, einschließlich 

einer Bestätigung des verbleibenden Haushaltsbedarfs, können die Gelder der Union 

an das ukrainische Finanzministerium als Endbegünstigten überwiesen werden.  

Artikel 5 

1. Die Anleihe- und Darlehenstransaktionen im Zusammenhang mit der 

Makrofinanzhilfe der Union werden in Euro mit gleicher Wertstellung abgewickelt 

und dürfen für die Union keine Laufzeitänderungen mit sich bringen und sie auch 

nicht einem Wechselkurs- oder Zinsrisiko oder sonstigen kommerziellen Risiken 

aussetzen. 

2. Sofern die Umstände es gestatten und sofern die Ukraine darum ersucht, kann die 

Kommission die notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass eine 

Klausel über eine vorzeitige Rückzahlung in die allgemeinen Darlehensbedingungen 

und eine entsprechende Klausel in die Bedingungen der Anleihetransaktionen 

aufgenommen wird.  
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3. Wenn die Umstände eine Verbesserung des Darlehenszinssatzes gestatten und sofern 

die Ukraine darum ersucht, kann die Kommission beschließen, ihr ursprüngliches 

Darlehen ganz oder teilweise zu refinanzieren oder die entsprechenden finanziellen 

Bedingungen neu festzusetzen. Refinanzierungen und Neufestsetzungen erfolgen 

gemäß den Absätzen 1 und 4 und dürfen weder zur Verlängerung der Laufzeit der 

betreffenden Anleihen noch zur Erhöhung des zum Zeitpunkt der Refinanzierung 

bzw. Neufestsetzung noch geschuldeten Kapitalbetrags führen. 

4. Alle Kosten, die der Union durch die in diesem Beschluss vorgesehenen Anleihe- 

und Darlehenstransaktionen entstehen, werden von der Ukraine getragen. 

5. Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die 

Entwicklungen bei den in den Absätzen 2 und 3 genannten Transaktionen. 

Artikel 6 

1. Die Makrofinanzhilfe der Union wird nach Maßgabe der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates1 und der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission2 durchgeführt. 

2. Die Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union erfolgt im Wege der direkten 

Mittelverwaltung.  

                                                 
1 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 

2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 
über die Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 362 vom 31.12.2012, S. 1). 
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3. Die in Artikel 3 Absatz 3 genannte Darlehensvereinbarung enthält Bestimmungen,  

a) die sicherstellen, dass die Ukraine die ordnungsgemäße Verwendung der aus 

dem Haushalt der Union bereitgestellten Mittel regelmäßig überprüft, 

geeignete Maßnahmen ergreift, um Unregelmäßigkeiten und Betrug zu 

verhindern, und erforderlichenfalls rechtliche Schritte einleitet, um aufgrund 

dieses Beschlusses bereitgestellte Mittel, die zweckentfremdet wurden, wieder 

einzuziehen; 

b) die gemäß der Verordnungen (EG, Euratom) Nr. 2988/951 und (Euratom, EG) 

Nr. 2185/96 des Rates2 und der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates3 den Schutz der finanziellen Interessen 

der Union sicherstellen, wobei insbesondere geeignete Maßnahmen vorgesehen 

werden, um Betrug, Korruption und andere Unregelmäßigkeiten zu verhindern 

und zu bekämpfen, die sich auf die Makrofinanzhilfe der Union auswirken;  

c) mit denen die Kommission, einschließlich des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung, und ihre Vertreter ausdrücklich ermächtigt werden, 

Kontrollen — auch Kontrollen und Überprüfungen vor Ort — durchzuführen;  

                                                 
1 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 

Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

2 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

3 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
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d) mit denen die Kommission und der Rechnungshof ausdrücklich ermächtigt 

werden, während und nach dem Zeitraum, in dem die Makrofinanzhilfe der 

Union bereitgestellt wird, Rechnungsprüfungen durchzuführen, darunter 

Dokumentenprüfungen und Rechnungsprüfungen vor Ort, wie etwa operative 

Bewertungen; und  

e) die sicherstellen, dass die Union Anspruch auf eine vorzeitige Rückzahlung des 

Darlehens hat, wenn die Ukraine im Zusammenhang mit der Verwaltung der 

Makrofinanzhilfe der Union nachweislich Betrugs-, Korruptions- oder sonstige 

rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union 

vorgenommen hat. 

4. Vor der Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union prüft die Kommission mittels 

einer operativen Bewertung, wie solide die für die Finanzhilfe relevanten 

Finanzregelungen, Verwaltungsverfahren sowie Mechanismen der internen und 

externen Kontrolle der Ukraine sind. 

Artikel 7 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


 

 101 

Artikel 8 

1. Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

30. Juni jeden Jahres einen Bericht über die Durchführung dieses Beschlusses im 

Vorjahr mit einer Bewertung der Durchführung. Darin 

a) prüft sie den bei der Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union erzielten 

Fortschritt; 

b) bewertet sie die wirtschaftliche Lage und die wirtschaftlichen Aussichten der 

Ukraine sowie die Fortschritte, die bei der Durchführung der in Artikel 3 

Absatz 1 genannten politischen Maßnahmen erzielt worden sind; 

c) erläutert sie den Zusammenhang zwischen den in der Vereinbarung 

festgelegten wirtschaftspolitischen Auflagen, der aktuellen Wirtschafts- und 

Finanzlage der Ukraine und den Beschlüssen der Kommission über die 

Auszahlung der einzelnen Tranchen der Makrofinanzhilfe der Union. 

2. Spätestens zwei Jahre nach Ablauf des in Artikel 1 Absatz 4 genannten 

Bereitstellungszeitraums legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Ex-post-Bewertungsbericht vor, in dem sie die Ergebnisse und die 

Effizienz der abgeschlossenen Makrofinanzhilfe der Union bewertet und beurteilt, 

inwieweit diese zur Verwirklichung der angestrebten Ziele der Hilfe beigetragen hat. 
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Artikel 9 

Dieser Beschluss tritt am dritten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu ...,  

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES PARLAMENTS, DES RATES UND DER 
KOMMISSION 

 
Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission heben hervor, dass die Gewährung 
einer Makrofinanzhilfe der Union an die Voraussetzung geknüpft ist, dass der Empfängerstaat 
über wirksame demokratische Mechanismen einschließlich eines parlamentarischen 
Mehrparteiensystems und des Rechtsstaatsprinzips verfügt und die Achtung der 
Menschenrechte garantiert. 

Die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst überprüfen die Erfüllung dieser 
Voraussetzung während der gesamten Laufzeit der Makrofinanzhilfe der Union. 

Vor dem Hintergrund, dass Auflagen im Zusammenhang mit Antikorruptionsmaßnahmen 
nicht erfüllt wurden und infolgedessen die dritte Rate des vorigen 
Makrofinanzhilfeprogramms gemäß dem Beschluss (EU) 2015/601 storniert wurde, heben das 
Europäische Parlament, der Rat und die Kommission hervor, dass eine weitere 
Makrofinanzhilfe an Fortschritte beim Vorgehen gegen die Korruption in der Ukraine 
geknüpft sein wird. Dafür müssen in der Grundsatzvereinbarung zwischen der EU und der 
Ukraine wirtschaftspolitische und finanzielle Auflagen festgelegt werden, die unter anderem 
die Pflicht umfassen, die Regierungsführung, die Verwaltungskapazitäten und die 
institutionellen Strukturen insbesondere im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfung in der 
Ukraine zu stärken; im Einzelnen bedarf es eines Systems für die Überprüfung der 
Vermögenserklärungen, einer Überprüfung der Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern 
von Unternehmen und eines funktionsfähigen Gerichts zur Verfolgung von 
Korruptionsdelikten gemäß den Empfehlungen der Venedig-Kommission. Auch die Auflagen 
hinsichtlich Maßnahmen gegen Geldwäsche und Steuervermeidung müssen festgelegt 
werden. Werden die Auflagen nicht erfüllt, setzt die Kommission nach Artikel 4 Absatz 4 die 
Auszahlung der Makrofinanzhilfe der Union vorübergehend aus oder stellt sie ganz ein. 

Die Kommission muss nicht nur das Europäische Parlament und den Rat über die 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Finanzhilfe unterrichten und ihnen die 
einschlägigen Unterlagen zur Verfügung stellen, sondern auch bei jeder Auszahlung 
öffentlich darüber berichten, ob alle wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen, an die 
die jeweilige Auszahlung geknüpft war, erfüllt wurden, insbesondere diejenigen, die sich auf 
die Korruptionsbekämpfung beziehen. 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission weisen darauf hin, dass mit dieser 
Makrofinanzhilfe für die Ukraine gemeinsame Werte gefördert werden sollen, darunter eine 
nachhaltige und sozialverträgliche Entwicklung, die zur Entstehung neuer Arbeitsplätze und 
zur Reduzierung der Armut beiträgt, und die Selbstverpflichtung zum Aufbau einer starken 
Zivilgesellschaft. Die Kommission muss dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission, mit dem die Grundsatzvereinbarung gebilligt wird, eine Analyse der erwarteten 
sozialen Wirkung der Makrofinanzhilfe hinzufügen. Gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 wird diese Analyse dem Ausschuss der Mitgliedstaaten übermittelt und dem 
Parlament und dem Rat über das Register der Ausschussverfahren zur Verfügung gestellt. 

 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/601;Year3:2015;Nr3:601&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.parlament.gv.at



 

 

 
EUROPÄISCHES PARLAMENT  2018 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUSZUG 
 

AUS DEM DOKUMENT „ANGENOMMENE TEXTE“ 
 
 

DER TAGUNG VOM 
 

11. – 14. Juni 2018 
 
 
 

(Teil III) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

DE  In Vielfalt geeint DE 
www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

  3 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

P8_TA-PROV(2018)0263 ........................................................................................................ 5 
VERHÄLTNISMÄßIGKEITSPRÜFUNG VOR ERLASS NEUER BERUFSREGLEMENTIERUNGEN ***I 

P8_TA-PROV(2018)0249 ...................................................................................................... 45 
ZUSAMMENSETZUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS *** 

P8_TA-PROV(2018)0251 ...................................................................................................... 47 
ABKOMMEN EU/ISLAND ÜBER ZUSÄTZLICHE REGELN IN BEZUG AUF AUßENGRENZEN UND VISA 
FÜR 2014 BIS 2020 *** 

P8_TA-PROV(2018)0252 ...................................................................................................... 49 
ABKOMMEN EU/SCHWEIZ ÜBER ZUSÄTZLICHE REGELN IN BEZUG AUF AUßENGRENZEN UND 
VISA FÜR 2014 BIS 2020 *** 

P8_TA-PROV(2018)0257 ...................................................................................................... 51 
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EU UND DER NATO 

P8_TA-PROV(2018)0258 ...................................................................................................... 65 
CYBERABWEHR 

P8_TA-PROV(2018)0259 ...................................................................................................... 87 
RUSSLAND, INSBESONDERE DER FALL DES UKRAINISCHEN POLITISCHEN GEFANGENEN OLEH 
SENZOW 

P8_TA-PROV(2018)0260 ...................................................................................................... 95 
MENSCHENRECHTSLAGE IN BAHRAIN, INSBESONDERE DER FALL NABIL RADSCHAB 

P8_TA-PROV(2018)0261 .................................................................................................... 103 
LAGE DER ROHINGYA-FLÜCHTLINGE, INSBESONDERE DIE NOT DER KINDER 

P8_TA-PROV(2018)0265 .................................................................................................... 111 
EINWAND GEGEN EINEN DELEGIERTEN RECHTSAKT: BESTANDSERHALTUNGSMAßNAHMEN ZUM 
SCHUTZ DER MEERESUMWELT DER NORDSEE 

P8_TA-PROV(2018)0266 .................................................................................................... 115 
BESETZTE GEBIETE IN GEORGIEN ZEHN JAHRE NACH DER INVASION DURCH RUSSLAND 
 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 5 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0263 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 
Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen 
(COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0822), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 46, Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 62 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C8-0012/2017), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vom deutschen Bundestag, vom deutschen Bundesrat, von der 
französischen Nationalversammlung, vom französischen Senat und vom 
österreichischen Bundesrat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 31. Mai 20171, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. April 2018 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                 
1  ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 43. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0395/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0404 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 14. Juni 2018 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2018/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über eine Verhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer 
Berufsreglementierungen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 46, Artikel 53 Absatz 1 und Artikel 62, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2,  

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                 
2 ABl. C 288 vom 31.8.2017, S. 43. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Berufsfreiheit ist ein Grundrecht. Die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (im Folgenden „Charta“) garantiert die Berufsfreiheit und die 

unternehmerische Freiheit. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die 

Niederlassungsfreiheit und die Dienstleistungsfreiheit sind Grundprinzipien des 

Binnenmarktes, die im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) verankert sind. Nationale Bestimmungen, die den Zugang zu 

reglementierten Berufen regeln, sollten daher keine ungerechtfertigten oder 

unverhältnismäßigen Hindernisse für die Ausübung dieser Grundrechte schaffen. 

(2) Bestehen im Unionsrecht keine spezifischen Rechtsvorschriften zur Harmonisierung 

der Anforderungen an den Zugang zu einem reglementierten Beruf oder zur 

Ausübung eines solchen Berufs, so fällt die Entscheidung, ob und wie ein Beruf zu 

reglementieren ist, in den Zuständigkeitsbereich eines Mitgliedstaats, solange die 

Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. 
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(3) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehört zu den allgemeinen Grundsätzen des 

Unionsrechts. Aus der Rechtsprechung4 ergibt sich, dass nationale Maßnahmen, 

welche die im AEUV garantierte Ausübung der Grundfreiheiten behindern oder 

weniger attraktiv machen können, vier Bedingungen erfüllen sollten, sie sollten 

nämlich: in nichtdiskriminierender Weise angewendet werden, durch Ziele des 

öffentlichen Interesses gerechtfertigt sein, geeignet sein, die Verwirklichung des mit 

ihnen verfolgten Zieles zu gewährleisten, und nicht über das hinausgehen, was zur 

Erreichung dieses Zieles erforderlich ist.  

(4) Die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 enthält eine 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Verhältnismäßigkeit der eigenen 

Anforderungen, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung 

beschränken, zu prüfen und die Ergebnisse dieser Prüfung der Kommission 

vorzulegen, wodurch der Prozess der gegenseitigen Evaluierung eingeleitet wird. 

Dieser Prozess bedeutet, dass die Mitgliedstaaten eine Überprüfung sämtlicher 

Rechtsvorschriften zu allen in ihrem Hoheitsgebiet reglementierten Berufen 

vornehmen mussten.  

                                                 
4 Urteil des Gerichtshofs vom 30. November 1995, Gebhard C-55/94, 

ECLI:EU:C:1995:411, Randnummer 37. 
5 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 

2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 
S. 22). 
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(5) Die Ergebnisse des Prozesses der gegenseitigen Evaluierung offenbarten einen 

Mangel an Klarheit hinsichtlich der von den Mitgliedstaaten bei der Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit der Anforderungen für den Zugang zu reglementierten Berufen 

oder ihre Ausübung anzuwendenden Kriterien sowie eine uneinheitliche Kontrolle 

dieser Anforderungen auf allen Regulierungsebenen. Um eine Fragmentierung des 

Binnenmarktes zu vermeiden und Schranken bei der Aufnahme und Ausübung 

bestimmter abhängiger oder selbstständiger Tätigkeiten abzubauen, sollte es ein 

gemeinsames Verfahren auf Unionsebene geben, das den Erlass 

unverhältnismäßiger Maßnahmen verhindert. 

(6) In ihrer Mitteilung vom 28. Oktober 2015 mit dem Titel „Den Binnenmarkt weiter 

ausbauen: mehr Chancen für die Menschen und die Unternehmen“ identifizierte die 

Kommission die Notwendigkeit, den Mitgliedstaaten ein Raster für die 

Verhältnismäßigkeitsprüfung an die Hand zu geben, das sie bei der Überprüfung 

bestehender oder dem Erlass neuer Berufsreglementierungen anwenden können.  

(7) Mit dieser Richtlinie sollen Regeln zu von den Mitgliedstaaten durchzuführenden 

Verhältnismäßigkeitsprüfungen vor der Einführung von neuen oder der 

Änderung von bestehenden Berufsreglementierungen festgelegt werden, damit 

sichergestellt ist, dass der Binnenmarkt ordnungsgemäß funktioniert und 

gleichzeitig Transparenz und ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleistet 

werden. 
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(8) Die von der vorliegenden Richtlinie erfassten Tätigkeiten sollten die in den 

Geltungsbereich der Richtlinie 2005/36/EG fallenden reglementierten Berufe 

betreffen. Diese Richtlinie sollte auf Anforderungen, die den Zugang zu 

bestehenden reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken oder auf 

den Zugang zu neuen Berufen oder deren Ausübung, deren Reglementierung die 

Mitgliedstaaten in Betracht ziehen, Anwendung finden. Die vorliegende Richtlinie 

sollte zusätzlich zur Richtlinie 2005/36/EG zur Anwendung kommen, unbeschadet 

sonstiger Rechtsvorschriften, die in einem gesonderten Rechtsakt der Union 

festgelegt wurden und den Zugang zu einem bestimmten reglementierten Beruf oder 

die Ausübung dieses Berufs betreffen. 

(9) Diese Richtlinie berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, die Organisation 

und den Inhalt ihrer Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zu 

bestimmen, dies gilt insbesondere für die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, 

Berufsorganisationen die Befugnis zur Organisation und Überwachung der 

Berufsausbildung zu übertragen. Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten 

Berufen oder deren Ausübung nicht beschränken, einschließlich redaktioneller 

Änderungen oder technischer Anpassungen des Inhalts von Ausbildungsgängen 

oder der Aktualisierung von Ausbildungsvorschriften, sollten nicht in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen. Besteht die Berufsausbildung jedoch aus 

vergüteten Tätigkeiten, sollten die Niederlassungsfreiheit und der freie 

Dienstleistungsverkehr gewährleistet sein. 
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(10) Setzen die Mitgliedstaaten spezifische Anforderungen an die Reglementierung 

eines bestimmten Berufs um, die in einem gesonderten Rechtsakt der Union 

festgelegt sind, bei dem die Wahl der genauen Art und Weise ihrer Umsetzung den 

Mitgliedstaaten nicht überlassen bleibt, sollte die in spezifischen Vorschriften 

dieser Richtlinie vorgesehene Prüfung der Verhältnismäßigkeit keine Anwendung 

finden. 

(11) Die Mitgliedstaaten sollten sich auf einen gemeinsamen Rechtsrahmen verlassen 

können, der sich auf klar definierte Rechtsbegriffe im Zusammenhang mit 

verschiedenen Arten der Reglementierung von Berufen in der Union stützt. Es gibt 

verschiedene Arten der Reglementierung eines Berufs; so kann zum Beispiel der 

Zugang zu einer bestimmten Tätigkeit oder deren Ausübung Inhabern bestimmter 

beruflicher Qualifikationen vorbehalten werden. Die Mitgliedstaaten können zudem 

eine bestimmte Art der Ausübung eines Berufes reglementieren, indem sie 

Bedingungen für die Verwendung von Berufsbezeichnungen festlegen oder nur für 

Selbstständige, unselbständige Fachkräfte oder Geschäftsführer und gesetzliche 

Vertreter von Unternehmen, insbesondere wenn die Tätigkeit von einer 

juristischen Person in Form einer Berufsgesellschaft ausgeübt wird, 

Qualifikationsanforderungen vorschreiben.  

(12) Vor der Einführung neuer oder der Änderung bestehender Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 

Ausübung beschränken, sollten die Mitgliedstaaten die Verhältnismäßigkeit dieser 

Vorschriften prüfen. Der Umfang der Prüfung sollte im Verhältnis zu der Art, 

dem Inhalt und den Auswirkungen der eingeführten Vorschrift stehen. 
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(13) Die Beweislast für die Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeit liegt bei den 

Mitgliedstaaten. Die Gründe, mit denen ein Mitgliedstaat eine Reglementierung 

rechtfertigt, sollten daher von einer Analyse der Eignung und Verhältnismäßigkeit 

der von diesem Mitgliedstaat erlassenen Maßnahme und von spezifischen 

Nachweisen zur Substantiierung seiner Argumente begleitet werden. Auch wenn ein 

Mitgliedstaat vor dem Erlass einer derartigen Vorschrift nicht unbedingt eine 

spezifische Studie oder Nachweise oder Materialien einer bestimmten Art vorlegen 

muss, die ihre Verhältnismäßigkeit belegen, sollte er doch unter Berücksichtigung 

der besonderen Gegebenheiten dieses Mitgliedstaats eine objektive Untersuchung 

durchführen, in der nachgewiesen wird, dass die Erreichung von Zielen des 

Allgemeininteresses wirklich gefährdet ist.  

(14) Die Mitgliedstaaten sollten Verhältnismäßigkeitsprüfungen objektiv und unabhängig 

durchführen; dies gilt auch für indirekt reglementierte Berufe, bei denen einem 

Berufsverband die Befugnis zur Reglementierung übertragen wird. Diese Prüfungen 

könnten ein Gutachten einer unabhängigen Stelle, einschließlich bestehender Stellen, 

die am nationalen Gesetzgebungsverfahren beteiligt sind, einschließen, die von den 

betreffenden Mitgliedstaaten mit dessen Erstellung beauftragt wurde. Dies ist 

besonders wichtig, wenn die Prüfung durch örtliche Behörden, Regulierungsstellen 

oder Berufsorganisationen erfolgt, die in bestimmten Fällen aufgrund ihrer größeren 

Nähe zu örtlichen Bedingungen und ihrer Fachkenntnisse unter Umständen besser in 

der Lage sind zu bestimmen, wie die Ziele des Allgemeininteresses am besten zu 

erreichen sind, deren politische Entscheidungen jedoch etablierten Unternehmen 

zulasten von neuen Marktteilnehmern Vorteile verschaffen könnten. 

(15) Es ist zweckmäßig, die Verhältnismäßigkeit neuer oder geänderter Bestimmungen, 

die den Zugang zu reglementierten Berufen und deren Ausübung beschränken, nach 

ihrem Erlass zu überwachen. Eine Überprüfung der Verhältnismäßigkeit 

einschränkender nationaler Maßnahmen im Bereich der reglementierten Berufe 

sollte sich nicht nur auf das Ziel dieser nationalen Maßnahmen zum Zeitpunkt ihres 

Erlasses, sondern auch auf eine Bewertung der nach ihrem Erlass eingetretenen 

Wirkungen stützen. Die Prüfung der Verhältnismäßigkeit der nationalen 

Maßnahmen sollte sich auf Entwicklungen stützen, die nach dem Erlass der 

Maßnahmen im betreffenden Bereich des reglementierten Berufs beobachtet 

wurden. 
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(16) Wie in ständiger Rechtsprechung bestätigt, ist jede ungerechtfertigte 

Beschränkung, die aus nationalen Rechtsvorschriften herrührt, die die 

Niederlassungsfreiheit oder die Dienstleistungsfreiheit einschränken, untersagt, 

einschließlich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit oder 

des Wohnsitzes. 
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(17) Ist die Aufnahme und Ausübung einer ▌ unselbständigen oder selbstständigen 

Tätigkeit von der Einhaltung bestimmter Anforderungen in Bezug auf bestimmte 

Berufsqualifikationen abhängig, die direkt oder indirekt von den Mitgliedstaaten 

festgelegt wurden, so ist sicherzustellen, dass diese Anforderungen durch Ziele des 

Allgemeininteresses gerechtfertigt sind, etwa durch Ziele im Sinne des AEUV, 

nämlich öffentliche Ordnung, öffentliche Sicherheit und öffentliche Gesundheit, 

oder durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses, die der Gerichtshof in seiner 

Rechtsprechung als solche anerkannt hat. ▌ Es ist zudem eine Klarstellung 

dahingehend notwendig, dass folgende Gründe zu den zwingenden Gründen des 

Allgemeininteresses im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofes gehören: 

Erhaltung des finanziellen Gleichgewichts der Systeme der sozialen Sicherung; 

Schutz der Verbraucher, der Dienstleistungsempfänger, einschließlich der 

Gewährleistung der Qualität der handwerklichen Arbeit, und der Arbeitnehmer; 

▌die Sicherung einer geordneten Rechtspflege; Gewährleistung der Lauterkeit des 

Handelsverkehrs; Betrugsbekämpfung und Verhinderung von Steuerhinterziehung 

und -vermeidung sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der Steueraufsicht; 

Verkehrssicherheit; Schutz der Umwelt und der städtischen Umwelt; 

Tiergesundheit; geistiges Eigentum; Erhaltung des nationalen historischen und 

künstlerischen Erbes; Ziele der Sozialpolitik und Ziele der Kulturpolitik. Nach 

ständiger Rechtsprechung stellen rein wirtschaftliche Gründe, nämlich die 

Förderung der nationalen Wirtschaft zum Nachteil der Grundfreiheiten, sowie 

rein verwaltungstechnische Gründe, etwa die Durchführung von Kontrollen oder das 

Erfassen von statistischen Daten, keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses 

dar. 
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(18) Es obliegt den Mitgliedstaaten, in den Grenzen der Verhältnismäßigkeit zu 

bestimmen, welches Maß an Schutz der Ziele des Allgemeininteresses sie 

gewährleisten möchten und welches das angemessene Regulierungsniveau ist. Der 

Umstand, dass ein Mitgliedstaat weniger strenge Bestimmungen als ein anderer 

Mitgliedstaat erlässt, bedeutet nicht, dass die Bestimmungen des letztgenannten 

Mitgliedstaates unverhältnismäßig und daher mit dem Unionsrecht unvereinbar 

sind. 

(19) In Bezug auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit muss gemäß Artikel 168 

Absatz 1 AEUV bei der Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und 

-maßnahmen ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt werden. Die 

vorliegende Richtlinie entspricht dieser Zielsetzung voll und ganz. 

(20) Um sicherzustellen, dass die von ihnen eingeführten Bestimmungen und die 

Änderungen, die sie an bestehenden Bestimmungen vornehmen, verhältnismäßig 

sind, sollten die Mitgliedstaaten die Kriterien zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit 

und zusätzliche Kriterien berücksichtigen, die für den zu prüfenden 

reglementierten Beruf relevant sind. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, einen Beruf zu 

reglementieren oder bestehende Regelungen zu ändern, so sollte berücksichtigt 

werden, welche Art von Risiken – insbesondere für Dienstleistungsempfänger, 

einschließlich Verbraucher, Berufsangehörige oder Dritte – mit der Verfolgung der 

angestrebten Ziele des Allgemeininteresses verbunden sind. Zudem sollte 

berücksichtigt werden, dass im Bereich der reglementierten Berufe zwischen 

Verbrauchern und Berufsangehörigen in der Regel eine Informationsasymmetrie 

besteht, da Berufsangehörige ein hohes Maß an Fachkenntnissen besitzen, die die 

Verbraucher vielleicht nicht haben ▌. 
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(21) Mit beruflichen Qualifikationen verbundene Anforderungen sollten nur dann als 

erforderlich angesehen werden, wenn die bestehenden Maßnahmen, etwa 

Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit oder 

Verbraucherschutzvorschriften, nicht als geeignet oder tatsächlich wirksam zur 

Erreichung des angestrebten Ziels betrachtet werden können. 

(22) Um die Anforderung der Verhältnismäßigkeit zu erfüllen, sollte eine Maßnahme 

geeignet sein, die Erreichung des angestrebten Ziels zu gewährleisten. Eine 

Maßnahme sollte nur dann als geeignet betrachtet werden, die Verwirklichung des 

angestrebten Ziels zu gewährleisten, wenn sie tatsächlich dem Anliegen, es in 

kohärenter und systematischer Weise zu erreichen, gerecht wird, zum Beispiel 

wenn mit ähnlichen, mit bestimmten Tätigkeiten verbundenen Risiken in 

vergleichbarer Weise umgegangen wird und alle mit den Beschränkungen 

zusammenhängenden Ausnahmen im Einklang mit dem genannten Ziel 

angewendet werden. Zudem sollte die nationale Maßnahme wirksam zur 

Erreichung des angestrebten Ziels beitragen; sie ist daher als nicht geeignet zu 

betrachten, wenn sie sich nicht auf den Rechtfertigungsgrund auswirkt. 
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(23) Die Mitgliedstaaten sollten den Auswirkungen der Maßnahmen auf den freien 

Personen- und Dienstleistungsverkehr innerhalb der Union, die 

Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die Qualität der bereitgestellten 

Dienstleistungen insgesamt gebührend Rechnung tragen. Auf dieser Grundlage 

sollten die Mitgliedstaaten insbesondere ermitteln, ob der Umfang der 

Beschränkung des Zugangs zu einem reglementierten Beruf oder dessen 

Ausübung im Verhältnis zur Wichtigkeit der angestrebten Zielen und erwarteten 

Vorteilen steht. 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten einen Vergleich zwischen der nationalen Maßnahme 

und anderen, gelinderen Mitteln anstellen, mit denen dasselbe Ziel ebenfalls 

erreicht werden könnte, die aber weniger Beschränkungen mit sich bringen 

würden. Sind die Maßnahmen nur durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt 

und beschränken sich die identifizierten Risiken auf das Verhältnis zwischen dem 

Berufsangehörigen und dem Verbraucher, und wirken sich daher nicht negativ 

auf Dritte aus, sollten die Mitgliedstaaten prüfen, ob ihr Ziel durch gelindere 

Mittel erreicht werden könnte als durch Tätigkeitsvorbehalte für bestimmte 

Berufsangehörige. Beispielsweise sollten in Fällen, in denen die Verbraucher 

nach vernünftigen Ermessen wählen können, ob sie die Dienstleistungen von 

qualifizierten Fachleuten in Anspruch nehmen oder nicht, gelindere Mittel, wie 

etwa der Schutz der Berufsbezeichnung oder die Eintragung in ein Berufsregister, 

verwendet werden. Eine Reglementierung durch Tätigkeitsvorbehalte und 

geschützte Berufsbezeichnungen sollte in Erwägung gezogen werden, wenn die 

Maßnahmen bezwecken, eine ernsthafte Gefährdung der Ziele des 

Allgemeininteresses, etwa der öffentlichen Gesundheit, zu verhindern. 

www.parlament.gv.at



 

 19 

(25) Soweit dies wegen der Art und des Inhalts der geprüften Maßnahme von Belang 

ist, sollten die Mitgliedstaaten auch die folgenden Gesichtspunkte 

berücksichtigen: Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf 

erfassten oder einem Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der erforderlichen 

Berufsqualifikation; Komplexität der Aufgaben, insbesondere in Bezug auf 

Niveau, Eigenart und Dauer der erforderlichen Ausbildung oder Erfahrung; 

Existenz verschiedener Wege zum Erlangen der beruflichen Qualifikation; die 

Frage, ob sich die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit denen 

anderer Berufe überschneiden; und Grad der Autonomie bei der Ausübung eines 

reglementierten Berufs, insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf 

zusammenhängenden Tätigkeiten unter der Kontrolle und Verantwortung einer 

ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft stehen. 

(26) Diese Richtlinie berücksichtigt den wissenschaftlichen und technologischen 

Fortschritt und trägt zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes, auch 

im digitalen Umfeld, bei. In Anbetracht des raschen technologischen Wandels und 

wissenschaftlicher Entwicklungen könnte die Aktualisierung der 

Zugangsanforderungen für eine Reihe von Berufen von besonderer Bedeutung 

sein. Dies gilt besonders für fachliche Dienstleistungen, die auf elektronischem 

Wege erbracht werden. Bei der Reglementierung eines Berufs durch einen 

Mitgliedstaat sollte der Umstand berücksichtigt werden, dass wissenschaftliche 

und technische Entwicklungen die Informationsasymmetrie zwischen 

Berufsangehörigen und Verbrauchern abbauen oder verstärken könnten. Wenn 

die wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen ein hohes Risiko für die 

Ziele des Allgemeininteresses bergen, ist es Sache der Mitgliedstaaten, die 

Berufsangehörigen erforderlichenfalls aufzufordern, mit diesen Entwicklungen 

Schritt zu halten. 
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(27) Die Mitgliedstaaten sollten eine umfassende Bewertung der Umstände vornehmen, 

unter denen die ▌Maßnahme erlassen und durchgeführt wird, und insbesondere die 

Wirkung der neuen oder geänderten Vorschriften prüfen, wenn sie mit anderem 

Anforderungen kombiniert werden, die den Zugang zu einem Beruf oder dessen 

Ausübung beschränken. Die Aufnahme und Ausübung bestimmter Tätigkeiten 

kann von der Einhaltung mehrerer Anforderungen abhängig gemacht sein, etwa 

Regelungen in Bezug auf die Organisation des Berufs, die Pflichtmitgliedschaft in 

einer Berufsorganisation, die Berufsethik, die Überwachung und Haftung. Bei der 

Prüfung der ▌Wirkung der neuen oder geänderten Vorschriften sollten die 

Mitgliedstaaten daher die bestehenden Anforderungen berücksichtigen, darunter 

kontinuierliche Weiterbildung, Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, 

Registrierungs- oder Genehmigungsregelungen, quantitative Beschränkungen, 

spezifische Rechts- und Beteiligungsformen, geografische Beschränkungen, 

multidisziplinäre Beschränkungen und Unvereinbarkeitsvorschriften, Anforderungen 

an Versicherungsschutz, Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese zur 

Ausübung des Berufs notwendig sind, festgesetzte Mindest- und/oder Höchstpreise 

und Anforderungen für die Werbung. 
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(28) Die Einführung zusätzlicher Anforderungen kann zur Verwirklichung der Ziele 

des Allgemeininteresses geeignet sein. Die Tatsache allein, dass ihre einzelnen 

oder kombinierten Wirkungen einer Bewertung unterzogen werden sollten, 

bedeutet nicht, dass diese Anforderungen prima facie unverhältnismäßig sind. 

Beispielsweise kann die Pflicht zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung 

geeignet sein um sicherzustellen, dass die Berufsangehörigen mit neuen 

Entwicklungen in ihren jeweiligen Berufsfeldern Schritt halten, solange keine 

diskriminierenden und unverhältnismäßigen Bedingungen zum Nachteil von 

neuen Marktteilnehmern festgeschrieben werden. Gleichermaßen kann die 

Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation als angebracht angesehen 

werden, wenn diese Berufsorganisationen vom Staat mit der Wahrung der 

relevanten Ziele des Allgemeininteresses betraut sind, beispielsweise durch die 

Überwachung der rechtmäßigen Ausübung des Berufs oder die Organisation oder 

Überwachung der beruflichen Weiterbildung. Wenn die Unabhängigkeit eines 

Berufs nicht mit anderen Mitteln angemessen gewährleistet werden kann, könnten 

die Mitgliedstaaten die Anwendung von Schutzmaßnahmen in Erwägung ziehen, 

wie etwa die Beschränkung der Beteiligungen von berufsfremden Personen am 

Kapital von Gesellschaften oder die Auflage, dass sich die Mehrheit der 

Stimmrechte im Besitz von Personen befinden muss, die den Beruf ausüben, 

sofern diese Schutzmaßnahmen nicht über das zum Schutz der Ziele des 

Allgemeininteresses erforderliche Maß hinausgehen. Die Mitgliedstaaten könnten 

die Einführung festgelegter Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen 

erwägen, die von den Dienstleistungserbringern einzuhalten sind, insbesondere 

für Dienstleistungen, bei denen dies für die wirksame Anwendung des 

Grundsatzes der Kostenerstattung erforderlich ist, sofern diese Beschränkung 

verhältnismäßig ist und erforderlichenfalls Ausnahmen von den Mindest- 

und/oder Höchstpreisen vorgesehen sind. Wenn die Einführung zusätzlicher 

Anforderungen zu Duplikationen von Anforderungen führt, die bereits von einem 

Mitgliedstaat im Rahmen anderer Vorschriften oder Verfahren eingeführt 

wurden, können diese Anforderungen nicht als verhältnismäßig zur 

Verwirklichung des angestrebten Ziels angesehen werden. 
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(29) Gemäß Titel II der Richtlinie 2005/36/EG können die Mitgliedstaaten 

Dienstleistungserbringern, die in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen sind 

und vorübergehend und gelegentlich fachliche Dienstleistungen erbringen, keine 

Anforderungen oder Beschränkungen auferlegen, die in der genannten Richtlinie 

untersagt sind, wie zum Beispiel die Zulassung, die Eintragung oder 

Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation oder die Pflicht, einen Vertreter im 

Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaats zu bestellen, um Zugang zu einem 

reglementierten Beruf zu erhalten oder ihn auszuüben. Die Mitgliedstaaten 

können erforderlichenfalls von Dienstleistungserbringern, die vorübergehend 

Dienstleistungen erbringen möchten, verlangen, vor der ersten Erbringung einer 

Dienstleistung in Form einer schriftlichen Meldung Angaben zu machen und 

diese Meldung jährlich zu erneuern. Um die Erbringung fachlicher 

Dienstleistungen zu erleichtern, ist es daher erforderlich, unter Berücksichtigung 

des vorübergehenden oder gelegentlichen Charakters der Dienstleistung erneut 

darauf hinzuweisen, dass Anforderungen, wie die automatische vorübergehende 

Eintragung oder die Pro-forma-Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, 

Voraberklärungen und Dokumentenanforderungen sowie die Zahlung einer 

Gebühr oder von Entgelten verhältnismäßig sein sollten. Diese Anforderungen 

sollten nicht zu einer unverhältnismäßig hohen Belastung der 

Dienstleistungserbringer führen und sollten die Ausübung des freien 

Dienstleistungsverkehrs nicht behindern oder weniger attraktiv machen. Die 

Mitgliedstaaten sollten insbesondere prüfen, ob die Anforderung, bestimmte 

Angaben und Dokumente gemäß Artikel 7 der Richtlinie 2005/36/EG zu machen 

bzw. vorzulegen, und ob die Möglichkeit, weitere Einzelheiten im Wege der 

Verwaltungszusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten über das Binnenmarkt-

Informationssystem einzuholen, verhältnismäßig sind und ausreichen, um das 

ernsthafte Risiko einer Umgehung der geltenden Vorschriften durch die 

Dienstleistungserbringer zu vermeiden. Diese Richtlinie sollte jedoch nicht für 

Maßnahmen gelten, die darauf abzielen, die Einhaltung der geltenden Arbeits- 

und Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten. 
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(30) Wie durch die ständige Rechtsprechung bestätigt wird, nehmen die Gesundheit 

und das Leben des Menschen unter den vom AEUV geschützten Interessen den 

höchsten Rang ein. Folglich sollten die Mitgliedstaaten bei der Bewertung der 

Anforderungen an die Gesundheitsberufe, wie zum Beispiel vorbehaltene 

Tätigkeiten, geschützte Berufsbezeichnung, ständige berufliche 

Weiterentwicklung oder Vorschriften über die Organisation des Berufs, die 

Berufsethik und die Aufsicht, das Ziel der Gewährleistung eines hohen 

Gesundheitsschutzniveaus gebührend berücksichtigen, wobei die in der Richtlinie 

2005/36/EG festgelegten Mindestausbildungsbedingungen einzuhalten sind. Die 

Mitgliedstaaten sollten insbesondere sicherstellen, dass die Reglementierung der 

Gesundheitsberufe, die die öffentliche Gesundheit und die Patientensicherheit 

berühren, verhältnismäßig ist und zur Gewährleistung des Zugangs zur 

Gesundheitsversorgung beiträgt, der in der Charta als ein Grundrecht anerkannt 

ist, sowie zu einer sicheren, hochwertigen und effizienten Gesundheitsversorgung 

für die Bürger in ihrem Hoheitsgebiet. Bei der Festlegung der Politik für 

Gesundheitsdienstleistungen sollte berücksichtigt werden, dass die 

Zugänglichkeit, die hohe Qualität der Dienstleistungen und die angemessene und 

sichere Versorgung mit Arzneimitteln entsprechend den Erfordernissen der 

öffentlichen Gesundheit im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats sowie 

die Notwendigkeit, die berufliche Unabhängigkeit von Fachkräften im 

Gesundheitswesen sicherzustellen, gewährleistet werden müssen. Hinsichtlich der 

Reglementierung von Gesundheitsberufen sollten die Mitgliedstaaten im Rahmen 

des Ermessensspielraums nach Artikel 1 dieser Richtlinie das Ziel 

berücksichtigen, ein hohes Gesundheitsschutzniveau, einschließlich 

Zugänglichkeit und einer hochwertigen Gesundheitsversorgung für die Bürger, 

und eine angemessene und sichere Versorgung mit Arzneimitteln zu 

gewährleisten.  
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(31) Für das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarktes ist es wichtig 

sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten Bürger, repräsentative Verbände und 

andere relevante Interessenträger, einschließlich der Sozialpartner, vor der 

Einführung neuer oder der Änderung bestehender Anforderungen, die den Zugang 

zu reglementierten Berufen oder ihre Ausübung beschränken, informieren. Die 

Mitgliedstaaten sollten alle betroffenen Parteien einbeziehen und ihnen die 

Gelegenheit bieten, ihren Standpunkt darzulegen. Soweit sachdienlich und 

angemessen, sollten die Mitgliedstaaten öffentliche Konsultationen im Einklang 

mit ihren nationalen Verfahren durchführen.  

(32) Die Mitgliedstaaten sollten auch das Recht der Bürger auf Zugang zur Justiz in 

vollem Umfang berücksichtigen, wie es durch Artikel 47 der Charta und 

Artikel 19 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) gewährleistet 

ist. Hieraus folgt, dass die nationalen Gerichte im Einklang mit den im 

einzelstaatlichen Recht festgelegten Verfahren und mit Verfassungsgrundsätzen 

imstande sein müssen, die Verhältnismäßigkeit von Anforderungen, die in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, zu prüfen um zu gewährleisten, dass jede 

natürliche oder juristische Person das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 

gegen Beschränkungen der Freiheit, eine Beschäftigung zu wählen, gegen eine 

Beschränkung der Niederlassungsfreiheit und der Dienstleistungsfreiheit hat.  
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(33) Zum Zweck des Austauschs von Informationen über bewährte Verfahren sollten 

die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den Austausch 

geeigneter und regelmäßig aktualisierter Informationen über die Reglementierung 

von Berufen und auch über die Auswirkungen dieser Reglementierung zu fördern. 

Die Kommission sollte diesen Austausch erleichtern.  

(34) Zur Erhöhung der Transparenz und zur Förderung von 

Verhältnismäßigkeitsprüfungen, die sich auf vergleichbare Kriterien stützen, 

sollten die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen unbeschadet des 

Artikels 346 AEUV in der Datenbank der reglementierten Berufe leicht zugänglich 

sein, um anderen Mitgliedstaaten und betroffenen Dritten zu ermöglichen, der 

Kommission und dem betreffenden Mitgliedstaat Stellungnahmen zu übermitteln. 

Diese Stellungnahmen sollten von der Kommission in ihrem gemäß der Richtlinie 

2005/36/EG erstellten zusammenfassenden Bericht gebührend berücksichtigt 

werden.  

(35) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich das ordnungsgemäße Funktionieren des 

Binnenmarktes und die Vermeidung unverhältnismäßiger Beschränkungen des 

Zugangs zu reglementierten Berufen oder ihrer Ausübung, allein durch nationale 

Maßnahmen nicht hinreichend verwirklicht werden können und aufgrund ihres 

Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu erreichen sind, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip 

tätig werden. Entsprechend dem in diesem Artikel niedergelegten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus – 
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand  

Zur Gewährleistung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Binnenmarkts bei 

gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzniveaus legt diese Richtlinie 

Regeln für einen gemeinsamen Rechtsrahmen zur Durchführung von 

Verhältnismäßigkeitsprüfungen vor der Einführung neuer oder der Änderung bestehender 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften fest, mit denen der Zugang zu reglementierten Berufen 

oder deren Ausübung beschränkt wird. Die Richtlinie berührt nicht die Zuständigkeit, in 

Ermangelung einer Harmonisierung, und den Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten bei 

der Entscheidung, ob und wie ein Beruf zu reglementieren ist, sofern der Rahmen der 

Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

1. Diese Richtlinie gilt für die unter die Richtlinie 2005/36/EG fallenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die die Aufnahme oder Ausübung 

eines Berufs oder einer bestimmten Art seiner Ausübung beschränken, einschließlich 

des Führens einer Berufsbezeichnung und der im Rahmen dieser Berufsbezeichnung 

erlaubten beruflichen Tätigkeiten. 
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2. Sind in einem gesonderten Rechtsakt der Union spezifische Anforderungen an einen 

bestimmten Beruf festgelegt, und lässt dieser Rechtsakt den Mitgliedstaaten keine 

Wahl der genauen Art und Weise der Umsetzung dieser Anforderungen, finden die 

entsprechenden Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie keine Anwendung.  

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffsbestimmungen der Richtlinie 

2005/36/EG. 

Darüber hinaus gelten folgende Definitionen: 

a) „geschützte Berufsbezeichnung“ bezeichnet eine Form der Reglementierung eines 

Berufs, bei der die Verwendung einer Bezeichnung bei der Ausübung einer 

beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen Tätigkeiten aufgrund von 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder mittelbar dem Besitz einer 

bestimmten Berufsqualifikation unterliegt und bei einer missbräuchlichen 

Verwendung dieser Bezeichnung Sanktionen ▌ verhängt werden. 
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b) „vorbehaltene Tätigkeiten“ bedeutet eine Form der Reglementierung eines Berufs, 

bei der der Zugang zu einer beruflichen Tätigkeit oder einer Gruppe von beruflichen 

Tätigkeiten aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften unmittelbar oder 

mittelbar Angehörigen eines reglementierten Berufs, die Inhaber einer bestimmten 

Berufsqualifikation sind, vorbehalten wird, und zwar auch dann, wenn diese 

Tätigkeit mit anderen reglementierten Berufen geteilt wird. 

Artikel 4 

Ex-ante-Prüfung neuer Maßnahmen und Überwachung 

1. Die Mitgliedstaaten nehmen vor der Einführung neuer oder der Änderung 

bestehender Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Zugang zu 

reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, eine Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit nach den in dieser Richtlinie festgelegten Bestimmungen vor. 

2. Der Umfang der Prüfung nach Absatz 1 steht im Verhältnis zu der Art, dem Inhalt 

und den Auswirkungen der Vorschrift. 
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3. Jede Vorschrift im Sinne von Absatz 1 wird von einer Erläuterung begleitet, die so 

ausführlich ist, dass eine Bewertung der Übereinstimmung mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit ermöglicht wird. 

4. Die Gründe für die Betrachtung einer Vorschrift im Sinne von Absatz 1 als 

gerechtfertigt ▌ und verhältnismäßig werden durch qualitative und, soweit möglich 

und relevant, quantitative Elemente substantiiert. 

5. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Prüfung nach Absatz 1 objektiv und 

unabhängig durchgeführt wird. 

6. Die Mitgliedstaaten überwachen nach deren Erlass die Übereinstimmung von 

neuen oder geänderten Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die den Zugang zu 

reglementierten Berufen oder deren Ausübung beschränken, mit dem Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und tragen Entwicklungen, die nach dem Erlass der 

betreffenden Vorschriften eingetreten sind, gebührend Rechnung.  
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Artikel 5 

Nichtdiskriminierung 

Bei der Einführung neuer oder der Änderung bestehender Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, mit denen der Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 

Ausübung beschränkt wird, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Vorschriften 

weder eine direkte noch eine indirekte Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 

oder des Wohnsitzes darstellen. 

Artikel 6 

Rechtfertigung durch Ziele des Allgemeininteresses 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Rechts- und Verwaltungsvorschriften zur 

Beschränkung des Zugangs zu einem reglementierten Beruf oder seiner Ausübung, 

die sie einführen wollen, und die Änderungen, die sie an bestehenden Vorschriften 

vornehmen wollen, durch Ziele des Allgemeininteresses gerechtfertigt sind. 

2. Die Mitgliedstaaten berücksichtigen insbesondere, ob diese Vorschriften im Sinne 

des Absatzes 1 aus Gründen der öffentlichen Ordnung, öffentlichen Sicherheit oder 

öffentlichen Gesundheit oder durch sonstige zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses objektiv gerechtfertigt sind; hierzu zählen etwa die Erhaltung 

des finanziellen Gleichgewichts der Systeme der sozialen Sicherung, der Schutz der 

Verbraucher, der Dienstleistungsempfänger und der Arbeitnehmer, die Wahrung der 

geordneten Rechtspflege, die Gewährleistung der Lauterkeit des Handelsverkehrs, 

die Betrugsbekämpfung und die Verhinderung von Steuerhinterziehung und 

Steuervermeidung sowie die Sicherstellung einer wirksamen Steueraufsicht, die 

Verkehrssicherheit, der Schutz der Umwelt und der städtischen Umwelt, die 

Tiergesundheit, das geistige Eigentum, der Schutz und die Erhaltung des nationalen 

historischen und künstlerischen Erbes, Ziele der Sozialpolitik und Ziele der 

Kulturpolitik. 
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3. Gründe, die rein wirtschaftlicher Natur sind ▌, oder rein verwaltungstechnische 

Gründe stellen keine zwingenden Gründe des Allgemeininteresses dar, die eine 

Beschränkung des Zugangs zu reglementierten Berufen oder ihrer Ausübung 

rechtfertigen können. 

Artikel 7 

Verhältnismäßigkeit 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die von ihnen eingeführten Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften ▌, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 

Ausübung beschränken, und die Änderungen, die sie an bestehenden Vorschriften 

vornehmen, ▌ für die Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet sind und nicht 

über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinausgehen. 

2. Zu diesem Zweck berücksichtigen die Mitgliedstaaten vor dem Erlass der 

Vorschriften im Sinne des Absatzes 1 

a) die Eigenart der mit den angestrebten Zielen des Allgemeininteresses 

verbundenen Risiken, insbesondere der Risiken für 

Dienstleistungsempfänger, einschließlich Verbraucher, Berufsangehörige und 

Dritte; 
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b) ob bestehende Regelungen spezifischer oder allgemeiner Art, etwa die 

Regelungen in Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der Produktsicherheit 

oder des Verbraucherschutzes, nicht ausreichen, um das angestrebte Ziel zu 

erreichen; 

c) die Eignung der Vorschriften ▌ hinsichtlich ihrer Angemessenheit zur 

Erreichung des angestrebten Ziels, und ob sie diesem Ziel tatsächlich in 

kohärenter und systematischer Weise gerecht werden und somit den Risiken 

entgegenwirken, die bei vergleichbaren Tätigkeiten in ähnlicher Weise 

identifiziert wurden; 

d) die Auswirkungen auf den freien Personen- und Dienstleistungsverkehr 

innerhalb der Union, die Wahlmöglichkeiten für die Verbraucher und die 

Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen;  

e) die Möglichkeit des Rückgriffs auf gelindere Mittel zur Erreichung des im 

Allgemeininteresse liegenden Ziels; für die Zwecke dieses Buchstabens, 

wenn die Vorschriften nur durch den Verbraucherschutz gerechtfertigt sind 

und sich die identifizierten Risiken auf das Verhältnis zwischen dem 

Berufsangehörigen und dem Verbraucher beschränken und sich deshalb 

nicht negativ auf Dritte auswirken, prüfen die Mitgliedstaaten insbesondere, 

ob das Ziel durch Maßnahmen erreicht werden kann, die gelinder sind, als 

die Tätigkeiten vorzubehalten; 
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f) die Wirkung der neuen oder geänderten Vorschriften, wenn sie mit anderen 

Vorschriften, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 

Ausübung beschränken, kombiniert werden, und insbesondere, wie die 

neuen oder geänderten Vorschriften kombiniert mit anderen Anforderungen 

zum Erreichen desselben im Allgemeininteresse liegenden Ziels beitragen 

und ob sie hierfür notwendig sind. 

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen zudem die folgenden Elemente, wenn dies für 

die Art und den Inhalt der neu eingeführten oder geänderten Vorschrift relevant 

ist: 

a) den Zusammenhang zwischen dem Umfang der von einem Beruf 

erfassten oder einem Beruf vorbehaltenen Tätigkeiten und der 

erforderlichen Berufsqualifikation; 

b) den Zusammenhang zwischen der Komplexität der betreffenden 

Aufgaben und der Notwendigkeit, dass diejenigen, die sie wahrnehmen, 

im Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation sind, insbesondere in 

Bezug auf Niveau, Eigenart und Dauer der erforderlichen Ausbildung 

oder Erfahrung ▌;  
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c) die Möglichkeit zum Erlangen der beruflichen Qualifikation auf 

alternativen Wegen; 

d) ob und warum die bestimmten Berufen vorbehaltenen Tätigkeiten mit 

anderen Berufen geteilt oder nicht geteilt werden können; 

e) den Grad an Autonomie bei der Ausübung eines reglementierten Berufs 

und die Auswirkungen von Organisations- und 

Überwachungsmodalitäten auf die Erreichung des angestrebten Ziels, 

insbesondere wenn die mit einem reglementierten Beruf 

zusammenhängenden Tätigkeiten unter der Kontrolle und 

Verantwortung einer ordnungsgemäß qualifizierten Fachkraft stehen; 

f) die wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die die 

Informationsasymmetrie zwischen Berufsangehörigen und Verbrauchern 

tatsächlich abbauen oder verstärken können. 

▌ 
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3. Für die Zwecke von Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe f prüfen die Mitgliedstaaten 

die Auswirkung der neuen oder geänderten Vorschrift, wenn sie mit einer oder 

mehreren Anforderungen kombiniert wird, wobei die Tatsache zu berücksichtigen 

ist, dass diese Auswirkungen sowohl positiv als auch negativ sein können, und 

insbesondere die folgenden: 

a) Tätigkeitsvorbehalte, geschützte Berufsbezeichnung oder jede sonstige Form 

der Reglementierung im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a der 

Richtlinie 2005/36/EG; 

b) Verpflichtungen zur kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung; 

c) Vorschriften in Bezug auf Berufsorganisation, Standesregeln und 

Überwachung;  

d) Pflichtmitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Registrierungs- und 

Genehmigungsregelungen, insbesondere wenn diese Anforderungen den 

Besitz einer bestimmten Berufsqualifikation implizieren; 
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e) quantitative Beschränkungen, insbesondere Anforderungen, die die Zahl der 

Zulassungen zur Ausübung eines Berufs begrenzen oder eine Mindest- oder 

Höchstzahl der Arbeitnehmer, Geschäftsführer oder Vertreter festsetzen, die 

bestimmte Berufsqualifikationen besitzen; 

f) Anforderungen an bestimmte Rechtsformen oder Anforderungen in Bezug auf 

die Beteiligungsstruktur oder Geschäftsleitung eines Unternehmens, soweit 

diese Anforderungen unmittelbar mit der Ausübung des reglementierten 

Berufs zusammenhängen; 

g) geografische Beschränkungen, einschließlich dann, wenn der Beruf in Teilen 

eines Mitgliedstaates in einer Weise reglementiert ist, die sich von der 

Reglementierung in anderen Teilen unterscheidet; 

h) Anforderungen, die die gemeinschaftliche oder partnerschaftliche Ausübung 

eines reglementierten Berufs beschränken, sowie Unvereinbarkeitsregeln; 
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i) Anforderungen an den Versicherungsschutz oder andere Mittel des 

persönlichen oder kollektiven Schutzes in Bezug auf die Berufshaftpflicht; 

j) Anforderungen an Sprachkenntnisse, soweit diese für die Ausübung des 

Berufs erforderlich sind; 

k) festgelegte Mindest- und/oder Höchstpreisanforderungen; 

l) Anforderungen für die Werbung. 

4. Vor der Einführung neuer oder der Änderung bestehender Vorschriften sorgen 

die Mitgliedstaaten zusätzlich dafür, dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

spezifischer Anforderungen im Zusammenhang mit der vorübergehenden oder 

gelegentlichen Erbringung von Dienstleistungen gemäß Titel II der Richtlinie 

2005/36/EG eingehalten wird, einschließlich 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=


 

 38 

a) einer automatischen vorübergehenden Eintragung oder einer Pro-Forma-

Mitgliedschaft bei einer Berufsorganisation gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG; 

b) einer vorherigen Meldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 

2005/36/EG, der gemäß Absatz 2 des genannten Artikels erforderlichen 

Dokumente oder einer sonstigen gleichwertigen Anforderung; 

c) der Zahlung einer Gebühr oder von Entgelten, die vom 

Dienstleistungserbringer für die Verwaltungsverfahren im Zusammenhang 

mit dem Zugang zu reglementierten Berufen oder deren Ausübung gefordert 

werden. 

Dieser Absatz gilt nicht für Maßnahmen, durch die die Einhaltung geltender 

Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen gewährleistet werden soll, die die 

Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Unionsrecht anwenden. 

5. Betreffen Vorschriften gemäß diesem Artikel die Reglementierung von 

Gesundheitsberufen und haben sie Auswirkungen auf die Patientensicherheit, 

berücksichtigen die Mitgliedstaaten das Ziel der Sicherstellung eines hohen 

Gesundheitsschutzniveaus. 
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Artikel 8 

Informationen für Interessenträger und Mitwirkung von Interessenträgern 

1. Die Mitgliedstaaten stellen Bürgern, Dienstleistungsempfängern ▌und anderen 

einschlägigen Interessenträgern, auch solchen, die keine Angehörigen des 

betroffenen Berufs sind, auf geeignete Weise Informationen zur Verfügung, bevor 

sie neue Rechts- und Verwaltungsvorschriften einführen oder bestehende 

Vorschriften ändern, die den Zugang zu reglementierten Berufen oder deren 

Ausübung beschränken ▌.  

2. Die Mitgliedstaaten beziehen alle betroffenen Parteien in geeigneter Weise ein und 

geben ihnen die Gelegenheit, ihren Standpunkt darzulegen. Soweit relevant und 

angemessen, führen die Mitgliedstaaten öffentliche Konsultationen im Einklang 

mit ihren nationalen Verfahren durch. 

www.parlament.gv.at



 

 40 

Artikel 9 

Wirksamer Rechtsbehelf 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Einklang mit Verfahren, die im nationalen 

Recht festgelegt sind, ein wirksamer Rechtsbehelf hinsichtlich in dieser Richtlinie 

geregelter Angelegenheiten zur Verfügung steht. 

Artikel 10 

Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten 

1. Zur wirksamen Anwendung dieser Richtlinie ergreifen die Mitgliedstaaten ▌die 

notwendigen Maßnahmen, um den Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten über die in dieser Richtlinie geregelten Fragen und darüber, wie 

diese konkret einen Beruf reglementieren oder wie sich diese Reglementierung 

▌auswirkt, zu fördern. Die Kommission erleichtert diesen Informationsaustausch. 

2. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die für die Übermittlung und 

den Empfang von Informationen für die Zwecke der Anwendung von Absatz 1 

verantwortlichen Behörden. 
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Artikel 11 

Transparenz 

1. Die Gründe für die Beurteilung von Vorschriften, die nach dieser Richtlinie geprüft 

wurden und die der Kommission nach Artikel 59 Absatz 5 ▌der Richtlinie 

2005/36/EG zusammen mit den Vorschriften mitzuteilen sind, als gerechtfertigt, 

notwendig und verhältnismäßig, werden von den Mitgliedstaaten in der in 

Artikel 59 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG genannten Datenbank für 

reglementierte Berufe eingegeben und ▌von der Kommission öffentlich zugänglich 

gemacht. 

2. Die Mitgliedstaaten und andere interessierte Kreise können bei der Kommission 

oder dem Mitgliedstaat, der die Vorschriften und die Gründe, aus denen die 

Vorschriften als gerechtfertigt und verhältnismäßig betrachtet werden, mitgeteilt 

hat, Stellungnahmen einreichen. Diese Stellungnahmen werden von der 

Kommission in ihrem gemäß Artikel 59 Absatz 8 der Richtlinie 2005/36/EG 

erstellten zusammenfassenden Bericht gebührend berücksichtigt. 
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Artikel 12 

Überprüfung 

1. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 18. Januar 

2024 und danach alle fünf Jahre einen Bericht über die Durchführung und 

Wirksamkeit dieser Richtlinie vor, der sich unter anderem auf ihren Geltungsbereich 

und ihre Effektivität erstreckt. 

2. Dem in Absatz 1 genannten Bericht werden gegebenenfalls geeignete Vorschläge 

beigefügt. 

Artikel 13 

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen die zur Einhaltung dieser Richtlinie notwendigen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften spätestens bis zum ... [zwei Jahre nach 

Inkrafttreten dieser Richtlinie]. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. 
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Bei Erlass dieser Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten wird in den Maßnahmen 

selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese 

Richtlinie Bezug genommen. Die Mitgliedstaaten regeln die Art und Weise dieser 

Bezugnahme. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Text der wichtigsten nationalen 

Maßnahmen mit, die sie im Anwendungsbereich dieser Richtlinie erlassen. 

Artikel 14 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am ▌ zwanzigsten ▌ Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 15 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ▌ ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident    Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0249 
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Zusammensetzung des Europäischen 
Parlaments (00007/2018 – C8-0216/2018 – 2017/0900(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (00007/2018), 

 unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 14 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags 
über die Europäische Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0216/2018), 

 unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Februar 2018 zur Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments und auf seinen dieser Entschließung als Anlage beigefügten 
Beschluss des Rates6,  

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für konstitutionelle Fragen 
(A8-0207/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und – zur 
Information – der Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                 
6  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0029. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0251 
Abkommen EU/Island über zusätzliche Regeln in Bezug auf Außengrenzen 
und Visa für 2014 bis 2020 *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Island über zusätzliche 
Regeln in Bezug auf das Instrument für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen 
und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit für den Zeitraum 2014 bis 
2020 (09228/2017 – C8-0101/2018 – 2017/0088(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (09228/2017), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens zwischen der Europäischen Union 
und Island über zusätzliche Regeln in Bezug auf das Instrument für die finanzielle 
Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere 
Sicherheit für den Zeitraum 2014 bis 2020 (09253/2017), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0101/2018), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0196/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und Islands 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0252 
Abkommen EU/Schweiz über zusätzliche Regeln in Bezug auf 
Außengrenzen und Visa für 2014 bis 2020 *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – eines Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über zusätzliche Regeln in Bezug auf das Instrument für die 
finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die 
innere Sicherheit für den Zeitraum von 2014 bis 2020 (06222/2018 – C8-0119/2018 – 
2018/0032(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (06222/2018), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens zwischen der Europäischen Union 
und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über zusätzliche Regeln in Bezug auf das 
Instrument für die finanzielle Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen 
des Fonds für die innere Sicherheit für den Zeitraum von 2014 bis 2020 (06223/2018), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0119/2018), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0195/2018), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0257 
Beziehungen zwischen der EU und der NATO  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018 zu den Beziehungen 
zwischen der EU und der NATO (2017/2276(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag von Lissabon, 

– unter Hinweis auf den Nordatlantikvertrag, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20. Dezember 
2013, vom 26. Juni 2015, vom 28. Juni und 15. Dezember 2016 und vom 9. März, 
22. Juni und 15. Dezember 2017, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 18. Mai 2015 und vom 
14. November 2016 zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, vom 
6. Dezember 2016 zur Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO, vom 6. März, 
18. Mai und 17. Juli 2017 zur Globalen Strategie der EU und vom 19. Juni und 
5. Dezember 2017 über die Umsetzung des vom Rat der EU und vom NATO-Rat am 
6. Dezember 2016 gebilligten gemeinsamen Pakets von Vorschlägen, 

– unter Hinweis auf das am 28. Juni 2016 von der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vorgelegte 
Dokument mit dem Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres 
Europa – Eine Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union“, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates, 
des Präsidenten der Kommission und des NATO-Generalsekretärs vom 8. Juli 2016, 
auf das vom Rat der EU und vom NATO-Rat am 6. Dezember 2016 gemeinsam 
gebilligte Paket mit 42 Vorschlägen und die Sachstandsberichte vom 14. Juni und 
5. Dezember 2017 über die Umsetzung dieser Vorschläge sowie auf das von beiden 
Räten am 5. Dezember 2017 gebilligte neue Paket mit 32 Vorschlägen, 

– unter Hinweis auf das Ergebnis der Tagungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten, 
einschließlich Verteidigung) vom 13. November 2017 und vom 6. März 2018, bei 
denen es eigens um die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO ging, 
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– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. November 2016 an das 
Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über den Europäischen 
Verteidigungs-Aktionsplan (COM(2016)0950), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der VP/HR vom 
10. November 2017 an das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel „Die 
militärische Mobilität in der Europäischen Union verbessern“ (JOIN(2017)0041) und 
auf den im März 2018 vorgelegen dazugehörigen Aktionsplan (JOIN(2018)0005), 

– unter Hinweis auf das von der Kommission am 7. Juni 2017 vorgestellte 
Verteidigungspaket, 

– unter Hinweis auf den am 15. März 2018 veröffentlichten Jahresbericht 2017 des 
NATO-Generalsekretärs, 

– unter Hinweis auf die Entschließung Nr. 439 der Parlamentarischen Versammlung der 
NATO vom 9. Oktober 2017 zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen der NATO 
und der EU, 

– unter Hinweis auf die Entschließung Nr. 440 der Parlamentarischen Versammlung der 
NATO vom 9. Oktober 2017 zu der industriellen Basis der europäischen Verteidigung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses der 
Parlamentarischen Versammlung der NATO vom 8. Oktober 2017 über die 
Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU nach Warschau, einschließlich des 
vom Europäischen Parlament eingebrachten Anhangs, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. April 2016 zu dem Thema: „Die EU in 
einem sich wandelnden globalen Umfeld – eine stärker vernetzte, konfliktreichere und 
komplexere Welt“7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2016 zur europäischen 
Verteidigungsunion8, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 23. November 2016 und 
13. Dezember 2017 zur Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP)9, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 14. Dezember 2016 und 
13. Dezember 2017 zur Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik10, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. März 2017 zu dem Thema 
„Verfassungsmäßige, rechtliche und institutionelle Auswirkungen einer Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Möglichkeiten aufgrund des Vertrags von 

                                                 
7  ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 109. 
8  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0435. 
9  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0440 und P8_TA(2017)0492. 
10  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0503 und P8_TA(2017)0493. 
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Lissabon“11, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-
0188/2018), 

A. in der Erwägung, dass unsere Werte wie etwa liberale Demokratie, Multilateralismus, 
Menschenrechte, Frieden, Entwicklung und Rechtsstaatlichkeit, auf die sich die EU und 
die transatlantischen Bindungen stützen, sowie das auf Regeln beruhende internationale 
System und die Einheit und der Zusammenhalt Europas in Zeiten geopolitischer 
Turbulenzen und einer rasanten Schwächung des strategischen Umfelds ins Wanken 
geraten;  

B. in der Erwägung, dass die beiden größten westlichen Organisationen, nämlich die EU 
und die NATO, zunehmend enger zusammenarbeiten, wenn es darum geht, komplexe 
Herausforderungen, Risiken und Bedrohungen sowohl konventioneller als auch 
hybrider Art zu bewältigen, die von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren vor allem 
aus dem Osten und Süden ausgehen; in der Erwägung, dass die Häufung von Krisen, 
die zur Destabilisierung der europäischen Nachbarschaft führen, innen- und 
außenpolitische Sicherheitsbedrohungen nach sich ziehen; in der Erwägung, dass keine 
der beiden Organisationen über das vollständige erforderliche Instrumentarium verfügt, 
um diese sicherheitspolitischen Herausforderungen alleine angehen zu können, und 
dass jede von ihnen sie in Zusammenarbeit mit der anderen besser bewältigen könnte; 
in der Erwägung, dass die EU und die NATO unabdingbar sind, wenn die Sicherheit 
Europas und seiner Bürger sichergestellt werden soll; 

C. in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO nicht als 
Selbstzweck zu betrachten ist, sondern als Möglichkeit, durch einander ergänzende 
Missionen und verfügbare Hilfsmittel gemeinsame sicherheitspolitische Prioritäten und 
Ziele zu erreichen; in der Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten und die NATO-
Bündnispartner über ein einziges Kräftedispositiv verfügen; in der Erwägung, dass sie 
Ressourcen gemeinsam effizient nutzen und wirksamer eine große Bandbreite 
bestehender Instrumente mobilisieren können, um auf sicherheitspolitische 
Herausforderungen zu reagieren; 

D. in der Erwägung, dass die NATO ein Militärbündnis ist und die EU nicht; in der 
Erwägung, dass die EU ein globaler strategischer Akteur und ein Sicherheitsgarant ist, 
der über ein einzigartiges und breit gefächertes Instrumentarium verfügt, um dank 
seiner verschiedenen Politikbereiche umfassend auf aktuelle Herausforderungen 
reagieren zu können; in der Erwägung, dass sich die EU – seit der Einführung der 
Globalen Strategie und gemäß den darin enthaltenen Zielen – zunehmend ihrer 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit und Verteidigung sowie ihrer Rolle als 
Partner für Frieden und Sicherheit in der Welt stellt und ihre Fähigkeit zum autonomen 
Handeln stärkt, während sie zugleich ihren Beitrag zur NATO verstärkt und sich für 
eine engere Zusammenarbeit einsetzt; 

E. in der Erwägung, dass die NATO die Hauptverantwortung für die kollektive 
Verteidigung ihrer Mitglieder trägt; in der Erwägung, dass die Bündnispartner gemäß 

                                                 
11  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0092. 
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den NATO-Leitlinien innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren 2 % ihres BIP für 
Verteidigung aufwenden sollten, damit eine ausreichende Verteidigungsfähigkeit 
sichergestellt bleibt; in der Erwägung, dass die NATO als wichtigster 
Sicherheitspartner der EU ein wichtiger Garant für die Interoperabilität der Kapazitäten 
der verbündeten Streitkräfte und der Kohärenz ihrer Beschaffungsmaßnahmen ist; 

F. in der Erwägung, dass sich die Maßnahmen der EU und der NATO im Bereich 
Sicherheit ergänzen sollten, damit auf neue, noch nie dagewesene und komplexe 
Sicherheitsherausforderungen besser reagiert werden kann; in der Erwägung, dass 
gemeinsame Bereiche zwischen den beiden Organisationen auch eine engere und 
effizientere Zusammenarbeit erforderlich machen; 

G. in der Erwägung, dass die EU und die NATO, die beide mit Krisenbewältigung befasst 
sind, in diesem Bereich effizienter wären, wenn sie ihre Tätigkeiten richtig aufeinander 
abstimmen und ihre Expertise und Ressourcen optimal nutzen würden; in der 
Erwägung, dass die EU im Zuge ihrer Globalen Strategie ihren gemeinschaftlichen 
Ansatz stärkt, um externe Konflikte und Krisen sowie Bedrohungen und 
Herausforderungen an der Nahtstelle zwischen innerer und äußerer Sicherheit unter 
Verwendung ziviler oder militärischer Mittel zu meistern; 

H. in der Erwägung, dass die NATO und die EU auf dem NATO-Gipfel im Jahr 2016 in 
Warschau angesichts gemeinsamer Herausforderungen im Osten und Süden Bereiche 
für eine verstärkte Zusammenarbeit abgesteckt haben, darunter die Abwehr hybrider 
Bedrohungen, die Stärkung der Widerstandsfähigkeit, der Aufbau von 
Verteidigungskapazitäten, die Cyberabwehr, die Gefahrenabwehr im Seeverkehr und 
Übungen; in der Erwägung, dass im Dezember 2016 von den NATO-Außenministern 
42 Maßnahmen zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU 
in vereinbarten Bereichen gebilligt wurden und dass im Dezember 2017 weitere 
Bereiche für die gemeinsame Arbeit vereinbart wurden; 

I. in der Erwägung, dass es einer Partnerschaft zwischen der EU und der NATO bedarf, 
um hybride Bedrohungen abwehren zu können, wobei hierzu auch gehört, 
Fehlinformationen und Desinformation entgegenzuwirken sowie die 
Widerstandsfähigkeit zu stärken; in der Erwägung, dass es einer klaren Unterscheidung 
hinsichtlich der Kompetenzen und der politischen Strategien beider Institutionen 
bedarf; 

J. in der Erwägung, dass die Aktivitäten Russlands zunehmen; in der Erwägung, dass die 
Gefahr einer Schwächung der transatlantischen Beziehungen und der Solidarität unter 
den EU-Mitgliedstaaten weiter besteht und ihr gemeinsamer strategischer Ansatz in 
Bezug auf Russland gestärkt werden muss; in der Erwägung, dass sowohl die EU als 
auch die NATO angesichts des energischeren militärischen Auftretens Russlands 
besorgt sind; in der Erwägung, dass politische Manipulation und Cyberangriffe 
ebenfalls Anlass zur Besorgnis geben; in der Erwägung, dass die EU darauf reagiert 
hat, dass sich Russland unter Missachtung des Völkerrechts und internationaler Normen 
in innere Angelegenheiten Europas eingemischt hat; in der Erwägung, dass die 
Widerstandsfähigkeit ein entscheidender Faktor der kollektiven Verteidigung ist und 
bleiben wird; 

K. in der Erwägung, dass sich die südliche Nachbarschaft mit noch nie dagewesener 
Instabilität konfrontiert sieht, woraus sich eine erhebliche strategische Herausforderung 
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sowohl für die EU-Mitgliedstaaten als auch für die NATO-Mitglieder und insbesondere 
für die an den Außengrenzen liegenden Staaten ergibt; 

L. in der Erwägung, dass Cyberangriffe immer häufiger und immer raffinierter werden; in 
der Erwägung, dass die NATO die Cyberabwehr im Jahr 2014 zu einer der 
Kernaufgaben des Bündnisses im Bereich der kollektiven Verteidigung erklärt und im 
Jahr 2016 den Cyberraum neben Land, Luft und See als einen der operativen Bereiche 
anerkannt hat; in der Erwägung, dass die EU und die NATO die Anstrengungen des 
jeweils anderen ergänzen können; in der Erwägung, dass eine verstärkte 
Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten im Bereich Cybersicherheit gefördert werden 
sollte und dass es in diesem Bereich eines koordinierten Ansatzes aller EU-
Mitgliedsstaaten bedarf; 

M. in der Erwägung, dass die NATO und die EU im Dezember 2017 beschlossen haben, 
ihre Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung insbesondere durch vermehrten 
Informationsaustausch und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der einzelnen 
Staaten erheblich zu vertiefen; 

N. in der Erwägung, dass die EU und die NATO in Europa die gleiche 
Verkehrsinfrastruktur nutzen und dass diese einen entscheidenden Faktor für die rasche 
Entfaltung militärischer Präsenz darstellt, und in der Erwägung, dass die militärische 
Mobilität jüngst als vorrangiger Bereich der Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Organisationen festgelegt wurde; 

O. in der Erwägung, dass die Unterstützung der Öffentlichkeit für die NATO laut den vom 
Pew Research Center durchgeführten aktuellen Meinungsumfragen hoch ist und in den 
meisten NATO-Mitgliedstaaten weiter zunimmt; 

Eine Partnerschaft mit mehr Substanz 

1. ist überzeugt, dass die EU und die NATO im Streben nach Frieden und Sicherheit in 
der Welt die gleichen Werte teilen, dass sie es mit ähnlichen strategischen 
Herausforderungen zu tun haben und dass sie aufgrund der Schnittmenge von 
22 Mitgliedstaaten ähnliche Interessen im Bereich Sicherheit und Verteidigung 
verfolgen, wobei hierzu auch der Schutz ihrer Bürger vor Bedrohungen jeglicher Art 
gehört; ist der Ansicht, dass die strategische Partnerschaft zwischen der EU und der 
NATO von grundlegender Bedeutung ist, wenn es darum geht, diese 
sicherheitspolitischen Herausforderungen anzugehen; betont, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO in ergänzender Weise und unter Achtung der 
jeweiligen Besonderheiten und Aufgaben erfolgen sollte; 

2. betont, dass Offenheit und Transparenz unter uneingeschränkter Achtung der 
Beschlussfassungsautonomie und der Verfahren der beiden Organisationen sowie 
Inklusivität und Gegenseitigkeit unbeschadet des spezifischen Charakters der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten wichtige 
Grundsätze der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und der NATO sind; 
betont, dass die Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten, die nicht der NATO 
angehören, sowie mit NATO-Mitgliedern, die nicht der EU angehören, ein wesentlicher 
Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO ist; 

3. ist überzeugt, dass die NATO für ihre Mitglieder der Eckpfeiler der kollektiven 
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Verteidigung und Abschreckung in Europa ist; ist ferner überzeugt, dass eine stärkere 
EU mit einer wirksameren GSVP, die durch mannigfaltige Projekte unter den 
Mitgliedstaaten zum Tragen kommt und in der Lage ist, den Bestimmungen von 
Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über die Europäische Union nachzukommen, wonach 
die Mitgliedstaaten Beistand anfordern können, zu einer stärkeren NATO beiträgt; 
unterstreicht, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO zudem der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik jener sechs EU-Mitgliedstaaten, die nicht der 
NATO angehören, und jener sieben NATO-Mitglieder, die nicht der EU angehören, 
Rechnung tragen muss; 

4. ist der festen Überzeugung, dass wirksame Reaktionen auf die ganze Bandbreite von 
Herausforderungen im Bereich der Sicherheit strategische Weitsicht, weitere 
strukturelle Anpassungen und eine Kombination aus Hard-Power- und Soft-Power-
Instrumenten sowohl aufseiten der EU als auch aufseiten der NATO erfordern; betont, 
dass der Zeitfaktor bei der Stärkung der Partnerschaft zwischen der EU und der NATO 
von entscheidender Bedeutung ist, wobei die Unterschiede zwischen beiden 
Organisationen zu berücksichtigen sind; 

5. weist darauf hin, dass eine gemeinsame strategische Kultur Europas weiter ausgebaut 
werden sollte und dass es dabei von Vorteil sein wird, eine gemeinsame Einschätzung 
der Bedrohungslage zu erzielen; ist der Ansicht, dass die EU an der Stärkung ihrer 
strategischen Autonomie arbeiten muss; legt den EU-Mitgliedstaaten daher nahe, sich 
in Zusammenarbeit mit den EU-Organen auf eine gemeinsame Auffassung bezüglich 
der sich abzeichnenden Bedrohungslandschaft zu verständigen sowie ihre 
diesbezüglichen Tätigkeiten – wie gemeinsame Unterrichtungen, Zivilschutzübungen 
und gemeinsame Bedrohungsanalysen – fortzusetzen; begrüßt die Bemühungen, die 
zuletzt in diese Richtung unternommen wurden; 

6. betont, dass die europäischen Bürger, denen bewusst ist, dass rein nationale Antworten 
auf Terrorismus und Unsicherheit nicht ausreichen, von der EU erwarten, dass diese sie 
vor diesen Bedrohungen schützt; betont ferner, dass eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO dafür sorgen würde, dass die Mitgliedstaaten einander 
besser ergänzen und wirksamer handeln könnten; 

7. betont die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO im 
Rahmen von Missionen und Operationen sowohl auf strategischer als auch auf 
taktischer Ebene zu stärken; 

8. betont, dass die strategische Partnerschaft zwischen der EU und der NATO für die sich 
kontinuierlich entwickelnde GSVP der EU und für die Zukunft des Bündnisses wie 
auch für die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich nach dem 
Brexit gleichermaßen von grundlegender Bedeutung ist;  

9. ist der Auffassung, dass das Potenzial der Beziehungen zwischen der EU und der 
NATO noch besser ausgeschöpft werden kann und dass sich die Weiterentwicklung 
und Vertiefung der Partnerschaft nicht auf eine gemeinsame Reaktion auf Krisen 
außerhalb Europas und insbesondere in der Nachbarschaft beschränken, sondern sich 
auch auf Krisen auf dem Kontinent selbst erstrecken sollte; 

10. unterstreicht, dass in den Bereichen Prävention, Analyse und Frühwarnung mittels 
eines wirksamen Austauschs von Informationen zusammengearbeitet werden muss, 
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wenn neu entstehende Bedrohungen durch gemeinsames Handeln abgewehrt werden 
sollen; 

11. ist der Ansicht, dass die Gemeinsame Erklärung der EU und der NATO und die 
anschließenden Maßnahmen zu ihrer Umsetzung eine neue und substanzielle Phase der 
strategischen Partnerschaft kennzeichnen; begrüßt die greifbaren Ergebnisse bei der 
Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung, die insbesondere die Abwehr hybrider 
Bedrohungen, die strategische Kommunikation, die Kohärenz der Ergebnisse der 
jeweiligen Verteidigungsplanungsprozesse und die Zusammenarbeit in maritimen 
Angelegenheiten betreffen; befürwortet weitere Fortschritte in diese Richtung und 
begrüßt das neue Maßnahmenpaket, das am 5. Dezember 2017 hinzugefügt wurde, und 
insbesondere die Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung, zur militärischen Mobilität, 
zur Rolle der Frauen sowie zu Frieden und Sicherheit; begrüßt den Wandel in der 
Kultur des Engagements und die reibungslose Zusammenarbeit des Personals bei der 
Umsetzung der einzelnen Maßnahmen; bekräftigt, dass der Prozess selbst zwar von den 
betreffenden Organisationen gesteuert wird, der letztliche Erfolg der Umsetzung der 
vereinbarten gemeinsamen Ziele und Maßnahmen jedoch vom nachhaltigen politischen 
Willen aller Mitgliedstaaten abhängt; begrüßt in diesem Zusammenhang auch das 
Engagement der Mitglieder sowohl der EU als auch der NATO und betont, dass die 
erfolgreiche Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung durchweg vom politischen Willen 
aller Mitgliedstaaten abhängt; hält es für wichtig, für eine bessere Zusammenarbeit und 
einen intensiveren Dialog zwischen der EU und der NATO zu sorgen und den 
politischen Willen wie auch angemessene Ressourcen für die laufende Umsetzung und 
weitere Verbesserung der Zusammenarbeit sicherzustellen; sieht einer neuen Erklärung 
der EU und der NATO, die beim NATO-Gipfel am 11./12. Juli 2018 in Brüssel 
angenommen werden soll, erwartungsvoll entgegen; 

12. weist auf die regelmäßigen gemeinsamen Unterrichtungen durch die VP/HR und den 
NATO-Generalsekretär im Rat (Auswärtige Angelegenheiten) der EU bzw. im 
Nordatlantikrat (NAC) der NATO und die Fortführung der regelmäßigen Treffen des 
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der EU mit dem NAC hin; 

13. begrüßt, dass sich die USA erneut zur NATO und zur Sicherheit in Europa bekannt 
haben; erinnert daran, dass die EU und die Vereinigten Staaten wichtige internationale 
Partner sind und dass diese Partnerschaft auch durch die NATO Bestand hat; weist auf 
den Wert der bilateralen Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den USA 
hin; ist der festen Überzeugung, dass durch die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 
der EU und der NATO auch die transatlantischen Bindungen gestärkt werden und dass 
die Fähigkeit der NATO, ihre Aufgaben zu erfüllen, an die transatlantischen 
Beziehungen geknüpft ist; stellt daher fest, dass die jüngsten politischen Entwicklungen 
Auswirkungen auf die Stärke der transatlantischen Beziehungen haben könnten; stellt 
fest, dass die USA, die die wesentlichen verteidigungspolitischen Entwicklungen in der 
EU in der Vergangenheit im Allgemeinen unterstützt und befürwortet haben, sich 
weiterhin bemühen sollten, die strategischen Interessen Europas einschließlich des 
Ausbaus der europäischen Verteidigungsfähigkeiten besser zu verstehen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass das Sicherheitsumfeld des Bündnisses durch die 
Bemühungen der EU zur Erlangung ihrer strategischen Autonomie gestärkt wird; 

14. begrüßt die Enhanced Forward Presence („verstärkte Vornepräsenz“) der NATO an 
ihrer Ostflanke; begrüßt die Stationierung von vier multinationalen Bataillonen der 
NATO in Estland, Lettland, Litauen und Polen, die unter der Führung des Vereinigten 
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Königreichs, Kanadas, Deutschlands bzw. der Vereinigten Staaten stehen; ist der 
Auffassung, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO im Interesse 
der Sicherheit beider Organisationen an der Ost- und Südflanke weiter verstärkt und ein 
Eindringen Russlands auch in Länder der Ostflanke – sei es durch hybride oder 
konventionelle Mittel – verhindert und in geeigneter Weise abgewehrt werden sollte; 
unterstreicht, dass die aktuelle Infrastruktur in Europa, die im Wesentlichen von einer 
West-Ost-Ausrichtung geprägt ist, durch die Entwicklung einer neuen Nord-Süd-
Orientierung ergänzt werden sollte, um den Anforderungen hinsichtlich der 
militärischen Mobilität gerecht zu werden; unterstreicht, dass die Bemühungen um 
militärische Mobilität zur wirksamen Durchführung der Missionen und Operationen im 
Rahmen der GSVP sowie zur Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses beitragen sollten; 
ist der Ansicht, dass Straßen, Brücken und Bahnstrecken ausgebaut werden sollten, um 
eine rasche Verlegung von Truppen und militärischer Ausrüstung zu ermöglichen; 

15. betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Fähigkeiten der NATO zur 
raschen Verstärkung zu verbessern, indem die Infrastruktur auf Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten ausgebaut wird, Hemmnisse in den Bereichen Bürokratie und 
Infrastruktur, die der raschen Verlegung von Streitkräften entgegenstehen, beseitigt 
werden sowie militärische Ausrüstung und Nachschub an geeigneten Stellen 
vorgehalten werden, wodurch sich unsere kollektive Sicherheit erhöht; 

16. begrüßt die Einführung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ); betont ihr 
Potenzial, den europäischen Beitrag innerhalb der NATO zu stärken; ist der Ansicht, 
dass durch die SSZ Synergieeffekte und die Wirksamkeit verstärkt werden können und 
dass sie ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten der EU sowie der potenziellen Leistung der europäischen 
NATO-Mitglieder ist, und ist überzeugt, dass sich eine stärkere EU und eine stärkere 
NATO gegenseitig stärken können; 

17. betont, dass die SSZ die NATO ergänzt und dass sie die Zusammenarbeit zwischen der 
EU und der NATO im Bereich des Kapazitätsaufbaus weiter vorantreiben sollte, zumal 
sie darauf abzielt, die Verteidigungskapazitäten der EU zu stärken und die GSVP 
allgemein wirksamer und zweckmäßiger zu machen, wenn es darum geht, auf die 
sicherheitspolitischen und militärischen Herausforderungen der Gegenwart zu 
reagieren; betont, wie wichtig Transparenz und Kommunikation bezüglich der SSZ 
gegenüber den Vereinigten Staaten und anderen NATO-Mitgliedern sind, wenn 
Fehleinschätzungen verhindert werden sollen; 

18. betont, dass in der nächsten gemeinsamen Erklärung der EU und der NATO 
nachdrücklich gefordert werden sollte, dass die im Rahmen multinationaler 
Zusammenarbeit – einschließlich der SSZ – von EU-Mitgliedstaaten und von NATO-
Mitgliedern entwickelten Fähigkeiten sowohl für EU- als auch für NATO-Operationen 
verfügbar sein müssen; hebt hervor, dass die unlängst von der EU gefassten Beschlüsse 
(Koordinierte Jährliche Überprüfung der Verteidigung, SSZ, Europäischer 
Verteidigungsfonds), mit denen darauf abgezielt wird, dass die Europäer mehr 
Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen, dazu beitragen, die NATO zu 
stärken sowie eine gerechte transatlantische Lastenverteilung sicherzustellen, während 
zugleich das Ziel berücksichtigt wird, sich sicherheitspolitischen Herausforderungen 
gemeinsam zu stellen, dabei unnötige Doppelarbeit zu vermeiden und kohärente, 
komplementäre und interoperable Verteidigungsfähigkeiten zu entwickeln; ist der 
Ansicht, dass die Entwicklung gemeinsamer Standards, Verfahren, Schulungen und 
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Übungen eine wichtige Voraussetzung für eine effizientere Zusammenarbeit zwischen 
der EU und der NATO ist; 

19. stellt fest, dass nach dem Brexit 80 % der NATO-Verteidigungsausgaben von Nicht-
EU-Staaten getätigt werden und dass drei der vier NATO-Bataillone im Osten unter der 
Führung von Nicht-EU-Staaten stehen werden; 

20. fordert die EU und die NATO nachdrücklich auf, regelmäßig strategische Übungen 
unter Beteiligung der höchsten politischen Führungsebene beider Organisationen zu 
veranstalten; begrüßt in diesem Zusammenhang die Übung EU CYBRID 2017 in 
Estland als erste EU-Übung, an der auch der NATO-Generalsekretär teilgenommen hat; 

Die wichtigsten Bereiche der Zusammenarbeit 

21. stellt fest, dass die Sicherheitsbedrohungen hybrider und unkonventioneller geworden 
sind und dass die internationale Zusammenarbeit gefordert ist, sie zu bekämpfen; 
fordert die EU und die NATO auf, ihre Widerstandsfähigkeit weiter zu stärken und ein 
gemeinsames Lagebewusstsein für hybride Bedrohungen zu entwickeln; legt der EU 
und der NATO nahe, ihre Mechanismen zur Krisenbewältigung aufeinander 
abzustimmen, damit auf hybride Bedrohungen einheitlich reagiert werden kann; 
begrüßt das kürzlich vom NATO-Generalsekretär und der VP/HR eröffnete 
Exzellenzzentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen in Helsinki und legt den EU-
Mitgliedstaaten nahe, Exzellenzzentren zur Abwehr hybrider Bedrohungen nach dem 
Vorbild des Zentrums in Helsinki zu schaffen; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
separaten, aber parallelen Übungen PACE17 und CMX17, die im Jahr 2017 abgehalten 
wurden und bei denen EU- bzw. NATO-Personal die jeweiligen Verfahren für die 
Kommunikation und den Informationsaustausch während einer sich abzeichnenden 
fiktiven hybriden Bedrohung erprobte; begrüßt das konzertierte Vorgehen der 
westlichen Verbündeten als Reaktion auf den mutmaßlichen chemischen Angriff 
Russlands im Vereinigten Königreich; 

22. ist der Ansicht, dass in der bevorstehenden gemeinsamen Erklärung der EU und der 
NATO die erzielten Fortschritte positiv bewertet werden sollten und die konkreten 
Umsetzung aller Vorschläge, die von beiden Organisationen angenommen wurden, 
gefordert werden sollte; ist der Ansicht, dass mehr Anstrengungen zur Umsetzung der 
zahlreichen bereits eingegangenen Verpflichtungen unternommen werden sollten; 

23. ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass die Initiativen zur Stärkung des Europas 
der Verteidigung beiden Organisationen zugutekommen sollten, sodass die EU-
Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, ihre strategische Autonomie zu stärken 
und auf glaubwürdige Weise gemeinsam militärisch vorzugehen; erinnert daran, dass 
diese Initiativen der Ergänzung der NATO-Initiativen dienen; 

24. hält es für wichtig, auch sicherzustellen, dass die Grundsätze der Inklusivität, der 
Gegenseitigkeit und der uneingeschränkten Achtung der Beschlussfassungsautonomie 
beider Organisationen umgesetzt werden, wie in den Schlussfolgerungen des Rates vom 
5. Dezember 2017 festgelegt; 

25. begrüßt die im Jahr 2017 mit Erfolg durchgeführte parallele und koordinierte 
Krisenmanagementübung, die eine nützliche Plattform zum Austausch bewährter 
Verfahren bot; sieht der Begutachtung der aus der Übung gewonnenen Erkenntnisse 
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und der weiteren Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO im Bereich der 
gemeinsamen Übungen einschließlich der für 2018 vorgesehenen und von der EU 
geleiteten Übung erwartungsvoll entgegen; 

26. weist auf die nach wie vor schwerfälligen und ineffizienten gegenwärtigen Verfahren 
zum Austausch von Verschlusssachen zwischen den beiden Organisationen hin; vertritt 
die Auffassung, dass beide Organisationen mit ähnlichen strategischen 
Herausforderungen konfrontiert sind und sich implizit gemeinsam mit den Folgen 
auseinandersetzen werden; ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit beim Austausch 
von Verschlusssachen und Informationsanalysen durch den Aufbau gegenseitigen 
Vertrauens – auch bei der Terrorismusbekämpfung – verbessert werden muss; betont, 
dass die EU ihre Kapazitäten ausweiten muss, indem sie mehr EU-Bedienstete mit 
Verschlusssachenermächtigungen versieht, spezielle Schulungen zum Umgang mit 
Verschlusssachen anbietet und in sichere Kommunikation investiert; ist der Ansicht, 
dass es auch zum Nutzen von Missionen und Operationen beider Organisationen wäre, 
wenn bezüglich des Austauschs geeigneter Informationen der Grundsatz der 
Gegenseitigkeit und ein Need-to-share-Ansatz verfolgt werden würden; vertritt die 
Auffassung, dass die parallele und koordinierte Auswertung von Informationen genutzt 
werden könnte, um hybride Bedrohungen gemeinsam wirksamer zu bekämpfen; 

27. ersucht die EU und die NATO, ihre Zusammenarbeit im Bereich der strategischen 
Kommunikation auszuweiten, indem sie unter anderem die Partnerschaft zwischen dem 
Exzellenzzentrum der NATO für strategische Kommunikation und der für die 
strategische Kommunikation zuständigen Dienststelle des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) stärken;  

28. begrüßt die neu eingerichtete EU-Analyseeinheit für hybride Bedrohungen und ihr 
Zusammenspiel mit der Analyseeinheit für hybride Bedrohungen der NATO, wenn es 
um die Weitergabe von Lagebewusstsein und den Austausch von Analysen potenzieller 
hybrider Bedrohungen geht; 

29. ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit sowie der Austausch und die Weitergabe von 
Informationen im Bereich der Cybersicherheit von elementarer Bedeutung sind, und 
erkennt die Fortschritte an, die auf diesem Gebiet bislang erzielt worden sind; betont, 
dass die Verhütung und Aufdeckung von Cybervorfällen sowie die Reaktion darauf 
verbessert werden müssen; ersucht beide Organisationen, ihre Überwachungstätigkeiten 
aufeinander abzustimmen und gegebenenfalls Daten mit Bezug zur Cyberabwehr 
auszutauschen, um dadurch die Anstrengungen der EU und der NATO im Bereich der 
Nachrichtengewinnung zu unterstützen; legt der EU und der NATO nahe, ihre 
operative Zusammenarbeit und Koordinierung zu vertiefen und die Interoperabilität zu 
verbessern, indem sie bewährte Verfahren hinsichtlich Hilfsmitteln, Methoden und 
Prozessen austauschen, die zur Rückverfolgung von Cyberangriffen verwendet werden; 
hält den verstärkten Austausch von Informationen zwischen der EU und der NATO für 
ein vorrangiges Ziel, damit alle für Cyberangriffe verantwortlichen Urheber 
identifiziert und entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet werden können; hält es 
für wichtig, auch die Schulungsmaßnahmen anzugleichen und bei Forschung und 
Technologie im Cyberbereich zusammenzuarbeiten; begrüßt die zwischen dem IT-
Notfallteam der EU und der Computer Incident Response Capability der NATO 
getroffene Vereinbarung; ist der Ansicht, dass mit neuen Tätigkeiten in Verbindung mit 
der Zusammenarbeit bei der Cyberabwehr im Rahmen des neuen Mandats der Agentur 
der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) das Interesse 
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der NATO gewonnen werden kann; 

30. hält es für wichtig, dafür zu sorgen, dass sich die Anstrengungen im Bereich des 
Aufbaus maritimer Kapazitäten unter Vermeidung unnötiger Doppelstrukturen 
ergänzen, damit die Sicherheit auf See effizienter gewährleistet werden kann; begrüßt 
die verstärkte operative Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der EU und der 
NATO, die sich unter anderem auf die Weitergabe von Lagebewusstsein auf der 
Grundlage der in der Mittelmeerregion und am Horn von Afrika gesammelten 
Erfahrungen erstreckt, wobei gleichzeitig nach weiteren Möglichkeiten zur 
gegenseitigen logistischen Unterstützung und zum Informationsaustausch zwischen den 
Mitarbeitern beider Organisationen zu operativen Maßnahmen, einschließlich 
Maßnahmen im Bereich der irregulären Migration, gesucht wird; 

31. begrüßt die vertiefte taktische und operative Zusammenarbeit, die sich unter anderem 
im Wege direkter Verbindungen zwischen dem NATO-Kommando über die alliierten 
Seestreitkräfte und Frontex sowie zwischen der Operation „Sea Guardian“ und der 
EUNAVFOR MED Operation Sophia gestaltet und dazu beiträgt, dass die EU und ihre 
Missionen die irreguläre Migration besser eindämmen und illegale Schmuggelnetze, die 
unter anderem illegalen Waffenhandel betreiben, bekämpfen können; stellt fest, dass 
die NATO auf Anfrage logistische Unterstützung und andere Leistungen wie etwa das 
Betanken auf See oder medizinische Unterstützung zur Verfügung stellen kann; stellt 
fest, dass es zuvor bereits eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der NATO-
Mission Operation Ocean Shield und der EU-Mission EUNAVFOR Operation Atalanta 
bei der Bekämpfung der Piraterie am Horn von Afrika gegeben hat; 

32. fordert eine weitere Verstärkung der Synergieeffekte zwischen der EU und der NATO 
im praktischen Einsatz sowie weitere Verbesserungen insbesondere bei der 
Koordinierung der Bemühungen im Bereich Nachrichtengewinnung, Überwachung und 
Aufklärung (ISR); 

33. bekräftigt, dass die Initiativen der EU zur Stärkung der europäischen Sicherheit und 
Verteidigung auch dazu beitragen sollten, dass jene EU-Mitgliedstaaten, die NATO-
Mitglieder sind, ihren Verpflichtungen gegenüber der NATO nachkommen; vertritt die 
Ansicht, dass es für keinen Staat nachteilig sein sollte, gleichzeitig Mitglied der EU und 
der NATO zu sein; betont ferner, dass die Neutralität bestimmter EU-Mitgliedstaaten 
gegenüber der NATO andere Verpflichtungen dieser Mitgliedstaaten im Kontext der 
Europäischen Verteidigungsunion nach sich ziehen sollte; betont, dass die EU-
Mitgliedstaaten in der Lage sein sollten, selbstständige Militärmissionen auch dann in 
die Wege zu leiten, wenn die NATO nicht tätig werden möchte oder wenn EU-
Maßnahmen angemessener sind; 

34. begrüßt die anhaltende Tendenz, dass die NATO-Mitglieder ihre 
Verteidigungsausgaben erhöhen, ersucht alle EU-Mitgliedstaaten, die auch NATO-
Mitglieder sind, substanzielle Schritte in Richtung des Ziels, 2 % des BIP für die 
Verteidigung aufzuwenden, zu tätigen, wobei 20 % der Ausgaben auf neue Großgeräte 
entfallen sollten; ist der Ansicht, dass jene Mitgliedstaaten, für welche die NATO-Ziele 
hinsichtlich der Verteidigungsausgaben gelten, in Erwägung ziehen sollten, im Rahmen 
des 20 %-Ziels für die Beschaffung einen bestimmten Betrag speziell für Forschung 
und Entwicklung bereitzustellen, um sicherzustellen, dass ein Mindestbetrag in 
Innovation investiert wird, woraus sich wiederum technologische Rückwirkungen auf 
den zivilen Bereich ergeben können; 
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35. weist auf die in der gemeinsamen Erklärung der EU und der NATO von Warschau 
enthaltene Aufforderung an die Mitglieder hin, sich für eine stärkere 
Verteidigungsindustrie und eine intensivere Verteidigungsforschung einzusetzen; ist 
fest davon überzeugt, dass die Mitglieder der EU und der NATO bei der Stärkung und 
Weiterentwicklung ihrer technologischen und industriellen Basis zusammenarbeiten 
und sich um Synergieeffekte bemühen müssen, um den Prioritäten im Bereich 
Kapazitäten gerecht zu werden, wobei es hier insbesondere um die Koordinierte 
Jährliche Überprüfung der Verteidigung und den Verteidigungsplanungsprozess der 
NATO geht; hält es für wichtig, dass die erfolgreiche und ausgewogene transatlantische 
Zusammenarbeit im Bereich der Wehrtechnik und der Verteidigungsindustrie für beide 
Organisationen eine strategische Priorität darstellen sollte; unterstützt die im Rahmen 
des Europäischen Verteidigungsfonds vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung der 
gemeinsamen Forschung und der Entwicklung der europäischen Kapazitäten; vertritt 
die Auffassung, dass sich durch verstärktes Engagement für Forschung und 
Fähigkeitenplanung mehr Effizienz erzielen lässt; 

36. bekräftigt, dass die Koordinierte Jährliche Überprüfung der Verteidigung der EU, der 
Fähigkeitenentwicklungsplan und die betreffenden NATO-Prozesse wie der NATO-
Verteidigungsplanungsprozess hinsichtlich der Ergebnisse und Zeitpläne kohärent sein 
müssen; betont, dass dafür gesorgt werden muss, dass die multinationalen Initiativen 
der EU wie auch der NATO zur Fähigkeitenentwicklung einander ergänzen und sich 
gegenseitig verstärken; betont, dass die Fähigkeiten, die im Rahmen der GSVP 
eingesetzt und im Rahmen der SSZ entwickelt werden, Eigentum der Mitgliedstaaten 
bleiben und von diesen auch in anderem institutionellen Rahmen zur Verfügung gestellt 
werden können; 

37. betont, dass die physischen und rechtlichen Hürden, die einer raschen und zügigen 
Verlegung von militärischem Personal und militärischer Ausrüstung innerhalb der EU 
und darüber hinaus im Wege stehen, in enger Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO abgebaut werden müssen, um bei Bedarf eine reibungslose Verlegung von 
Ausrüstung und Streitkräften innerhalb Europas zu gewährleisten, wobei dies auch die 
Nutzbarkeit kritischer Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Bahnstrecken einschließt; 
betont ferner, dass der Abbau der genannten Hürden erfolgen sollte, indem 
insbesondere der von der VP/HR und der Kommission vorgelegte Aktionsplan 
umgesetzt wird, der wiederum auf dem Fahrplan basiert, den die EU-Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Europäischen Verteidigungsagentur entwickelt haben; fordert die EU-
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, rasch Folgemaßnahmen zu ergreifen, um die bislang 
erzeugte Dynamik zu nutzen; betont, dass es kompatibler Verteidigungskapazitäten 
bedarf, die die EU- und NATO-weite Verwendung und Zusammenarbeit erleichtern; 
empfiehlt der EU und der NATO, sich auch mit der Mobilität von NATO-Streitkräften 
aus Nicht-EU-Ländern auf dem Hoheitsgebiet der EU zu befassen; 

38. ist der Ansicht, dass die EU und die NATO gemeinsam mehr unternehmen sollten, um 
die Widerstandsfähigkeit, die Verteidigung und die Sicherheit der Nachbarn und 
Partner beider Organisationen zu stärken; begrüßt nachdrücklich, dass die Hilfe für 
Nachbar- und Partnerländer beim Aufbau ihrer Kapazitäten und bei der Stärkung ihrer 
Widerstandsfähigkeit unter anderem in den Bereichen Terrorismusbekämpfung, 
strategische Kommunikation, Cyberabwehr, Munitionsaufbewahrung und Reform des 
Sicherheitssektors ein gemeinsames Ziel ist, das insbesondere in drei Pilotländern 
(Bosnien und Herzegowina, Republik Moldau und Tunesien) verfolgt wird; 
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39. ruft in Erinnerung, dass es im Interesse sowohl der EU als auch der NATO liegt, sich 
mit Sicherheitsfragen auf dem Westbalkan und in der Nachbarschaft der EU zu 
befassen und in bestimmten Bereichen zusammenzuarbeiten; begrüßt die Bemühungen 
der EU und der NATO, Ländern auf dem Westbalkan, in Osteuropa und im 
Südkaukasus politische und praktische Unterstützung zu gewähren; ersucht die EU-
Mitgliedstaaten, diese Bemühungen fortzusetzen, um die weitere demokratische 
Entwicklung und die Reform des Sicherheitssektors sicherzustellen; unterstreicht, dass 
die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO und den Westbalkanländern von 
entscheidender Bedeutung ist, um Sicherheitsbedrohungen bewältigen zu können, die 
den gesamten Kontinent betreffen; 

40. betont die Bedeutung der im Wiener Dokument verankerten Grundsätze, insbesondere 
des Grundsatzes der Offenheit und Transparenz; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Offenheit der militärischen Übungen sowie der gemeinsamen Übungen der EU und der 
NATO für internationale Beobachter; 

41. weist erneut darauf hin, dass Frauen – insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit 
Frauen und Kindern in Konfliktgebieten – in GSVP- und NATO-Missionen eine 
wichtige Rolle spielen; begrüßt, dass sowohl die EU als auch die NATO diese wichtige 
Rolle erkannt haben; empfiehlt, dass die EU und die NATO die Geschlechtervielfalt in 
ihren Strukturen und bei ihren Einsätzen proaktiv fördern; 

42. betont, dass die EU für die Zeit nach dem Brexit im Bereich Sicherheit und 
Verteidigung eine enge Beziehung mit dem Vereinigten Königreich sicherstellen muss, 
um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass das Vereinigte Königreich sowohl als 
NATO-Mitglied als auch als europäische Nation nach wie vor einen führenden Beitrag 
zur europäischen Verteidigung leisten wird, auch wenn es nicht mehr Mitglied der EU 
sein wird; 

o 

o     o 

43. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission, der VP/HR, dem NATO-Generalsekretär, den EU-Agenturen in den 
Bereichen Sicherheit und Verteidigung, den Regierungen und nationalen Parlamenten 
der EU-Mitgliedstaaten und der Parlamentarischen Versammlung der NATO zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0258 
Cyberabwehr 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 13. Juni 2018 zur Cyberabwehr 
(2018/2004(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf das am 28. Juni 2016 von der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vorgelegte 
Dokument mit dem Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres 
Europa – Eine Globale Strategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der 
Europäischen Union“, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20. Dezember 
2013, 26. Juni 2015, 15. Dezember 2016, 9. März 2017, 22. Juni 2017, 20. November 
2017 und 15. Dezember 2017, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Juni 2017 mit dem Titel 
„Reflexionspapier über die Zukunft der europäischen Verteidigung“ 
(COM(2017)0315), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 7. Juni 2017 mit dem Titel 
„Einrichtung des Europäischen Verteidigungsfonds“ (COM(2017)0295), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. November 2016 über den 
Europäischen Verteidigungs-Aktionsplan (COM(2016)0950), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 7. Februar 2013 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Cybersicherheitsstrategie der 
Europäischen Union – ein offener, sicherer und geschützter Cyberraum“ 
(JOIN(2013)0001), 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 
13. September 2017 mit dem Titel „Assessment of the EU 2013 Cybersecurity 
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Strategy“ (Bewertung der Cybersicherheitsstrategie der EU aus dem Jahr 2013) 
(SWD(2017)0295), 

– unter Hinweis auf den EU-Politikrahmen vom 18. November 2014 für die 
Cyberabwehr, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Februar 2015 zur 
Cyberdiplomatie, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Juni 2017 zu einem 
Rahmen für eine gemeinsame diplomatische Reaktion der EU auf böswillige 
Cyberaktivitäten („Cyber Diplomacy Toolbox“), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 13. September 2017 an 
das Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel „Abwehrfähigkeit, 
Abschreckung und Abwehr: die Cybersicherheit in der EU wirksam erhöhen“ 
(JOIN(2017)0450), 

– unter Hinweis auf das „Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to 
Cyber Operations“12, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines hohen 
gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union13, 

– unter Hinweis auf die Arbeit der Global Commission on the Stability for Cyberspace, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. April 2015 mit dem Titel 
„Die Europäische Sicherheitsagenda“ (COM(2015)0185), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 6. April 2016 an das 
Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel „Gemeinsamer Rahmen für die 
Abwehr hybrider Bedrohungen – eine Antwort der Europäischen Union“ 
(JOIN(2016)0018), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Oktober 2017 zur Bekämpfung der 
Cyberkriminalität14, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates, 
des Präsidenten der Kommission und des NATO-Generalsekretärs vom 8. Juli 2016, 
auf die gemeinsamen Pakete von Vorschlägen zur Umsetzung der gemeinsamen 
Erklärung, die vom Rat der EU und vom NATO-Rat am 6. Dezember 2016 und 
5. Dezember 2017 gebilligt wurden, sowie auf die Sachstandsberichte vom 14. Juni und 
5. Dezember 2017 über die Umsetzung der Pakete, 

                                                 
12  Cambridge University Press, Februar 2017, ISBN 9781316822524, 

https://doi.org/10.1017/9781316822524 
13  ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1. 
14  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0366. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2012 zu Cybersicherheit und 
Verteidigung15, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2016 zur europäischen 
Verteidigungsunion16, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 13. September 2017 für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die „EU-
Cybersicherheitsagentur“ (ENISA) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 526/2013 sowie über die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und 
Kommunikationstechnik („Rechtsakt zur Cybersicherheit“) (COM(2017)0477), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu dem Jahresbericht 
über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)17, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu dem Jahresbericht 
über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP)18, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-
0189/2018), 

A. in der Erwägung, dass Herausforderungen, Bedrohungen und Angriffe im Cyberraum 
sowie solche hybrider Natur eine große Bedrohung für die Sicherheit, die Verteidigung, 
die Stabilität und die Wettbewerbsfähigkeit der EU, ihrer Mitgliedstaaten und ihrer 
Bürger darstellen; in der Erwägung, dass die Cyberabwehr ganz eindeutig militärischer 
wie auch ziviler Natur ist; 

B. in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten einer beispiellosen Bedrohung 
in Form von politisch motivierten, staatlich geförderten Cyberangriffen sowie 
Cyberkriminalität und Cyberterrorismus ausgesetzt sind; 

C. in der Erwägung, dass der Cyberraum vom Militär weitgehend als fünfter operativer 
Bereich anerkannt wird, was die Entwicklung von Kapazitäten im Bereich der 
Cyberabwehr ermöglicht; in der Erwägung, dass diskutiert wird, ob der Cyberraum als 
fünfte Dimension der Kriegsführung anerkannt werden soll; 

D. in der Erwägung, dass die Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 EUV) vorsieht, dass 
im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats die 
anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung 
schulden; in der Erwägung, dass dies den besonderen Charakter der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt lässt; in der Erwägung, dass 
die Beistandsklausel durch die Solidaritätsklausel (Artikel 222 AEUV) ergänzt wird, 
laut der die EU-Länder verpflichtet sind, gemeinsam zu handeln, wenn ein 
Mitgliedstaat von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom 
Menschen verursachten Katastrophe betroffen ist; in der Erwägung, dass die 

                                                 
15  ABl. C 419 vom 16.12.2015, S. 145. 
16  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0435. 
17  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0493. 
18  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0492. 
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Solidaritätsklausel den Einsatz sowohl ziviler als auch militärischer Mittel vorsieht; 

E. in der Erwägung, dass die Cyberabwehr zwar nach wie vor einer der wichtigsten 
Zuständigkeitsbereiche der Mitgliedstaaten ist, die EU aber eine wichtige Rolle spielt, 
wenn eine Plattform für die europäische Zusammenarbeit geboten und sichergestellt 
werden soll, dass diese neuen Anstrengungen auf internationaler Ebene und im Rahmen 
der transatlantischen Sicherheitsarchitektur von Beginn an eng aufeinander abgestimmt 
werden, damit die Lücken und Ineffizienzen, die viele herkömmliche 
Verteidigungsbereiche kennzeichnen, gar nicht erst entstehen; in der Erwägung, dass 
wir mehr tun müssen, als nur unsere Zusammenarbeit und die Koordinierung zu 
verbessern; in der Erwägung, dass wir für eine wirksame Prävention sorgen müssen, 
indem die Fähigkeiten der EU in den Bereichen Aufdeckung, Abwehr und 
Abschreckung verbessert werden; in der Erwägung, dass es einer glaubwürdigen 
Cyberabwehr und digitalen Abschreckung bedarf, um für die EU eine wirksame 
Cybersicherheit zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die am wenigsten 
vorbereiteten Staaten nicht zu leichten Zielen für Cyberangriffe werden, und in der 
Erwägung, dass eine solide Cyberabwehr ein notwendiger Bestandteil der GSVP und 
der Entwicklung der Europäischen Verteidigungsunion sein sollte; in der Erwägung, 
dass es im Bereich der Cyberabwehr beständig an hochqualifizierten Fachkräften 
mangelt; in der Erwägung, dass eine enge Abstimmung beim Schutz der Streitkräfte vor 
Cyberanschlägen ein notwendiger Bestandteil der Entwicklung einer wirksamen GSVP 
ist; 

F. in der Erwägung, dass sich die EU-Mitgliedstaaten häufig Cyberangriffen ausgesetzt 
sehen, die von feindlich gesinnten und gefährlichen staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren ausgehen und gegen zivile oder militärische Ziele gerichtet sind; in der 
Erwägung, dass die gegenwärtige Gefährdung in erster Linie auf die Zersplitterung der 
europäischen Strategien und Fähigkeiten im Bereich der Verteidigung zurückzuführen 
ist, die es ausländischen Nachrichtendiensten ermöglicht, sich die Sicherheitslücken in 
den IT-Systemen und -Netzen, die für die europäische Sicherheit essenziell sind, immer 
wieder zunutze zu machen; in der Erwägung, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten 
die betroffenen Interessenträger in der Vergangenheit häufig nicht rechtzeitig informiert 
haben, um ihnen die Behebung der Schwachstellen in ihren Produkten und Diensten zu 
ermöglichen; in der Erwägung, dass die Angriffe dringende Verstärkungen und die 
Entwicklung offensiver und defensiver europäischer Fähigkeiten auf ziviler und 
militärischer Ebene erforderlich machen, um mögliche grenzüberschreitende 
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen, die durch Cybervorfälle verursacht werden 
können, abzuwenden; 

G. in der Erwägung, dass die Grenzen zwischen zivilen und militärischen Störungen im 
Cyberraum verschwimmen; 

H. in der Erwägung, dass viele Cybervorfälle erst durch die mangelnde 
Widerstandsfähigkeit und Robustheit der privaten und öffentlichen Netzinfrastruktur, 
den mangelhaften Schutz und die unzureichende Sicherung von Datenbanken und 
durch andere Mängel in der kritischen Informationsinfrastruktur ermöglicht werden; in 
der Erwägung, dass nur wenige Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht 
Verantwortung für den Schutz ihrer jeweiligen Netze und Informationssysteme und der 
damit verbundenen Daten übernehmen, was den allgemeinen Mangel an Investitionen 
in Schulungen und moderne Sicherheitstechnologie und die mangelnde Entwicklung 
geeigneter Leitlinien erklärt; 
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I. in der Erwägung, dass die Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz in der EU-
Grundrechtecharta und in Artikel 16 AEUV verankert und in der am 25. Mai 2018 in 
Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung der EU geregelt sind; 

J. in der Erwägung, dass eine aktive und effiziente Cyberpolitik in der Lage sein muss, 
Feinde abzuschrecken sowie ihre Kapazitäten zu zerschlagen und ihrer Fähigkeit, 
Angriffe durchzuführen, vorzugreifen und sie zu schwächen; 

K. in der Erwägung, dass der Cyberraum von verschiedenen terroristischen Vereinigungen 
und Organisationen als kostengünstiges Instrument zum Zwecke der Anwerbung neuer 
Mitglieder, der Radikalisierung und der Verbreitung terroristischer Propaganda genutzt 
wird; in der Erwägung, dass terroristische Vereinigungen, nichtstaatliche Akteure und 
grenzüberschreitend agierende kriminelle Netze sich Cyber-Operationen bedienen, um 
anonym Gelder zu beschaffen, Erkenntnisse zu gewinnen und Cyber-Ableger 
aufzubauen, um über das Internet Terrorkampagnen zu führen, kritische Infrastruktur 
zum Erliegen zu bringen, zu beschädigen oder zu zerstören, Finanzsysteme anzugreifen 
und andere illegale Aktivitäten, die sich auf die Sicherheit der europäischen Bürger 
auswirken, zu verfolgen; 

L. in der Erwägung, dass die Cyberabschreckung und die Cyberabwehr in Bezug auf die 
europäischen Streitkräfte und die kritische Infrastruktur in den Debatten über die 
Modernisierung der Verteidigung, die gemeinsame Verteidigung Europas, die künftige 
Entwicklung von Streitkräften und ihrer Einsätze sowie die strategische Autonomie der 
Europäischen Union zu kritischen Fragen geworden sind; 

M. in der Erwägung, dass etliche Mitgliedstaaten Investitionen in beträchtlicher Höhe 
getätigt haben, um zur Bewältigung dieser neuen Herausforderungen und zur 
Verbesserung ihrer Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe personell gut 
ausgestattete Cyberkommandos einzurichten, dass aber noch viel mehr getan werden 
muss, weil es immer schwieriger wird, Cyberangriffe auf der Ebene der Mitgliedstaaten 
abzuwehren; in der Erwägung, dass sich die Cyberkommandos der einzelnen 
Mitgliedstaaten unterscheiden, was ihre offensiven bzw. defensiven Aufträge angeht; in 
der Erwägung, dass sich auch andere Cyberabwehrstrukturen von einem Mitgliedstaat 
zum anderen stark unterscheiden und häufig nach wie vor zersplittert sind; in der 
Erwägung, dass die Cyberabwehr und die Cyberabschreckung am besten durch 
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
und Verbündeten bewältigt werden können, weil ihr Wirkungsraum weder Staats- noch 
Organisationsgrenzen kennt; in der Erwägung, dass die militärische und die zivile 
Cybersicherheit eng miteinander verbunden sind und es daher einer verstärkten 
Bündelung der Kräfte ziviler und militärischer Fachleute bedarf; in der Erwägung, dass 
Privatunternehmen auf diesem Gebiet über beträchtlichen Sachverstand verfügen, was 
grundlegende Fragen hinsichtlich Kontrolle und Sicherheit und bezüglich der Fähigkeit 
von Staaten, ihre Bürger zu schützen, aufwirft; 

N. in der Erwägung, dass die Cyberabwehrfähigkeiten der EU dringend ausgebaut werden 
müssen, weil nicht rechtzeitig auf die Veränderungen der Cybersicherheitslandschaft 
reagiert wurde; in der Erwägung, dass eine rasche Reaktion und eine angemessene 
Vorsorge zentrale Elemente sind, um die Sicherheit in diesem Bereich zu wahren; 

O. in der Erwägung, dass es sich bei der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) 
wie auch beim Europäischen Verteidigungsfonds um neue Initiativen handelt, die über 
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die erforderlichen Möglichkeiten verfügen, ein Umfeld zu fördern, das Chancen für 
KMU und Jungunternehmen bieten kann, sowie Kooperationsprojekte im Bereich der 
Cyberabwehr zu unterstützen, und in der Erwägung, dass beide zur Ausgestaltung des 
regulatorischen und institutionellen Rahmens beitragen werden; 

P. in der Erwägung, dass sich die an der SSZ beteiligenden Mitgliedstaaten verpflichtet 
haben, dafür zu sorgen, dass die Kooperationsbemühungen im Bereich der 
Cyberabwehr etwa auf dem Gebiet des Informationsaustauschs, der Ausbildung und der 
operativen Unterstützung weiter ausgebaut werden; 

Q. in der Erwägung, dass es bei zweien der 17 für die SSZ ausgewählten Projekte um die 
Cyberabwehr geht; 

R. in der Erwägung, dass durch den Europäischen Verteidigungsfonds die weltweite 
Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationsgeist der europäischen 
Verteidigungsindustrie gefördert werden müssen, indem in digitale Technologien und 
Cybertechnologien investiert wird, und dass die Entwicklung intelligenter Lösungen 
vorangetrieben werden muss, indem KMU und Jungunternehmen Gelegenheiten der 
Beteiligung daran geboten werden; 

S. in der Erwägung, dass die Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) eine Reihe von 
Projekten auf den Weg gebracht hat, mit denen dem Bedarf der Mitgliedstaaten, ihre 
Fähigkeiten im Bereich der Cyberabwehr auszubauen, unter anderem durch Aus- und 
Fortbildungsprojekte entsprochen werden soll, und dass zu diesen Projekten 
beispielsweise die Koordinierungsplattform für Schulungen und Übungen im Bereich 
der Cyberabwehr (CD TEXP), die Bedarfsbündelung hinsichtlich Schulungen und 
Übungen im Bereich der Cyberabwehr mit Unterstützung durch den Privatsektor 
(DePoCyTE) und das Cyber-Ranges-Projekt gehören; 

T. in der Erwägung, dass es weitere laufende EU-Projekte in den Bereichen 
Lagebewusstsein, Erkennung von Schadprogrammen und Informationsaustausch gibt 
(die Malware Information Sharing Platform (MISP) und das Multi-Agent System For 
Advanced persistent threat Detection (MASFAD)); 

U. in der Erwägung, dass im Bereich der Cyberabwehr ein großer und ständig wachsender 
Bedarf im Bereich des Kapazitätsaufbaus und der Ausbildung besteht, der am 
effizientesten durch Zusammenarbeit auf Ebene der EU und der NATO gedeckt werden 
kann; 

V. in der Erwägung, dass die Missionen und Operationen im Rahmen der GSVP wie alle 
modernen organisatorischen Unternehmungen stark von funktionierenden IT-Systemen 
abhängen; in der Erwägung, dass gegen GSVP-Missionen und -Operationen gerichtete 
Cyberbedrohungen auf verschiedenen Ebenen bestehen können – von der taktischen 
Ebene (GSVP-Missionen und -Operationen) über die operative Ebene (EU-Netze) bis 
hin zu der breiteren Ebene weltweiter IT-Infrastruktur; 

W. in der Erwägung, dass die Führungs- und Kontrollsysteme, der Informationsaustausch 
und die Logistik insbesondere auf taktischer und operativer Ebene auf gesicherter und 
auf frei zugänglicher IT-Infrastruktur beruhen; in der Erwägung, dass diese Systeme für 
Personen mit unlauteren Absichten, die es auf Missionen abgesehen haben, attraktive 
Ziele darstellen; in der Erwägung, dass Cyberangriffe empfindliche Auswirkungen auf 
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EU-Infrastruktur haben können; in der Erwägung, dass Cyberangriffe insbesondere für 
die Energieinfrastruktur der EU schwerwiegende Folgen hätten und daher verhindert 
werden müssen; 

X. in der Erwägung, dass die Cyberabwehr in allen Phasen des Planungsprozesses für 
GSVP-Missionen und -Operationen selbstverständlich gebührend berücksichtigt 
werden sollte, dass sie einer ständigen Überwachung bedarf und dass angemessene 
Kapazitäten zur Verfügung stehen müssen, um sie zu einem festen Bestandteil der 
Missionsplanung zu machen und ununterbrochen die notwendige wichtige 
Unterstützung zu leisten; 

Y. in der Erwägung, dass das Netzwerk des Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungskollegs (ESVK) der einzige europäische Ausbildungsanbieter für die 
Strukturen, Missionen und Operationen im Rahmen der GSVP ist; in der Erwägung, 
dass die Rolle, die es bei der Bündelung der europäischen Ausbildungskapazitäten im 
Cyberbereich spielt, nach aktuellen Plänen deutlich ausgebaut werden soll; 

Z. in der Erwägung, dass der Cyberraum in der beim NATO-Gipfel 2016 in Warschau 
abgegebenen Erklärung als operativer Bereich anerkannt wurde, in dem sich die NATO 
genauso wirksam verteidigen muss wie in der Luft, zu Land und auf See; 

AA. in der Erwägung, dass die EU und die NATO durch von der EDA und der NATO 
koordinierte Projekte im Bereich der Dual-Use-Forschung und durch Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit der Mitgliedstaaten gegen Cyberangriffe mittels von der Agentur 
der Europäischen Union für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) geleisteter 
Unterstützung dazu beigetragen haben, die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich 
der Cyberabwehr zu verbessern; 

AB. in der Erwägung, dass die NATO Operationen im Bereich der Cybersicherheit im Jahr 
2014 als Bestandteil ihrer kollektiven Verteidigung etabliert hat und im Jahr 2016 den 
Cyberraum neben Land, Luft und See als weiteren operativen Bereich anerkannt hat; in 
der Erwägung, dass sich die EU und die NATO beim Aufbau ihrer 
Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe und ihrer Fähigkeiten im Bereich der 
Cyberabwehr partnerschaftlich ergänzen; in der Erwägung, dass die Cybersicherheit 
und die Cyberabwehr bereits eine der stärksten Säulen der Zusammenarbeit zwischen 
beiden Organisationen sind und ein wichtiges Gebiet darstellen, auf dem beide 
einzigartige Fähigkeiten haben; in der Erwägung, dass die EU und die NATO in der 
gemeinsamen Erklärung der EU und der NATO vom 8. Juli 2016 einer umfassenden 
Kooperationsagenda zugestimmt haben; in der Erwägung, dass vier von 
42 Vorschlägen für eine engere Zusammenarbeit die Cybersicherheit und die 
Cyberabwehr betreffen und dass weitere Vorschläge auf die Bekämpfung hybrider 
Bedrohungen im weiteren Sinne abzielen; in der Erwägung, dass dies am 5. Dezember 
2017 durch einen weiteren Vorschlag zum Thema Cybersicherheit und Cyberabwehr 
ergänzt wurde; 

AC. in der Erwägung, dass die von den Vereinten Nationen eingesetzte Gruppe von 
Regierungssachverständigen für die Informationssicherheit (UNGGE) ihre letzte 
Verhandlungsrunde abgeschlossen hat; in der Erwägung, dass sie 2017 zwar nicht in 
der Lage war, einen Konsensbericht zu erstellen, die Berichte aus den Jahren 2015 und 
2013 aber Gültigkeit unter anderem dahingehend haben, dass darin anerkannt wird, 
dass das bestehende Völkerrecht und insbesondere die Charta der Vereinten Nationen 
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anwendbar und für die Wahrung von Frieden und Stabilität und für die Förderung eines 
offenen, sicheren, friedlichen und zugänglichen IKT-Umfelds essenziell sind; 

AD. in der Erwägung, dass der unlängst auf den Weg gebrachte Rahmen für eine 
gemeinsame diplomatische Reaktion der EU auf böswillige Cyberaktivitäten (die 
„Cyber Diplomacy Toolbox“ der EU), der auf die Entwicklung der Fähigkeiten der EU 
und der Mitgliedstaaten zur Beeinflussung des Verhaltens potenzieller Angreifer 
abzielt, den Einsatz angemessener und auch restriktiver Maßnahmen im Rahmen der 
GASP vorsieht; 

AE. in der Erwägung, dass verschiedene staatliche Akteure – unter anderem Russland, 
China und Nordkorea –, aber auch von Staaten angestiftete, beauftragte oder geförderte 
nichtstaatliche Akteure (einschließlich organisierter krimineller Vereinigungen), 
Sicherheitsbehörden und Privatunternehmen immer wieder an böswilligen 
Cyberaktivitäten beteiligt sind, mit denen politische, wirtschaftliche oder 
sicherheitsrelevante Ziele verfolgt werden, wobei zu diesen Aktivitäten unter anderem 
Angriffe auf kritische Infrastruktur, Cyberspionage und Massenüberwachung von EU-
Bürgern, die Unterstützung von Desinformationskampagnen und die Verbreitung von 
Schadprogrammen (Wannacry, NotPetya usw.), durch die der Zugang zum Internet und 
die Betriebsfähigkeit von IT-Systemen beschränkt werden, zählen; in der Erwägung, 
dass durch derartige Aktivitäten das Völkerrecht, die Menschenrechte und die 
Grundrechte der EU missachtet und verletzt und gleichzeitig die Demokratie, die 
Sicherheit, die öffentliche Ordnung und die strategische Autonomie der EU gefährdet 
werden und dass diese Aktivitäten daher eine gemeinsame Reaktion der EU wie etwa 
den Einsatz des Rahmens für eine gemeinsame diplomatische Reaktion der EU, 
einschließlich der Nutzung der in der „Cyber Diplomacy Toolbox“ vorgesehenen 
restriktiven Maßnahmen wie etwa im Falle von Privatunternehmen die Verhängung von 
Bußgeldern oder die Beschränkung des Zugangs zum Binnenmarkt nach sich ziehen 
sollten; 

AF. in der Erwägung, dass es in der Vergangenheit bereits etliche Male derartige groß 
angelegte Angriffe auf IKT-Infrastruktur gegeben hat, darunter 2007 in Estland, 2008 
in Georgien und gegenwärtig fast täglich in der Ukraine; in der Erwägung, dass 
offensiv ausgerichtete Cyberfähigkeiten in bislang ungekanntem Maße derzeit auch 
gegen die Mitgliedstaaten der EU und der NATO eingesetzt werden; 

AG. in der Erwägung, dass Cybersicherheitstechnologien, die für den militärischen wie auch 
den zivilen Bereich von Bedeutung sind (sogenannte „Dual-Use-Technologien“), 
zahlreiche Möglichkeiten bieten, in etlichen Bereichen wie etwa bei Verschlüsselungs-, 
Sicherheits- und Schwachstellenmanagementtools und Systemen zum Erkennen und 
Verhindern von unberechtigtem Eindringen Synergieeffekte zwischen zivilen und 
militärischen Akteuren zu schaffen; 

AH. in der Erwägung, dass sich die Entwicklung von Cybertechnologien in den kommenden 
Jahren auch auf neue Gebiete wie künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, 
Robotertechnik und mobile Geräte erstrecken wird und dass all diese Bereiche auch 
Folgen für die Sicherheit auf dem Gebiet der Verteidigung haben könnten; 

AI. in der Erwägung, dass die von verschiedenen Mitgliedstaaten eingerichteten 
Cyberkommandos einen wesentlichen Beitrag zum Schutz grundlegender ziviler 
Infrastruktur leisten können, und in der Erwägung, dass Wissen im Bereich der 
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Cyberabwehr im zivilen Bereich häufig gleichermaßen nützlich ist; 

Entwicklung von Fähigkeiten im Bereich der Cyberabwehr und der Cyberabschreckung 

1. betont, dass eine gemeinsame Politik und solide Kapazitäten im Bereich der 
Cyberabwehr eines der Kernstücke der Entwicklung der Europäischen 
Verteidigungsunion bilden sollten; 

2. begrüßt, dass die Kommission ein Cybersicherheitspaket auf den Weg gebracht hat, um 
die Widerstandsfähigkeit der EU gegen Cyberangriffe und die entsprechende 
Abschreckung und Abwehr voranzubringen; 

3. erinnert daran, dass die Cyberabwehr militärischen und zivilen Charakter hat und dass 
daher eine integrierte politische Vorgehensweise und eine enge Zusammenarbeit 
zwischen militärischen und zivilen Interessenträgern erforderlich ist; 

4. fordert, dass über sämtliche Organe und Einrichtungen der EU hinweg sowie in den 
Mitgliedstaaten in kohärenter Weise Cyberkapazitäten entwickelt werden und dass 
politische und praktische Lösungen hervorgebracht werden, die erforderlich sind, um 
die verbleibenden politischen, rechtlichen und organisatorischen Hindernisse, die einer 
Zusammenarbeit im Bereich der Cyberabwehr im Wege stehen, zu beseitigen; hält es 
daher für äußerst wichtig, dass sich die betreffenden öffentlichen Interessenträger auf 
Ebene der EU und der Einzelstaaten im Bereich der Cyberabwehr regelmäßig und 
vermehrt austauschen und regelmäßig und intensiver zusammenarbeiten; 

5. betont nachdrücklich, dass die Fähigkeiten der Mitgliedstaaten im Bereich der 
Cyberabwehr im Rahmen der im Entstehen begriffenen Europäischen 
Verteidigungsunion eine führende Rolle spielen und von Beginn an so weit wie 
möglich verzahnt werden sollten, um größtmögliche Effizienz zu erzielen; fordert die 
Mitgliedstaaten daher nachdrücklich auf, bei der Entwicklung ihrer jeweiligen 
Cyberabwehr unter Verfolgung eines klaren Fahrplans eng zusammenzuarbeiten, um so 
einen von der Kommission, dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) und der 
EDA koordinierten Prozess voranzubringen, durch den die Cyberabwehrstrukturen 
unter den Mitgliedstaaten besser aufeinander abgestimmt und verfügbare kurzfristige 
Maßnahmen akut umgesetzt werden sollen und der Austausch von Fachwissen 
gefördert werden soll; vertritt die Auffassung, dass wir ein sicheres europäisches Netz 
für kritische Informationen und Infrastruktur entwickeln sollten; weist darauf hin, dass 
solide Fähigkeiten im Bereich der Attribution wesentlicher Bestandteil einer wirksamen 
Cyberabwehr und Cyberabschreckung sind und dass eine wirksame Prävention die 
Entwicklung bedeutenden weiteren technologischen Fachwissens erfordern würde; 
fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, mehr finanzielle und personelle 
Ressourcen und insbesondere Fachleute für Cyberforensik einzusetzen, um die 
Attribution von Cyberangriffen zu verbessern; betont, dass diese Zusammenarbeit auch 
durch den Ausbau der ENISA realisiert werden sollte; 

6. nimmt zur Kenntnis, dass viele Mitgliedstaaten der Auffassung sind, dass der Besitz 
eigener Fähigkeiten im Bereich der Cyberabwehr für ihre nationale Sicherheitsstrategie 
von zentraler Bedeutung ist und einen wesentlichen Teil ihrer nationalen Souveränität 
ausmacht; betont jedoch, dass der Umfang an Kapazitäten und Wissen, der für wirklich 
umfassende und schlagkräftige Streitkräfte erforderlich ist, die das Ziel der 
strategischen Autonomie der EU im Cyberraum sicherstellen, wegen der Abwesenheit 
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von Grenzen im Cyberraum von keinem Mitgliedstaat alleine geleistet werden kann 
und daher eine verstärkte und koordinierte Reaktion seitens aller Mitgliedstaaten auf 
EU-Ebene erforderlich ist; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten beim Aufbau von Streitkräften dieser Art unter Zeitdruck stehen und 
unverzüglich handeln müssen; nimmt zur Kenntnis, dass sich die EU wegen EU-
Initiativen wie dem digitalen Binnenmarkt in einer guten Ausgangsposition befindet, 
um bei der Entwicklung europäischer Strategien zur Cyberabwehr eine führende Rolle 
einzunehmen; weist erneut darauf hin, dass bei der Entwicklung der Cyberabwehr auf 
EU-Ebene besonderes Augenmerk auf die Fähigkeit der EU gelegt werden muss, sich 
selbst zu schützen; begrüßt in diesem Zusammenhang den Vorschlag für ein 
dauerhaftes Mandat und eine gefestigte Rolle der ENISA; 

7. fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang nachdrücklich auf, den von der 
SSZ und dem Europäischen Verteidigungsfonds gebotenen Rahmen bestmöglich zu 
nutzen, um Kooperationsprojekte vorzuschlagen; 

8. nimmt die von der EU und ihren Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Cyberabwehr 
geleistete harte Arbeit zur Kenntnis; nimmt insbesondere die Projekte der EDA im 
Bereich Cyber Ranges, die strategische Forschungsagenda für die Cyberabwehr und die 
Entwicklung einsetzbarer Cyber-Lagebewusstseinspakete für Hauptquartiere zur 
Kenntnis; 

9. begrüßt die beiden Cyberprojekte, die im Rahmen der SSZ auf den Weg gebracht 
werden sollen, nämlich die Plattform für den Austausch von Informationen über die 
Reaktion auf Cyberbedrohungen und -vorfälle und die Teams für die rasche Reaktion 
auf Cybervorfälle und die gegenseitige Unterstützung im Bereich der Cybersicherheit; 
betont, dass diese beiden Projekte auf eine defensive Cyberpolitik ausgerichtet sind, die 
auf dem Austausch von Informationen über Cyberbedrohungen über eine vernetzte 
Plattform der Mitgliedstaaten und der Einrichtung von Teams für die rasche Reaktion 
auf Cybervorfälle fußt, wodurch es den Mitgliedstaaten ermöglicht wird, einander dabei 
zu helfen, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe sicherzustellen, und 
Cyberbedrohungen gemeinsam aufzudecken, zu erkennen und zu entschärfen; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, auf der Grundlage der SSZ-Projekte für 
nationale Teams für die rasche Reaktion auf Cybervorfälle und die gegenseitige 
Unterstützung im Bereich der Cybersicherheit ein europäisches Team für die rasche 
Reaktion auf Cybervorfälle einzurichten, das zur Unterstützung der Bemühungen der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten mit der Koordinierung sowie der Erkennung und 
Bekämpfung gemeinsamer Cyberbedrohungen betraut ist; 

10. stellt fest, dass die Fähigkeit der EU, Projekte im Bereich der Cyberabwehr zu 
entwickeln, davon abhängt, dass Technologien, Ausrüstung, Dienste, Daten und 
Datenverarbeitung beherrscht werden und dass auf vertrauenswürdige Akteure aus der 
Branche zurückgegriffen werden kann; 

11. weist erneut darauf hin, dass ein Ziel der Anstrengungen, die zur Verbesserung der 
Homogenität von Kommandosystemen unternommen werden, darin besteht, für die 
Interoperabilität der verfügbaren Kommandoinstrumente, mit denen der NATO-Länder, 
die nicht gleichzeitig Mitgliedstaaten der EU sind, sowie mit denen gelegentlicher 
Partner zu sorgen und einen reibungslosen Austausch von Informationen 
sicherzustellen, um den Entscheidungsprozess zu beschleunigen und vor dem 
Hintergrund des Cyberrisikos die Kontrolle über die Informationen zu wahren; 
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12. empfiehlt, Möglichkeiten zu sondieren, die Projekte im Rahmen der „Intelligenten 
Verteidigung“ der NATO (etwa das Projekt zur Kapazitätsentwicklung für die 
multinationale Cyberabwehr, die Plattform für den Austausch von Informationen über 
Schadprogramme (MISP) und die multinationale Aus- und Fortbildung im Bereich der 
Cyberabwehr (MNCDE&T)) zu ergänzen; 

13. weist auf die Entwicklungen hin, die in Bereichen wie der Nanotechnologie, der 
künstlichen Intelligenz, Big Data, Elektronikschrott und Hochleistungsrobotik 
gegenwärtig stattfinden; fordert die Mitgliedstaaten und die EU nachdrücklich auf, der 
möglichen Ausnutzung dieser Bereiche durch feindlich gesinnte staatliche Akteure und 
organisierte kriminelle Vereinigungen besondere Aufmerksamkeit zu widmen; fordert, 
dass Schulungsmaßnahmen und Fähigkeiten, die dem Schutz vor der Entstehung 
ausgeklügelter krimineller Machenschaften wie etwa komplexem Identitätsbetrug und 
Warenfälschungen dienen, ausgebaut werden; 

14. betont, dass es auf dem Gebiet der Sicherheit im Cyberraum größerer terminologischer 
Klarheit sowie einer umfassenden und integrierten Herangehensweise und 
gemeinsamer Anstrengungen bedarf, um Cyberbedrohungen und hybride Bedrohungen 
zu bekämpfen und extremistische und kriminelle sichere Häfen im Internet zu erkennen 
und zu eliminieren, indem der Informationsaustausch zwischen der EU und EU-
Agenturen wie Europol, Eurojust, der EDA und der ENISA verstärkt und intensiviert 
wird; 

15. hebt die zunehmend wichtige Funktion hervor, die der künstlichen Intelligenz sowohl 
bei Cyberangriffen als auch bei deren Abwehr zukommt; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, diesem Bereich im Rahmen der Forschung wie auch 
bei der praktischen Entwicklung ihrer Fähigkeiten im Bereich der Cyberabwehr 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

16. betont nachdrücklich, dass beim Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge unabhängig 
davon, ob sie bewaffnet sind oder nicht, zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden 
sollten, um ihre mögliche Gefährdung durch Cyberangriffe zu verringern; 

Cyberabwehr im Rahmen von GSVP-Missionen und -Operationen 

17. betont, dass die Cyberabwehr für GSVP-Missionen und -Operationen als operative 
Aufgabe betrachtet und in alle GSVP-Planungsprozesse eingebunden werden sollte, 
wobei sichergestellt werden sollte, dass die Cybersicherheit im gesamten 
Planungsprozess eine ständige Erwägung bleibt, damit die Angriffsflächen für 
Cyberangriffe verringert werden; 

18. nimmt zur Kenntnis, dass es bei der Planung einer erfolgreichen GSVP-Mission oder 
-Operation eines beträchtlichen Sachverstands im Bereich der Cyberabwehr sowie 
sicherer IT-Infrastruktur und -Netze sowohl in den operativen Hauptquartieren als auch 
im Rahmen der Missionen selbst bedarf, um eine genaue Bewertung der 
Bedrohungslage vornehmen und im Einsatz angemessenen Schutz gewähren zu 
können; fordert den EAD und die Mitgliedstaaten mit Hauptquartieren für GSVP-
Operationen auf, den für EU-Missionen und -Operationen bereitgestellten Sachverstand 
im Bereich der Cyberabwehr zu stärken; stellt fest, dass eine Vorbereitung von GSVP-
Missionen auf den Schutz vor Cyberangriffen nur begrenzt möglich ist; 
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19. betont, dass jede Planung von GSVP-Missionen und -Operationen mit einer 
eingehenden Bewertung der Bedrohungslage im Cyberraum einhergehen muss; stellt 
fest, dass die von der ENISA erstellte Klassifizierung eine geeignete Vorlage für eine 
Bewertung dieser Art bietet; empfiehlt, dass für die GSVP-Hauptquartiere Kapazitäten 
zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe geschaffen werden; 

20. weist insbesondere darauf hin, wie wichtig es ist, die Fußabdrücke und Angriffsflächen 
von GSVP-Missionen und -Operationen im Netz auf das erforderliche Mindestmaß zu 
beschränken; fordert die an den Planungen beteiligten Personen nachdrücklich auf, dies 
im Planungsprozess von Anfang an zu berücksichtigen; 

21. nimmt die Untersuchung der EDA zum Fortbildungsbedarf zur Kenntnis, bei der sich 
im Bereich der Cyberabwehr enorme Lücken bei den Fertigkeiten und Kompetenzen 
der Entscheidungsträger nicht nur in den Mitgliedstaaten gezeigt haben, und begrüßt 
die Initiativen, die die EDA zur Fortbildung ranghoher Entscheidungsträger in den 
Mitgliedstaaten zur Unterstützung der Planung von GSVP-Missionen und -Operationen 
ergriffen hat; 

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Cyberabwehr 

22. stellt fest, dass durch ein EU-weit vereinheitlichtes Angebot an Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Cyberabwehr Bedrohungen deutlich 
abgeschwächt werden könnten, und fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Zusammenarbeit im Bereich Aus- und Fortbildungs- sowie Übungsmaßnahmen zu 
verstärken; 

23. unterstützt nachdrücklich das militärische Erasmus-Programm und andere gemeinsame 
Initiativen in den Bereichen Schulung und Austausch, die darauf abzielen, die 
Interoperabilität der Streitkräfte der Mitgliedstaaten und den Aufbau einer 
gemeinsamen Strategiekultur durch einen verstärkten Austausch von jungen 
Militärangehörigen zu erhöhen, wobei nicht außer Acht gelassen werden darf, dass eine 
solche Interoperabilität zwischen allen Mitgliedstaaten und NATO-Bündnispartnern 
erforderlich ist; vertritt die Ansicht, dass der Austausch zu Aus- und 
Fortbildungszwecken im Bereich der Cyberabwehr über diese Initiative hinausgehen 
und sich auf Militärangehörige aller Altersgruppen und Ränge sowie Studierende aller 
akademischen Einrichtungen, die Ausbildungsprogramme zur Cybersicherheit anbieten, 
erstrecken sollte; 

24. betont, dass im Bereich der Cyberabwehr mehr Fachkräfte benötigt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Zusammenarbeit zwischen zivilen akademischen Einrichtungen 
und Militärakademien zu erleichtern, um diese Lücke zu schließen und so mehr 
Möglichkeiten auf dem Gebiet der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der 
Cyberabwehr zu schaffen, und mehr Ressourcen für Spezialschulungen im Bereich der 
Cyberoperationen einschließlich Schulungen zur künstlichen Intelligenz bereitzustellen; 
fordert die Militärakademien auf, die Schulung im Bereich der Cyberabwehr in ihre 
Lehrpläne aufzunehmen und so dazu beizutragen, den Pool von Talenten im Bereich 
der Computer- und Netzsicherheit, die für GSVP-Missionen benötigt werden, zu 
vergrößern; 

25. fordert alle Mitgliedstaaten auf, Unternehmen, Schulen und Bürger hinreichend und 
aktiv über die Cybersicherheit und die größten digitalen Bedrohungen aufzuklären bzw. 
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das Bewusstsein dafür zu schärfen und dazu zu beraten; begrüßt in diesem 
Zusammenhang Leitfäden zur Computer- und Netzsicherheit, mit deren Hilfe den 
Bürgern und Organisationen bessere Strategien im Bereich der Cybersicherheit 
nahegebracht werden, das entsprechende Wissen vertieft und die Widerstandsfähigkeit 
in diesem Bereich durchgehend verbessert werden kann; 

26. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten angesichts des Umstands, dass mehr Fachkräfte 
benötigt werden, nicht ausschließlich auf die Rekrutierung kompetenter Angehöriger 
der Streitkräfte, sondern auch auf die Bindung des benötigten Fachpersonals setzen 
sollten; 

27. begrüßt, dass elf Mitgliedstaaten des Projekts „Cyber Ranges Federation“ (Belgien, 
Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, die Niederlande, 
Österreich, Portugal und Schweden) das erste von vier Cyberabwehrprojekten, die im 
Rahmen der Agenda der EDA zur Bündelung und gemeinsamen Nutzung auf den Weg 
gebracht wurden, umgesetzt haben; fordert die übrigen Mitgliedstaaten auf, sich dieser 
Initiative anzuschließen; fordert die Mitgliedstaaten auf, einander vermehrt 
Schulungsangebote im Bereich der virtuellen Cyberabwehr anzubieten und Cyber 
Ranges zur Verfügung zu stellen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch 
der Rolle der ENISA und ihrer Fachkompetenz Rechnung getragen werden sollte; 

28. vertritt die Auffassung, dass derartige Initiativen dazu beitragen, die 
Ausbildungsqualität im Bereich der Cyberabwehr auf EU-Ebene insbesondere durch 
die Schaffung breit angelegter technischer Plattformen und die Etablierung einer 
Gemeinschaft von EU-Sachverständigen zu verbessern; vertritt die Ansicht, dass die 
europäischen Streitkräfte ihre Attraktivität erhöhen und Talente im Bereich der 
Computer- und Netzsicherheit anwerben und binden können, wenn sie umfassende 
Schulungsangebote im Bereich der Cyberabwehr anbieten; betont, dass Schwachstellen 
in den Computersystemen der Mitgliedstaaten und der Organe der EU aufgedeckt 
werden müssen; weist darauf hin, dass menschliches Versagen zu den häufigsten 
Schwachstellen in Cybersicherheitssystemen zählt, und fordert daher, dass sowohl das 
Militär- als auch das Zivilpersonal, das für die Organe der EU tätig ist, auf diesem 
Gebiet regelmäßig geschult wird; 

29. fordert die EDA auf, die Koordinierungsplattform für die Ausbildung und Übungen im 
Bereich der Cyberabwehr (CD TEXP) zur Unterstützung der „Cyber Ranges 
Federation“ baldmöglichst in Betrieb zu nehmen, wobei der Schwerpunkt auf einer 
verstärkten Zusammenarbeit zur Vereinheitlichung der Anforderungen, auf der 
Förderung der Forschung im Bereich der Cyberabwehr und der technologischen 
Innovationen und auf der gemeinsamen Unterstützung von Drittstaaten beim Aufbau 
ihrer Kapazitäten mit Blick auf die Widerstandsfähigkeit im Bereich der Cyberabwehr 
liegen sollte; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese Initiativen 
durch ein spezielles europäisches Kompetenzzentrum für die Fortbildung im Bereich 
Cyberabwehr zu ergänzen, das eine Spezialisierung der aussichtsreichsten Rekruten 
bietet und die teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der Fortbildung im Bereich der 
Cyberabwehr unterstützt; 

30. begrüßt die Entwicklung der Plattform zur Aus- und Fortbildung, Evaluierung und 
Übung im Bereich der Cyberabwehr im Rahmen des ESVK, durch die sich die Qualität 
der Aus- und Fortbildungsangebote in den Mitgliedstaaten verbessern sollte; 
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31. fordert einen verstärkten Austausch von Lagebewusstsein, indem Simulationsübungen 
zur Cybersicherheit angeboten und die entsprechenden Anstrengungen zum Aufbau von 
Fähigkeiten koordiniert werden, die auf eine höhere Interoperabilität sowie eine bessere 
Prävention gegen und eine bessere Reaktion auf künftige Angriffe ausgerichtet sind; 
fordert, dass Projekte dieser Art mit den NATO-Bündnispartnern, den Streitkräften der 
EU-Mitgliedstaaten und anderen Partnern, die über weitreichende Erfahrungen in der 
Abwehr von Cyberangriffen verfügen, durchgeführt werden, um die operative 
Einsatzbereitschaft zu stärken und gemeinsame Verfahren und Standards auszuarbeiten, 
damit auf die verschiedenen Cyberbedrohungen umfassend reagiert werden kann; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Beteiligung der EU an Cyberübungen wie etwa 
der Übung zu Cyberangriffen und -abwehr (Cyber Offence and Defence Exercise, 
CODE); 

32. weist erneut darauf hin, dass ein widerstandsfähiger Cyberraum eine lückenlose 
Cyberhygiene voraussetzt; fordert alle öffentlichen und privaten Interessenträger auf, 
für alle Mitarbeiter regelmäßig Fortbildungen zum Thema Cyberhygiene 
durchzuführen; 

33. empfiehlt, dass die Streitkräfte, die Polizeikräfte und andere aktiv an der Bekämpfung 
von Cyberbedrohungen beteiligte staatliche Stellen der Mitgliedstaaten verstärkt 
Fachwissen und Erfahrungen austauschen; 

Zusammenarbeit der EU und der NATO im Bereich der Cyberabwehr 

34. weist erneut darauf hin, dass der EU und der NATO aufgrund ihrer gemeinsamen 
Werte und strategischen Interessen besondere Verantwortung zukommt und sie in der 
Lage sind, den wachsenden Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit und -
abwehr mit mehr Effizienz und in enger Zusammenarbeit zu begegnen, und zwar durch 
Ermittlung möglicher Komplementaritäten, durch Vermeidung von Doppelarbeit und 
unter Anerkennung der Aufgaben der jeweils anderen Seite; 

35. fordert den Rat auf, mit anderen einschlägigen Organen und Strukturen der EU 
zusammenzuarbeiten, damit auf Unionsebene möglichst bald Unterstützung für die 
einheitliche Einbindung von Cyberfragen in die Militärdoktrin der Mitgliedstaaten in 
enger Zusammenarbeit mit der NATO geboten werden kann; 

36. fordert, dass bereits beschlossene Maßnahmen in die Praxis umgesetzt werden; fordert, 
dass neue Initiativen sondiert werden, mit denen die Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO weiter vorangetrieben werden kann, wobei auch die Möglichkeiten 
einer Zusammenarbeit innerhalb des Kompetenzzentrums der NATO für kooperativen 
Schutz vor Computerangriffen (CCD COE) und der Kommunikations- und 
Informationsakademie der NATO berücksichtigt werden sollten, deren Ziel es ist, die 
Fortbildungskapazitäten im Bereich der Cyberabwehr in IT- und Cybersystemen 
sowohl die Software als auch die Hardware betreffend zu verstärken; weist darauf hin, 
dass dies auch einen Dialog mit der NATO über die mögliche partnerschaftliche 
Beteiligung der EU am CCD COE umfasst, durch den die Komplementarität verstärkt 
und die Zusammenarbeit ausgeweitet werden soll; begrüßt das neu entstandene 
Europäische Zentrum zur Bewältigung hybrider Bedrohungen; fordert alle 
einschlägigen Institutionen und Bündnispartner auf, ihre Tätigkeiten regelmäßig zu 
besprechen, um Überschneidungen zu vermeiden und im Bereich der Cyberabwehr eine 
koordinierte Vorgehensweise voranzutreiben; hält es für äußerst wichtig, auf der 
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Grundlage des gegenseitigen Vertrauens den Austausch von Informationen zu 
Cyberbedrohungen unter den Mitgliedstaaten und mit der NATO zu fördern; 

37. ist überzeugt, dass eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO im 
Bereich der Cyberabwehr wichtig und nützlich ist, um Cyberangriffe zu verhindern und 
aufzudecken und Angreifer abzuschrecken; fordert daher beide Organisationen auf, ihre 
operative Zusammenarbeit und Koordinierung zu verstärken und ihre gemeinsamen 
Bemühungen zum Aufbau von Kapazitäten insbesondere in Form gemeinsamer 
Übungen und Fortbildungen für mit der Cyberabwehr befasstes ziviles und 
militärisches Personal und durch die Teilnahme der Mitgliedstaaten an NATO-
Projekten im Rahmen der „Intelligenten Verteidigung“ auszubauen; vertritt die Ansicht, 
dass es für die EU und die NATO von wesentlicher Bedeutung ist, verstärkt 
nachrichtendienstliche Informationen auszutauschen, damit Cyberangriffe offiziell 
zugeordnet und anschließend restriktive Sanktionen gegen die Verantwortlichen 
verhängt werden können; fordert beide Organisationen nachdrücklich auf, auch bei den 
Cyberaspekten des Krisenmanagements enger zusammenzuarbeiten; 

38. begrüßt, dass Konzepte ausgetauscht wurden, um Anforderungen und Normen für die 
Cyberabwehr in die Planung und Durchführung von Missionen und Operationen zu 
integrieren und dadurch die Interoperabilität zu fördern, und bringt die Hoffnung zum 
Ausdruck, dass darauf eine weitere operative Zusammenarbeit folgt, mit der der Aspekt 
der Cyberabwehr der jeweiligen Missionen und die Abstimmung der operativen 
Vorgehensweisen gesichert wird; 

39. begrüßt die zwischen dem IT-Notfallteam der EU (CERT-EU) und der Computer 
Incident Response Capability der NATO (NCIRC) getroffene Vereinbarung, durch die 
der Austausch von Informationen, logistische Unterstützung, die gemeinsame 
Bewertung von Bedrohungen, die Gewinnung von Personal und der Austausch 
bewährter Verfahren erleichtert werden sollen, damit auf Bedrohungen in Echtzeit 
reagiert werden kann; betont, wie wichtig es ist, den Informationsaustausch zwischen 
dem CERT-EU und dem NCIRC zu verstärken und auf ein höheres Maß an Vertrauen 
hinzuarbeiten; geht davon aus, dass im Besitz des CERT-EU befindliche Informationen 
zu Forschungszwecken im Bereich der Cyberabwehr und zugunsten der NATO 
verwendet werden könnten und dass diese Informationen daher unter umfassender 
Wahrung der Datenschutzvorschriften der EU ausgetauscht werden sollten; 

40. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen im Rahmen von 
Cyberabwehrübungen; weist auf die Teilnahme von EU-Vertretern an der jährlichen 
Übung „Cyber Coalition“ hin; erkennt den Fortschritt an, den die Beteiligung der EU 
über parallele und koordinierte Übungen (PACE) 17 an der NATO-
Krisenmanagementübung 17 bedeutet, und begrüßt insbesondere, dass es bei der Übung 
auch um die Cyberabwehr ging; fordert beide Organisationen nachdrücklich auf, diese 
Bemühungen zu intensivieren; 

41. fordert die EU und die NATO nachdrücklich auf, regelmäßig strategische Übungen 
unter Beteiligung der höchsten politischen Führungsebene beider Organisationen zu 
veranstalten; begrüßt in diesem Zusammenhang die Übung EU CYBRID 2017 in 
Estland als erste EU-Übung, an der auch der NATO-Generalsekretär teilnahm; 
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42. weist darauf hin, dass großer Spielraum für ein noch ehrgeizigeres und konkreteres 
Kooperationsprogramm im Bereich der Cyberabwehr vorhanden ist, das im Rahmen 
konkreter Operationen über die konzeptionelle Ebene der Zusammenarbeit hinausgeht; 
fordert beide Organisationen nachdrücklich auf, alle bereits bestehenden Pläne wirksam 
in die Praxis umzusetzen und ehrgeizigere Vorschläge für die nächste Überprüfung der 
Umsetzung der gemeinsamen Erklärung vorzulegen; 

43. begrüßt die 2014 eingerichtete Branchenpartnerschaft der NATO zu Cyberfragen 
(NICP) und fordert, dass sich die EU an den Kooperationsbemühungen im Rahmen der 
NICP beteiligt, damit die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU mit den 
Kooperationsabsichten von Branchenführern aus dem Bereich der Cybertechnologie 
verknüpft wird, um die Cybersicherheit über eine dauerhafte Zusammenarbeit zu 
stärken, wobei Folgendes den Schwerpunkt bilden sollte: Fortbildung, Übungen und 
Ausbildung für Vertreter der NATO, der EU und der Branche, die Einbindung der EU 
und der Branche in NATO-Projekte im Rahmen der „Intelligenten Verteidigung“, der 
wechselseitige Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen der 
NATO, der EU und der Branche mit Blick auf Vorsorge- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen, der gemeinsame Aufbau von Kapazitäten zur 
Cyberabwehr und die Sicherstellung gemeinsamer Reaktionen auf Cybervorfälle, 
soweit zweckmäßig; 

44. weist darauf hin, dass derzeit an einem Vorschlag für eine Verordnung gearbeitet wird, 
mit dem die Verordnung (EU) Nr. 526/2013 über die ENISA überarbeitet und ein 
Rahmen für die Zertifizierung der Cybersicherheit von Informations- und 
Kommunikationstechnik und eine entsprechende Kennzeichnung geschaffen werden 
soll; fordert die ENISA auf, mit der NATO ein Übereinkommen über eine stärkere 
Zusammenarbeit in der Praxis zu unterzeichnen, das den Informationsaustausch und die 
Teilnahme an Übungen zur Cyberabwehr einschließt; 

Für den Cyberraum geltende internationale Normen  

45. fordert, dass die Fähigkeiten im Bereich der Cyberabwehr im Rahmen der GASP und 
des auswärtigen Handelns der EU und ihrer Mitgliedstaaten als Querschnittsaufgabe 
einen festen Platz einnehmen sollten, und fordert im Bereich der Cyberabwehr eine 
engere Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten, den EU-Organen, der NATO, den 
Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten und anderen strategischen Partnern, 
insbesondere was die Bestimmungen, Normen und Durchsetzungsmaßnahmen im 
Cyberraum anbelangt; 

46. bedauert, dass es der von den Vereinten Nationen für den Zeitraum 2016–2017 
eingesetzten Gruppe von Regierungssachverständigen (UNGGE) auch nach 
mehrmonatigen Verhandlungen nicht gelungen ist, einen neuen Konsensbericht zu 
erstellen; erinnert daran, dass dem Bericht aus dem Jahr 2013 zufolge das bestehende 
Völkerrecht und insbesondere die Charta der Vereinten Nationen – laut der die gegen 
die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete Androhung oder Anwendung 
von Gewalt zu unterlassen ist, wobei hierzu auch als Druckmittel konzipierte 
Cyberoperationen zählen, mit denen die technische Infrastruktur, die in einem anderen 
Staat für auf Partizipation ausgerichtete amtliche Verfahren wie etwa Wahlen essenziell 
ist, zum Erliegen gebracht werden soll – gilt und auch im Cyberraum durchgesetzt 
werden sollte; weist darauf hin, dass der Bericht der UNGGE aus dem Jahr 2015 eine 
Reihe von Normen für verantwortungsvolles staatliches Verhalten enthält, darunter das 
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Verbot für Staaten, Cyberaktivitäten durchzuführen oder wissentlich zu unterstützen, 
die ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zuwiderlaufen; fordert die EU auf, in den 
laufenden und künftigen Debatten über internationale Normen im Cyberraum und bei 
deren Umsetzung eine Führungsrolle zu übernehmen; 

47. stellt fest, dass das „Tallinn Manual 2.0“ als Grundlage für eine Debatte und als 
Analyse dahingehend, wie geltendes Völkerrecht auf den Cyberraum angewendet 
werden kann, von Bedeutung ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, mit der Auswertung 
und Anwendung der Feststellungen der Sachverständigen aus dem Tallinn Manual zu 
beginnen und sich auf weitere freiwillige Normen für das internationale Verhalten zu 
verständigen; stellt insbesondere fest, dass sich jedweder offensiv ausgerichtete Einsatz 
von Cyberfähigkeiten auf das Völkerrecht stützen muss; 

48. bekräftigt sein uneingeschränktes Bekenntnis zu einem offenen, freien, stabilen und 
sicheren Cyberraum, in dem die Grundwerte der Demokratie, der Menschenrechte und 
der Rechtsstaatlichkeit geachtet und völkerrechtliche Streitigkeiten auf der Grundlage 
der Charta der Vereinten Nationen und der Grundsätze des Völkerrechts mit friedlichen 
Mitteln beigelegt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die weitere Umsetzung des 
gemeinsamen, umfassenden Ansatzes der EU für die Cyberdiplomatie und bestehender 
Normen für den Cyberraum voranzutreiben und zusammen mit der NATO auf EU-
Ebene geltende Kriterien und Definitionen zu erarbeiten, um festzulegen, was einen 
Cyberangriff darstellt, damit die EU nach einer völkerrechtswidrigen Handlung in Form 
eines Cyberangriffs schneller zu einem gemeinsamen Standpunkt gelangen kann; 
unterstützt nachdrücklich die Umsetzung der in dem Bericht der UNGGE aus dem 
Jahr 2015 festgehaltenen freiwilligen, nicht bindenden Normen für ein 
verantwortungsvolles Verhalten der Staaten im Cyberraum, das die Wahrung der 
Privatsphäre und der Grundrechte der Bürger sowie die Schaffung regionaler 
vertrauensbildender Maßnahmen einschließt; unterstützt in diesem Zusammenhang die 
Arbeit der Global Commission on the Stability of Cyberspace, die mit Blick auf die 
Verbesserung der internationalen Sicherheit und Stabilität Vorschläge für Normen und 
politische Strategien ausarbeitet und eine Richtschnur für verantwortungsvolles 
staatliches und nichtstaatliches Verhalten im Cyberraum bieten will; unterstützt den 
Vorschlag, dass staatliche und nichtstaatliche Akteure keine Handlungen vornehmen 
oder wissentlich unterstützen sollten, mit denen die allgemeine Verfügbarkeit oder 
Integrität des öffentlichen Kerns des Internets und damit die Stabilität des Cyberraums 
vorsätzlich und in beträchtlichem Maße beschädigt wird; 

49. nimmt zur Kenntnis, dass sich der Großteil der technologischen Infrastruktur im Besitz 
der Privatwirtschaft befindet oder durch diese betrieben wird und dass der engen 
Zusammenarbeit, Beratungen und der Einbeziehung der Privatwirtschaft und 
zivilgesellschaftlicher Gruppen in Form eines mehrseitigen Dialogs daher eine 
wesentliche Bedeutung zukommt, wenn es darum geht, einen offenen, freien, stabilen 
und sicheren Cyberraum zu schaffen; 

50. nimmt zur Kenntnis, dass durch bilaterale Vereinbarungen zwischen einzelnen Staaten 
aufgrund von Schwierigkeiten bei der Durchsetzung nicht immer die erhofften 
Ergebnisse erzielt werden; ist daher der Ansicht, dass die Bildung von Bündnissen 
innerhalb von Gruppen gleichgesinnter, konsensbereiter Staaten eine wirksame 
Möglichkeit darstellt, die Bemühungen der unterschiedlichen Interessenträger zu 
ergänzen; unterstreicht die wichtige Rolle, die den lokalen Behörden bei der 
technologischen Innovation und dem Austausch von Daten mit Blick auf die 
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Verbesserung der Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung zukommt; 

51. begrüßt, dass der Rat den Rahmen für eine gemeinsame diplomatische Reaktion der EU 
auf böswilliger Cyberaktivitäten – die sogenannte „Cyber Diplomacy Toolbox“ der 
EU – angenommen hat; unterstützt die Möglichkeit für die EU, restriktive Maßnahmen 
einschließlich der Verhängung von Sanktionen gegen Feinde einzusetzen, die EU-
Mitgliedstaaten im Cyberraum angreifen; 

52. fordert darüber hinaus, dass ein klares, vorausschauendes Konzept für die 
Cybersicherheit und die Cyberabwehr entworfen wird und dass die Cyberdiplomatie 
der EU als außenpolitische Querschnittsaufgabe der EU wie auch die damit 
verbundenen Kapazitäten und Instrumente allgemein gestärkt werden, um die Normen 
und Werte der EU wirksam zu festigen und den Weg für einen weltweiten Konsens 
bezüglich der Regeln, Normen und Durchsetzungsmaßnahmen für den Cyberraum zu 
ebnen; stellt fest, dass mit dem Aufbau der Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe 
in Drittländern ein Beitrag zum Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit geleistet 
wird, wobei dies letztlich auch der Sicherheit der Unionsbürger zuträglich ist; 

53. vertritt die Auffassung, dass Cyberangriffe wie NotPetya und WannaCry entweder 
staatlich gelenkt sind oder mit dem Wissen eines Staates und dessen Zustimmung 
durchgeführt werden; stellt fest, dass diese Cyberangriffe, die schwerwiegende und 
nachhaltige wirtschaftliche Schäden verursachen und lebensbedrohlich sind, einen 
eindeutigen Verstoß gegen das Völkerrecht und Rechtsnormen darstellen; ist daher der 
Ansicht, dass NotPetya und WannaCry Verstöße der Russischen Föderation bzw. 
Nordkoreas gegen das Völkerrecht darstellen und dass die beiden Länder mit 
angemessenen und geeigneten Reaktionen der EU und der NATO konfrontiert werden 
sollten; 

54. fordert, dass das Europol-Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität zu einer 
Anlaufstelle für Strafverfolgungsabteilungen und Regierungsstellen wird, die im 
Bereich der Bekämpfung der Cyberkriminalität tätig sind, wobei die vorrangige 
Aufgabe des Zentrums darin bestehen sollte, bei einem Angriff die Verteidigung der 
auf .eu lautenden Domains und der kritischen Infrastruktur der EU-Netze zu steuern; 
hebt hervor, dass eine solche Anlaufstelle ebenfalls den Auftrag erhalten sollte, 
Informationen auszutauschen und den Mitgliedstaaten Unterstützung anzubieten; 

55. betont, dass der Ausarbeitung von Normen in den Bereichen Privatsphäre und 
Sicherheit, Verschlüsselung, Hetze, Desinformation und terroristische Bedrohungen 
große Bedeutung zukommt; 

56. empfiehlt, dass sich jeder Mitgliedstaat verpflichtet, jedem anderen Mitgliedstaat im 
Fall eines Cyberangriffs beizustehen und in enger Zusammenarbeit mit der NATO die 
nationale Rechenschaftspflicht in Cyberangelegenheiten sicherzustellen; 
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Zivil-militärische Zusammenarbeit 

57. fordert alle Interessenträger auf, Partnerschaften für den Wissenstransfer zu stärken, 
geeignete Geschäftsmodelle einzuführen und das Vertrauen zwischen Unternehmen 
und Endnutzern aus dem Wehr- und dem Zivilbereich zu vertiefen sowie die 
Umsetzung akademischen Wissens in praktische Lösungen zu verbessern, um auf der 
Grundlage transparenter Verfahren und unter Einhaltung von Rechtsvorschriften der 
EU und des Völkerrechts Synergieeffekte zu schaffen und Lösungen zwischen dem 
zivilen und dem militärischen Markt zu portieren, d. h. im Wesentlichen einen 
Einheitsmarkt für Cybersicherheit und Cybersicherheitsprodukte zu schaffen, um auf 
diesem Wege die strategische Autonomie der EU zu erhalten und auszubauen; stellt 
fest, dass den im Bereich der Cybersicherheit tätigen Privatunternehmen eine 
Schlüsselrolle bei der Frühwarnung und der Attribution von Cyberangriffen zukommt; 

58. betont nachdrücklich, dass Forschung und Entwicklung insbesondere in Anbetracht der 
hohen Sicherheitsanforderungen im Verteidigungsmarkt eine wichtige Rolle spielen; 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, der europäischen 
Cybersicherheitsindustrie und anderen einschlägigen Wirtschaftsakteuren verstärkt 
praktische Unterstützung zukommen zu lassen, den bürokratischen Aufwand 
insbesondere für KMU und Jungunternehmen (die wichtigsten Entwickler innovativer 
Lösungen im Bereich der Cyberabwehr) zu verringern und eine engere 
Zusammenarbeit mit universitären Forschungseinrichtungen und großen Akteuren zu 
fördern, um im Bereich der Cybersicherheit die Abhängigkeit von Fremdprodukten zu 
reduzieren und eine strategische Lieferkette innerhalb der EU aufzubauen und so die 
strategische Autonomie zu verbessern; weist in diesem Zusammenhang auf den 
wertvollen Beitrag hin, der vom Europäischen Verteidigungsfonds und von anderen 
Instrumenten im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) geleistet werden 
kann; 

59. legt der Kommission nahe, Elemente der Cyberabwehr in ein Netz europäischer 
Kompetenz- und Forschungszentren auf dem Gebiet der Cybersicherheit zu integrieren, 
auch mit Blick darauf, dass im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen ausreichend Mittel 
für Cyberfähigkeiten und -technologien mit doppeltem Verwendungszweck 
bereitgestellt werden; 

60. weist darauf hin, dass der Schutz öffentlicher und anderer kritischer ziviler 
Infrastrukturanlagen und insbesondere von Informationssystemen und der damit 
verbundenen Daten eine wesentliche Verteidigungsaufgabe für die Mitgliedstaaten und 
insbesondere für die mit der Sicherheit der Informationssysteme betrauten Behörden ist 
und dass er in den Aufgabenbereich entweder der nationalen Cyberabwehrstrukturen 
oder der besagten Behörden fallen sollte; betont, dass dies ein gewisses Maß an 
Vertrauen und eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen militärischen Akteuren, 
für die Cyberabwehr zuständigen Behörden, anderen einschlägigen Behörden und den 
betreffenden Wirtschaftszweigen voraussetzt, wobei dies nur gelingen kann, wenn die 
Pflichten, Aufgaben und Zuständigkeiten der zivilen und militärischen Akteure 
eindeutig festgelegt werden, und fordert alle Interessenträger nachdrücklich auf, dies in 
ihren Planungsprozessen zu berücksichtigen; fordert eine stärkere grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung böswilliger Cyberaktivitäten, wobei die 
Datenschutzvorschriften der EU uneingeschränkt einzuhalten sind; 
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61. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Strategien für die Cybersicherheit auf 
den Schutz der Informationssysteme und der damit verbundenen Daten auszurichten 
und den Schutz dieser kritischen Infrastruktur als Teil ihrer jeweiligen Sorgfaltspflicht 
zu betrachten; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Strategien, Leitlinien und 
Instrumente zu beschließen und umzusetzen, die einen angemessenen Schutz vor 
Bedrohungen, die ohne übermäßigen Aufwand erkennbar sind, bieten, wobei die mit 
dem Schutz verbundenen Kosten und Belastungen im Verhältnis zu dem Schaden 
stehen müssen, der den betroffenen Parteien aller Voraussicht nach entsteht; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um juristische Personen auf 
ihrem Hoheitsgebiet zum Schutz der ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten zu 
verpflichten; 

62. weist darauf hin, dass angesichts der im ständigen Wandel befindlichen 
Cyberbedrohungen vor allem in einigen kritischen Bereichen wie der Verfolgung von 
Bedrohungen in den Bereichen Cyber-Dschihad, Cyber-Terrorismus, Radikalisierung 
über das Internet und Finanzierung extremistischer oder radikaler Organisationen eine 
tiefergreifende und strukturiertere Zusammenarbeit mit Polizeikräften ratsam sein 
könnte; 

63. setzt sich dafür ein, dass die Agenturen der EU – etwa die EDA, die ENISA und das 
Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität – bereichsübergreifend 
zusammenarbeiten, um Synergieeffekte zu begünstigen und Überschneidungen zu 
vermeiden; 

64. fordert die Kommission auf, einen Fahrplan für ein abgestimmtes Konzept für die 
europäische Cyberabwehr und die Aktualisierung des EU-Politikrahmens für die 
Cyberabwehr auszuarbeiten, damit er als einschlägiger politischer Mechanismus für die 
Umsetzung der Ziele der EU im Bereich der Cyberabwehr auch weiterhin seinem 
Zweck genügt, wobei eine enge Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, der EDA, 
dem Parlament und dem EAD erforderlich ist; stellt fest, dass dieses Vorgehen Teil 
eines umfassenderen Strategiekonzepts für die GSVP sein muss; 

65. fordert, dass im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Kapazitäten im Bereich der 
Cybersicherheit aufgebaut werden und eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung zur 
Sensibilisierung für Cyberfragen angestrebt wird, weil in den kommenden Jahren vor 
allem in Entwicklungsländern Millionen neue Internetnutzer online gehen werden; 
weist darauf hin, dass dadurch die Widerstandsfähigkeit von Ländern und 
Gesellschaften gegenüber Cyberbedrohungen und hybriden Bedrohungen gestärkt wird; 

66. fordert eine internationale Zusammenarbeit und multilaterale Initiativen, die darauf 
ausgerichtet sind, einen stringenten Rahmen für die Cyberabwehr und die 
Cybersicherheit aufzubauen, um einer Vereinnahmung von Staaten durch Korruption, 
Finanzbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entgegenzuwirken, und die 
Herausforderungen zu bewältigen, die durch Cyberterrorismus und durch 
Kryptowährungen und andere alternative Zahlungsmethoden entstehen; 
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67. stellt fest, dass sich Cyberangriffe wie NotPetya rasch ausbreiten und dabei 
unterschiedslos Schaden anrichten, wenn weltweit keine allgemeine 
Widerstandsfähigkeit besteht; ist der Ansicht, dass die Aus- und Fortbildung in Sachen 
Cyberabwehr Teil des auswärtigen Handeln der EU sein sollte und dass mit dem 
Aufbau der Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe in Drittländern ein Beitrag zum 
Weltfrieden und zur internationalen Sicherheit geleistet wird, wobei dies letztlich auch 
der Sicherheit der Unionsbürger zuträglich ist; 

Institutionelle Stärkung 

68. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der SSZ eine ambitioniertere 
Zusammenarbeit in Cyberangelegenheiten zu verfolgen; schlägt vor, dass die 
Mitgliedstaaten ein neues SSZ-Programm zur Zusammenarbeit in 
Cyberangelegenheiten auf den Weg bringen, um die rasche und wirksame Planung, 
Führung und Kontrolle aktueller und künftiger EU-Operationen und -Missionen zu 
unterstützen; stellt fest, dass dies zu einer besseren Koordinierung operativer 
Fähigkeiten, die den Cyberraum betreffen, führen sollte und den Aufbau eines 
gemeinsamen Cyberabwehrkommandos nach sich ziehen könnte, wenn der Europäische 
Rat einen entsprechenden Beschluss fasst; 

69. wiederholt seine an die Mitgliedstaaten und die VP/HR gerichtete Forderung, ein 
Weißbuch der EU zu Sicherheit und Verteidigung vorzulegen; fordert die 
Mitgliedstaaten und die VP/HR auf, die Cyberabwehr und die Cyberabschreckung zu 
einem Eckpfeiler des Weißbuches zu machen, das den Schutz des Cyberraums für 
Operationen nach Artikel 43 EUV und die gemeinsame Verteidigung nach Artikel 42 
Absatz 7 EUV abdecken sollte; 

70. stellt fest, dass das neue SSZ-Programm zur Zusammenarbeit in Cyberangelegenheiten 
nach einem Rotationsverfahren von hochrangigen Militärangehörigen und 
hochrangigem Zivilpersonal aus jedem Mitgliedstaat geleitet werden und gegenüber 
den Verteidigungsministern der EU in der SSZ-Zusammensetzung und gegenüber der 
VP/HR rechenschaftspflichtig sein sollte, damit beim Austausch von Informationen und 
nachrichtendienstlichen Erkenntnissen das Vertrauen unter den Mitgliedstaaten und den 
Organen und Agenturen der EU gefördert wird; 

71. wiederholt seine Forderung nach der Einsetzung eines EU-Rates für Verteidigung, der 
auf dem bestehenden ministeriellen Lenkungsausschuss der EDA und dem SSZ-Format 
der EU-Verteidigungsminister aufbaut, damit für eine Priorisierung und die 
erforderliche Bereitstellung von Ressourcen sowie eine wirksame Zusammenarbeit und 
Verzahnung unter den Mitgliedstaaten gesorgt wird; 

72. weist erneut darauf hin, dass der Europäische Verteidigungsfonds beibehalten bzw. im 
nächsten MFR ausgebaut werden muss, wobei ausreichend Mitteln für die 
Cyberabwehr zweckgebunden werden müssen; 

73. fordert zusätzliche Mittel, um die Cybersicherheit und den Austausch 
nachrichtendienstlicher Erkenntnisse zwischen dem EAD bzw. dem Zentrum der 
Europäischen Union für Informationsgewinnung und -analyse (INTCEN), dem Rat und 
der Kommission zu modernisieren und zu optimieren; 
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Öffentlich-private Partnerschaften 

74. stellt fest, dass privaten Unternehmen bei der Prävention, der Aufdeckung, der 
Eindämmung und der Reaktion in Zusammenhang mit Cybervorfällen nicht nur deshalb 
große Bedeutung zukommt, weil sie Technologie bereitstellen, sondern auch, weil sie 
über IT-Dienste hinaus auch andere Dienstleistungen erbringen; 

75. stellt fest, dass die Privatwirtschaft bei der Prävention, der Aufdeckung, der 
Eindämmung und der Reaktion in Zusammenhang mit Cybervorfällen eine wichtige 
Aufgabe übernimmt und Impulsgeber für Innovationen im Bereich der Cyberabwehr 
ist, und fordert daher eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, um das 
gemeinsame Verständnis der Anforderungen der EU und der NATO und Hilfe bei der 
Suche nach gemeinsamen Lösungen sicherzustellen; 

76. fordert die EU auf, die Software, die IT- und Kommunikationsgeräte sowie die 
entsprechenden Infrastrukturen, die in den Organen eingesetzt werden, einer 
umfassenden Überprüfung zu unterziehen, um die Verwendung potenziell gefährlicher 
Programme und Geräte auszuschließen und die Verwendung als böswillig eingestufter 
Programme und Geräte wie Kaspersky Lab zu verbieten; 

o 

o     o 

77. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission, der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, den EU-Agenturen in den Bereichen Verteidigung und 
Cybersicherheit, dem NATO-Generalsekretär und den nationalen Parlamenten der 
Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0259 
Russland, insbesondere der Fall des ukrainischen politischen Gefangenen 
Oleh Senzow  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018 zu Russland, 
insbesondere dem Fall des ukrainischen politischen Gefangenen Oleh Senzow 
(2018/2754(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zu Russland, insbesondere 
seine Entschließung vom 16. März 2017 zu den ukrainischen Gefangenen in Russland 
und der Lage auf der Krim19, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(EAD) vom 25. Mai 2018 zu den Fällen mehrerer Häftlinge auf oder von der 
rechtswidrig annektierten Krim bzw. in oder aus der rechtswidrig annektierten Stadt 
Sewastopol, 

– unter Hinweis auf die Aussprache im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 16. April 
2018 zu Russland, 

– unter Hinweis auf den Beschluss des Internationalen Gerichtshofs vom 19. April 2017 
über den Antrag der Ukraine auf Angabe vorläufiger Maßnahmen im Fall der 
Anwendung des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung der Finanzierung 
des Terrorismus und des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung (Ukraine gegen Russische Föderation), 

– unter Hinweis auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 
Artikel 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte, wonach 
niemand der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden darf und denen die Russische Föderation beigetreten 
ist, 

– unter Hinweis auf die am 9. Dezember 1998 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen verabschiedete Erklärung zu Menschenrechtsverteidigern, 

– unter Hinweis auf das Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in 

                                                 
19  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0087. 
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Kriegszeiten, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass der ukrainische Filmemacher Oleh Senzow, der die 
rechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim durch Russland ablehnt, im Mai 2014 
wegen vermeintlich auf der Krim begangener Handlungen festgenommen wurde; in der 
Erwägung, dass er als russischer Staatsangehöriger behandelt wurde, obwohl er die 
ukrainische Staatsangehörigkeit besitzt; 

B. in der Erwägung, dass Oleh Senzow mutmaßlich gefoltert und schwer misshandelt 
wurde, um rechtswidrig Aussagen zu erzwingen, die anschließend für gerichtlich 
verwertbar erklärt wurden; 

C. in der Erwägung, dass Oleh Senzow am 25. August 2015 von einem Gericht, dessen 
Zuständigkeit die EU nicht anerkennt, unter Verstoß gegen das Völkerrecht und 
grundlegende Rechtsnormen verurteilt wurde; 

D. in der Erwägung, dass Oleh Senzow, der seine Strafe derzeit im nördlichsten Straflager 
Russlands in Labytnangi im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen verbüßt, am 14. Mai 
2018 verkündete, er trete unbefristet in den Hungerstreik; 

E. in der Erwägung, dass die Zahl der politischen Gefangenen in Russland in den 
vergangenen Jahren stark angestiegen ist; in der Erwägung, dass das 
Menschenrechtszentrum Memorial, dem 2009 der Sacharow-Preis verliehen worden 
war, am 29. Mai 2018 eine Liste mit den Namen von 158 politischen Gefangenen 
veröffentlichte; 

F. in der Erwägung, dass Ojub Titijew, der Leiter des Büros des Menschenrechtszentrums 
Memorial in Tschetschenien, am 9. Januar 2018 von der örtlichen Polizei 
festgenommen und ihm Drogenbesitz vorgeworfen wurde; in der Erwägung, dass er 
diesen Vorwurf zurückweist, der von nichtstaatlichen Organisationen und weiteren 
Menschenrechtsverfechtern als fingiert bezeichnet wird; 

G. in der Erwägung, dass die Festnahme von Ojub Titijew im Zusammenhang mit einer 
besorgniserregenden Tendenz zu sehen ist, wonach unabhängige Journalisten und 
Menschenrechtsverfechter festgenommen, eingeschüchtert und diskreditiert und 
Übergriffe auf sie verübt werden; 

H. in der Erwägung, dass mit Bedrohungen, Einschüchterungen und Festnahmen gegen 
Menschenrechtsverfechter und Akteure der Zivilgesellschaft, insbesondere 
Krimtataren, vorgegangen wird; 

I. in der Erwägung, dass in mehreren Fällen von Folter und grausamen und 
erniedrigenden Behandlungen berichtet wurde; in der Erwägung, dass diesen 
Vorwürfen bislang nicht angemessen nachgegangen wurde; in der Erwägung, dass 
gefoltert wurde, um Geständnisse zu erhalten und falsche Schuldbeweise zu 
untermauern; 

J. in der Erwägung, dass viele der Gefangenen und Häftlinge unter harten und 
unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis sitzen und die Schädigung ihrer 
physischen und psychischen Gesundheit riskieren; in der Erwägung, dass einige der 
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Gefangenen dringend medizinischer Untersuchungen und Behandlungen bedürfen; 

K. in der Erwägung, dass der Geltungsbereich der restriktiven russischen 
Rechtsvorschriften, die die politischen und bürgerlichen Rechte regeln, auf die 
vorübergehend besetzte Krim ausgedehnt wurde, was dazu führte, dass die 
Versammlungs-, Meinungs-, Vereinigungs-, Informations- und Religionsfreiheit 
drastisch eingeschränkt wurde und glaubwürdige Berichte über Fälle von 
Einschüchterung, Verschwindenlassen und Folter ans Tageslicht kamen; 

L. in der Erwägung, dass willkürliche Festnahmen, Verschwindenlassen, Zensur und 
Verbote friedlicher Zusammenkünfte auf der Krim inzwischen an der Tagesordnung 
sind; in der Erwägung, dass mehrere Krimtataren festgenommen wurden, gegen sie 
ermittelt wird oder sie strafrechtlich verfolgt werden; in der Erwägung, dass auch gegen 
Anwälte auf der Krim, die den Festgenommenen rechtlichen Beistand leisten, gegen 
Menschenrechtsverfechter, die Fälle politisch motivierten Verschwindenlassens auf der 
Krim publik machen, sowie gegen Journalisten, die über die Lage der Krimtataren 
berichten, vorgegangen wird; 

M. in der Erwägung, dass die Organe der Besatzungsmacht auf der Krim die Redefreiheit 
auf der Krim systematisch und vorsätzlich unterdrücken, unabhängige Medien 
verdrängen und die Tätigkeit professioneller Journalisten behindern; in der Erwägung, 
dass Nariman Memedeminov, ein Bürgerjournalist und krimtatarischer Aktivist, der 
über das Fehlverhalten der Organe der Besatzungsmacht berichtete, am 22. März 2018 
von russischen Sicherheitskräften festgenommen und auf der Grundlage falscher 
Verdächtigungen inhaftiert wurde; in der Erwägung, dass russische Sicherheitskräfte 
am 21. Mai 2018 auch den Bürgerjournalisten Server Mustafayev – vorrangig wegen 
des Vorwurfs religiös motivierter Straftaten – inhaftierten, nachdem sie sein Haus auf 
der von Russland besetzten Krim durchsucht hatten; 

N. in der Erwägung, dass Russland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
zahlreiche Prozesse verliert, die ergangenen Urteile aber nicht umsetzt; 

O. in der Erwägung, dass die Russische Föderation als Vollmitglied des Europarates und 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und der 
Vereinten Nationen an die Grundsätze der Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die 
Achtung der Grundfreiheiten und Menschenrechte gebunden ist; in der Erwägung, dass 
infolge mehrerer schwerwiegender Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit und der 
Annahme restriktiver Gesetze in den vergangenen Jahren erhebliche Zweifel daran 
bestehen, dass Russland seinen internationalen und nationalen Verpflichtungen 
nachkommt; in der Erwägung, dass die EU Russland mehrmals zusätzliche 
Unterstützung und Fachwissen angeboten hat, um dem Land dabei behilflich zu sein, 
seine Verfassungs- und Rechtsordnung nach Maßgabe der Normen des Europarates zu 
modernisieren und sich daran zu halten; 

P. in der Erwägung, dass nichtstaatliche Organisationen, die Finanzmittel aus 
ausländischen Quellen erhalten und „politisch tätig“ sind, gemäß dem russischen 
Gesetz über „ausländische Agenten“ die Aufnahme in ein besonderes staatliches 
Verzeichnis ausländischer Agenten beantragen müssen, als solche zusätzlicher und 
genauer Beobachtung seitens des Staates unterzogen werden sowie in sämtlichen 
Veröffentlichungen, Pressemitteilungen und Berichten angeben müssen, dass diese von 
einem ausländischen Agenten erstellt worden sind; 
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Q. in der Erwägung, dass die EU als Reaktion auf die rechtswidrige Annexion der Krim 
und den hybriden Krieg gegen die Ukraine schrittweise eine Reihe restriktiver 
Maßnahmen gegen Russland angenommen hat; 

1. fordert, dass die Staatsorgane Russlands Oleh Senzow und alle anderen unrechtmäßig 
in Russland und auf der Halbinsel Krim inhaftierten ukrainischen Staatsbürger sofort 
und bedingungslos freilassen; weist darauf hin, dass derzeit insgesamt über 70 
ukrainische politische Gefangene20 in Russland und auf der besetzten Krim inhaftiert 
sind; 

2. fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung des Direktors des 
Menschenrechtszentrums Memorial in der Republik Tschetschenien, Ojub Titijew, und 
aller anderen politischen Gefangenen in der Russischen Föderation; 

3. fordert, dass die Staatsorgane Russlands der Einschüchterung und Schikanierung des 
Menschenrechtszentrums Memorial, seiner Mitarbeiter und anderer 
Menschenrechtsverfechter ein Ende setzen und es diesen Personen gestatten, ihrer 
Menschenrechtsarbeit nachzugehen; 

4. hebt hervor, dass die Behandlung sämtlicher Häftlinge mit internationalen Normen im 
Einklang stehen muss und dass alle Häftlinge Zugang zu Rechtsbeistand, ihren 
Familien, den diplomatischen Vertretern ihres Staates und ärztlicher Behandlung haben 
sollten; betont, dass die Staatsorgane Russlands und das Justizpersonal nach Maßgabe 
des IV. Genfer Abkommens uneingeschränkt für die Sicherheit und das Wohlergehen 
der Inhaftierten – insbesondere auf der Krim – verantwortlich sind; 

5. weist Russland erneut darauf hin, dass es seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen als 
Mitglied des Europarates und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa uneingeschränkt nachkommen sowie die grundlegenden Menschenrechte und 
die Rechtsstaatlichkeit, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte verankert sind, 
uneingeschränkt einhalten muss; 

                                                 
20  Dazu zählen unter anderem Teymur Abdullayev, Üzeir Abdullayev, Talyat 

Abdurahmanov, Rüstem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, 
Kazim Ametov, Ernest Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Wolodymyr Baluch, Ali 
Bariyev, Enver Bekirov, Memet Belyalov, Olexij Bessarabow, Rüstem Vaitov, Resul 
Velilyayev, Walentyn Wyhiwskyj, Pawlo Hryb, Mykola Dadeu, Kostjantyn 
Dawydenko, Bekir Degermenci, Mustafa Degermenci, Emil Cemadenov, Arsen 
Cepparov, Dmytro Dowhopolow, Wolodymyr Dudka, Andrij Sachtej, Ruslan 
Zeytullayev, Server Zekiryayev, Timur İbragimov, Rüstem İsmayılov, Jewhen 
Karakaschew, Mykola Karpjuk, Stanislaw Klych, Andrij Kolomijez, Olexandr 
Koltschenko, Olexandr Kostenko, Emir Üsein Kuku, Hennadij Lymeschko, Serhij 
Lytwynow, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil 
Minassow, Ihor Mowenko, Seyran Muradosilov, Seyran Mustafayev, Server 
Mustafayev, Jewhen Panow, Nuri Primov, Wolodymyr Pryssytsch, İsmayıl 
Ramazanov, Fevzi Sağancı, Ferat Sayfullayev, Ayder Saledinov, Seyran Saliyev, Enver 
Seytosmanov, Oleh Senzow, Olexij Sisonowytsch, Wadym Siruk, Edem Smailov, 
Olexandr Steschenko, Olexij Stohnij, Renat Suleymanov, Hanna Suchonossowa, 
Roman Suschtschenko, Roman Ternowskyj, Ruslan Ametov, Asan Çapuh, Olexij 
Tschyrnij, Hlib Schablij, Mykola Schyptur, Dmytro Schtyblikow, Olexandr Schumkow 
und Wiktor Schur. 
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6. betont, dass das Recht auf Versammlungsfreiheit in der Russischen Föderation in 
Artikel 31 der russischen Verfassung und in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention verankert ist, zu deren Vertragsparteien Russland gehört, 
weshalb die russische Staatsführung zur Achtung dieser Freiheit verpflichtet ist; 

7. fordert die Staatsorgane Russlands auf allen Ebenen nachdrücklich auf, anzuerkennen, 
dass Menschenrechtsverfechtern als Säulen der Demokratie und Wächter der 
Rechtsstaatlichkeit entscheidende Bedeutung zukommt, und sämtliche Übergriffe auf 
Menschenrechtsverfechter, insbesondere in der Republik Tschetschenien, öffentlich zu 
verurteilen; 

8. erklärt sich mit dem ukrainischen Filmemacher, politischen Aktivisten und politischen 
Gefangenen Oleh Senzow solidarisch, der am 14. Mai 2018 einen Hungerstreik begann, 
um Druck auszuüben, damit seine rechtswidrig inhaftierte Landsleute freigelassen 
werden, und erklärt sich besorgt über die Auswirkungen des Hungerstreiks auf Oleh 
Senzows Gesundheit; weist darauf hin, dass Oleh Senzow kurz nach der 
Machtübernahme Russlands auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim im Jahr 2014 dort 
verhaftet, in weiterer Folge aufgrund einer unter Folter abgegebenen Aussage verurteilt 
wurde und gegenwärtig in einem Hochsicherheitsstraflager im Autonomen Kreis der 
Jamal-Nenzen im äußersten Norden Russlands eine zwanzigjährige Haftstrafe wegen 
mehrerer Terrorvorwürfe verbüßt; 

9. missbilligt, dass gegen den in dem Verfahren ebenfalls verurteilten Olexander 
Koltschenko eine Haftstrafe von 10 Jahren verhängt wurde; 

10. weist darauf hin, dass sich ein weiterer rechtswidrig inhaftierter ukrainischer 
Staatsbürger, Wolodymyr Baluch, seit dem 19. März 2018 im Hungerstreik befindet; 

11. hält die zuständigen russischen Staatsorgane und Gesundheitsdienste dazu an, diesen 
inhaftierten Personen angemessene medizinische Versorgung zukommen zu lassen und 
die Prinzipien der Medizinethik zu achten, etwa indem sie von Zwangsernährung und 
nicht gewünschten Behandlungen, die Folter oder sonstige Formen von Misshandlung 
darstellen könnten, absehen; 

12. bedauert zutiefst, dass viele der ukrainischen politischen Gefangenen, etwa Mykola 
Karpjuk, Wolodymyr Pryssytsch, Olexij Tschyrnij und Jewhen Panow schwer gefoltert 
wurden; 

13. hält es für höchst bedenklich, dass eine besorgniserregende Tendenz festzustellen ist, 
wonach unabhängige Journalisten und Menschenrechtsverfechter, die in Russland, 
insbesondere in Tschetschenien, tätig sind, festgenommen, eingeschüchtert und 
diskreditiert und Übergriffe auf sie verübt werden; betont, dass die Zivilgesellschaft 
und Organisationen wie Memorial eine wichtige Rolle spielen, und hebt hervor, dass 
Aktivisten der Zivilgesellschaft überall die Freiheit haben müssen, ihr Recht auf 
Gedankenfreiheit und freie Meinungsäußerung auszuüben, zumal es sich dabei um 
elementarste Grundrechte handelt; fordert die Führung Tschetscheniens und die 
Staatsorgane Russlands auf, ihren Rechtsvorschriften und internationalen 
Verpflichtungen nachzukommen und die Rechtsstaatlichkeit zu wahren; 

14. ist sehr besorgt über das Klima der Straflosigkeit, das solche Taten ermöglicht, und 
fordert, dass rechtliche und sonstige Maßnahmen ausgearbeitet werden, um in 
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Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft solche Gewalttaten zu verhindern und die 
Täter zu überwachen und wirksam zu verfolgen; betont, dass Russland und seine 
Regierung letztendlich dafür zuständig sind, derlei Taten zu untersuchen, die Täter vor 
Gericht zu stellen und alle Bürger Russlands vor unrechtmäßigen Übergriffen zu 
schützen; 

15. weist darauf hin, dass die Staatsorgane Russlands auf der besetzten Krim im Mai 2018 
mehrere Krimtataren inhaftiert haben, etwa Server Mustafayev, Edem Smailov und 
Angehörige des politischen Gefangenen Nuri Primov; 

16. verurteilt, dass Russland auf der besetzten Krim gegen das Völkerrecht verstoßen hat 
bzw. verstößt, etwa mit der Durchsetzung russischer Rechtsvorschriften, der starken 
Militarisierung der Halbinsel Krim, die eine Bedrohung für die Sicherheit in der Region 
darstellt, und den insbesondere gegen ethnische Ukrainer und Krimtataren gerichteten 
schwerwiegenden und systematischen Verstößen gegen die Menschenrechte; 

17. begrüßt, dass die Wortführer der Krimtataren Ahtem Çiygöz und İlmi Ümerov 
freigelassen wurden, über die russische Gerichte im vorübergehend besetzten 
ukrainischen Hoheitsgebiet Krim im September 2017 Haftstrafen verhängt hatten, und 
dass die Staatsorgane Russlands es ihnen am 25. Oktober 2017 gestatteten, die 
Halbinsel zu verlassen; dankt allen, die sich dafür eingesetzt haben, dass diese Personen 
freigelassen wurden, etwa russischen Menschenrechtorganisationen wie Memorial; 

18. weist die russischen Staatsorgane erneut darauf hin, dass Russland als De-facto-
Besatzungsmacht, die tatsächlich über die Krim herrscht, vollumfänglich für den 
Schutz der Bürger der Krim vor willkürlichen gerichtlichen oder administrativen 
Maßnahmen verantwortlich sind, und dass es als Besatzungsmacht durch das 
humanitäre Völkerrecht ebenso verpflichtet ist, für die Wahrung der Menschenrechte 
auf der Halbinsel zu sorgen; 

19. betont, dass es nicht in die Zuständigkeit der Militär- oder Zivilgerichte Russlands fällt, 
über Handlungen zu urteilen, die außerhalb des international anerkannten 
Hoheitsgebiets Russlands ausgeführt wurden, und stellt fest, dass Gerichtsverfahren in 
derartigen Fällen nicht als rechtmäßig angesehen werden können; 

20. bekräftigt seine erheblichen Bedenken hinsichtlich des Gesetzes über „ausländische 
Agenten“ und der Art, wie es umgesetzt wird; vertritt die Ansicht, dass die Definition 
des Begriffs „politische Tätigkeit“ – die von nichtstaatlichen Organisationen, die 
ausländische Finanzmittel annehmen, ausgeübt wird – so weit gefasst ist, dass die 
Regierung in der Praxis die Kontrolle über so gut wie jede organisierte Tätigkeit mit 
Öffentlichkeitsbezug erlangt; 

21. fordert Russland auf, internationalen Menschenrechtsbeobachtern uneingeschränkten 
und ungehinderten Zugang zu gewähren; hält internationale Organisationen wie die 
Vereinten Nationen, den Europarat und die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa dazu an, die Menschenrechtslage auf der Krim genauer zu 
beobachten und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen; 

22. fordert den Sonderbeauftragten der Europäischen Union für Menschenrechte auf, die 
Menschenrechtslage auf der Halbinsel Krim und in den Teilen der Gebiete in der 
Ostukraine, die nicht unter der Kontrolle der Regierung der Ukraine stehen, laufend zu 
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beobachten; 

23. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, an den vereinbarten Sanktionen gegen 
Russland, zu denen sie sich verpflichtet haben, unbeirrt und einhellig festzuhalten, sie 
fortzusetzen und gezielte Maßnahmen gegen die Einzelpersonen, die für die Verfahren 
gegen politische Gefangene und ihre Inhaftierung verantwortlich sind, zu erwägen; 

24. hebt hervor, dass die Delegation der Europäischen Union in Russland und die 
Botschaften der Mitgliedstaaten der EU die Verfahren gegen Menschenrechtsverfechter 
beobachten müssen; 

25. hält die Präsidenten des Rates und der Kommission und die Vizepräsidentin der 
Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 
(VP/HR) dazu an, die Fälle, in denen völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen wird, auch künftig genau zu verfolgen und diese Themen in 
unterschiedlichen Veranstaltungen und Treffen mit Russland zur Sprache zu bringen; 

26. bekräftigt seine Forderung an die VP/HR und an den EAD, zum einen dafür zu sorgen, 
dass alle Fälle, in denen Personen aus politischen Gründen verfolgt werden, bei den 
Menschenrechtskonsultationen zwischen der EU und Russland angesprochen werden, 
wenn diese wiederaufgenommen werden, und dass die Vertreter Russlands bei diesen 
Konsultationen offiziell aufgefordert werden, sich zu jedem Fall zu äußern, und zum 
anderen dem Parlament über den Austausch mit den russischen Behörden Bericht zu 
erstatten; 

27. fordert die VP/HR und den EAD eindringlich auf, dafür zu sorgen, dass die Union jede 
sich im Rahmen des innerstaatlichen russischen Rechts bietende Gelegenheit aufgreift, 
um weiter mit Organisationen der russischen Zivilgesellschaft – auch mit 
Organisationen, die sich für die Werte der Demokratie, die Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit einsetzen – zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen; 

28. fordert die EU auf, eine Erklärung abzugeben, in der sie die Verstöße gegen die 
Menschenrechte in Russland und den Versuch, diese Verstöße mittels der FIFA-
Weltmeisterschaft unter den Teppich zu kehren, verurteilt; 

29. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der 
Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie 
dem Europarat, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und 
dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Russischen Föderation zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0260 
Menschenrechtslage in Bahrain, insbesondere der Fall Nabil Radschab  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018 zur 
Menschenrechtslage in Bahrain, insbesondere zum Fall Nabil Radschab 
(2018/2755(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen vom 6. Februar 2014 zu Bahrain, 
insbesondere den Fällen von Nabil Radschab, Abdulhadi al-Chawadscha und Ibrahim 
Scharif21, vom 9. Juli 2015 zu Bahrain und insbesondere dem Fall Nabil Radschab22, 
vom 4. Februar 2016 zu Bahrain: der Fall von Mohammed Ramadan23, vom 7. Juli 
2016 zu Bahrain24, vom 16. Februar 2017 zu Hinrichtungen in Kuwait und Bahrain25 
und vom 3. Oktober 2017 zu Maßnahmen gegen Einschränkungen des 
Handlungsspielraums der Zivilgesellschaft in Entwicklungsländern26, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Sprecherin des Europäischen Auswärtigen 
Dienstes (EAD) vom 17. Juni 2015 zur Verurteilung von Ali Salman, Generalsekretär 
von Al-Wifaq, in Bahrain, vom 11. Juli 2017 zur Verurteilung von Nabil Radschab 
durch ein Gericht in Bahrain und vom 6. Juni 2018 zur Verurteilung des bahrainischen 
Menschenrechtsverfechters Nabil Radschab, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Vorsitzenden des Unterausschusses 
Menschenrechte vom 22. November 2017, 

– unter Hinweis auf das Treffen der informellen EU-Bahrain-Arbeitsgruppe für 
Menschenrechte vom 15. Mai 2018, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Seid Ra’ad Seid Al-Hussein, vom 11. September 2017 zur Lage in 
Bahrain, 

                                                 
21  ABl. C 93 vom 24.3.2017, S. 154. 
22  ABl. C 265 vom 11.8.2017, S. 151. 
23  ABl. C 35 vom 31.1.2018, S. 42. 
24  ABl. C 101 vom 16.3.2018, S. 130. 
25  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0044. 
26  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0365. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:93;Day:24;Month:3;Year:2017;Page:154&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:265;Day:11;Month:8;Year:2017;Page:151&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:35;Day:31;Month:1;Year:2018;Page:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=31543&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:101;Day:16;Month:3;Year:2018;Page:130&comp=


 

 96 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen die 
Folter vom 12. Mai 2017, 

– unter Hinweis auf die im Februar 2002 verabschiedete Verfassung von Bahrain, 
insbesondere Kapitel 3, auf Artikel 364 des Strafgesetzbuchs von Bahrain und auf das 
bahrainische Staatsbürgerschaftsgesetz aus dem Jahr 1963, 

– unter Hinweis auf den Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission von 
Bahrain vom November 2011, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern und 
für Dialoge im Bereich der Menschenrechte sowie zu Todesstrafe, Folter und Freiheit 
der Meinungsäußerung – online und offline, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966, das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
und die Arabische Charta der Menschenrechte, denen Bahrain jeweils als Vertragspartei 
angehört, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948, 
insbesondere auf Artikel 15, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass das Oberste Berufungsgericht von Bahrain am 5. Juni 2018 die 
fünfjährige Haftstrafe bestätigt hat, die gegen den führenden Menschenrechtsverfechter 
Nabil Radschab wegen „Verbreitung falscher Gerüchte in Kriegszeiten“ (Artikel 133 
des bahrainischen Strafgesetzbuchs), „Beleidigung eines Nachbarstaates“ (Artikel 215) 
und „Beleidigung einer öffentlichen Einrichtung“ (Artikel 216) verhängt wurde, weil er 
Tweets über die mutmaßliche Folter im Jaw-Gefängnis und die Luftangriffe der von 
Saudi-Arabien angeführten Koalition im Jemen veröffentlicht hatte; in der Erwägung, 
dass diese Anschuldigungen auf Bestimmungen beruhen, mit denen das Recht auf freie 
Meinungsäußerung unter Strafe gestellt wird, das eigentlich durch Artikel 19 des 
Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte geschützt ist, den Bahrain 
2006 ratifizierte; in der Erwägung, dass Nabil Radschab nun einen letztinstanzlichen 
Rechtsbehelf vor dem Kassationsgericht von Bahrain einlegen dürfte; 

B. in der Erwägung, dass Nabil Radschab diesen Monat hätte entlassen werden sollen, 
nachdem er wegen Fernsehinterviews in den Jahren 2015 und 2016 über die 
Einschränkung der Pressefreiheit in Bahrain eine zweijährige Haftstrafe unter 
menschenunwürdigen Haftbedingungen verbüßt hatte, die einer Misshandlung 
gleichkamen; in der Erwägung, dass gegen Nabil Radschab vor seiner willkürlichen 
Festnahme im Juni 2016 ein Ausreiseverbot verhängt worden war und er zwischen 
2012 und 2014 eine zweijährige Haftstrafe wegen Ausübung seines Rechts auf 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit verbüßt hatte; in der Erwägung, dass die 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für willkürliche Inhaftierungen 2013 zu dem 
Schluss gelangte, dass er für seine Rolle als Wortführer und Organisator von 
Demonstrationen in Bahrain willkürlich in Haft genommen worden war; in der 
Erwägung, dass die Verfahren gegen ihn nicht gerecht waren; 
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C. in der Erwägung, dass Nabil Radschab zusätzlich zu dieser neuen fünfjährigen 
Haftstrafe in bis zu 14 weiteren anhängigen Verfahren, die die Regierung gegen ihn 
führen soll, eine Haftstrafe droht, auch dafür, dass er Falschmeldungen, falsche 
Angaben und böswillige Gerüchte verbreitet haben soll, die dem Ansehen des Staates 
schaden würden; in der Erwägung, dass die Regierung ihn am 12. September 2017 
beschuldigt hat, über die sozialen Medien Falschmeldungen zu verbreiten, den Hass 
gegen die Regierung zu schüren und zum Rechtsbruch aufzurufen; 

D. in der Erwägung, dass die schlechten Haftbedingungen Nabil Radschab zugesetzt 
haben, worunter insbesondere seine körperliche Gesundheit stark gelitten hat; in der 
Erwägung, dass er seiner Familie zufolge zur Strafe 23 Stunden täglich in seiner Zelle 
eingesperrt ist, wodurch sich sein Gesundheitszustand zusehends dramatisch 
verschlechtert; in der Erwägung, dass die Gefängnisverwaltung die medizinische 
Behandlung von Nabil Radschab offenbar vorsätzlich behindert haben soll; 

E. in der Erwägung, dass der Fall Nabil Radschab zu einem Symbol für 
Menschenrechtsverfechter und die Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in 
Bahrain geworden ist und im Widerspruch zu den selbst auferlegten Verpflichtungen 
der Regierung von Bahrain steht; in der Erwägung, dass er nur einer von vielen ist, die 
willkürlich in Haft genommen und strafrechtlich verfolgt wurden, weil sie ihr Recht auf 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit ausgeübt hatten; 

F. in der Erwägung, dass sich der Ausschuss der Vereinten Nationen gegen die Folter im 
Mai 2017 mit zahlreichen übereinstimmenden Vorwürfen befasst hat, wonach 
Personen, die ihrer Freiheit beraubt worden sind, in vielen Fällen Folter und 
Misshandlungen ausgesetzt sein sollen, insbesondere wenn sie des Terrorismus 
angeklagt sind, und in der Erwägung, dass der Ausschuss bei dieser Gelegenheit seine 
tiefe Besorgnis über die Fälle von Nabil Radschab, Abdulhadi al-Chawadscha, Nadschi 
Fatil, Hussein Dschawad, Abdulwahab Hussein und Abduldschalil al-Singace zum 
Ausdruck gebracht hat; 

G. in der Erwägung, dass die Zahl derjenigen, die hingerichtet oder zum Tode verurteilt 
wurden, seit der Beendigung eines sieben Jahre währenden Moratoriums im Februar 
2017 stark gestiegen ist und die Berichte über Folter und Misshandlungen zugleich kein 
Ende nehmen; in der Erwägung, dass Bahrain nach einer im April 2017 beschlossenen 
Verfassungsänderung Verfahren gegen Zivilpersonen nun wieder vor Militärgerichten 
führt; in der Erwägung, dass die Behörden dem Amt für nationale Sicherheit wieder 
Festnahme- und Ermittlungsbefugnisse übertragen haben, obwohl erwiesen ist, dass das 
Amt Folter und Misshandlungen einsetzt; 

H. in der Erwägung, dass es um das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in Bahrain schlecht steht; in der Erwägung, 
dass im Rahmen des verstärkten Vorgehens gegen Menschenrechtsverfechter und 
friedliche Mitglieder der Opposition Haftstrafen, Ausweisungen und Ausreiseverbote 
verhängt werden, den Betroffenen die Staatsbürgerschaft aberkannt wird oder sie 
aufgrund ihrer friedlichen Tätigkeit ernstzunehmenden Drohungen und massiver 
Einschüchterung ausgesetzt werden; 

I. in der Erwägung, dass die Beratende Versammlung und der Schura-Rat von Bahrain 
eine Änderung an dem Gesetz über die Ausübung politischer Rechte gebilligt haben, 
mit der einer unabhängigen politischen Beteiligung an der Wahl im Jahr 2018 

www.parlament.gv.at



 

 98 

vorgebeugt wird; 

J. in der Erwägung, dass die Anerkennung der stärksten Oppositionskraft in der Politik 
des Landes, Al-Wifaq, ausgesetzt wurde und die Regierung von Bahrain die 
Vermögenswerte von Al-Wifaq eingefroren und deren Website in Bahrain gesperrt hat; 
in der Erwägung, dass der Sitz der Gruppierung durchsucht wurde, gegen die daraufhin 
Anklage erhoben wurde, weil sie die Verfassung des Königreichs notorisch missachten, 
ihm seine Legitimität absprechen, eine Einmischung aus dem Ausland fordern und zu 
Gewalt und zur Unterstützung terroristischer Vereinigungen aufrufen soll; 

K. in der Erwägung, dass ein Gericht in Bahrain am 31. Mai 2017 die Auflösung einer 
oppositionellen Gruppierung Bahrains, der nationalen Gesellschaft für demokratische 
Aktion (Wa‘ad), angeordnet hat; in der Erwägung, dass das Oberste Berufungsgericht 
von Bahrain die Entscheidung des Berufungsgerichts, Wa‘ad aufzulösen, bestätigt hat;  

L. in der Erwägung, dass der Hohe Strafgerichtshof von Bahrain am 15. Mai 2018 
inmitten von Berichten über Folterungen und Verstöße gegen den Grundsatz eines 
ordnungsgemäßen Verfahrens in einem ungerechten Massenverfahren 115 Menschen 
ihre Staatsbürgerschaft aberkannt hat; in der Erwägung, dass die Androhung oder die 
tatsächliche Aberkennung der Staatsbürgerschaft als Instrument der politischen 
Unterdrückung genutzt wird; in der Erwägung, dass zahlreichen Menschen in Bahrain, 
die überwiegend dem schiitischen Teil der Bevölkerung angehören, auch Kindern, ihre 
Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, was einen direkten Verstoß gegen Artikel 15 der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und gegen Artikel 7 des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes darstellt; 

M. in der Erwägung, dass seit den Protesten im Jahr 2011 und im Anschluss an die 
Schlussfolgerungen in dem Bericht der unabhängigen Untersuchungskommission von 
Bahrain eine Reihe interner Gremien eingerichtet wurden, um Machtmissbrauch durch 
die Regierung zu überwachen, diese jedoch nicht hinreichend wirksam und unabhängig 
sind; in der Erwägung, dass die Regierung und die Sicherheitskräfte von Bahrain 
aufgrund der mangelnden Unabhängigkeit dieser Gremien Berichten zufolge nicht 
hinreichend zur Rechenschaft gezogen werden; in der Erwägung, dass dies einer Kultur 
der Straffreiheit Vorschub geleistet hat, die die Bemühungen um demokratische 
Reformen untergräbt und das Land noch weiter destabilisiert; 

N. in der Erwägung, dass die EU die enge Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und 
Menschenrechtsverfechtern in Drittländern als eine ihrer obersten Prioritäten bei der 
Förderung der Menschenrechte und der Bekämpfung von Menschenrechtsverletzungen 
betrachtet; 

1. fordert, dass all diejenigen, die nur aus dem Grund festgenommen wurden, dass sie sich 
auf friedliche Weise für die Menschenrechte eingesetzt bzw. sich politisch betätigt 
haben, unverzüglich freigelassen werden; fordert, dass die staatlichen Stellen sowie die 
Sicherheitskräfte und -dienste gegenüber Menschenrechtsverfechtern, politischen 
Gegnern, Demonstranten, Akteuren der Zivilgesellschaft und ihren Verwandten im In- 
und Ausland keine Gewalt mehr anwenden, sie nicht länger schikanieren oder 
einschüchtern – auch nicht auf der Ebene der Justiz – und dass auch keine 
entsprechende Zensur mehr vorgenommen wird; verurteilt die fortwährenden 
Einschränkungen grundlegender demokratischer Rechte, insbesondere der Meinungs-, 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit, des politischen Pluralismus, des friedlichen 
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Widerspruchs und der Rechtsstaatlichkeit in Bahrain; 

2. fordert die sofortige und bedingungslose Freilassung von Nabil Radschab sowie die 
Einstellung aller verbleibenden Anklagen gegen ihn; fordert ferner, dass die Behörden 
bis zu seiner Freilassung sicherstellen, dass er nicht gefoltert oder anderweitig 
misshandelt wird und regelmäßigen Zugang zu seiner Familie, zu Anwälten seiner 
Wahl sowie zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung hat; verurteilt die 
Inhaftierung von Nabil Radschab, die unter anderem sein Recht auf freie 
Meinungsäußerung und seine Freizügigkeit verletzt; 

3. fordert die staatlichen Stellen Bahrains auf, ihren internationalen Verpflichtungen und 
Zusagen zur Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten nachzukommen und ein 
sicheres und günstiges Umfeld für Menschenrechtsverfechter und Kritiker der 
Behörden zu gewährleisten, auch im Zusammenhang mit den Wahlen von 2018, bei 
denen das Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungsfreiheit und friedliche 
Versammlung gewährleistet ist; weist die Regierung Bahrains erneut darauf hin, dass 
sie für die Sicherheit all ihrer Bürger unabhängig von deren politischer Überzeugung, 
Zugehörigkeit oder Religion sorgen muss; 

4. bedauert die schlechten Haftbedingungen in dem Land sowie die Anwendung von 
Folter durch bahrainisches Sicherheits- und Gefängnispersonal; fordert die staatlichen 
Stellen Bahrains nachdrücklich auf, jegliche Folter, grausame und erniedrigende 
Behandlung von Gefangenen zu unterlassen, alle Vorwürfe der Verletzung der 
Grundrechte von Gefangenen und der Folter umfassend zu untersuchen und die Täter 
vor Gericht zu stellen; 

5. weist die staatlichen Stellen Bahrains darauf hin, dass es nach Artikel 15 des 
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe verboten ist, Aussagen, die durch Folter 
herbeigeführt worden sind, als Beweis in einem Verfahren zu verwenden; fordert 
Bahrain auf, das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter unverzüglich 
zu ratifizieren; 

6. verurteilt nachdrücklich die hohe Zahl der im Land verhängten Todesurteile und fordert 
ein offizielles Moratorium für alle Hinrichtungen; fordert, dass sämtliche Todesurteile 
überprüft werden, damit sichergestellt ist, dass bei den betreffenden Verfahren 
internationale Standards eingehalten wurden; 

7. fordert die staatlichen Stellen auf, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass 
Zivilpersonen vor Militärgerichten nicht länger der Prozess gemacht werden darf; 

8. verurteilt die massenhafte Aberkennung der Staatsbürgerschaft, die als 
Vergeltungsmaßnahme eingesetzt wird, und fordert die staatlichen Stellen Bahrains 
nachdrücklich auf, diese Entscheidung aufzuheben und sich an die internationalen 
Verpflichtungen und Normen zu halten; 

9. fordert die staatlichen Stellen Bahrains auf, das Ausreiseverbot gegen 
Menschenrechtsverfechter unverzüglich aufzuheben, und besteht darauf, dass die 
Behörden unter allen Umständen garantieren, dass Menschenrechtsverfechter in 
Bahrain ihre legitimen Menschenrechtsaktivitäten auf nationaler und internationaler 
Ebene ohne Behinderung, Einschüchterung oder Schikanen durchführen können; 
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10. fordert die Regierung von Bahrain auf, Stabilität durch Reformen und umfassende 
Aussöhnung in einem Umfeld anzustreben, in dem legitime und friedliche politische 
Missstände frei zum Ausdruck gebracht werden können, insbesondere im Hinblick auf 
die für Oktober 2018 geplanten Wahlen zur Beratenden Versammlung; verurteilt in 
diesem Zusammenhang die Angriffe auf die Oppositionelle und die Zivilgesellschaft in 
Bahrain, einschließlich der Auflösung der Oppositionsgruppe Al-Wifaq, der Auflösung 
der Oppositionsgruppe Wa‘ad und des Verbots für Mitglieder dieser aufgelösten 
Gruppen, an den bevorstehenden Wahlen teilzunehmen; ist der Auffassung, dass diese 
Maßnahmen im Widerspruch zu den Grundsätzen des demokratischen Pluralismus und 
freier und fairer Wahlen sowie im Widerspruch zu internationalen Abkommen und der 
Verfassung von Bahrain stehen; fordert alle Parteien auf, einen echten nationalen 
Dialog zu führen, um einen friedlichen und sinnvollen nationalen Aussöhnungsprozess 
wieder in Gang zu bringen; 

11. fordert die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, den Europäischen Auswärtigen Dienst, den Rat und die 
Mitgliedstaaten auf, die Bedenken im Hinblick auf die Verletzung der Menschenrechte 
in Bahrain systematisch zur Sprache zu bringen und die Einführung gezielter 
Maßnahmen gegen diejenigen zu erwägen, die für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind; 

12. fordert die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Bahrain in 
den Erklärungen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten unter Punkt 4 der 
bevorstehenden Tagungen des UN-Menschenrechtsrates weiterhin zu erwähnen; 

13. fordert die Regierung von Bahrain auf, mit den Sonderberichterstattern der Vereinten 
Nationen (insbesondere über Folter, Versammlungsfreiheit, Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit, Unabhängigkeit von Richtern, Anwälten und 
Menschenrechtsverfechtern) zusammenzuarbeiten und eine ständige Einladung an sie 
auszusprechen; fordert die staatlichen Stellen Bahrains nachdrücklich auf, 
internationalen nichtstaatlichen Organisationen und Journalisten den freien Zugang in 
Bahrain zu gestatten, auch zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit inhaftierten 
Menschenrechtsverfechtern; 

14. bedauert die Ausfuhr von Überwachungstechnologien durch europäische Unternehmen 
nach Bahrain und betont, dass die EU-Ausfuhrkontrollbehörden die 
Menschenrechtskriterien berücksichtigen müssen, bevor sie einem Drittland eine 
Ausfuhrgenehmigung erteilen; fordert alle EU-Mitgliedstaaten auf, den EU-
Verhaltenskodex für Waffenausfuhren strikt einzuhalten und insbesondere alle 
Lieferungen von Waffen, Überwachungsgeräten und nachrichtendienstlichen 
Ausrüstungen und Vorkehrungen, die Bahrain bei seinen ständigen Verstößen gegen 
die Menschenrechte verwenden könnte, einzustellen; 

15. bedauert, dass Bahrain sich wiederholt geweigert hat, eine offizielle Delegation des 
Unterausschusses für Menschenrechte des Europäischen Parlaments zu empfangen; 
fordert die staatlichen Stellen Bahrains auf, einer offiziellen Delegation von 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu gestatten, das Land zu besuchen, um mit 
Behörden und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammenzutreffen; 

16. bedauert, dass der Chaillot-Preis der EU-Delegation für die Förderung der 
Menschenrechte in der Region des Golf-Kooperationsrates 2014 an das Nationale 
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Institut für Menschenrechte in Bahrain verliehen wurde, das wiederholt die von der 
Regierung Bahrains begangenen Menschenrechtsverletzungen, einschließlich der 
Inhaftierung von Nabil Radschab, gerechtfertigt hat; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, der 
Regierung und dem Parlament des Königreichs Bahrain und den Mitgliedern des Golf-
Kooperationsrats zu übermitteln; fordert, dass diese Entschließung ins Arabische 
übersetzt wird. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0261 
Lage der Rohingya-Flüchtlinge, insbesondere die Not der Kinder  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018 zu der Lage der 
Rohingya-Flüchtlinge, insbesondere der Not der Kinder (2018/2756(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Myanmar/Birma und der Lage der 
Rohingya, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Bangladesch, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Juni 2016 zur Strategie 
der EU gegenüber Myanmar/Birma, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Februar 2018 zu 
Myanmar/Birma, 

– unter Hinweis auf die vom Rat am 6. März 2017 angenommenen Leitlinien der EU für 
die Förderung und den Schutz der Rechte des Kindes, 

– unter Hinweis auf die Erklärung von Federica Mogherini, Vizepräsidentin der 
Kommission und Hohe Vertreterin der Union, vom 30. März 2016 zum Amtsantritt der 
neuen Regierung der Republik der Union Myanmar, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Pressemitteilung vom 5. März 2018 zum vierten 
Menschenrechtsdialog EU-Myanmar, 

– unter Hinweis auf das Abkommen der Vereinten Nationen über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge von 1951 und das dazugehörige Protokoll von 1967, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen von 
1954 und das Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit von 1961, 

– unter Hinweis auf den globalen Aktionsplan 2014–2024 des Amts des Hohen 
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) von November 2014 zur 
Beendigung der Staatenlosigkeit, 
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– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht des beratenden Ausschusses zum Bundesstaat 
Rakhaing von August 2017, 

– unter Hinweis auf die Charta des Verbands südostasiatischer Nationen (ASEAN), 

– unter Hinweis auf den vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen veröffentlichten 
Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 23. März 2018 über sexuelle 
Gewalt in Konflikten, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass 720 000 Rohingya-Kinder in Bangladesch und Myanmar/Birma 
dringend humanitäre Hilfe und Schutz benötigen; 

B. in der Erwägung, dass im Bundesstaat Rakhaing in Myanmar/Birma beinahe 
1,3 Millionen Rohingya leben, eine vorrangig muslimische Minderheit, die unterdrückt 
wird und deren Menschenrechte kontinuierlich erheblich verletzt werden, unter 
anderem durch die Bedrohung ihres Lebens und ihrer Sicherheit, die Verweigerung des 
Rechts auf Gesundheitsversorgung und Bildung, Zwangsarbeit, sexuelle Gewalt und 
Beschränkungen ihrer politischen Rechte; in der Erwägung, dass muslimische 
Rohingya als die weltweit am stärksten verfolgte Minderheit und die größte staatenlose 
Volksgruppe gelten; 

C. in der Erwägung, dass seit August 2017 mehr als 900 000 Rohingya, darunter 
534 000 Kinder, vor der gegen sie gerichteten Gewalt geflohen sind und in 
Bangladesch Zuflucht gesucht haben, weil sie um ihr Leben fürchten; in der Erwägung, 
dass schätzungsweise 1 000 Rohingya-Kinder unter fünf Jahren im Zusammenhang mit 
der Gewalt in Myanmar/Birma getötet wurden; in der Erwägung, dass den ASEAN-
Parlamentariern für Menschenrechte zufolge 28 300 Rohingya-Kinder einen Elternteil 
und weitere 7 700 Kinder beide Eltern verloren haben, womit insgesamt 
43 700 Elternteile als vermisst gelten; 

D. in der Erwägung, dass mehr als 14 000 Kinder unter fünf Jahren an schwerer akuter 
Unterernährung leiden; in der Erwägung, dass Rohingya-Kinder Traumatisches erlebt 
oder beobachtet haben, darunter in vielen Fällen den Verlust eines Elternteils oder 
beider Elternteile, die Trennung von ihrer Familie, körperliche Misshandlung, 
psychisches Leid, Unterernährung, Erkrankungen, sexuelle Ausbeutung und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Bundesstaat Rakhaing, wie das systematische 
Niederbrennen der Häuser von Rohingya sowie körperliche Angriffe auf und 
Vergewaltigungen von Rohingya; 

E. in der Erwägung, dass der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte, Seid Raad al-Hussein, das Vorgehen der Regierung von 
Myanmar/Birma als Paradebeispiel für eine ethnische Säuberung und als zynisches 
Manöver zur Zwangsumsiedlung einer großen Zahl von Menschen ohne Möglichkeit 
einer Rückkehr bezeichnet hat; 

F. in der Erwägung, dass Frauen und Mädchen häufig schlimmer und auf andere Weise als 
Männer und Jungen unter Krisen leiden, da bereits bestehende anhaltende 
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geschlechtsspezifische Ungleichheiten, geschlechtsspezifische Gewalt und 
Diskriminierung in Krisen verstärkt, weiter verbreitet und verschärft werden; 

G. in der Erwägung, dass die Streitkräfte von Myanmar/Birma im Rahmen ihrer 
Kampagne zur ethnischen Säuberung im Bundesstaat Rakhaing Vergewaltigungen als 
Waffe einsetzen; in der Erwägung, dass sexuelle Gewalt eingesetzt wird, um ganze 
Gemeinschaften zu spalten sowie Frauen und Mädchen davon abzuhalten, in ihre 
Heimat zurückzukehren; in der Erwägung, dass Vergewaltigungsopfer in den Lagern 
möglicherweise mit sozialer Ausgrenzung durch ihre Gemeinschaften konfrontiert sind; 
in der Erwägung, dass die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen 
(UNHCR) um Informationen über die Verantwortung der Streitkräfte von 
Myanmar/Birma für die große Zahl von Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen, 
die der Volksgruppe der Rohingya angehören, ersucht hat; 

H. in der Erwägung, dass zahlreiche Flüchtlinge Frauen sind, die schwanger sind oder 
kleine Kinder haben und die oft viele Meilen zu Fuß zurückgelegt haben und bei ihrer 
Ankunft in den Lagern für Binnenvertriebene aufgrund von geistiger und körperlicher 
Belastung, Hunger oder Verletzungen krank sind; 

I. in der Erwägung, dass Hilfsorganisationen schätzen, dass in den Flüchtlingslagern neun 
Monate nach Beginn der Übergriffe auf die Rohingya durch die Soldaten und 
Milizionäre von Myanmar/Birma bis zu 48 000 Babys geboren werden; 

J. in der Erwägung, dass Frauen und Kinder in den Flüchtlingslagern in Bangladesch 
kaum Zugang zu Gesundheitsdiensten haben; in der Erwägung, dass Schwangere und 
Mütter Zugang zu den wesentlichen Gesundheitsdiensten für Schwangere und Mütter 
erhalten sollten, die sie benötigen, darunter Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen, 
eine sichere Entbindung, die Versorgung der Neugeborenen, Unterstützung beim Stillen 
und permanente Dienste im Bereich der reproduktiven Gesundheit; 

K. in der Erwägung, dass Kinder und Frauen, die der Volksgruppe der Rohingya 
angehören, besonders gefährdet sind, durch Menschenhandel zur Prostitution 
gezwungen zu werden oder in den Flüchtlingslagern in Bangladesch sexueller 
Belästigung und Gewalt ausgesetzt zu sein; in der Erwägung, dass auf sich allein 
gestellte Rohingya-Kinder in den Flüchtlingslagern am stärksten gefährdet sind und 
wahrscheinlich Opfer von Menschenhändlern werden; 

L. in der Erwägung, dass Rohingya-Kinder keinen ausreichenden Zugang zu formaler 
Bildung haben; in der Erwägung, dass nur sehr junge Rohingya-Kinder in informellen 
Klassen in den Flüchtlingslagern eine Grundbildung erhalten und ältere Kinder kaum 
oder keinen Zugang zu einer formalen Schulbildung haben; 

M. in der Erwägung, dass in Bangladesch die Monsunzeit begonnen hat und sich die Lage 
voraussichtlich erheblich verschlechtern wird; in der Erwägung, dass mindestens 
200 000 Menschen in den Flüchtlingslagern unmittelbar von Überschwemmungen und 
Erdrutschen bedroht sind; in der Erwägung, dass das Leben der Menschen, ihre 
Unterkünfte sowie die Nahrungsmittel- und Wasserversorgung ernsthaft gefährdet sind; 
in der Erwägung, dass während der Monsunzeit die Gefahr groß ist, dass sich 
Krankheiten wie Cholera und Hepatitis aufgrund von Überschwemmungen verbreiten; 
in der Erwägung, dass nur sehr wenige Rohingya-Flüchtlinge vor ihrer Ankunft in 
Bangladesch Zugang zu medizinischer Hilfe oder Schutzimpfungen hatten; 
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N. in der Erwägung, dass sich Myanmar/Birma bisher weigert, einer Erkundungsmission 
des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen in das Land zuzustimmen, der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Lage der Menschenrechte in 
Myanmar/Birma, Yanghee Lee, die Einreise in das Land verwehrt und beinahe alle 
Vorwürfe betreffend Gräueltaten zurückweist, die von den Sicherheitskräften des 
Landes im Bundesstaat Rakhaing verübt wurden; 

O. in der Erwägung, dass im Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH) bekräftigt wird, dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale 
Gemeinschaft als Ganzes berühren, darunter Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, nicht ungestraft bleiben dürfen; in der 
Erwägung, dass die Anklagebehörde des IStGH den Gerichtshof im April ersucht hat, 
zu entscheiden, ob der IStGH für die mutmaßliche Vertreibung aus Myanmar/Birma 
nach Bangladesch gerichtlich zuständig ist; in der Erwägung, dass ein Urteil, mit dem 
die gerichtliche Zuständigkeit des IStGH bestätigt wird, den Weg für eine 
Untersuchung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Vertreibung der 
Rohingya durch Myanmar/Birma ebnen kann; 

P. in der Erwägung, dass die Annahme einer Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen zur Lage der Minderheit der Rohingya in Myanmar/Birma im März 2017 von 
China und Russland verhindert wurde; 

Q. in der Erwägung, dass es keine realistische Aussicht auf eine sichere und freiwillige 
Rückkehr gibt und im Hinblick auf die Beilegung der Krise in Myanmar/Birma keine 
politischen Fortschritte erzielt werden, was nahelegt, dass sich die Lage nicht auf kurze 
Sicht bessern wird, sondern einen nachhaltigen Ansatz erfordert, bei dem vor allem auf 
die Rechte und Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird; 

R. in der Erwägung, dass Myanmar/Birma, das UNHCR und das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen (UNDP) am 6. Juni 2018 eine Dreiervereinbarung 
unterzeichnet haben; in der Erwägung, dass das UNHCR erklärte, dass die Umstände 
einer freiwilligen Rückkehr noch nicht zuträglich sind; 

S. in der Erwägung, dass die Kommission im Mai 2018 insgesamt 40 Mio. EUR an 
humanitärer Hilfe bereitgestellt hat, um schutzbedürftigen Zivilisten unter den 
Rohingya und den Aufnahmegemeinschaften in Bangladesch und im gesamten 
Bundesstaat Rakhaing lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen; in der Erwägung, dass 
diese Mittel zusätzlich zu den im Jahr 2017 bereitgestellten 51 Mio. EUR gezahlt 
wurden; 

T. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen im März 2018 um die Bereitstellung von 
951 Mio. USD ersucht haben, mit denen die Rohingya-Flüchtlinge bis Ende des Jahres 
2018 unterstützt werden sollen, dass von diesem vorgegebenen Betrag bisher aber 
lediglich rund 20 % zur Verfügung gestellt wurden; 

1. verurteilt aufs Schärfste die Angriffe auf Rohingya in Myanmar/Birma, die dem 
UNHCR zufolge einer regelrechten ethnischen Säuberung gleichkommen; ist zutiefst 
beunruhigt darüber, dass Menschenrechtsverletzungen wie Tötungen, gewaltsame 
Zusammenstöße, die Zerstörung zivilen Eigentums und die Vertreibung 
hunderttausender Zivilisten immer weiter an Schwere und Ausmaß zunehmen; fordert 
die Streit- und Sicherheitskräfte Myanmars/Birmas mit Nachdruck auf, die Tötung, 
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Einschüchterung und Vergewaltigung von Angehörigen des Volkes der Rohingya 
sowie das Niederbrennen ihrer Häuser unverzüglich zu beenden; 

2. fordert die Regierung Myanmars/Birmas nachdrücklich auf, internationalen 
Beobachtern und Menschenrechtsorganisationen sowie Organisationen für humanitäre 
Hilfe wie den Vereinten Nationen und internationalen regierungsunabhängigen 
Organisationen, insbesondere der vom UNHCR im März 2017 eingesetzten 
Erkundungsmission der Vereinten Nationen, Zugang zum Bundesstaat Rakhaing zu 
gewähren, damit unabhängige und unparteiische Untersuchungen von mutmaßlichen 
schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die von allen Beteiligten begangen 
wurden, durchgeführt werden können; 

3. weist erneut darauf hin, dass in den Flüchtlingslagern medizinische und psychologische 
Betreuung – vor allem eigens auf gefährdete Gruppen wie Frauen und Kinder 
zugeschnitten – geleistet werden muss; fordert mehr Unterstützungsdienste für die 
Opfer von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen; besteht darauf, dass allen Frauen 
und Mädchen Informationen und Dienstleistungen in den Bereichen sexuelle und 
reproduktive Gesundheit, einschließlich Empfängnisverhütung und sichere Abtreibung, 
zur Verfügung stehen sollten; 

4. begrüßt die prä- und postnatale Unterstützung durch Agenturen und Organisationen; 
weist erneut darauf hin, dass Registrierungseinrichtungen und Bescheinigungen für 
Neugeborene eingerichtet werden müssen, damit dafür gesorgt ist, dass sie Dokumente 
erhalten, ihre gesetzlich garantierten Rechte gewahrt werden, ihnen Zugang zu 
grundlegenden Dienstleistungen gewährt wird und die Suche nach 
Familienangehörigen gefördert wird, was im Einklang mit den Verpflichtungen der 
Regierung von Bangladesch steht, dafür Sorge zu tragen, dass alle Geburten in ihrem 
Hoheitsgebiet registriert werden; weist ferner darauf hin, dass die Einheit der Familie 
unbedingt erhalten bleiben muss, damit diese Kinder ihre Rechte wahrnehmen können; 

5. stellt mit großer Besorgnis fest, dass die Kinder, die der Volksgruppe der Rohingya 
angehören, in den Flüchtlingslagern kein ausreichendes Bildungsangebot erhalten; 
fordert die Behörden von Bangladesch auf, dafür zu sorgen, dass diese Kinder 
uneingeschränkten und ausreichenden Zugang zu hochwertiger Bildung in ihrer eigenen 
Sprache haben; weist darauf hin, dass die Gefahr einer verlorenen Generation für die 
gesamte Gemeinschaft besteht, wenn nicht die Maßnahmen getroffen werden, die für 
die ordnungsgemäße Bildung der Kinder erforderlich sind; betont, dass 
uneingeschränkter Zugang zu Bildung, wie er in Schuleinrichtungen von Agenturen der 
Vereinten Nationen und regierungsunabhängigen Organisationen geboten wird, von 
großer Bedeutung ist, damit alle Kinder ihr Potenzial entfalten können; 

6. ist in höchstem Maße besorgt angesichts der zahlreichen Fälle von Zwangsprostitution, 
Menschenhandel und sexueller Gewalt in den Lagern, darunter auch Kinderehen, 
Gewalt in Beziehungen, sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch; fordert die 
Behörden von Bangladesch und Myanmar/Birma nachdrücklich auf, in 
Zusammenarbeit mit dem UNHCR für die Sicherheit der Rohingya-Flüchtlinge in 
ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet zu sorgen, indem sie vor allem stärker gegen 
Menschenhandel und Kinderprostitution vorgehen und die bestehenden Netzwerke 
auflösen; 

7. begrüßt die Maßnahmen der Regierung und der Bevölkerung von Bangladesch, die 
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darauf abzielen, Rohingya-Flüchtlingen Zuflucht und Sicherheit zu bieten, und fordert 
sie auf, auch weiterhin humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge aus Myanmar/Birma zu 
leisten; fordert, dass diese Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen, zusätzliche 
internationale Unterstützung erhalten, indem unter anderem gegen gesellschaftliche, 
bildungsbezogene, wirtschaftliche und gesundheitsbezogene Probleme im eigenen Land 
vorgegangen wird; besteht mit Nachdruck darauf, dass Frauen angehört und einbezogen 
werden müssen, wenn es um die Gestaltung von humanitären Maßnahmen und 
Maßnahmen zur Entwicklung von Resilienz durch alle Beteiligten geht; 

8. fordert nachdrücklich, dass die Regierung Myanmars/Birmas für eine sichere, 
freiwillige und würdevolle Rückkehr derer sorgt, die in ihr Heimatland zurückkehren 
möchten, wobei die Vereinten Nationen die uneingeschränkte Aufsicht behalten sollten; 
fordert die Regierungen Myanmars/Birmas und Bangladeschs mit Nachdruck auf, den 
Grundsatz der Nichtzurückweisung in vollem Umfang zu achten; 

9. begrüßt die Dreiervereinbarung, die Myanmar/Birma, das UNHCR und das UNDP am 
6. Juni 2018 getroffen haben, als ersten konkreten Schritt auf dem Weg zur 
uneingeschränkten Einbeziehung der Agenturen der Vereinten Nationen in den 
Rückführungsprozess; weist allerdings darauf hin, dass die Vereinbarung möglichst 
umgehend öffentlich verfügbar gemacht werden muss; 

10. betont, dass dafür Sorge getragen werden sollte, dass Akteure der humanitären Hilfe 
beispielsweise bei sexuell übertragbaren Krankheiten und sexueller Gewalt Notdienste 
erbringen können; fordert alle Geldgeber nachdrücklich auf, mehr Mittel zur Verfügung 
zu stellen, damit alle wesentlichen Gesundheitsdienste für Schwangere und Mütter 
erbracht werden können; 

11. begrüßt die Kampagne der Vereinten Nationen zur Beendigung der Staatenlosigkeit bis 
zum Jahr 2024; weist erneut darauf hin, dass die Rohingya grundlegender Bestandteil 
der Bevölkerung Myanmars/Birmas sind und daher gesetzlich als solcher anerkannt 
werden müssen, wie der beratende Ausschuss empfohlen hat; 

12. weist darauf hin, dass die finanzielle Verantwortung für die Unterstützung der 
Flüchtlinge nicht unverhältnismäßig stark bei Bangladesch liegen darf; fordert die 
internationale Gemeinschaft und die internationalen Geldgeber auf, sich dringend 
stärker einzusetzen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen, damit auch künftig die 
nötige humanitäre Hilfe und Unterstützung geleistet werden kann und die Frauen und 
Kinder, die der Volksgruppe der Rohingya angehören, wirksam unterstützt werden 
können, vor allem im Hinblick auf Schwangere, Kinder und Vergewaltigungsopfer, und 
damit die örtlichen Gemeinschaften und Aufnahmegemeinschaften in Bangladesch 
unterstützt werden; 

13. begrüßt den Umstand, dass der Rat am 26. April 2018 einen Rahmen für gezielte 
Maßnahmen gegen Amtsträger, die für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich sind, und zur Stärkung des Waffenembargos der EU angenommen hat; 
fordert mit Nachdruck, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten alle Maßnahmen 
unverzüglich umsetzen; fordert darüber hinaus den Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen auf, gegen Myanmar/Birma ein allgemeines umfassendes Waffenembargo zu 
verhängen, damit die Lieferung, der Verkauf oder die Weitergabe, einschließlich der 
Durchfuhr und Umladung, aller Arten von Waffen, Munition und sonstigen Militär- 
und Sicherheitsgütern auf direktem oder indirektem Wege sowie das Angebot von 
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Ausbildung oder anderen Formen der militärischen und sicherheitstechnischen 
Unterstützung ausnahmslos ausgesetzt werden; 

14. fordert die Kommission erneut auf, im Zusammenhang mit den Myanmar/Birma 
gewährten Handelspräferenzen zu prüfen, ob das Land – unter anderem durch 
Einleitung einer Untersuchung nach dem Verfahren gemäß der Auflage „Alles außer 
Waffen“ – Konsequenzen zu spüren bekommen sollte;  

15. fordert den EAD und die Mitgliedstaaten auf, sich in multilateralen Gremien dafür 
einzusetzen, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die in Myanmar/Birma 
Verbrechen begehen; nimmt zur Kenntnis, dass die Anklagebehörde des IStGH die 
Richter des Gerichtshofs ersucht hat, zu bestätigen, dass der IStGH für das Verbrechen 
der Vertreibung der Rohingya aus Myanmar/Birma nach Bangladesch gerichtlich 
zuständig ist; fordert mit Nachdruck, dass die EU und die EU-Mitgliedstaaten im 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Führungsrolle übernehmen und eine 
entsprechende Resolution einreichen, in der der IStGH mit der gesamten Lage in 
Myanmar/Birma bzw. dem Bundesstaat Rakhaing befasst wird; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten der EU außerdem die Führungsrolle in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen und dem UNHRC übernehmen und dafür sorgen, dass umgehend 
ein internationales, unparteiisches und unabhängiges Verfahren zur Unterstützung der 
Untersuchungen von mutmaßlichen Gräueltaten eingerichtet wird; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Regierung und dem Parlament 
Myanmars/Birmas, der Staatsberaterin Aung San Suu Kyi, der Regierung und dem 
Parlament Bangladeschs, der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der Kommission, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten der EU, dem Generalsekretär des ASEAN, der 
zwischenstaatlichen Kommission für Menschenrechte des ASEAN, der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für die Menschenrechtslage in 
Myanmar/Birma, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und 
dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0265 
Einwand gegen einen delegierten Rechtsakt: 
Bestandserhaltungsmaßnahmen zum Schutz der Meeresumwelt der 
Nordsee  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018 zu der Delegierten 
Verordnung der Kommission vom 2. März 2018 zur Änderung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/118 zur Festlegung von Bestandserhaltungsmaßnahmen zum 
Schutz der Meeresumwelt der Nordsee (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung der Kommission (C(2018)01194), 

– gestützt auf Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates 
sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 
des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates27, insbesondere auf Artikel 11 
Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 5, 

– unter Hinweis auf die Delegierte Verordnung (EU) 2017/118 der Kommission vom 
5. September 2016 zur Festlegung von Bestandserhaltungsmaßnahmen zum Schutz der 
Meeresumwelt der Nordsee28, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Fischereiausschusses, 

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 1 Absatz 1 der 
Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 
zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich 
der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)29 bis spätestens 2020 einen 
guten ökologischen Zustand der Meeresgewässer erreichen müssen, während die 

                                                 
27  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22. 
28  ABl. L 19 vom 25.1.2017, S. 10. 
29  ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19. 
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Gemeinsame Fischereipolitik gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe j der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu diesem Ziel beitragen muss; 

B. in der Erwägung, dass der Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für 
Fischerei (STECF) in den Schlussfolgerungen seines einschlägigen Gutachtens30 eine 
Reihe von Bedenken geltend machte, was die Wirksamkeit der vorgeschlagenen 
Maßnahmen im Hinblick auf geschützte Arten und Lebensräume sowie den Schutz der 
Unversehrtheit des Meeresbodens angeht; in der Erwägung, dass diesen Bedenken im 
Rahmen der Erwägungen der zu überprüfenden Delegierten Verordnung nicht 
umfassend Rechnung getragen wurde; 

C. in der Erwägung, dass der STECF in seinem Gutachten auch darauf hinwies, dass die 
Zahlen zu den einschlägigen Fischereitätigkeiten, auf denen die vorgeschlagenen 
Maßnahmen beruhen, aus den Jahren 2010 bis 2012 stammen und daher 
möglicherweise veraltet sind; 

D. in der Erwägung, dass sich die noch nicht bekannte Zahl von Fischereifahrzeugen, die 
unter die teilweise zeitlich befristeten Ausnahmen gemäß Artikel 3b, 3c und 3e der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/118 der Kommission in der durch die zu 
überprüfende Delegierte Verordnung geänderten Fassung fallen würden, sehr wohl auf 
die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen auswirken könnte; 

E. in der Erwägung, dass der Begriff „alternatives Fanggerät mit Auswirkungen auf den 
Meeresgrund“ gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/118 
der Kommission in der durch die zu überprüfende Delegierte Verordnung geänderten 
Fassung näher bestimmt werden muss; in der Erwägung, dass die Begriffsbestimmung, 
falls sie die Pulsfischerei umfasst, zu dem durch das Parlament am 16. Januar 2018 im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zur Annahme einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates mit technischen Maßnahmen für die 
Erhaltung der Fischereiressourcen und den Schutz von Meeresökosystemen31 
angenommenen Verhandlungsmandat32 im Widerspruch stehen würde; 

F. in der Erwägung, dass die Auswirkungen von „alternativen Fanggeräten mit 
Auswirkungen auf den Meeresgrund“ immer noch wesentlich bedeutender sein könnten 
als jene anderer, teilweise verbotener Ausrüstung (Snurrewaden und schottische 
Wadennetze); 

G. in der Erwägung, dass die Überprüfungs- und Berichterstattungsklausel des 
vorgeschlagenen delegierten Rechtsakts nicht für die neu vorgeschlagenen Gebiete und 
deren Bewirtschaftung gilt, was eine transparente Bewertung der Wirksamkeit der 
Maßnahmen – insbesondere in Bezug auf vor kurzem getestete alternative Fanggeräte, 
die Auswirkungen auf den Meeresgrund haben – unmöglich macht; 

1. erhebt Einwände gegen die Delegierte Verordnung der Kommission; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln und 

                                                 
30  Wissenschafts-, Technik- und Wirtschaftsausschuss für Fischerei (STECF) (2017) – 

Bericht über die 54. Plenartagung (PLEN-17-01). 
31  Legislativverfahren 2016/0074(COD). 
32  Angenommene Texte, P8_TA(2018)0003. 
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sie darauf hinzuweisen, dass die Delegierte Verordnung nicht in Kraft treten kann; 

3. fordert die Kommission auf, einen neuen delegierten Rechtsakt vorzulegen, in dem die 
genannten Bedenken berücksichtigt werden; 

4. beauftrag seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat sowie den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2018)0266 
Besetzte Gebiete in Georgien zehn Jahre nach der Invasion durch Russland  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Juni 2018 zu den besetzten 
Hoheitsgebieten Georgiens zehn Jahre nach der Invasion durch Russland 
(2018/2741(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Waffenstillstandsabkommen vom 12. August 2008, das von der 
EU vermittelt und von Georgien und der Russischen Föderation unterzeichnet wurde, 
und das Durchführungsabkommen vom 8. September 2008, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2016 zu den 
Assoziierungsabkommen sowie den Vertieften und Umfassenden 
Freihandelsabkommen mit Georgien, der Republik Moldau und der Ukraine33, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2017 zu dem Jahresbericht 
über die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik34, 

– unter Hinweis auf die auf den Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft abgegebenen 
gemeinsamen Erklärungen, insbesondere auf die Erklärung, die 2017 in Brüssel 
verabschiedet wurde, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Mitteilungen der Kommission und des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) zur Europäischen Nachbarschaftspolitik, 
insbesondere den Bericht vom 18. Mai 2017 über die Umsetzung der überprüften 
Europäischen Nachbarschaftspolitik (JOIN(2017)0018), das gemeinsame 
Arbeitsdokument der Dienststellen vom 9. Juni 2017 mit dem Titel „Eastern 
Partnership – 20 Deliverables for 2020 focusing on key priorities and tangible results“ 
(Östliche Partnerschaft – 20 Zielvorgaben bis 2020 mit Schwerpunkt auf den 
wichtigsten Prioritäten und der Erzielung greifbarer Ergebnisse)(SWD(2017)0300) 
sowie die Mitteilung aus dem Jahr 2016 über eine globale Strategie für die Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf seine vorherigen Entschließungen zur Lage in der östlichen 
Nachbarschaft und insbesondere seine Empfehlung vom 15. November 2017 an den 

                                                 
33  ABl. C 11 vom 12.1.2018, S. 82. 
34  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0493. 
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Rat, die Kommission und den EAD zur Östlichen Partnerschaft im Vorfeld des 
Gipfeltreffens im November 201735, 

– unter Hinweis auf die am 15. September 2008 beschlossene Entsendung der EU-
Beobachtermission (EUMM) nach Georgien, 

– unter Hinweis auf den Bericht der von Heidi Tagliavini geleiteten Unabhängigen 
Internationalen Untersuchungskommission von 2009 zum Konflikt in Georgien, 

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Georgien den 100. Jahrestag der ersten georgischen 
demokratischen Republik begeht, die 1918 gegründet wurde, und das Land zurecht mit 
Stolz auf seine Leistungen in der jüngeren Vergangenheit blickt; 

B. in der Erwägung, dass die EU die Souveränität und territoriale Integrität Georgiens 
innerhalb seiner international anerkannten Grenzen nachdrücklich unterstützt; 

C. in der Erwägung, dass die Russische Föderation zehn Jahre nach ihrer militärischen 
Aggression in Georgien im August 2008 die georgischen Hoheitsgebiete Abchasien 
und Südossetien (Gebiet Zchinwali) weiterhin besetzt hält und so das Völkerrecht und 
auf Regeln beruhende internationale System untergräbt; in der Erwägung, dass die 
sogenannten Integrations- und Bündnisverträge, die 2014 und 2015 zwischen Russland 
und Abchasien und Südossetien unterzeichnet wurden, einen eindeutigen Verstoß 
gegen das Völkerrecht, die OSZE-Grundsätze und die internationalen Verpflichtungen 
Russlands darstellen; in der Erwägung, dass die Europäische Union den Rahmen der 
sogenannten Wahlen und eines Referendums, das die von Russland unterstützten 
Separatisten in den georgischen Gebieten Abchasien und Südossetien 2016 und 2017 
durchgeführt haben, nicht anerkennt; 

D. in der Erwägung, dass die EU weiterhin entschlossen für eine friedliche Beilegung des 
Konflikts zwischen Russland und Georgien unter uneingeschränkter Achtung der 
grundlegenden Normen und Grundsätze des Völkerrechts eintritt; 

E. in der Erwägung, dass Russland seine unrechtmäßige militärische Präsenz in den 
besetzten Gebieten Georgiens ständig ausbaut, indem es neue Stützpunkte errichtet, 
neue Truppen und Ausrüstung dorthin verlagert und Militärübungen durchführt; 

F. in der Erwägung, dass Russland weiterhin gegen seine internationalen Verpflichtungen 
verstößt und sich weigert, das von der EU vermittelte Waffenstillstandsabkommen vom 
12. August 2008 vollständig umzusetzen; 

G. in der Erwägung, dass Russland weiterhin die georgischen Hoheitsgebiete Abchasien 
und Südossetien (Gebiet Zchinwali) vom Rest des Landes isoliert, indem es zusätzliche 
Übergangsstellen schließt, physische Schranken entlang der Verwaltungsgrenze 
errichtet und eine Kampagne zur Auslöschung der georgischen Kultur durchführt; 

H. in der Erwägung, dass diese Linie – in einem Prozess, der als „Grenzziehung“ 
bezeichnet wird – langsam, aber stetig tiefer in das von Tiflis kontrollierte Gebiet 
verlegt wird und an einigen Stellen sehr nahe an kritische Infrastrukturen wie 
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Autobahnen und Gaspipelines heranreicht; 

I. in der Erwägung, dass Hunderttausenden Binnenvertriebenen und Flüchtlingen, die 
aufgrund mehrerer Wellen ethnischer Säuberungen aus den georgischen 
Hoheitsgebieten Abchasien und Südossetien (Gebiet Zchinwali) zwangsausgewiesen 
wurden, weiterhin ihr Grundrecht verwehrt bleibt, sicher und in Würde in ihre Heimat 
zurückzukehren; 

J. in der Erwägung, dass in den besetzten Hoheitsgebieten Georgiens grundlegende 
Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthalt, des 
Rechts auf Eigentum und des Rechts auf Zugang zu muttersprachlicher Bildung, 
verletzt werden; in der Erwägung, dass es weiterhin zu illegalen Festnahmen und 
Entführungen kommt; 

K. in der Erwägung, dass die Russische Föderation als Macht, die die faktische Kontrolle 
über die georgischen Hoheitsgebiete Abchasien und Südossetien (Gebiet Zchinwali) 
ausübt, die volle Verantwortung für die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen 
und die humanitäre Lage vor Ort trägt; 

L. in der Erwägung, dass die Invasion 2008 der erste große unverhohlene Angriff 
Russlands auf die europäische Ordnung war; in der Erwägung, dass später weitere 
Angriffe folgten, darunter die Annexion der Krim und der Krieg in der Ostukraine; 

M. in der Erwägung, dass die georgischen Binnenvertriebenen Artschil Tatunaschwili, 
Giga Otchosoria und Dawit Bascharuli aufgrund des brutalen Vorgehens des russischen 
Besatzungsregimes in Sochumi und Zchinwali unrechtmäßig zu Tode kamen; 

N. in der Erwägung, dass der Internationale Strafgerichtshof eine Untersuchung der 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet hat, die 
mutmaßlich während des Konflikts begangen wurden; 

O. in der Erwägung, dass weithin die Ansicht vertreten wird, dass die gemeinsame Ad-
hoc-Reise nach Georgien, die die osteuropäischen Spitzenpolitiker Lech Kaczyński, der 
Präsident Polens, Toomas Hendrik Ilves, der Präsident Estlands, Valdas Adamkus, der 
Präsident Litauens, Ivars Godmanis, der Ministerpräsident Lettlands, und Viktor 
Juschtschenko, der Präsident der Ukraine, am 12. August 2008 unternahmen, in 
entscheidendem Maß dazu beigetragen hat, dass ein weiteres Vorrücken Russlands in 
Richtung Tiflis – die Einheiten befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch 50 km von 
der georgischen Hauptstadt entfernt – verhindert und die Vermittlung des 
Waffenstillstands durch den französischen EU-Ratsvorsitz erleichtert wurde; 

P. in der Erwägung, dass die Russische Föderation der EUMM unter Verstoß gegen das 
von der EU vermittelte Waffenstillstandsabkommen vom 12. August 2008 weiterhin 
den Zugang zu den georgischen Hoheitsgebieten Abchasien und Südossetien (Gebiet 
Zchinwali) verweigert und damit verhindert, dass die Mission ihr Mandat in vollem 
Umfang ausführen kann; 

1. bekräftigt erneut seine uneingeschränkte Unterstützung der Souveränität und 
territorialen Unversehrtheit Georgiens; weist darauf hin, dass die in der Charta der 
Vereinten Nationen, der Schlussakte von Helsinki aus dem Jahr 1975 und der OSZE-
Charta von Paris aus dem Jahr 1990 verankerten Grundsätze die Eckpfeiler eines 
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friedlichen europäischen Kontinents sind; 

2. weist erneut darauf hin, dass Souveränität, Unabhängigkeit und die friedliche 
Beilegung von Streitigkeiten Grundprinzipien der europäischen Sicherheitsordnung 
sind; betont, dass die Beilegung der Konflikte in Georgien entscheidend ist, wenn es 
gilt, die Sicherheit und Stabilität auf dem gesamten europäischen Kontinent zu erhöhen; 
ist der Ansicht, dass diese Konflikte und die fortdauernde Besetzung der georgischen 
Hoheitsgebiete nach wie vor eine potenzielle Bedrohung für die Souveränität anderer 
europäischer Länder darstellen; 

3. fordert die Russische Föderation auf, ihren Beschluss über die Anerkennung der 
sogenannten Unabhängigkeit der georgischen Hoheitsgebiete Abchasien und 
Südossetien (Gebiet Zchinwali) aufzuheben; verurteilt den Beschluss Venezuelas, 
Nicaraguas, Syriens und Naurus, Abchasien und Südossetien anzuerkennen, und fordert 
diese Länder auf, diese Anerkennung zurückzuziehen; 

4. betont, dass die Russische Föderation sämtliche Bestimmungen des 
Waffenstillstandsabkommens vom 12. August 2008 bedingungslos umsetzen muss, 
insbesondere die Verpflichtung, ihre gesamten Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet 
Georgiens abzuziehen; 

5. fordert, dass die Russische Föderation ihre Besetzung der georgischen Hoheitsgebiete 
Abchasien und Südossetien (Gebiet Zchinwali) beendet, die Souveränität und 
territoriale Unversehrtheit Georgiens und die Unverletzlichkeit seiner international 
anerkannten Grenzen uneingeschränkt achtet und die De-facto-Integration beider 
Gebiete in den russischen Verwaltungsbereich unterlässt; 

6. bekräftigt, dass sich die EU nachdrücklich dafür einsetzt, zur friedlichen Beilegung des 
Konflikts zwischen Russland und Georgien beizutragen, indem sie im Rahmen eines 
umfassenden Ansatzes alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzt, etwa ihren 
Sonderbeauftragten für den Südkaukasus und die Krise in Georgien, ihren Ko-Vorsitz 
der internationalen Gespräche in Genf, die EU-Beobachtungsmission in Georgien und 
die Politik der Nichtanerkennung und des Engagements; 

7. fordert die Regierung Georgiens auf, weiterhin mit dem Internationalen 
Strafgerichtshof (IStGH) zusammenzuarbeiten und zu diesem Zweck die Ermittlungen 
der Anklagebehörde des IStGH zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Kanzlei 
des IStGH ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Beratung und der Teilnahme von 
Opfern wahrnehmen kann; 

8. fordert die Russische Föderation auf, der EUMM gemäß ihrem Mandat 
bedingungslosen Zugang zu den georgischen Hoheitsgebieten Abchasien und 
Südossetien (Gebiet Zchinwali) zu gewähren; weist erneut darauf hin, dass die EUMM 
die einzige internationale Einrichtung ist, die dauerhaft vor Ort Präsenz zeigt und 
unparteiische Informationen über die Lage an der Verwaltungsgrenze liefert; fordert 
daher eine Verlängerung ihres Mandats über den 14. Dezember 2018 hinaus; 

9. fordert die Russische Föderation auf, den weiteren Ausbau der Grenzanlagen an der 
Verwaltungsgrenze, den sie durch die Errichtung von Stacheldrahtzäunen und anderen 
künstlichen Hindernissen erreichen will, zu beenden; fordert die Russische Föderation 
ferner auf, nicht weiter in von der Regierung Georgiens kontrollierte Gebiete 
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vorzudringen und die Verwaltungsgrenze nicht weiter auszudehnen, also nicht 
absichtlich zwischenmenschliche Kontakte zu verhindern und die Bevölkerung der 
beiden besetzten Gebiete zu isolieren; 

10. verurteilt die willentliche Zerstörung Dutzender georgischer Dörfer und Kirchen in den 
besetzten Gebieten Abchasien und Südossetien (Gebiet Zchinwali) sowie den 
absichtlichen Versuch, Spuren georgischer Kultur und Geschichte in den besetzten 
Gebieten auszulöschen, und verurteilt die kollidierenden und spalterischen Initiativen, 
etwa das sogenannte „Referendum“ von 2017, mit dem eine Umbenennung des Gebiets 
Zchinwali/Südossetien angenommen wurde; 

11. fordert die Russische Föderation auf, den Grundsatz der friedlichen Konfliktbeilegung 
zu befolgen und sich in diesem Sinne der einseitigen Verpflichtung Georgiens zum 
Verzicht auf Gewalt anzuschließen, die vom Präsidenten Georgiens in seiner Rede vor 
dem Europäischen Parlament am 23. November 2010 ausgesprochen wurde; 

12. begrüßt die neue Friedensinitiative der Regierung Georgiens mit dem Titel „Ein Schritt 
in eine bessere Zukunft“, die darauf ausgerichtet ist, die humanitäre und 
sozioökonomische Lage der Menschen in den georgischen Hoheitsgebieten Abchasien 
und Südossetien (Gebiet Zchinwali) zu verbessern und die zwischenmenschlichen 
Kontakte sowie den Vertrauensaufbau zwischen gespaltenen Gemeinschaften zu 
fördern; 

13. erinnert die Russische Föderation als Besatzungsmacht an ihre Verpflichtungen 
gegenüber der Bevölkerung sowie daran, dass sie davon ablassen muss, die 
Menschenrechte zu verletzen, die Freizügigkeit und das Aufenthaltsrecht 
einzuschränken, Personen aus Gründen der ethnischen Zugehörigkeit zu diskriminieren 
und gegen das Recht auf Eigentum und auf Zugang zur muttersprachlichen Bildung in 
den besetzten Gebieten Georgiens zu verstoßen; 

14. fordert die Russische Föderation ferner auf, der Straffreiheit und ethnisch motivierten 
Straftaten in den georgischen Hoheitsgebieten Abchasien und Südossetien (Gebiet 
Zchinwali) ein Ende zu setzen und alle Hindernisse auszuräumen, die verhindern, dass 
die Personen zur Rechenschaft gezogen werden, die für die rechtswidrige Tötung der 
georgischen Binnenvertriebenen Artschil Tatunaschwili, Giga Otchosoria und Dawit 
Bascharuli verantwortlich sind; 

15. begrüßt die Annahme der parteiübergreifenden Entschließung durch das Parlament 
Georgiens, in der eine schwarze Liste von Personen festgelegt wird, die für solche 
Verstöße oder für ihre Vertuschung verantwortlich sind (Otchosoria-Tatunaschwili-
Liste), und fordert die Mitgliedstaaten und den Rat auf, diejenigen, die auf der 
Otchosoria-Tatunaschwili-Liste stehen oder stehen könnten, auf eine schwarze Liste zu 
setzen und nationale oder EU-weite Sanktionen gegen sie zu verhängen; 

16. fordert die Russische Föderation nachdrücklich auf, Binnenvertriebenen und 
Flüchtlingen die sichere und würdevolle Rückkehr in ihre Heimat zu gestatten und 
sicherzustellen, dass internationale Mechanismen zur Überwachung der 
Menschenrechtslage ungehinderten Zugang vor Ort erhalten; 

17. verurteilt erneut die subversive Strategie der Propaganda, Desinformation und 
Unterwanderung der sozialen Medien, die darauf abzielt, die Demokratie und die 
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Gesellschaft in Georgien zu schwächen, indem Einrichtungen diskreditiert werden, die 
öffentliche Meinung manipuliert wird, Falschmeldungen verbreitet werden, soziale 
Spannungen begünstigt werden und ein allgemeines Klima des Misstrauens gegenüber 
den Medien genährt wird; rügt in diesem Zusammenhang den Informationskrieg 
Russlands, das – in der Absicht, die Innenpolitik zu beeinflussen und den europäischen 
Integrationsprozess zu untergraben – seine staatlich kontrollierten Medien dazu nutzt, 
Falschmeldungen in die Welt zu setzen; 

18. betont, dass es nur dann gelingen kann, eine friedliche Beilegung des Konflikts in 
Georgien herbeizuführen und ähnlichen Konflikten in der Nachbarschaft vorzubeugen, 
wenn die internationale Gemeinschaft gegenüber der Besatzungs- und Annexionspolitik 
Russlands eine konsequente, koordinierte, geeinte und entschlossene Haltung 
einnimmt; 

19. fordert die Organe der Union auf, einen Ansatz zu verfolgen, der mit dem des 
Europäischen Parlaments und den Strategien der nationalen Parlamente der 
Mitgliedstaaten übereinstimmt, indem sie die Aggression Russlands in Georgien 
eindeutiger und präziser als Besetzung der georgischen Hoheitsgebiete Abchasien und 
Südossetien (Gebiet Zchinwali) durch die Russische Föderation bezeichnen; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, den 
Regierungen und Parlamenten der Länder der Östlichen Partnerschaft sowie der 
Regierung und dem Parlament der Russischen Föderation zu übermitteln. 
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